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Tagblatt
des

Großen Rathes des Kantons Bern.
N «»

Ordentliche Wintersitznng. — Fortsetzung. 1857.

KreiSfchreiben
an

sämmtliche Mitglieder des Großen Rathes-

Bern, den 6. Februar lSi?.

Herr Großrath!

Der Unterzeichnete hat im Einverständnisse mit dem
Regierungsrathe beschlossen/ den Großen Rath auf Montag
den 16. Februar nächstkünftig einzuberufen. Sie werden
demnach eingeladen/ sich an dem bezeichneten Tage des

Vormittags um i0 Uhr in dem gewohnten VersammlungS-
lokale des Großen Rathes auf dem Ratbhause in Bern
einzufinden. — Die Gcqengände / welche zur Behandlung
kommen werden, sind folgende:

^ Gesetzesentwürfe.

Solche, welche zur zweiten Berathung vor.
gelegt werden:

1) Gesetz über den Unterhalt und die Korrektion der
Gewässer und über die Austrocknung von Mösern
und andern Ländereien.

2) Dikret über die Besoldung der Schulinspektoren.

l>. Solche, welche schon früher vorgelegt, aber
nicht oder nur theilweise in Berathung genommen

worden sind:

1) Gesetzesentwurf über das Armenwesen.
2) Entwurf eines Strafgesetzbuches nebst Projcktdekret

betreffend die Einführung desselben.

3) Gesetzescntivurf, betreffend die Herabsetzung der
Taggclder der Amtsrichter und AmtSgerichlSsup-
pleantcn.

c. Solche, welche neu vorgelegt werden:

t) Ueber die Einbürgerung der Landsaßen und Heimath.
tosen.

2) Verordnung zum Schutz der Eisenbahnen und deren
Betrieb.

v. Vorträge.

». Des Präsidiums:

1) Ueber die stattgehabten Ersatzwahlen.
2) Ueber die WahlkrciSeintheilung im Amtsbezirke

Aarbcrg.
z) Ueber die Reduktion der Amtsbezirke.
4) Entlassungsgesuch des Herrn RegierungSrath Steiner.

h. Der Justiz, und Polizeidirektioo:

1) Ueber Naturalisationsgesuche.
2) Ueber Strasnachlaß. und StrafumwandlungsgesucheA
3) Ueber die Grundbuchbe.reinigung.
/r) Ueber ein ExpropriarionSgesuch der Gemeinde Coeuvc.

c. Der Finanzdirektion:

t) Entwurf Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben
für das Jahr 18Z7.

2) Ueber verschiedene Nachkreditbegehren.-
3) Betreffend die Kosten verschiedener durch den Bun.

desraihhauS. und Eisenbabnbau veranlaßten Neu.
bauten und deren Verhältniß zum Erlös auS dem
abgetretenen Grund und Boden.

4) Ueber ein Gesuch um Abänderung einiger Bestim.
mungen deS BergbaugesetzeS.

s) Betreffend Entschädigung der Brückengesellschaft von
Jaberg und Kiesen wegen Aufhebung deS Brücken.
zoileS.



cl. Der Forst- und Domänendirektion:

t) Betreffend daS Messen des Holzes.

o. Der Militärdircktion:

t) Betreffend Entlassung und Beförderung von Stabs-
Offizieren.

z k. Der Baudfreklion:

t) Betreffend die Korrektion der Bern - Luzernstraße
zwischen Worb und Zäziwyl.

2) Betreffend die Bewilligung eines Kredites für
Schwellenarbeitt» an der Aare zwischen Schützen-
fahr und Elfcnau.

L. Wahlen.

t) Eines Präsidenten und Vizepräsidenten deS Großen
Rathes.

2) Eines Rgierungspräsidenten.
n) Eines Regicrungsstatlhatters von Aarberg.
4) Eventuell eines Mitgliedes des Regicrungsralhs.

Für die erste Sitzung werden an die Tagesordnung
gesetzt: der Bericht des Regierungspräsidenten über die Er-
satzwahlen und der Gefttzcscntwurf über daS Armenlvcsen.

Mi! Hochschätzung!

Der Großrathspräsident:
Kurz.

Grste Sitzung.

Montag den >6. Februar 18S7.

Morgens um >0 Uhr.

Präsident: Herr Obei st Kurz.

Nach dem Namensaufrufe find folgende Mitglieder
abwesend/ mit Entschuldigung: die Herren Berger/ Geiser/
Daniel; Karlen, Klaye, KrebS in Twann, Probst, Schaffler/
Schenrer und S'grt; ohne Entschuldigung: die Herren
Affolier, Ambühl, Bangerter/ Batschclet/ Berbier/ Bernard/

Bessire, BitziuS/ Bolteron/ Brand-Schmid/ Brechet/ Bücher/
Buri, Jakob; Bülschi/ Bützberger/ Carrel/ Carlin/ Charmillor,
Chopparl, Clemen?»»/ Corbat/ Etter/ Feller/ Feune/ Fleury/
Fresard, Friedlt/ Froidevaux, Girardio. von Gonten/
Gouvernon, v. Grafenried / Grimaitre/ Hänni/ Haldiman»
in Signa»/ Haslebacher/ Hennemann, Hirsig/ Hubacher/
Jaquet/ Jmhoof/ Friedensrichter; Jmobersteg, Jndermühle
zu Kiesen/ Jndermühle zu Amsoldingen/ Kaiser/ Kanziger,
Kasser/ Kilcher, König/ Kodler in Nidau/ Kohler in Pruntrut/
Koller/ Lehmann/ Christian; Lehmann, Johann; Lehmann,
Daniel; Lehmann, I. U.; Lempcn, MarqniS, Mascl, Maur-
dofer, Methüe, Minder, Morel, Moosmann, Morgenihalew
Moser, Rudolf; Moser, Gottlieb; Müller in Hofwyls Müller,
Arzt; Müller in SumiSwald, Neuenschwander, Oeuvrap,
Parrat, Paulet, Peteut, Prudon, Ratz, Nebmann, RöthliS-
berger, Johann; RöihliSberger, Gustav; Rolli, Rubin,
Salchli, Schären in Bünipliy, Schmid, Scholer, Schramli,
Schürch, Seiler, Seßler, Streit, Benedikt; v. Stürler,
v- Tavel, Tièche, Theurillat, Thönen, v. Wattcnwyl in
Habsteiten, v. Wattenwyl in Dießbach, Weber, v. Werdr,
Wiedmer und Wyß.

Der Herr Präsident eröffnet die Sitzung mit folgen-
der Ansprache:

Meine Herren! Als wir «nS in der letzten Sitzung
trennten, geschah eS unter dem Eindruck der Ereignisse,
welche nun vorüber sind. ES ist Wenigen gegeben, ein so

wichtiges Gesetz wie das Armengesetz, mit der erforderlichen
Gemürhöruhe zu berathen, wenn außerhalb des Saaleö die
Waffen klirren.

In die kurze Zeit weniger Wochen drängt sich eine der
schönsten Erhebungen des Schweizervolkes zusammen. Die
Unabhängigkeil deS Vaterlandes war bedroht uud nur ein
Gefühl durchdrang die ganze Nation; Alle waren bereit,
dieses unser Kleinod mit Aufopferung von Gut und Bluc
zu wahren. Auch außerhalb deS Vaterlandes machte sich
das nämliche Gefühl Luft und in allen Weltgcgendcn ver-
einigten sich die Schweizer, um lhatiächlich zu beweisen, daß
sie, wenn auch den Himmel, doch.Ulchr die Gesinnung qeän-
derl haben. Wir durfei, stolz sein auf die verflossenen Tage.
Kein Volk hängt so am Vaterlaude, wie die Schweizer-

Wir, der Große Ralh von Bern? können mit nicht
geringem Selbstgefühl einen Theil des RuhmeS der vergangenen

Tage in Anspruch nehmen. Wir gingen in ungestörter
Einigkeit un,ern Brüdei n voran. Als es sich darum handelte,
die erforderlichen Mittel zur Vollendung der Ausrüstung
unserer Wehrkraft herbeizuschaffen da voiinen wir ohne
Widerspruch, einstimmig den unbedingten Kredit und überall im
gemeinsamen Vaterlande folgic man diesem Beispiele. In Zeiten
großer Gefahr sollen hemmende Vorschriften und Bedenken
schweigen und darin besteht die Größe, daß die Behörde,
welche sonst mit sorgfältiger Genauigkeit solche beengende
Vorschriften beobachtet, dieselben auf der Seite läßt, wenn
die außerordentlichen Ereignisse eS erfordern. In solchen
Zeiten suspendirie das alte Rom die ganze Gesetzgebung und
wählte einen Diktator.

Der Friede ist gesichert; aber wir wünschen mehr: die
Rechte Neucnburgs sollen auch formell festgestellt und gesichert
werden. Dieß steht, freilich nicht ausschließlich in unserer
Hand. Wir erwarten, daß die Diplomatie das Begonnene
zu einem glücklichen Ende führe, und wir wollen nicht
ungeduldig werden, wenn eS schon etwas länger geht als es
uns scheint, daß es nöthig wäre. Auch die Diplomaten lieben
die Weile und die auch hier zu Lande gäng und gäbe Ansicht
tst wesentlich bei ihnen zu Hause, daß es nicht unterhandeln



heiße, wenn man ein Geschäft in einer Viertelstunde im
Interesse aller Parteien zur Erledigung bringt, sondern daß

man darüber viele Konferenzen abhalten musse. Und sollte
der Zwist keine befriedigende Lösung finden, nun so ändert
auch dieses im Wesen nichts. Neuenburg bleibt frei und
unabhängig, bleibt unser; wir haben «S dem Vaterlande
mit unserm Herzblulc erkauft.

Wir, meine Herren, kehren nun zu der unterbrochenen
Gcsetzesarbeit zurück. D«< Sitzung wird längere Z it in
Anspruch nehmen, und ich zähle auf Ihre Ausdauer, aber
auch die Regierung möchte ich bitten, nicht allzuvicle Ge.
chäfte in eine Sitzung zusammen zu drängen, indem d'e

Ermüdung nun einmal nicht zu vermeiden und eine an.
gemessene Berathung bei dem Vorhandensein einer solchen
nicht wohl möglich ist. — Die Sitzung ist eröffnet.

Tagesordnung:

Vortrag des Regie rung sratbeS über die seit der
letzten Session angeordneten Ergänzungswahlen an die
Stellen der Herren Scheidegger, Fischer im Eichbcrg und Wißler,
welche ihren Austritt auS dem Großen Rath erklärt haben.

Das Resultat ist folgendes: im Wahlkreis Oberburg
blieb der erste Wahlgang ohne definitives Resultat, so daß
die Wähler auf den is. dieses Monats »um zweiten Wahl >ange

zusammcnberufcn wurden. Im Wahlkreis Huttwyl wurde
Herr Flückiger, GemeindSprästtcnr von Dürrcnroty, erwählt,
erklärte jedoch die Nichtannahme der Wahl, so daß e ne
neue Wahl stattfinden muß.

Dagegen wurde im Wahlkreis Tbierachern im ersten

Wahlgange zum Mitglied des Großen RacheS erwählt: Herr
Chr. Indermü hle, AmrSnotar in Amsoidingen.

Da binnen der geschlichen Frist gegen diese Wahl keine

Einsprache erfolgt ist und auch der Neg«erungSrath sich nicht
veranlaßt sah, von Amtes wegen dagegen einzuschrcilen, so

stellt diese Behörde den Antrag, d.r Große Rath möchte die
Wahl dcS Herrn Indcrmühle genehmigen und denselben
beeidigen.

Migy, Vizepräsident des Regierungsrathes, als Be.
richterstarrer, empfiehlt diesen Antrag, welcher ohne Einsprache
durch das Handmehr genehmigt wird.

Fortsetzung der ersten Berathung des Gesetzes
über daS Armenwcfen.

(Siehe Tagblalt der Großrathsvcrhandlungen, Jahrgang
t8S6, Seite 278 ff.)

è 2l.

Schenk, Direktor des Armenwescns, alS Bcrichtcrstat.
ter. Ich erlaube mir, Sie vor Allem mit einigen ku>zcn
Worten wieder an den Zusammenhang des Gesetzes zu erin-
ncrn. Im § t haben Sie die Otttltchkcit der Armenpflege
ausgesprochen; im § 2 wurde bestimmt, daß der örtliche
Armenetat aus Notharmen und Dürftigen bestehen soll. Sie
haben sodann die Armenpflege ausgeschieden in eine Armen.

Tagblatt des Großen Aathes »857.
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pflege für die Notbarmen und in eine solche für die Dürf.
t'geu; dann gingen Sie über »ur Erörterung und Feststellung
der Norharmenpstege, indem Sie zunächst den Erar festsetzten
und zw»r so, daß derselbe alljährlich einer Revision unter,
liegen soll. Dann wurde festgesetzt weiche Armen auf den
Notharmencial kommen sollen; hierauf folgte die Bestimmung
ihrer VeriorgungSweise, die Feststellung d-s Durchschnitts,
kostgclbeö, wenigstens dem Prinzipe nach, für die Herden
Hauplktasten der Notharmen- Nun kamen die Hülfsmittel
zur Sprache, welche bei der Unterstützung und Versorgung
der Notharmen zur Anwendung kommen sollen. In diesem
Kapitel befinden wir uns. Sie haben bereits abgethan die
Bestimmungen über die Rückerstattungen, über die Beiträge
der BluiLvenvantrcn, der Bur«ergur>r und der GemcindS.
gülcr. Dieser Abschnitt dehnt sich aus vom § in bis zum
h 27. Die ^ t9 und 20 find erledigt. Der letztere
Paragraph gewährleistet die Armenguter und macht die
Gemeinden dem Staate gegenüber für den gesetzlichen Bestand
und Ertrag derselben verantwortlich. Der § 2l schließt sich
sehr enge an diese Bestimmung an. Wenn nämlich der § 20
festgestellt hat, daß die Gemeinden für den gesetzlichen Bestand
und Ertrag der Armengürer verantwortlich seien, so ist die
nächste Frage diese: ist der gesetzliche Bestand und der gesetz.
itche E.trag des ArmenguicS in den Gemeinden vorbanden?
Hierüber sind einläßliche Untersuchungen aufgenommen
worden, und das Resultat ist im Allgemein n daS, daß in
keinem Amtsbezirke dcs ÄantonS weder der gesetzliche Bestand
noch der gesetzliche Eilrag deö Armcnqulcs vorhanden ist;
jeder Bezirk im Kanton ohne Ausnahme hat Rückgänge im
Armengure, welche nach den aufgenommenen statistischen
Untersuchungen im Ganzen sich auf die Summe von
Fr. 1,289,79s belaufen. Die Armengüler gingen sogar um
Fr. S9Z,487 hinter den Bestand von is4« zurück. Nun
drängt sich die Frage auf, wie eS sich mir diesen Rückgängen
verhalle, ob sie anzuerkennen seien oder nicht. Hierauf gibt
es, wenn Sie die Verhältnisse in's Auge fassen, nur eine
Antwort, diese nämlich: es ist nicht anders möglich, als daß
die Restitution der Armengüler erklärt werden muß. Vorerst
ist es die Verfassung, welche «agt: die Armengüler sind ge.
währlcister. Und eS ist sicher, daß die Verfassung damit nicht
ein leeres Wort auSsprechen, daß sie nicht nur den Staat
gegenüber drn Gemeinden durch Gewährleistung der Armett.
güter ve>antmortlich machen, sondern auch den Gemeinden
gegenüber dem Staate eine Verantwortlichkeit auferlegen
wollte. Im Einklänge damit erklärte denn auch das Arme»,
gcsetz von 1847, daß die Gemeinden keine Angriffe des
Kapitalvermögens ohne Bewilligung der Regierung machen
dürfen. Ferner sagt auch das Gesetz von issi, daß die
Armengüter da, wo sie geschwächt worden, auf ibrcn gescy.
lichen Bestand zurücki.cfüvrt werden sollen. Viele Gemeinden
kamen dadurch in die Lage, zu diesem Zwecke Tellcn zu
beziehen. Schon deßhalb ist es nicht wohl anders möglich,
als im Einverständniß Mit der bisherigen Gesetzgebung und
mir der Verfassung zu bestimmen, daß die Ärmcngüter
restilu,rt werden sollen. Dieß läßt sich aber auch noch von
einer andern Seite begründen Die Defizice der Gemeinden
sind so verschiede» in den Ursachen ihres Entstehens, daß
man. wenn eine einfache Abschreibung gestattet würde, ein
schreiendes Unrecht gegenüber den Gemeinden beginge Ich
will Sie nur daran erinnern, daß die einen Gemeinden durch
freiwillige Beiträge an die Armenpflege so viel leisteten, daß
ihre Hülfsmittel zu Bestreitung der Ausgaben ziemlich aus.
reichten; andere Gemeinden thaten das nicht Eine Anzahl
Gemeinden, deren Hülfsmittel nicht hinreichten, setzten, mir
eigener Aufopferung, die Entschädigung für Verpflegung der
Armen herab; andere thaten auch das nicht. Viele Gemein,
den bezogen iofott Tellcn. und so ging eS in den Gemeinden
gar mannigfaltig Wenn der Staat nun einfach erklären
würde, die Destzite sollen abgeschrieben werden, so wären
dann die Gemeinden, welche sich Mühe gaben, die sich mit
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freiwillig,,'» Beiträgen plagte», die Anast harte» vor der
Verschuldung, in Nachtheil gesetzt gegenüber denen, welche
die Sache gehen ließen; die ernern wü den um so weniger
erhallen, je sorgfältiger sie mtt den Arm-ngittern zu Werke
gingen. Die Vorschrift deS § 2l geht nun dahin, daß die
geschwächten Armengutcr aus ivren gesetzlichen Bestand und
Ertrag zurückgeführt werden sollen. Ich erlaube mir noch
einige Worte über das zweite Alinea, nach welchem deS
Fehlende verzinst werden sou und zwar mit 6 °/o, wooon
2 °/o zu Ersetzung des Kapitald.standcS zu verwenden sind'.
Man kann nicht verhehlen, daß dieicS sur viele Gemeinden
ein sehr schwerer Grundsatz, daß es eine Last Ist, die viele
Gemeinden lange und bedeutend drücken wird. Deßhalb
war Rücksicht darauf zu nehmen, daß <ie Last nicht allzugroß
werde. E'nc sofortige Ersetzung d-s fehlenden Kapirals
wäre nach meiner Ansicht nicht möglich, eS würde viele
Gemeinden zu Boden drücken. Dcßoalb suchte man einen
Weg e n,»schlagen, welcher sowohl den Interessen der Ar,
inenpfleqe k ient, als auch die Gemeinden nicht zu sehr drückt.
Die Regierung kann »ichl wohl einen Weg finden, welcher
den Bedürfnissen besser entsprechen würde aiS der vorlie.
gende.

Der § 2l wird ohne Einsprache durch das Handmehr
genehmigt.

j 22.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph ist eine
Konsequenz deS soeben angenommenen'. Soll eine Ersetzung
des schleichen Kapitals stattfinden, so kann sie nicht anders
geschehen alS durch einen jährlichen Tellvezug, durch welchen
die fragl ichen 6 herbeigeschafft werden. Dieser Telldezug
muß in allen Gemeinden stattfinden, welche sich in dem vom

j 2t vorgesehenen Falle befinden. Run fragt sich, auf wel-
cher Basis der Tellbezug stattfinden soll. Der Vo-schlag deS

Regierungsrathes gehl dahin, die betreffende Telle soue auf
der Grundlage des StaatSsteücrregisters bezogen werden,
also in der Grund-, Kapital- und EinkommenSsteuer bestehen,

jedoch unter Vorbehalt deS § 2 deS Gesetzes über die Per-
ràenssteuer, betreffend die von der Verstcurung auSgenom-
mcnen SlaatSgebäuoe ;c. Ferner soll bei dieser Tellc kein

Schuldenabzug stattfinden; über diesen Punkt erlauben Sie
mir einige Worre. Zunächst wendet man ein, die Nichtge-
statliing eines Schuldcnabzugcs sei unvernünftig weil es ein
unrichrigcs Verfahren sei, von einem Vermögen, daS Jemand
nicht besitze, eine Abgabe zu fordern; eS sei unvernünftig,
denjenigen, welcher rein 6 Vermögen besitzt, in Vortheil zu
setzen gegenüber dem, welcher nur fremdem Kapital arbeiiet
und erst dasjenige alS Gewinn betrachten kann, was ihm
nach der Verzinsung des Kapitals üvrig bleibt. Man sagt

ferner, die Last sei für den Schuldner zu schwer, sie erdrücke

ihn; es sei denn auch in staatSwirtbschaftllcher Hinsicht ein
verwerfliches Svstem; daher habe man bei der SlaatSsteuex
den Schuldcnabzug gestattet, also solle man denselben kon-

sequent auch bei der Gemeindesteuer einräumen, somit auch
bei der RcstitulionStelle. Wir wollen d-ese Bedenken kurz
untersuchen. Vor Allem ist eS prinzipiell unrichtig, wenn
man behauptet, daß die Schulden für den Betreffenden nur
eine bloße Null seien, als wäre kein Besitz damit verbunden.
Wenn dem so wäre, so würde kein Mensch fremdes Geld
aufnehmen, denn nur Geld aufbrechen, um für einen Andern
ZinS zu produziren, daS würde wohl Niemanden einfallen,
sondern wer Geld aufnimmt, thut eS in der Absicht, er habe
dabei seinen Vortheil. Währenddem er einen Zins von
entrichtet, bezieht er vielleicht seilst » a so eigentlich nicht
niir den ZinS von wo, sondern von >5» Fr. Wenn daS

richtig ist, so mochte ich frage», warum der Betreffende nicht
taxirt werden route, wen« der Schuld ein Besitz besteyr.
Man wendet ein. in diesem Falle bcstcure man die Arbeit,
den Erwerb. Aber was ist d>e Eintommensst.uer anders
als die Bcsteurung der Arbeit, des Erwerbs? Je mehr E>ner
erwirbt, desto größer ist seine Abgabe. Kündet Einem sein
Amt auf, so fällt sein Einkommen dahin; kündet Einem die
Schuld auf, so fällt der damit verbundene Besitz auch dahin.
ES ließe sich noch fragen, ob dieses Vcnaoren nicht selost
für die Siaalssteuer eingerührt werden könnte. Aber abge.
sehen davon, besteht ein sehr bedeutender Unterschied zwischen
der SraalS' unv Gemeindesteuer. Bei der SlaaiSsteuer
entgeht das mit der Hypothek belastete Grundstück der Steuer
niatt, denn wen» schon der Grundbesitzer die auf dcnttclben
haftende Schuld bei oer Steuer in Abzug bringen kann, so

kommt dieselve Summe an einem andern Orte als Titel
wieder zum Vorschein und wird versteuert, und da die
SiaalSsteucr im ganzen Lande bezogen wird, so gleicht sich
daS Verhältniß immer wieder auö. Ganz anders verhält eS

sich in Betreff des SchiMcnabzugs bei der Gemeindetelle.
Die Gemeinde kann nicht auf Titel solcher Gläubiger greifen,
die nicht tu ihrem Bezirke wovncn. Würde sie «ich an den
Tuelbesiyer hatten, so würde dieser fein Kapital anstünden
und eS in einer Gemeinde anlegen, wo keine Tellc bezogen
wird. Man kann sagen: künde der Gläubiger auf, deßoalb
wird Grund und Boden nicht herrenlos. Allerdings, aber
wenn der Schuldner nicht zahlen kann, so wird sein Grund-
stuck versteigert, ganze Gemeinden könnten dadurch ruinirl
werden, uno was wäre die weitere Folge? Daß d>< ganze
Last der Gemeindetelle auf dem noch übrig blei 'enden freien
Grund und Boden läge. In vielen Gemeinden ist wenig
Grund und Boden schuldtlnrei. Am Ende hätten Sie die
Gemeindetelle ohne steuerpflichtiges Vermögen in der Gc.
mcinde, dann ist man am Ende, dann kann man die Gemeinde
auflosen. Die Regierung glaubte daher, die Tellc solle ohne
Echuldenabzug erhoben werden. Endlich schreibt der § 22
vor, der Tellbczug soll so lange dauern, bis das Armengnr
seinen gesetzlichen Bestand wieder erreicht hat und durch sich
selbst den gesetzlichen Ertrag liefert. Diese Dauer ist ui den
Gemeinden sehr verschieden; in den einen Gemeinden, welche
mit der Restitution des ArmengUlcS bereits vegonnen haben,
ist der Zettpunkt der Herstellung deS gesetzlichen Bestandes
nave, während andere demselben noch ferne stehen; viele
Gcmeinbeu werden damit noch lange zu thun haben. In-
dessen bleibt auch hier kein anderer Ausweg offen.

Trachseft Wie Ihnen bekannt ist, besteht noch ein
Tellgcscy und wurden gestützt auf dasselbe TeUreglemenle
santtionirl. Nun entspricht daS Tcllgefetz freilich den be-
stehenden Bcrväirniffen nichl mehr, und man gewänigt eine
Revision desselben. Mir iche-nl nun, es sollte in diesem
Paragraphen kein eigenes Verfahren aufgifteUl, sondernder
Reviston dcö Tellgefttzcs gerufen und auf dieselbe hingewiesen

werden. Ich stelle deßhalb den Antrag, die Worte:
«auf der Grundlage deS SlaalSftcucrrcgisters der Gemeinde,
jedoch unter Vorbehalt des 2 des Gesetzes über die Ver-
niögenöstcuer" — zu ersitzen durch: »auf der Grundlage des
zu revidireuden GemclndvsteucrgeietzcSB

G fell er zu Signau. Ich war mit dem Gesetze, wie
der Herr Direktor des ArmenwcseuS es vorlegie, dtS dahin
im Ganzen ziemlich einverstanden; nun aoer kommen wir zu
einem Artikel, wo ich es nicht mehr sein kann und mich zu
einem abweichenden Antrage veranlaßt sehe. Es Handell sich
hier um d e Ersetzung der bei den Armengütern entstandenen
Distj'te. Nach dem Woltl«Uie deS j 22 muß man schließen,
daß die Gemeinden einzig diese Defizttc decken sollen und
der Staat datür nicht in Anspruch zu »hmen sei. Das
finde ich wenigstens eiwas unbillig Wenn ich einen Rück-
blick auf unsere Armenges ygcbnng werfe, so muß ich finden.



daß nickt die Gemeinden an den vorhandenen Dcfiziten
Schuld seien, sondern daß den Staar die «roßte Schuld
daran trifft Daö Armengesetz von t847 beschränkte den
Gemeinden den Tellbe-ua geradezu und untersagte denselben
am Ende sogar. Nebst den Teilen wurden den Gemeinden
noch viele Hülfsmittel entzogen/ so die Eiuiapengelder, Ein-
zuaaebührcn u. a. Infolge der Noch und Thcurung von
1847 und in den folgenden J-Hren haben die Ausgaben für
das Armenwesen sick in allen Gemeinden des Kanrons ver-
medrt, die Einnahmen dagegen sich vermindert. Zudem
leistete der Staat in dieser Zeit der Noth und Thcurung
auch nicht daS, waS er nach 5 85 der Vertagung hätte leisten
können und sollen Man darf sich daher nicht verwandeln,
wenn fast t» allen Gemeinden des Kanrons grope Destzne
entstanden sind. Die Regierung hat fckon im Jahre 1847,
also im Anfange der Armen reform, über 200,uuv Fr. weniger
ausgegeben, aiS selbst der damalige Große Nach budgetut
hatte. Wie ging es in den folgenden Jaoren? ES wurden
hier selbst Summen für ScaatSanstaltcn, welche nickt zu der
Reform gehörten, unter die Ausgaben der 400,000 Fr. a.W
aufgenommen. Ich erinnere nur an die Anstalt von Thorberg,

für welche in einem einzigen Jahre 70,000 Fr. auf
das Budget dcS Armcnwesens gesetzt warben, während die
Summe auf das Budget der Domänen gehört hätte. So
kam es, daß die Gemeinden nicht erhielten, was die Ver.
fassung garantirt haue und was die Regierung hätte leisten
sollen. Von I8i7 b>s l8si hätten t^ MiU>one» Franken
mehr für das Armenwesen geleistet werden können, als die
Regierung geleistet hat Dieses Verfahren veranlaßte denn
auch eine Anzahl Gemeinden, namentlich cmmenlhaiische,
seiner Zeit zu einer Vorstellung an den Großen Rath. In
dieser Vorstellung ist nachgewiesen, was ich iocben sagte,
daß der Staat an den Destziren der Gemeinden schuld fei,
nicht diese. Die Vorstellung stützte sich wahrheitsgemäß auf
Berechnungen, die Jeder herausfinden kann, und wenn man
schon den Inhalt bekriteln und dem Verfasser zum Vorwurf
machen wollte, eS sei ein Wahimanöver gewesen n. dgl., so

bestreike ich das und erkläre, daß ich zu dem, was in der
Vorstellung enthalten ist, und namentlich zu der Angabe, daß
der Staat t>/z Mlllisncn zu wenig für das Armeiiwese»
gethan habe, noch h.ure stehe. Wenn also nachgewiesen
werden kann, daß der Staat zu wenig geleistet hat, daß
dagegen die Gemeinden mehr sieleistet haben, als sie nach
Verfassung und Gesetz schuldig gewesen wären, so glaube ich,
mein Antrag sollte einigeemaßen gerechtfertigt sein. Die
Gemeinden des Bezirks Signa» haben z B. folgende Sum-
men mehr geleistet, als sie schuldig gewesen waren: Langnau
über 35,000 Fr Signau über 24,000 Fr., Lauperöwyl über
18,000 Fr. u. s. f-, die sämmtlichen Gemeinden deS AnuS.
bezirks über l80,0»0 Fr. über das geseyl'che Max mum
hinaus. Nebst diesen Mehrleistungen halten die Gemeinden
noch die üi'rigcn Lasten, die Umgänge» Bettler, Vaganten.
Bet diesem Sachocrvalte wird man eS nicht unbillig finden,
wenn ich einen Antrag stelle, der mit diesem Paragraphen
nicht ganz einig geht. Bei der Berathung d S Gesetzes von
t85i wurden die Teilen alS aufgehoben erklärt und wurde
anerkannt, es wäre billig, daß der Staat etwas an die
Ersetzung der Destzne leisten wurde; aber eS wurde in dieser
Beziehung auch nicht e«n Kreuzer gethan, es blieb bet dem
Versprechen auf dem Papiere. Uederläßt man es nun den
Gemeinden einzig, die Desizfte zu decken, so geht es eine
lange Reihe von Jahren, vtS da« Fehlende ersetzt ist. Ich
halte aber dafür, je früder der alte Tellbezug aufhören könne,
desto mehr liege eS im Interesse der Reform. Wenn schon
die Gemeinden die Desizire nicht verschuldet haben, so bin
ich doch so billig zuzugeben, daß sie einiges an deren Deckung
beilragen sollen, aber sie alles tragen zu lassen, finde ich
gegenüber der Versassung und dem Armenges.tze unbillig
und ungerecht. ES handelt sich darum, ob man die Ver.
fassung treu und ehrlich durchführen wolle. In allen Rich.
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klingen ist sie durchgeführt, nur hinsichtlich des Armenwesens
nicht. ES giebt selbst Einige, die daS Armenwesen auf den
SlandpUi'kt zurückbringen möchten, wo es vor t 8 »7 war,
aber dahin wird es, so Goit will, nicht kommen. Ich stelle
nun den Antrag, cmcn Zmay folgenden Jnha teS zum Z 22
aufzunehmen: so lange die Teilen zu Ersetzung der Armen,
güier dauein, soll der Staat einen außerordentlichen Beilrag
leisten und zwar die Hälfte des jährlichen TellbezugcS der
Gemeinden- über die 400,000 Fr. a. W. hinaus, indem der
Staa: dieses Betreffniß aus dem nehmen soll, was er von
1857 bis dahin nach der Verfassung zu wenig geleistet hat.
Wir entscheiden hier einen wichtigen Grundsatz, auf den sich
daö neue Gemeindesteuergefttz stutzen wird. Nach dem, waS
Sie heute erkennen, werden wir künftig Tellen zahlen müssen.
Ob es mit oder ohne Schuldenabzug geschehen soll, ist eine
kitzlichs Frage. Weil der Staat seil Jahren Steuern bezieht,
bet welchen die Schulden abgezogen werden können, und
weil eS in der Versassung heißt, die Steuern sollen vom
Vermögen, nicht von den Schulden bezogen werden, so ist eS

eben die Meinung des Volkes geworden, daß die Schulden
abgezogen werden sollen. Ich gebe indessen zu, daß die
Verhältnisse der SlaatSsteuer verschieden sind von denjenigen
der Gemeindesteuern, und obschon ich den Schuldenabzug
auch bei den letzter» für billig halte, so halte ich denselben
in der Ausführung fur sehr schwierig und glaube, er läge
nicht im Interesse des Landes. Doch werden Sie zugeben,
daß es billig sei, diesen Gegenstand an den Regierungsrath
zurückzuweisen, mit dem Auftrage, zu untersuchen, ob nicht
in dem Sinne ein Unterschied zwischen den bezahlten und
verschuldeten Liegenschaften aufgestellt werden soll, daß erstere
die ganze Telle, letztere dagegen nur die Hälfte oder einen
Viertheil derselben zu entrichten haben.

DaS Präsidium bemerkt,daß eine solche Rückweisung
an den Regierungörath nach dem Reglemente nicht juläßtg
s"-

Geißb übler. Der Herr Berichterstatter hat bereits
auf die Verschiedenheil der SlaatSsteuer von der Gemeinde,
steuer hingewiesen, ich möchte noch em frappanteres Beispiel-
anführen. In neuerer Zeit werden oft alö Spekulation große
Guter gekauft und wird nichts daran gezahlt; der Wald
wird geschlagen, der Eine macht dabei größere Geschäfte als
der Andere. Gestatten Sie da den Schuldenabzug, so habe»
Sie kein Tellkapftal. Es ist denkbar, daß Jemand die
Grundstücke einer halben Gemeinde zusammenkauft, aber nichts
daran zahlt, so daß dann die Last der Teile auf einige wenige
Grundbesitzer siele. Auch die Nutzungen in den Gemeinden
kommen dabei in Betracht. Schon seit Jahren herrschte
eine große Ungleichheit im Tellbezuge, die Nothwendigkeit ist
da, daß man einmal wissen muß, an welche Reget man sich

zu halten habe. Was Herr Gfcller über die Schulden der
emmenthalischen Gemeinden sagte, ist allzuwahr und wenn
irgend eine Möglichkeit vorhanven wäre, daß die Gemeinden
die Defizile nicht selbst ersetzen müßten, so wäre es mir sehr
recht; indessen würde dieß schwer halten. Ich stimme zum
§ 22 wie er vorliegt.

Mösching. Wenn ich vorsehen konnte, daß der zweite
Antrag des Herrn Gfcller angenommen würde, so würde ich
keinen eigenen Antrag stellen, da jedoch keine Aussicht dazu
vorhanden ist, so schlage ich vor, die Worte »ohne Schul-
dcnabzug" zu streichen. Ich wohne in einer Gegend, auf
deren Grundbesitz viele Schulden lasten und eS wäre sehr
schwer für die dortigen Bewohner, die Teile ohne Schulden«
abzug bezahlen zu müssen. Nach der Verfassung soll die

Steuer vom fruchtbaren Vermögen bezogen werden. Wird
der Schuldenabzug gestattet, so ist das Versahren auch hin-
sichtlich des Etenerregisters einfacher.
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Tscharner zu Kehrsatz. Man sagte mir, daS von den

Eisenbahnen in Anspruch genommene Grundeigenthum sei

von den Gemeindesteuern befreit, aber um mich darüber in s

Klare zu setzen, wünsche ich, daß die vom Kanton Bern er.
theilten Elsenbahnkonzesstonen hier vorgelegt werden, damit
man sehen könne, unter welchen Bedingungen sie ertheilt
worden'seien. Ich erblicke in dieser Ausnahme eine Verletzung
ter verfassungsmäßigen Rechtsgleichheit, indem die Steuerlast
ungleich vertheilt wird-

Der Herr Präsident erklärt, die von Herrn Tscharner
angeregte Frage könne, weil nicht hieber gehörend, zu keiner
Abstimmung Anlaß geben UcbrigcnS seien die fraglichen
Verträge seiner Zeit in der Sammlung der Gesetze und
Dekrete und namentlich auch im BundeSblatte veröffentlicht
worden.

Gygax. Der Tellbezug zur Ersetzung der Armengüter
soll ngch dem StaarSstcuerregister, jedoch ohne Schuldenabzug,
staltfinden; er soll auch nicht vollständig nach dem System,
wie die frühere Armcnsteuer bezogen würde, stattfinden- also
haben wir ein Zwischending. Dabei sehe ich, daß eine Ver.
mögcnSart, die bisher tellpfiichtig war- die Obligationen, nun
der Tclle entrinnt; nach dem StaatSsteuerreqister zahlen die.
selben keine Steuer. Ich weiß nicht, was da für Rücksichten
obwalten, ob der Herr Berichterstalter den ^ i, litt, cl deS

TellgeseycS von 1823 übersah, oder ob eâ aus andern Gründen
geschah. Nach dieser Gesetzesbestimmung waren die
Obligationen bisher als bewegliches Vermögen tellpfiichtig und
ich glaube, sie sollen es auch ferner sein - um so mehr, alS
die Ursache des Entstehens von Dcfiziten an vielen Orten in
zu wenig bezogenen Tellen zu suchen ist. Bis dahin wurden
die Besitzer von Obligationen aufgefordert, ihr Vermögen
anzugeben, gaben sie eS nicht an, so wurden sie taxirt- und
wer es verheimlichte, wurde nach dem Gesetze bestraft. In
diesem Falle würde ich vorschlagen, solche Unterschlagungen
von Tellen mit dem 4 - »fachen Betrag der Telle zu strafen.
Ich stelle daher den Antrag, den h 22 in dem Sinne zu
ergänzen, daß auch die Obligationen und anderes bewegliches
Vermögen nach dem Sinn und Geist deS § 1 Z. 1 litt, ä
des Gesetzes von 1823 tellpfiichtig seien.

Siegcnthaler. Wenn ich den 5 22 in's Auge fasse
so finde ich denselben einerseits inkonsequent- andererseits
unbillig. Inkonsequent ist derselbe, weil die Dcfizirc, welche
nun nach dem Elaatsstcucrregister ersetzt werden sollen- unter
dem Tellgcsetze von >823 entstanden sind. Das Tellgesetz von
t«2Z legte die Last auf die Schultern aller Burger der
betreffenden Gemeinde, während nach der Bestimmung deS

vorliegenden Paragraphen ein Theil leer ausgeht. Ich kann
daher dem Antrage deS Herrn Gygax in dcm Sinne bei-
pflichten daß die Ersetzung der Defizite nach dcm Tellgcsetze
von 1823 stattfinden soll. Dieser Paragraph ist aber auch
unbillig- weil die Defizite einzig und allein von den Gemein,
den erletzt werden müssen. Hier stimme ich dem Antrage des
Herrn Gfeller bei, daß der Staat auch etwas thue- denn
offenbar sind die Gemeinden nicht selber schuld an den Dcsi.
ziten - sondern in crßcr Linie dcr Staat, denn wenn die
verfassungsmäßigen 400,000 Fr a W- ausgerichtet worden
wären, 10 hätten wir diese Defizite nicht. Die Ersetzung
derselben ist nun eine Last, eine unerschwingliche Last, die
ich auf möglichst viele Schultern vertheilen will, einerseits
auf sämmtliche Burger der Gemeinde, andererseits auch auf
die Schultern des Staates, Ich gebe zu bedenken- daß der
Betrag dcr Defizite sehr verschieden ist- daß er sich in
emmenlhalischen Gemeinden von Fr. loovo bis auf
80—100-000 Fr, ausdehnt. Wie lange müssen solche Ge.
meinden kellen? In einer Gemeinde, die ein Defizit von
Fr. 10,000 hat und jährlich 1 pro niilio Tellen bezieht,
dauert der Tellbezug zehn Jahre, in andern Gemeinden, wo

das Defizit größer ist, viel länger, bis auf 30 Jahre. Rechnet
man die Staatösteucr dazu, so wcrdcn einzelne Gemeinden
genöthigt sein, eine Steuer von s—6—7 pro mille zu erhe.
ren. Bleibt dann noch eiwas für die freiwillige Wohlthä.
tigkeit, für die Dürftigen übrig? Ich vervollständige also
d.n Antrag des Hcrrn Gygax dahin, daß gesagt werde, der
Teubezug finde nach dcm Tcllgeictze von 1823 statt.

Herr Berichterstatter. Ueber die Art und Weise
deS TeUbezugS sind verschiedene Anträge gefallen, von d.nen
der eine weiter gehl als der andere. Ein.rseitS stehen sich
gegenüber die Anträge der Herren Trachscl und S egciithaler.
Während Herr Trachsel auf das zu rcvidir.ndc Gemeinde,
lcllgrsey verweisen will, möchte Herr Siegenthalcr auödiück.
l'ch erklären- der Teubezug soll nach dem Tellgcsetze von 1823
stattfinden. Ich kann weder den einen noch den andern
Antrag zugeben. WaS vorerst den Antrag des Hcrrn Trachsel
betrifft so steht demselben entgegen, daß d.,s Gemeindeiell.
gesey die blci> enden Normen für die Gem-ind.tellen aufstellen
und daß cS nach meiner Ansicht nietn eine Telle aufnehmen
soll, die vorubcrgeheno ist, damit das Tellgesetz nicht wieder
ein Anhaltepunkt zum Bezüge von Armentellen werde. Weil
cö sich um eine vorübergehende Telle hantelt, so ist für die.
selbe ein eigener Modus aufchsteuen und zwar im Armen,
gesctze. Dafür spricht noch ein anderer Grund. Das Ar.
mengcsey könnte nicht auf die Revision deS GemeindeieUge-
setzrs warten, ohne daß eine große Störung in die V-rwal.
tung deö ArmenwcftnS gebracht würde, weil von der in Frage
stehend.« Telle sofort 4 «« deö Fehlenven in die laufende
Verwaltung geliefert werden sollen. Ebenso wenig konnre
ich de» Antrag deS Hcrrn Sicgenthal.r zugeben, und zwar
schon aus allgemeinen Gründen, w «l die ganze Entwicklung
unserer Gemeinoc. und SteucrvcrhältNissc im Abweichen vom
Tellgcsetze von 182.« begriffen ist. DaS Tcllgesey von 1823
hat einen ganz andern Geist und eine ganz andere Basis,
auf welche das in Aussicht stehende Gemeind.tellgesetz sicher
nicht zurückgehen wird. Man wvrdc sich aber auch von der
Verfassung entfernen. Wenn man ein System aufstellt, das
sich in manaer Be.ichung vom bürgerlichen Systeme löst-
so muß man dann nicht auf diesem Punkte sich an das letztere
wieder anschmieden, sondern die Suche auch hier tuich und
durch so auffassen wie in and.rn Punkten. Dagegen halte
ich den Antrag des H.rrn Gygax, welcher aucy die Obli-
gationen und das andeie bewegliche Vermögen in den Ge.
meinden besteuern will, für billig. Auf je m hr vorhandenes
Vermögen die Telle sich stützt, desto besser ist es für die
Gemeinde. Ich gebe aso diesen Antrag als erheblich zu.
Herr Mosching monvirle seinen G.gcnanirag gegen den
Schuldenabzug damit, daß es bei ten in seiner Umgegend
obwaliendcn Verhältnissen schwierig wäre, eine T>lle ohne
Schuldenabzug zu beziehen. Ich muß dieß ganz bestätigen,
denn Saanen war trotz aller Lrlassc der Direktion nie dazu
zu bringen- eine Telle zu beziehen, obschon es ein bedeutendes
Defizlt hat. Saanen, Fruiigcn und einzelne Orte deS

SicbeNihalö sind darin einzig - sie sträubten sich - aber ich
konnte noch noch nie überzeugen, daß dieses Sträuben durck
Gründe gerechtfertigt wäre. Ich kann zugeben, doß cö in
Saanen ctwaö Ungewohntes sei, ab r es ist sicher manches
in diciem Gc>ci-c, caS dieser oder jener Gemeinde und Orr.
schafl ungewohnt vorkommen mag, und so kann ich nicht
glaub.n, daß die in Saanen h.rrschende Stimmung im
Allgemeinen Regel machen soll. Ich kann den Antrag deö
Hcrrn Möfching nicht zugeben. Ich komme nun zum
Vortrage deö Herrn Gfeller. Man muß gerecht, billig und
wahr sein, und wenn ich dieß sein will, so kann ich nicht
anders alö zugestehen, die Gemeinden seien an ihren Dcfiziten
nicht einzig schuld, die Gesetzgebung und thcilweise auch die
Administration trage» ebenfalls Schuld daran. Ich will
nicht näher darauf eintreten, nicht zeigen, wie die Gesetz,
gebung die Gemeinden gebunden, sie gehindert hat, Tellen



zu beziehen, um ihren Bedürfnissen zu genügen, so daß die
Gemeinden nichcg anderes zu thun wußren, alS die Armengüter

anzugreifen, nachher mit TcllbewiUigungSgcsuchcn
einkamen, um dieselben wieder zu ersehen und dann (man darf
eS fast nicht sagen) das Gesteuerte wieder für die laufende
Verwaltung zu verwenden. Ich muß gestehen, daß eS mich
oft dunkle, die Gemeinden seien sehr geduldig. Auf der
andern Seite rauschte auch das Gesetz steh über die Beschaffenheit

der Gemeinden. Das Gesetz kann zu den Gemeinden
sagen: hättet ihr an freiwilligen Beurägen das Genügende
geleistet, so härter ihr die Armengürcr me angreifen müssen.

Ferner fehlten die Gemeinden auch darin, daß sie ihre
Rechnungen nicht einschickten Endlich wird der Staat
sagen: e's ist mir eigentlich nirgends vorgeschrieben, daß ich

unter allen Umständen 4so,ovv Fr. verwenden soll, sondern
mir steht eS frei, so weil zu gehen, alS ich wollte ; von einer
rechtlichen Forderung kann daher keine Rede sein. Eiye
andere Frage ist diese: hac der Große Rath recht gethan,
hatte er ein laiideöväterlicheS Auge für die Bedürfnisse der
Gemeinden, sorgte er sur die Durchführung der Reform?
Da ist etwas anderes zu sagen. Von dem Augenblick an,
alS eS zur Kenntniß des Staates kam, daß die Armengütcr
angegriffen werden, mußte der Barometer zeigen, daß eS Zeit
sei, das Maximum zu verwenden, Der Staat sah, daß viele
Gemeinden m den Strudel gerissen werden, daß Ungesetzlich-
keilen geschehen. Daö stnd Dinge, die nicht zurückgerufen
werden können, unv eine» Antrag, welcher dahin ginge,
dasjenige, was der Staat nicht verwendet hat, als wäre eS

noch in der Staatskasse vorhanden, zurückzuerstatten, kann
ich nicht zugeben. Wenn der Staat überflüssige Gelder dätte,
so mußre ich im Interesse der Reform wünschen daß die Zeit
der Restitution abgekürzt werde, weil sie einen sehr bedeutenden

Hemmschuh biider; aber ich brauche Sie nicht daran zu

erinnern, daß der Staat noch andere Sachen zu ordnen hac,

als das Armenwesen, wie auch die Gemciiioen. Ich glaube,
in der Weise, wie dieses Gesetz die Sache ordnei, sei eö

AllcS, waS der Scaac unter den gcgenwärttgen Umständen

thun kann. Wie unausführbar der Vorschlag des Herrn
Gfcller wäre, erlaube ich mir noch ku> z von einer andern
Seite zu zeigen. Wenn der Staat den Gemeinde», welche

zur Restitution der Armengütcr Tellen beziehen müssen, die

Hälf e beitragen soll, welches ist die Siellnug >eö Staates
gegenüber den Gemeinden, welche bereilö Teilen zu diesem

Zwecke bezogen haben? Soll er denselben auch die oälftc
beitragen? DaS wäre sehr schwierig und der Staar käme in
Umstände, wo er, wenn nicht verblutcie, doch eine Ad.rläße
erhielte, die er auf Jahre hinaus spüren würbe. Der Vor.
schlag, daß die verschuldeten riegenschaften bloß die Hälfte
der Telle zahlen souen, hat einen Grund für sich, dagegen
ist der Maßstab, w lchcr dabei angenommen wird, ganz
willkürlich. Eö kommt darauf an, wie die Schulden selbst

beschaffen find; im einen Fttle könnten ste vielleicht zu
im andern nur zu '/» belegi werden, weil die Produkrivilät
der Schulden verschieden ist Ich halte daher den § 22 fest
mit der zugegebenen Modifikation, welche Herr Gygax
beantragte.

Abstimmn«.
Für den § 22 m t oder ohne Abänderung Handmehr.
Für Beibehaltung des Zwi,ch.nsatzcö, betreffend

den Schuicenabzug St Stimmen.
Dagegen tv „
Für d°n Anlrag des Herrn Gfeller, beiref-

fend die ve> ichuldetea Liegenschaften Minderheit.
Für den Antrag des Herrn Gygax Handmehr.

„ „ Greller, betref¬
fend einen außetvrdentlichen StaatSbeiira^ Minderheit.

Xagblatt dc« Großen RlUhtS lSà?.
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Herr Berichterstatter. Der in diesem Paragraphen
ausgesprochene Grundsatz ist bereits im § 2t des Gesetze«
von I8t7 enthalten. Die Verwaltung des ArmenguteS steht
dem Einwohnergemeindiaihe da zu, wo Teilen zur Armen-
Verwaltung erhoben worden sind oder zur Ersetzung des
ArmenguteS erhoben werden muffen. Der Umgang, welcher
infolge mangelnder Hülfsmittel stai-fand, war eigentlich nur
eine Telle die man in nururs »rtzob, deßhalb werden die
betreffenden Gemeinden auch behandelt, wie diejenigen, welche
Tellen in bêem Gelde bezogen. Diese Bestimmung ist
nothwendig, weil nach dem Gemeindsgesctze die Burgerge-
meinden gar keine Tellen beziehen dürfen, sondern nur die
Elnwohllergemeinden; deßyalb gebt in den fraglichen Ge-
meinden die Verwaltung deö ArmenguteS an diele über-

vr. v. Gonzenbach. DaS ist ein A tikel, der sehr
unschuldig aussteht, der aber eine sehr große Tragweite hat,
und in Betreff dessen ich die größten Zweifel habe- ob er
mir der Verfassung tm Einklang stehe. Die Verfassung
garail'irt zwei Sachen in Bezug auf die Armengütcr: erstens
den Benand zweitens die Verwaltung derselben. In diesem
Paragraphen ist vom Bestand der Ai meugüttr nicht die Rede,
Sie haben >n den §§ 20, 2> und 22 Bestimmungen darüber
aufgestellt. Der vorliegende Paragraph handelt von der
Verwaltung des ArmenguteS und zwar so, daß uncer
Umständen den Gemeinden, welchen die Verfassung die Verwaltung

garantin hat, diese aus den Handen genommen wird.
Der § «n der Verfassung gcw.hrleistel den Gemeinden,
Bürgerschaften und übrigen Korporationen ihr Vermögen
alö Privatclgenchum und enthält ferner die Best mmung:
„Ihnen steht ausschließlich die Venvaliung desselben zu."
Wer ist unter dem Wort „Ihnen" veistanden? Da wo eS

sich um bürgerliche Armenguter handelt, kann Niemand
anders darunter verstanden sein als die bürgerliche Korpo-
ranon, deren Eigenthum das Armcngut ist Ich weiß gar
wohl, daß an vielen O>ten, wo bürgerliche Armenamer
bestehen, nicht einmal ein Buegerrath besteht. So hat z B.
die Gemeinde, welcher ich angehöre, einen AlmoSner, welcher
aus den Bürgern gewählt wird Dazu hat aber der Staat
nichrS zu sagen, es ist Sache der Autonomie der Gemeinde.
Nun will man den Bürgerschaften, welche Tellen bezogen
haben, die Verwaltung einziehen, denselben gleichsam eine
Strafe auferlegen; dazu könnte ich nicht stimmen. Wenn
man einem Manne die Verwaltung üb-r sein Vermögen
nimml, 10 ist er nicht mchr eni ganzer Manu; ähnlich ver-
halt eS sich mit einer Korporation Man will der Burger-
geni'inde sagen: weil du einmal in den Fall gekommen bist,
Tellen zu beziehen, so wird die Verwaltung deines Vermögens
einem Andern übenragen! Sagt die Verfassung envaS da-
von? Der H 8S gewährleistet die Armcngül r und sichert
den Gem inden die Bcrwaliung zu; urucr litt, c reißt eS,

das Ferlende werde „durch G.melnd tell n und Siua Szu-
schüsse ergänzt." Die Versassung selbst steht also Gemeinde-
tellen vor, und nun will man die Buraerg.meinden deßhalb,
weil sie von einem vcnassangsmäßigen Mittel Gebrauch gemacht
habe», zu einer Strafe v rsancn. D efer Grundsas ist vom
Standpunkte der Gemeindefleth.it sehr mißlich, und ich bitte
nur zu bedenken, wie in Gemeinden dadurch große Spannung
enl ehen rann, daß man die Verwaltung bürgerlicher Arme»,
güier der Einwovnerg meixde überttägt. Häufig fcffgt man
damit an, Jemanden die Verwaltung zu nehmen, dann die
Sache. Ich will nicht sagen, daß hier diese Absicht obwalte,
aber ich erinnere Sie an die Klöst.r Dort sagte mau: das
Land bat daS arößtc Jnlcresse dafür zu sorgen, daß die Gitter
der Klöster nicht vermindert werden; wir wollen nur die

Verwattung übernehmen. Und alS cie Klöster bei der Tag-
sutziina dagegen Einsprach- erhoben und sagten, es handle
steh nicht nur um die Verwaltung, sonde,n um ihr Vermögen,
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gab man ihnen zur Antwort: bcwabre GottZ daâ Eigenthum
der Klöster ist ja gewährleistet durch den Art. Xll des

Bundespertrages. Nachher säkularisiere man die Klöster.
Das Gesetz von >8N gehl nicht so weil, wie dieser Paragraph.
Es war interessant zu hören, wie der Herr Berichterstatter
bei einem andern Artikel sagte, die Teilen seien nicht nur
von den Gemeinden veranlaßt, sondern eS sei von oben herab
gefehlt worden ° Jetzt aber sage man: odichon nicht die
Gemeinden allein schuld sind, wenn sie T-llen beziehen müsse»,
»bschon die Verfassung cS erlaubt, so ist dennoch das
einzige Faktum daß geteilt wird, genügend, um der Burner-
gemeinde eine ihr garaniirie Bcfugniß auS der Hand zu
nehmen und einer andern Behörde zu übertragen Jev halte
das nicht für gerechtfertigt und schlage an der Stelle des

s 2Z folgenden Artikel vor: „Die Verwaltung deS Armen-
gules in in Gcmäßheit der ^ ku und us, 1. K der Venassung
Sache derjenigen Gemeinden, d>nen das Eigenthum an
diesen Armengüicrn zuiteht eS sei denn, daß diese Gemeinden
selbst anders darüber verfügt haben/

Herr Berichterstatter. Ich will gerade die Beweis-
sührung, welche Herr v. Gonzcn ach anfing, weiter fuhren
und fuge, daß infolge dessen überall wo nach dem Gesetze

von iu4?, kraft deS damals verfassungsmäßig ge-undenen
Grundsatzes, die Verwaltung der GcmeindSarmcngüter dem

Einwoynergcmelndrath zustand da, wo „bis davin Armen,
steuern erhoben worden find", diese Verhältnisse gelöst werden
müssen. Es muß also an allen Orte wo seil t847 die Ver-
waltung der Armengutcr an die Einwohnergemeinde über.itng,
diese Verwaltung wieder au die Burgergemcinde zurückgehen
in allen den Gemeinden, welche nun kommen und mit dem

Stcuerrodel an die Geldsäckel der Einwohner klopfen und

von ihnen Tellcn beziehen; da >wll die Burgerlichkcit now
der Feudalherr sein, der das Recht in Anspruch uimnil, für
seinen Namen und sein Wappen von den Einwohnern Steuern
zu fordern. Ich bin der Anficht, wenn maü den Grundsatz
des 5 23 verfassungswidrig erklären will, so muß man auf
frühere Verhältnisse zurückgehen. Es ist fo durch und durch
ein anderer Geist, von dem dieser Antrag ausgeht, so durch
und durch eine andere Basis, daß ich das ganze Gesetz ver-
leugnen müßte wenn ich demselben beipflichten »ürde. Ich
muß gestern, daß Herr v. Gonzenbach das Versprechen, er
wolle, wenn der Grundsatz der Oertlich eil angenommen
werde- vom Standpunkte deS Berichterstatters aus argumen-
tircn, ein wenig vergessen hat, da er ecu Boren, den er
früher nicht erringen konme, wieder einzunehmen sucht, denn
es ist auf den Boden abgesehen Was die Frage betrifft,
ob der Vorschlag des Reglerungöra'heS verfassungsmäßig sei

oder nicht, so wieS ich be>eilS auf daS Gesetz von tust? hin;
aber ich brauche daS nicht. Ich könnte mit dem, waS Herr
v. Gonzenbach im Laufe der Berathung gesprochen hat, hin-
länglich argumentiren. Ais von den Bu-gergutcrn und deren

Nutzung die Rede war, sagie Herr v. Gonzenbach. der Staat
solle da nur mit seiner Sch-ere kommen und d>e NutzungS-
reglemente beschneiden. Wenn aber die Autonomie der Ge-
mèindcn der An ist wie Herr v. Gonzenbach h.utt b.haup-
tcte, dann darf man die Schccre nicht anwenden, von der
er sprach. Wenn dlcß aber gestaltet ist, wenn der Staat
gegenüber den Gemeindn nicht die Stellung hat, wie gegenüber

einem Privaten, sondern wenn die Oberaufsicht über die
Verwaltung der G>meindegüter im J'ptessc deS öffentlichen
Wohles li'gt und der Staat also unter Umständen dori seine
Scheere anwenden dart, so darf er 'S hier noch viel mehr.
Daran nahm man nicht Anstoß, daß der Siaat sich sevr
darein mische, wie duS bürgerliche Pripateigenteum benutzt
werden soll. Was dort möglich, ist es noch viel mehr bei
der Verwaltung des ArmenguteS. Ich sehe nichi ein, daß
man der Verfassung in den Weg trete. Die Vcr-assung
sichert den Gemeinde« die Verwaltung der Armcngüter zu.
und Herr v. Gonzenbach wird zugeben, daß damit erklärt

werden wollte, die Armengüter dürfen nicht säkularisirt
werden, sie bleiben den Gemclnden. Nun w'iSt man auf dte
Klostergcschichte hin, Da hätt« ich veischi'denes zu sagen.
Einmal halte ich das Geschehene sur ga»z gut; dann ist zu
bemerken, daß der Staat die Verwaltung der Klöster zu
Handen nahm, nicht sie dem Papste gab; am Ende navm er
das Vcrmög>n der Klöster auch. Hie< aber wird die Ver-
waltstng der Armengüter den Gemeinden gelassen und sie
bleibt ihnen zugesichert. Ich könnte statt der Klöster noch
etwas Anderes anführen: die Pfrundgüter im Kanton Bern,
eine Sache der aristokratischen Rc..lerung. Früher hatte
jede Gemeinde, wie ein Armcngul, auch ein Kirchengur zur
Besoldung ihrer Geistlichen, dessen Erirag in den einzelnen
Gemeinde» sehr verschieden war, von ein paar hundert bis
zu ein paar tausend Frank.». Die damalige Regierung war
gar n'cht in Verlegenheit. Raih zu schaffen; sie sagie nicht
nur: die Verwaltung tcS KirchcngureS gehl in die Hände
der Gemeinden über, sondern sie nahm dieselbe zu ihren
Handen. Der Staat, als Bischof der p-otesta>>tlschen Kirche,
warf einfach die sämmtliche» Pfrundgüter zusammen, zentra.
lisirle sie und besoldete nun d>e Pfarreien aleichmäßtg daraus.
Da der vorliegende Paragraph der Verfassung nicht wider-
streitet, da bei der Ausscheidung der Gemcindeqüler auf ganz
ähnliche Art gewisse Guter von einer Verwaltung an die
andere übergehen, waö durch die AusscheidungSakten zur
Genüge bewiesen werben kann, so cmpichle ich Ihnen den
Vorschlag des RegierungSralycS zur Genehmigung.

Abstimmung.

Für den j ZZ nach Antrag des Regierungs-
rar he S Mehrheit.

Für den Antrag deS Herrn v. Gonzenbach Minderheit.

5 2i.

Herr Berichterstatter. Bei diesem Paragraphen
muß ich Sie etwas länger aufhalten. Was Herr v. Gon-
zenbach soeben anführte, war nur die Vorhut der Haupt«
armee, welche mir bei dies.m Paragraphen begegnen wird.
Nach diesem Paragraphen soll der Ertrag des ArmenguttS
derjenigen Gemeinden, wo dessen Verwaltung an den Ein-
wohncrgcmcindralb übergegangen ist. oder übergeben wird,
zur Unterhaltung der bürgerlichen und rinsaßlichcn Nothar-
men verwendet werden. Ich gebe zu, daß die Redaktion deS

Paragraphen etwas scharf gehalten ist und daß dieser
Umstand tvcilweise zu unrichtigen Auffassungen Anlaß geben
konnte. ES konnic nämlich scheinen, als ob das Verhältniß
sich so gestalte, daß da, wo bis jctzr das Armengut hinreichte,
die bürgerlichen Armen zu unterhallen, nun ein Theil der
bisher untcistützlcn Burger wegfalle und der daraus sich
ergebende Ucberlchuß den Einfassen »u gut komme. Wenn
man glaubt, es handle sich darum, baß einsaßliche Notharme
etwas erhalten sollen, was bisher zur Unrerstürung der
bürgerlichen genügen konnte, dann glaube ich, daß man sich

stoßen konnte. Aber cS handelt sich hier nur um Gemeinde«,
deren Armengüier nicht mehr hinreichen, die bürgerlichen
Armen zu unterhalten, deren Armengiirer unzulänglich, zah-
lungsunfahlg sind, w daß die Armen, wenn sie nur auf den

Enrag derselben angewiesen waren, v rbung rn mußten. Der
Sinn deS Paragraphen ist dieser: der Ertrag der Armengüter

sicher Gemeinden in Verbindung mit den übrigen
HülkSmiktelü soll zum Unterhalt der bürgerlichen und etn-
saßlichcn Nolharmen verwendet werden. Damit wäre die



Gâche etwas deutlicher gemacht. Gleichwobl sah ich bereits
«uf verschiedene Weise, einmal durch den Vortrag des Herrn
5. Gonjenbach über den § > des vo> liegende» Gesetze», dann
auch aus gedruckten Broschüren und aus Organen der Ta.
getvresse, da« man namemlich die VerfassunaSmäßiqkeit dies,»
Artikels in Zweifel zieht, und daß man dafür hält es sei
da em Schritt gethan, der sich vom Boden der Versassung
aus »ich« rechtfertigen lasse. Dir Gewährleistung der Armen-
gürer aïs Privaleigenlhum see nicht hinlänglich gewahrt.
Ich erlaube mir üun, auf d'e Geschichte der Armengüter
zurückzuaeben. Ein sogenanntes Spend, und Armengut ist
schon in der Bet"lordnung erwähnt, welche si gr, daß „sei-
bigeS z» Ericichterun' der Anlagen wohl möge zu solchem
Almoftn angewendet werden, ohne allein was doS Kirchen,
gut betrifft, änderst nicht denn so waS eS odne Angriff des
HauptgülS wohl erleiden mag." Gemeinden der nä-nlichen
Kirchvöre waren damals verpflichtet, einander auSzubcifen.
Der AiM'nelat war noch keineswegs ein rein bürgerlicher
und cß heißt in der Betteiodauna: „So ist doch genzlich
vnser will vnnd bcuelch daß sy durch vnnftrc Amptlüth durch
ernstige Geboth by vnier vugenad vnnd straff dahin vermanndt
vnnd gehalten werdend, diejenigen welche by Inen crzog.n,
vnnd by Innen bis jnn Je vbelmögend alter gewärchet,
durch gemeine Ht ff vnnd Handreichung zu erhalcenn." DaS
Almosen erstreckte sich also auch am diejenigen welche in
den betreffenden Gemeinden erzogen worden und da'elbst biS
in idr iidclmögend Alter „gewärchet" haben. Im Mandate
von V690 wurde bestimmt/ daß dir Gemeinden ..nicht aliein
die Dorfgenossen, sondern auch die so nur H nd rsäßcn
daselbsten sind, welche sie die Gem.ins mit den ihrigen
serners dulden sollend " In der Folge gab sich das Bcstre.
den kund, die Hiniersäßen zu belasten und sie, wo cS angina-
zu vertreiben. Wenn Sie die Entwicklung dieser Verhältnisse
nicht im Gedächtnisse haben. so möchte ich Sie auf das
„Gutachten des Herrn Biösch über die Reorganisation des
Gemetndcweftns >m Kamon Bern" aufmerksam machen,
welches folgende Angaben enthält: „Untcim 21. März tbSt
faßten Schultheiß, Rath und Zweihundert von lchrn den
Beschluß, es solle das Bürgerrecht gänzlich und bewi'ders
für fremde Handwerker geschlossen sein. Zugleich wurde die
Verfertigung besonderer Kurgerverzcichnisse anbefohlen. Im
Jahr >660 folgte der neue Beschluß, daß während 10 Jahren
Niemand mehr sich für die Annavme bet dem Kleinen Rathe
melden solle. D-e Annahme selbst war dem Großen Rathe
vorbehalten und sollte nur zur Osterzeil erfolgen können,
weil dann der Rath am zahlreichsten versammelt war. Am
s- Dezember t69i wurde sogar festgesetzt, daß wegen der
großen Zahl von Burgern und Einwohnern während 20
Jahren keine Annahme zur Sprache kommen solle. Dieser
Beschluß ward am >3. Mai 17iS wiederholt. Man begnügte
sich übrigens nicht, d«6 Burgerrecht zu schließen; sogar die
bloße Anstedlung Fremder ward beschränkt. So verordneten
Schultheiß, Räthe und Burger von B-rn am k3. August
1692, daß außer den Bürgern Niemand mehr ein HauS in
der Stadt besitzen solle, und diese Vorschrift ward sogar rück,
wirkend gemocht. Wer ein HauS besaß, obuc OnSburger zu
sein, mußte es binnen Jahresfrist verkaufen, sonst wurde eö

öffentlich versteigert. Selbst in der Wahl ihrer Lehenleute
waren die Burger beschränkt, und die N>chiburgcr nicht bloß
von allen Aemtern, sondern sogar von den mehrsten Berufen
ausgeschlossen. Die Bürgerschaft selbst zerfiel in verschiedene
Klassen. Auch die sogenannten „Habitanten" oder ewigen
Einwohner waren Burger; aber sie waren weder regiments,
fädig noch durften sie Weindandel treiben. Ja sogar oie
wirklich inö voste Burgerrecht aufgenommenen batien sich
noch Beschränkungen zu unterwerfen. Sie Muß e» sich ver.
pflichte», ihren Beruf nicht zu ändern und denselben wenig,
siens einen ihrer Söhne zu lehren. Vor der Bcttelordnunq
betrug das E'nkaufsgcld in Bern für einen Kaulonsang.hö.
rigen tvo, für einen Schweizer 200/ für einen Fremden

zoo Kronen. Auch die Ehen pom Burgern m>t auswärtigen
Frauen,wurde»» erschwert Besaß die N>chtburgxr«n nicht
wenigstens >000 Ptlind Vermögen, so mußte sie die Hälfte
obigen BctrageS so, »00 oder- »50 Kronen — Einzuggcld
entrichten. Eine BurgerSlochier,. die einen fremden
Handwerker heiralhere, mußte sofort die Stadt verlassen." Achmich
glng es in Buigdorf, dort-erließen Räthe und Burger am
19. Mai 166g eine Verordnung, in der eS heißt: „Dicwylen
die Bürgerschaft zu d esen Zyttn sehr groß und volkreich,
also der Weyce (wie man Wicht) fedr besetzt ist, und den.
noch vßere je mehr vnnd m>hr zu vns begehrend und trin-
gend. daher vilmahl dergleichen Annehmende versöhnen Einem
yngebornen Burger in seinem Glück -vnnd Handthierung für
das Liecht wacdstndt, zu demme bei dieser Benierordnung
auch die noihdurft erfordert«; demme durch steigerung deß
annehmonqSpfennlgS (gleich andern Orten) Vorsehung zu
tönn, maßen die Nachkömmlinge auf die Statt zu erhalten
fallend; Nun derenthachen ist vffgcsetzt solar dann die
Vorschrift, daß künftig Niemand mehr zum Burger ange,
nommen werden solle, „Es sy Ein Stadt desselben sehr
bedürftig." Durch die gleiche Verordnung ward die AnnabmS.
gebühr auf «00 Pfund grs tzt, nebst 400 Pfund für jden
Sohn und 200 P nnd fur jede Tochter. Auch sollt n erst
seine Nachkommen zu Aemtern wävlbar sein. W e in Bern,
so halte auch in Bnrgdors (und fust in allen Städten) j.der
Burger das Zugrecht, wenn ein Nichlburger ein HauS oder
ein anderes Grundstück erwarb. Dieses Zugrechc dauerte
nach der MerichtSsatzUng von t622 ein Jahr. Da der Aus.
schiuß Fremder dadurch nicht genugsam gesichert schien, so

ward >«92 das Zugrecht auch auf die Pachtverträge ausgedehnt

und zugleich bestimm, daß daS Furier von Pachtgntèra
nur an Burger verkauft werden durft. Aber auch dag ge.
nuqte Nicht. Am 27. Oktober 1742 erließ der Sradtmagistrat
eine neue Verordnung: „Weilen daü bißhero geforderte
geringe Hintersäßgeld von § Pfund nicht geringen Anlaß
gegeben haben mag den hiesigen Aufenthalt zu suchen, so soll«
künftighin von einem gemeinen Hinterfüßen, so nur im
HauSzinS ist, gefordert und bezogen werten jährlich 2 Kro.
nen " Und da man bemerkte, daß Fremde, „damit sie desto

wenig r vertrieben werden könwn, bürgerliche Häuser zu
acquiriren suche»;" so wurde das Zugrechc auf zwei Jadrc
ausgedehnt, und jedem fremden Hausbesitzer eine jährliche
Taxe von Z Kronen und 6 Pfund für die Aimosenkaffe
auferlegt. Ueberdicß sollte der äußere Besitzer „kein Handwerk

noch Profession exerciren, so von Bürgern besetzt und
cxercirt werden." Im Jahr t?48 ging man noch weiter
und verordnete, daß jeder fremde Besitzer eines Hauses außer
dem Hintcrsäßaeld von z Kronen jährlich >4 °<> vom Kauf,
schilling eiurickten solle." Sie seven, daß in den Städten
die großen Armengüter namentlich von den Einwohnern
herrühren, daß diese eigentlich gepreßt wurden mit großen
Abgaben zu Gunsten des bürgerlichen ArmenguleS; dazu
kamen bürgerliche Legate u. dgl., wodurch das Armcngut sich

vermehrte. Während einerseits dir Himersäßen durch solche
Abgaben belastet wurden wurde andererseits der
Armenerat immer mehr bürgerlich, und als man zu Anfang
dieses Jahrhunderts zu einer Reorganisation dcS Aemenwe.
sens schritt, stutzte dieselbe sich auf den bürgerlichen Etat,
aber nicht obne Widerste hen. DaS Armcngut wurde seither
geäuinet und zwar sett t8v4 zunächst durch das Einzugsgeld,
daS in den Slävlen bis auf 4o Fr. a. W. ansteigen konnte.
Ferner mußte alljährlich zu Handen der bürgerlichen Almo.
scnkasse daS Hinleisäßgeld entrichtet werden, das dem Ein-
zugsgeid ziemlich gleich kam. Dazu kam das EinzuaSgcld
einer jeden Richiburgerin, welche einen Burger heirathctt.
So wurden die Armengüter durch die Einsaßen alimentirt,
von den Burgein durch Teilen vom beweglichen Vermögen
BurgerannahmSgcbührcn und Lcgaie, von Burgern und Ein.
saßen gemeinschaftlich durch Teilen vom unbewegliche» Ver.
mögen und Bußen. Wer ist nun der Stifter und Bestimme?



des ArmeriguftS? Ist <s die Burgergcmàde? Durchaus
nicht, denn das Armengul ist mat von ihr zusammengelegt
wörden, wie eine Familienktste als Privatgut Auch die
Einsaßen sind nicht die Stifter und Bcstlmmer dcS Armen,
gutes, sondern der Staat ist es, weicher tie Armengüter
geUnict Hai; er «st es, der sie von Anfang an doiirie bis
zum Jahre «848; er «st eS, der den Armen Ländcreien
anwies. Durch seine Schenkung und durch seine hohcirlicben
Gesetze über die Verwendung der Armengüter «st der Staat
der Stifter derselben, neben ihm die Legate. Ich gehe zu
der Frage über: waS ist die Stiftung und Bestimmung des
Armengliteö? Es scheint dieß so einfach zu sein, daß blöder
sich Niemand die Muhe nahm, ein Wort davon zu reden,
indessen werden Sie finden, daß, wenn eS sich um die Stif.
tung und Bestimmung der Gemelndsgürcr bandelt, sehr große
Schwierigkeiten entstehen, daß große VcrmvgenSmassen seit
langet Zeit gegen Stiftung und Bestimmung verwendet
worden sind. Wir haben da ve>schiedene Punkte zu unter,
suchen, einmal die Frage: wer «oll auS dem Armengute
unterstützt weiden, wie und wo soll er unterstützt werden?
Wir gehen auch hier so weit zurück, als wir können, nämlich
auf die Beitelordnung und fragen: w.lche Klasse von Armen
soll auS dem Armengute unterstützt werden? Die Bettel,
ordnüng sagt: „allein die allen, lahmen, arme Kranken und
presthafte Menichen. die gar nichts mehr thu», und mit ihrer
Handarbeit sich nicht mehr ernähren können, auch sonst

unerzogene, Vater, und Mutterlose arme WaiSlein." DaS
ist also d e Stiftung und Bestimmung der Bettelordnnng über
daS Armengut. Die Armenordnung von «80? schreibt vor,
daß diejenigen, „welche neben Mangel an eigenem «m sich

wegen törpcilicher Beschaffenhctt auner Stand befinden, ihren
Lebensunterhalt zu erwerben oder auf unverschuldete Weift
Man el an Verdienst leiden." Da habe» Sie eine zweite
Suftung und Bestimmung. Nach dem Armengesetzc von
l«47 durften „nur solche Personen unterstützt werden, welche
gleichzeitig arm und arbeitsunfähig und." DaS ist die
S'if'Ullg und Bestimmung von 1847. Welches ist nun die

Stellung deS unterstützungsbedürftigen Armen laut Stiftung
und Bestimmung gegenüber dem Armenguce lind dessen Ver.
Wallung? Die Bettelordnung will, daß eg tolle sein „ein
freiwilliges und ungezwungenes Opter, das Gott dem Herrn
wohlgefällig ist"- auch wird die Unterstützung ein rcgulirteS
Almosen genannt, so daß also kein Rechr für den Arme»
daraus entstand. Die Armenorvnung von «807 verpflichtet
„die Gemeinden und Burgeischafren in den Städien und uns
dem Land" zu noihbünttger Unterstützung ihrer Mitglieder,
und gibt diesen einen Ampruey auf Unterstützung. ES ergibt
sich also eine groxe Aenderung in der ganz«» Stiftungsfrage.
Die eine Gesetzgebung sagt - eS besteht keine Pflicht der
Unterstützung, das Almosen ist frei, der Arme Hai kein Recht
«s zu «ordern; die andere Gesetzgebung stellt die Pflicht zur
Unterstützung ans und givl dem Armen ein Recht, sola-e zu

fordern. DaS Aimcngefttz von >347 hebt diese Ur.terstlltzungS-
pstichi wieder aus. Ich gehe auf die Art und Wette über,
wie die Unterstützung ausgeübt wurde. Die Bettelordnung
sälft, daS Almoien solle hocrst nS alle Moncue an einem
Soanrage ausgerichtet werd n; ausgeschlossen seien die,
w iche lttchl der Bred gt beiwohnien Die Armenordnung
von >807 st ht davon av und läßt eö vollkommen frei, wann
die Unterstützung ausge>heilt werde. Das Armcnqcsey von
1847 g na noch netter und untersagte gewisse Arten der
Unterstützung geradezu. Nach welcher Stiftung soll nun
vrrf.ihren w.rden? ES fragt sich noch: fur welche Arme
hat das Armengut der eiuzfttien Gemeinden zu io gen? In
dieser Beziehung enthä t die Bettelordnung die Bestimmung,
d -ß lie Urft rstutzung der Armen nach Kirn hören starrst den
son. W nn rn cm m Kirchspiel eine od«r mehrere Gemeinden
dich' hinlängliches Vermögen besitzen, um ihre Arm » ohne
M-lduis. deranbern zu c> harren, so sollen alsdann die andern Ge.
memdcn, welche mehr Huifsquellen unb weniger Arme Haxen,

ihren Kircbqenosst» und armeu Gemeinden in Erhaltung der
Armen nach Gebühr und erheischender Noth zu Hülfe
kommen. ..Als wir dann zu ihnen (den reichern Gt.
meinden) dessen uns gänzlich versehen wollen." Wenn nach
dieser Bestimmung der Beireloidnung verfahren werden soll,
so muß sofort in mehrern Gemeinden eine Ausgleichung
stattfinden. So z. B in der Kuchhöre Kurzenberq: indem
d-e zu derselben gehörende Gemeinde JnnerbirrmooS bei

Fr. 8SI8 Armenaul 67 Nocharme hat, während Barschwand
mit einem Armengut von Fr. tvS38 nur 2 Nocharme und
Schönchal mit einem Armengut von «0S2 Fr. «s Nocharme
zählt; ferner in der Kttchhöre Loywyl, indem die Gemeinde
Loywyl ein Armengul von Fr. Z4,7t2 und nur t)4 Nocharme
hat, während die Gemeinde Rüischelcn bei einem Armengul
von 2609 Fr. 67 Notharmc zahlt; ferner in der Kirchhöre
Mciringen, indem die Gememde Meiringen bei einem
Armengut von 798!« Fr. «"0 Nocharme zählt, während die
Gemeinde Hasleberg bei ihrem Armengur von 9i8? Fn 29
Notharmc hat; ferner in der Kirchgemeinde Ktrchchurnen,
indem muer den zu derselben gehörenden Gemeinden folgen,
d S Verhältniß besteht: Thurnen hat bei einem Armengul
von >200 Fr. 9 Notharme, Rumligeli bei einem Armengut
von ts,az8 Fr. «0 Nokhai me, Burgistcin bei einem Armen,
gut von 23, «88 Fr. 98 Netharme, Rtggiöbcrg bei einem
Armengul von 26,032 Fr. >08 Nocharme; f.rner in der
Kirchhöre Thierachern, indem die Gemeinde Th'erachern bei
einem Armengut von 8t2t Fr 7 Nttterstutzte Familien Hai,
während die Gemeinde Uetendorf bei einem Armengul von
16,027 Fr. S9 unle> stützte Familien zählt. Ich könnie Sie
noch mil der Aufzählung einer ganzen Menge Kirchhören
unterhalten, wo die eine Gemeinde bei größerm Reichthum
eine kleinere Zahl Arme, die andere Gemeinde dagegen um-
gekehrt bei großer Zahl von Unterstützungsbedürftigen ein
kleines Armengul hat, wo ulso nach der Beitelordnung eine

Ausgleichung stattfinden müßte. Die Armenordnung von
«807 kennt diese solidarische Verpflichtung der Gemeinden
einer Kirchhöre zu gegenseitigem pandbleten nicht, sonder»
stellt im 5 i lediglich die Pfi-cht der Gemeinden „zu wech.
s.lseii'gem Schus und nochdurfttger Uimrnützung ihrer
Mit,«lieber" auf. Wenn schon die ganze Armeno>dnung auf
bürgerlicher Basis stand, so wollte sie doch die einiaßlichen
Verhältnisse festhalten. Ich will S>e nicht weiter fuhren.
So sehen wir vor uns e>ne in auen Punkten fletS wechielnde
Stifttina und Bestimmung und zwar wechselnd, je nachdem
die Gesetzgebung daS Armen- oder Unierstützungöwesen ordnete.
DaS Gesammtresuilal über die Armcnguter nt also daS:
erstens formell g, stiftet sind sie durch dli Staat, resp, das
Gesetz; zweitens materiell durch Dotattonen deS ScaatS,
durch Einwohnerschaft und Bürgerschaft jeder G memde;
drittens Stiftung und Bestimmung und sakrische Verwendung
bleibt sich im Laufe der Zeit Nicht gl ich. sondern ändert sich

in allen Punkten; viertens die Aenderungen gehen auS von
den jeweiligen Geietzgebungen. Mir diesen Resultaten, welche
kaum zu bestreuen sein werden, gehen wir in die Gegenwart
über. Die A'Mengurcr gehören unzwelsclvast zu dem m
§ 69 genannten und gemeinten Vermög«n der Gemeinden,
Bürgerschaften »nd übrigen Korporation.», Dieses Vermöge»
ist denselben alö Privaieigeiuhum gewährleistet. ES darf somit
vom Sraat n«cht sgkuiarttlrl, nicht sich angeeignet werde».
Den Gemeinden steht vielmehr ausschließlich die Verwaltung
desselben, unter Aufsicht d.s S»>alS zu. Es braucht wohl
nicht nachgewiesen zu werden, daß daö vorliegende Gesetz
diesem Grundgesetz nicht zu nahe tritt. Der Ertrag dteseS

Vermögens wird ferner seiner Bestimmung gemäß verwendet.
Wir cabcn andcrt-alb Jahrhunderte zurückgegriffen und
Stiftung und Bestimmung der öffentlichen Arm.ngüter unier-
sucht und haben daö Resultat g funden, welches wir '0 eben
zusammengestellt haben. Wir haben eine stcft wechselnde
Stiftung und Bestimmung gefunden; wir huben gesunden,
daß die jeweilige Bestimmung und Verwendung zusammenfällt



Mit der jeweiligen Gesetzgebung und die Verfassung, welche
die Bestimmung garantirr, gäbe »ns vollkommen Recht zu
sagen, der Ertrag der Armengürer wird nach den Kundsätzen,
welche die Gesetzgebung aufstellt, verwendet. Wir könnten
weiter »eben, alS wir es wirklich tonn. Wir könnten den

j 2S fallen lassen. Allein wir sehen von allem dem ab. Wir
steilen uns gar nicht ant dielen Boden. Wir mußten die
Verhältnisse nur deßhalb berühre» und auseinandersetzen, um
zu zeigen, auf wel ven idnen selbit feindlichen Boden uns
diejenigen drängen weleve einer gerechten und billigen Ord.
nnng mit „Slt-lung und Bestlm nung" in d n Weg treten
wollen. Wir nehmen die Verhältnisse vielmehr einfach, wie
stc vorausgesetzt werden. .Wir sagen: die ganze Armcnorga.
nisation und Armenunterhaltung ruhte auf bürgerlichem
Boden; es war dieß die staatliche Einrichtung zur Besorgung
der Armen. Infolge dessen wurden und warm alle HülfS-
miitel zu Besorgung der Armen buige-lich, die Bußen die

Hintersäßgelder, die Armcntellcn die Beiträge des SiaaiS,
die Armcnguler — AU>s zusammen. ES versteht sich dieß
von selbst, wie cS sich von selbst v-rstehi, daß zur Zeit. alS

Neuenburg Furstenthum war, seine hoheillicden, dem SiaarL.
oberhaupt dienenden Domänen fürstliche Domänen waren.
Ist aber die Fahne d.S Königs heruntergenommen worden,
so bekommt Alles eine andere Basis. Das ist so ganz außer,
ordentlich nicht Ich möchte Sie an das erinnern waS
gegenwärtig bet der Ausscheidung der Genicindegutcr geschieht.
Wenn man sich fragt: ist der Siaat befugt, die Armenpflege
zur Sache der Einwohnergemeinde, zur Sache der Oerilich-
keit zu erk.ären, —. und er ist ohne Zweif.l dazu befugt, so

gut er befugt war, sie im Anfang bürgerlich zu machen —
so folgt daraus. daß er auch zu den Konsequenzen dieser
Aenderungen bef gt ist. Können die Burgergcmeindcn sagen:
die Einwohner mögen sehen, wie sie mir ihrer Armenpflege
zu recht kommen; wir Burger ziehen uns zurück und der
Staat mag sehen, wie es mit der Oertlichken geht; alles
was früher der bürgerlichen Armenpflege gehörte, nehmen
wir davon aus und behalte» eS für uns! Es gab wirklich
Burgergcmeindcn, welche bei den Ausscheidungen alles sich

aneignen wollten, sogar Schulen und Feuerspritzen, und die
den Einwohnergemelllde» nichlS überlassen wollte», als den
blauen Himmel und den Weg unter den Fußen. Gab man
das bei der Ausscheidung der Gemeindegüter zu? Nein, so

gebt cS nicht, sonst fragen Sie nur den Direktor des Innern,
Herrn Blöich, der lctdcr bei der Behandlung dieser F-age
abwesend ist. Er sagte den Burgergemeinden: dotirt die
Eiuwovnergemeinde» für ivre örtlichen Ausgaben; ihr konnt
die Güter nicht alle herausnehmen, sondern da die Basis
ihrer Verwendung geänoerl har, ,o gehen die Mittel, welche
zu diesem Zwecke bestimmt sind, auf die veränderte Basis
über. Nun sche'Nt eS mir, das sehe einander so gleich, wie
ein Ei dem andern, wenn zu gleicher Zeit, wo der Burger,
gemeinde die Armenpflege abgenommen und zur Sache der
Einwohnergcmeinde gemacht wird, auch die Mittel zur
Armenpflege übergehen, oder die Burgergemeind« wenigstens
ans dem Ertrag des ArmcngUtS der Einwohnergemelllde für
die Armenpflege eine Rente aussetzt. Man geht also durchaus
nickt zu weit, wenn ter Eriraq deS Arm-ngmS den Ei»,
wohnergemclnde» zur Verfügung gestellt wird, da wo die
Einwohnergcmeiiide die Armenpflege übernimmt. Nun sagt
man, die Burgergemrinden verlieren dabei- Das ist durchaus
nicht der Fall. Es ist merkwürdig, wenn diese Armenguter,
die gegenwärtig Fr. 230,0»« abtragen, sich zum Unterhalte
der Armen mit d<n übrigen Hü fsmilteln verbinden sollen
und der Staat dazu noch Fr. s00,»o0 beiträgt, daß man
dann sagt: wir kommen zu kurz! Ich w>ll die Sache durch
ein Beispiel klar zu machen zuchen. Eine Wittwe, Mutler
von küns Kindern, heirarv l einen Willwcr. Vater von drei
Kindern; sie besitzt ein Stück Land, auf dem pe eili ge Säcke
Kartoffeln pflanzen kann, doch kaum so viel, daß der Vor.
rath bis zum Neujahr ausreicht. Der Wittwer bringt zwölf
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Säcke Kartoffeln und anderes dazu, stellt seine Säcke neben
dieienigen seiner Frau und übernimmt den Unterhalt der
ganzen Familie Nun beklagt sich die Wittwe, und verlangt,
daß man die fünf Säcke, welche idren Namen ira en, nicht
zu den zwölf and rn stelle; der Mann suckt die Frau zu
überzeugen, daß sie unrecht babe sicv zu beklagen und sagt
ihr endlich: nimm für d ch und deine rü f Kinder aus deinen
fünf Säcken und ich nehme für mich und m«ine drei Kinder
aus meinen zwölf Säck>n. Um die Neujahrszeit ist die
Willwe mit ihr,m Verrathe fe>lig und macht nun geltend,
daß sie alS Frau auch Antheil am Gui des ManncS habe.
Hätte sie für sich allein ferner gewtrtdschaficl, so hätte daS
Stucklein Land, daö ihr noch aedörte, verkauft werden
müssen; der Mann li ß eö aber nicht geschehen, sondern
machte ihr den Vorschlag, die Kosten des Haushaltes ge.
mcinschafriich zu bestreiken. Sckon das nächste Jahr beklagte
die Willwe sich niche mehr darüber, daß ihre Säcke zu den.
Miaen deS Mannes gestellt wurden. DaS ist das Verhältniß,
welches dieser Paragraph zwischen der zahlungsunfähigen
bürgerlichen Armenpflege und der durch bedeutende Staats,
hülfe dourten örtlichen Armenpflege aufstellt.

Stettler. Ich halte dafür, dieser Paragraph sei

wesentlich rechtlicher Natur, und erlaube mir daher. etwas
näher darauf rinzucreten. Wir haben in der IuriSprudenz
zwei Nechlssäye, deren erster heißt: L»lus public» suprem»
Icx csil), der zweite: hi»t juztiti», pc>rc»t munclus. Beide
Grundsätze IN das Extrem getrieben, führen auf Abwege,
und nach meiner Ueberzeugung steht die Wahrheit in der
Mitte. DaS öffentliche Wohl soll immer berückstchligt werden,
aber in ein m richtigen Maße und in Uebereinstimmung mit
dem Rechte. ES scheint mir, der Herr Berichterstatter stelle
sich nur auf die eine Seite; er har nur daS öffentliche Wohl
im Auge und ich be reife das in Betracht seiner Stellung.
Aber der Grundsatz deS Rechtes bleibt auf der Seile. Wir
haben u"6 jedoch zu frage»: wie weit darf der Kroße Rath
im Armenwcstn gehen? Wie weil reicht seine Gewalt, ohne
die Schranke deS RechtS zu überschreiten? Mir scheint,
d-ese Schranken seien nicht so schwer zu finden- Die
Ordnung deS Armcnwesens ist Sache deS SiuateS, darin
bin ich mit dem Herrn Berichterstatter einverstanden. Wenn
man aber gewisse Vorschriften aufstellt und sagt: diese
Klassen sollen nicht medr unleistützl werden, andere wohl, so

bietet sich die Frage: woher sollen die Hülfsmittel genommen
werden, und wie lief darf der Staat eingreifen? Da kommen
wir zu der Forderung des Rechtes Da darf der Staat
nicht weiter eingreifen, alS nach Recht und Gerechtigkeit
erlaubt ist. Wie weit gebt hier das Recht deS Staates?
Gebt es so weit, daß er in fremdes E-gcnthum eingreifen
darf, in Privateigcnthum das ihm nicht gebort DaS darf
er nicht; die V-nassung, das Gesetz, das Rcchtsgefühl «st

dagegen; da hört seine Macht au«. So lang eS sich um
polizeiliche Einrichlungen handelt ist es Sache d S Staates,
solche zu ordnen, aber wo Hülfsmittel in Frage riehen, die
fremdes Eigenthum sind, da hört seine Macht auf. und ich
finde bei diesem Paragraphen haben die vo>berathenden
B>hö den ihre Befugniß überschritte» und auch der Herr
Berichterstatter stelle sich auf einen Boden, der theilwrise
richtig, lhcilweisc aber nicht richtig ist. Ich will auch einen
Blick à die Entstehung der Armengmer we,fcn und dabei
nickt weiter zurückgehen als auf die Bcttelvtdnung. Wie
waren damais die Verhältnisse des Armenwcscns beschaffen,
und wie huben sie sich später g.'staltn? Vor Allem balte»
wir den Satz fest, daß man zur Zeit der Btlclordnung die
Bürgerschaften noch nicht kannte, mit Ausnahme der Städte;
die Beitelordnnng rief dieselben auf dem Lande hervor.
Vor dem l7icn Jahrhundert kannte man auf d'M Lande
nur die Dorfschaflcn. Dama s beruhte das AiM'Nivcftn
auf sehr einfachen Grundlagen; Arm ngüter bestanden in
den Gemeinden sehr wenige und die Unterstützungen fanden
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meistens in natura statt. Der Staat mußte infolge dessen

im Jahre tK9o in den Gemeinden, wo die Hülfsmittel zum
Unterhall der Armen nicht hinreichten, einschreiten. Was
war der Zweck der Bettelordnung? ES scheint mir, man
habe darüber sehr unrichtige Begriffe. Der Zweck bestand

darin, eine Vertheilung der Armen auf die einzelnen
Gemeinden vorzunehmen; daS Mittel, welches man anwandte,
bestand in dem Beschlusse: diejenigen, welche in jenem
Zeilpunkte in einer Gemeinde wohnhaft waren, seien der
betreffenden Gemeinde zugetheilt. Die Kerlelordnung, welche
ursprünglich nichts anderes zum Zwecke haite, aiS die Re-
gulirung des Arnicnwcsens, rief unsere Bnrgcrschasrcn her-
vor. Alle, die einer Gemeinde zugewiesen waren, wurden
als Burger derselben betrachtet und halten ein Recht da alS

Burger zu bleiben. Erst nach der Betmordnung entstanden
die eigentlichen großen Armengüter und die Burgernutzungen;
eS erfolgten Stiftungen, welche von oben herab begünstigt
wurden und mit Recht. Die Bürgerschaften waren die
Lieblinge aller Regierungen bis auf die letzte Zeit, weil sie

ein Mittel waren, daS Armemvesen auf erfreuliche Weise zu

reguliren. Die Rechtsamebesitzer in den Gemeinden räumten
den armen Familien gewisse Nutzungen auf den Allmenden,
gewisse Berechtigungen in den Wäldern ein u. s. f. So
bildete sich die Sache aus, die einen Gemeinden führten eine
bessere Wirthschaft als andere. Im Emmenthal wurden die
Allmenden zu den Güiern geschlagen, im Scelande me-stenS

nicht, indem sie dort, wo durchschnittlich großer Wohlnand
herrscht, den Burgern überlassen, große Armengüter daraus
gebildet und so die Mittel erhalten wurden, die Armen zu
ünrerbalten. In den Städten, wo der Ur'prung der Bur-
gerschafren noch weiter zurückgeht (in einigen sogar bis zum
tlten oder löten Jahrhundert) waren die Legate eine
hauptsächliche Quelle der Aeufoung der Armengüter (wenigstens
in der Stadt Bern); eine andere bedeutende Quelle waren
die Taxen, welche diejenigen bezahlten, die eine bedeutende
Stelle erhielten. Daß hingegen die Einsaßen zur Aeuinung
der bürgerlichen Armengüter wesentlich beigetragen hätten,
ist historisch eine durchaus unrichtige Auffassung Die wenigen
vom Herrn Berichterstatter angeführten Beiträge bilden ein
Minimum gegenüber den Armengürern; und wenn auch die
Einsaßen etwas beitrugen, so war eS keine Unbilligkeit;
dafür genossen sie den Schutz des Staates Ich will nicht
weiter geben, ich wollte nur zeigen, daß die Armengüter von
Privaten herrühren, nicht vom Staate. Der Staat trug
aus eigener Tasche nichts oder sehr wenig dazu bei, was er
etwa nach der Reformation bei der Aufhebung der Klöster
that. Um im Vorbeigehen zu zeigen, wie oft sich unrichtige
Ansichten über solche Verhältnisse bilden, erinnere ich an die
Behauptung des Herrn Berichterstatters bei der Behandlung
eines frühern AriikclS, als Härte der Staat bei Aufstellung
der Kirchenordnung zu Anfang dieses Jahrhunderts die
Kirchengüier kraft eigener Macht zentralisirr. Das ist ebenfalls

unrichtig. Der Staat zog die Pfrundginer damals
kraft eines Vertrags zu seinen Handen. Wir haben uns nun
zu frage»; wenn der Staat eS für gut findet, das Armen.

'Wesen in andere Hände zu legen, eö den Burgergemeinden
zu entziehen und den Einwohnergemeinden zu übertragen, —
wie weit darf er darin gehen? Der Staat kann z. K. mit
vollem Grunde sagen, eS dürfen keine bürgerlichen Teilen
mehr bezogen werben; aber wenn er in bereits begründete
Rechtsverhältnisse eingreift, wenn er zu den Eigenthümern
von Kapitalien und andern Gütern sagt: vorerst entziehen
wir euch die Verwaltung, dann die Verwendung dieser
Güter; es soll ein Theil des Ertrags auch für andere Arme
verwendet werden für welche diese Güter nicht gestiftet
wurden,— dazu ist der Staat nicht berechtigt. Wir befin-
den unS gegenwärtig auf dem Punkte, daß laut des Gc-
meindcgesetz S von 18Z2 eine Ausscheidung aller Gemeindegüter

stattfinden soll; in einem großen Theil der Gemeinden
hat diese Ausscheidung bere tS stattgefunden. Bei jedem

Ausscheidungsakte hat die Regierung zu untersuchen, welche
Güter bürgerlich und welche örtlich seien. Mir welchem
Rechte will nun der Staat hier weiter eingreifen und den
Burgergemeinden einen Theil ihrer Güter entziehen? Allerdings

kann man sagen, die Verhältnisse haben sich in einer
Weise entwickelt, daß eine solche Maßregel vielleicht zweck-
mäßig, billig wäre, obschon sich dagegen gar manches sagen
li ße. Aber der Staat hat daS Recht nicht dazu. Ich will
kein Gespenst hervorrufen, aber ich erinnere daran, daß auch
der Socialismus, der Kommunismus gar manches har, das
billig, zweckmäßig scheint, aber nicht recht ist, und wenn
man es in solchen Dingen mit dem Rechte nicht haarscharf
nimmt, so frage ich: auf welchen Boden kommen wir dann?
Herr v. Gonzenbach hat bereits nachgewiesen, wie es sich

mit dem Reckte der Verwaltung und Verwendung d>S Ar-
menguteS verhält; er war nur viel zu höflich, als er Sie an
die Klöster erinnerte. Er hatte einfach sagen können: im
H 2Z nimmt man den Burgergemeinden die Verwaltung des

Armengutes, im j 24 dann einen Theil der Verwendung.
Wie weit haben wir noch, einen dritten Schrill zu thun?
Ich sage: entweder läßt sich dieses Gesetz nicht durchführen,
oder es führt zur Zencralisalion des Armenwesens. Wie
groß ist der Schritt dazu noch > alle Armengüter zusammen-
zuwerfen und zu Handen des Staates zu nehmen alles, was
durch Legate u. dgl. gestiftet worden, in den großen Schlund
der SlaaiSkasse zu werfen? Was soll das sür eine
Aufmunterung sein für die Gemeinden, welche ihr Armengur
bisher sorgfällig verwaltet, gegenüber andern Gemeinden,
die nicht so verfuhren? Ich mag die Sache betrachten wie
ich will, selbst vom Standpunkte der Zweckmäßigkeit und
Billigkeit, so kann ich nicht finden, daß auf diese Weise
etwas Ersprießliches zu Stande komme. Ich laS unlängst
in öffentlichen Blättern, es sei bedauerlich. daß für die
Insel- und AußerkrankenhauS-Korporation, wozu auch die
Irrenanstalt Waldau gehört, fast keine Legate mehr gemacht
werden. Ich dachte bei nur selbst: da sieht man die
nothwendige Folge davon, wenn ein Institut, daS ursprünglich
eine selbständige Korporation für sich bildete, in der Staats-
kasse aufgeht. Was haben die Leute dann noch für ein
Interesse, Legate zu machen? So lange diese Anstalt
unabhängig war, flössen Legate, daß es eine wahre Freude war.
Wir werden ganz die gleiche Erfahrung machen in Bezug
auf das Armenwesen. So lange man bürgerliche Armen-
güter hatte, deren Verwaltung der Burgergemcinde zustand,
wo Jeder wußte, für wen er etwas vermachte, da Halle er
ein Interesse, Legale zu machen; jetzt fällt dieses Interesse
weg. Da kann man dann lange über Mangel an Gemeinsinn
klagen. Sobald Sie den Leuicn dieses Interesse entziehen,
graben Sie diese schöne Hulfsquellc ab. DaS sind die
Bedenken, weiche ich habe, und da ich die Folgen, welche sich

an den j 24 knüpfe», für sehr gefährlich halte, so stelle ich
den Anirag, die Worte »und einsaßltchen" zu streichen, so

daß der Ertrag deS bürgerlichen Armenguts für die burger-
lichen Nolharmen verwendet werde.

Niggeler. Ich hatte nicht die Absicht, über diesen
Gegenstand das Wort zu ergreifen, denn vom Armenwesen
verstehe ich im Allgemeinen sehr wenig; aber da man die
Sache zu einer Rechtsfrage machen will, und Herr Sltttler
behauptet, der h 24 verletze Verfassung und Gesetz, so er-
laube ich mir einige Bemerkungen. Ich bin so überzeugt
vom Gegentheil, daß ich dafür halte, man würde durch
Annahme des von Herrn Stettler gestellten Antrages die
Verfassung verletzen. Ich will nicht weitläufig auf die
Entstehung der Armengüter eintreten; der Herr Berichterstatter
und lheilwcise auch Herr Stettler haben diesen Punkt be-
leuchtet. Ich bemerke nur- daß dasjenige, waS Herr Stettler
anführte- die Auffassungsweisc des Herrn Berichterstatters
unterstützt. Herr Stettler sagte, im Scelande, wo die schönsten
Armengüter bestehen, seien sie gebildet worden — durch was?



Etwa durch ^bürgerliche Beiträge? Nein, sondern indem

Eigenthum der Rechtsamcbesitzer in Armengut umgewandelt
wurde. Wenn man nun auf den Ursprung zurückgehen wollte,
so käme es dazu, daß man aus den Armengütcrn Rechlsame.
und Gülerbeslyer unterstützten müßte. Herr Stettler sagre

ferner, daö Armengut der Sradt Bern sei auch durch Ent.
richlung von Taxen von Seite solcher geäufnet worden, die

große Aemter erhielten. DaS ist wieder keine bürgerliche
Quelle, denn die fraglichen Taxen wurden auf Slaacsämtern
erhoben. Wir auf dem Lande kamen zwar nicht in den Fall,
für ein solches Amt 100 Kronen zu zahlen, aber es war
wieder nicht ein bürgerlicher Beitrag, sondern ein eigentlicher
Staatöbeitrag. Man konnte gar wohl fur so eine Land,
vogtci, wie sie vor >7ü8 waren, too Kronen zahlen. Stellen
wir unS aber auf den richtigen Staudpunkt der Sache. Herr
Stettler irre sich namentlich in einem Punkte, er sagt, man
gehe zu sehr von Gründen deS StaalöwohleS auS, nicht von

solchen deS strengen Rechtes und stellt den Satz auf: das

bürgerliche Armengut ist Eigenthum der Burgergemeinde und

muß zu allen Zeilen für Burger verwendet werden. Ich bin

gar nicht Einer, der aus Grund des StaatSwohleö Recht

und Gerechtigkeit verletzen will, aber ich anerkenne den

Grundsatz auch nicht, wenn man sagt: das Armengut ist ein

Privateiqeulhllm der Burgerschaft, sondern ich sage: das

Armengut ist Eigenthum eineS bestimmten Zweckes, zu welchem

eS gestiftet ist. DaS ist so anerkannt in der Jurisprudenz,
daß man moralische Personen nur mit Rücksicht auf den

Zweck, welchem sie dienen, alö berechtigt betrachtet. So
z B. sind die Einwohner- oder Burgergemeinden nicht alS

Eiq-nthümer dcö Vermögens der Gemeinde zu betrachten,
solide n sie sind die Organe, welche die Erreichung deS

Zweckes vermitteln, zu welchem das betreffende Gut bestimmt

,st So bald die moralische Person keinen Zweck mehr har,

hört sie auf zu bestehen. Wenn dieses richtig ist, so müssen

auch die Mitiel, welche zu einem gewissen Zwecke bestimmt

sind, diesem folgen. Um daö klar zu machen, bedarf es nur
eines Blickes in unsere vaterländische Geschichte. Vor >798

wurde alles Vermögen deS Staates alS Eigenthum der Stadt
Bern angesehen, infolge der Staatsumwälzung ging cS an

andere Behörden über; es fand zwischen dem Staate und

der Stadt Kern eine Ausscheidung statt, wo man nicht darauf
sah, cb dieses oder jcneS Gut dem Staate oder der Stadt
Bern gehörte, sondern man fragte: welches ist der Zweck des

Gutes? Weiche Zwecke hat die Stadt Bern zu erfüllen? Zu
Erreichung dieser Zwecke wurden ihr gewisse Mittel ange,
wiesen. Aehmich verfuhr man bei der spätern Ausscheidung

zwischen der Burger. und der Einwohnergemcinde, und so

viel mir bekannt ist, hat sich kein Burger von Bern diesem

Verfahren widersetzt. Dieses Verfahren ist nicht ein aus,
nahmSweifeS gegenüber der Sradt Bern, sondern in der

Verfassung selbst heißt eS, die Gemeindsgüter sollen ihrem
Zwecke gemäß verwendet werden. Die infolge deS GemeindS.

qesetzes angeordneten Ausscheidungen gingen in gleicher Weise

vor sich, und keinem Menschen siel eS bisher eui, zu sagen,

man habe den Korporationen ihr Eigenthum genommen. Nun
frage ich weiter: wenn wir von dem Satze ausgehen: die
Armengüter sind einem bestimmten Zwecke gewidmet und sollen
nach der Verfassung zu diesem Zwecke verwendet werden,—
was folgt daraus? Kann der Zustand länger fortdauern,
dessen Beibehaltung Herr Stettler beantragt? Ich glaube
nicht, sondern wir müssen die Einrichtung annehmen, welche
das vorliegende Gesetz enthält. Wir müssen unterscheiden:
die Burgergemeinden, welche ihre in- und auswärlSwohnenden
Armen unterhalten wollen, behalten die Verwaltung ihres
Vermögens, können unbedingt darüber schallen und walten.
Aber eS gibt eben andere Burgergemeinden, deren Vermögen
nicht hinreicht, ihre Armen zu erhalten, Burgergemeinden,
welche die Einsaßen besteuern, den Staat in Mitleidenschaft
ziehen; diese müssen ihr Armenwesen abgeben, es geht an die
Einwohnergemcinde über. Die betreffenden Burgergemeinde«
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haben also künftig die Armenpflege nicht mehr zu besorgen,
die Einwohnergcmeinde muß für die Armen derselben sorgen,
und da sage ich: auf der Grundlage der Verfassung und des
GemeindSgesetzeS muß der Einwohnergcmeinde in diesem Falle
auch die Verwendung des vorhandenen ArmenguceS zukom.
men. Verfügen Sie anders, so bandeln Sie gegen Verfassung

und Gesetz. Die Armengürer haben keinen andern
Zweck als die Unterstützung der Norharmen; daö bestimmte
die Bettelordnung und das Armengesetz. Nun frage ich:
was soll die Burgergemttnde noch daneben thun, wenn ihr
die Armenpflege abgenommen ist? Soll sie den Ertrag deS

ÄrmenguteS nebenbei noch vertheilen können und soll die
Einwohncrgemeinde die Armen derselben unterhalten? Wie
wollen Sie auf diesem Wege zu einer Organisation kommen?
Was wird das für eine Wirthschaft geben? Wenn ein Armer
sich an seine Burgergemeinde wendet, die ein kleines
Burgergut hat, so sagt man ihm: es ist nichlö mehr da, geh'
zur Einwohnergemeinde; diese weiSt ihn wieder an die Bur.
gergemeinde, und so wird der Arme von Pontius zum Pi.
laïus gewiesen. Bei einer solchen Doppelverwallung kann
man sich gar nicht zurecht finden. Eines von Beiden muß
geschehen: entweder mache man die Armenpflege rein burger.
lich, oder aber man nimmt das System an, welches UNS vom
RegierungSralhe vorgeschlagen wird; ein Drittes gibt es

nicht. Eine doppelte Armenpflege, wie Herr Stettler sie

vorschlägt, geht nicht an. Und ich frage Sie: ist es etwas
so Ungerech-eS, ein io tiefer Eingriff, wenn z. B. ein armer
Burger von Köniz, der zu Bümplitz wohnt, an letzterm Orte
unterstützt wird, wie er eS nöthig hat, und umgekehrt ei»
Armer von Bümplitz, der in Köniz wohnt, an letzierm Orte?
Gleicht sich daö nicht vollständig wieder aus? Ganz sicher,
und öS wird dem Armen nicht darauf ankommen, ob er aus
dem einen oder andern Säckel unterstützt wird- Wenn man
endlich mit SozialiSmuS und Kommunismus bange machen
will, so ist das ein alteS Gespenst, das längst verschollen ist.

Ich glaube nicht, daß solche Gesetze dahin führen, sondern
halte dafür, gerade durch die darin erhaltenen Grundsätze
werde diese Gefahr vermieden. UebrigeoS haben wir diese

Gefahr im Kanton Bern viel weniger zu fürchten, älS Ma»
sie in den Ka-ilonen fürchten könnte, wo die Industrie die
Kräfte des gemeinen Volkes ungebührlich ausbeutet. Endlich
sagt man, die Vermächtnisse werden nicht mehr fließen und

zitt't die Insel und das äußere Krankenhaus, indem Man
bemerkt, diese Anstalten seien nun SläatSanstalten. Das ist

mir ganz neu. -So viel ich weiß, bilden sie eine ganz selbst,

ständige Korporalion mit eigener Verwaltung; das Einzige,
womit der Staar sich betbeiligt, besteht darin, daß er etwa
Beischüsse leisten kann. Die Befürchtung, daß in Zukunft
die Vermächtnisse nicht mehr fließen werden, balte ich fur
unbegründet. Ich glaube, zwar allerdings, daß die Ver-
mächtnisse, wie sie bisher gemacht worden, nach und nach

aus der Mode kommen werden, indem die Ansicht vorherrschend

wird, es sei viel zweckmäßiger, wenn man die Legate

zu Gunsten von Armenerziehungöanstalten, die einen
bestimmten Zweck haben, bestimme. In dieser Beziehung halten
wir in jüngster Zeit die schönsten Erscheinungen. Ich schließe

also mit dem Satze: die Armengüter gehören dem Zwecke
der Armenunierstützung, so wie diese von einer Korporation
an die andere üff rgeht, so müssen nach Verfassung und Gesetz

auch die zu diewm Zwecke bestimmten Mittel auf die
betreffende Korporation übergehen. Ich stimme daher mit
vollster Ueberzeugung zum Artikel, wie er vorliegt.

Gfcller zu Wichtrach hält dafür, cS sei nicht ggrechc-

fertigt, daß der Ertrag deS ArmenguieS nur für die Noch,
armen verwendet werde, daß die Dürftigen gänzlich davon

ausgeschlossen werden sollen. Ferner erneuert der Redner
die Anfrage an den Herrn Bertchlerstatter, wie eS m den

Gemeinden zu halten sei, wo die vorhandenen Mittel zu



Deckung des DurchschnittSkostgeldeS nicht hinreichen, wie
das Fehlende crscvi werden soll-

vr. v. Ganzen bach. Herr Stettler hat wich zwar
theiiwelse der Muhe enthoben, meine AuffassungSweile zu

vertheidigen, indessen da ich mich seinem Antrage nicht an.
schließen kann, sondern einen eigenen Antrag stelle, so erlaube
jcv mir einige Worte. Der Herr Benchie, stattet liebt eS,

sich der Bilder zu bedienen, um eine Sache klar zu machen
und bat mit einem Bilde den Elli„angSrapport geschienen;
ich erlaube mir das nämliche Bild aufzunebmen, aber ein

w.nig wahrer und treu.r wiederzugeben. Ja, eS ist eine

Willwe mit fun? Kindern, unrer denen «ich e>n schwächliches,
blödsinniges befinde,, das man aiS »olharn« betrachten kann;
die Wittwe hat einiges Vermögen uno hcirathcl einen W>tl>

wer, der nlchiö besitzt, aber einen reichen Palhen hat. und
dieser heißt Slaat; ber W tliver hat vier Kinder, d>e alle
so beschaffen sind, daß m .n sie zu den Norharmen zählen
tan» Nun fangen d cse Leute ihre Wirthschaft an- Man
Hehl, daß eS viel weniger geht, als vorher, als sie getrennte
Haushaltung tuhrren. AlS dieß die Wittwe meikl, sagr sie:
aber dein Pardc, er soll nun helfen, denn haltest du mir
dieß nicht versprochen, so hätte ich dich nichr grheiratvet.
Er i-.chl nun um diesen auftuttichen, kommt aber mu dem
Bericht iurück, der Gölti gibt nur sur die Blödsinnigen.
Die Wittwe muß nun mit ihrem Vermögen daS eigene blöd-
sinnige Kind und due vier zug> brachten ernähren, sie hat
wieder suns Kinder zu besorgen, ivre vier eigenen müssen

nun aber, da für sie nichlS mehr bleibt — betteln gehen.
Das ist daS Bild, wenn Sie wahr sein wollen. Die Wittwe
ist die Burgergemeindc welche aus ivrem Vermögen bisher
Norharme und Dürftige unterstützen tonnre; der Wittwer ist
d c Einwohnergemelnde, weiche nichis mitbrachte, die aber
vorgibt, am Siaale einen reichen Göttl zu haben. Nun
frage ich: hac die Wittwe wo»l gethan, daß pe so beiralhetc?
Ich sage: min, und da daS Vermögen der Willwe durch
Zttel und Gesetz ihr und ihren Kindern garantirt ist, so hat
sie recht, wenn sie sich daraus stützt. Aus Herrn NiggelcrS
Vonrag habe ich nichr viel mehr als die Ueberzeugung gc.
Wonnen, daß er, wie er selbst sagle, vom Armenweftn nicht
viel versiege. Er schließt sein Votum so: der Zweck der
Armenguter ist die Armènulltcrstûyung, und weil dieß der
Zweck ist, so darf man alle Armen daraus unterstützen. Wenn
ich dieses Argument weiier entwickeln wollte, so könnte ich
am Ende sagen: eg gibt Kantone, die weniger Armengüter
besitzen aiS der Kanton Bern, also sollen wir aus dem Ertrag
un'erer Armengüter auch die Armen dieser Kantone unterstützen

Aber so darf eS nicht sei», denn in der Versassung
ist geiagr, welche Arme u> terstützl werden sollen. Der Slaat
da, f die Verwendung der Armengüler weder für einen größern
Noch für einen engern KreiS bestimmen als derjenige ist, für
den sie gestiiltt wurden. Dir Verfassung garaniirt das Eigen,
thum der Korporationen. Der Herr Berichterstatter sagr, eS

verhalle sich mir den Armengütern wie mit der Ausscheidung
des Gcmeilidövermögens. Nein, bet dieser Ausscheidung über-
oimmt je die betreffende Einwovnergemcinde nicht nur einen
îheii des Gutes, das bisher der Burgergemeindc gehörte,
sondern auch elnen Theil der Last, die bisvcr auf dieser
ruvre. Während hier nur daS Gut in Anspruch genommen
Wftd, die Last aber wird, insoweit die bürgerlichen Armen,
gitter »lw! ausreichen, dem Staate überbürdet- Der §

deS GeM'ir.dcgesetzes enthält die Bestimmung: „Die Gesetz,
gedling wrrd darauf Bedacht nehmen, überall besondere OrtS-
armei.fonds zu bilden, und den Gemeinden zu dem Ende so

viel möglich kNl'prechcnde Quellen eröffnen.« ES ist meine
Ueberzeugung, wenn Sie die Ortsarmenpflege wollen, so

müssen Sie Or»sarmensondS stiften. Das wird die Sach
sehr erleichlei», indem Sie dadurch die Last, welche Sie auf
tje Freiwilligkeit lege», «tevt allzu drückend machen. Der
Herr Berichterstatter that mir «nrechk, wenn er sagte, ich

wolle auf den Boden der bürgerlichen Armenpflege zurück'
Durch den Antrag der Anlegung von Ortsarmensonds bin
ich doch wohl auf dem Boden der OttSarmenpflegc. Aber
allerdings behaupte »ch, daß, sa lange die Verfassung besteht,
auS den bürgerlichen Armengürern nur bürgerliche Arme
unterstützt werden sollen und zwar nicht nur d'.e Notharmen,
sondern auch die Dürftigen, und so lange es einen Burger
gibt, der »ach der Stiftung berechtigt ist, Unterstützung an.
zusprechen, so dürfen Sie auS dem bürgerlichen G-u keinen
Einsaßen Unieritutzen- Hier muß ich aus ein Mißvcrstänl niK
auftue tsam machen das mir im Munde des Herrn Bericht.
erstatterS ausfiel. Ich glaube nämlich, er gebe der Vorschrift
der Verfassung, daß der Ertrag der Armengüler „ihrem
Zwecke und ihrer Stiftung gemäß« verwendet werden soll,
einen ganz falschen Sinn. Nach seiner Auffassung wäre die
„Stiftung" nichlS anderes alS die jeweilige Gesetzgebung im
Armenweftn; nach meiner Ueberzeugung versteh! die Ver.
fassting unter dem Wort „Stiftung" — SlittUngSurkunde,
d. h. Schenlungöurtliude, Legal u. s. w. Wer Rechr hat,
werden Sie entscheiden. So Hai Herr Banquier Schnell
in letzter Zeli eine Summe von Fr. iv0ä> zur Gründung
einer Anstatt bestimmt und der Slaat hat darüber zu wachen,
daß diese Summe niftungsgemäß verwendet werde, d. h. daß
sie nicht fur emeu andern Zweck als für den in der Stiftung
erwähnten verwendet werde. Aber daraus, daß der Staat
zur Zeit der Bertelordnung den Kreiö der obligatorischen
Armeumuerstutzling tür die Gemeinden enger zog und fest,
stellte, die Gemeinde» einer Kuchhöre sollen cinuider gegen-
seilig aushelsen, - schließen zu wollen, der Staai habe nu»
auch ein Recht, die Verwendung im Lause der Zeit zu bc.
sondern Zwecken geglittler Armengüter zu besstmme», halte
ich nicht tür Mäßig, und glaube, man thue dadurch der
Verfassung Gewalt än. Und wen» Sie den Ursprung der
beide» Vc>saffungtarlikel t>9 und 86) in'S Auge fassen,
so glaube ich, der Versassungsraih ging von d.m Standpunkte
auS, daß die Armengüler den Burgergemeinden im Benaude
vom Jahre «84t> garantirt seien; jeder andere Standpunkt
ist unrichtig. Ich glaube sogar, eS wäre jeder einzelne
dürftige Burger, z. B. ein Hausvater, der biSher aus dem
bürgerlichen Armengut unter,iützt wurde, und welchen seine
Burgergemeindc auch ferner zu unterstützen sich bnen erklärt,
wenn sie nicht durch das vorttegende Gesetz daran verhindert
würde, befugt, bei der .^undesbehöide Klage zu führen.
Von diesem Standpunkie aus stelle ich den Antrag, den § 24
durch folgende Bcittmmung zu ersetzen: ,-Jn allen Gemein-
den, in welchen nach § 2Z die Verwaltung des bürgerlichen
Armeigules an den Einwohticrgtmeittderaih übergegangen
ist, oder übergehen wird, soll der Erirag desselben, so weit
er reicht, zur Unterhaltung der bmgerftchen Armen verwendet
werden. Einsaßt,ehe Noiharmc sollen aus den Ortsarmenfonds,

so weil dieie reichen, unreruützt werden. Wo noch
keine solchen OrtSa-mensondS bestehen, solttn »ach Vorschrift
deS § «4 deS Gemeindcgcsetzes vom 6. Dezember i862 solche
gebildet und de» Gemeinden zu dem Ende so vi>l möglich
einsprechende Quellen geöffnet werden.« Der Unterschied
bestehe also darin: die vurgerlichen Armenguter solle» zur
Unterstützung der bürgerlichen Armen vcrwttidel werden;
damit aber auch die örtlichen Arme» lnnerstützl werde« kön-
neu, sollen OnsarmeufondS gebildet werden.

Nig geler. Herr v. Gonzenbach behauptet, ich habe
mich nicht deutlich ausgesprochen; ich glaube, er habe mich
nicht verstehen wollen. Er sagr, ich hätte behaupte,: der
Zweck der Armengüler ist die Armenunlerstnyung, also könne
man ßc verwenden, wie man wolle. Das «st nicht richtig,
sondern ich sagte: der Zweck der Armengüter «st d,e Armen,
uniersiützung, bisher lag diese der Burgergemeindc ob; »ua
gehl aber die Armenpflege an die Einwohnergemcinde über,
und so wie die Korpo-anon ändert, welche die Armenpflege
ausübt, müssen auch die Mittel, welche zu diesem Zwecke



diene»/ an die betreffende Korporation übergehen. Einen
solchen Unsinn/ wie Herr v. Gonzenbach mir in den Mund
legte/ sas,te ich nicht. Eine Ausnahme bilden allerdings die
Burgergemeinden, deren Mittel hinreiche»/ ihre Armen zu
erhalten und d-e sie auch serner erhalten wollen/ z. B- die
Stadt Bern, diese Burgergemeinden behalten auch serner
die Verwaltung ihreö Armengutes. Aber diejenigen, welche
den Zweck der Armengütcr nicht mehr erfüllen können, haven
deren Verwaltung der Einwohnergemeinde zu übergeben.
Auch gegen die irrtümliche Behauptung muß ich mich ver.
wahren, a!S ob der Siaat die Sache übernehme. Die Vcr-
waltung bleibt immerhin in den Händen der Gemeinden,
und wenn man sagt, es würde durch den vorliegenden Artikel
den Burgern ein Recht gegeben, bei den Bundesbehörden
Beschwerde zu fühicn, so ist eS Herr v. Gonzenbach damit
nicht ernst; er weiß zu gut zu unterscheiden zwischen privat,
rechtlichen Ansprüchen ttner Person und den Ansprüchen der
Burger an solche Korporationsgürer.

Geiß bühler. Ich weiß nicht, ob die Herren, welche
vom Standpunkte der Stadt Bern aus reden, stch im Irr.
thume befinden Dies r Paragraph gehl nur die Gemeinden
an, welche Teilen beziehen, und so viel ich wcß, ist Bern
noch nicht so weit zurück. Ferner kann ich nicht begreifen,
daß man stch hier so aufhallen kann über den Grundsah,
welcher schon de! s 1 angenommen wurde. Der Gesetzgeber
muß irgend ein System aufgellen, dieses ist in den ersten
Paragraphen des Gesetzes enthalten; die Konsequenzen des.
selben müssen durchgeführt werden, und ich kann nicht
begreifen, wie man sich nun gleichsam um des Kaisers Bark
streiten will. Ich für mich unterstütze den j 24 a>6 Kon.
ftquenz vorhergehender Paragraphen. Hatten wir nicht seit
t847 die Orlsarmcnpflege neben der bürgerlichen Armenpsiege;
die erstere baue namentlich hier in Bern ausgezeichnete
Resultate. Ich glaube, es handle stch hier nicht um eine so

grausenhafte Neuerung, und wenn die Bestimmung dieses

Paragraphen auch neu wäre, so muß man bedenket, daß die

gegenwäriigen Zeiiveihaltnissc nicht mehr so beschaffen stud,
wie vor tZu Jahren.

MatthyS. Nur einige ganz kurze Bemerkungen. In
Bezug auf tue Verwaltung des Armengmcs durch die Ein.
wovnergemttiiden weise ich auf die einfache Thalsache hin,
daß im GemetnbSgefttze von l^33 daö Nämliche festgestellt

war, wie hier: daß in den Gemeinden, wo Teilen bezogen
werden mußten, die Verwaltung des Armen - und dcö Vor.
mundschaflöwesens an die Emwohnergcmcinde überging; und
so wurde cS bereits seit 2Z-24JMen denn auch gehalten.
Deßhalb schien es mir, Herr v. Gonzenbach hätte nicht diese

Gespenster an die Wand malen tollen. Was nun die Be«

stimmung betrifft, daß aus dem Ertrage des ArmengutcS der
betreffenden Gemeinden nicht nur die bürgerlichen, sondern
auch die einsaßlichen Notharmen unterstutzt werden sollen, so

ist dieß ein Punkt über den man »er-chiedener Ansicht sem

rann. Denjenigen, welche Besorgnisse in Betreff der Bur.
gergcmeinden haben, dient der § 25 zur Beruhigung, nach

weisem Burgergemeinden, die aüö dem Ertrag ihreö Armen,
guts ihre Arme» zu erhalten vermögen, auch fernerhin eine
rein bürgerliche Armcnvcrwaltnng fortführen können, also
nicht gezwungen werden, ihre Verwaltung abzugeben. Die.
zeitigen Burgergemeinden aber, welche nicht aus eigenen
Mitteln die Armenpflege besorgen rönnen, die Anspruch auf
den Slaatskettrag machen, tollen die Verwaltung des Armen-
gutes dem Einwohnergcmeindralhe übergeben. Haben sie sich

zu beklagen? Nci», und zwar aus zwei Gründen. Erstens
wird diesen Burgergemcinden der auswärtige Armcnctat
abgenommen. Zweitens ist cS Thatsache, daß die gesummten
Ausgaben des allen KantonS für daS Armcnwcsen sich aus
Fr. k,3oo,ooo belaufen, der Ertrag der bürgerlichen Armengüter

aber nur Fr. 300,648 beträgt, so daß sich ein Defizit
Tagblatt des Großen Rathes 1857.

von Fr. 99g.352 herausstellt. Nun kauft der Staat stch hier
in der Weise ein, daß er gemäß der Verfassung Fr. 400.000
a. W. oder Fr. 579,000 n. W. an die Kosten der Armen.
Verwaltung beiträgt, indem er einen Beitrag leistet für das,
was die Burgergemeinden für ihre Armen hätten verwenden
sollen. Wenn also den Burgergemeinden eine solche Last
abgenommen wird, so sollen sich diejenigen weiß Götl nicht
beklagen, welche die Kosten chrcr Armenverwaliung nicht
selbst bellreilen konnten, sondern genöthigt waren, auch von
den Einsaßen Steuern zu erheben Aus diesen Gründen, und
weil jede StaatSregierung sich daS R cht vindizirt hat, die
ihr zweckmäßig scheinenden Bestimmungen über daö Armen,
wesen aufzustellen, diescö Recht also auch dem dermaltgen
Gesetzgeber zustehen muß, stimme ich zum § 24.

Herr Berichterstatter. Der vorliegende Paragraph
wurde aus doppelte Weift angefochten. Herr Sitttler will
einfach die Worte »und eiiftaßlichen- streichen, während Herr
v. Gonzenbach eine Aenderung des aan en Paragraphen
bezweckt, euie Erwttlerung, durch welche auch für die ein-
faßlichen Notharmen gesorgt würde. Wenn ich mich über
die Verschiedenheit dieser beiden Anträge auSsprechen darf,
so gehl meme Ansicht dahin, daß der erste Antrag sich als
em wichcr qualisizin, daß er stch um das Ges.tz und die
ganze Entwicklung desselben nicht kümmert, und daß der
Große Rath sich durch Annahme eines solchen Antrages —
ich möchic fast sagen — vlamiren würde. Macht man einen
solchen Eingang zu einem derartigen Schlüsse, wie ihn Herr
Slettftr beantragt? Mir schien es, Herr Stettler trachte
nicht darnach, den Paragraphen so zu ändern, daß er selbst
nach ftlner Auffassung noch gehen würde. Ich glaube, man
soll allfällige Modifikationen denn doch so einrichten daß das
Ganze noch einen Sinn Hai, und das ist bei dem Vorftlîlage
des Herrn v. Gonzenbach der Fall. Herr Stettler ging von
dein Gesichtspunkte aus, die sàs pusilica müsse ett-e gewisse
Schranke haben, und müsse dem Recht eine gewisse Berechtigung

eingeräumt werden. Damit bin ich ganz einverstanden-
und mich düntt. das Gesetz selbst leiste den Beweis, daß

es dem Redaktor desselben nicht darum zu thun war, mit
der salus public» rücksichtslos dreinzuschlagen, Bäume, die
noch lebensfähig sind, aus der Allee zu entfernen. Ich lasse
daS. was noch einiges Recht zum Leben hat, bestehen. Nur
daS, was t ewieftn bar, daß es keine genügende Leb'nskraft
mehr besitzt, daß cS todt rst, muß durch eine Aenderung in
lebendiges Fleisch verwandelt werden. I s muß Sie darauf
aufmerksam machen, daß nach dem § St ein § 25 kommt,
daß es dort heißi: wo eine Burgergemciudc genügende Mittel
hat, ihre Armen zu erhalten, sei sie berechtigt, innerhalb der
örtlichen Armenpflege eine rein bürgerliche Armenverwaltung
fortzuführen. Ich denke, da sei hinlänglich für solche Bur.
gergemcinden gesorgt. Es handelt sich al 0 nicht darum,
einfach zu theilen; da ist nichts zu theilen, höchstens Schul-
den. Die Eltiwohueigemeinben müssen die Schulden der
bürgerlichen Armcnverwalrung theilen und diese üb.rnchmen;
man verlangt durchaus nichts anderes, als daß die Vermal-
tung des Restes der Armengütcr ihnen übergeben werde.
Und wer sagt, da? nicht Burger daraus unterstützt werden
sollen? ES wurde bereits daraus httigewttftu, daß die
Armenverwaltung Fr. k,300,000 kostet, daß aber der Ernag
der bürgerlichen Armengütcr nur F-. 300,000 beträgt. Nun
denke ich, den Bürgern werde ganz gut thr Theil zufallen,
nur macht man nicht auf jeden Batzen, der ihnen zukommt,
daS bürgerliche Wappen. Here Sreitier erblickt eine Art
Spoliation der Armcngül r ui diesem Paragraphen. Ich
sagte bereits, was für ein Präzedens vor uns lie-zzt. «Herr
Stettler bcmertte zwar, der Staat habe die Kirchengütcr
infolge Vertrags zu seinen Handen gezo-.cn. Ja, die Geist-
lichkèit weiß von diesem Vertrag zu reden, sie subit ihn.
Der Siaat hat als Bischof der prolestanlischen Kirche Mit
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sich selbst den Vertrag abgeschlossen. Ist das eine Spoliation
der Armengüter, waS man Ihnen vorschlägt? Ich sage:

wenn etwas geeignet ist. den Gemeinden die Armengüter zu
sichern, so ist es dieses Gesey. Herr Slmler soll die gegen,
wänigen Zustände der Burgergemeinden »och einige Jahre
fortdauern lassen, dann ist in einer großen Zahl derselben
keine Spur der Armcngüter mehr da. Nun stellt man sie

unter den Schutz deS Staates, man verlangt, daß sie ersetzt,

auf den gesetzlichen Bestand znrückgcfuhrc werden, daß sie

den gesetzlichen Ertrag liefern, und so bleiben sie den

Gemeinden. Ich frage: wer sorgt besser für die Armengüter,
dieser Antrag deS Herrn Stenler oder der Paragraph? Aber

man begeht eine Spoliation gegen die armen Burger! Ich
denke, von Spoliation könne man nur reden. wenn Einer
ein Recht hat. Nun hörte ich bchaupien, es handle sich um
vorhandene Rechte, und Herr v. Gonzenbach sagte sogar,

Van könnte bei der BundeSbehörde Klage führen. Gegenüber
sslchen Klagen würde ich einfach auf unsere Verfassung zeigen,
und ich denke, sie würden bei dem Bundesgerichte übel
ankommen. Von einem Recht ist hier keine Rede, sondern

man könnte solchen Zumuthungen nöthigen Falls mit dem

Armenpolizcigescy antworien. Das Bernervolk hat Ersah,
rungen genug gemacht, wie es mir diesem Recht auf Unter,
stützung steht. Ich möchte die armen Burger wählen lassen

zwischen ihrer Burgergemeinde und ihrem Armengur und
zwischen der Einrichtung, wie sie hier vorgeschlagen wird,
wo daö Armengut noch einen Ertrag liefert und von uns
etwas zugelegt wlrd; die armen Burger wären bald enlschie.
den, waS sie vorziehen sollen; sse würden lieber das sichere

Plätzlein in der Notharmenpsicge wählen. Ihnen wird
durchaus nichts genommen, sondern eine sichere Verpflegung
gegeben, während bis jetzt viele notharme Burger gar keine

Hülfe hatten. Ueberfluß gibt es allerdings nicht, aber eS

wird doch für Jeden gesorgt. Deßhalb schreckt mich dieses

Geschrei über Zentralisation gar nicht so ab. Wir haben
im Kanton Bern schon zu viel Zentralisation erhallen, alS
daß wir uns in's Bocksdorn jagen ließen. Wir haben die

Zentralisation de» MlUtärwesens, des Straßenwesens, und
vor unsern Augen sieht die leibhaftige Zentralisation, der
Bund, mit der Zentralisation des Mililärwcsens, der Posten,
der Zolle, kurz Zentralisation ringsum Aber man muß
untersuchen: waS soll zentralisirt werden, und wie? DaS
ist eine Sache ruhiger Prüfung. Herrn v. Gonzenbach
möchte ich namentlich crinnclN. daß er unS eine große Be.
fürchiung vor der Zentralisation beseitigen half durch einen
ausgezeichneten Rapport über den Einfluß der Eisenbahnen.
Was de» SozialismuS u»d Kommunismus bcrrtffr, so nannte
Herr Slettler sie selbst ein Gespenst, er glaubt selbst nicht
daran, und ich will daher nicht weiter darauf eintreten. Er
berührte auch die Entwicklung der Armcnverhältnisse deS

Emmenthals. Der Herr StaatSschreibcr könnte ihm über
den Einfluß gewisser Oberamtmänner im Emmenthal
Aufschluß geben. Der nämliche Redner sprach ferner sein
Bedauern darüber aus, daß wenige Legate mehr für Armen,
zwecke gemacht werden. Als Antwort darauf mag ihm die
Thatsache dienen, daß seit '846 zu Armenzwecken, zu deren
Erfüllung der Staat beiträgt, Legale im Betrage von zwei
Millionen Franken gemacht wurden, und gerade das Legat
deS Herrn Banquier Schnell sel. wirft die ganze Einwendung
des Herrn Sterrler vollständig über den Haufen. Herr
Schnell hätte denken können; wenn ich dieses Legat nicht
mache, so wird der Staat diese armen Kinder erhalten-
Trotzdem machte Herr Schnell das Legat er, der allerdings
surch länger» Aufenthalt in der Fremde dazu kam, seinen
Gesichtskreis über diese engern Verhältnisse hinaus zu er-
wellern, und für die Einsaßen wie für die Burger zu sorgen.
Es ist auffallend, daß man diese Anschauungsweise nicht
begreifen, daß man sich nicht darein fugen will, wenn der
Staat bereit ist, mir einer doppelt so großen Summe, als
die Armengüter der betreffenden Gemeinden abwerfen, der

Armenverwaltung beizusprtngen. Ich glaube, der Staat habe
doch am Ende das Recht zu sagen: ich knüpfe diesen Beitrag
von 4o0,oov Fr. a. W. an gewisse Bedingungen; wenn ihr
sie nicht eingehen wollt, so behaltet eure bürgerlichen Ein-
rtchtungen im Armenwesen; Teilen dürft ihr nicht beziehen;
was wollt ihr dann machen? Der Staat hat daö Recht,
die Armenpflege zu ordnen und zu sagen, daß dem Zwecke
auch die Mittel folgen sollen. Auch Herr v. Gonzenbach
gehr haupisächlich von der Ansicht aus, als ob hier Rechte
in Frage ständen. ES war die Spitze seiner Argumentation,
daß er sagte: alle Burger haben Rechte an das Armengut,
nun werden nur notharme Burger aus dem Ertrage des-
selben unterstützt, die Dürftigen fallen weg, diese verlieren
also ihr „Recht"; das sei nicht Recht und gebe den Bctref.
senden sogar die Befugniß, Klage zu führen; es set verfas.
sungswidng. Ich habe Herrn v. Gonzenbach aber schon
privatim an seinen frühern Anirag erinnert, welcher dahin
ging: die Gemeinde sei nicht verpflichtet, einen auswärts
wohnenden Burger zu unterstützen. Nun frage ich: wo ist
das „Recht" der auswärts wohnenden armen Burger hin.
gekommen? Wer will für die armen Burger besser sorgen,
Herr ». Gonzenbach oder ich? Herr v. Gonzenbach will die
auswärts wohnenden Burger nicht nur rcchtios machen,
sondern er nimmt ihnen auch daS Forum. Wenn man
glaubt, die Verfassung "dulde das Abschneiden des auSwärti.
gen Armentlals, und daS Privateigenihum, von dem man
sprach, werde dàch nicht verletzt, so finde ich, daß hier
denn doch von Rechtsverletzung noch viel weniger die Rede
sein könne. Ich mach« Sie noch einmal darauf aufmerksam:
wer verliert durch dieses Gesetz? Verlieren die Gemeinden?
Nein, ivre Armcngüter werden vor dem Ruin gerettet.
Verlieren die a men Burger? Im Gegentheil sie gewinnen,
indem sie da unterstützt werden, wo sie sind; indem sie
überall eine Armenpflege und ein Plätzchen finden, wo sie
versorgt werden können; indem man ihnen nicht sagt: eS

ist nichts mehr da, wir können euch nicht helfen! Wer
nimmt ihnen da etwas? Niemand. Noch ein Wort vom
Privateigenthum, das man als gefährdet darstellt. Man
kann nicht .annehmen, daß ein Einzelner auf der Basis deS
Besitzes einer Sache einer vernünftigen Entwicklung eines
Gemcindcwescns im Wege stehen könne. Eine Verfassung
müßte elend eingerichtet sein, wenn sie eine solche Enrwick.
lung nicht schützen könnte. Die Bcrfassuug gewährleistet
das Privateigenihum, aber sie sagt auch, es könne unter
gewissen Umständen expropriirt werden, allerdings gegen
Entschädigung. Diese Entschädigung kann durch LoSkauf
geleistet werden, und eS wäre eine sehr großmüthige Eppro.
priation, wenn man der jährlichen Rente der Armengüter
gegenüber, welche in den betreffenden Gemeinden kaum
Fr. 200,000 beträgt, in die andere Wagscha S79 000 Fr.
legen würde. Ich führe dieses an, um Ihnen zu zeigen, daß
es keine haltbare Position ist, vom Standpunkte des Privat-
eigentvumS auS der Entwicklung staatlicher Institutionen in
den Weg treten zu wollen. So wohl vom Standpunkte der
VerfassungSmäßigkeil als von demjenigen der Zweckmäßigkeit
aus komme ich also zu dem Schlüsse: eS handelt sich hier
um eine nothwendige Entwicklung der ganzen Reform, abge.
sehen davon, daß sie im Einklang steht mit der Entwicklung
der Güttrausschcidung in den Gemeinden.

Dr. v- Gonzenbach. Nur eine Berichtigung. Wen»
ich sagte, daö einzelne Individuum habe das Recht, bei den
BundeSbehörde» zu klagen, so hat es nicht den Sinn, als
habe die Gemeinde die Pflicht, den Betreffenden zu lintst.
stützen, während die Verfassung die Pflicht der Gemeinden
aufhob. Das war nicht meine Auffassung, sondern ich gehe
von dem Standpunkte aus: die Gemeinde hat das Recht,
ihre Angehörigen aus dem Ertrag ihrer Armcngüter zu
unlersiützcn, dieses Recht wird ihr genommen, und von
diesem Siandpuiikle aus könnte der Beireffende klagen.



Abstimmung.

Für den j24 nach Antrag des Regierung S-

rar he S 59 Stimmen.
Für gefallene Gegenanträge 32 „

Hier wird die Berathung abgebrochen.

Schluß der Sitzung: 3->/j Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faßbind.

Zweite Sitzung.

Dienstag den t?. Februar tss?.

Morgens um s Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Nach dem Namensaufrufe stnd folgende Mitglieder
abwesend/ mit Entschuldigung: die Herren Affolter/ Berger/
Carlin, Geiser, Daniel; Klaye/ KrebS in Twann, Parrat,
Probst/ Schafftet, Scheurer/ S'gri und ». Werbt; ohne
Entschuldigung: die Herren Verbiet/ Bernard, Bessire,
Botteron, Brand.Schmid, Brechet, Bütschi, Bützberger,
Carrel, Charmilloc, Chopparr, Clemenxon, Feune, Fleury,

»
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Fresard, Friedli, Froide»aux, Ganguillet, Girardin,
Gouvernon, v. Grafenried, Gyger, Haslebacher, Hennemann,
Hirstg, Iaquet, Jmobersteg, Jndermüdle zu Amsoldingen,
Kaiser, Kanziger, Kaffer, Kilcher. König, Kodler in Pruntrut,
Koller, Lehmann, Christian; Lehmann, Johann; Lehmann,
I. U. ; Lempcn, Marquis, Masel MatthyS, Melhèc, Morel,
Mooömann, Morgenthaler, Moser, Rudolf; Müller im
Sulgcnbach, Müller in Hofwyl, Müller, Arzt; Oeuvray,
Paulet, Peteut, Prudon, RöthliSberger, Gustav; Rolli,
Rubin, Salchli, Scholer, Schrämli, Schürch, Seiler,
Seßler, v- Tavel, Tiè'le, Theurillat, Thonen, v. Wattenwyl
zu Habstctlen, v. Wattenwyl zu Rubtgen und Wyß.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Fortsetzung der ersten Berathung des Gesetzes
über das Armenwcsen.

(Siehe Großrathsverhandlungen der vorhergehenden Sitzung,
Seite Z ff.)

z 25.

Schenk, Regierungsrath, als Berichterstatter. Dieser
Paragraph bestimmt die Stellung der unangegriffenen Ar.
mengüter. ES gibt noch bürgerliche Armcnverwaltungen,
die im Stande waren, ihre Armenpflege zu besorgen ohne
Tellc, Umgang, Vertheilung der Kinder, ohne Entschädigung
und StasiSbeitrag. Nach der letzten Untersuchung, welche
die Administrativbehörde auordneic, waren eS noch 39 solcher
Burgergemeinden.. Wo sie sich befinden und welche es seien,
sehen Sie auf der Ihnen mitgetheilten Karte. ES bor sich
die Frage, ob auch diese bürgerlichen Armenverwaltnngen
in örtliche umzuwandeln seien. Ich konnte mich nicht dazu
entschließen. Wie ich schon sagte, war eS mir nicht darum
zu thun, etwas Lebensfähiges zu tödten, überall zu nivelliren,
sondern ich ging von der Ansicht aus, was noch lebensfähig,
soll, obschon es einige Störung in die Organisation bringt,
fortbestehen, bis es sich zeigt, daß dessen Existenz nicht mehr
möglich sei. Wo sie auch/ein mögen, diese Bnrgergemeindeu,
eS besteht überall die örrllche Armenpflege, iimerhalb welcher
dieselben für ihre Angehörigen eine rein bürgerliche Armen-
Verwaltung fortführen und den Ertrag ihres ArmengutS nur
zur Unterhaltung der notharmen Burger in- und auswärts
verwenden können. Durch Beschluß der Burgergemeinde kann
dann der Anschluß an die allgemeine örtliche Organisation
erfolgen.

Wildbolz. Einer der Grundsätze des neuen Gesetzes
ist die Ausscheidung der Armen in Nocharme und Dürftige.
Ich begreife, daß man Anhaltspunkte haben muß, namentlich
da, wo von Seite des Staates geholfen werden muß Da-
gegen habe ich schon bei § 19 darauf aufmerksam gemacht,
daß ich in Betreff der Gemeinden, welche ein hinlängliches
Armengut besitzen, um nicht nur die Notharmen, sondern auch
die Dürftigen zu unterstützen, darin einen Eingriff in die



verfassungsmäßig garantitte Verwendung ihres Armenguts
erblicke, wenn man im Gesetze bestimmt, daß aus dem Enrage
desselben nur die Rotharmcn, nicht aber auch die Dürftigen
unterstützt werden können, daß also die Letztern auf sich selbst

angewiesen find und betteln geben können. Diese Anficht
wurde mehrseitig unterstützt und wurde infolge dessen ein
Zusatz bei h 19 erheblich erklärt, so daß ich voraussetze, es

werde im Sinne des Großen Rathes liegen, auch hier eine

solche Bestimmung aufzunehmen. Ich stelle daher den Ant ag,
im ersten Satze die Stelle: „und den Ertrag ihres Armen-
gutes nur zur Unterhaltung der notdarmen Burger in- und
auöwärtö zu verwenden" — zu streichen, und glaube, es sei

nicht nöthig, alle bereits früher entwickelten Gründe hier zu

wiederholen.

vr. p. Gonzenbach. Ich kaun mich dem Antrage
deS Herrn Wilbbolz anschließen. Um die Sache noch ein
wenig deutlicher zu machen, würde ich sagen, die betreffenden
Burgergemeinden seien berechtigt, eine rein bürgerliche
Armenverwaltung „wie bis dahin" fortzuführen. Ich fürchte
fast, der Herr Berichterstatter werde über den § 19 ein wenig
anders acgumentiren. alS Herr Wtldbolz, und weil ich taS
fürchie, so erlaube ich mir noch ein paar Gründe anzuführen,
welche den Herrn Berichterstatter bewegen sollten, den gestell-
ten Antrag zuzugeben. Ich unterscheide zwischen der Pflicht
und dem Recht der Unterstützung. Das Raisonnement deS

Staates ist folgendes: die Verfassung sagt, die Gemeinden
seien der Pflicht enthoben, die Armen zu unterstützen und
diese an die Freiwilligkeit gewiesen; man habe sich aber
überzeugt, daß diese Freiwilligkeit nicht ausreiche, daher wird
eine Pflicht der Unterstützung für die Notharmen beibehalten.
Dieses Raisonnement des Staates begreife ich vollständig.
Daß er aber einen Schritt weiter geht und denjenigen Ar-
menverwaliungen, welche nicht nur Wohtthätigkeilsfimi, son-
dern auch die nöthigen Mittel haben, alle ihre Armen zu
unterstützen, sagen tonne: nein, auch ihr ^9 Gemeinden dürft
den Ertrag eurer Armenfondö nur für die Norharmen ver-
wenden und keine Dürftigen daraus unterstützen! — daS

balle ich für einen Eingriff in das Recht der Gemeinden,
den Ertrag ihrer Armengütcr zu verwenden. Ich betrachte
es als ein Recht der Gemeinde, das man ihr nicht nehmen
darf. So lauge fie diese Fonds hat, soll fie darüber
verfügen können, ohne daß der Staat iagi: nur das darfst du

zu diesem Zwecke verwenden, das Ucbrige mußt du zum
Kapital legen. Könnte der Staat nicht mit dem gleichen
Raisonnement einen Schritt weiter gehen und einem retchen
Vater sagen, wie viel er auf seine Söhne verwenden dürfe?
ES läßt sich ctwaö dafür sagen, daß durch unkluge
Unterstützungen aus dem Armengute die Trägheit befördert, daß
allzugroße Armcngüter nicht zweckmäßig seien u dgl. Aber
es ist dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel
wachsen. Ich glaube, wegen der Gefahr, als würben die
Armengüter zu geoß, habe man nichts zu fürchten. Wie es

dort ein Eingriff in die Freiheit des Individuums wäre,
wenn der Siaai einem Barer sagen würde, wie viel er auf
seme Söhne verwenden dürfe, so ist es hier ein Eingriff in
die Freiheit der Korporalion, wenn der Staat den Gemein-
den hie Verwendung des Armengutcs beschränkt und zwar
da, wo er nichts beiträgt, wo die Gemeinde nichts von ihm
verlangt- Am Ende könnte cS dem Staate einfallen vorzu-
schreiben, der Ertrag des ArmcngureS dürfe nur zur
Unterstützung gewisser Klassen von Armen, nur für arme Kinder,
für Wöchnerinnen Verwender werden. Ich stimme daher zum
Antrage deS Herrn Wildbolz mit der erwähnten Modulation.
Es ist allerdings etwas außero-deniliches, neben der örtlichen
Armenpflege eine bürgerliche zu haben, aber Sie haben nun
einmal daS zugegeben, und der Herr Berichterstatter sagte,
er habe sich nicht dazu entschließen können, etwas Lebensfähiges

zu zerstören. Wenn er das nicht will, so ersuche
ich ihn, dieses Leben so zu lassen, wie es bisher war, nicht

ein Leben, das eigentlich kein Leben mehr ist. Es würde
sonst fast lächerlich, von einer zweck. und stiftungSgcmäßen
Verwendung der Armengüter zu reden. Wenn Sie die
bürgerlichen Armenverwattungen leben lassen wollen, so lassen

Sie fie leben, wie bisher.

Herr^Berichterstatter. Wenn ich so weit ging, in
die Verhältnisse nicht einzugreisen, wo wirklich noch Leben
war, dasselbe nicht zu unterbinden und abzuschneiden, so hatte
ich hingegen große und mächtige Gründe, zu sagen: sie

mögen leben, aber nicht wie bisher! Dieses Leben, wie bis-
her, hat Uebel produzirt. Ich will da nicht mein eigenes
Urtheil anführen, sondern berufe mich auf das Urtheil des
Departements deS Innern von 1844, welches damals in
seinem gedruckten Bericht erklärte, es sei auffallend, wie die
Armengüter von Bern, Burgdorf, Thun, überhaupt diese
großen städtischen Armcngüter armenerzcugend wirken; es sei
auffallend, welches Mißverhältniß bestehe zwischen der Zahl
der Burger und derjenigen der Armen dieser Burgcrgemein.
den gegenüber andern Gemeinden. DaS war das Urtheil
deS Departements des Innern von 1841, und das ließe sich
noch heuie statistisch nachweisen. Ick kann 6ie auch aus
Erfahrung in der Verwaltung versichern, daß keine Armen
so begehrlich und verzogen sind, nie diejenigen der Stadt
Bern. Sie glauben, weil die Direklion des Armcnwesens
gerade h er ihren Sitz habe, so haben sie sich an dieselbe zu
wenden, und so kam ich in Berührung mit ibncn. Ich
verwunderte mich über die Verzogenhcil dieser Leute, die
ganz ordentlich gehalten, aber oft mit ihrer klage nickt zufrieden
waren, sondern mehr verlangten. Das sind die Früchte.
Liegt es nicht in ihrem eigenen Interesse, solche dürftige
Burger unter die Uebngcn zu stellen, sie zu kuriren? Aber
so lauge die Burgergemeinden dieselben Ultter Ihren eigenen
Fittigen baten wollen, geht cö nicht. Herr v. Gonzenbach
unterscheidet zwischen Pflicht und Recht der Unterstützung
und behauptet, cS wäre nicht recht, wenn man den Gemeinden,

welche die nöthigen Mittel dazu besitze», verwehren
wollte, aus dem Ertrag ihres ArmcngUteS auch Dürftige zu
unterstützen. Aber die Burger von Bern, Thun, Burgdorf
sind nicht nur Burger von Bern, Thun, Burgdorf, sonder»
auch Staatsbürger d.S Kanions Bern Wenn der Staat
sieht, daß durch eine unrichtige Armenvcrwattung nicht nur
die Burger einer einzelnen Ortschaft, sondern seine Staats,
bürgcr zur Uncrätigkeil, zum Müßiggang sozusagen degradier
werden, — hat er da das Reckt, etwas zu sagen? Herr
v. Gonzenbach fragt: was hindert dann den Staat, einem
reich n Vater zu sagen, wie viel er für seine Kinder ver-
wenden dürfe? Ich antworte Herrn v- Gonzenbach mit seinen
eigenen Worten: es ist dafür gesorgt, baß die Bäume nicht
in den Himmel wachsen. Noch viel mehr ist dafür gesorgt,
daß der Staat nicht so gegen einen Vater auftritt. ES ist
ein großer Unterschied zwischen der Armenverwaltung einer
Korporation und der Perwencung eines Privatvermögens.
Ja der Versassung ist das Vermögen der Korporationen
gewährleistet und vorgeschrieben, es soll seinem Zwecke und
seine- Bestimmung gemäß verwendet werden; aber daß eS in
der Verfassung stehe, das Privaictgenthum eines Vaters sei
gewährleistet, daß der Staat sich dse Obrraufsicht über dessen

Verwendung so vorbehalten habe, were en Sie nicht finden;
und so werde» wir keinen Anlaß haben hier cinzugreiien.
Man wttSt auf die großen Armenfondö der betreffenden
Gemeinden bin. Vielleicht kommt ihnen mil der Zeit irgend
ein splendider Gedanke, eine gute Anstalt für ihre Burger
zu crrtchlcu. ES ist auch möglich, daß ihre Tesialorcn dazu
kommen, nicht immer »ur für die Burger zu lesünn, sondern
wie Herr Schnell sel- (ich will ihnen nicht zumuthen, daß
sie ein so weires Heiz hätten, wie er, und den ganzen Kanton
mit einem Veniiächlliiß bedächten) für ihre Vaterstadt, für
einen wcilcrn Kreis. Ich sehe wohl ein daß eine Ausnahme
nothwendig ist, daß junge Leute, die in der Scadt Bern



erzogen werden, nickt vom 16. Altersjahre hinweg sick selbst

überlassen bleiben können, sondern daß sie produktiv gemacht,
irgend ein Handwerk lernen müssen. Indessen werden Sie
sind.n, daß hicfür gesorg ist, indem unter den Hülfsmitteln
der Armenpflege für die Dürftigen freiwillige Beiträge von
Korporationen erscheinen. Es Handell sich darum, einen
Weg zu finden, »m die Dürftigen von dem unmittelbaren
Zusammenhang mit dem Armengule loS zu machen und zu.
gleich den Bestrebungen. welche sich zeigten, um Kinder,
welche nach zurückgelegtem >6. Altersjahr aus der Armenpflege

der Notharmen auötrcten, arbeitsfähig zu machen,
Rechnung zu tragen. Der einzige Weg war dieser: die
betreffenden Korporationen kreircn Stipendien, geben solcke
der Armenpflege der Dürftigen, welche dieselben ihrer
Bestimmung gemäß Verwender. So können diese Verhältnisse
geordnet werden, und ich ersuche Sie daher, den § 2Z zu gc.
«ehmigen, wie er vorliegt.

Wildbolz schließt sich dem Antrage des Herrn v. Gon-
zenbach an.

A b stim m u n g.

Für den § 25 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für den Vorschlag deö RegierungSratheS 74 Stimmen.

„ „ „ „ Herrn v. Gonzenbach 42 „

s 26.

Vr. v. Gonzenbach. Ich war ein wenig erstaunt, zu
sehen, daß man nach diesem Paragraphen Legale und Ge.
schenke zu Gunsten der Dürftigen machen kann; cS steht dieß

mit dem neuen System in einigem Widerspruch. So wie
Sie dieß zugeben, haben Sie zweierlei Armenaüter, solche

deren Eriraa bloß für die Nolharmen, und die andern,
welche nur für îne Dürftigen verwendet werden sollen. Ich
greife den Paragraphen nickn an, aber ich erlaube mir die
Frage an den Herrn Berichterstatter, ob er gestatten würde,
daß man einen Theil der Armengüter für die Nolharmen
verwende, einen Theil aber ausscheide und für die Dürftigen
verwende. Allerdings läge darin eine große Beruhigung für
meine Besorgnisse.

Herr Berichterstatter. Ich bin sehr froh,daß Herr
v. Gonzenbach auf diesen Geaenstand aufmerksam machte.
Wenn Sie in meinem Entwürfe nachsehen, so werden Sie
finden, daß eâ dort einfach helßr: »Legaie und Vergabungen
an das Armengut " Die im vorliegenden » 26 enthaltene
Ergänzung kam im RcgierungSraihe dazu, und ich bin sehr
froh, wenn Sie dieselbe wieder entfernen. Zunächst bin ich
Berichterstatter deS regierungöräthlichen Entwurfs, aber es
kommt mir selbst etwas sonderbar vor. Man glaubte, man
dürfe die letzten Willensverordnungen nicht zu sehr beschrän-
ken, und eS können Legate für die Dürftigen gemacht werden,
die für die Armenpflege nicht so verderblich wirken. DaS
war der Grund, warum diese Ergänzung aufgenommen
wurde.

Der H 26 wird durch daS Handmehr genehmigt.

Tagblatt des Große» Rathes tSZ7.

§27.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

§ 28.

Herr Berichterstatter. Mit dem letzten Paragraphen
haben wir wieder eine Klasse von HülfSmi'teln der Armen,
pflege für die Notharmen abgeschlossen. Der 5 28 eröffnet
derselben ein neues Hülfsmittel, die Buße». Sie wissen,
wie cS bisher mir den Bußen gehalten war, daß sie auch
zum Theil in die Armenkasse fielen. Der Paragraph enthält
über die Bestimmung der Bußen im Allgemeinen nichts, aber
die Vorschrift kann das Armengesetz aufstellen, daß die für
die Armen gesprochenen Bußen in eine gewisse Kasse fließen
sollen. Hier ist nun gesagt, sie fallen den Kassen der
Notharmen zu Eine einzige Ausnahme wird für Bußen gemacht,
die sehr hoch gehen, indem der Rcgierungsrath fand, solche
Bußen sollen kapitalisirt werden. Daher die Bestimmung,
daß der Regierungörath über Bußen, welche 200 Fr.
übersteigen. besonders zu entscheiden habe.

Revel Da der RegierungSratb odnedicß sehr mit
Geschäften überladen ist, so trage ich darauf an, grundsätzlich
zu erkennen, daß Bußen, welche die Summe von 200 Fr.
übersteigen, kapitalisirt werden sollen.

Weißmüller. Ich stelle den Antrag, die Bußen nicht
in die Kassen der Notharmen, sondern zu Handen der Dürft
tigen der betreffenden Gemeinden fließen zu lassen, da für
die Dürftigen doch auch gesorgt werden muß, die Richter
vielleicht eher Bußen zu Gunsten der Dürftigen sprechen und
auch das Einkassircn leichter gehen würde.

Geißbühl er. Ich möchte den Herrn Berichterstatter
nur auf die Bußen autmerksain machen, welche infolge von
Tellverfchiagnisscn gesprochen werden, Bußen, die oft sehr
hoch gehen, aber nach einem bestehenden Gesetze nicht kapitalisirt
werden dürfen.

Herr Berichterstatter- Herr Weißmüller scheint
von der Anficht auszugehen, die Bußen werden von den
Gemeinden ctnkassirl. DaS ist aber nicht der Fall, sondern
die Bußen sollen den Gemeinden von den BezirkSbeamen
eingeliefert werden und zwar in bestimmten Terminen. Weil
eS sich hier um ein Hülfsmittel handelt, daS sich mehr oder

weniger gleich bleibt, alljährlich eine ziemlich sichere
Einnahme bildet, so glaubte man die Bußen der Armenpflege
der Nolharmen zuwenden zu sollen. ES ist übrigens in
fiskalischer Hinsicht nicht von großem Belange. Ich berechnete,
cS möge durchschnittlich 10 Fr. im Jahre auf die Gemeinde
treffen. Die Summe ist also nicht groß, aber der Charakter
des Hülfsmittels bestimmt mich, eS nicht der Armenpflege
der Dürftigen zuzuwenden, weil eS etwas Ständiges ist.
Wenn dann dieser Armenpflege nur w Fr. fehlen, so ist sie

auch ohnedieß gerettet. Was den Antrag des Herrn Revel
betrifft, so bemerke ich, daß der RegicrungSralh glaubte,
einen Vorbehalt hinsichtlich der Bußen, welche über 200 Fr.
betragen, machen zu sollen; ich denke daher, die Behörde
werde darauf bestchm. Von Bußen wegen Tellverschlagnissen
war im RcgicrungSralhe wirklich nicht die Rede, und da
kein Antrag vorliegt, so wird die Behörde im vorkommenden
Falle eutschelden, wie es die gesetzlichen Vorschriften mit sich

bringen.
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Geißbühler stellt nun den Antrag/ zu bestimmen/daß
Bußen / welche infolge von Telloerschlagntssen gesprochen
werden/ nicht kapitalisirl, sondern wie bisher verwendet
werden sollen.

Der Herr Berichterstatter gibt diesen Antrag als
erheblich zu.

Abstimmung.

Für den H 28 mir oder ohne Abänderung
Für das erste Alinea n<ch Antrag deS

Regier» ngsrathc â

Für den Antrag des Herrn Weißmüller
Für das zweite Allnca nach Antrag des

RegierungSratheö
Für den Antrag deS Herrn Revel

» ,/ ,/ » Geißbühler

è 29.

Herr Berichterstatter. Die Grundlage dieses Pa.
ragraphen bildet die Stelle deS H 85 l. c der Verfassung/
wo es yeißl: wenn der Ertrag der Armengüter, sowie „an-
derer zu d escm Zwecke vorhandener Mittel" für den Unter,
halt der Armen nicht hinreiche/ so werde daS Fehlende durch
Gemeindetellcn und StaarSzuschüsse ergänzt. ES ist also
durch die Verfassung selbst die Möglichkeit gegeben/ eine
Ergänzung dieser Hülfsmittel vorzunehmen. DaS Armengesetz
von >847 hat auf diesem schmalen Boden „anderer zu diesem
Zwecke vorhandener Mittel" die ganze Freiwilligkeit der
Armenpflege gebaut. Es ist derselbe Boden/ auf dem hier
noch ein kleines Hülfsmittel erreicht wird/ die Gefälle. Räch
dem letzten Armengesetze waren dieselben nichr an dieser
Stelle/ ich glaubte aber, eS soll alles/ waS die Verfassung
gestattet/ zu diesem Zwecke verwendet werden. Ich schlug
daher dem RegierungSralhe vor/ die Gefälle hier aufzunehmen/

und er »ahm eine Bestimmung in dem Sinne an, daß
die Gefälle in der Regel der Armenpflege der Notharmen
zukommen sollen. Nun hätte man ganz allgemein sagen
können: jedes Gefäll soll zur Versorgung der Notharmen
verwendet werden. Ich glaubte aber, es könne hier schon
ein gewisses Gefäll notin werde»/ nämlich ein Theil der
Aufenthalts- und NiederlassungSgebühren. Man mag ein-
wenden, das betreffende Gesetz exisiire noch nicht, daher könne
von diesem Hülfsmittel nicht die Rede sein. Indessen hielt
ich dafür/ weil ein solches Gesetz jedenfalls mit der zweiten
Berathung des ArmcngefttzeS zusammenfallen müsse und der
Große Rath dann in den Fall kommen werde, darüber zu
entscheiden, so sei wenigstens kein Hinderniß vorhanden, hier
schon darauf aufmerksam zu machen. Der Gedanke ist nicht
derjenige, wie er >n der Presse ausgelegt wurde, alS ob es
sich hier um ein neues Hintersäßgeld handelte. ES handelt
sich nur um eine Taxe, die bei der Ausstellung der betref.
fenden Bewilligung bezahlt wird und zwar für ein- und
allemal. DaS Bundesgesetz erlaubt eine solche Taxe und
bestimmt daS Maximum derselben. Die andern Kantone
beziehen diese Taxe, nur der Kanton Bern in ftinem Reich,
lhum glaubte bisher keinen Gebrauch davon machen zu sollen;
da er jedoch mit seinen Geldern doch auch nicht zu rück.
stchtSloS verfahre» darft so wird er innerhalb der vom Bunde
gesetzten Schranken von dieser Hü fsquelie Gebrauch machen.
Ich nahm an, wenn man eine Taxe von Z Fr. beziehen
würde, so würde ein Einkommen erreicht, das nicht ganz
ohne Bedeutung ist. Es mögen im Jahre 5-7vo» Hcimath-

fchcine eingelegt werden, im Jahre 1854 wurden 7500
eingelegt, jedoch läßt sich die Zahl nicht genau bestimmen.
Angenommen, die Zahl der jahrlich eingelegten Heimath,
scheine betrage 7500, so würde die daherige Taxe, zu Z Fr.
berechnet, eine Summe von 22, â Fr. ausmachen, wovon
die Hälfte in die Kassen der Notbarmcnpflege fallen würde.

Mösching. Ermuthigt durch den Entscheid deS Großen
RatheS über den Antrag deS Herrn Weißmüller bei tz 28,
erlaube ich mir i en Antrag zu stellen, die Gefälle nicht in
die Kasse der Notharmen, sondern in die Kasse der Dürftigen
fallen zu lassen, weil dieser Zweig der Armenpflege auf die
Freiwilligkeit angewiesen ist und deren Hülfsmittel unzu.
reichend sind.

Herr Berichterstatter. Machen Sie es nicht zu
gut mit der Armenpflege für die Dürftigen und führen Sie
die Armenpflege der Notharmen nicht allzusehr aus das EiS.
ES sprachen sich hier selbst Stimmen dahin aus, das Durch-
schnittSkostgeld sei sehr niedrig. Dieses DurchschniitSkostgeld
hat auf die Hülfsmittel gerechnet, die hier aufgezählt sind.
Entziehen Sie ihm nun eine Hülfsquelle nach der andern
und weisen sie den Dürftigen zu, so wird der Staat deß.
wegen nicht mehr geben, da er daS Maximum seines Bei.
tragcS nicht übersteigen darf; aber er muß daS Durchschnitts,
kostgeld liefer stellen, und so befürchte ich, Sie werden die
Gemeinden übel bedenken- Machen Sie die Last der Ge.
meinden nicht zu groß. Wir müssen uns wohl orientiren,
daß die Armenpflege der Dürftigen unter ganz andern Be-
dingungen arbeitet alö bis jetzt. Ich stelle mir vor. Mancher
habe die Idee von der Freiwilligkeit, wie sie in den letzten
Jahren war, wo Nolharme und Dürftige, alles zusammen
ihr oblag, und weil man noch diese Nückcrinnerung bat, so

will man nun für die Dürftigen besonders sorgen. Aber ich
erinnere Sie daran, daß die Aufgabe dieser Armenpflege für
die Dürftigen bei weitem eine andere und eine leichtere ist
als die Aufgabe, wie sie die Armenvcreine bisher halten.
Deßhalb muß-e ich Bedenken tragen, ein zweites Hülfsmittel
hier der Armenpflege der Nocharmen zu entziehen.

Der H 29 wird nach dem Antrage des Regiern«, gs-
ratheS genehmigt, der Antrag des Herrn Mösching bleibt
in Minderheit.

§ äo.

Herr Berichterstatter. Die bisher genannten HülfS-
Mittel, nämlich die Rückerstattungen, die Beiträge der BlutS-
verwandten, der Burgcrgüter, der GemeindSarmengluer, die
Bußen und Gefälle, genügen zur Versorgung deS Notharmen.
etalS nicht und zwar um eine sehr bedeutende Summe nicht,
sie genügen weder im Allgemeinen noch im Einzelnen. In
einigen Gemeinden reichen diese Hülfsmittel auS, aber nicht
im gleichen Vcihältniß unter den Gemeinden. Es ergibt
sich also im Allgemeinen und im Einzelnen ein Fehlendes.
Für dieses tritt der Staat ergänzend ein. Der Zuschuß
desselben ist jedoch nicht ein willkürlicher, so daß der Staat
in der Lage wäre, einfach die Zeche zu bezahlen, welche ihm
der Wirth machte, sondern das Fehlende hängt ab: erstens
von den Ausgaben, zweitens vom Etat der Notharmen, drir.
tens von der Berechnung deö DurchschniitSkostgcldes und von
den Verwaltungvkosten. Der Staat ist vorsichtig genug, alle
diese drei Punitc in der Hand zu behalten und zwar so, daß
er die Ausi-ahrm aus den Etat der Norharmen kontrollirt,
daß er dieselbe verweigert, wo er glaubt, sie nach dem
Gesetze verweigen: zu können. Ferner ist es der Staat, welcher
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das Durchschnittskostgcld festsetzt, ausgehend vom Maximum
seines Beitrages. Der Staat ist es, welcher die Vermal.
tungSkosten bestimmt, und nicht die Gemeinden nach Be.
lieben walten läßt, den» eS hat sich in dieser Beziehung eine
ungeheure Verschiedenheit unter den Gemeinden herausgestellt.
Es ging wirklich in'S Aschgraue, was an manchen Orten für
die Verwaltung bezogen wurde. Auch daö darf nicht sein,
auch da muß eine bestimmte Regel herrschen. Andererseits
hängt das Fehlende von den Einnahmen ab. Auch das ist
fixirr. Sie haben die Bestimmung angenommen, daß die
Armengüter auf ihren gesetzlichen Bestand und Ertrag zurück,
zuführen seien; auch der Beitrag der Burgergüter läßt sich

bestimmen, ebenso die Beiträge der Blutsverwandten. Etwas
anderes ist daS Verhältniß der Bußen (die aber jetzt weg.
erkannt sind), mit den Gefällen und Rückerstattungen, weil
man nicht weiß, was in dieser Beziehung eingeht. Deßhalb
wird das erste Jahresbüdget sich unterscheiden von den nach,
folgenden Iahren; nachher kann man die Einnahme als sicher
und fest ausnehmen. So verhält es sich mit dem Fehlenden.
Sie sehe», daß cS einen bestimmten Sinn (§ 3t) und auch
ein bestimmtes Maß (§ 32) hat. Ich halte dafür, es sei
wirklich Alles da, was zur Beruhigung nöthig sei.

Wildbolz. Sie werden es einem Repräsentanten einer
Christoffellhurmgemetnde wie man gewisse Gemeinden nennt,
nicht übel nehmen, wenn er bei diesem Paragraphen daS
Wort ergreift. Ich habe gestern schon manches gehört, wärmst

meiner Auffassung und mit dem Sinne der Versassung
nicht übereinstimmen will. Vor Allem drängte sich mir eine
Frage aus, die Frage nämlich: ist daS Gesetz auf die Ver-
fassung basirt oder nicht? Wir haben zwar gestern gehört,
daß die Verfassung sich außerordentlich elastisch behandeln
läßt. Man gehl so weit, vorzuschreiben, daß Armengüter,
welche nach dem Buchstaben der Versassung garantirt sind,
die nach dem Zwecke der Stiftung bisher von den Koorpo-
rationen, welchen sie als Eigenthum angehören, verwendet
wurden, waS durch die Passation des RegierungSstatthaltcrS
und mit dessen Siegel bescheinigt ist, daß solche Armengüter
von Burgergemeinden künftig mit der Einwohnergemeinde zu
theilen seien. Eine Burgergemeinde, die genügende Mittel
hat, nicht nur ihre notharmen, sondern auch ihre dürftig.n
Angehörigen zu unterstützen, darf letztere nicht aus dem
Armcngute unterstützen, sondern muß sie der Einwohner,
gemeinde zuweisen, damit sie, wie man sagt, nicht pauperi-
stisch wirke. Nach H 85 I. c der Verfassung, wie ich den.
selben auffasse, ist der Beitrag des Staates, dessen Maximum
Fr. ^00,000 a. W. beträgt, einerseits an den Vorbehalt
geknüpft, daß die Gemeinden fortfahren, zu Besorgung der
Armenpflege Teilen zu beziehen, woraus hervorgeht, daß die
Gemeindstelle nicht aufhören soll, so lange der Staat in
den Fall kommt, einen Bcischuß zu leisten. Es gehl ferner
aus dem angeführten Paragraphen der Verfassung hervor,
daß die Verwendung der Fr. à,000 beschränkt ist, daß sie

nur für eine gewisse Zeit, nicht für ewige Zeiten verwendet
werden sollen. Mit andern Worten frage ich: soll das Gesetz,
welches wir beute behandeln, ein Uebergangsgesetz sein, um
den in der Verfassung aufgestellten Grundsatz durchzuführen,
daß die Versorgung der Armen nach und nach ohne Staats,
zuschüsse oder wenigstens ohne die Fr. 4oo oao a. W. ge.
schchcn könne, — oder soll dieses Gesetz darauf gar keine
Rücksicht nehmen, und da stehen, so lange es Ihnen beliebt?
So wie man gestern hier raisonniren hörte, hieße es: die
VcrfassungSparagraphcn sind freilich da, aber so lange es
unS gefällt, sie nicht anders zu drehen. Ich stelle daher
unmaßgeblich den Anirag, einen Zusatz in dem Sinne auf.
zunehmen, daß am Schlüsse deS § 30 beigefügt werde: «jedoch
unter demjenigen Vorbehalte, welcher im § 85.1. c der Ver.
fassung aufgestellt ist "

Herr Berichterstatter. Herr Wildbolz sagte, die
Verfassungsparagraphen seien da, so lange eö uns gefalle,
sie nicht anders zu drehen. Nun denke ich, es handle sich
da nicht um „drehen", und es sei vielleicht Herr Wildbolz
nicht gerade Derjenige, welcher über die Beobachtung der
Verfassung und deren Fcsthaltung besondere Lektionen ans.
zutheilen habe. Es scheint mir, >»an müsse denn doch sowohl
dem Regierungsrathe alS auch der Mehrheit des Großen
Raiheg so viel Zurrauen schenken, daß sie auch etwas von
der Verfassung verstehen, und daß die Erkenntniß der Ver.
fassung, sowie d.r gute Wille und die Ehttichkeit der Absicht
denn doch zum Theil wenigstens sich auch auf dieser Seite
befinde, daß also eine derartige Zumuihung, — als beobachte
man die Verfassung nur so lang, als es beliebe, wenn dieß
nicht mehr der Fall sei, so drehe, respektive verdrehe man
sie — nicht begründet ist. DaS scheint mir etwas zu stark,
und ich bin so frei, diese Zumuthung für mich und den
RegieruugSraih von der Hand zu weisen. ES wurde dieß
eigentlich nur als Eingang produzirt, um zu sagen, daß ein
derartiges „Drehen ' bei dem § Zo stattfinde. Ich habe oft
und reiflich bei diesem Paragraphen nachgedacht, ich habe
alles nachgelesen, was darüber gesagt worden; ich suchte
mich in den Sinn und Geist desselben hineinzudenken, ich
gelangte aber zu einer andern Ansicht über den Paragraphen
als Herr Wildbolz. Er sagt, nach der Verfassung sei fder
StaatSbeicrag an den Bezug von Teilen geknüpft. Ich weiß
nicht, ob Herr Wildbolz sich die Mühe genommen hat, den

ganzen Verlauf der Entstehung des 85 zu untersuchen, denn
oft muß man das thun, um eine richtige Ansicht von einer
Bestimmung zu erhalten. Ich erlaube mir, hier an Einiges
zu erinnern. Sie wissen, daß der H ss in seinem Haupt.
Prinzipe der Antrag des Herrn Stockma? war, der aber keine

Reform an die Spitze stellen, kein Aufhören der Unter.
stützungSpfl>cht und der Gemcindsrelle, sondern einen Zustand
wollte, durch welchen den bedrängten Gemeinden Hülfe ge.
boten würde; deßhalb schlug er vor: Niemand soll Unter,
stützung erhalten, alS wer so und so beschaffen sei, ungefähr
wie die Armcnordnung von 1807 in ihrem Eingange. Ferner
schlug er vor, daö Fehlende durch Gemeindelelle» und Slaars-
zuschüsse zu decken. Der Vorschlag zu einer eigentlichen
Reform fehlte. Nun aber gefiel gerade dieser Fehler am
Antrage des Herrn Srockmar dem Verfassungsrathe nicht,
indem er fand, eine Umänderung des ganzen Systems der
Armenverwaltung sei nicht da- Der VersassungSrath stellte
daher den Grundsatz au die Spitze dcö Artikels: die Unter.
ftüyungSpflicht der Gemeinden, respektive die Telle, ist gründ,
sätzlich aufgehoben. Natürlich paßte nun der Anfang des

von Herrn Stockmar gestellten Antrages nicht mehr, deßhalb
hielt der Verfassungörath zwar denselben im Wesentlichen
fest, setzte aber demselben die Worte vor: „bis zur gänzlichen
Durchführung obigen Grundsatzes" w.rde daS Fehlende durch
Geneindetellen und ScaatSchschüsse ergänzt. Dieser Passus
gehört zu dem Wort „GeineiiideleUen", um die Sache logisch
zu machen. Wenn nun daS sich so verhält, wenn also die
Gemeinoecellen festgehalten sind bis zu dem Punkte, wo die
Gesetzgebung ihre Aufgabe erfüllt, so fallen sie in diesem
Zeitpunkte weg Dieses Gesetz ist nicht ein Uebergangsgesetz,

wenn man nicht überhaupt uns Alle mit einander alS lauter
Ucbergäuge, wie wir eö eigentlich auch mit allen unsern
Gesesen sind, raxiren will. Aber der Wille ist, ein bleibendes
Gesetz zu gründen und die Ordnung im Arinenwesen so ein.
zurichte», daß sie sich auf dieser Basis entwickeln könne, bis
andere Verbältnisse und andere Machte etwas Anderes er»

fordern. Ich halie also dafür, eS sel nicht verfassungswidrig,
den Staaiöbeicraz ohne die Gcmeuidetclle verabfolgen zu
lassen. Man war der Ansicht. der.St.ac soll nicht Alles auf
sich nehmen, deßhalb die Bestimmung, baß die SlaatSzuschüsse
höchstens 5ft der fehlenden Summe betragen sollen und den

Gemeinden hft bleibe. Wenn Sie dieses Gesev durchgehen,
so finde» Sie, daß eine ganze Klasse ausgeschlossen wird, die



Armenpflege der Dürstigen/ welche diesen ^ sicher aufmiegt.
So wird Herr Wildbolz finden/ daß der Inhalt und der
S»nn der Verfassung wobl abgewogen wurde. Er sagt ferner/
der Staatsbettrag sei nach der Verfassung nicht ein
bleichender. Im Gesetze steht nichts davon, daß er aufhören soll.
Nach dem Armengesetze von 1847 hätte der Siaatsbeilrag
Jahr für Jahr abnehmen, aber nach und nach an die ört-
liche Armenpflege übergehen sollen. ES war eine sehr schöne,
aber für die Verhältnisse etwas zu künstliche Einrichtung.
Sie werden sich aber überzeuge»/ daß es schon nach dem
Armengesetze von 1347 eine zugestandene Sache war/ daß der
Staaisbeitrag ein bleibender sei- Ich muß daher finden/
wenn Herr Wttdbolz heute nicht mehr Recht hat, er habe

vielleicht auch gestern nicht ganz Recht gehabt, er möchte
sich also dazu verstehen, seine Ansichten zu rcvidiren, um
vielleicht zu einem günstigern Urtheile zu gelangen. Ich
muß seinen Antrag bekämpfen. ES versteht sich von selbst,

daß dieses Gesetz mit der Verfassung im Einklänge sein muß,
auch ist im Eingange desselben gesagt, es werde „in
Ausführung der Bestimmungen der Verfassung j 85 I. a, b, c,
«I, e" erlassen.

Der H 30 wird nach dem Antrage des Regie rungs-
rath es genehmigt, der Antrag dcS Herrn Wildbolz bleibt
»n Minderheit.

5 31.

Ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

5 32.

Herr Berichterstatter. Auch dieser Paragraph ist in
seineiîi Wortlaute hinlänglich verständlich. Er enthält das
Maß, in welchem der Staat sich bet der Armenpflege be-

thelligt. DaS Maß ist dem Staate vorgeschrieben und zwar
durch die Verfassung, welche ihm für die Reform einen
Kredit bewilligt im Maximum von Fr. 570,000, wovon der
Staat nöthigenfallS jährlich alS Maximum die Summe von
Fr. 500,000 Verwender.

vr. v. Go »zeit bach. Wir sind hier bei einem wich,
tigen Artikel. Wie Sie hier entscheiden, wird auch der
folgende 33 entschieden werden. Die Frage, welche nach
meiner Ansicht jetzt zu entscheiden ist ist die allerdings kon-
traverse Frage, die im Schooße dieser Versammlung schon
wiederholt aufgenommen wurde, nämlich daß die Franken

400,000 a. W>, welche die Verfassung für das Armen,
wcsen aussetzt, nicht dasjenige seien, waS der Staat für das
Armcnwesen überhaupt auszugeben hat, sondern daß diese
Summe nur daS Resormbüdget ausmache. Darüber bestand
bisher die Kontroverse, und die Regierungen, diejenige von
1846 wie diejenige von 1850, halten eine andere Ansicht und
sagten: die Verfassung spricht in einem einzigen Artikel vom
Armenwesen und erklärt: das gebe ich für das Armenwefen

und mehr nicht. Der Herr Berichterstatter fragte Herrn
Wildbolz, ob er sich die Mühe genommen habe, den ganzen
Gntstehungsprozeß des Verfassungsanikttö nachzulesen. Ich
kann mich darüber examiniern lassen, ich habe die Verhand-
lungen doppelt nachgelesen und daraus die Ueberzeugung ge-
schöpft, daß man damals die Ansicht harte, unter den Franken

4oo,ooo «. W. seien alle und jede Ausgaben des Staates
für das Armenwesen verstanden. Die Zahl wurde erst im
letzten Siadium festgesetzt. Der Grundgedanke der Schneider-
schen Reform im Armenwesen war die Errichtung von
SlaatSanstalren, durch welche er dem Armcnwesen aufhelfen
wollte; mit Rücksicht auf diese wurde der Kredit festgesetzt.
Daß diese Auffassung noch im Jahre 1847 die herrschende
war. bewetSt Ihnen der § >3 des ArmengesetzeS vom 23. April
1847, wo es heißt: „Die Betheiligung des Staates bei der
Unterstützung der Armen geschieht nach Maßgabe des Be-
dürfnisscS und der Bestimmungen der Verfassung," — dann
folgt die Aufzählung der einzelnen Unterstützungsarten und
zwar an deren Spiye die Staacöuistatten. Im Jahre 1847
harten die nämlichen Männer, welche die Verfassung gemacht
haben, die Ansicht, daß auch die Ausgaben für die Slaar»-
anstallen auS den Fr. 400.0V0 a. W. beftrmen werd n sollen.
Roch im Jahre I8i8, also »och zu einer Zeit, wo diejenigen,
welche die Verfassung gemacht harten, wissen mußten, welches
der Sinn derselben sei, wurde im Gesetze über Einführung
von Armcnanstallen vom 8. September „in Vollziehung der
Bestimmungen des Gesetzes über das Armenwesen vom
2Z April 1847, § 18" die Errichiung von Armenanstallcn
beschlossen, worunter ArmenerziehuagS- und RcltungSanstalren,
ZwangSarbeilS- und VerpflegungSanstalten, sowie eine Irren-
anstatt und die Erweiterung der Kantoualkrankenanstaltcn
verstanden waren. Auch damals ging man also von der
Ansicht auS: alle und jede Ausgaben des Staates im Armen-
wescn werden auS dem Maximum der Fr. 400,000 bestritten.
Dieß in Bezug auf die Gesetzgebung. Wie ging es mit der
Verwaltung? Durchgehen Sie die Verwaltung und zeigen
Sie mir, ob während der ganzen Periode von 1846 ein ein-
zigcS Mal der ganze Slaatöbetrrag von Fr. 400,000 a. W.
ausgerichtet worden sei. Ich weiß, daß von einzelnen Seiten
bisher immer widersprochen wurde, aber die offizielle AuS-
legung deS Verfassungsarlikcls durch den Großen Rath war
diese, daß der Kanroa Bern in Allem an daS Armenwesen
jährlich höchstens Fr. 400.000 a. W. verwenden soll. Und
wenn Sie den Kanton Bern vergleichen, - ich will nicht
sagen mit andern Kantonen der Schweiz, sondern (mit AuS-
nähme vielleicht von England, dessen Verhältnisse ganz ander»
beschaffen sind) mir allen andern Staaten, so werden Sie
sehen, daß keiner solche Ausgaben im Armenwesen hat. ES
scheint mir ein Widerspruch zu sein wenn man den Burger-
gemeinden vorwirft, ihre Armengüter wirken paupertstisch,
während man vorschlägt, daß der Staat von sich auS solche
Summen verwenden soll, und ich warne wirklich aus innigster
Ueberzeugung davor. Ich habe ein Herz für die Armen so

gut als irgend Jemand hier im Saale, aber ich glaube, cS

sei nicht gut, daS Armenwesen zur Sache des Staates zu
machen, sondern es soll in möglichst kleinen Kreisen besorgt
werden. Zunächst ist eS Sache der Familie, dann Sache der
Gemeinden- Darum hätte ich gewünscht, die Armenpflege
möchte bürgerlich bleiben, aber da sie nun örtlich ist, so

möchte ich in dieser Richtung nicht zu weit gehen, sondern
bei der Auffassung bleiben, welche bisher im Großen Rathe
vorherrschte. Sie werden sehen, daß, wenn Sie an die

»

Der Druck der GroßrathSverhandlungen der laufenden Session mußte einige Tage unterbrochen

werden, infolge Veranstaltung einer besondern Ausgabe der Verhandlungen über das Armengesesi.



Versorgung der Notharmen allein Kr. soo,000 beitragen,
diesis Sie über das Maximum der Verfassung hinausführen
wird. Denn wenn der Herr Berichterstatter im folgenden
Artikel eine Reihe von Anstalten aufzählt, welche der Siaar
aus dem Reformkredll unterhalten soll, und dann überdteß
noch eine ordentliche Armenpflege folgt, so wird der von der

Verfassung ausgesetzte Kredit nicht hinreichen. Wollen Sie
die einzelnen Anstalten fallen lassen? Nein, der Herr
Berichterstatter will sie beibehalten. Ich sage: Alles das will
ich auch, aber innerhalb der Schranken der Fr. 400,000
a. W-, wie im Jahre 4848. Es ist die Schranke, wie sie

vom VcrfassungSratye aufgestellt und vom Großen Rathe
festgehalten wurde. Infolge besten bin ich genöthigt, eine
andere Ziffer für den StaatSbeilrag an die Notharmenpflegc
vorzuschlagen. Sie honen, daß der Herr Berichrerstailer
sagte, der StaatSbeilrag von Fr. 4000,000 a. W. sei für
die ganze Armenpflege ausgesetzt worden, aber cer Staat
habe jetzt seinen Kreis enger gezogen, so daß wohl ^ weg.
falle. Nun möchte ich auch hier ungefähr '/» wegnehmen
und für die Notharmenpflegc daS Maximum des StaalSbei-
träges auf Fr. 3S0,»00 festsetzen. Sie hätt außer diesem

StaatSbcitrage noch alles dasjenige zu bestreuen, was der
Herr Berichterstatter unter litt, h des § 33 als oidcntliche
StaalSunterstüyung aufzahlt, und wenn Sie den Sraulsbei-
trag an die Nolharmenpflege auf Fr. 320.000 beschränken,
so können Sie innen den Schranken der Fr. 400,000 a. W.
bleiben. Ich stelle also einen Anirag in diesem Sinne.

Gfeller zu Signau. ES ist allerdings richtig, daß
die Verwaltung von l84S den h ss der Verfassung theil-
weise, wenn Nicht ganz, so auslegte, wie Herr v. Ganzen,
bach soeben es auseinandersetzte; aber auS welchen Gründen
eine solche Auslegung erfolgte, will ich hier nicht näher
erörtern. Wer sich an die damaligen Nothstände, an daS

damalige Geschrei über Finanzrutn u. dgl., an de» Sonder-
buudSfeldzug, welcher alles Geld in Anspruch nahm, erinnert,
der wird begreifen, warum sich die damalige Regierung so

hinter diesen Paragraphen versteckt hat. Am Schlüsse der
1846er Periode hallen aber die nämlichen Herren eine an-
dere Ansicht- Ich möchte Herrn v. Gonzeabach ersuch.,,, den

BerwaltungSdericht von I8â0 nachzulesen, um zu seven, wie
diese Ansicht beschaffen ist. Ucbrlgens muß ich hier wieder,
holt darauf aufmerksam machen, daß im V.rfassnngSralye
nicht der Artikel angenommen winde, wie Herr Elockmar
ihn vorschlug, sondern eS wurde demselben erwaS beigeiügt
und gesagt, die Ausgaben, welche der Staat „kraft duscs
Artikels" mach,, düifen die Summe von Fr. 400,000 a. W.
nicht übersteigen. Wäre Herr v. Gonzcnbach damals anwesend
gewesen, so würde er sich noch daran erinnern, aber er war
nicht hier. Dieser Zusatz wurde von einem Emmenlhaler
beantragt, nicht ohne Absicht, indem er sagte: die Summe
von 4»0,i00 Fr., welche in Folge des grogen Marktes für
das Armenw.scn bestimmt würbe, soll nebst dem, waS früher
für dasselbe verwendet wurde, ausgegeben werden. D>e Ver.
ivalrung von tuso ging denn auch von der nämlichen Ansicht
auS, welcher sich diejenige von >346 am Ende angeschlossen

Halle, indem hier im Großen Rathe mehrfach beschlossen

wurde, die Ausgaben für das Armenwesen zu trennen, und
zwar in solche, die kraft des § ss der Verfassung gemacht
werden sollen, und in solche, die schon früher fur das Armenwesen

bestimmt war.n Herr v. Gonzenbach hat sich nie
dagegen aufgelehnt, auch in der StaalSwirrhfchaftökommission
gab >r zu, daß man zweiellci Ausgaben im Armenwesen
habe. ES ist sonderbar, daß er erst jetzt diese Ansicht be.
kommen hat. Ucbrig.nS wem eö ernst damit ist, dieses Gesetz

durchzuführen, der wird gewiß zu den 500,000 Fr. stimmen
müssen. Wem cö aber nicht ernst ist, Ordnung im Armen,
wesen zu schaffen, der stimme zum Antrage des Herrn
v. Goikzenbach. Ich stimme zum Paragraphen.

Tagblatt des Großen Rathes 1857.

Herr Berichterstalter. Ich kann nicht begreifen,
wie Herr v. Gonzenbach dazu kommt, als StaatSbeilrag zu
Ergänzung deS Fehlenden eine Summe von Fr. Zso,ooo
anzuweisen und alleS Uebrige bestehen zu lassen. Da er ent.
schieden der Ansicht »st, die Verfassung wolle nur Fr. 400,000
a. W. für das ganze Armenwese» aussetzen, so sage ich ihm,
daß er weit über diese Summe hinauskommt. Herr v.
Gonzenbach weiß wohl, daß es btöher durchaus nicht so gehalten
war; alle Armenbüdget» gehen weit darüber hinaus. Die
Versassung hat allerdings den Unterschied zwischen den Re-
formanSgaben und den ordentlichen ArmcnauSgaben nicht
besonders bestimmt, sie hat uns nur drei Bestimmungen ge.
geben. Erstens neue Ausgaben „kraft diesis Artikels« (H8S).
Zweitens Ausgaben für den alten Kanron. Denn der alte
Kanton einzig zahlt daS. ES kann also schon deßwegen nicht
gemeint sein, daß in den Fr. 400,000 a. W. alle Ausgaben
fur das Armemvesen begriffe» seien, sonst würde der Jura
nicht zahlen und dessenungeachtet seinen Antheil an den hie.
her gehörenden Anstalten haben, wie an der Waldau, an
den Spende» :c. Drittens Ausgaben zum Unterhalt der
Armen. Dieß find die drei Faktoren, welche uns die Ver-
fassung in die Hände gibt, um zu bestimmen, welches die
Ausgaben für die Reform seien oder nicht. Nun beruft Herr
v. Gonzenbach sich auf den § >3 deS Armengesehcs von 1847
und sagt, darin liege der klarste Beweis, rast alle Ausgaben
tur das Armcruvcsen »I den Fr. 400,000 einhalten seien.
Das ist aber ganz sicher eine irrige Auslegung. Darin liegt
nur der Beweis, daß ein Armengesctz- wenn es das Armen-
Wesen organism, nicht zweierlei Organisationen au'stelll,
erstens eine solche für die Fr. 400.000 a. W., zweitens eine
Organisation sur die gewöhnlichen Ausgaben. DaS Armen-
gesetz kann sich nicht auf den speziellen Boden der Fr. 400,000
stellen, sondern eö muß das ganze Armenwesen umfassen.
Nun sind aber im § »3 des Gesetzes von »84? Anstalten und
Ausgaben genannt, die nie und nimmer aus den Fr. 400,000
bezahlt werden sollen. Da sind Krankenanstalten, Zwangs,
arbettöanstallen, da ist die Waldau, eS hätte ein KantonS-
spiial gebaut werden sollen u. s. w. Kurz, das kann nicht
beweisend sein. Jedes Armcngesey muß daS ganze Armen,
wesen dcS Kantons umfassen. Ebenso ist es mit dem Gesetze

pon »848 über die Armenanstaitcn. Dieses Gcsey befiehlt
die Errichtung der betreffenden Anstalten, u. A. einer Irren-
anstatt, der Nothfallstuben :e. Wenn man nun raisonniren
wollte, wie Herr 0. Gonzenbach, so müßte man sagen: also
hätte die Waldau aus den Fr. 400,000 a. W. gebaut werden
sollen; gleichwohl soll der Jura an der Benutzung dieser
Anstalt Theil nehmen, aoer der alte Kanton soll sie bezahlen.
Ferner: alle Nothfallstuben sollen aus den Fr. 400,000
unterhalten werden, aber sie wurden nie daraus unterhalten.
Deßhalb scheint mir diese Beweisführung gar nicht richtig.
Die Verwaltung von 1^50 hat zum ersten Mal im Büdget
für !8S2 die Ausgaben, welche kraft des ss gemacht werden
sollen, von den übrigen ausgeschieden, und zwar mit dem

Zusaye, daß es einer spätern, vom Große» Rathe vorzuneh-
wenden Ausscheidung unvorgrelflich geschehe, so daß auch
damals die Ansicht herrschte, eS gebe zweierlei Ausgaben
fur das Armcnwcsen. daß man wußte, welche Ausgaben für
die Reform und welche dem ordentlichen Büdget angehören.
Herr v. Gonzenbach bemerkte sodann, außer England habe
kein anderer Staat so große Ausgaben für daS Armenwesen.
Ich möchte im Kanton St. Gallen nachsehen, die BüdgetS
jener Gemeinden, welche tv, >2 bis >3 p. mille jährlich
Armencellc zahlen. Ich möchte dann sehen, wie man mit
diesem Armeuvudgel herauskäme Nun sagt man freilich:
gut, daS ist Sache der Gemeinden, aber daS Siaaisbüdget
von St. Gallen steht glänzend neben demjenigen Berns! Ich
hörte einst eine Formel, welche daS Verhältniß ganz
ausdrückt: elmr^ez l'etat, cteliorrasse?. les communes. Mir
scheint aber, man wolle die Formel umkehren, damit eö heiße:
clecligrge/. l'êtut, enfoncez les communes! Ich denke aber,



daß mit diesem einfachen Belasten der Gemeinden nichts ge.
macht sei/ und ich möchte Herrn v- Gonzenbach an das
erinnern, was die abgetretene Verwaltung vor 1830 darüber
gedacht hat. Sie suchte die Armentellen einzelner Gemeinden,
die ihr zu drückend schienen (sie scheint noch landesväter-
licher gesinnt gewesen zu sein alS Herr v. Gonzenbach), durch
Aufstellung eines Maximums zu reduzircn, und erklärte in
den Motiven der Vero-dnung von l828, die Wohlfahrt deS

Landes sei dadurch bedroht, daß die Gemeinden nach
Belieben ihre Budgets machen, Teilen beziehen können, daß der
Staat dafür sorgen müsse, daß die Gemeinden nicht zu tief
hineingeralhen. Herr v. Gonzenbach wird zugeben, daß der
Siaat am Ende aus den Gemeinden besteht, und wenn man
sie so in Bcdrängniß gerathen, so bedrücken läßt, daß ihre
ganze LebenSfunkuon dadurch gestört wird, daß ihr Grund
und Boden sich eniwerthet, ihre Hypsthekarverhälrnisse sehr
gestört werden, daß Niemand sich mehr ansiedelt, daß nicht
nur einzelne Gemeinden, fondern nach und nach ganze Landes-
gegenden versumpfen und steucrunfähig werden, so erhöhen
Sie nicht nur das AuSgabenbudget des Staates, sondern
Sie vermindern seine Einnahmen. Nun will ich lieber daS

Wohl aller Gegenden fördern, alles beitragen, um sie arbeitS-
und erwerbsfähig, gesund z» machen, dann aber auch ihnen
mehr Ausgaben zumuthen. Im Kanton St. Gallen geht man
eigentlich auch von dieser Ansicht aus. Ich weiß, daß Herr
Hungerbüvler sagte: es kommt gar nicht darauf an, wie
vick Steuer man zahle, sondern ob sie gut verwendet werde.
Dorc zahlt man 2 p. mille SiaatSsteuer neben ihren hohen
Gemeinderellrn. Die Verfassung wollte eben die Last der
Gemeinden erleichtern, deßhalb setzte sie einen Staatsbeilrag
von 400,000 Fr. aus um die Tclle zu ltquidtrcn. Man
braucht also nicht so Angst zu haben wegen des Budgets,
weil nach meiner Ueberzeugung im Ganzen weniger ausgegeben

wird. W»r untersucht die BüdgelS der Gemeinden
Man gehl dabei nicht so genau zu Werke; cS wird darauf
gesetzt, nachher steigt der Kutscher auf den Bock und bringt
den Wagen in Gang. Wenn man aber denkt, daß alle Jahre
das Budget hier vor den Großtu Raih kommt, so haben
Sie eine Kontrolle, eine Prüfung der Verhältnisse, während
sich Niemand darum bekümmert wenn man die Sache ein-
fach den Gemeinden überläßt. Kann das bisherige Verfahren
zum Wohlc des Landes gereichen? Ich weiß nicht, ob es

nothwendig ist, hier auf die Verhältnisse dcö Jura einzu-
treten. Da keine Auskunft verlaugt wurde, so werde ich bei
§ 33 darauf zurückkommen. Ich komme also zu dem Schlüsse,
daß seil 184? die herrschende Auffassung dahin ging, die
Ausgaben im Armenwesen, welche der Staat kraft des § 86
der Verfassung macht, seien nicht zu verwechseln mit den
ordentlichen Ausgaben i« Armenwesen Ich mache noch
darauf aufmerksam, daß Herr l)r. Schneider alS Berichterstatter

im VerfassungSralhe erklärte, die Kommission, welche
den endlichen Entwurf der Verfassung zu redtgiren Halle,
habe die Totalsummc »es Siaatsbeilrages von snc>,ooo auf
400,000 Fr. (a. W.) heruntergesetzt, einerseits weil sie ge-
glaubt baoe, »er beabsichtigte Zweck könne mit 400.000 Fr.
ebensogut erreicht werden, andererseits weil sie der Ansicht
gewesen sei, diese Summe stehe in einem viel billigern und
gerechtern Verhältnisse zu den Anträgen in Betreff der Zehnten

und Bodenzinse, und endlich weil in diesen 400,000 Jr.
ausdrücklich nur diejenige» Beiträge deS Staates, welche er
für die Armenreform aussetze, und nicht diejenigen, welche
der Staat bisher geleistet habe, inbcgriffeu seien. Diese
Aenderung wurde in der Sitzung vom 10. Juli 184« mit
großer Mehrheit angenommen, und diese Ansicht ist auch in
den BüdgelS immer mehr und mehr au den Tag getreten.
Ich möchte daher vom Antrage des Herrn v. Gonzenbach
abstrahircn, weil selbst m der Voraussetzung, daß seine
Anschauungsweise die richtige sei, die von thm vorgeschlagene
Summe von Fr. 350.000 nicht hinreichen würde, und er
gleichwohl über die 400,000 Fr. hinauskäme.

Der § 32 wird nach dem Antrage des RegierungS-
rathes genehmigt, der Antrag des Herrn v. Gonzenbach
bleibt in der Minderheit.

§ 13.

Herr Berichterstatter. Stellen Sie sich rein auf
den sachlichen Standpunkt und ordnen Sie dasjenige, was der
Staat leistet, in die zwei Abtheilungen der Notharmenpflcge
und der Armenpflege für die Dürftigen, so ist in die erste
Abtheilung manches einzureihen, was der Staat bis dahin
gelastet und waS den Charakter der Notharmcnpflege bat.
Der Staat richtet nicht einzig Baarbeilräge an die Gemein,
den aus, sondern er hat noch Zuschüsse für die Anstalten zu
leisten; so für die Vcrpflegungsanstalt Bärau und für d»e
Armenerztehungsanstallen zu Köniz und Rüggisberg. Die
Unterhaltung dieser Anstalten, so wie die Unterstützung der
notharmen Angehörigen des alten Kanlonstheilö, welche sich
außerhalb desselben befinden, wird aus dem bestellten, was
aus dem verfassungsmäßigen Reformkredil von Fr. 679,000
noch übrig bleibt. Nebstdem bethciligt der Staat sich auS
dem ordentlichen kantonalen Kredit für das Armenwesen durch
Beiträge an die Irrenanstalt Waldau, durch Versorgung
verwahrloster Kinder in der Anstalt zu Landorf, durch Bei-
trage an Privaiarmcnanstalren, durch Spenden an Unheilbare,
an nolharme Kinder, Gebrechliche und Irre und endlich
durch Ausrichtung des DurchschnittskostgeldcS an die Gemein-
den für die auf den Notharmenetacs befindlichen Landsaßen.
Ich mache S>e nun darauf aufmerksam, daß hier eine Anstalt
gar nicht mehr figurirl. die ZwangSarbcitöanstalt von Thor,
verg, welche ganz wegfällt. Sie wird gar nicht unter die
Armenanstalren aufgenommen, und die Folge davon ist, daß
sie auf das Budget derjenigen Direktion zu stehen kommt,
deren Vorsteher sie gegenwärtig beaufsichtigt, auf das Büdget
der Justljdirettion. Dieser Paragraph wird zu einigen Fragen
Anlaß geben, da es sich darum bandelt, inwiefern der Jura
hier becheiligr sei oder nicht. Sie wissen, daß die Verfassung
sagt, der Jura behalte seine eigene Gesetzgebung im Armen-
wescn und nehme an den Ausgaben, welcve kraft des § 86
gemacht werden, nicht Theil. Für »en Jura ist kein Pa.
ragraph IM ganzen Gesetze so wichtig, wie dieser h 33. Ich
beschränke mich einstweilen darauf, an dasjenige zu erinnern,
waS ich in dieser Beziehung in meinem EingangSrapporte
über die EintreienSfragc erklärt habe: nach meiner Ansicht
und nach der Ansicht deS Negierungsrarhes soll die Kom-
Mission, welche die Sreuerverhällnisse des Jura fur je fünf
Jahre zu untersuchen Und zu regultren hat, zwischen der
ersten und zweiten Berathung dieses Gesetzes zusammentreten,
weil die er,te Periode auf nächstes Jahr zu Ende gehl, um
sich über den vorliegenden Gegenstand zu besprechen, so daß
dem Großen Rache bet der zweiten Berathung der Bericht
einer Kommission vorliegen wird, die denn auch aus Mit-
gliedern deS Jura bestehen und die Verhältnisse gehörig er-
wägen kann. Ich behalte mir vor, allfällige Frag-n, welche
gestellt werden mögen, im Schlußrappone zu beantworten.

Gfcller zu Sianau. ES scheint mir, im H 53 sei die
Benennung des Ortes, an welchem sich eine Anstalt befindet,
nicht ganz zweckmäßig und zwar deßwegen, weil dieselben
vo» heule auf morgen verlegt werden können. Ich stelle
daher den Antrag, die OrlSbezeichnungen wegzulassen und den
Paragraphen in diesem Sinne zu modifiziren.

Mösching wünscht darüber Auskunft zu erhalten, ob
infolge der unter Ziff. 4 enthaltenen Bestimmung d» Bur-
gergemeindeu nichts mehr mit den auswärtigen Armen zu
thun haben sollen.



Revel- Ich hätte mich enthalten könne«/ daS Wort
zu ergreifen, weil der Herr Berichterstatter bereits in seinem
Singangsrapport erklärt hat, daß zwischen der ersten und
zweiten Berathung die gemischte Kommission beider Landes,
theile die Verhältnisse untersuchen und dem Großen Rathe
bei der zweiten Berathung Anträge vorlegen werde. Dessen,
ungeachtet erlaube ich mir einige Worte über den § 33, denn
ich halte denselben für so wichtig, daß er nicht nur den Jura,
sondern auch andere LandeStheile betrifft. ES sind einige
Artikel vom Spezialbüdget auf das allgemeine Budget für
das Armenwesen übergetragen worden. In dem Büdgct für
t»56 befinden sich die unter lili, k Ziff. 3 dieses Paragraphen
erwähnten Anstalten gar nicht unter den allgemeinen AuS-
gaben; es betrifft einen Posten von 9000 Fr. Das Nämliche
ist der Fall hinstchilich der unter § 47, litt, n bestimmten
Ausgabe, welche mit Fr. sooo auf dem Spezialbüdget stau-
den. Dann folgt eine Summe von Fr. 25,000 zur Unter,
stützung der Auswanderung, welche Summe ebenfalls aus
den Fr. 400,000 a. W. besinnen werden sollte. Endlich die
Besoldung des Herrn Berichterstatters im Armenwesen im
Betrage von Fr. 2Z00. Dieser Beamte ist eigentlich nur
dafür da, um die Summe von 400,000 Fr. a. W. zu ver.
theilen. Die angeführten Posten, welche zusammen eine
Summe von Fr. 4t,500 ausmachen, gehören auf das Spe-
zialbüdget, nicht auf daS allgemeine Budget des Armenwe-
sens. Dieß interessnt die andern Landesgegenden so gut als
den Jura, weil sie über die 400,000 Fr. a. W. hinaus noch
4t,500 Fr. n. W. zahlen müssen. Es ist eine Uebcrcinkunst
zwischen beiden KanronStheilcn geschlossen worden, von der
man nicht abgehen darf.

Geißbühler. Ich beschränke mich auf eine Bemer.
kung über die Ziff. 3 litt. t> des ß 33. Wenn man diese
Anstalten hier streichen wollte, so müßte man auch die andern
Posten streichen. Ich führe beispielsweise die Armenanstalt
von Trachsclwaid an, in welcher sich 42 Kinder befinden.
Diese Anstalt kostet den Staat ein DurchschnitlSkostgeld von
so Fr. a. W. Ich glaube, wenn Jemand sich dazu hergibt,
eine solche Anstalt zu gründen und zu unterhalten, so soll
man nicht so engherzig sein, derselben daS Wenige, was zu
deren Erhaltung geleistet wird, zu entziehen, um so weniger,
als solche Anstalten den Bewohnern der betreffenden Gegen,
den große Opfer auferlegen.

vr. v. Go n z en bach. ES ist ein schönes Recht, daS
lebte Wort zu haben, und wenn cS mir so vielem Talent
ausgeübt wird, wie gegenwärtig, ein sehr gefährliches Recht.
Nachdem Sie den H 32 angenommen haben, ist hier nicht
mehr viel zu machen. Ich wünsche aber mit Rücksicht auf
den § 3 die Aufnahme einer Modifikation, um die Ziff. 4

der litt. » mit demselben in Einklang zu bringen. Denn
wenn der Kanton Bern alle auswärtigen Armen unterstützen
soll, abgesehen davon, wo sie sich befinden, so besorge ich
sehr, eö werden viel mehr Ansprüche an den Staat geltend
gemacht werden, wenn die Betreffenden wissen, daß sie volle
Kassen finden, als vorher bei den Gemeinden, wo die Leuie
oft Z—4 Briefe schreiben konnten, ohne eine Antwort zu
erhalten. Ich wünsche, daß man auch hier die Beschränkung
aufnehme, der Staat unterstütze die notharmen Angehörigen
des alten KantonstheilS, welche sich außerhalb desselben, „aber
innerhalb der Schweiz" befinden.

Brunner, Regierungsrath. Ich habe im Rcgierungs.
rathe nicht in dem Sinne gestimmt, wie der § 33 vorliegt.
Obwohl ich im Uebrigen mich mit dem ganzen Sinn und
Geist der Organisation deö Gesetzes einverstanden erklären
kann, so warnte ich doch davor, den verfassungsmäßigen
Kredit von 400,000 Fr»a. W. zu überschreiten. Wir hatten
bisher eine Schranke, an die man sich halten konnte, und
Dank dieser Schranke sind wir trotz der schlimmen Jahre

nicht tiefer hineingekommen. ES wurde bei einem vorher,
gehenden Paragraphen bemerkt, der verfassungsmäßige Kredit
für daS Armenwesen sei bis dahin nicht im Sinn und Geist
der Verfassung verwendet worden. Ich habe ungefähr im
nämlichen Sinne, wie Herr v. Gonzenbach heule hier, im
Rcgierungsrarhe dieser Ansicht widersprochen. Die nämlichen
Leute, welche im VerfassungSrache saßen, haben ein Jahr
nachher ein Armcngefttz gemacht, und gesagt, wie die Summe
der 400,000 Fr. a. W. verwendet werden soll. Unter den
Anstalten, welche daraus unterhalten werden sollten, war
namentlich die ZwangSarbeitSanstait von Thorberg. Nun
kommt der neue Armeudireklör und sagt: ich will die
Schranke der Verfassung nicht überschreiten, aber ich gebe
der Summe eine andere Bestimmung; man hat sie nicht am
rechten Orte verwendet. Er streicht Thorberg mit einer
Ausgabe von 46-so,000 Fr., nebst andern Ausgaben. Nenne
man diese Auslegung wie man will, in meinen Augen steht
die Verfassung mit dem Gesetz, daö unmittelbar aus dieselbe
erlassen wurde, auf gleicher Linie, sie gehen mit einander
Hand in Hand. Ich schenke den Männern, welche die Ver-
faffung gemacht haben, so viel Zutrauen, daß sie wußten,
welchen Sinn dieselbe habe. Ich erklärte im Regierungs-
rathe, wenn ich hoffen dürfte, daß dem Armenwesen geholfen
werden könnte, so würde ich gerne Hand bieten zu einem
solchen Opfer, aber ich wolle es so bringen, daß die Ver.
faffung nicht verletzt werde. Aber die Zusicherung kann mir
Niemand geben, daß man dadurch für die Zukunft dem
Unwesen im Armenwesen, den vorhandenen Uebelständen
abhelfen könne. Mit Geld allein wird dem Uebel nicht
gesteuert. Eine Erleichterung findet nur insoweit statt, alS die
Mehrausgabe von 80—too,000 Fr. neuerdings an die Ge.
meinden vertheilt wird. Aber woher nehmen Sie diese
Summe? Müssen Sie dieselbe nicht aus der Staatskasse
nehmen, und, um diese wieder zu füllen, dem hadl'chern
Theile des Bernervolkes etwas entziehen? Man sagt, Thor-
berg sei keine Armcnanstall. Gehen Sie hin und sehen Sie,
es sind mitten unter den Sträflingen i02 Kinder dort, die
nicht admitrirl sind. Sind es nicht arme Kinder Gehören
sie nicht zum Armenwcsen? Wenn man den Sinn, welchen
der VerfassungSraih dem s 85 der Verfassung gab, nicht
verdrehen will, so muß man zugeben, diese Kinder gehören
zu der Klasse der Notharmen, die sich mir dem besten Willen
Nicht ernähren können. Ich habe noch eine andere Bemerkung

anzubringen, die ich im Regierungsrathe gegenüber dem
Herrn Direktor des ArmenwesenS machte, welchem ich übri-
genS volle Anerkennung zollte. Ich erklärte: wenn Sie heute
erkennen, die Verfassung habe nicht den angegebenen Sinn,
wer garant!« Ihnen, daß man nicht in einigen Monaten
wieder kommt und derselben wieder einen andern Sinn bei.
legt? Haben Sie eine Garaulie, daß man nicht noch viel
weiter gehen könne? Nein. Ein künstiger Armendneklor
kann kommen und sagen: der frühere Direktor hat es nicht
verstanden, der Große Rath hat eS nicht gehörig geprüft,
die 400,000 Fr. a. W. sollen nur für die Notharmen ver.
wendet werden. Was heute möglich, ist eS in Zukunft auch,
und wenn diese Schranke fällt, bann folgt noch mehr nach.
Wiederholt wurde schon darauf aufmerksam gemacht, daß wir
an der Thüre der Zentralisaiion stehen. Ich möchte Ihnen
zu bedenken geben, wie gefährlich es sei, den Kanton Bern
zu einem Armenspital zu machen. Mein Ankrag im Regie.
rungSrathc ging dahin, die Summe von 400,000 Fr. a. W,
wie bisher zu verwenden, mit andern Worten, daß auch der
Unterhalt der ZwaugSarbettSanstalt von Thorberg daraus
bestritlen werde. Ich stelle daher den Antrag, den § 33 in
diesem Sinne an den RegierungSrath zurückzuweisen. Ich
soll nur noch bemerken, daß es gar nicht der Fall war, alS
wären im RegterungSralhe alle Mitglieder über diese» Gesetz

einig gewesen. Wir haben uns lange darüber berathen. Ich
stand gar nicht einzig da, es theilten noch andere Mitglieder
meine Ansicht und ich machte es mir zur Pflicht, den Großen



28

Rath bei diesem wichtigen Artikel darauf aufmerksam zu
machen.

Der Herr Präsident bemerkt, daß eine einfache Rück-
Weisung deS Paragraphen an den RegicrungSrarh nach dem

Reglememe nicht zuläßig sei, sondern ein bestimmter Antrag
gestellt werden müsse.

G feller zu Signau. Ich bin Herrn RegierungSraih
Brunner sehr dankbar, daß er sich ausgesprochen hat, und
wünsche, daß er sich über das Armengcsey noch mehr aus.
spreche, damit man wisse - woran man mit ihm ist. Ich
erkläre, daß ich in Betreff dieses Paragraphen mit ihm nicht
einverstanden bin. Ich verstehe die Sache nicht so, wie er,
und erkläre, daß die Kommission, welche seiner Zeit aufge.
stellt wurde, um das BeitragSverhältniß des Jura auSzumit.
lein, gar nicht die Ansicht deS Herrn Brunner theilte. Die
Sache wurde in der Kommission weitläufig besprochen, und
die übrigen Mitglieder, unrcr welchen sich auch Herr Blösch
befand, gaben zu, daß die Anstalt zu Zhorberg nicht eine

eigentliche Armenanstalc, sondern eine Strafanstalt ist, und
weil sie dieß ist. so nimmt auch der neue Kanton daran Theil,
und weil dieß der Fall ist, so glaubte man, die Kosten für
den Unterhall derselben sollen nicht aus den 40v,0vu Fr.,
sondern aus den übrigen Krediten für das Armcnwescn be-

stritten werden. UebrigenS wurde cS auch biSver bald so

bald anders damit gehalten, immer aber wurde dagegen
proiestirt, wenn man die Ausgaben für die Anstalt von
Thorbcrg aus den 400,ooo Fr. deckte. Die Ansicht des

frühern ArmendirektvrS ging auch dahin, daß die Kosten
dieser Anstalt nicht auf Rechnung der 400,000 Fr. zu decken

seien, wie cS auch in Betreff der Anstalt zu Landorf der Fall
ist, welche man auch alS Strafanstalt betrachtete. Ich
stimme zum Paragraphen.

Mösching. Herr v- Gouzenbach verlangt eine Abän.
derung der Ziff. 4 hinsichtlich des auswärtigen ArmeneratS.
Ich hingegen möchte darauf antragen, daß diese Bestimmung
so angenommen werde, wie sie vom RegierungSrathe vor-
geschlagen wird, und hoffe, der Große Rath werde auf den
§ 3 zurückkommen, wie er im Entwürfe steht, um die Last
der Gemeinden zu erleichtern.

vr. v. Gonzenbach. Ich muß auf die Bemerkung
dcö Herrn Mösching antworten. Ich weiß nicht, ob hier ein
Mißverständlich obwaltet, aber daß von Saanen viele Leute
sich außerhalb Europa bchnden, die unterstützt werden müssen,
möchte ich bezweifeln. Mein Antrag ging dahin, daß der
auswärtige Armenctat aus die Schweiz beschränkt werde.
Nehmen Sie die Auswanderungötabellrn von FranSzini zur
Hand, um sich die Sache klar zu machen, und bedenken Sie,
in welchem Verhältnisse im vorigen Jahrhundert ein
auswärtiger Armenelar für das Emmenthal entstand, alS z. B.
Signau und vützelfluh alle auswärtigen Burger unterstützten.
Nun kommt an die Stelle von Signau und Lützelfiüh der
Staat und dann soll der Artikel des Gesetzes dastehen,
welcher sagt: alle diejenigen, welche sich in irgend einem
Winkel der Welt herumtreiben und ursprünglich von ber.
Nischen Eltern stammen, haben im Falle der Verarmung
Anspruch auf Unterstützung deö Staates, und wäre cS in der
zehnten oder fünfzehnten Generation. Bedenken Sie nur,
wie durch die Eisenbahnen die Bevölkerung untereinander
gewoifen wird, wohül cS führt, wenn beider Leichtigkeit der
Auswanderung ein Grundsatz im Gesetze steh:, gestützt auf
welchen irgend Einer in der Fremde sagen könnte: sein Groß,
vater oder Urgroßvater habe einen bernischen Heimathschei»
gehabt, also s.t es Pflicht d^S Staates, ihn zu unterstützen.
DaS kann nicht Ihre Absicht sein. Die innerhalb der Schweiz
befindlichen Armen des Kaiuonö zu unterstützen, dazu stimme
ich von ganzen, Herzen, aber weiter gehen möchte ich nicht.

Vun ein Wort über den Vortrag des Herrn Regierungörach
Brunner. Ich danke ihm auch dafür, ich hätte ihm aber
noch viel mehr dafür gedankt, wenn er denselben bei § Z2
gehalten hätte. Nachdem dieser Paragraph genehmigt, die
Thüre geöffnet ist, fürchte ich, es sei nicht mehr viel zu
machen, indem nur noch 79,000 Fr. für die übrigen Au»,
gaben des Staates im Armenivtsen bleiben. Wenn Sie
glauben, Sie können die Anstalt von Thorberg noch auf den
§ 33 nehmen, so würde ich sehr gerne dazu handbieten, aber
ich fürchte, eS sei nicht mehr möglich. Immerhin ist es der
Mühe werth, daß die Regierung die Sache noch einmal
untersuche. Auf das Votum des Herrn Gfeller, welcher sagt,
die Anstalt in Thorberg gehöre nicht hieber, möchte ich
fragen: wag sagt das Gesetz von t«4s über Einführung von
Armenanstalten, welches kurze Zeit nach Annahme der
Verfassung, in Ausführung derselben erlassen wurde? Der js 4
schreibt vor: »Die ZwangsarbcitSanstallen sind für die Auf.
nähme im Ganzen von wenigsten» tvo erwachsenen Personen
einzurichten." Sie sehen also, daß der Große Rath damals
von der Ansicht ausging, die Zwangsarbeilöanstalten gehören
zu den Armenanstalten. Herr Gfeller theilte diese Auffassung
vielleicht nicht und wenn er sagt, man habe hier immer da.
gegen proiestirt, so glaube ich, auch darin irre er sich. Ich
möchte, daß der Große Rath im Jahre I8Z7, welcher den
Sinn der Verfassung eher vergessen haben kann als
diejenigen, welche sie gemacht haben, sich Rath erhole bei den.
selben- Sie haben es zum Glücke geduckt. Sariptu manent.
Dieselben Männer erklärten im Jahre 1848: die Zwangö.
arbeitSanstalten gehören unter dnjenigen, welche aus den
40v,vov Fr. a. W. unterhalten werden sollen. Für den
Jura habe ich gar keine Bcsorgniß, da kann man sich wieder
mit der Steuerquote einrichten; mit dem Jura kommt mau
schon auS. Wegen einer kleinen Nechnungsschwicrigkeir
möchte ich nicht den ganzen Kanton mir einer Last bc.
schweren. Stellen Sie sich vor, wie sich die Sache ver.
theilt. Der Herr Berichterstatter will, um die Last der
Gemeinden zu erleichtern, diejenige deS Staates größer
machen. Ich stimme mit ihm darin überein, daß die Last
möglichst gleichmäßig zu verihcilcn, die Steuerkraft, sei es
gcmeindeweise oder vom Staate a«S, möglichst wenig in
Anspruch zu nehmen ist. Er schilderte, wie es in den Gc.
mcinden oft zugehe. In der StaalSwirthschafrskommissio»
sah ich, daß eS leichter ist, etwas durchzubringen, daö mir
sehr grober Kreide geschrieben ist, als bet einem AlmoSner,
der cS mir einigen Franken zu thun hat. Wenn ein Mit-
glied der Regierung kommt und sagt: ich konnte diese Au»,
gäbe nicht vermeiden, ich mußte machen, daß die Vermal-
tung ihren Fortgang hat; — waS haben wir für eine Formel
fur eine Sache, die bereiiS ausgegeben ist? Einen Nach.
lragSkredit. Die StaalSwirthschaftSkommission sagt: wir
bedauern, daß dieser Ausfall vorhanden ist, aber cS ist ganz
natürlich, daß die Verwaltung ihren Fortgang haben mußte,
— und verbeugt sich. In einer Gemeinde ist es ganz an-
derS, da marktet man um jeden Rappen, denn dort sind
nicht so viele Schultern, welche die Verantwortlichkeit tragen,
wie hier. Im Großen Rathe denkt Mancher: wenn es Den
nicht erdrückt, so kann ich auch dazu stimmen! Die GcmeindS-
mannen sehen eö in ihrem kleinern Kreise anders an. Darum
glaube ich, mit den kleinen Schrauben, welche den Gemeinden
zu Gebote stehen, komme man nicht so weit alS mit dem
großen Steuerstock, den der Staat ansetzt. Man sagt frei,
lich, dem Großen Rathe stehe eine Kontrolle über die Staalö.
ausgaben zu Gebote, die SlaatSwirthschattSkonimiision untersuche

das Budget- Ich frage S-e: waS kann diese Kom.
Mission machen? Sie wird jewctten 2-3 Tage vor dem
Zusammentreten deS Großen Rathes einberufen und da soll
sie den ganzen Staatshaushalt deS Jahres untersuchen. Es
ist eine bloße Formsache, mehr nicht. Die Hauptsache ist,
daß Sie gute Direktoren haben. Ich'möchte, daß der Staat
nicht ticftr hineinkomme alS er bereits steht. Ich stellte alle



meine Anträge von diesem Standpunkte auS, weil ich glaube,
die StaalSarmenpflege führe Sie weiter, als Sie vorsehen. Ich
schließe mich dem Antrage des Herrn Brunner an.

Herr Berichterstatter. ES find vier Anträge gestellt
worden. Vorerst beantragt Herr GfeUer die Weglassung der
OrtSbezeichnung bei den Anstalten; lch gebe diesen Antrag
als erheblich zu. Von Herrn von Gonzenbach erwartete ich

anfänglich, er wolle etwas weiter gehen, alS er wirklich
ging, aber er begnügte sich, eine Beschränkung des auswär.
tigen Armenetats auf die Schweiz zu beantragen. Ich Halle
einen Streit darüber für unbedeutend. Daß man Unter,
stützung-n nach Amerika schicke, davon ist keine Rede. Wenn
man die beantragte Beschränkung in das Gesetz aufnehmen

will, so habe ich nichts dagegen. Einen fernern Antrag
stellte mein Kollege, Herr Regicrungsrath Brunncr, welcher

in Uebereinstimmung mit Herrn Revel eine andere Einlhet.
lung der Anstauen vorschlägt, und solche, die vom Reform,
kredit ausgeschieden sind, wieder hier aufnehmen will. Ich
erlaube mir, zunächst Herrn Brunner zu antworten. Da er
Mit einer Warnung vor der Z ntraiisatton auftrat, so möchte

ich ihn an eine Begebenheit erinnern, w.lch- sich in See-
dorf zutrug, wohin wir zur Bereinigung einer Marchstrcitig.
Feit abgeordnet worden waren. Nach dem Mittagessen kamen

wir auch auf die Zenlralisatton zu sprechen. Wer dort für
die Zentraiisatton in die Schranken trat und dabei den An.
hang memer Mannen von Schupfen für sich halte, das war
Herr Brunner. Ich erklärte, ich sei nicht so für die Zeit-
tralisation, aber er sprach mir auch auf dem Heiniwege zu

Gunsten der Zentralifanon. Dieß aus seinen eigenen Erleb,
nissen; nun ein Wort über die von ihm gemachten Ausstel.
lungcn. Herr Brunner glaubte vor Allem, den Großen Rath
davon benachrichtigen zu sollen, daß der RegierungSratb
nicht einig gewesen sei. Er sagte zwar, er sei mu dem Sinn
und Geist des Gesetzes im klebrigen einverstanden. ES ist

wahr, ein großer Theil deS Gesetzes ging ohne Schwierigkeit
durch. Bei diesem Paragraphen zeigte sich allerdigö einige
Meinungsverschiedenheit, aber daß Herr Vrunner erst jetzt

hinlendrein, nachdem ein großer Theil deS Gesetzes erledigt
ist, mti dieser Warnung tommr, statt im Anfange der Be.
rathung, begreife ich nicht. Uebrlgcns war es mit dieser

Uneinigkeil nicht so gefährlich, und ich müßie ein schlechter

Fusionist sein, wen» ich nicht sagen wü-de, daß wir uns im

Allgemeinen ganz gut vertragen. Es ist immer ei» Beweis
von Einigkeit, wenn eine Berathung lange dauert; es ist ein
Zeichen, daß man gegenseitig die Ansichten austauscht und
sich nicht stoßt Ich komme auf die Hauptfrage! welches

sind Reformausgaben und welches nicht? Man belief sich

hier abe-malS auf daS Gesetz von >847. Ich sagte bereits,
daß ein Armengesetz das ganze Armenwesen umfassen musse,

daß cS nicht eine besondere Organisation fnr die ÄuSgaben
aufstellen könne, welche aus den 40»,voll Fr. a. W. bestritten
werden und eine besondere fur die übrige Arnunverwaliung.
Warum bewciöt mir Herr Brunncr nicht, daß die
Kosten der Spenden an Unheilbare, der Nochfalistuseii Nicht
auch auS den 40» 000 Fr gedeckt werden sollen? Sie stehen

im nämlichen Paragraphen, nicht nur die Anstalt von Thor,
berg, und wen» Alles, was >n jenem Paragraphen steht, aus
den 4»0,VV0 Fr. gedeckt werden muß, so gehört auch de
Waldau, gehören auch die Spenden und die Nolhfallstuben
dazu. Ich eisuche Herr» Brunner, seine Konsequenzen voll,
ständig zu ziehen, und nicht dasjenige wegzulassen, was voll,
ständig gegen seine Auffassung spricht. Aber wenn auch das

ganze Gesetz von <847 und dasjenige von t848 riefen Sinn
hätte, so beweist eS gegen daS neue Gesetz nichts. Ich habe

Mich nur an die Verfassung zu hallen- Was sagt diese?
Begründet sie einen Unterschied zwischen den Ausgaben für
die Reform und solchen, die nicht für dieselbe bestimmt sind?
Herr Brunner wird einen solchen Unterschied zugeben. Es
fragt sich aber: enthält die Verfassung Merkmale und An-

Tagblatt des Großen Rathes <«;?.
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haliSpunkte, um einen festen Standpunkt für die Beurthei.
lung dessen gewinnen zu können, waö zu den NeformauSga-
hen gehöre und waS nicht? Ich zeigte bereits, daß sie drei
feste Anhaltspunkte enthält. Einmal heißt eS in der Ver-
fassung, daß dasjenige, waS der Staat leister, „für den Un.
terhall der Armen" bestimmt sei. Also sollen auS dem Kre.
dire von 400,»»» Fr. a. W nur solche Ausgaben bestritten
werden, die „für den Uincrhalt der Armen" bestimmt sind.
Zweitens sagt die Verfassung: die „kraft dieses Aitikels" zu
machenden StaatSauSgabcn dürfen die Summe von 400,000
Fr. nicht übersteigen- Das will sagen, cö handle sich um
Ausgaben, welche bisher nicht vorhanden waren. Schon
vorher hatte der Staat ziemlich bedeutende Ausgaben im
Armenwesen, aber die Verfassung gibt uns den dritten Halt-
punkl an die Hand: alles, was der Staat voehcr leistete,
bleibt auf dem ordentlichen kansonalcn Budget. Mit diesen
diet Haltpuntten gehe ich an die Kritik des BüdgetS. Nun
kommt Herr Revel mit der Bemerkung dazwischen, cS sei
ein Vertrag zwischen dem alren und neuen Kanton geschlossen
worden, welcher die Betheiligung des Jura an den Ausgaben
des Staates für das Arme-,Wesen beuimme. Ich erlaube
mir jedoch zu erwiedern, daß jenes Dette,, w.lchcö die Steuer.
Verhältnisse des Jura regulirr, dieß nicht cnth.lt. Der Be.
schluß des Großen Racveö, auf den Heir Revel sich beruft,
enthält nichts vom Armenwesen und wollte nicht» darüber
aufnehmen. Es wurde darüber intcrpcllirt und Herr Blosch
antwortete als Berichterstatter darauf Folgendes: „Warum
erwähnte der Rcglerungöralh dieser Anstalten nicht in seinen
Anträgen? Er hätte dieselben aufnehmen können, allein er
hielt es nicht für zweckmäßig, weil wir es gegenwärtig nicht
mit der Regulirung der Verhältnisse des ArmenweHnö zwi.
scheu dem anen und n.uen Kantone zu thun haben, weil
nicht bei Erledigung eines rein finanziellen Verhältnisses noch
die Frage in Behandlung kommen soll, welche Ausgaben im
Armenwesen dem alte» oder neuen Kanton oder beiden ge.
meinschaftlich auffallen." Herr Blösch erklärte also, diese
Frage bleibe eine offene; man wollte derselben nicht vorgreifen,

Und die Behauptung ist daher nicht richtig, daß diese
Frage durch daS Dekret von issn schon abgethan sei Man
wollie sie damais nicht erledigen, und die Gründe dafür
liegen sehr nahe. Man hätte mehr einen einzelnen Punkt
definitiv festsetzen tölinen, während man alle andern Punkte
unbeachtet lieg. Herr Revel wird sich erinnern, daß jencS
Dekret ein rein m-ihemaitsches Verhältniß feststellte, indem
man die Steuerquote des Jura auf t2»,000 Fr. festsetzte.
Unter dieicn Umständen konnte man nicht sagen: die und die
Anstalten werden auch dem Jura auf Rechnung gesetzt, die
andern nicht. Das ist ei» Punkt, ein anderer ist folgender.
In einem Dekrete, daö nur im Vorbeigehen an das Armen-
wcsen streilte, wollte man nicht einen einzeln n Theil deS.
selben behandeln, sondern der Herr Benchicrstatter erklärte,
es sei zweckmäßig, die Reform zu gewänigen. Ich muß hier
beifügen, baß andercrscilS durch die R form deö Armcnwe-
sens jencö Stcuerverhälcalß für den Jura weder verletzt
noch umgestoßen weiden dar,; cS wird denn auch nicht be-
rühre. Der Zweck des Dekretes war ein dreifacher. Erstens
wollte man den Forderungen des Jura, der eine Ermäßigung
seiner Steuer verlangte, Rechnung tragen und man hat
denselben Rechnung getragen, uuler Vorbehalt der definitiven
Ausrechnung. Zweitens wurde eine maihcmalische Formel
angenommen, die hier gan, unbcrühu bleibt. Drillens be.
avstchligte man, bestimmte Perioden festzustellen, innerhalb
welcher eine Ausgleichung jcwclleii stattfinden soll. Ich will
hier nicht auf die speziellen Punkie e ntreten, obschon sie

mir gegenwärtig find. Der Jura kann nun aber sagen, eine
Aenderung liege darin- daß Ausgaben, die seil einigen Iah.
reu auf dem Neformbüdgel standen, nun auf daS ordentliche
Büdget zu stehen kommen; daS hat ganz sicher einen Ein.
fiuß auf daö allgemeine Budget, den» je weniger Ausgaben
der alle Kanion für die Reform hat, desto kleiner ist der

8
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Abzug für ihn, desto größer der Sreuerbetrag des Jura.
Der Jura Hai also ein Interesse, daß die 400.000 Fr. a. W.
vollständig auf das Budget gesetzt werden. Der Jura zahlt
aber nicht in dem Verhältniß der Ausgaben des alten Stau.
tonS für die Reform, fondern das Verhältniß feiner Grundsteuer

richtet sich nach dem, was der ane Kanron an den

allgemeinen SraalsdauShali beitragt. Der «lre Kanton kann

so,000 Fr. mehr für sich ausgeben, der Jura spürt es nicht;
es kommt n»r darauf an, was jener fur den SlaalShauö.
halt cintchießi. Der Staat Hai aber auch neutrale HülfS-
Mittel, welche die direkte Steuer nicht berühren. Es ist gar
nicht gesagt, daß der Staat für jede Ausgabe, die er macht,
direkte Steuern erheben müsse; es stehen ihm noch andere

HülfSguellen zu Gebote, wie die Einnahme von den Wal-
düngen, von den Kapitalen, vom Stempel, vom Ohmgeld :c-,
Einnahmen, die es erlauben, Ausgaben zu machen, ohne daß

der alle Kanton gezwungen ist, feine Steuern zu erhöhen,
ohne daß also die Sicuerquotc des Jura berührt wird; nur
die Einschüsse des alten Kantons berühren sie. Eine Vcr-
Mehrung des Einschusses an direkten Steuern von Seile des

alten KanlonS würde die Steuersäule den Barometer des

Jura im Verhältniß von zu V>< erhöhen. Eine Verletzung

des im Dekrete von 1853 aufgestellten Regulativs läge
darin nicht. Jener Abschluß siebt die Eventualität vor, daß

während der fünfjährigen Periode der Einichuß dcö alten
KanronS an direkten Steuern sich erhövcn könnte. Für die.
sen Fall schreibt daS Dekret vor, der Jura habe alsdann im

gleichen Verhältniß von zu auch seinerseits beizu-
schießen. In der Tbat ist diese Erhöhung der Steuer fchon

lang cingeireten und der Jura bezahlt gegenwärtig statt
t2Z,ooo Fr. bereits 182,6vv F. ES ist also keineswegs der

Fall, daß in der Erhöhung der direkten Steuern eine Ver-
letzung jener Uebereinkunft läge; nur verlangt das Dekret,
daß die Erhöhung immer in dem mathematischen Verhältnisse
von zu °/i, geschehe» soll. DaS ist das Verhältniß zwi-
scheu beiden Kantonstheilen. Weil mir aber daran liegt,
die Sache zu beleuchten, damit der Jura u»S nicht sage, der
Stärkern werde Meister, so erlaube ich mir noch die andere
Seite der Frage zu berühren. Man sagt nämlich, die ver-
fassungSmäßigc Stellung des Jura werde insofern verletzt,
alS das vorliegende Projekt einen Theil der Ausgaben im
Armenwescn, welche bisher aus dem Reformkredil bestricken
wurden auf das ailgem ine Kauionaloudget übertrage. Hier
liegt nu» der Streitpunkt. Wenn die fraglichen Ausgabe,
poster, solche Ausgaben beiräfen, die kraft des § 8S der Ver.
fassung »für den Unterhall der Armen" gemacht werden, so

hätte der Juia Recht, wenn er sagte: Ihr durft diese Aus-
gabeposten nicht auf das allgemeine Bridget üverlragcn! Ars»
konzenlrirt sich alles auf die Frage: sind die betreffenden
Ausgaben aus den 400000 Fr. a. W. zu bestreiken ober
nicht? Welches sind diese Ausgaben ES sind: die Besoldung
deS Berichterstatters im Armenwescn, Beiträge an Privat-
armcnanstallen, die Reltungsanstalt in Landorf, die Zwangs.
arbeirSanstall in Thorderg und der Kredo zur Unterstützung
der Auswanderung. Der Jura ist damit sehr leicht fertig,
indem er sagt: diese AuSgabcpostcn standen biSher auf dem
Neformbüdget, also gehören sie darauf Dem Jura kaun
man dieses Raisonnement verzeihen, aber wenn Herr Brunncr
sich desselben bedient, so kann ich cö nicht begreifen. In
dem Umstände, daß die fraglichen Posten auf dem Reform-
budget standen, liegt kein Beweis, daß sie auf dasselbe gc-
hörten. Der Jura beklagie sich früher lange, er zahle zu
viel Grundsteuer; gleichwohl wurde >,e ihm auf daS Budget
gesetzt.- er protcstirte wiederholt dagegen, es half nicht. Wenn
nun der alle Kanron im Jahre >858 hätte sagen wollen:
Ihr Herren vom Jura, diese Summe ist schon lauge auf
dem Bridget gestanden, also wird sie wohl darauf gehören!
Man handelte aber nicht so, sondern man sagte: wenn etwas
wohl lange auf dem Budget stand, so ist damit nicht bewiesen,
daß cS recht sei. Man untersuchte die Sache, man fand,

daß daS Verhältniß nicht ein gerechtes sei, und die Steuer-
quote des Jura wurde reduzirl. Sie wissen, daß sich an
jenes Dekret ein anderes anschloß. Der Große Räch
beschloß nämlich: die Grundsteuer deS Jura sei auf i2Z,ovo Fr.
herabgesetzt, gleichwohl werde die volle Summe von 150 000 Fr.
forlbczogcn, aber der Ueberschliß von 26,vov Fr. ausdrücklich
fur daS juiassilche Slraßcnwesen verwendet werden. Ueber-
dieß wurde die Erklärung beigefügt, der Staat werde deß-
wegen nichl weniger auf daö jurassische Straßenwesen ver-
wenden als bisher. Das ist ein ganz analoges Verhältniß.
Nun, Herr Revel, neymen Sie an, der FiSkuö hätte von
jenen für daö jurassische Slraßenwesen speziell bestimmten
25000 Fr. einen Theil zur Vollendung einer angefangenen
Straße, einen andern Theil zum Ucbergricnen der Stiaßen
im Jura, einen fernern Be-rag zur Fortsetzung einer Siraße,
die sich in den alten KanlonSiheil erstreckt, verwendet; die
Hcric» des Jura hätten vielleicht einige Jahre lang zuge.
sehen, aber am Ende hätten sie doch rekl.miirl und gefragt:
woher nehm: Ihr das Recht, u»s diese 25,000 Fr. zu cnt-
ziehen? DaS ,,r die Stellung deS allen KantonS im Armen-
wesen. Jsm ist speziell die Summe von Fr. à,000 a. W.
durch die Verfassung zugesichert worden, neben demjenigen,
was der Staat bisher im Armcnwesen auSaab. WaS ge-
schieht nun mil diesen 400,000 a. oder 579,000 Fr. n. W.?
Mau uimml 00.000 Fr. davon uud verwendet sie zu Bauten,
ferner 9000 Fr. und verwendet sie zu Spenden, 0000 Fr.
zu Stipendien welche beide schon vorher bestanden; ein paar
lausend Franken verwendet man für Wasserbeschädigte, —
kurz, mau verfahrt mit dieser Summe gerade so, wie wenn
man dem Jura die 25,000 Fr. genommen hätte. Ich führe
das an, um zu fragen: hat der alte Kanron das Recht, eine
solche Verwendung dieses Kredites zu bestreiren oder nicht?
Ich denke, man werde ihm dtefeS Recht nicht streitig machen.
Der Staat hat denn auch allmälig eingelenkt, indem er zu-
gab, daß die Ausgaben für Bauicn, für Klosteispenden, die
nicht auf daS Reformbüdgct gehörten, ausgeschieden werden.
Aber man befindet sich eben noch fortwährend im Falle zu
sagen: eS ist »och nicht so, wie es sein fouie, und in welchen
Punk-en eS nicht so ist, will ich Ihnen sagen. ES Handell
sich erstens um die Besoldung des Berichterstatters im Armen-
wesen, von welchem Herr Revel sagt, er habe nur daS Armen-
Wesen deS alten KaiuonS zu besorgen. Als Antwort auf diese
Auffassung bin ich so frei, Ihnen eine Stelle auö einer Er-
klarung deS Herrn Srockmar anzuführen, sie laurer. wie folgt:
nBitiis cloute ces gens -- er sp jch, nämlich von den tzrigacliers
torc-stieis — svnt particuliers au stura, mais si one partie
quelconque clu lllauton exige clans son intérêt aclministratif
une clepense qui les autres parties clu (llanton n'occasionnent
pas en même temps, laut-il exiger en principe que cette
cièpense sera supportée par la seule coutrèe qu'elle inte-
resse? Rous ne pouvons pas l aclmettre." Sie wissen daß
der Jura Gemeindsförster hat, welche der ganze Kauton be-
zahlt, obschon sie mit den Wa.düngen deS alten KanlonS gar
nichiS zu thun haben. Der Berichterstatter im Armenwesen
dar aber gar nicht allein mit de» -400 000 Fr. a. W. zu
thun, er Hai auch daS Spcndwesen zu besorgen, ist Vorsteher
der Landsaßenkorporation, sogar mit Armen auö dem Jura
hat er zu thun, sogar von dorther kom nen Nrmcnaugelegen-
Veiten sehr fataler Natur. Der Berichterstatter im Armen-
wesen ist Sekretär der Direktion, er wi d daher auf daS
allgemeine Büdget gesetzt; das hat auch die Kommission von
>858 anerkannt. Wir kommen zu den BezirkSannenansialten,
welche der Staat seil den 3»er Jahien uiilc>siützi; jede Re.
gierung machte sich eluc Ehre daraus, solche Anstalten zu
uulcistutze.i. Nicht nur daS. Das Budget von l»45 setz e für
Unterstützung bestehender oder noch zu errichtender Armen-
erzichungSanstallen ,9 000 Fr., und das Büdget von 1844
setzte dafür 30,000 Fr. a. W. aus. Ich frage Sie, ob diese
Ausgaben aus den 100 vv» Fr. a. W. zu bestreiken seien?
Das Büdger für 18-0 setzte für Beiträge an BezirkSarmcn-



»Malten im alten und neuen Kanton 12,000 Fr. aus. Bei
der Büdgetberathung machte» Männer auS dem Jura
geltend/ daß dieser LandeSrhcil auch Antheil daran habe, so

daß ich die Ueberzeugung gewann, dieser Posten gehöre nicht
unter die Reformausgaben. In Betreff der Anstalt zu Thorberg

wird behauptet, es sei eine Armenanstatt. Ich begreife
dann aber nicht, wie Herr Brunncr sagen kann, es befinden
sich mitten unter den Sträflingen über 100 Kinder. Sind
die Kinder Sträflinge? Spricht man so von Armenanstalten,
wie man die Anstalt zu Thorberg behandelt? Ich hörte noch

nie, daß man die VerpflegungSanftatt zu Bärau eine Straf,
anstatt genannt hätte. Aber Herr Brunner Hai Recht, wenn
er die Anstalt zu Thorberg eine Strafanstalt nennt, denn es

sind Leute dorr enthalten, die unabhäiigig von den Admtnt-
stralivbehördcn durch die Gerichte dorthin veruriheill werden.
Noch in den letzten Tagen las man von Kindern, welche
nach Thorberg gebracht wurden, weil sie ausgedehnte Diebe-
reien begangen hatten. Es sind alle möglichen Fälle m Thorberg

rcpräseniirt, Thorberg ist für die Gerichte der Art 2

ihrer Praxis. Wenn der Richter Einen fassen will, aber ihn
nicht recht strafen kann, so liefert er ihn nach Thorberg.
Ich berufe mich in dieser Beziehung auf alle BezirkSproku-
ratoren und Richter. Soll nun eine solche Anstalt aus den

400,000 Fr. a. W. unterhalten werden? Ich glaube Nicht.
Auch wird dieselbe vom Direktor der Strafanstalten
überwacht, nicht vom Direktor des Armenwesens; ferner nimmt
auch der Jura Theil an der Benutzung von Thorberg, und
die Kommission von t8Z3 hat erklärt, diese Anstalt gehöre

nicht auf das Reformbüdget. Auch nach Landorf wurden
verurlhettte junge Verbrecher geschickt. Was kann ich dafür,
daß man in der hiesigen Strafanstalt nicht eine Abtheilung
für junge Leute hat Es ist ein Mangel in der Justizpflege,
und man soll-e die Anstalt in Landorf eigentlich statt Rel.
tUngSanstalc KorrektionSanftalt heißen, denn eS finden sich

dorr Falscher, halbe Brandstifter u. dgl. Ich verwahre mich
also dagegen, daß solche Anstalten aus dem Reformkredit
unterhalten werden. Es ist und bleibt nicht recht, sage man,
was man wolle. ES bleiben noch zwei Punkte übrig: die

Stipendien fur Handwerkerlebrltnge und der Kredit für die
Auswanderung. WaS den ersten Posten betrifft, so gehört
er nicht auf daS Reformbüdget, weil die Verfassung den

Kredit nicht für die präventive Armeaunterstützung ausgesetzt

hat, sondern „für den Unterhalt der Armen." Stipendien
für junge Handwerker gehören also nicht Hieher. Es ist eine
sehr zweckmäßige Unterstützung, aber sie ist nicht zum Unter-
halt der Armen bestimmt und soll nicht aus den Fr. 400,000
a. W. genommen werden. ES soll vorerst für das Noth-
dürftige gesorgt werden. Zudem wurden schon vor 1846
HandwerkSstipendien verabfolgt, die frühern Regierungen
rühmen sich dessen. ES ist also weder eine Ausgabe, die im
Interesse der Reform, noch für den Unterhalt der Armen
verwendet wurde. Endlich ein Wort über die Auswanderung,
welche in den letzten Jahren mit 20 - 30,000 Fr. auf dem
Armenbüdget figurine. Allerdings wurden daraus nur An.
gehörige dcS alten KamonS unterstützt, aber eS ist auch eine
Ausgabe, die nicht unicr die ReformauSgaben gehört. Ei-
gentliche Nolharme werden aus diesem Kredite nicht unter-
stützt, diese können wir nicht nach Amerika spediren, wir
können nur kräftige, arbenSfähigc Leute hinschicken, und die
Armen, welche wir spediren möchten, bleiben da. Auch wurden
diese AuSwanderutigssteueru nicht infolge der Reform ge- '
geben. Gesetzt, eS hätte gar keine Reform staltgefunden,
glauben Sie, eS wären nicht solche Steuern bewilligt wor-
den? Ganz sicher, denn der Kredit wurde wegen der einge-
tretenen schwierigen Zeitverhälrnisse bewilligt. Ich nehme
an, im Jnra trete eine Stockung in der Uvrcnmacheret ein,
und der Staat sei genöthigt, eine außerordentliche
Unterstützung für diesen Landestheil zu bewilligen, sollte dann der
Jura eine solche Unterstützung allein zahlen? Gewiß nicht,
sondern der Staat wurde sagen: wir müssen wegen der ein-

getretenen Nothstände Summen dorthin werfen, oder noch
besser, wie es Ncuenburg machte, große Arbeiten ausführen
lassen, die vom ganzen Kanton bezahlt werden. Ich möchte
Sie daran erinnern, daß die Regierung im Jahr l85t den
Vorschlag hieher brachte, alljährlich 100,000 Fr. für die
Auswanderung zu verwenden. Woher hätte man diese Summe
nehmen wollen? AuS dem Reformkrcdit? Ich vermuthe,
man hätte einen besondern Kredit daraus gemacht, denn
eine solche Ausgabe hätte die Administration nicht ertragen-
Nun frage ich : darf man Ihnen zumuthen, die Sache ruhig
und gründlich zu prüfen, und erwarien, daß Gegenstände, die
zwar längere Zeit auf dem Reformbüdget standen, wenn fie auch
nicht darauf gehörten, von demselben entfernt werden ; oder muß
man den Schiuß erwarten: die betreffenden AuSgabeposten waren
bisher auf dem Reformbüdget, also bleiben sie darauf! Wenn
das der Fall wäre, so wäre meine ganze Berichterstattung
unnütz? aber ich darf das nicht annehmen. Man will
gerecht sein gegenüber dem Jura, gegenüber allen Landes-
theilen; eö soll dem Lande nicht mehr aufgeladen werden,
als nothwendig ist. Mein Bestreben geht nicht dahin, ein
großes Armenbüdget zu haben, im Gegentheil, ich behandle
die Gelder des Staates, wie wenn eS für meine Gemeinde
oder fur mich selbst wäre. Herr Brunner sagt, er zweifle
daran, ob durch dieses Gesetz dem Armenwesen geholfen sein
werde. Ich begreife nicht, wie er dieses sagen und doch
erklären kann, er sei mit dem ganzen Sinn und Geist der
neuen Organisaiion einverstanden. Man sagt auch, mit Geld
allein gehe es nicht. Der Berichterstatter ist wirklich übel
daran mit den Rächen, die ihm von allen Seilen gegeben
werden. Bei der Bestimmung des DurchschnittSkostgeldeS
sagte man, es sei zu wenig Geld da; wenn ich nun Geld
will, so heißt es: Geld thut's nicht allein. Und wenn ich
an die freiwillige Wohlthätigkeit appcllire, dann wird man
sagen: da sieht man den Theoretiker, nur Geld kann helfen!
Wenn ich also allen diesen guten Räthen folgen wollte, so

Hände mein Kopf nicht mehr am rechten Flecke. Das Armen-
wcsen steht eben zwischen zwei Parteien; die eine braucht
viel Geld und weniger Mühe, die andere weniger Geld und
viel Mühe. Die Notoarmenpflege braucht mehr Geld, die
Armenvflege für die Durstigen hat mehr Mühe und unter-
stützt nicht immer mit Geld, sondern sucht Umstände herbei-
zuführen, unter welchen der Dürftige sich ohne direkte Unter-
stützung aufrecht erhalten kann Diese Umstände sind
Arbeitsgelegenheit, Verdienst. Je mehr Mühe die Armenpflege der
Dürftigen sich in dieser Richtung giebt, desto weniger Geld
bedarf sie. Bei den Norhaimen dagegen muß Geld herge-
schafft werden. Ich habe gezeigt, daß ich es am rechten
Orte nehmen will- wo es die Verfassung gestattet, und halte
daher den Paragraphen fest, wie der RegierungSraih
denselben vorschlägt, und zwar nicht ohne genaue Prüfung.

Der § 33 wird nach Antrag des Regte rungsratheS
genehmigt, der Antrag deS Herrn Brunner bleibt in der
Minderheit.

Schluß der Sitzung: i Uhr Nachmittage.

Der Redaktor:

Fr- Faßbtnd.
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Dritte Sitzung.

Mittwoch den is. Februar ist?.
MorgcuS «m s Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kur,.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend/ mit Entschuldigung: die Herren Affoltcr/ Berger/
Carlin/ Geiser/ Daniel; Gouvernon/ Kanziger/ Karre»
Klaye/ KrebS in Twann, Masel. Parrat, Probst/ Schaffte»
Scheure» Sigri und v. Werbt; ohne Entschuldigung: die

Herren Berbier/ Bernard / Bessire, BitztuS, Bstleron,
Brand.Schmid, Brecher/ Bühlmann, Bürki in Rychtgcn/
Buri, Niklaus; Bütschi/ Bützberger, Carrel, Charmilloc,
Ehoppart, Clemcngon, Fcune, Fleury, Froidcvaux, Girardtn,
v. Grafearied, HaSlebacher, Hlrsig, Jaque» Jndermühle zu

Amsoldingen/ Joß, Kaiser/ Kilcher, König, Kobler in
Pruntrut/ Koller, Küng, Lehmann, Johann; Lehman»,

Daniel; Lcmpcn, Marquis, MalthyS, Methöe, Minder, Morel,
Moosmann, Morgenthaler, Muller in Hofwyl, Oeuvray,
Paulet, Peteut, Prudon, RölhliSberger, Gustav ; Rubin,
Salchli, Scholer, Schürch, Seile» Seßle» v- Tavel, Tièche,

Theurillat, Weber, Wiedmer und Wyß.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Fortsetzung der ersten Berathung des Gesetzes
über das Armcnwcsen.

(Siehe Großrathsverhandlungen der vorhergehenden Sitzung,
Seite »9 ff.)

5 à
Schenk, Regicrungsrath als Berichterstatter. Nachdem

Sie die Hülfsmittel für die Notharmenpfiegc erörtert haben,
folgt nun die Bestimmung der Behörden und ihrer Funktionen.
Dieser Paragraph enthalt nur die Aufzählung der Behörden,
durch welche die Armenpflege für die Notharmen ausgeübt
wird und bedarf keiner weitern Erläuterung.

G feller zu Signau. Es scheint mir, man sollte die
Armeninspektorcn füglich entbehren und die Funktionen de»
selben den betreffenden RcgierungSstatthallcrn übertragen

können. Die RegierungSgatthalter wären nach meinem Da.
fürhalten die geeignetsten Organe in den Amtsbezirken zur
Ausübung dieser Armenpflege, sie halten auch die nöthige
Zcir dazu, weil diesen Beamten denn doch bedeutende Arbei.
ten abgenommen worden find, unter Anderm die Worunter,
suchungcn. Eine fernere Zeitersparniß liegt in der Verein,
fachung des VormundschaftSwesenö oder wenigstens der
Rechnungslegung Sogar für das Schulwesen wurden eigene
Inspektoren aufgestellt, so daß die RegierungSstatthalter um
so weniger zu thun haben. Da ich überhaupt taS Beamten-
beer nicht vermehren möchte, scheint es mir — wenn eâ die
Durchführung dieses Gesetzes nicht absolut hindert — die
Armeninspektoren sollten wegfallen. Endlich fürchte ich, man
finde nicht überall die geeigneten Männer dazu. Ich stelle
daher den Antrag, die Armeninspektoren wegzulassen. Ferner
erlaube ich mir eine Frage an den Herrn Berichterstatter.
In den meisten emmenthalischen Gemeinden war e« seit
längerer Zeit, wegen der großen Last der Obliegenheiten
und besonders infolge des neuen Gcmeindegesetzes, üblich,
die Gemeindeangclegenheilcn durch den Gemeindcralh beso»
gen zu lassen, doch ist eS diesem gestattet, sich in besondere
Kommissionen zu trennen und die Geschäfte unter fie zu
vertheilen. »Ich wünsche nun zu vernehmen, ob dieß nach
dem vorliegenden Paragraphen auch ferner den GemeindS.
bchörden gestatttt sei Sollte es nicht der Fall sein, so würde
ich einen sachbezüglichen Antrag stellen.

Herr Berkcht erstatte» Ich halte dafür, daß diese

Trennung der Gemeindrälhe in Kommisfionen, die allerdings
unter den gegenwärtigen Verhältnissen stattfand und in
großen Gemeinden staltfinden mußte, bei der neuen Organi.
salion viel weniger nothwendig sein werde. Bis jetzt lag
dem Gemeindrath die ganze Armenpflege ob, künftig dar er
nur noch den Nolharmeneiat, welcher alljährlich einmal g»
öffnet und dann abgeschlossen wird. Die ganze bewegliche
Armenpflege fällt von nun an nicht mehr auf den Gemeind.
raih. Die ganze Stellung des Gemeindrathes wird dadurch
eine andere, und ich halte dafür, es sei nicht nöthig, eine
besondere Kommission aufzustellen.

Dr. v. Ganzen bach. Der Antrag des Herrn Gfeller
in Betreff der Armeninspektoren scheint mir aller Ueberlegunz
werth, und ich ersuche den Herrn Berichterstatter, denselben
wenigstens zuzugeben. Sieht er dann, oder findet der R»
gicrungSrath, daß cS nicht geh» so kann er auf feinen Vor.
schlag wieder zurückkommen. Ich erlaube mir, meine Gründe
dafür anzuführen. Bei der ersten Vorlage dieses Gesetzes
sprach ich die Ansicht aus, daß die Armeninspektoren gegen-
über den Gemeindräthcn wadrfchcinlich nicht genug Autorität
haben werden zu sagen: du gehörst auf den Notbarmenela»
du nicht! Der Inspektor weiß nicht recht, warum er enl-
scheidet, weil er die nähern Verhältnisse nicht genau kennt.
Wem muß er glauben? Den Gemciiidräthcn, welche ihm
die Verhältnisse darstellen. Man muß die Menschen nehmen,
wie sie sind, und es gibt sehr wenige Menschen die sich gerne
mir Anwesenden überwerfen, um einen Abwesenden zu ve»
treten. Mehr Scheu werden die Leute vor dem Regierung»
statthalier haben, da ihm Mmel zu Gebote stehen, die
wirklichen B ehältnisse zu erforschen, da er das ganze Jahr mit
den Gemeinden in Verbindung steht. Dieser Beamte hat
viel mehr Autorität, die Interessen deS Staates, welche darin
bestehen, daß nicht zu Viele auf den Noiha.meneial kommen,
gehörig zu verfechten. Man könnte vielleicht für den
RegierungSstatthalter von Bern eine Ausnahme machen, und da
wäre cS wohl möglich, eine geeignete Person zu finden.
Wenn der Herr Berichterstatter erklärt, durch die Beseitigung
der Inspektoren werde die ganze Organisation über den
Haufen geworfen, so möchte ich nicht mit ihm streiten Mein
Wunsch ist, daß er den Vorschlag noch einmal prüfe, abgc-
sehen davon, daß ein Rad in der Organisation wegfällt.



Geißbühler. Wenn ich nicht ganz die Ansicht dcS

Herrn Präopinanrcn theile, so erlaube ich mir, meine Gründe
dafür anzugeben. Ich glaube, der wesentliche Zweck dieses
Paragraphen bestehe darin, eine narke Organisation zu
schaffen, und diese fehlte gerade im ältern Gesetze, Haben
die RegierungSstatthalier ihre Obliegenheiten erfüllt? Haben
sie diesclven erfüllen können? An manchen Orten durchaus
nicht, theils wegen Mangels an Kenniniß d.r Verhältnisse,
theils wegen Mangels an Zeit. WaS war die Folge? ES
war eine Kluft zwischen der Armendirektion und den Armen»
bebörden der Gemeinden, die man hier und da durch eine
Tabelle auszufüllen suchte. Wenn Sie dieses System
durchführen wollen, so müssen Sie Organe dazu vaocn, und diese
sind nicht in den Regicrungsstattzallein zu finden. Sie
mögen lange Instruktionen ertheilen, sie werden nicht voll»
zogen. Die Bezirksbeamten und aber von vier zu oier Jahren

wieder wählbar. Ich möchte den Inspektoren eine selbst,
ständigere Stellung geben, daß sie nicht auf dieses und jenes
Rucksicht zu nehmen, sondern einfach den Zweck ihrcS Amtes
im eiuge haben. Di.se Einrichtung wird sich bewähren, wie
ich in letzter Zeit hörte, daß auch die Schulinspekmen sich

bewähren.

Herr Berichterstatter. Beim Durchgehen unserer
ganze» Armcngcschichre ist mir nichlS so klar geworden, alS
der eine Punkt, daß es im Kanton Bern zeitweise nicht an
guten Gesetzen über das Armenwescn gefehlt bac. aber um
so mehr an etwas Anderm: an der Ausführung. Das ist

eigentlich das KrebSübei, das biS jetzt an unserm Armenwesen
nagte, und ich gäbe für das ganze Gcsey und für die Or-
ganiiauon keinen Heller, wenn nicht dafür gesorgt wird, daß
es mir der Ausführung etwas sicherer und schärfer alS biöher
gebt. DaS ist der eigentliche Hauptpunkt der gefördert und
verbessert werden muß, und da muß ich erklären: die Ge-
meinden müssen sich darauf gefaßt machen, daß im Armen-
Wesen künftig vielleicht auf eine Weise regiert werden muß,
wie sie eS vielleicht bis jetzt nicht gewohnt waren. ES wird
nöthig sein, mit großer Sorgfalt den Uedelständen da ent-
gegenzurreten. wo daS einfache Gehcnlassen solche hervorge»
rufen hat Der Ausruf: immer neue Beamten! kann mich
nicht abschrecken, dieser Ruf, so allgemein angebracht, hat
kein Gewicht. Eben so gut könnte man sagen: immer neue
Bedürfnisse, neue Maschinen! Es gibt eben immer Neues
in der Well, und wir müssen uns anschicken, für neue Zeilen
neue Mittel zu haben. Es fragt sich dreierlei: erstens, ist
das Geschäft bedeutend genug- um für dasselbe neue Beamten
zu verwenden? Zweitens: ist die neue Funktion zum Gedei-
hen des Geschäf.eö nothwendig? Drillens: ist sie nicht der
Art, daß man sie einer bestehenden Beeördc oder einem
andern Beamten überlassen kann? Ich erlaube mir diese

Punkie einen Augenblick zu erörtern. Wenn eö sich um
eine Summe von so-vovoo Fr. handelte, so würde ich
sagen: eS lohnt sich nicht der Mühe, eine Anzahl Beamte
dafür aufzustelltN. Aber es banteil sich um die alljährliche
Verwendung einer halben Million von Seile dcS Staat ö,
diese AuSgave ist bedeutend genug, daß eS sich der Mühe
lohnt, einige Wachtposten auszustellen. Ich wein keinen
Privaten in der Wen, der jaorlich eine halbe Million in
einem Geschäfte verwenden würde, ohne einen besoldeten
Beamten zu haben, der sein Interesse wahrte. Ganz gleich
sind indessen die Verhältnisse nicht. Was die zweite Frage
betrifft, so muß ich gesteden, daß die Angriffe mir da auf
den schwierigsten Punkt kommen. ES ist derjenige Punkt im
ganzen Gesetze, von dem für den Staat allerdings am meisten

abhängt; der Punkt, bei dem es sich für ihn ganz leicht
um eine Mehr- oder WenigcrauSgabe von so-vo.uoo Fr.
handeln kann. Die Funktion, um die eS sich handelt, ist

besonders mit Rücksicht auf die Aufnahme von Personen auf
den Nocharmenetat wichtig. Davon hängt für den Staat
löziisagen alles Andere ab: die Größe des EialS, die Größe
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der Ausgaben für die Nolharmeopfiege, daS Fehlende — und
dann haben Sie den § 30, wo eS heißt, der Staat ergänze
das Fehlende, freilich mit einer bestimmten Summe, aber
eS muß eben verhindert werden, daß nicht Leute auf den
Armcnerat geschoben werden, die «richt darauf gehören. Man
sagt zwar auch heure, der Staat komme alS der abwesende
Theil immer zu Schaden. Des absents ont tort, rief man
schon früher. Aber wenn dieser Grundsatz wahr sein sollte,
dann stände es übel in der Welt. Wenn Sövne in der
Fremde gegen ihren Vater denken würden: er ist nicht da,
also bekümmern wir unS nicht um ihn! DaS ist nicht der
Fall. Wo wäre unsere Tugend, unsere Moralität? Dieser
Grundsatz ist nichl ricbtig. Es gibt Lcure, die ungeachtet
aller Zumurhungen ihre Pflicht im Auge haben, und ich bin
noch jetzt überzeugt, daß wir Männer genug finden werden,
die ihre Pflicht thun. Wie hätten wir unsere Leute irssS

Feld schicken dürfen wenn der Grundsatz richtig wäre: los
adsonis oot toit! Man hätte alsdann sagen müssen: ihre
eigene Haut liegt ihnen am nächsten, das Vaterland, die
Freiheit, alle edlen Güter treten in den Hintergrund, die
Kanonen stehen vor ihnen! DaS darf man nicht annehmen,
ich bchauple viclm-hr, daß die Armeninsvckroren ganz gut
ihre Pflicht erfüllen können. Ich mache Sie darauf
aufmerksam daß dieser Punkt noch in anderer Weise gedeckt
ist, vor Allem durch daS Zusammenspielen der verschiedenen
Jnteress n. Einerseits bat die Armenpflege der Dürftigen
das Interesse, möglichst Viele auf den Noiharmenerat zu
bringen; andererseits bar der Gemeindrath das Interesse,
möglichst Wenige darauf zu haben, denn das Durchschnitts-
kostgeid ist gar nicht so einladend, und noch weniger einla-
dend der Gedanke: haben wir sie einmal auf dem Etat, so

sind sie bei uns ganz armenhörig. Auch die Verwandten
haben das Interesse, sich der Aufnahme auf den Nolharmen-
etal zu widerscyr», denn sobald Einer darauf ist, beginnt
ihre Beitragspflicht. Das nämliche Interesse haben die
Burgergüter. So haben Sie verschiedene Interessen, die
bei diesem Punkte zusammenspielcn, und das ist mir der beste

Beweis, daß die Sache im Gleichgewicht bleiben wird.
Bereits haben die verschiedenen Anschauungsarten ihren
Ausdruck in der Presse gefunden, so daß in einer Zeitung
und in der Broschüre d S Herrn Pfarrer Ringier zu Kirch-
dorf ganz verschiedene Ansichten verfochten werden. Auf der
einen Seite luhauptete man, es werden sedr viele Arme auf
den Notharmenetat kommen, während der „Wegweiser" auf
Seite 30 folgendes sagt: „Die Gemeinden haben ihre
Notharmen zu »morgen, Burger und AuSburge, ; bei Aufstellung
des EtatS derselben soll der Armenin pektor anwesend sein
und den Staat vertreten, damit der Etat nicht mit Leuten
belastet werde, die nicht darauf ge'yö en. WaS geschiebt
nun? Die Gemeinden haben überhaupt und besonders um
der geringen Kostgelder willen daS Bestrebe», möglichst wenig
Arme auf den Ecar zu bringen; der Jnspetror. handelnd im
Interesse des Siaares und gebunden durch seine Instruktionen,
hat dasselbe Bestreben." Nun könnte man sagen, wenn ohne-
dieß die Sache im Gleichgewicht bleibe, so brauche man
nicht besondere Verlierer des Sraaieü dazu. Allein ich muß
die Aussüvrung der ganzen Angelegenheit möglichst ungünstig
büdgetiren, ich mußie von dem Gedanken anöiehen, als be-

kümmerie sich Niemand um daS Armcnwesen. Deßhalb
mußte ich in die Organisation einen Punkr setzen, der durch
sich selbst eine fortwährende Untersuchung und Kontrolle
nöthig macht. Der Armenetat wird geöffnet, die Aufnahme
auf denselben kann nicht statifinden, ohne daß der Inspektor
da ist, welchem die Armen vorgestellt werde» sollen. Der
Inspektor steht nicht so, wie Herr v. Gonzenbach sagte, alS
wüßte er nicht, wie er entscheiden solle. Allerdings darf
derselbe nicht bloß auf die Kleider der Leute sehen. ES
kann Einer die schönsten Kleider auf dem Leibe tragen, und
dennoch muß man sagen: eS fehlt diesen, etwas, es ist ein
blödsinniger Mensch, der nicht arbeitsfähig ist. Umgekehrt
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kann Einer in zerlumpten Kleidern erscheinen/ und doch sieht

man ihm an, daß er arbeitsfähig ist. Es werden eben

Zeugnisse des ArzceS. Erörterungen nöthig sein; so ganz in'S

Blaue hinein entscheidet der Inspektor nicht/ er hält sich am
Zeugnisse von Sachverständigen hinsichtlich körperlicher oder

geistiger Gebrechen, Er bat zu uniersuchen, ob die Kontrollen
der Gemeinde» uchtig nachgessthrt sind. Sie wissen selbst/

wie wichtig dieß ist. Sobald eine Gemeinde in Rückstand

kommt/ so kann sie säst nicht inehr nachkommen. Somit
glaube ich / diese Funktion der Inspektoren sei eine zum
Gedeihen dtS Ganzen nothwendige, und ich muß Sie ermchen,
dieselbe nicht zu zerstören/ wenn Sie wolle» / daß das Mög.
lichste gethan wird/ um Ordnung in das Armenwesen zu

bringen- Man sagt freilich/ man wolle sie nicht zerstöre»/

aber der RegicrungSsttUthaller sei dafür da, die Stelle deS

Inspektors zu ve> sehen. Nach § r2 des Armengesetzes von
haue der Regierungsstaithalter „die gesey. uad jchf.

lungsgcmäße Verwaltung und Verwendung der Armenguter
und Woblthätigkcitsanstalten zu überwachen und die Armen-
gUlörechnungen einer genauen Prüfung und endiichen Ge.
nehmigung zu unterwerfen," Es lhut mir leid, Ionen sagen

zu müssen daß dieses aber nicht geschehen ist/ Vag ich beim

Durchgehen einer Almoscurechuung regelmäßig eine große

Zahl von Ausstellungen zu machen habe, weil ich osr Sachen
finde, die in's Aschgraue geven und die nicht einer genauen

Prüfung unlcrivorfen wurden. Der RegierungsstanhaUer
hatte ferner »über die Versorgung der Armen und den Zu-
stand der Armenanstalten/ sowie über die Verwaltung cer
Armcngürer von Zeit zu Zeit örtliche Untersuchungen anzu-
ordnen." Wer in diesem Saale kann sagen, daß der Re.
gierungsstatlhalter im beireffenden Amtsbezirke „von Zeit zu

Zeit änliche Untersuchungen" über diesen Punkt angestellt
habe? Ich weiß nichts davon. Erst letztes Jahr haben die

RegierunqSstanhalter solche Untersuchungen angestellt / alS

sie dazu aufgefordert wurden, aber da erfuhr ich, waS das

sagen will, die N'gierungsstatihalter mobil zu machen Ich
erhielt Kostensnvien, so daß ich dachte: du machst die Re.
gicrungsstatthairer nicht wieder mobil! Es ist auch natürlich,
daß es in großen Bezirken viel zu thun gibt. Sodann gibt
eS Regierungsstatchalter, welche verlangen, daß man ihnen
einen Sekretär beigcve, damit sie nicht selbst zu schreiben
brauchen. Ich ließ mich auch da herbei, und so nahm eS

meinen Kredit her, ES geht nicht. Sie könne» nicht den

RegierungSstanhalicr oder seinen Amtsverweser im ganzen
Amt hermnjagen / das ist zu kostspielig. Nehmen Sie hin.
gegen Jemanden, der 2—3 Gem.luden zu überwachen hat,
wie eS im Projekte steht, nicht seine eigene Gemeinde, sondern
alljährlich andere, so werden Sie finde», daß es viel sicherer
geht- Endlich ist noch ein anderer Punkt zu beobachten,
welchen Herr Geißbühler hervorhob Herr v. Gonzenbach
sagte, der RegieruiigSstaithaller stehe mit den Gemeinden da»

ganze Jahr in Verbindung- Eben deßwegen würde ich einen
Mann in die Gemeinde schicken, mit dem sie » chl daö ganze
Jahr in Verbindung steht sondern einen Mann, welcher
sagt: da ist meine Instruktion, nach welcher ich nicht zugeben
kann, daß die und die Person auf den Notharmenecac ge.
bracht werden kann Es ist daraus abgeshen, daß im ganzen
Lande gl ichmäßig Ordnung gehalten werde, und ich glaube,
es gehe am besten, wenn duse Funktion Männern übertragen
werde, die nur einige Gemeinden zu überwachen und eine
einläßliche Instruktion haben, an die sie sich halten können.
Dadurch wird ein Punkt gesichert, von welchem sur den

Staat und die Gemeinden viel abhängt. So f-eundlich und
mild Herr v. Gonzenbach den Antrag des Herrn Gsellcr
erläuteite, so muß ich erklären: es ist bet mir nun eine
ausgemachte Sache, und da ich dem Regicrungsrathc doch
darüber Bericht erstatten müßte und mein Bericht nicht
anders ausfiele als bisher, so winde eS nicht weiter führen,
und ich kann daher den Antrag nicht als erheblich zugeben.

Abstimmung.

Für den § Z't mir oder ohne Abänderung Handmehr.
Für den § nach Antrag des Regie.

ruiigsrathes St Stimmen.
Für den Antrag des Hcrrn Gsellcr so „
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Herr Berichterstatter. Die Obliegenheiten des Ge-
meinderathcS sind hier so dctailllrt auseinandergesetzt, daß
ich dafür halte, eS sei keine weitere Erklärung nöthig.

Dr. v. Gonzenbach. Ich erlaube mir hier einen
Zusatz zu beaniragen. Ich wünsche nämlich, daß als Ziff. 7
unrer dte Obliegenheiten des EiuwohnergcmeindcratheS
aufgenommen werde: „für Gründung und Acusnung eines OrtS«
armensondS gemäß § ti des Gcmeindegesetzes zu sorgen".
Ich machte schon wiederholt darauf aufmerksam, wenn Sie
ubergeven wollen von der bürgerlichen Armenpflege zu der
änlichen, so müssen Sie dasar sorgen, daß die örtliche
Armenpflege nicht drückender enchnne als die bürgerliche;
daher jst eS von großer Wichtigkeit, snr d-e Gründung von
OrlSarmenfondS zu sorgen. Es scheint zwar allerdings im
ersten Augenblicke fast inkonsequent, hier von ArmensondS zn
sprechen, während man gestern wiederholt die ArmensondS
oder wenigstens ihre NuyungLwctie als eine Quelle der
Armuth dargestellt hat. Ich erlaube mir daher ein paar
Worte zur Begründung meines Antrages. Jede Zeit hat
ihre Modcgedanken, Einer »immr es dem Andern ao, Viele
denken gar nicht darüber nach, und der Einzelne, so geistreich
er sich die Sache denkt, kann falsch greisen. Ich will ein
Beispiel anführen. Im Ansang der Dreipigerjahre war die
Ansicht gäng und gäoe, daß die Reservefonds, welche die
Eidgenossenschaft und die Kantone gegründet hatten, ver.
verblich w rken. Man beseitigte diese Fonds in den Kan.
tonen, der Vorort mußte nach?asren; in Bern geschah eS im
Javre t835. Kaum waren diese Reservefonds bei Seite, so

gelangte man zu der Ansicht, daß sie auch ihre gnie Seite
hallen. Die Regierungen konnten mit Hülfe dieser Fonds
Ausgasen bereiten, weiche sie nicht genau budgetircn konnten
Die Regierung von Bern war so klug in ihrem RaihSkredile
eine Arc Reservefonds zu besaiten, aus dem manche Lücke
während des Jahres gedeckt werden kann. Wie damals mit
den Reservefonds, so ist es jetzt mehr oder weniger M.'dcsache,
daß man sagt, die ArmensondS werken schad.ich, indem man
sagt, die A menfonds tragen große Schuld am NichlSlhun,
und dabei onuct man auf die bürgerlichen Gut r hin. Ich
halte diese Ansicht für ganz falsch und will Ihnen drei
Slädre zicircn, um Ihnen klar zu machen, daß man mit
dieser Beschuldigung zu weit gehen kann. Die zwei reichsten
Städte in der Schweiz sind Neuenburg uad Wincerthur und
beide sind trotz ihrer großen Burger. und Armengütcr sehr
gewerbsam. Die Gewerbsamkeic oder Ni digewerbsamkeit einer
Ortschaft hängt nicht davon ab, ob A meiifonos vorhanden
seien oder nicht, sondern eS sind da andere Faktoren, welche
den Ansschiag geben. Das Nämli ue ist in Genf und
St. Gallen der Fall. St- Gallen ist vielleicht die gewerb-
reichste Sladt in der Schweiz. eS herrscht dort eine Thätig,
keil, von der man im Kanton Bern, namentlich in der Stadt
Bern, keinen Begriff hat. Dennoch ist die UinerstapungS.
quote in St. Gallen so groß als anderwärts, die siebente
Seele wird unterstützt. Sie seden daraus, daß Gcwerb.
samkeil nicht immer vor UlilerstützungSbedürftiakelt schützt.
Man muß sich hüt n, aus einzelnen Erscheinungen Schlüsse
zu ziesen. So wäre es falsch, wenn man sagen würde, wo
viele Geldstage vorkommen, sei große Armuth; man könnte



im Gegentheil sage»/ wo viele Geldstage, fei viel Reichthum.
Ich könnte auch hier Neuenburg aïs Beispiel anführen.
Während im gewerblichen La Chauxdefonds zehn GeldStage
vorkommen, finden Sie in kleinen Ortschaften, wo dieser
lebhafte Verkehr nicht ist, kaum einen. Der GeldStag ist
der Parasit des Reichthums. Der Armenfond soll dazu
dienen, daß man in Zeiten, wo die Armuih es nötvig macht,
eine HnlfSquelle have IN dem, was man in guten Zeiten bei
Seite gelegt hat. Selbst die Industrie gründet Reservefonds
gegen die Armuih. Von dmem Standpunkte aus bin ich
dafür, daß man in guien Zeilen Fonds für schlimme Zeilen
zurücklege. ES kommt dann allerdings viel auf die
Verwendung an, aber an und für sich ist ein Fond eine Kraft
mehr, wie überhaupt das Kapital eine Kraft ist. Nun sage

ich: von dem Augenblicke an, wo Sie die Ortöarmenpflege
haben, möchte ich far letztere diese Kraft erwerben, und die
Gründang von Onsarmenfonds vorschreiben, damit die Ge-
meindc nicht zu stark belastet werden kann durch den Sìots-
armenetar. Von diesem Standpunkte aus, und da daS Ge-
meindsgefetz die Stiftung von Nolharmenfonds vorsieht,
empfehle ich Ihnen meinen Atitrag zur Genehmigung.

Tscharner zu Kehrsatz. Ich könnte die leytgefallene
Ansicht nicht theilen. Damit bin ich ganz einverstanden, daß
die bestehenden Fonds pflichtgemäß auf die Nachkommenschaft
übergehen und ft.frungsgemaß verwendet werden sollen; aber
daß die GemelndSdedörden trachten sollen, örtliche Armen-
fonds zu gründe», finde ich nicht zweckmäßig. So sehr ich

zn den früher gestifteten FondS Sorge tragen möchte, so bin
ich nicht dafür, baß die lebende Generation für die künftige
Generation zu betten habe. Die lebende Generation dar
sonst genug zu thun, sie lebt in schwierigen Verhältnissen
mit dem ganzen Gemcindewesen. Sie haben auch kein Recht
dazu, dieselbe dazu zu verpflichten bei den großen Schwan,
klingen und Veränderungen der Bevölkerung. Wenn eine
Gemeinde ihre Angehörigen zur Stiftung solcher FondS an-
halten könnte- so würden alle Lumpen der Umgegend denken:
dort ist gur Hütten bauen!

Aebi. Ich stelle den Antrag, man möchte dem Ge
meindrarhe gestatten, die in diesem Paragraphen aufgezählten
Verrichtungen allfällig an Kommissionen übergehen zu lassen.
Wo große Gemelndrärhe bestehen, wie z B- in Bern, wo
der Gcmeinderaih aus 25 Mitgliedern zusammengesetzt ist,
sollte man den Gemeinden diese Fakultät lassen- D>e Last
der Geschäfte wird dadurch vertheil! uno eö liegi im Interesse
der Sawe; die Gemeindräthe haben sich ohnedieß noch mit
vielen Gegenständen zu befassen. ES wäre also ein Zusatz
ungefähr in dieser Fassung dem § sä beizusagen: „Den Ge-
meinderäthen ist jedoch gestaltet, sämmtliche oben angeführte
Verpflichtungen einer von ihnen niedergesetzten Kommission
zu übertragen, welche vom Regierungsstallhailer für getreue
Pflichterfüllung in Eid aufzunehmen ist." Ich glaube, es
können auS den bisherigen Armenverelncn Männer gefunden
werden, die sich mit Vorliebe der Sache widmen, während
in den Gemeindrälhen nicht immer die geeigneten Leute dazu
vorhanden sind.

Bucher. Der Große Rath bat beim vorhergehenden
Paragraphen beschlossen, Armeninspekioren aufzustellen. Nach
Ziff. l dieses Paragraphen könnte man annehmen, die
Festsetzung deS Norharnienelatg stehe dem Einwohnergemeiudrathe
frei. Ich stelle' daher den Anirag, nach dem Worte „Noth,
armen" beizufügen: „in Gemeinschaft mit dem Armeninspektor".

G fell er zu Signau. So wohlgemeint der Antrag des

Herrn v. Gonzenbach ist, so muß ich, wie ich die Gemeinden
kenne, glauben, es sei ein frommer Wunsch und werde ein
solcher bleiben. Uebrigens wenn die Gemeinden schon wollten,
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so glaube ich nicht, daß sie die Befugniß hätten, hier etwas
zu thun, sondern wenn etwas geschehen soll, so ist es an den
obern Behörden, auf Mittel Bedacht zu nehmen, wie die
ArmenfondS zu äufnen seien. An ihnen ist es zweckmäßige
Anträge hieher zu bringen. Ich zweifle nicht, daß der Große
Räch denselben nicht beipflichten werde, und die Gemeinden
werden ihm sehr dankbar sein für die Hnlfsquellen, die man
ihnen öffnet. Ich möchte also hier vom Antrage des Herrn
v. Gonzenbach abstrahiren, dagegen möchte ich den Herrn
Berichterstatter ersuchen, auf Mittel und Wege zu denken,
wie dem § 14 des Gemeindegcsctzes Folge zu geben sei.

Michel. Ich bin der Ansicht, daß der Gemeinderath
dem Armeninspeklor an die Hand gehen müsse. Wenn die
Gemeinde die Sawe nicht an die Hand nimmt, so geht es
nicht. Ich will nur das Beispiel von Brienz anfuhren.
Dorr bildete sich ein Armenverein, man gab sich Muhe, das
Armenwesen gestaltete sich allmälig besser, der Beriel nahm
ab, so daß ein Präsident publiziren konnte, wenn man ihm
einen Bettler auö der Gemeinde zufuhren könne, so zahle er
einen Fünffränkler. ES ist zwar im Anfang schwer, aber
wenn alle Gemeinden so zusammengehalten hätten, wie cS in
Brienz geschah, so hätten wir kein Armengesetz nöthig gehabt.
Die Gemeinden müssen Hand an S Werk legen, sie können
nicht immer AUcö vom Großen Rarhe erwarten.

vr. v. G o n zen b ach. Herr alt RegierungSrath Tscharner
hat den Herrn Berichterstatter, welcher den Satz: Ivs-à<-nt8
oak kort Nicht gelten lassen wollte, ziemlich widerlegt. Herr
Tscharner geht von dem Satze aus: »prüs nous le äelu^e!
Glnckiicherweift wurde dieser Grundsatz nicht immer so an-
gewandt. Ich will fur die Nachkommen sorgen, so gut man
kann- Wenn Herr Tscharner fragen würde, ob man noch
mehr steuern wolle, so wurde ich ihm antworten: wenn ich
es trage» kann, so will ich sehen. Und wenn ich vergleiche,
was das bernische Volk jeyt trägt und was andere Bevölkerungen

der Schweiz tragen, so muß man zugeben, daß noch
Raum ist, daß es noch ein wenig tragen kann. ES kommt
nur auf daS richtige Tragen an, daß man die Last gehörig
vertheilt. Nun ein Wort über die formelle Seite der Sache.
Man muß daS vorliegende Gefttz Mit andern Gesetzen in
Einklang bringen. Das GemeindSgesey sieht in seinem H 14 die
Bildung von OrtSarmentondS vor und sagt, die G.ftygebang
werde den Gemeinden Hnlsöquellen dafür öffnen. Wer ist
nun die Gesetzgebung? D r.Große Rath, welcher gegenwärtig
mit dem Armcngesctze beschäftigt ist und die Obliegenheiten
des GemeinderacheS fests tzr- Nun frage ich: ist eS nicht
eine Konsequenz des Gemeindegesetzes, vier die Befugnisse
der Gemeindsbehö'den festzustellen? Unter diese Befugnisse
und Pflichten gehört nach meiner Ansicht auch die Gründung
der OrlSgrinenfondS. Darin bin ich m t Herr» Gseller
einverstanden, daß nur der Große Nach die Mittel anweisen
könne, aber ich will Her n Gseller einen Fall anführen,
welcher klar macht, wie wichtig eS ist, daß hier eiwaS
bestimmt werde, — die Legale. Wenn morgen Einer in Signan
stirbt und ein Legal für die OnSarimn macht, so fallt eS

auf den Boden; es ist Niemand da, der es^aufnimmc Ich
glaube daher, es sei rein vom formellen Standpunkte auS

passend und logisch richtig, daß das GemeindSgesey hier seine

Ausführung erhalte.

Herr Berichterstatter. Ich beginne mil dem

Antrage des Herrn Aebi, welchen ich als erheblich zugebe. ES

w rd sich dann zeigen, ob man darauf zurückkommen wolle.
Einstweilen muß ich aus meinen Motiven beharren. Freilich
verdienen allzu große Verhältnisse eine besondere Berücksichtigung,

daher soll der Gegenstand noch einmal untersucht
werden. Ebenso gebe ich den Antrag des Herrn Bucher als

erheblich zu. WaS den Antrag des Herrn v. Gonzenbach

betrifft, so bin ich so frei, vorerst einige Ncbenpunkle zu ve-



rühren. ES ist nicht richtig, wenn Herr v. Gonzenbach

glaubt, es sei Mode, daß man jetzt die Armengüter in gioüo
für verderblich halte; wenigstens ich denke das nicht. Ich
weiß, daß die 'Armengüter wohlthätig wirken bis zu einem

gewissen Grade, wenn sie nicht im Mißverhältnisse zu der

Zahl der Burger stehen. Herr v. Gonzcnbach führte Neuen-

bürg und Winlcrthur alS Beispiel an. Ich weiß nicht, ob

er die Verhältnisse von Neuenburg speziell kennt, ob er weiß,
daß in der Sradl Neuenburg der Zerfall der untern Burger
eminent ist. Ich selbst habe die dortigen Verhältnisse nicht
studirt, aber ich hone es von solchen Männern, welche die-
selben an Ort und Stelle beobachten konnten. Ebenso möchte

ich Sie — um nicht von Bern zu reden — an Eounelary
erinnern, das sehr große Armcngüter bat, und von dem man
sagt, es stehe wie eine Insel vernachläßigt da mirien in den

umliegenden blühenden Ortschaften. Fragt man die Leute
aus der Gegend selbst, so heißt cS: die Burger haben große

Nutzungen, so daß sie nichts zu thun brauchen- Ich erinnere
Mich auch der wiederholten Aeußerung des Herrn Blosch,
daß die Thätigkeil in Viel erst von dem Momente an einen

Aufschwung nahm, wo die großen Burgergüier nicht mehr
vorhanden waren. Die Frage ist diese: soll die gegenwärtige
Generalion für die künftige sorgen oder nicht, Armengülcr
stiften oder nicht/ In dieser Beziehung habe ich nun aller-
dingö eine von der Ansicht des Herrn v. Gonzenbach sehr

verschiedene AuffassungSw ise. Ich sage: ja, die gegenwärtige
Generalion soll für die Zukunft sorgen, sie denkt luchi: sprès
Iiaus le stèluge! sie legt große Kapitalien an. Aber die

jetzige Zeit stiftet auf andere Weise Fonds, alS Herr v.
Gonzenbach solche stiften möchte. ES gab eine Zeit, wo man
für die Erziehung nichts that; dafür legte man ArmenfondS
zusammen Man verwandte auf die ganze Produktivität der
Leute nichtö, dafür legte man Fonds zusammen, um sie zu

unterstütze». D>e Menschen bleiben immer gleich. Die
Eltern sorgen sür die Kinder und so sorgt die Gegenwart für
die Zukunft. Aber da heißt es: tempora mutantur et nos
rnutamul' in illis. Wenn nun die Gemeinden Schulhäusä'
bauen, für die Bildung ihrer Angehörigen sorgen, — das
sind die Fonds, die sie anlegen, dann braucht man allerdings
weniger ArmenfondS. Dadurch sorgen ne besser für ihre
Leute als in frühern Zeiten. Das ist meine Ansicht von der
Sache. Also sttften wir ArmenfondS, aber so, wie eS der
jetzigen Zeit geziemt, in ihrem Sinn und Geist, und glauben
wir nicht, daß das in frühern Zeilen befolgte Verfahren daS

richtige sei, indem man einerseits die Leute brach liegen ließ,
dafür andererseits Fonds zusammenlegte, die leider nach
allen Richtungen verflöge» sind. Eine Menge Güter hatten
im Laufe der Zeit dieses Schicksal. Man stiftete Reisegürcr,
davon kann Erlach reden, das am Vertheilen ist. ES war
eben eine Eigenthümlichkeit der Zeit, die nicht Straßen
baute, nicht für die Produktivität oer Leute sorgte^ Ich bin
nicht der Meinung, daß wir nur für unS sorgen sollen; daö
ist nicht möglich. Wir sorgen ja fur unsere Kinder und so

hängt eine Gencraiion mit der and in zusammen. Ke.n
Vater le^t f»r seinen Sohn einen Sparhasen an, um nichlS
auf dessen Erziehung zu vcrw.ndcn und ihm dann den Spar,
heuen in die Hand zu geben, mit dem der Sohn nichts an-
zufangen weiß sondern der Vater laßt denselben etwas lernen
und sorgt so für dessen Zukunft. Ich bin ebenfalls der An.
sicht, laß ein Gesetz auf daS andere Rücksicht nehmen soll,
und ich halte dafür, eS sei dieß durch den § 2S hinlänglich
geschehen Herr v. Gonzenbach soll mich hier nicht auf das
GialiciS führen und mir zumuihen, anzuerkennen, daß der
Große Rarh den Beschluß bet H 24 und 26 nicht gefaßt
hätte. In jenem Beschlusse lag es, daß die vorhandenen
ArmenfondS örtlich verwendet werden in allen Gemeinden,
wo die Armengüter nicht hinreichten, die Armen zu erhalten-
Herr v. Gonzenbach wollte mir dort denselben Antrag als
Zusatz zuschieben, damals wurde er verworfen, jetzt kehrt er
wieder und es würde darin die Anerkennung liegen, daß eS

nicht genug sei zu sagen, wie die Armengüter gcäufnet werden
sollen. Er will eben, was wir bereits beseitigt haben, die
doppelten Fonds und damit wieder die doppelte Verwaltung.
Das Gesetz enthält die erforderlichen Bestimmungen darüber,
wie es geHallen werden soll mit der Aeufnung der Armen,
guter, und bei dieser Gelegenheit wird die Frage noch be-
sondcrö besprochen werden. Ich empfehlt Ihnen also den

j Zs mit den zugegebenen Modifikationen zur Genehmigung.

Abstimmung.

Für den § .35 mit oder ohne Abänderungen,
die zugegebenen Anträge inbegriffen Handmehr.

Für den Antrag des Herrn v. Gonzenbach Minderheit-
Dagegen Mehrheit.

f 3k.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph beschreibt
die Funktionen der Armeninspektorcn. Die wesentlichste be-
steht darin, bei der Festsetzung des EtarS der Notharmen in
der Gemeinde anwesend zu sein, alle neu Aufzunehmenden
sich vorstellen zu lassen und die Aufnahme im Sinne des h 7

streng zu überwachen. Die Armeninfpektoren werden übrj.
genS nicht nur den § 7 in der Hand haben, sondern eine
besondere Instruktion wird ihnen über die Aufnahme der
Personen genaue Weisungen ertheilen. Mancher dachte, es
gebe so verschiedenartige Fälle, daß der Gemeinderaih sich
nicht recht zu helfen wisse. Mit dem H 7 käme der Gemeinde,
rath und der Armeninspektor zwar wohl durch, aber mit
großer Verschiedenheit. Es ist dcher nöthig, daß noch bc.
sondere Kreise ausgeschieden weiden, und das wird durch die
Instruktion geschehen, um fur daS Land ein gleichmäßiges
Verfahren aufzustellen. D>e Instruktion wird m t einem sehr
engen Kreise beginnen, um von einem sichern Punkte aus.
zugehen und zu erfahren, wie wir bei einem Notdarnienetcu
bestehen, der sich auf den engsten Kreiö beschränkt. Wenn
es sich zeigt daß die Verhältnisse hinreichend gut stehen, so

läßt sich dann der Kreis etwas erweitern, aber nur nach
sorgfältiger Untersuchung. Ich wünsche nur, daß Sie das
dabei zu beobachtende Verfahren nicht als ein willkürliches
betrachten. Die Instruktion wird alle möglichen Details
enthalten, um eine gehörige Kontrolle möglich zu machen.
Die Armeninfpektoren können in erster Instanz die Aufnahme
einer Person verweigern oder auch anbeg hren. Ich glaubte,
man solle den Entscheid ihnen e icht definitiv übertragen.
Was die Kontrollen betriffst, so besteht eine solche erstens im
Etat selbst, auf welchem die Nöthen men enthalten sind. Auf
einer zweiten Kontrolle find parallel mit dem Verzeichniß der
Armen deren Verwandten angegeben, welche beitragspflichtig
find, ferner der Burgerort. Ohne diese genauen Angaben
darf keine Aufnahme auf den Etat stattfinden. ES handelt
sich nicht eigentlich um neue Bcamtungen, die bleibend be-
schäfltgl sind, sondern ihr Hauptgeschäft ist die Untersuchung
in den Gem.tnden bei der Aufnahme auf den Notharmenetat,
wahrscheinlich im Frühjahre, oder wenn die Zeit am passend-
sten ist. Die Armeninfpektoren beziehen für ihre Verrichtungen

eine Entschädigung; sie werden daher nicht alS cigent-
liche Beamte, sondern alö Sachverständige behandelt, denen
für ihre Mühe eine Entschädigung verabreicht mird.

Tscharner zu Kehrsatz. Ich stelle den Antrag, bei
Ziff. 1 nach dem Worie „Aufzunehmenden" einzuschalten:
„so viel als möglich." ES ist nicht immer möglich, die
Armen dem Inspektor vorzustellen, besonders wenn es in



Berggegenden Kranke betrifft, welche man nicht tranSponiren
kann. In solchen Fällen sollten Zeugnisse genügen.

Geißbühler. Ich möchte den vorliegende» Paragraphen

in dem Sinne ergänzen, daß den Armcninipektoren die
Obliegenheiten übertragen werden, welche die Regierungs,
Aatlhalier nach j 7 Ziff. 6 haben, sonst könnte eS möglich
sein, da die RechnungSpassation durch den Regierungsstatt.
Halter mehr Formsache ist, daß die Gemeinden Auslagen für
Personen verrechnen würden, welche dem Armeninspeklor nie
zu Gesichte gekommen sind.

Ganguillct. Über die Funktionen der Armeninspek-
toren habe ich nichts zu sagen, aber man Hai hier wieder
eine Kategorie von Beamten aufgestellt, und das fällt mir
schwer auf- Schon bei der Behandlung deS Schulgesetzes

-geschah dieß, und ich mochte sagen, daß kein Siaai in der
Welt so viele Beamte hat, wie der Kanion Bern. Nun
wünsche ich, daß die Entschädigung, welche diesen Beamten
zukommen soll, aus dem Armenbüdget bestrillen werde. Der
Herr Berichterstatter hat uns so viel GuteS von der neuen
Organisation versprochen, daß ich glaube, wenn die neuen
Beamien ihre Pflicht thun, so könne das Armenbudgel etwas
erleichtert werden.

Revel. Was Herr Gangnillet wünscht, versteht sich

von selbst, denn diese Beamten sind nur fur den alien Kan.
ton bestimmt und sollen auS dem Spezialbüoget besoldet
werden. Ich erlaube mir noch eine Bemerkung über die
AmlSdaucr der A meninspektoren. Man wird einwenden, da
sie nur vorübergehende Verrichtungen haben, so sei die Be-
stimmung einer AmrSdauer nicht nothwendig. Aber es ist
immer besser, wenn ein Mann weiß, wie lang er im Amte
steht. Ich stelle daher den Antrag, die AnitSdauer von vier
Jahren, welche im ersten Entwürfe stand, hier wieder auf.
zunehmen

Weißmüll er. Ich stelle den Antrag, die Entschädj.
gung der Armeninspekloren je nach der Entfernung ihreS
Wohnortes zu bestimmen.

Stooß. ES scheint mir, durch Ziff 4, welche dem
Armeninspeklor die Feststellung deS BudgeiS überträgt, werde,
wenn man diese Bestimmung mit den übligen darauf bezuglichen

Vorschriften vergleicht, die Kompetenz dieses Beamten
etwaö uberichritten, und eS sollte daher daS Wort »fcstzn.
stellen" ersetzt werd.» durch? «zu prüfen."

Herr Berichterstatter. Herr Tscharner will bei

Ziff. i die Worte «so viel alS möglich" einschalten. ES
läßt sich etwas dafür sagen, daß in einer Gemeinde, die
vielleicht zwei Stunden weit vom Haupiorie entfernt ist, am
Tage der Festsetzung deS ArmeneiatS ein Armer schwer krank
darniedrelieal, daß man chn nicht trausporliren kann. Aber
ich muß gestehen, daß die Gefahr, welche in der Gestattung
einzelner Ausnahmen liegt, nicht so groß ist aiS die Gefahr,
welche durch die vorgeschlagene Einschaltung entsteht. Ich
darf nicht wagen, die Ausnahme gerade in das Gesetz zu
bringen. Man muß der Administration auch einigen Spie»,
räum lassen. Wenn der Armeninspeklor eine Person, die ihm
zur Aufnahme auf den Etat empfohlen wird, uicht sehen
kann, so muß ein ärztliches Zeugniß vorliegen, und wenn
dieses so lau et, die betreffende Person sei so krank, daß sie

nicht transportirt werden könne so denke ich, eS werde sich
schon machen. Es könnte sonst zu Uebelständcn fuhren. Herr
Weißmüller möchte die Rclseenischädigung nach der Entfer.
nung bestimmen. Man ging von der Ansicht aus, daß die
Entfernung größer sei, wenn der Armeninspektor Gemeinden
außerhalb seines Amtsbezirks besuchen müsse. ES kann in.
dessen auch der Fall sein, daß der Beamte nahe an der

Tagblatt des Großen Rathes >857.

37

Grenze des Bezirks wohnt. Obschon die Absicht dahin geht,
daß der Armeninspeklor gewöhnlich nicht weit zu reisen braucht,
so geve «ch dennoch den Antrag des Herrn Weißmüller alS
erheblich zu. Herr Revel wünscht die Festsetzung einer be.
stimmten Amtödaucr. Sie war allerdings im ersten Entwurf
enthalten, aber im RegierungSrarhe wurde dagegen einge,
wendet eS sei möglich, baß der eine oder andere Arment»,
spekwr n chl sur diese Stelle paffe, seine Pflicht nicht voll-
ständig erfülle; warum sollie man ihn dann vier Jahre lang
behaiten; viel besser fei es, die AmiSdauer frei zu lassen.
Auf diese Gründe hl» gab >ch die Streichung vrr Amtsdaner
zu, und es konnte dieß um so mehr geschehen, weil eS sich
hier nicht um eigcnuiche Bcamtungen handelt. Die Nicht-
bestimmuiig der AmlSdauer liegt hier im Interesse der Sache.
Auf die Bemerkung deS Herrn Geißbühier möchte ich ent^
gegnen, daß eure Koiurolllrung zwischen der Rechnung und
dem Etat stattfindet. Jedeufails muß der Regierungsstatt,
baiter dcu Nochainieiieral seines Amtsbezirks h-bcn' er soll
das Material habe», um die Konliouc ü er die Rechnung
auszuüben. Oo eS gerade uvlhweudlg wäre und zur Be.
schleuiiigung der Rechnungslegung dien n würde, wenn sie
zuerst an den Gemelndralh, dann an den Armeninspektor
und dann an den RegieruiijjSsiatthalter käme, weiß ich nicht.
Ju elnzclnen Fällen mag eS sehr passend sein, aber
nothwendig scheine eö mir nrcht. Herr Gaugurllcl wünscht, daß
die Armeulttipetloren aus dem oind'le d r 4t)0,ooe> Ar. a. W.
bezahlt werde». Ich könnte zwar noch einmal mit dem
Argumente erwiedern, das ich gestern anführte, daß der Jura
seine hl-igià-rs tur^um-« Hai, we.che uicht nur vom Jura,
sondern vom ganzen Raiito.. bezagit werden, obschon sie den
alren Kanton litchis angehen; ich könnte mich noch einmal
auf das Raisonnement deö Herr Slockmar stützen: wenn im
Interesse auch nur eines LandcSlheiles gewisse administrative
Kläftc in Bewegung geletzt werden müssen, so dürft man
nicht den Grundsatz aufstellen, daß der betreffende LandcSiheil
sie bezahle. Indessen lege ich darauf kein Gewicht. Sie
werden l» meinem Berichte finden, daß die Armeninspekloren
aus dem Armcnkredit bezahlt werden sollen. Ich glaube
aber^ es sei nicht nöthig, hier etwas darüber zu sagen- Was
die Feststellung deö Budgets durch den Armeninspektor berrifft,
weiche ?crr S-ooß angreift, so ist nicht anzunehmen, daß
d^rscebe am Tage der Untersuchung selbst daS Budget fest,
steile. Man muß bedenke» daß er einen Bericht über die
ganze Unicrsuchuug abzufassrn hat. Ich wüßte Niemanden,
der besser geeignet wäre, das Budget festzustellen als dieser
Sachverständige, welcher den Etat ftstgenellr hat, der weiß,
wie es mit den Einkünften der Gemeinde steht und der die
Ausgaben berechne» kann. Ich cmpfthic Ihnen daher den
Paragraphen m,l der zugegebenen Modifikation in Betreff
der Eluschädlgung der Armenlnspek.orcli zur Genehmigung.

Revel. Heure und gestern sprach der Herr Berichterstatter

von den tzri^ncüars t'orwslinis und deren Besoldung.
Ich war Mitglied einer Kommission im Jahre t84s, als es
sich um die Reduktion der jurassischen Grundsteuer handelte,
und schon damals wurde die Besoldung der Urss-ncliei-s
toresiiei-s als Fakior in Betracht gezogen, so daß die
Argumentation des Herrn Berichte,stalkers in dieser Beziehung
nicht richtig ist.

Gangnillet und Stooß ziehen, mir Rücksicht auf die
vom Herrn Berichterstatter gegebenen Erläuterungen, ihre
Anträge zurück.

Herr Bc richte rsta! ter. ES ist mir leid, Herrn Revel
erwiedern zu müssen, daß in den Akten der Kommission von
1853 weiche die Grundsteuer des Jura auf t3Z,ovo Fr.
festsetzte, von d n lirssxnäiers tm'NLtiei's keine Rede ist. Damit
will ich nicht sagen, daß früher nicht die Rede davon gewesen

10
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sein mag. aber damals hat kein eigentlicher Abschluß statt,
gefunden/ sondern eine Herabsetzung ohne weitere Motivirung.

Revel und Geißbühler ziehe» ihre Anträge ebenfalls
zurück.

Abstimmung.
Für den 5 66 mit oder ohne Abänderung,

den zugegebenen Antrag des Herrn
We iß müller inbegriffcn Handmehr.

Für den Antrag dS Herrn Tscharner Mindeiheit.
Dagegen Mehrheit.

Der Herr Präsident unterbricht einen Augenblick die
Berathung des Armengesetzes, um die Versammlung zu er.
suchen, daß sie ihm in Abweienreil des Vizepräsidenten und
dessen Statthalters die Bezeichnung eines provisorischen
Stellvertreters für tie Sitzungen vo» heuie und morgen in
der Person deS Herrn Großrath Ganguillet gestatten
möchte, da der Herr Präsident ui einer wichtigen Vormund-
schaftsangelegenheit vor Gericht erscheinen muß.

Diesem Begehren wird ohne Einsprache durch das Handmehr

entsprochen.

Hierauf wird die Berathung des Armengesetzes fortge-
setzt und zwar bei

§ 37.

Tscharner zu Kehrsatz. Damit die Gemeindeverwaltungen

nicht zu hohe Teilen beziehen, möchte ich bei Ziff. 6

nach dem Worte „eingezogen einschalten: „und nicht über-
schritten." Bei Ziff. « finde ich die Obliegenheiten dcö Re.
gierungSiiatthaliers nicht gehörig präzism. Es Witte eine

Bestimmung, wie sie ret §45 die Gemcuidräihe betrifft, auch
hier für die Regleruagsstatthatler aufgenommen werden, m
dem Sinne, daß sie durch Anwendung aller ihnen zu Gebote
stehenden Mittel dem Zerfall der Familien steuern, bet

eintretender Liederlichkeil allfäutge Beooglung einleiten und die

Erlassung geeigneter Neglemenie für die Burgernutzuagen
veranlassen. Bt.le Nutzungsreglemenie sind ganz zweckwidrig
und mach n die Armen nachlaßig und unthätig. Ucoerhaupt
sollen diese Beamten der Verarmung vorbeugen. Es wurde
schon oft darüber geklagt, daß sie nicht die gchonge
Unterstützung von den Gcmcindrärhen finden, daher ucllc ich den

Antrag, einen Zusatz folgenden Inhaltes aufzunehmen: „Ihm
(dem Regieruiigsstallhalter) liegt besonders ov, durch alle
ihm zu Gebote stehenden polizeilichen Mittel »ach § 45, als
WirthShausveibol, S rasen gegen Spiel, Lotto, Rausercl,
Frevel, Tagdieberei u. s. w dem Verfall der Familien zu
steuern, aittällige zeilgemäße Bevoglung einzuleiten und zweck-
mäßige Nutzurigsrcglemeitte anzubahnen."

Brunner, RegierungSrath. Durch diesen Paragraphen
wird der letztinstanzliche Ent,cheid bei Streitigkeiten itter
Aufnahme einer Pttson auf den Armenclar dem Rcgierungs-
stattsalter übertragen. Ich stelle den Antrag, den letzuiistanz-
Itchen Entscheid dem Direktor des Armeiweien, zu über-
lassen. Sie weiden begreifen, daß die Aimeninspetlorcn ge-
genuder den Gemeinden eine schwere Stellung haben, denn
ganz sicher werben die Gemeinden so viel Arme als möglich
aus den Rolharmenelal zu bringen suchen. Nun soll der
Ncgierungsstatthallcr bei allfälligen Streitigkeiten entscheiden.

Wir kennen die Stellung unserer RegierungSstalthalter genstu«
Wir wissen, daß eine gewisse Abhängigkeit derselben besteht.
Ich gebe zu, daß cS Regicrungsstatthaller giebt, die durch.
auS selbstständig find, aber leider giebt es auch solche, die
gegenüber den Gemeinden in eine schiefe Stellung kommen,
wenn sie den lctztinstanzlichcn Entscheid fällen sollen, an
welchen der Direktor deS AimenwesenS dann gebunden ist.
ES liegt im Interesse des G-setzeS daß die Direktion selbst
den letztinstanzlichen Entscheid dabe, und der Herr Direktor
deS Armenwcsciis würde es später bereuen, diesen Entscheid
dem RegierungSstalthalter übe> tragen z» haben. Berichti-
gungSweise erlaube ich mir zu bemerken, daß taS vom Herrn
Berichterstatter gestern angeführte Beispiel auf einem Irr,
thun, beruht, indem bei uns.rm Gespräche in Scedorf vom
Armenwesen keine Rede war, sondern wir sprachen über die
Zentralisaiion überhaupt.

Herr Berichterstatter. Herr Tscharner befürchtet,
die Gemeinde» möchten mehr Teilen beziehen. alS nöthig sei,
um die Armengüter zu restituwen. ES kommt mir fan vor,
alS habe Herr Tscharner das Gefühl, er lebe noch in frühern
Zeilen, wo die Gemeinden Mit den Tcllen immer weiter
gingen. Aber die Verhältnisse haben jetzt geändert. Es
handelr sich jeyl gar nicht mehr um Tcllen für die laufende
Aimeuvcrwallung, sondern zu Ersetzung angegriffener Armen,
guter. Dafür dürfen die Gemeinden höhere Teilen beziehen
als 6 °/o deS Fehlenden, wen» sie mit den Defiztten schneller
fertig zu werden wünschen. Die von Herrn T warner bean-
«ragie Modifikation der Ziff. 6 ist daher nicht nöthig. WaS
den vom nämlichen Redner beantragten Zusatz betrifft, so

kann demselben bei der Behandlung des ArmcnpoiizetgeictzeS
Rewnung gelragen werden. Do-r wird den GemeindSoe.
Horden allerdtngS eine Dtszipunarbefugniß eingeräumt werden,
die sich an bestimmte Schranken zu hatten hat, aber daß
man nun den Regterungsstallhattern hier Obliegenheiten
übertragen solle, die bet der Armenpflege für die Dürftigen
zur Sprache kommen, finde ich nicht zweckmäßig. Die von
Herrn Tscharner beantragten Maßregeln setzen arbeitsfähige
Leuie voraus, hier aber ist von arbeitsunfähigen Armen die
Rede. Herr Brunner meint es gut mit der Direktion des
ArmenwesenS Und will ihr noch einige Kompetenzen einräu-
inen. Ich bin aber noch nicht 10 sicher und fest im Regieren,
wie er, und ich hatte gerne möglichst viel von mir zurück
bis zu einem gewissen Grade. Der RegierungSstalthalter
müßie immerhin die Sache untersuchet!, b>e Direktion könnte
nicht im Lande umherretteu, sie müßce sich an den Bericht
res Regierungsstaityalttrs hatten, so dap es am Ende auf
das G.ei ve hinauskäme. Um eine Masse Fälle von der
Direktion fern zu halten, in weichen diese nicht die Sicherheit
des Eulschelvens hat, wie der Reglerungsjtaichatter, wird
der Euttcheld oiesem Beamten überlr«geii. Auf die Schiuß-
beinerkung deö Herrn Bruuner habe ich zu erwidern, daß
allerdings in Seeoors vom ArMiNwesen nicht besonders die
Rede war, aber von der Zcntralifalion unter der oetvellk,
und wer sich an die Maßregeln deS Ministers Nengger
erinnert, der kann sich vorstellen, in welcher Richtung die Re.
fo m des Aliuenwesenö stat'gesuudeu hätte. Ich glaubte deß-
halb, wer die Zentralisalto» so vertheidige, der könne ganz
gut zu diesem Gesetze stimmen.

Tscharner zu Kehrsatz läßt seinen ersten Anirag be-
züglich der Ziff. 6 fallen.

A b stim m u n g.

Für den § 6? mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für Ziff. 7 nach Antrag des Regie rungS-

ratvS Mehrheit.
Für Ziff. 7 nach Antrag deS Herrn Brunner Minderheit.
Für den von Herrn Tscharner beantragten

Zusatz



j as.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

jà
Herr Berichterstatter. Dieser Artikel legt am besten

Zeugniß dafür ab, wie wenig Zentralisation am ganzen
System ist Sie sehen, je weiter hinauf es gehe, desto weniger
Ziffern haben die Paragraphen über die Obliegenheiten der
Behörden. Beim Gemeindralhe hatten Sie 8, bei den Nc
gierungSstattdalrern 8, bei der Direktion des ArmenwesenS 6,
beim Regierungsralhe noch 6 Ziffern, Wenn der Geist der
Zentralisation vorherrschen würde, so ginge eS umgekehrt.
Der RegicrungSrarh hat nur einige Hauptpunkte zu besorgen,
indem er jährlich den Etat der Notharmen, wie er von den

untern Instanzen aufgestellt worden, genehmigt, das Durch-
schnitlökostgeid bestimmt und den Erlaß der nöthigen
Verordnungen besorgt.

Der § 69 w«rd ohne Einsprache durch das Handmehr
genehmigt.

§ 4o.

Herr Berichterstatter. Wir treten nun in ein ganz
neneS Gebiet über, wo wir uns mehr oder weniger los
machen müssen von Anschauungen, die uns bis jetzt begleitet
haben. Wir treten aus dem Etat der arbeitsunfähigen Armen

hinaus auf das Gebiet der Arbeitsfähigen, welche wegen
verschiedenartiger Umstänoc hie und da in Noch gerathen.
ES ist ein ganz anderes Gebiet und Sie müssen bei der

Behandlung dicker Leute wirklich sich einigermaßen frei machen

von der Methode, die Sie biS jetzt befolgten. Sle wissen,

daß es ein ziemlich zugestandener Grundsatz ist, daß mau sich

wohl hüten muß, diesen Armen mit Hülfsmitteln, mir Ar-
meiiftnbs, mit laufenden Brunnen, die beständig Wasser

geben, zu nave zu kommen. Sie wissen, und es ist dieses

nicht nur in den gemeinnützigen GeieUfchaften der Schweiz,
sondern auch in den großen allgemeinen Kongressen

ausgesprochen worden, daß ein beständiges Unterstützen auf diesem

Gebiete geeignet ftl, die Zahl der Armen z» v rmehre». DaS

war schon dem Armengcseye von 1847 klar, deßhalb schloß

es arbeitsfähige DürfttgAvon der Unterstützung ans öffentlichen

stonds aus. Es war dieß hervorgeFaiigen aus der

Erkenntniß, wie schweres Uebel aus der begändigen Unter-
stützung arbeitsfähiger Leute erwachse. Nun hat aber die

Erfavrung gezeigt, daß ein gänzliches Ausschließen derârf-
tige» nicht möglich ist, daß wenigstens eine aimenpsteger,sehe

Form, eine Behörde für sie da sein müsse, welche eine be-

stimmte Aufgabe hat und der gewisse finanzielle Mittel zu

Gebote stehen. Die Erfahrung hat dieß dadurch bewiesen,

daß in den letzten Iahren die Dürftigen in die eigentliche
schwere Armenpflege eingedrungen sind, wo Armenfonds und
StaatSbeiträge wirkten. Dieser Zustand ward zum alten
Zustande, mit dem Unterschiede, daß er noch ungesetzlich ist.

Hier ist die Frage zu entscheiden: wie soll es mit den Dürftigen

gehalten sein? W.r haben sie zum Theil entschieden,

indem Sie erklärten, die Dürftigen werden in das Bereich
des A.'mengescbcö gezogen t, 2 und 4). ES ist dayer
nöthig, daß wir diese Klasse an ganz eigenthümliche Hülfs-
miiiel, an eigene Behörden weisen, daß wir ihr eine eigene

Stellung geben, daß wir sie nicht vermischen lassen mit Leuten

der andern Klasse, so wenig alS ihre Hülfsmittel sich mit
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denjenigen der andern Klasse vermischen dürfen; sondern sie

sollen auseinander gehalten werden, wie es im Interesse der
Armenpflege liegt. Diese EinrichrU-ig ist getroffen und da-
durch wesentlich der Erfolg gesichert, daß jede Klasse der
Armen das findet und erhält, was für sie nothwendig ist,
und daß man auf der einen Seite weder so barbarisch ist,
die Leute wcgzuweisen, ohne ihnen eine Behörde und Hülfsmittel

zu geben, noch aur der andern Seite so unvorsichtig,
sie gegen alle Erfahrung auf den augemeinen Armcnetat ein-
dringen zu lassen. Der § 40 enthält die Defin tion des Etats
der Dürftigen, er geht ganz parallel Mit § s, welcher die
Definition des Notharmeneiats enthält.

Bützberger^ Ich wünsche nur eine Erläuterung zu
erhallen. Es heißt in dieiem Paragraphen, daß die Dorf-
ligen, wftche in einer E'Nwovuergemeinde wohnhaft sind,
auf den Armenftac der Einwohnergemeinde kommen. Bei
H 42 sehen wir, daß nicht nur arbeitsfähige Leute, die aus
verschiedenen Gründen unterstützungsbedürftig geworden sind,
sondern auch Erkrankte und deßhalb vorübergehend Arbciiö-
unfähige auf diesen Etat zu stehen kbmmen. Wenn man
weiter geht, so findet man, daß der Kreis der arbeitsfähigen
Durstigen nicht der gleiche ist wie derjenige der Erkrankten.
Die Spendkasse umfaßt die Einwohnergemeinde, die Kranken,
kasse umfaßt die Kirchgemeinde, Nun ist b.kannt, daß eine
Kirchgemeinde oft aus mehrern Einwohnergemeinden besteht.
Wenn nun der Etar der Dürftigen nach § 40 sich auf die
Eiiiwohiicrgcmeinden beschränkt, so fragt es sich: wie soll es
mit den Krankenkassen gehalten sein, die sich auf Kirch-
gemeinden beziehen? Sollen die Kranken einen besondern
Etat bilden? Wenn ja, so soll man es an einem One sagen,
wenn nein, so soll man sagen, wie cS damit gehalten sei.

Herr Berichterstatter. Die Sache verhält sich so:
die Dürftigen sind nicht ei» Theil, dem die Kranken als ein
anderer Theil gegenüberstehen, sondern die Dürftigen bilden
den Gesammtvcgriff, und dann scheiden sich allerdings die
Erkrankten und dadurch vorübergehend arbeils und erwerbsunfähig

Gewordenen von den ArbeitStähigcn aus, w-lche an
die Spendkaffe gewiesen wc-den Nun erblickt Herr Bütz.
berger darin eine Schwierigkeit, ?aß die Basis bei beiden
Kassen Nicht dieselbe sei, indem für die eine Kasse die Ein.
wohnergemeinde, für die andere die Kirchgemeinde zur BasiS
diene. Ich erlaube mir aber zu bemerken, daß die Kranken,
kasse die ElNwohliergcmeiiiden einer Kirchgemeinde umfaßt,
daß also ein Dürftiger, mag er in dieser oder jene. Ein-
wohnergemeinde eekrankc sei», sich an die K-ankenkasse der
ganzen Kirchgemeinde wendet, w lchcr die Hülfsmi tel deS

Kirchspiels zu Geboie stehen, wie die Heiraihsciiizuagelder,
Beitrage der fremden Gesellen tc. So viel wäre also klar,
daß, wenn auch die Krankenpflege kirchg- meindweise organistrl
ist, dessen ungeach et die Kranken, welche in den einzelnen
Elnwohnergemeindeii sind, ohne Verwirrung wissen, wo sie

Hülfe erhalten. Wollte man streng logisch sein, so müßte
man allerdings zugeben, daß die Kranken einen Theil deS

Krankenerais der Kirchgemeinde bilden. Aber ich glaubte,
eS verstehe sich in der Praxis gleichwohl. Ich untersuchte
besonders diesen Punkt genau, weil eS mir schwer fiel, für
die Kranken einen andern Boden anzunehmen. ES mußte

mir daran gelegen sein, für beide Theile die Einwohner-
gemeinde als Basis zu lassen, aber als ich zu den Kranken
kam, mußte ich finden, der Kreis der Einwohnergemeinde
wäre zu eng für die Bildung von Krankenkassen. Ich glaube,
Herr Bützberger könne sich mit dieser Auskunft beruhigen.

Der H wird durch daS Handmehr gencgmigi.



j 41.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph steht dem

j 7 gegenüber, wo der Etat der Notdarmen al» ein fester

erscheint, während der Eiat der Dürftigen beweglich ist.
Natürlich kann ein Etat, der während eines IahreS
unverändert bleibt, nicht allen Bedürfnissen der Armenpflege gc-
nügen; es muß daher ein Etat vorhanden sein, aur welchen
Personen für einige Zeit gebracht und von dem fie wieder
entfernt werden können.

Der j 4l wird ohne Einsprache durch das Handmehr
genehmigt-

j i2.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph bestimmt,
welche Klassen von Lernen aur dem Etal der Dürftigen Auf.
nähme finden Vor Allen find es die erkrankten und
deßhalb vorübergehend arbcitS- und erwerbsunfähig gewordenen
Dürftigen Sodann arbeirofchige, vcrmögenslo,e Einzelne
und Familien, welche aus verschiedenen Gründen am Nörhig.
sten Mangel leiden. ES find dieß Familien oder Einzelne,
d e keineswegs auf den Eiat der Notharmen zu bringen find,
die aber dennoch irgendwo Rath, Aufmunterung, Trost finden
müssen. Endlich gibi es noch solche, die im Laufe des IadrcS
notharm geworden find, z, B, eine Wiltwe mit mehrcrn
Kindern, eine Familie, deren Vater plötzlich verunglücke und
stirbt. Für solche kann der Notharmeneiat im Laufe des

Jahres nicht geöffnet werden, sonst würde sich das Budget
verändern. Die Armenpflege der Dürftigen muß sich also
solcher Lcure annehmen, biS der Eiat der Notharmcn wieder
geöffnet wird. Die Armenpflege der Dürftigen wird sich

solcher Fälle um so eher annehmen, alâ fie weiß, daß die
betreffenden Personen nicht auf ihrem Etat bleiben. Natür-
lich konnte ich den Paragraphen nichl so.fassen, alS hätten
solche Personen ein besonderes Recht, sondern es wird »im
Einzelnen nach Ermessen der Armenbehörde" verfahren.

Bützberger. Ich bin so frei, auch hier a-f einen
Umstand aufmerksam zu machen, der mir nicht ganz klar ist.
Die Aufnahme einer Person auf den Eiat der Dürftigen
wird nach H 42 dem Ermessen der Armenbehörde anheimgestellt.

Nun gibt cö nach diesem Gesetze drei Armenbchörden.
Erstens den Gcmeinderath. Ich stelle mir vor, das Gesetz
verstehe hier nicht den Gemeinderalh, odschon er auch
bei der Feststellung des EtaiS der Dürftigen bcthciligt lst,
indem es der erste Schritt ist, um auf den E-ai der Noth,
armen zu kommen- Dann kommen die Verwaltungsbehörden
der Spend- und der Krankenkasse. Die Verwaltung der
Krankenkasse ist sehr berheiligl bet der Festsetzung des EunS
der Dürftigen. Da nun aber der Ecai einwohncr.cmcind-
weise lestgesetzt wird, so möchte ich wissen, ob man die Ver-
Wallung ter Krankenkasse davon in Kenntniß setze, wenn eö

sich um die Aufnahme eines Kranken handelt. Vielleicht
könnte durch Einschaltung der Worte „Ausschuß der Spend-
kasse Und Verwaltung ecr Krankenkasse'' nach dem Worte
vArmenbchörde" die Sache klar gemacht werden.

Friedli. Bei weitem die größte Menge der Dürftigen
ist hier nichl aufgezählt, nämlich die Familien, die mit Hülfe
eines Beitrages an den HauözinS durchkommen. Künftig
werden solche Familien nirgends Aufnahme finden, und daS

ist ein wichtiger Umstand. Ich wollte mich anheischig machen,
die eigentlichen Armen ohne StaatSbeiirag durchzubringcn,
aber die Dürftigen muß man mehr oder weniger unterstützen.
Ich wünsche, daß man sich darüber ausspreche, ob man

solchen Familie» helfen wolle oder nicht. Unterstützt man
sie nicht, so begünstigt man den Beitel und so lange wir
diesen haben, hilft kein Armcngesetz. Vom Betteln begeben
die Leute sich auf daS Stehlen. Noth bricht Eisen. Ich
weiß, daß Hunderte solcher Familien bestehen, die noch keine
Behausung empfangen haben, und wünsche, daß der Herr
Berichterstatter sich klar darüber ausspreche.

Herr Berichterstatter. ES scheint mir, dieser Para-
graph sei doch so gehalten, daß er auf Alle anwendbar ist,
die in den Fall kommen können, sich an eine Armcnbchörde
zu wenden. Entweder sind cS Kranke oder Gesunde, die aber
vorübergehend arbeitö- und erwerbslos sind, an der Nothdurft
des Lebens Mangel leiden. Ich sehe nicht ein, wie eine
Klasse von Durstigen nicht berücksichtigt wäre. Eine Klasse
ist allerdings ausgeschloffen, diejenige nämlich, welche sich
weder in einem allgemeinen noch besondern Nothstande be-
finden, nicht krank, nichl vermögenslos find, nicht Mangel
leiden. Aber daß eine Klasse von Leuten ausgeschlossen wäre,
die ein Merkmal der Dürftigkeit an sich tragen, glaube ich
nicht. ES läge auch nicht im allgemeinen Interesse, man
wollte Allen eine Behörde anweisen, und eö ist gar nicht
gesagt, daß diese immer finanziell einschreite, oft geschieht
eS mit gutem Rathe, zuweilen auch ii armenpolizeilicher
Beziehung. WaS die von Herrn Bützberger vorgeschlagene
Ergänzung becriffr, so ist cS allerdings der Sinn deS Gc-
setzeâ, wie er den Paragraphen auffaßt, und ich stehe nicht
an, eine solche Ergänzung zuzugeben. Daß min aber unter
der im § 42 bezeichneten Armenbehörde diejenige der Noth-
armenpflcge verstehen konnte, bezweifle ich. ES ist dieß
möglich, wenn man daS Gesetz nur oberflächlich ansieht und nicht
ganz orientin ist. Der Gcmetnderaih hat dam.il ntchtö zu
thun. Die Vollziehung beginnt damit, daß die Spend, und
die Krankenkasse gebildet, die Ausscheidung der Nocharmen
und Dürftigen vorgenommen wird; dann erst tritt der Ge,
meindcrath bei den Notharmen mit dem Inspektor in Ver-
bindung.

Da kein bestimmier Antrag gestellt wurde, so wird der
H 42 durch das Handmehr genehmigt.

§ 43.

Herr Berichterstatter. Nachdem der Etat der Dürf.
tigen festgestellt ist, handelt es sich darum, zu bestimmen, wie
dieselben unterstützt werden sollen. Nun g bl es ficher für
die Dürftigen kein besseres Hülfunittel a.S die freiwillige
Wohlthätigkeit. Sie wissen, da^die Dürftige» leicht auf
den Armenetai eindringen und leicht begehrlich werden. ES
handelt sich um Leute, die, wenn sie nicht auf ein Hülfsmittel

angewiesen find, das an und für sich spröder Natur
ist, sogar leicht vc-sinken und daS eben nicht erfahren, waS
Herr Friedli sagte: Noth bucht Eisen DaS ist cS eben,
was mancher Arbeitsfähige erfahren soll daß Noch die Faul-
hüt bricht und noch etwas mehr. DaS ist die Einrichtung,
welche der Schöpfer selbst gemacht hat: wer nicht arbeitet,
soll auch nicht essen. Und diese Einrichtung wäre ernst ge,
nug, aber es wird oft von den Menschen so verfahren, wie
eö in den Haushaltungen geht, wo der Vater sich bestrebt,
seine Kinder gut zu erziehen dann aber eine gute Groß,
mumr im Himergrunde steht, w.lche denselben auS lauter
Erbarmen Aepfel in die Tasche steckt Es ist natürlich, daß
auf diese Art alle Erziehung zu Grunde geht. So halte ich
dafür, daß man auS lauter Wohlthätigkeit, oft ans Senti-
Mentalität die ernsten, aber weisen Einrichtungen der Natur
vernichtet hat. So lang Einer bettelnd im Lande herum-
streichend täglich so seine 2 Fr. zusammenbringt/ Essen und
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Nachtlager nicht gerechnet, so darf man sich nicht verwun-
der», daß ein Uebel daraus entsteht, welches sonst nicht
daraus entstanden wäre. Für d e Dürftigen müssen also

Hültsquellen angewandt werden, die nicht laufenden Brunnen
gleichen, nicht wie die SlaatSbeiträge, die Armengüter,
regelmäßig stießen, sondern diese Leute müssen an Mittel
gewiesen werden, die, wie ich m>ch ausdrückte, einem Sod-
drunnen gleichen, an welchem man nur zieht wenn es nöthig
ist. Weisen Sie diese Leuie an ei..enlllche feste Fonds, so

ist eS, wie cin voller Brunnenrrog, zu dem die Leute
hinströmen und das «st vom Uebel. Solche Leute dürfen nicht
volle Tröge finden, sondern sie müssen an leere kommen, wo
sie allerdings lechzend anlangen; dann gibt man ihnen einen
Schluck. Sie werden sehen, daß die freiwillige Wohllvä.
tigkcit auf eine Weise in Betrieb gesetzt wird, wo man
allerdings sagen kann: eS ist möglich, daß nicht viel Geld
stießen, aber in anderer Weise gewirkt wird. Hier ist von
der „vrgaiilstrren" freiwilligen Wvhttväligkcit die Rede, und
zwar nicht oone Absicht, damit die freiwillige Wohlthätigkeit
nicht in lauter einzelne Arome zenaue. Die Hulföanstalten
derselben sind die e: pend- und die Krankenkassen. Ich konnte
nicht sagen: „Spendv.rcinc" und „K-ankenvercinc".
Vereinen kann man nicht befehlen und dekretiren, das erfuhr
daö Gesetz von >847 b t den Armenvercincii. Wohl aber
kann man die Errichtung von Kassen bekreliren. Wir haben
da analoge Fälle genug. So bildete die Regierung seiner
Zeit nicht einen Dienstboienverein, sondern sie gründete eine
DienstenzinSkasse, gab ihr ei» Reglement, forderte die Dienst,
boten auf, sich derselben zu bedienen, und die Gcmeindrälhc
sind bei ihrer Bürgerpflicht gehalten, die Leute zur Belhei.
iigung an der Kasse zu veranlassen: Eb.nso ist es mit der
Erfparnlßkassc it. Noch deutlicher wird dieß durch das Bei.
spiel des Jura, wo die freiwillige Wohlthätigkeit nicht mit
einer izociulö ein liicntaisunc» < wildern Mit einer <ll!ti««e lla
«U5tolii«>l>ol> begonnen Hai. Deßhalb sagt man auch hier:
es wird eine Spend, und eine Krankenkasse gegründet. Da.
mir ist zugleich das gewonnen, daß diese Anstauen sofort in
daS richtige Verhältniß gegenüber dem Staate gesetzt werden.

Kasser. Ich bin der Ansicht, man sollte nur eine
Armenbehörde haben und zwar cinwohncigemeindwelfe, da

zwei Behörde» nur Verwirrung hervorrufen Ich gelle daher
den Antrag, daß man jetzt schon den Gruadiatz auösprccpc,
daß, wenn nicht möglich, eine Kasse, doch nur eine Behörde
aufgegellt werde und zwar ein voynergemeiadweise,

Büy ber ger. Ich habe gegenüber diesem Paragraphen
zwei verschiedene Bemerkungen zu machen. Die euie betrifft
den Antrag d>S Herrn Kasser, die andere die ganze Stellung
des H 43 und nanunl iàdie iogenannre freiwillige Wehl-
thätigte t. Was den Antrag des Herrn Kasser betrifft, so

unterstütze ich dense ben, und zwar aus folgenden Gründen,
Wenn Slc zwei Kassen haven, die beide dem gleichen Zwecke
dienen, zur Unterstützung der Dürftigen, so können Sie Nicht
vermeide», daß d«e ein. Kasse so viel alö möglich der and.r-i
zuwe St, und unter Umständen wird das zu schwierigen Ler
Wicklung.n füh,cn. Nehmen Sie an, in einer Familie ist
die Mutter trank, der Vater ist gesund, aber weil die Mutter
krank >st, kanu er zum Unieihalt der Familie nichiS verdie,
uen; er tritt vor die Spendkaffe, erhält aber dorr zur Ant»
wort: eS ist ein Krankheitsfall, also habe er sich bei der
Kranrenkasse zu mcl en. Der Mann wendet sich an die
letztere, w rd aber dahin beschtedcn: der Vater ist gesund,
die Spendkaffe soll der Familie aushcl'en. Wenn Sie sich

vorstellen, daß ur großen Kn evgemeinden (ich führe nur
Herzogenbuchsee a->) die Vcrwu.tunggdehördcn beider Kassen

oft Stunden weil von einander entfernt sino, so werden Sie
sehen, welche faiale Folgen bet solchen Konflikten eintreten
können. Das A-menwesen sollte so organisirl sein, daß der
Betreffende weiß, wohin er pch zu wenden hat, denn oft
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geschieht eS, daß eine Behörde Jemanden, statt ihn abschlägig
zu bescheiden, an eine andere Behörde weiSr, wo er vielleicht
wieder eine abschlägige Antwort crväir. Sie werden also
Unannehmlichkeiten haben, die nicht im Interesse der Ar-
menocrwalrung liegen. Es gibt allerdings Kirchgcmeindcn,
wo es wünschenswcrlh sein kann, daß sie die ganze Armen-
Verwaltung umfassen und nach H 44 ist die Möglichkeit für
solche Ausnahmen gegeben, aber die Regel sollte sein, daß
nur eine Behörde die Krankenpflege der Dürftige» besorge«
soll. Ich will davon nicht reden, daß es ohnehin schwierig
genug sein wiid, die geeigneten Personen dafür zu finden;
noch schwieriger ist dieß bei doppelten Behörden, und wenn
man es vermeiden kann so soll eS vermieden werden. WaS
die sogenannte organisirte frc willige Worlthätigkett betrifft,
so mache ich me>ne Bemerkungen ichon hier, obschon mir
möglicher Weise eingew ndel wird, ich soll sie bei H 46
mache». Aber ich glaube, wenn man den H 43 annimmt, so

könnte man späier einwenden, was ich bezwecke, sei schon
erledigt. Der Etat der Dürftigen ist wichtig, ich behaupte,
er ist wichtiger als der Erat der Noth .rmen. Er ist deßhalb
wichtig, weil eS vo>kommen wird, daß vom 2. Januar hinweg
bis zum 3l. Dezember auch Nothaunc auf dem Erat der
Dürftigen erscheinen können, denn der Etat der Nolharmen
wird mit Anfang des Jahres gefchloss.il. Nun können Fälle
cinireien, daß dadurch der Etat der Dürftigen sehr groß
wird. Die Notharmcn müssen unterstützt wcroeu, seien Mittel
da oder nicht, ES können große Kalamitäten eintreten
infolge von Nothständen und Mißwuchs u, dgl., daß ganze
Familien verarmen, wie w>r eS in den letzten Jahren gesehen
haben. ES müssen sichere, feste Fonds vorbanden sein, um
solchen Fällen zu begegnen. Wo haben Sie solche Fonds
bei dieser freiwilligen Wohlthätigkeit? Im j 46 finden wir
die Hülfsmittel der Spendkaffe aufgezählt, an ihrer Spitze
die gewöhnlichen Kirchensteuern. Diese können in gewissen
Ortschaften bedeutend sein, aber gerade in den Ortschaften,
wo sie am wenigsten nöthig, sind sie am bedeutendsten, und
da wo sie am nothwendigsten wären, sind sie am kleinsten.
Der Ertrag dieser Kirchensteuern ist in den meisten Gemein-
den des Landes sehr »ndedeu cnd. Dann folgen die Legare
und Geschenke sur die Armen. Wir haben viele Anstalten
fur spezielle Armenzw.cke und die Erfahrung zeigt, daß Legate
vorzüglich solchen Anstalten zugewendet w rdcn. Es ist auch
naiurlftch. Wenn J.mand ein Legal machen will, so gibt
er es einem Institut, von dem er weiß, was cö leistet, Nicht
einem unersättlichen Sch und, wo er weiß daß eS wenig
oder nichts nutzt Also kann die Kommission der Spendkaffe
sich dieser Hulfsquelle nicht m einem hohen Grade verirouen.
Auf die Unrerhailuligsveiträge sämmtlicher Mitglieder der
Spendkaffe ,omme ich später zurück, Hierauf folgen frei-
willige Beiträge von Äviporarione». Wer sino diese Kor-
por >llonen S nd cs die Sinivohncrgemeinbcn? Diese
raben obnedieß die ganze Armenpstege der Nolharmen auf
sich, und ich zweifle sehr, daß Sie auf dem Lande viele
freiwillige Beiträge auö irgend einem vorhandene» verfug,
baren Fond erhallen, es wird sehr seilen od.r nie der Fall
sein. Oder versteht man die Burgcrgemelnden darunter?
Diese beklagen >ich schon jetzt hin und wlctcr, daß stc gewisse

Beiträge an die Arin.iiverwallung leiste» muffen, und ich
bezweifle auch hier, daß rre willige Beurägc stießen werden.
Also auch diese Hüifsqueuc ist Nicht wichtig. Endlich haben
w>r den Ertrag von Stiftungen zu besondern Zwecken, sofern
Nicht eine spezielle Verwendung vorg schrieben ist. Wo sind
sie, dieic Stiftungen, mit weichen nicht berciiS ein spezieller
Zweck verbunden ist? Wenigstens auf dem Lande werde«
Sie sich vergeblich darnach umsehen. So bleckt J-men au> r
einen Seite ein sehr bedeutend befchwener Etat oo» ft
armen und Dinftigen und auf der andern S i>e f> e

Umersturuiigöoeilräge fammtlicher Mitglieder der
kasse. Trotz dem scharfsinnigen und geistvollen Bcm. t
Herrn Direktors, den ich mir Interesse gelezen hao L
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mir nicht möglich, mich zu beruhigen. Denn ich verstehe eS

nicht recht, wie eS m>t den Unierhaliungsbeilrägen der
Mitglieder der Spendkasse gehen soll. Wer ist Mitglied der
Spendkasse? Es fällt mir ein, daß ein armer Bursche einst
sagte, er müsse nach Hause gehen, er sei Mitglied des Ar.
menvcrcins; es ergab sich jedoch, daß er von diesem unter,
stutzt wurde. Eben das ist zu befürchten, daß nur die Armen
übrig bleiben. WaS haben Sie für ein Mittel — Angesichts
des Gesetzes und der Venassung - die Leuie zum Beitritte
zu zwingen? Wenn Sie aber auch annevmcn. was nach
meiner Ueberzeugung nicht eintreten wird, denn eS gibt
her,lose Leute genug, wenn Sie auch annehmen, daß eine
Anzahl sich herbeiläßt, so wird es gehen wie mit den Ar-
menv. reinen daß Einer um den Andern abfällt. Aber wenn
sie auch bleiben würden, mit einer großen Zahl Mitglieder
allem «st es nicht gemacht, sondern daß man viel von ihnen
erhalle. Was haben Sie nun für ein Mittel, um daâ
Nothwendigste, und zwar im Verhältniß der Kräfte des
Ein,einen, zu erhalten? Ich kenne keines Jeder kann
geben- was er will, sobald man weiß, daß der Eine nur
so und so viel gibi, der Andere zwei- dreimal mehr, obschon
es notorisch ist, daß derjenige, welcher weniger gibt, zwei.,
dreimal mehr Vermögen Hai als der Andere, >o werden die
Beiträge spärlicher stießen und die Mittel nicht hinreichen.
W«r haben eö in den letzten Jahren der Tveurung gesehen,
wie eS geht. Alle jenen hungrigen, bleichen Gesichter, jene
abge,chrten. in Lumpen gehüllten Gestalten, welche die HauS-
thürcn belagerten, gehören nach die'cm Gesetze nicht auf den
Notharmcn tat, sondern auf den Etat der Dürftigen und
sind auf die freiwillige Wohlthär gkeil angewiesen. Wenn
S>e den Bettel nicht abschaffen können, so hil't daS Armen,
gesctz nichlS. Sie können aber den Bettel nicht abschaffen,
wenn nicht Jeder, der um ein Almosen angesprochen wird,
aus Ueberzeugung zum Bettler sagen kann: wenn du Unter,
stützung verdienst, so bekommst du sie, wende dich an diese
und jene Behörde! Wenn dieß nicht möglich ist, so finden
sich immer Leute, die — wobl oder übel — Almosen geben,
und so lange der Bettel besteht, wird keine Ordnung im
Armenwes n eintnten, und werden wir diesen Krebsschaden,
der an der bürgerlich.,, Geftllsbaft nagt, i» größerm oder
geringerm Maße b.klagen müssen. Ich bin daher nicht
einverstanden mit dieser Organisation. So gut der erste
Theil des Gesetzes, so mangelhaft ist der zweite. Darum
wünsche ich, da es am Enee doch auf s Gleiche hinauskommt,
ob man es freiwillige Wohuhä-igkeir nenne oder nicht, daß
ein Mittel gegeben werde, die nöthigen Hülfsquell.n herbei,
zuschaffen, um die Armenpflege für die Dürftigen zu besorgen,
nennen Sie es nun „Teilen" oder nicht. Ich will eS dem
Herrn Berichterstatter übe lassen, einen A Sdruck zu finden,
der sich Nicht geg n die Verfassung verstoßt, der eS aber
mögl ch macht, die nothwendigsten Mittel herbeizuschaffen.
Und wenn sie am Enee sogar vom Staate kommen iollcn,
ich stimme dazu, zu Allem, daß man sagen kann: für die
Unterstützung ist gesorgt und wer noch Almosen gibt, wird
sogar gestraft. Ich denke, man werde sich zuerst in den
Gemeinden umsehen müssen, und da sebe ich kein anderes
Mittel, als daß man eS den Gemeinden freistelle, durch einen
Gemeindsbeschluß eine Armensteuer einzuziehen und zwar im
Verhältniß zum Vermögen jedes Einzelnen. Ich möchte, daß
hier zugleich raS Mittel angegeben werde, wie und in we ch.m
Verhälttiisse die Beiträge der Mitglieder der Spcndkasse be-
stimmt werden souen. Das sind meine Bemerkungen. Wenn
ich erneu Antrag stellen soll, so schlage ich vor, den 5 43
ali'o zu fassen: „Zur Unterstützung der Dürftigen wird eine
Kasse gebildet " Bei § 46 folgen dann die nähern Bestim.
münzen

Herr Berichterstatter. Es gibt Leute und Gemein-
den, die sehr bereit zur Wohlthätigkeit sind, aber denen man
nicht glauben darf, wenn es sich um Armenpflege handelt.

Ich war früher in Schöpfen und dort sagte man: saget,
waS es kostet und laßt uns in Ruhe! So bat eS auch Herr
Bützberger. DaS ist die Sprache der Leuie, die ihr HauS
und ihren Garten davor haben, und die, wenn sie genug
gearbeitet und der AlmoSner zu ihnen kommt, lieber ihr Ke-
treffniß geben und gerne in Ruhe bleiben. Ja, wenn man
nur so gut bestellte reute und Gemeinden hätte, daß man
nur Einen hinzustellen brauchte, der pumpt, so wäre es schon
recht. Aber es gibt andere Gemeinden, die andere Sachen
erfahren haben, die viel mehr erfahren hoben, alS die Ge.
meinden. welche noch im Anfange begriffen sind, während
andere eine ganze Geschichte der Armenversorgung hinter sich
haben. Man muß mehr auf diese letzter» Gemeinden hören,
alS auf diejenigen, welche sagen können, sie haben keine
Nolharmen. Ich ersuche daher die Versammlung, Herrn
Büeberger nicht zu viel zu glauben. Ich gehe nun zu den
verschiedenen angefochtenen Punkten über. Der erste besteht
darin, daß man fur die Armenpflege der Dürftigen nicht
zwei Armenbehörden will. Herr Bützberger unterscheidet sich

hier von Herrn Kasser, der zwar Spendkasscn und Kranken,
kasscn, aber nur eine Behörde sur beide, während Herr
Bützberger nur eine Kasse und dann auch nur eine Behörde
will. Ich will zuerst Herrn Raffer antworten. Es ist dafür
gesorgt, daß die Verschiedenheit der Behörden nicht zu groß
wird. Nermen Sie die Einrichtung, wie das Gesetz sie gibt.
Vorerst wird also die Spendkasse gegründet, und zwar nach
Cinwrhnergemeiiiden. welche dafür einen Ausschuß wählen.
Dann kommt die Krankenkasse, deren Verwaltung der Prä.
sident des SpendtassrnauSschusskS in Verdinvung mir dem
oder den Geistlichen und dem Oberlehrer des HauptorreS der
Klrchgtmeindc besorgt. Die Verschiedenheil der Behörden
ist also nicht so groß, denn sobald der Au-schuß der Spend,
tasse gebildet ist, so ist der Ausschuß für die Krankenkasse
auch gebildet, eS trill nur der Pfar.er und der Oberlehrer
des Hauproitcs hinzu. Ich sehe daher Nicht ein, daß die
Sache sehr komplizirl werde. Wenn man zwei Kassen bilden
will, so >ann man sie nicht wobl unter eine und dieselbe
Behörde stellen, sondern jede Kasse hak ihre besondere Auf.
gäbe und muß daher ihre eigene Behörde haben, um so mehr,
alS die Spendkasse auf dem Boden der Einwohnergemeinde,
die Krankenkasse aber auf dem Kosen der Kirchgememde steht.
Also selbst vom Standpunkte d.S Herrn Kasse, aus sind zwei
Behörden nothwendig. Nun kommt aber Herr Bützberger
mir lcm Ancrage, es soll nur eine Kasse gebildet werden
und fuhrt dafür verschiedene Gründe an. Die nächste Folge
der Verschmelzung beider Kassen wäre diese, daß eine ziem,
liehe Anzahl von Hülfsmitteln, welche vcrweadel werden
können, wenn die Kigak nkasse von der Spcndkasse getrennt
ist. dahliifällt, sobald Sie keine Krankniiasse m hr haben.
Dahin g'hörcn die HeiratoseinzuMelder die Beiträge der
fremden Ge'ellen die E»ur>ttS Uno UnterhaliUngSgclder der
Arbttter und Dienstboten. Wir können vom Dlenstvoren oder
Arveiter verlangen, daß er »ch in der Krankenkasse assekurire,
so gut man Einen zu Versicherung seines Hauses bewegen
kann, aber wir können ihn nicht anhalten, Beiträge an eine
UnrerstützungSk-sse zu leisten. Ich bitte Sie, diese HülfS.
queue nlchl zu germa zu ichäsen, nicht nur wegen der finan-
zielten Seite d.rslben, sondern auch in armenpfftgenschcr
'Beziehung. Ist eö nicht noihwendig, daß Sie diesen Leuren
Gelegenheit geben, sich zu assekurlren? Bis jetzt ließ man
die Knechte und Mägde machen, man sah zu,, wie sie ihr
Geld verbrauchten, und wenn sie krank winden, nahm man
sich ihrer an. Ich möchte aber, daß d>e«e L ine steh ge-
wissermaßen selbst schützen. Dabei bleibe» die Leute selbst,
ständig. Wenn sie später Unterstützung erhallen, so wissen
sie, daß sie selbst Beiträge an die Kasse geliefert haben, und
das ist sehr viel werth, wenn durch die Unleistvtzang dle
Selbststänbigkcil des Einzelnen nicht zu Bode» gedruckt wird.
Alle diese Vortheile gehen verloren, wenn man die beiden
Kasscn verschmelzen würde. Ein zweites Hülfsmittel verlieren



Sie in den obligatorischen Beiträgen fremder Geselle«, ein
Hülfsmittel, welches namentlich für die Ortschaften von Be-
dentung ist, die eine größere Armenpflege für die Dürftigen
haben, wie Bern, Burgdorf, Herzogenbuchscc u. a.
Verschmelzt man berde Kassen, so kann man von den fremden
Gesellen nicht mehr obligatorische Beiträge fordern, während
man sie aus dem Lande weist, wenn sie verarmen. Ebenso
verhätt es sich mit dem Antheil an den HetrarhSeinzuggel-
der». Mit diesen gehl eine Veränderung vor, wett die Ar.
mcnhörigkeir der betreffenden Personen verändert wird. Man
wird es so einrichten müssen, daß der Bräutigam einen Theil
des EinzugSgeldes m seme Heimathgemeinde schickt und einen
Theil in die Kasse seines Wohnortes liefert. Nun bot sich

die Frage, ob die HeiralhS.inzuggelder in die Spendkasse
oder in die Krankenkasse fallen sollen. Die Erfahrung lehrte,
daß nicht selten Einer, der sein EinzugSgcld bezavlt hatte,
in der Meinung, er habe ein Recht an die Arm likasse,
darnach trachtete, das Geld auf diese oder jene Weise wieder
zurückzustschcn. Ich ging daher von d r Ansicht aus, wenn
man diese Gelder in die eigentliche Armenkasse fließen lasse,
so sei dieß von, Uebel, wohl aver könne man sie in die
Krankenkasse fließen lassen, denn da könne man den Einzelnen
eine» Anspruch auf Unterstützung im Erkrankungöfalle ge.
währen. Sie vertieren also mir einem wesentlichen Theile
der Hülfsmittel einen armenpflegerischen Einfluß, der von
großem Werthe ist. WaS wurden Sie durch die Verschmelzung

beider Kassen gewinnen? Gar nichts, als daß alles in
EineS verschmolzen wäre. Wenn man aoer nur darauf sieht,
so sollte man noch gar Manches im Staate zusammenw.rsen.
Ich sehe dann nicht ein, waium man verschiedene Direktionen
hat. ES geschieht mitunter auch, daß Jemand von einem
Direktor zum andern gehen muß, aber veweiSt das erwaö

gegen die Vortheile der Trennung der Verwallungszwelge?
Mit Nichten. Mit kleinen Ueoeesiänd'N bwust man gegen
große Vortheile nich-S. ES gibt noch einen andern Grand.
Der Notharmenetat ist es, welcher den Staat westnilich
drückt, und er hat das größte Interesse, daß dieser Etat sich

vermindere. ES gibt nun viele Leute, die einfach deßw gen
auf dem Notharmenetal stehe», weil sie in der Krankheit
nicht l ewlzeilig verpflegt worden, weil man sich nicht um sie

bekümmerte, Leute, die, wenn sie zur rechten Zeit ärztliche
Hülfe gerunden hallen, zur Stunde noch arveitsiähig wäre».
Wir haven ein großes Interesse, für die Eihaltung der
ArbeitSiähigkcit zu sorgen. DaS ist möglich durch die Kran-
kenkasse, welche der Nocharme..pflege einen großen Theil ihrer
Last w-gnimmt. Daduich wird Vielen geholfen und die Ar-
beilStävigknt gehl nicht verloren; der Arme wird für diese

Hülfe dankbar sein. ES versteht stch von selbst, daß bei

Unglncksfäilen, z. B. wenn ein Arbeiter ein Bein bricht,
schleunige Hülfe eintreten, das die Armenpflege sich sofort
Mit dem Arzte IN Verbindung setzen muß Ich muß mich
also der Veischmelzung be, er Kage» entschied.» widersetzen,
weil dadurch der Arm »pflege der Dürftigen viele Vortheile
entzöge., und große Nachtheile herbeigeführt wurden. Ich
komme nun auf die Einwendung'n zu sprechen, welche Herr
Bützvergcr hinsichtlich der freiwilligen WohUhättgkett machte.
Er ob besonders die Fälle hervor, wo Noiharme aus den

Etat der Durf.igeu zu stehen kommen. Es »ibt allerdings
solch Falle, die um so seltener sein werden, je kleiner die

Einwos». rqcmeinde, um so häusiger je größer dieselbe ist.

Je rer g er die Gemeinte ist, d.no größer sind auch ihre
HüliLSilellc«. und so wird sich die Sache nach gewissen Ge.
setze» i w >,» Es ist nicht -duikbar, daß in kleinen Gc-
meiàu plötzlich viele Nvlharme auf den Etat der Dürftigen
komme». Aber Herr Bützbcrger erlauert an die Aorhsiände,
welch e-nt-eien können, an Mißwuchs und große Landes,
kaiamitäten. Ick will noch mehr sagen: wenn Krieg, Pe-
Hilcti! «Nd alles mögliche Uebel kommt, — was dann? Dann
ist der Große Rath des KaiuonS B r« da, weichem die Re-
gternüs die Nothstände vorträgt, er wird ferne Beschlüsse

fassen, wie in frühern Zeiten, wenn große Kalamitäten ein-
traten. So geschah eS z. B. im Jahre 1845, als die Erd.
äpfelkrankhcir sich verbreitete; der Große Rath bewilligte
zur Linderung der Noth t00,vv0 Fr. Sie werden mir zu-
gestehen, daß dieses Gesetz nicht für solche Kalamitäten ge-
macht wird, sondern für gewöhnliche Zeilen und ihre
Bedürfnisse. Außerordentliche Zeilen fordern auch besondere
Maßregeln. ES steht in unsern Finanzgeseycn auch ntchtS
von unbedingien Krediten, aber eS kam ei» Fall, wo der
Große Rath erklärte: wir, bewilligen einen unbedingten
Kredit. Analog wird es im Armenwesen gehen. Bei be-
sondern Nothständen wird der Große Rath am Brunnen
ziehen, aber dieser Fall soll nicht im Gesetze vorgesehen sein.
ES ist dann noch früh genug, Beschlüsse zu fassen, wenn der
Fall eintritt. Die Verfassung selbst gibt dem RegierungS-
rarve die Bcfugntß, in solchen außerordentlichen Fällen unter
Vorb halt der Genehmigung des Großen Rathes die nöthigen
Maßregeln zu ergreifen. Nachdem Herr Bützbcrger den Etat
der Dürftigen schwer gemacht, fragte er nach den vorhan-
denen Fonds, durchging den § 4«, wog die Hülfsmittel dieser
Armenpflege und fand sie zu leicht; er legre aber die im
§ so dargevolenen Hülfsmittel gar nicht auf Je Waqschale.
Schließlich wurde die freiwillige Wohlthäiigkeit noch einer
besondern Kritik unterworfen. DaS Ganze kommt auf eine
Frage hrnaus. Herr Bützbcrger sagte: eS gibt herzlose Lerne,
die ntchrS geben, die Armenpflege stürzt zusammen, der Bettel
dauert fort, und bevor dieses Krcbsübcl beseiiigr ist. gibt es
keine Ordnung im Armeawese«, und damit es beseitigt werden
könne, musse ein gewisser Zwang da sein; es müsse befohlen
werden können, daß Jeder im Verhältnisse seines Vermögens
gebe. Hierüber habe ich Verschiedenes zu sagen. Einmal
erinnere ich Herrn Bützbcrger an die Zeit, wo d>c Gemeinden
nach Belieben kellen konnten, von iso7—1846. Er möge
nachsehe«, ob während dieses Zeitraumes nicht mehrere Ber.
ordnungen gegen den Bettel erlassen worden seien. Er wird
finden daß die Regierung in den Dreißigerjahren wiederholte
Versuche machte, dem Bettel zu steuern, daß sie aber nicht
zum Ziele kam. Es konnten doch Teilen bezogen werden!
Also lolgr der Schluß daraus: zur Unterdrückung des Bet.
tels ist eS gar nicht nothwendig, daß ein Zwang zu, Wohl,
thäligkeil bestehe, sondern der Bettel besteht fclrst da, wo
unbeschränkte Tclle herrscht. Ich muß aber nock, weuer
g>hen und Sie daran mavnen, daß der Bettel eine Industrie,
daß eS gar nicht Sache der Gesetzgebung ist, demselben Ein.
hait zu rvun. So lange der Bettel findet, so lange sucht
er, und die Gesetzgebung wird nicht verb eten zu «ebcn; sie
kann nicht vor jedes Haus einen Landjäger sielirn. Da muß
von den Bürgern geholfen werden; Zwang hilft hier nicht-
Herr Buybergcr argumeniirt mit einer Ze t, die in vielen
Beziehungen nicht anwendbar ist. Es hak seinen Grund,
warum an vielen Orren keine Armenvercine entstanden,
warum an andern Oetcn die gebildeten Armcnvcr ine
zusammenfielen. Wenn z. B. ein Armenverein in einer Ge-
gend sich gebildet halte und sein Mögliches thun woUlc, aber
ringsumher keinen Anschluß hatte, sondern von Gemeinden
mir aller Einrichtung umgeben war, so mußte der Verein
am Eude sagen: ich kann mich nicht aufrecht hauen! und
er siel. Nun werden Sie aber im neuen Gesetze finden, daß
für einen Zusammenhang gesorgt ist, daß die Vräsidcnten der
Spendauöschüsse, die Geistlichen und die in der Verwaltung
der Krankenkassen siedenden Lehrer jedes Amtsbezirks sich

jährlich wenigstens einmal unter dem Vorsitze deS Regie-
rungsstaitkaitcrs versammeln, sich gemeinsam berathen und
über die Kranken- und Armenpflege der Gemeinden Bericht
erstarren. Ich werde dann tn den Fall kommen, dieser Ver.
sammlung Manches vorzuschlagen. ES war z- B. von den
Hauszinsen die Rede. Offenbar muß dafür gesorgt werden,
daß die armen Leute ihren HauSzinS wöchentlich abacben
können, daß sie denselben nicht für ein halbes Jahr zusam-
mcnkommen lassen müssen, dann werden sie am Ende deS



Jahres den ZinS haben, sonst ist dieß in vielen Fällen un.
möglich. Eine andere Frage ist diese, ob dem Arbeitsfähigen
bestimmte Orte bezeichnet werde», wo sich Arbeitsgelegenheit
finder, daß man denselben mit Rath und That d >zu verhnfl.
Eine derartige Wirksamkeit muß kommen. Ich kann Sie
versichern, daß eS bisher an Gemeinsamkeit, au der nöthigen
Verbindung gefehlr bat. Jeder stand isolirt da, natürlich
konnte Vieles auf tiefe Art nicht erreicht werden. Ein
anderer Grund besteht darin, daß die Armenvcrcine bisher
nicht ein besonderes Gebiet für ihre Wirksamkeil haltn-; sie

halten theils mit Rotvarmen theils mit Dürftigen zu thun,
keiner wußte, wie die Armenpflege anderer Gemeinden be.

schaffen sei. Ich müßte Sie allzulange aufhalten, wenn ich

Ihnen alle Punkte aufzählen wollte, die dazu mithalfen den
ersten Versuch der freiwilligen Wohlihätigkeu zu vernichten.
Die freiwillige Armenpflege geht, wenn ihre Last nicht zu
groß, der Wagen nicht zu sehr gespannt wird und der Kur-
scher denselben zu fuhren weiß. Spannen Sie aber daS

Füllen an einen Güterwagen, so ist es klar, daß eS nieder,
fallt. Ich kann mich also mit dem Raisonnement nicht
einverstanden erklären: eS ist Bettel vorhanden, also
Zwang einzuführen, nein, dem Bettel wollen wir auf andere
Weise a hclrcn, und so komme ich zu dem Punkte: soll denn

gar keine Moglichkeil gegeben sein, Einzelne, die durchaus
nichts tdun wollen, zu veranlassen, daß sie einigermaßen mit.
helfen? Ich will mich nicht um den Namen der Sache zanken.
Ich bin damit einverstanden, daß in einzelnen Fällen dafür
gesorgt sein müsse, wenn sich eine ganze E nwohnerschafl zu
wohlthätige» Bestrebungen vereinigt, daß nicht ein Einzelner
sich da>über hinwegsetzen, sie gleichsam aushöhnen dürfe. Ich
glaube auch, daß das Volk, welches Ausgleichung der Lasten
im Großen wollte, dieselbe auch im Kleinen will. Dafür
wird das Armenpo izeigesetz die nöthigen Bestimmungen
enthalten, eS wird gewisseimaßcn auch ein Ncichenpolizcigesetz
sein. Was ist die Folge/ wenn Einer nicht beuritr? Daß
der Zweck nicht vollständig e reicht werden kann, daß
möglicher We,se Leute aus der betreffenden Gemeinde betteln
gehen, an andern O'tcn aufgegriffen werden und zurück.
lranSporli t werden müssen, daß dadurch Kosten entstehen.
Wer hat diese Kosten verursacht? ES ist derjenige, welcher
den gcm-inscss-fiiichen Bcstrcoungen der Gemeinde nicht bei.
getreten ist. Nun ist es gerecht und b'll-g, daß er in erster
Linie solche Polizeikosten in einem guvissen Maße trägt, das
U'brigc wird auf auf Alle vertheilt. Ich zweifle zwar nicht
daran, daß ich das ganze Heer der Juristen auf den Hals
bekommen werde, d>e mir beweisen, damir habe die Frei.
Willigkeit ein Ende. Jen werde mich ober nicht einschüchtern
lassen und anlwo «en: summum jus summn injurin. Man
muß dafür sorgen, daß die Kircke im Dorfe bleibt. Man
wird mir sagen: dann'fahre man lieber eine obligatorische
Armenpflege wieder ein! DaS gebe ich ihnen nicht zu, sonst

müßten sie auch eine obligatorische Enisamprung zugeben
Wenn z. V. von zehn Grundbesitzern neun ein Stück Land
entsumprcn wollen, der zcbnre aber sich weigert, dem Unter,
nehmen beizutrelen, so läßt man nicht die Neun dem Einen
zum Opfer werden, sondern man sagt zu dem sich Weigern,
den: guter Freund, du mußt mithelfen und zwar mit deinem
ganzen Stück Land, daö im Entsumpfungsgei iete liegt. Das
Land wird entsumpfi und dadurch ein gutes We>k vollbracht.
Sagt man deßhalb, man müsse im Kanton Bern obligatorisch
enrsiimpfen? Durchaus nicht! Aber wenn von zehn Grund,
besitzen» neun ihr zusammenhängendes Land entsumpsen wollen,
der zehnte aber sich weigert, da vat man eine praktische
Ader und macht, daß eö geht. Auch auf diesem Gebiete läßt
sich die Sache auf vernünftige Weise einrichten. Ich denke,
es brauche da nicht so viel. Wenn der Einzelne weiß - was
ich da nicht zahle, muß ich viclleichl an einem a der» Orte
zahlen, so bringt das die Freiwilligkeit in Gang' so daß die
betreffende Gesetzesbestimmung vielleicht später nicht mehr zur
Anwendung kommen muß. Ich haue also dafür, man solle

diese organisirte Freiwilligkeit bestehen lassen und nicht beide
Kassen verschmelzen, weil ihre Trennung nothwendig ist.

Abstimmung.

Für den fls mit oder ohne Abänderung Ki Stimmen.
Für den Antrag deS Herrn Buy berger 44 „
Für den Vorschlag des NcgierungSrathes Mehrheit-
„ „ „ „ Herrn Kasser Minderheit.

Hierauf wird noch folgender Anzug deS Herrn Großrath
Jakob Karlen und Z2 anderer Mitglieder verlesen:

»Den vielen Klagen über den langämen. kostbaren und
unsicher,, Civilprozeßgang Rechnung tragend, stellen die un.
terzeichncten Mitglieder des Großen Rathes folgenden Antrag:
es solle der RegierungSraih angewiesen werden

»>) die Frage zn begutachten, ob nicht auch für die

Streitigkeiten in Civilsachen das Institut der Ge.
schworncn (Civil.Jury) eingeführt werden könne,

und bejahenden Falls

,,2) eine Vorlage über die Organisation und die Haupt,
grundzüge des daherigcn Verfahrens auszuarbeiten."

Schluß der Sitzung: G/z Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faßbind.



Vierte Sitzung.

Donnerstag den >9. Februar <8«7.

Morgen» um s Uhr.

Präsident: Herr Statthalter Seßler.

Räch dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend/ mit Entschuldigung: die Herren Affoltcr/Berger/
Carrel/ Carlin / Gett.r, Daniel; Gouvcrnon / Kanzigcr/
Starrer/ KrcbS in Twaun, Kurz/ Masel, Oberli/ Parrat/
Probst/ Schaffrer / Sckcurer, S-gri und v. Werdr; ohne

Entschuldigung: die Herren Aebersold, Berbier/ Bernard/
Bessire, BitztuS, Bolteron, Brand.Schmid/ Brechet/ Buhl-
mann/ Butzbergcr, Charmilloi/ Clemen^on, Feune/ Flcury,
Froidevaux, v. Gonten, v. Grafenried/ Haslebacher, Hirsig,
Imobersteg, Jndeimühle zu Amsoldingen, Kaiser/ Kilcher,
Kodler in Pruiurut/ «oller, Lehman»/ Iovan» ; Lebmann/
Daniel; Lempcn/ Lenz, MarqutS/ Matlhys, Metvöe, Morel,
MooSmann, Mo»gcn>haler, Muller in Hosivyl, Niggclcr,
Paulet, Prudon, RöihliSbergcr, Isak; RölhliSberger, Gustav;
Rubin, Schmutz, Scholer, Schürch, Seiler, Srettler, v-Tavel,
Tièche, Theurtllar, v. Waicenwyl in Rubtgen, Weber und
Wyß.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen lind
ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Fortsetzung der ersten Berathung des Gesetzes
über daS Ar men wcscn.

(Siehe GrosirathSvcrhandlungen der vorhergehenden Sitzung,
Sette ff.)

5

Schenk, RegierungSrath, als Berichterstatter. M:l
diesem Paragraphen gehen wir zur Organisation der ersten

der im 43 genannten HültSanstatten, der Spendkasse, über.
Bet jeder Kasse kommt dreierlei in Betracht: Bildung, Auf.
gäbe und Hülfsmittl. Vorerst bandelt es sich also um die
Bildung und Verwaltung der Spendkasse. Die Bildung der
Spendkassea geschieht durch Beschluß der Zinwohnergemeinde
in der Wuse, daß nicht zurrst ein Verein sich bildet, sondern
die Einwohnergemeinde erklärt, ob eine solche Spendkasse
gebildet werden soll. Sie wissen, daß daö letzte Aunengesctz
eine andere Basis »u erringen suchte, die der Kirchgemcinde,
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daß cS somit zurückftreben wollte nach dem System der Bettel,
ordnung. ES hat sich aber in der Erfahrung gezeigt, daß
gerade diese Bestimmung des Armengcsetzes die Erhaltung
der Armenvereine unmöglich machte, besonders in den Kirch,
gemeinden, die aus mehiern Einwohnergemeinden b steheo,
deren Hülfsmittel verschieden waren. ES trai Mißstimmung
ein, und die Folge war, daß der Armenverein sich auflösen
mußte. Deßhalb glaube ich, cö sei zweckmäßiger, die Ein.
wohnergemelnde als Basis zu nehmen. Zugleich enthält aber
der ; 4» die Bestimmung, daß die Vereinigung von
Einwohnergemeinden eines KirchipielS zu kirckgemcindw.iser
Einrichtung unter Anzeige an die Direktion des Innern,
Abtheilung Armenwesen, stattfinden kann. Diese Anzeige
muß stattfinden, damit die Direktion immer von den Zu.
ständen und Verhältnissen der Gemeinden Kenntniß hat. Die
Verwaltung der Spcndkasse Und die Armenpflege der Dürf.
tigen wird durch einen von der Einwohnergemeinde. oder
wenn Vereinigung staltfindet, von den Einwohnergemeinden
d'S Kirchspiels gewählten Ausschuß besorg'. Sie wissen, daß
es .faktisch fast auf das Nämliche hinaustommr ob hier eine
nähere Bezeichnung »anfinde oder mat, da in der Regel
ungefähr dieselben Männer an der Spitze der Einwohnergc.
meinde stehen, namentlich auf dem Lande. So kam es auch

'vor, daß die Einwohnergemeinde sich als Armenverein kon-
stilutrle.

v. Büren. Ich glaube, eS wäre das richtigste Ver-
fahren, wenn man daS Verhältniß, das der Sache selbst zu
G-undc liegt, auch bei Bestellung der Verwaltung als Basis
annehmen würde in dem Sinne, daß Diejenigen, weiche die
freiwilligen Beilräge. nach § 46 c, in die Speudkasse liefern,
auch ven Ausschuß bilden können, nicht die Einwohnerge.
meinde, i» welcher denn doch Viele sind, die nichts beitragen.
Es müßte dann auch gesagt werden, daß in den Einimhner-
gemeindcn, wo keine freiwilligen Beiträge geleistet werden,
die Aufgabe dem Gemeinderarhe übertragen sei. Ich würde
sie lieber ihm übertragen, als der Einwohnergemesnde. Ich
stelle den Antrag, den § 44 im angegebenen Sinne zu mo-
difiziren.

Herr Berichterstatter. Ich kann mich nicht davon
überzeugen, daß daS von Herrn v. Büren vorgeschlagene Ver-
fahren zweckmäßiger wäre. Sie wissen selbst, wie es ging,
wenn man zuerst einzelne Leute zusammenbringen mußte.
Niemand will die Sache zuerst an die Hand nehmen, bei der
ersten Ausschreibung erschien fast Niemand, uno die Leute
sagten: hätte man doch die Einrichtung gerade im Gesetze

vorgeschrieben, damit man wüßte, woran man sich zu hatten
habe. Ich halte dafür, daß der Entwurf den Reckten der.
jenigen, welche Beiträge leisten, nicht zu nave tritt; in der
Regel haben sie an der Einwohnergemeinde am meisten
Stimmen und Einfluß. Ich kann daher den gestellten Antrag
nicht zugeben.

Abstimmung.

Für den § 44 nach Antrag des Re gicrungS.
ratheS Si Stimmen.

Für den Antrag des Herrn v. Büren >4 „

5 -55.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph stellt nun
die Aufgabe'der Armenpflege der Durf-tgen fest, er schließt
sich dem 42 an, welcher die Dürftigen bezeichnet, die dieser

Armenpflege zufaittn. Vor Allem ist es ihre Aufgabe, der
Verarmung der GenmndSeà'ohiicr möglichst entgegenzu-



wirken. Dazu hat die Armenpflege dreierlei Mittel. Einmal
sind es die moralischen Mittel, welche zur Anwendung kommen
sollen. Sie wissen, daß es in vielen Fällen solcher Mittel
bedarf um Arme aufrecht zu erhalten, um der vollständigen
Verarmung und Verloiterung entgegenzuwirken. Dieser Punkt
wurde vielseitig vcsprochen, namentlich auch am Wohlthätig-
keilSkongreß in Brüssel. Man ist vielseitig der Ansicht, es

sollte eigentlich mir diesen Mitteln allein gewirkt werden.
Ich gebe zu, daß man damit viel bewirken kann, aber ich
glaube, diese Mittel einzig reichen nicht hin, sondern cS

wirb bei dem Menschen in der Regel in moralischer Bezie-
hung erst besser, wenn eö in seinen äußern Verhältnissen
anders auSsievr. Deßvalb stutze ich mich nicht einzig auf
diese moralischen Mittel, sie wirken viel, sehr viel aber es
müssen auch finanzielle Hülfsmittel hin.»kommen, um der
Verarmung enlgegenzuwirien, und zwar indem man am rechten
Ort aus rechte Werse hilit. Auch damit ist eS nicht genug,
auch armenpolrzeiliche Mittel müssen mithelfen; eS muß eine
gewisse Zuevl ausgeübt werden. Sie wissen, daß auch an
dieser Krippe viele Armenvercine scheilerien, daß sie keine
Kompetenz saiten, ernstlich einzuschreiten, sondern den langen
Weg des ProzencS betreten mußten, daß dann die Strafe,
wenn sie erfolgie, zu spät kam und zu streng ausfiel. Es soll
nicht io streng mit den Armen verfahren werden, wie cS
biSver uuter Umständen geschah, dafür kommt eine Instanz
mit kleinerer Besugniß zur Anwendung. Der Mangel einer
Kompeienz von Seite der Gemeinden kam mir oft so vor,
wie wenn ein Varer der Muirer verbieten wollte, eine Strafe
gegen sein Kurd anzuwenden. Da fallen die kleinen Slraf-
miitel weg, welche auf die Kinder sehr heilsam wirken; dann
kommt der Varer und straft den Knabe» so, daß er sich lange
nicht mchr zeigen darf. So hat-cn wir eS im Armenwesen.
Die Arm.nvcbörden hatten keine Kompetenz, um Einen zu
ein paar Tagen Einsamkeil zu verurlycilen; dann verüble
der Betreffende etwas, das ihn fur ein Jahr nach Thorbcrg
brachte, wo er daS Treiben des VagancenthumS kennen lernte,
und viel schlechter zurückkam, als ihn die Gemeinde hinge-
lieferl harre. Deßhalb möchte ich den Gemeinden eine kleine
Ruthe in die Hand geben, im Interesse dcS Armen selbst,
damit dieser nicht Gröberes begehe und Strafen anheimfalle,
von denen er sich schwer ervoU. Die Armenpflege soll ferner
den in Noth Geialhenen mir Raih uno Tvar beistehen. ES
muß »miner der yaupigesichtSpunkl dieser Armenpflege sein,
die Armen durch eigene Thätigkeit cmporzubringen, um durch
Anwendung moralischer, finanzieller und armenpolizeinchcr
M'li.l den Beitel zu unterdrücken. Die nähe,e Organisation
ist Sache besonderer Staturen, weiche der Sanktion der
Direktion deS Innern, Abtheilung Armcnwesen, unterliegen.

Der § 4S wird ohne Einsprache durch das Handmehr
genehmigt.

j 46.

Herr Berichterstatter. Dieß ist ein Haupiparagraph
für die Armenpflege der Dürftigen, indem er die finanziellen
Hülfsmittel derselben enthält, an deren Spitze die gewöhnlichen

K rchensteucrn stehen. Wie Sie wiss n, werden di sc

achtmal im Jahre bezogen und fielen schon biS dahin in die
Kasse der Armcnvereine. Dine Steuer ist von Memcj»de zu
Gemeinde in ihrem Erlrage sehr verschieden, ebenso
verschieden ist sie von Kanron zu Kanton. ES ist wahr, daß
unsere bernischen Kirchensteuern bei weitem Nicht das liefern,
was in andern Kanronen, wie z. B. im Kanton Zurich, wo
sie la »/g sämmtlicher Ausgaben im Aiineiiwesen decken und
auf den Kopf 30 Rp. betragen. Die Kirchenueuer ist bei
uns zu wenig ausgebildet. ES wird-sich fragen, was daran

schuld sei, ob vielleicht ein anderer Modus eingeführt werden
müsse. Auch im Kanron Aargau und in den umliegenden
Kantonen trägt die Kirchensteuer Mehr ein als bei uns. Ob
die Berner weniger zu Predigt gehen oder weniger geben,
wird sich uniersuchen lassen; ich habe dafür Material ge-
sammelt, von den Pfarrern sachbezügliche Angaben erhalten
über die Zahl der Kommunikanten an den Kommuniong.
lagen, und werde ein Tableau darüber vorlegen. Das zweite
Hülfsmittel bilden Legale und Geschenke. ES ist allerdings
wahr, daß auf diesen Punkt nicht viel zu rechnen >st. Hier
in Bern und an einigen andern Orren kann man ivohl darauf
rechnen, da kommen viele Legale und Geschenke für die Armen
vor. Ich war im Falle, hier dieß zu sehen, als >S sich
darum Handelle, wem solche L gaie zugewiesen werden sollen,
da der Einwohncrgemciitbrath und der Aimenvercin darauf
Anspruch machte«. Nun folgen die Uutervallungsbeiträge
sämmtlicher Mitglieder der Spendkasse. der Mittelpunkt,
welcher daS Zentrum der Hülfsmittel bilden muß. Auch hier
können ganz verschiedene Einrichlungen getroffen werden.
Es zeigte sich bet den Armenverenien, daß cö besser oder
schlechter ging je nachdem ma > die Sache an die Hand
nahm, daß die Beiträge sehr ungleich ausfielen, wenn kein
Maß vorgeschrieben war. Wenn man aber den Leuten sagte:
so viel Vermögen hast du ungefähr, wir beabsichtigen einen
Beitrag von V? p. unü«- zu erheben, nach diesem Maßstabe
wurde es dir so viel treffen, — so machte sich die Sache.
Ich führe das nur an, um zu zeigen, daß auch hier
viel aus die Art und Weise ankommt, wie man eS angreift.
Wir dürfen nicht vergessen, daß wr hier Studien machen,
daß wir am Probiren und, und wenn wir nicht das Richtige
treffen, so müssen wir crwaS Anderes anfangen. ES gest
auch bei der Einrichiung der Maschinen ähnlich. Die erste

Buchdruckcrmaschine druckte schlecht, eS wurden im Laufe
der Zeit Verbesserungen angebracht, jetzt geht e» prächtig.
So gehl es auch mir den Einrichtungen der Administration,
die zuerst mangelhaft sind uno aumätig verbessert werden;
so mit der Finanzmaschine, mit der Sreuermaschine, bis das
Sieb fein genug cingerichiet ist. Man muß hierin einige
Geduld haben und sich gegenseitig helfen. Ich gas in meinem
Berichte einen Modus an, von der Ansicht ausgebend, daß
die Elnwohnergemeinde die Vorarbeit machen, daß sie z. B.
sagen wurde: es »ibr bei unsern Verhältnissen Beiträge von
2 — 6 — 20 — 30 Fr. Nun würden die Einwohner der Ge.
meinde nach dem Steuerregister in diese Klassen geschätzt,
ein Termin würde bestimmt, innerhalb dessen Jemano gegen
die Einiyeilung in eine gewisse Klasse Einsprache erheben
könnte. Wer keine Einsprache ervebi, von dem nimmt man
an, er gehöre für ein Jahr in die betreffende Klasse, damit
man nicht viele Zeit und Muhe verschwenden muffe. Wenn
die Männer sich leicht herbeilassen, so gibt eS hin und wieder
Wlliwen, die ein solches Mipliauen gegen die Einrichtungen
der Männer bade», daß sie nicht beizubringen sind; sie ver-
stehen es nicht, und man muß ionen sagen, wie eö geht.
Das vierte Hulfümicrel besteht in fniivilligen Beiträgen von
Korporationen. Herr Butzverger sag e zwar, solche werden
nicht erfolgen, aber ich scoe nicht ein, warum es nicht mög,
lich sein sollte, daß z, B. Burgcrgemeind n, wie sie bis dahin
oft schon auS freiem Willen oedeulende Summen beige«
schössen haben, Nicht auch nachher mithelfen könnten. Sie
dürfen nicht vcrgesien, daß au s die dürftigen Barger lich
auf diesem Armenerar befinden, nicht nur Einsaßen. Man
muß überhaupt doch wenigstens die Möglichkeit gewähren,
das z. B. ein Sludengut von Bern der Armenpflege der
Dürftigen von seinem Ueberfluß ein Geschenk macht; auch
anecri, Burge-gemeinben muß man diese Gelegenheit geben.
Endlich kommt der Ertrag von Stillungen, die in diese

Armenpflege fallen. Dieß ist hauptsächlich auf die Verhältnisse

der Slaor Bern berechnet, wo verschiedene Einrichtungen
benehen. Bekaniulich besteht hier neben dem bürgerlichen
Armengut auch ein örtliches Armengut der Einwohnergc-



meinde, ferner hat hier jede Kirche ein KirchgenieindSarmen.
gut. jeder Pfarrer hat gewisse Hülfsmittel zu vertheilen, die
zum Theil bedeutend sind Wenn nun ein Legat verlangt,
daß der Pfarrer die Stiftung verwalten und verwenden foll,
so muß das natürlich vorbehalten bleiben; darum heißt eS

unter là. <-: „insofern die Stiftung nicht abgesonderte
Verwaltung und Verwendung verlangt " Wenn z. B. eine

Stiftung zu dem Zwecke gemacht wird, daß Handwerker
daraus gebildet werten sollen, wer soll dann diese Stiftung
verwalten? Die Armenpflege der Notharmen hat nichts da-
mit zu thun, wohl aber die Armenpflege der Dürftigen, die

Verwaltung der Spcndkassen. Deßdal» sagte ich, eö sei mög.
lich, daß solche Stipendien zu Bildung junger Handwerker
verwendet werden können, wie es der Geber verlangt. DaS
ist der Sinn der Diu. e.

Tr achsel. Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß
die Kirchensteuern klrchgememdeweise bezogen werde», die
Spcndkusse >A aber einwohn-rgemeindewelsc eingerichtet. Nun
frage ich: wie sollen die Kirchensteuern unter die einzelnen
Einwohners-meindcn vertheilt weiden, wenn eine Kirchge-
meinde aus mehrern Einwohnergemeinden besteht? Soll die
Vertheilung nach der Kopfzahl der Einwohner oder nach der
Zahl der Armen stattfinden? Der Herr Berichterstatter legte
auf die Legale und Geschenke kein großes Gewicht. Ich
glaube im Gegentheil, cS werden künftig weniger Legate fur
die Nolvarmen, aber mehr für die Dürftigen gemacht. ES
scheint mir jedock, cS bestehe »in Widerspruch zwischen die.
sein Paragraphen und dem § 26, welcher lagt, daß Legate
und Geschenke, die nicht ausdrucklich zu Gunsten der Durft
tigen bestimmt sind, zum Stammkapital der Armengüter ge.
schlagen werden sollen. Wenn nun Jemand ein Legat für
die Armen der und der Gemeinde macht, so fragt es sich:
welcher Klasse von Armen kommt cS zu? Nach § 2c> sollte eS

den Nochaimen, nach § stö den Dürftigen zukommen. Ich
stelle daher den Antrag, bet litt, l, das Wort „Armen" zu
ersetzen durch: „Dürftigen". In Betreff der litt, c erlaube
ich mir eine Anfrage an den Herrn Berichterstatter. Wenn
ein Gcmeinderalh bei der Notharwenpflege einen Ueberfchuß
macht, so möchte ich w-ssen, ob er denselben nicht an die
Spcndkassc für die Dürftigen abgeben könne. Ich glaube
zwar nicht, daß große Ueberschüsse gemacht werden, aber in
einzelnen Gemeinden sollte es hie und da möglich sein und
eS läge darin eine Hülftquelle für die Dürftigen.

Herr Berichterstatter. Ich will Herrn Trachscl so.

fort antworten. Ich halte dafür, daß dieses möglich sei.
Wenn z. B. die Gülerbesioer, welche die Kinder auf die
Höfe vertheilen, sich zu einer Verzichtleistung auf das, waS

ihnen für das betreffende Jahr zukommen sollte, verständigen
wollten, um es als Geschenk der Armenpflege der Dürftigen
zu überlassen, so könnten sie eS. Das ihnen zukommende
Betreffniß würde gleichwohl berechnet werden, sie hätten da.
bei ganz freie Hand.

Dr. v. G o n zen b a ch. Ich ergreife das Wort heute mit
einer Art Eiilmmhigung. Ich stellte gestern einen Antrag
hinsichtlich der Gründung von OrtSarmenfondS, von dem ich
glaubte, er sollte allgemein angenommen werden, und je
mehr ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich verwundert,
daß er nicht angenommen worden ist. Ich muß fast glauben,
eS sei dieß auS Mißtrauen, aus unbegründetem Mißtrauen
geschehen. Der Antrag den ich hence stellen werde, Hai viel
weniger Aussicht auf Erfolg, dennoch stelle ich ihn, zur Be.
ruhigling m ineS Gewissens, damit ich sagen kann: elix, et
sniiiinni meam sslvavi! Gestern antwortete man mir: das
,st eine Auffassung der alten Zeit, dw neue Zeit hat eine
andere AnschauungSwe-ie, sie unterstützt durch Erbauung von
Straßen, durch Errichtung von Schulen u. s. f. Ich habe
seither darüber nachgedacht, aber ich glaube behaupten zu

dürfen — und je mehr ich darüber nachdachte, desto klarer
ward mir der Satz — daß ein sogenannter gebildeter Staat
mehr ArmcnfondS bedarf, als ein ungebtldeier. Die Bildung
ruft nämlich neue Bedürfnisse hervor, und doch kann man
andererseits sagen: je mehr die Bildung eines Landes zu.
nimmt, desto mehr nehme auch dessen Produktivität zu. Be.
trachten Sie die Jünger aller vier Fakultäten, sind sie alle
produktiv? Ich will bei derjenigen bleiben, welcher ich an»
gehöre, bei der juridischen Fakultät. Glauben Sie, alle
Juristen seien produktive Leute, bringen eine Vermehrung
der Werthe hervor, und ein Land, das viele solcher Leute
bilde, sei um so produktiver, um so reicher? Nein, aber Alle
haben ihre Bedürfnisse und können in die Lag- kommen, daß
sie denselben nicht mehr genügen können und w-roen daher
arm. Armuth und Reichthum sind relative Begriffe. Ein
armer Hirtenknabe, ein Handlanger, der 2» Cent, im Tage
verdient, aber nur 16 täglich braucht, ist nicht arm. Ein
Doktor JurlS, ein Fürsprecher aber, der 3 Fr. täglich ver.
dient, aber iv Fr. zur Befriedigung aller sein-r Bedürfnisse
bedarf, ist arm. Wenn ich eine alte Institution lobe und
ihr anhange, so thue ich eS nicht deßwegen, weil sie alt,
sondern wenn sie nach meiner Ueberzeugung gut ist; und
wenn ich eine neue Einrichtung bekämpfe, so geschieht es

nicht deßhalb, weil sie neu ist, sondern nur dann, wenn ich
zweifle, daß sie sich bewähre. Wenn ich dem Herrn Bericht-
crstatter die Unbefangenheil und innere Ueberzeugung ein.
räume, so nehme ich sie auch far mich in Anspruch. Wenn
ich aber heule, wie gesagt, ängstlicher auftrete alS gestern,
so geschieht es deßhalb, weil daS, waS ich heute beantrage,
mit einem odiosen Namen behaftet lst, mit dem Namen
„Telle" nämlich. Wenn Sie heule nicht die Mittel anweisen,

um daS Loos der Dürftigen wenigstens so erträglich zu
machen, wie es bisher beschaffen war, so wird J»r Armen-
gesetz scheitern- Stellen Sie diese Dürftigen, die bisher ge.
wohnt waren, die sich so viel aiS berechtigt glaubten, einen
Anspruch an die Armcngüter zu ha en, so bloß, daß ihnen
von dieser Quelle nichts mehr zufließt, daß sie sich nun auch
nicht mehr an den Armenoerein weuden tönn.n, daß die
Spendkommlssion ihnen zur Antwort gzibt: wir haben nicht,
mehr zu geben als früher ein Armenoercin harte und
jetzt sind unsere Mittel erschöpft. — so werden die Hoff,
nungen, welche man an das neue Armengcsetz knüpft, zuver.
läiftg nicht tn Erfüllung gehen. Daher weile man wenig,
stens den Spendkommissionen die Mittel an, um den billigen
Anforderungen an die Armenpflege genügen zu können. Je
mehr ich aber über die Mittel nachdacvre, die geeignet sein
möchten, um das nöthige Geld zur Versorgung der Armen
aufzubringen, desto entschiedener muß rch sagen: das billigst«
und gerechteste Mittel scheint mir die Telle, heiße man sie

nun Armenstcuer oder wie man will, auf den Namen kommt
es nicht an! — DaS Voium deS Herrn BerichlernatterS trö.
stet mich ein wenig, denn wag empfiehlt er ihnen anders in
der von ihm erwähnten Taxation der Einwohner durch die
Spendkommtssion als die Tene? Wenn eine Spendkommlssion
die Bewohner einer Gemeinde mit einer Steuer von '/z pro
mille laxiren darf, wenn Klassen von Beiträgen zu 2—â —
i0-,s—gt) Fr. aufgestellt werden, ist das nicht ganz daS

Gleiche, was Sie thun, wenn Sie die Steuerregister fest,
stellen und Jeden sich schätzen lassen oder ihn leibst schätzen?
Aber, wird man wir wieder entgegnen, sowohl fur die Sa oe
als für die Form wollen gewisse Leute immer das Alte!
Dem ist aber nicht so. Wir haben hier eine neue Drucker,
presse, um mich eines Bildes des Herrn Berichterstatters
zu bedienen, die im Kanton Bern tue besser gchandhabt
wurde alS in letzter Zeit, die direkte Steuer nämlich,
welche erst ftit t«46 besteht, also neu genug ist. Dieses In-
strument braucht der Herr Berichterstatter selbst, er braucht
es im § 22 zur Ersetzung der angegriffenen Armcngüter.
Wenn es aber am einen Orte billig ist, warum sollte es am
andern Orte nicht gerecht sein? Noch mehr: Der Herr Be-



richterstattcr braucht dieses Instrument zur Versorgung aller
seiner Notharmen, die im neuen KanionSlheil oder in andern
Kantonen der Schweiz wohnhaft sind, Denn wo findet er

die Mittel zu ihrem Unterhalt als bei der direkten Vermo-
genSsteuer? Und für die im alten Kanton selbst befindlichen
Nolvarmen, - wo findet er die slxivuo Fr. zu ihrer
Versorgung. alS wieder bei der direkten Vermögenssteuer? ES

ist ungefähr die Vermögenssteuer zu i pro mille berechnet.

Wenn Sie also für die eine Hälfte der Armenverwaltung zu

diesem Mittel greifen, warum nicht auch bei der andern

Hälfte — wegen eincS Voriu theils! Warum soll eine Kan.
tonstclle gerecht, eine freiwillige Gcmetndslelle «der ungerecht
sein? ES ist wahrhaftig nichts anderes als ein Vorm theil,
das S»e zurückhält. Herr Biitzberger wagte eS gestern kaum,
das Wort auözusprechen Man soll nur aber einen Para,
graphe» der Venassung zeigen, welcher die Teile verbietet.

Ich will Ihnen dagegen einen Paragraphen nennen, der fie

erlaubt, allerdings nur „t>,ö zur gänzlichen Durchführung"
deS Grundsatzes der freiwilligen Woelihärigkei. Der § 85,
welcher IN dieser Fassung nur darum dasteht, weil er die

Menschen anders nahm, a.s sie wirklich find, indem er an
die Möglichkeit einer gehörigen Armenpflege auf dem Wege

freiwilliger Wohlthätigkeit glaubte. DaS Armcngesetz von
1847 bcftitigle allerdings die Telle, aber wie viele Besitm.

mungen jenes Gesetzes erlaubt sich der Herr Berichterstatter
zu ändern? Der Umstand alio, daß die Teste im Gesetze

von 184? verworfen ist, rührt mich so wenig alS eine ganze

Menge anderer Bestimmungen ftneö Gesetzt den Herrn
Berichterstatter gerüvrl zu haven scheinen. ES bleibt daher

nur noev die Frage zu erörtern: wenn die Telle nicht
verfassungswidrig, ist fie in der Weise, wie der § 22 fie vor.
schreibt, etwas Besseres alS die Taxation, welche uns der

Herr Berichterstatter vorschlägt? Und da bin ich vollständig
davon überzeugt, dan die Telle b-sser ist. Ich Halle eS für
einen nicht zu rechtfertigenden Eingriff in die Gcmeindefrei.
heic, den Bezug einer solchen Telle zu uniersagen. Wenn
eine Gemeinde freiwillig erklärt: wir haben so und so viel
arme peure, wir wissen zu ihrer Versorgung Nichts anderes

anzufangen, alS daß Iecer nach s.incm Vermögen bellrage,
aber auch nur nach seinem Vermöge«, und wir find bereit,
uns eine solche Teue aufzulegen, - warum soll der Staat daS

hindern? Wo ist dann noch Freiheit, Repu lik, wenn die

Gemeinde nicht eine solche freiwillige Steuer beziehen kann?

Fur Einführung der Gasbeleuchtung, mr ein Theater u. s. w.

soll man Ten.n erdeben dürren - zu Unterstützung der Ar.
men aber nicht! Ich nehme aber auch den andern Fall an,
eS seien nicht alle Einwodner der Gemeinde damit etnvcr-
standen, namentlich Reiche (ich weiß, daß diese Telle häufig
bei Reichen Widerspruch findet, weil fie wissen, daß sie da,

wo viele Arme sind, zunächst auf ihnen lastet,, so hat UNS

der Herr Berichterstatter gestern ei» Beispiel t» Betreff der

Entsumpfung angefahrt, daS auch cicr maßg'bend sein kann.
Der Herr Berichterstatter Hit dabei behauptet, man tonne
doch nicht von einer obligatorischen Eiummpfung reden. Ich
meinerseits finde das Veifahrcn sehr obligatorisch, aber es

sübrt zum Zwecke. Achiiilch verhält eS fich mu der Telle,
und wenn man den Zwang bei der Eitlsumpsung billig und
gerecht findet, warum dann nicht bet der errmemelle? Ich
berief mich schon früher auf daS Beispiel einer Landgemeinde
im Kauron, wo Alle lellen wollen, ein Einziger, der Reichste,

weigerte sich, und da sagten d e Andern: wenn der nicht
will, so wollen wir auch nicht fur ihn um so mehr beitragen,
und die Gemeinde kam dadurch in große Verlegenheit mtl
der Verdingung der Kinder. Solche Fälle kö- neu wieder
eintreten. Ich stelle daher den Antrag, alS litt, k zeigende

^ Bestimmung aufzunehmen. „Armcntellcn, wie im Art. 22

dieses Gesetzes bezogen, gegründet auf einen Beschluß der
Einwohnergemeinde und mit Bewilli gung des Reg erungS.
siatthaliers " Diese Bewilligung halte ich fur l-vthwnidig,
damit in einer Gemeinde, wo wenige begüterte Grundbesitzer,

dagegen viele Arme find, die Betreffenden nicht dem Hasse
und der Verfolgung ausgesetzt werde», wenn sie sich weigern
sollten, sich einem Beschlusse der Mehrheil zu fügen, welche eine
Telle erheben wollte, um die Lage der Dürftigen vielleicht
noch viel erträglicher zu machen, als gerade nöthig wäre,
sondern daß sie in solchen Fäucn an den Regierungsstatthal.
ter rekurieen können. Ich will daher dem Regierungsstalt.
Halter daS Veto einräumen, wenn er den Tellbezug unbillig
findet, aber wenn er findet, derselbe sei billig, die beschlossene

Unterstützung sei Christenpflicht, dann wünsche ich, daß dieses

Mittel der Telle den Gemeinden mit der beantragten
Beschränkung eingeräumt werde, weil ich eS für daö billigste
und für das gerechteste Mittel halte, um das nöthige Geld
für die Armenpflege zusammen zu bringen. Alles was man
im Kantone gegen die Teile saat, beruht auf Mißtrauen,
weil vormals ungerechte oder fehlerhafte Anwendung dieses
Mittels in vielen Fällen stattgefunden hat; ohne die unrich.
tige Anwendung würde daS Voeuriheil gegen die Telle nicht
bestehen. Von diesem Standpunkte aus empfehle ich Ihnen
meinen Antrag.

Gfeller zu Wichtrach. Dieser Artikel gab schon viel
zu reden, alS der EittwUlf eines ArmengesetzcS von einer
Kommisston Härte hieher gebracht werben sollen. Wenn man
dreißig Iah'î lang bei einer Armenpflege beiheiltgr war, so

wird man wissen, was im wirklichen Leben Bedürfniß ist.
Die Freiwilligkeit hat einen guten Klang und wir harten
sie, bevor sie tin Gesetze stand, aber sie fing an zu stocken,

und so kehrten wir zur Teile zurück! Später kam daö Gesetz

von >847, wir suchten uns zu unterziehe» und bildeten einen
Armenvcrcin. Wir kamen aber mit unsern Finanzen in
Schulden und sahen ein, daß es so nicht fortgehen könne;
man erkannte daher einstimmig, wieder eine Telle z« beziehen,
waö auch wirklich crfoigce und noch jetzt geichiehl. nur find
aber mit der Schuldentilgung noch »ichi ganz zu Ende. DaS
ist ein Beispiel, welches beweist, daß es unmöglich ist, mit
der freiwilligen Wohlthätigkeit allein durchzukommen Ich
kann unmöglich begreifen, daß man noch daran hangen kann,
daß man nicht einsieht, daß die Freiwilligkeit die Schuld
an der Zerrüuung der Armengüter und der Anhäufung der
Schulde» in den Gemeinden irägt. Deßwegen muste ich eS

bedauern, wenn man auS Furcht vor dem Namen Telle
wieder in solche Zustände genelhe und wieder das ganze
Land in Schulden stürzen würde. Ich will lieber gleich
wissen, was man von Rechtes wegen von Einem fordern kann,
und tililerstüye daher den Antrag des Herrn p. Go»zenbach,
mit der Erweiterung, daß ^ der Stimmen zum Bejchluß
einer Telle erforderlich seien.

Gfeller von Signau. Ich muß vor Allem Herrn
v. Gonzcnbach zu Gemüthe führen, daß ein Unterschied be-
steht zwischen der anßero.deniliedcli Teue, welche der Herr
Berichterstatter bei H 20 vorschlägt gegenüber der 0-deutlichen
Telle, welche Herr v. Gonzcnbach hier für alle Zukunft auf-
stellen will. Die außerordeniliche Telle muß krnfc der Vcr.
fassuiig zu Ersetzung der Armengüter bezogen werden. Keiner
von Ihnen wünscht mehr, das wir zur Anwendung dieses
Mittels »iehr gezwungen sein möchten alS ich, aber eS ist
eben zur Durchfühiung der Reform absoiuc nothwendig. ES
leidet gewiß keine LandeSgegend meor darunter als dat
Emmenthal, aber weil ich sah, daß die Ersetzung der Armen-
guter absolut nothwendig ist, so habe ich da,» gestimmt. Der
B.zug einer außerordentlichen Telle zu diesem Zwecke kann
einigermaßen gerechtfertigt werden, immerhin aber nicht
der Bezug elller ordentlichen Telle; die außerordentliche Telle
Hai n-cht die verderblichen Folgen, wie die ordentlichen
Tellen. Wenn wir genöthigt und, zur Ergänzung der Ar-
mengifter Tellen zu beziehen, so wird daS bei den Armen
keine Gelüste erwecken, aber sehr begehrlich weiden sie wieder,
wenn sie sehen, daß zur gewöhnlichen Verwaltung Tellen
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bezogen werden; sie werden die Armenbehörden bestürmen
und diese werde» wieder so freigebig wie früher. Ich balte
dafür, wir können hier mit der Verfassung in der Hand
bloss im äußersten Falle noch eine außerordentliche Zelle ge-
statten, eine ordenttlche gewiß nicht, und weil ich daö glaube,
so balle ich jere andere Brschiußnahme für verfassungswidrig
und möchte oerrn v Gonzenbach fragen, wie er einen ver.
fassungöwidrigcn Beschluß vollziehen möchte. Wenn eine
Gemeinde mit schwacher Mehrheit von dem Rechte zu teilen
Gebrauch machen, wenn eine starke Minderheit sich weigern
würde zu zahlen, da möchte ich es Herrn v. Gonzenbach
überlassen die Mitt l anzugeben, wie ein solcher Beschluß zu
vollziehen wäre, da er de, Erfinder dieser Zelle ist. Wenn
Sie die ordentliche Zelle sur alle Zeiten wi-der gestatt.N, so

werden Sie der Freiwilligkeit vollständig den Todesstoß gercn.
Schon an der außerorde« tuchen Zelle ist eS genug. Das
Recbt zu teilen w«rd ganz gewiß eine Pflicvt erzeugen, man
wird Gemeinden und Armenbehörden dadurch unhauöhällerisch
machen, sie weiden es mit den Ausgaben nicht mehr so genau
nehmen. ES ist gar b quem wenn nichiS mehr im Säckel
ist, die Zelle zu erkennen und die Steuercinzicher zu schicken,
daS haben wir erfuhren; verderblicher hat im Emme»tvale
nichts gewirkt aïs diese Zelle. AlS der § 85 der Verfassung
angenommen würd dachte ganz sicher Niemand daran, daß
man ,pater t ie in demselben ausgehobene Pflicht der Gemein,
den unter dem Schein e,nes RechlS wieder einführen wolle,
und eS brauchte all rdinas e>ncn Dokior der Rechte, um die
Venassung auf diese Art zu verdrehen. Ich e,kläre aus das
Bestimmteste, daß ich, wenn die ordentliche Zelle wieder
eingeführt werden sollte, jetzt u. d fur alle Zukunft dagegen
Prötst einlegen werde, und es wurde sich zeigen, wenn man
sich beschwerend an die kompcteinen Behörden wend.n würde,
ob ffe Nicht finden würden, der Große R tl) von Bern habe

gegen die Verfassung gehantelt

Geißbühler. Vorerst erlaube ich mir eine Bemerkung
gegenüber dem Herrn Berichterstatter, welcher sagte, die
Kirchensteuern seien gegenüber andern Kantonen bei unS

gering, und eS müsse» strengere Maßregeln in dieser Beziehung
ergriffen werden. Di.ser Ansicht könnt«- ich nicht beipflicht-n.
In Gegenden, wo ma» sonst viel zu leisten hat, dorr man
mit den freiwilligen Steuern nicht zu streng sein, solid rn
man solle dieselben von selbst ausbilden lassen. WaS die vor.
geschlagene Zell. betrifft, so gebe ich zu, daß die Hülfsmittel
für die Dürftig n ei» wenig schwer anzubringen sind, aber
auch ich wäre mit Leib und Seele dagegen, d c Armentelle
wieder obligatorisch zu machen. Machen Sie dieselbe nicht
obligatorisch, wenn sie doch einmal eing fahrt wäre, so fallen
Sie in eine noch größere Inkoniequenz. Angenommen, eS

stände d n Gemeinden frei, mittels der Stimmen einen
Tellbezug zu erkennen, wag wü'den S>c gewinne», wenn das

ganze Emmenthal und andere randeSacgendcn d,e Zelle nicht
wollten? Wenn Sie Zellen wollen, so müssen Sie dies lden
obligaiorisch maren, oder sie dann gar nicht einführen.
AndcreislitS spricht man von der Zelle, wie von einem großen
Gespenst, besonders wenn es die reichen Herren betrifft. Ich
führe nur daö Beispiel Dr. Schönlein'S an, dem eine Gc.
meinde daS Bürgerrecht geschenkl'hallc. Einige Zeit nachher
schickt ste ihm den Steuerrodel und fordert von ihm ein paar
hundert Gulden Zelle. Der Herr Doktor verstand eS nicht
so und schickte d r betreffenden Gemeinde s.inen Bürgerbrief
zurück. Die Konsequenzen der Zelle liegen viel liefer, als
man glaubt. Daß die obligatorische Zelle verfassungswidrig
sei, weiß ich auch. Lasse man die Gemeinden auf dem Lande
sorgen. Ich glaube, der Artikel, wie er vorliegt, sei klug
genug gefaßt. Wenn die Gemeinde freiwillig erklärt, die
absolut nöthigen Mittel scttn aus diese oder jene Weise zu.
sammenzubringen, '0 genügt es, aber bindet die Gemeinden
nicht durch eine Formel, die wenigstens für daS Emmenthal
zum Schrecken wurde. Man wird auf vktnüil,tire Art die

Tagblatt des Große» RathtS >«57.

alten Schulden zu decken, die alten Wunden zu heilen suchen.
Ich stimme zum Artikel, wie er vorliegt.

Aebi. Ich finde im § sa ein Hülfsmittel angewiesen,
das ich hier auch aufnehmen möchte, die Sammlungen von
HauS zu HauS. Was die vom Herrn Berchre,starter vor.
geschlagene Taxation b« trifft, so babe ich »roße Zweifel, ob
sie den Erfolg haben werde, welchen er sich davon ve>spricht.
Es kann Einer, der für 20 Fr. laxirl ist, sich weigern mehr
alS 6 Fr. zu zahlen; e-n Zwang kann nicht angewendet
werden. Für den Fall, daß der Antrag dcS H rrn v. Gon-
zenbach nicht angenommen werden sollte, schlage ich vor, als
litt, f die Bestimmung aufzunehmen: »Sammlungen von
HauS zu HauS."

Weiß Müller. Ich habe gestern nicht zum Antrage
deö Herrn v- Gonzenbach gestimmt, beinffcnd tie Gründung
von Ortsarmenfonds, weil ich darurhielt. man habe nicht die
nöthigen Mittel dach, die Zeit sei Nicht günstig dafür- auch
wisse man nicht wie und durch wen solche FondS verwendet
würden. Hinaegen zum heutigen Antrage kann ich mit voller
Ueberzeugung stimmen. Ich möchte auch - ichr eine obliga-
lorttche Zelle, auch nicht bloße Stimmenmehrheit in den
Gemeinden- sondern Va der Stimmen. Dagegen glaube ich,
der Bezua der Steuer s«i leichter und bi« iger, neun er nach
dem Steuerregister stattfindet, als nach der Taxation, welche
der Herr Bericht rstatter vorschlägt. Gerade durch eine
solche Kiasstfikatton würden Unzufriedenheit und Unbciiebig.
kcit'N cnlsteven. Ich stimme daher mit voller Ueberzeugung
zum Antrage des Herrn v. Gonzenbach.

v. Steiger zu RiggiSberg. Ich kann mich nicht ent-
halten, eine Bemerkung gegenüber oerrn Gfeller z» machen,
welcher den Antrag des Herrn v. Gonzenbach als ve>fassungS.
w>drig bezeichnete. Bekanntlich hat die nämliche Ve«fassung,
auf die man sich heute beruft, die Bur. ergitter gewährleistet
— wem? Ganz naturlich konnte die Verfassung sie Nie.
mande» anders gewährleiacn ais Denen, die sie bis dahin
von Gottes und Rechtes wegen besessen, verwaltet und zu
Handen idrer Angehangen benutzt oaben. DaS wird N-emand
bestreuen können. Nun kommt di fcö Gesetz und will die
auf feierliche Weife garauurtcn Bürge« guter denen nevmcn,
welchen die Verfassung ste g-rantirt hat; man Will sowohl
Verwaltung a s Ve wendn,>g dieser Gute, in andere Hände
übergehen lassen und zwar nicht mit Einwilligung der Eigen,
thumer. sondern gear» den Willen beweiben. ES liegt also
unwideriprechlich aus der Hand, daß man in diesm Punkte
stch mat geiiiilî, über das wegzugehen, waS die Verfassung
selbst gegenüber dem Gwetzg ber alS Damm aufgestellt hat;
denn daß eS IM direkten Widersprüche mit der Verfassung
steht, liegt am Tage fur jeden Unbefangenen, der die Wahrheit

sehen wlll, der seine Augen ni dt vors tzl>et> schließt.
Das ist ei» Faktum welches tie ganze Beredtsamkeu des

Herrn Bcrichlersta'ierS mit allen seine» Gründe», die man
mit dem größten Talent auszubeuten vergebt, nicht zu widerlegen

vermag. Nun er nnere ich miev durchaus nicht, eine
Einwendung von Seite des Herrn Gfeller dagegen gehört zu
haben. Wer aber darin nichtS VeisastungswtdrigeS finden
konnte, der soll noch viel weniger den Antrag des Herrn
v. Gonzenbach verfassungswidrig finden.

Zscharner zu Kehrsatz. Ich könnte die Bedenke»,
welche ausgesprochen wurden, durchaus nicht theilen. Ich
weiß schon, daß Stadt aus und Stadt ab der Ruf geht,
man wolle alle Burger entblößen. Ich glaube, was bisher
stislungsgemäß zu einem bestimmten Zweck, verwendet wurde,
soll auch serner zu diesem Zwecke verwendet und benutzt
werd n. Allerdings sind einige Btt'lmmuiigen im Gesetze,
die man mit Verstand anwenden muß. Ich stimme gegen
den Antrag des Herrn v. Gonzenbach, weil die gezwungene
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Armenunterstützung mit der falsche» Auffassung derselben
nachcheilige Folgen für das Land dar. Sie süvrre an man.
chen Orten zu einem vollständigen Kommunismus. daher
suchte man andere Hülfsmittel herbeizuschaffen. Man wollte
seiner Zeit vielen Gemeinden eine Erleichterung gewähren,
aber die Lüsternheit ver Leuie wurde gereizt, die Armengürer
zerstoben an vielen Orten; nun sollen sie durch eine außer,
ordentliche Telle wieder auf ihren normalen Bestand gebracht
werden. Fuhren Sie die Telle wieder ein. so kommen Sie
wieder aus alle möaijchen Abnormitäreo zurück durch die

gezwungene Armenunterstützung. Sollte der Antrag deS

Herrn v- Gonzcnbach angenommen werden, so will ich lieber
die Genehmigung des RegicrungSralheS alS diejenige des

Regierungsstailhalters vo behalten. ES muß eine unbefangene
obere Behörde sein, welche diese Genehmigung ertheilt. Ich
bin also dafür, die außerordentliche Telle zu gestalten, um
die SIrmengüter zu ersetzen, aber gegen die gezwungene Un.
terstützung verwahre ich mich feierlich, damit man hier nicht
noch einen Zug aus Aegypieu machen muß. Ich gehe nicht
vom Grundsatze aus: après «,oi le elèluge, aber ich bin der
Anficht, wir soiicn taun, was wir nach unsern wirklichen
Zuständen und Bedürfnissen zweckmäßig finden.

Andereqq. ES wurde bei § 25 beschlossen, die Bußen
nicht in die Kasse der Norvarincn, sonde»« in die Kasse der
Dürftigen falle» zu lassen. Ich finde daher, es sei logisch,
als litt g oder K in den § 46 die Bestimmung aufzunehmen:
»Die für die Armen gesprochenen Bußen."

Mösching. Wir befinden unS auf dem Gebiete der
freiwilligen Wohlthätigkeit, also kann eS stch nicht um die
Einiübrung einer gezwungenen Telle handeln- Ich wünsche,
daß der Herr Berichlcistalter sin nicht täuschen möchte, ich
habe nicht ganz die gleichen Hoffaungen, wie er- Wer früher
mit Armenvercinen zu thun haite, ist zu einer andern Ansicht
gelangt, und Sie werden sich erinnern, daß Herr Bützbcrger
gestern auch üver den § 4S gesprochen hat; er hat mir man-
cheö aus dem Herzen gesprochen. Die vom Herrn Bericht-
erstatter vorgeschlagene E'Nlhcilung in Klassen mag gut sein,
aber cS ist dann eine gezwungene Freiwilligkeit. Ich halte
die im § 46 den Durstigen angewiesene» Mittel nicht fur
genügend und st mme daher zum Antrage des Herrn v. Kon.
zenbach. ES ist nicht eine gezwungene Armenlelle. Wenn
die Gemeinden nicht wollen, so fällt sie dahin. Scheut man
sich, daS Wort »Telle" auözusprechen, so kann man sagen:
»Armensteucr."

Wild bolz. ES scheint mir, im vorliegenden Falle
streite man sich großeniheilS um eine Formsache. Die Einen
wollen eine Teile, nicht eine gezwungene, sondern nach freiem
Willen der zaznne'Uden, die Andern hingegen wollen Maß-
regeln, die im Effekte auf daS Gleiche hinauskommen. Die
Untervaltungâi'eiirage der Mitglieder der Spenokasse sollen
zwar freiwillig sei», aber wenn man eine» Blick in den Be.
richt deS Herr» D>rettorS wirft, so steht man, daß es mit
dieser Freiwilligkeit nicht weit her ist, indem man die Bei.
tragSpfiichligen in den Gemeinden durch die Kommission
raxiren lassen will. Wer sich »tchl unterzieht, wird gemäß,
regelt, so daß es mir scheint, waS der Herr Direktor vor.
schlägt, komme im Prinzipe auf das Gleiche hiyauS, wie
eine Telle, nur Hai eS einen andern Namen. Ich würde
aber das Kind lieber gerade beim wahre» Namen nennen,
eS als eine Telle bezeichnen, der.» Bezug mir der St m-
men beschlossen werden darf. Als verfassuugSwiSi ig betrachte
ich die Telle nicht, uad erlaube mir hierüber noch ei» Wort,
um so mehr als ich mich bei § 3v dahin ausgesprochen babe,
die Teilen seien Nicht nur v rfassungSgemäß. londern sogar
geboten, so lauge der Sl.:at seme 4uo,ovo Fr. a. W. bei.
tragen müsse. Der H 85 der Leifassung erklärt die Unter-
stützungspflicht der Gemeinden als aufgehoben, die Durch.

führung dieses Grundsatzes alS Sache der Gesetzgebung und
schreibt dann ferner vor^ wenn der Ertrag der Armengüter
und der übrigen vorhandenen Mittel nicht hinreiche, so werde
daS Fehlende bis zur Durchführung obigen Grundsatzes durch
Gcmeindetellen und SlaalSzuichüsse ergänzt. DaS sagt die
Versassung schwarz auf weiß. Ich will aber dahingestellt
sein lassen, waS die Mehrheil entscheiden mag. Ich unter,
ziehe mich, gesetzt auch, ich musse alS Derjenige gellen,
welcher dem Großen Rache Lektionen gebe. Der Heir Be-
richterstatler wird stch erinnern, daß ich keinen unqeziemen.
den Ausdruck brauchte. Niemanden beleitigcn, sondern nur
meine individuelle Auffassung vertheidigen wollte.

Lehmann, I. U. Zur Zeit als die Frage bereits
vor der Verfassungsrcviston von 1846 zur Sprache kam, ob
man die Armentellen ausheben wolle, war eS seh- begreiflich,
daß dieser Gegenstand die Leute in hohem Grade beschäftigte.
In der That war eS e,n sehr gcwagrcr Sa,r»l Angesichts
einer so langjährige», eingewurzelten Uebung, gegenüoer der
Klasse der Armen, welche sagten, sie haven ein Recht auf
Unterstützung Aber bereits vor '846 mußte man sich schon
von den furchtbaren Folgen dieses Grundsatzes überzeugen;
man sah, i» welchem progressiven Mase die Begehrlichkeit
stch gesteigert halte, deßhalb sprachen schon damals Kom.
misstonn einstimmig sich sur die Aufhebung der Uiuer-
stutzungSpflichl aus. Der VerfassungSraih von >846 sprach
Uch ebeniaus dafür aus und ebenso der h 85 der Versassung.
Heure bin ich wirklich verwunden, daß man die Frage in
ihrem vouen Umfange hier auswirft, ob man nicht die Ar-
mentelle gesetzlich organl>ire» solle. Ich glaubte, diese Frage
sei abgethan, und halte dafür, wenn auch die gesetzgebende
Behörde die Telle wieder einfuhren wollie, so könnten die
am meisten belasteten Gemeinden dagegen protestiern, vild ich
zweifle nicht daran, daß sie bei einer Appellation an die
Bundcebehördcn Recht erhielten. Aoer ich will davon
absehen und beschränke mich darauf, einiges auf das Votum
des Herrn p. Gouzenoach zu erwiedern. Er gehl von der
Ansicht aus, die Armengürer seien >n der neuern Zit, die
meor Bedürfnisse have alS die Vergangenheit, sehr noth,
wendig. Ja, wir wollen sie nichl unbedingt verwerfen, bis
zu einem gewissen Grade find die Armengürer eine große
Wootlhal. Aber ich bin mir dem Herrn Berichierftatter
darin einverstanden, daß sie schädlich wirken, wenn sie eine
gewisse Grenze überschreiten. Ich kenne eine Geme nde, die
ein sehr b>d «tendes Armengul har, wo die Angehörigen,
wenn sie sich nicht durchbrlngen konnten, den HauSzinS,
Nutzungen erhielten; »e tya en nichtö, ergaben stch dem
Sch appSirinten, so oaß die Gemeinde moralisch versumpfte
Die Nutzung dieser Gül.r macht die Leuie zu sorglos, wenn
ste ein gewisses Maß uoersch eilet. Herr v. Gonzenbach sagte
ferner, sUvst ver Staar beziehe eine Armenlelle Allein eS

liegt denn doch ein enormer Unterschied zwischen der Staats-
steuer und der Gemeindoiellc. Der SlaatSveilrag bildet ein
Acquivalenl, das den ärmer» LandcSgegeaden bei der groß,
artigen iusgluchitng der Lasten geg be» wurde, und insofern
ist cS nicht e,ne Armensteuer. Wenn oie Gesammtheit einer
Gemeinde freiwillig eine Steuer zahlen will. so Ist keine
Rede davoi, daß mau cS verielben verbietet; es ist alsdann
Freiwilligkeit. Ich begreife, daß man Bedenken haben kann,
aoer ich stelle Mir die Sache so vor: wenn in einer Gc-
melnde daS Bedürfniß w groß ist, daß geholfen werden muß,
io wird stch die Mehrheit oer Gem.inde herbeilassen und
MiU und Wege fiiiben, diejenigen, welche sich »»fällig
weigru möchten, moralisch zu noihlgen, und ich glaube,
wenn einmal begonnen wird, so wiro die Sache weniger
läiilg fallen als zur Zeit, alS die Arinenvereine eingeführt
wurven. Ab r eS lit noch einiges zu beachken. Der Buch-
stabe tod'ei, der Geilt maeyr l bendig Wenn wir an der
Spitze der Verwaltung eeS Ar-nenwcsens e>nen Mann haben,
der mit Leib und Seele der Idee lcbi und von seiner Ueber-



zeugung durchdrungen ist, so wird er so auf die Gemeinden
einzuwirken suchen, daß dasjenige, waS unter andern Um.
ständen ein lovter Buchstabe geblieben wäre, durchgeführt
wird. Mir haben lang experimcntirt, aber schlimmer, als
eS bis jetzt ging, kann eS ganz sicher in der Zukunft nicht
gehen. Auf der einen Seire haben wir eine bildende Vor.
schrifl der Verfassung, auf der andern Seile clnen Mann,
der mit Leib und Seele der Sache lebt. Geben wir diesem
Manne einmal Gelegenheit- das System durchzuführen. Da
wir doch die Unrersiützungspfiichl aufgehoben haben, so sollen
wir nicht der Freiwilligkeit einen solchen Slo« gercn, denn
der vorliegende Geseyesenlwuif ist ein durchdachtes, schönes
Werk. Bedenken wir die Stellung, wlche der G-oße Rath
gegenüber einzelnen Landesgegenden einzunehmen bat. ES
sind gewiß weise Verpflichtungen, welche die Verfassung enl-
hält, Verpflichtungen, an die sich ernste Folgen knüpfen.
Die frühere Gesetzgebung über Armenhörigkeit haue gewiß
einen guten Zweck aber was für eine Zeir gur ist kann im
Laufe der Zeit sehr gefährlich werden. Die Bcvölkcrungs.
zahl har eben im Laufe der Zeit so zugenommen, caß die
Ertragsfähigkeit des Bodens in keinem Verhältniß zu der.
selben steht. Deßhalb sehen wir, daß b.S zu den höchsten

GebirgSglpfein die Wäleer geschlagen sind und daß es 70
Jahre gehen mag. bis nur wieder etwas gewachsen ist Be-
gehen wir daher nicht wieder solche Mißgriffe, iondern folgen
wir mehr der Stimme der Natur und der Vernunft. Wirke
der Staat anfällig dahin daß die Höhen m l Wald bepflanzt
werden, daß dagegen in den Niederungen der Ertrag des

Bodens, ohne Verletzung von P-toalverhaltiiissen, möglichst
vermehrt werde. Von dem GesichlSpunkre des RechtS und
der Billigkeit aus komme ich zu dem Schlüsse, daß wir nicht
auf etwas zurückkommen sollen, waS gegen die Verfassung
sich verstoßt.

Siegenthaler. Ich will nicht weiter darauf zurück,
kommen, daß der Antrag des Herrn v. Gonzenbach verfas.
sungSwidrig >st, sondern nur bemerken, daß das GemcindS.
gesey von l8S2 die ArmeiueUen verbietet. Ich bin so frei,
kurz anzuführen, wie im Emmenthal die Armentellen ent.
standen sind. Im Jahre I65i wudc die erste Teile bewilligt
und zwar von ungefähr 3u»0 Fr- Schätzungswert» t Schil.
ling. Diese Telle nahm so zu, laß in spätern Jahren be.
reitS von der nämlichen Summe ei. e Telle von 35 Fr.
bezogen wurde. ES war ein Brunnen, der immer floß. Die
Gemeinden wurden immer leichtsinniger, die Armenlast nahm
zu. Mit welcher Klaffe von Armen haben wir eS vier zu
thun? Etwa mit oen Notharmen? Wenn bet den Bestim.
mungen über die Nolharmcnpflege ein solcher Antrag gestellt
worden wäre, so vätie ich es begriffe», aver hier haben wir
eS mit den Arbeitsfähigen zu lhun, mil der Faulheit, mit
den leichtsinnigen Ehe». Wollen Sie eine Telle fur diese

bewilligen, dann thun Sie es, die Folgen werden nicht aus.
bleiben. Wem dekreiiren Sie heme Teilen? Dem Emmca.
thalt zunächst. Bereits wurden zu Ersetzung der Defizile
Teilen dekrciirt, die fur diesen LandeSihetl zehn, möglich'r
Weise dreißig Jahre lang dauein werden; heule will man
für unendliche Zeiten Teilen dekreiiren, und damit die Fici.
Willigkeit zu Boden drucken, die ganze Basis dieses Giund.
satzeS vernichten. Ich erkläre hier frei: fur das Emmenthal
proitstire ich feierlich gegen eine verfassungswidrige Telle,
wenn man uns eine solche okttoyiren will. Ich weiß nicht,
ob Herr v Gonzenbach schon Armentellen bezahlt hat, ich
muß eö fast bezweifeln. Ich kann davon reven, denn ich
zahlte iüc ein Gut, das l5,000 Fr. werrh sein mag, inner,
halb 20 Layren nrmenlellen im Betrage von nahezu 2000 Fr.
Wenn Herr v. Gonzenbach »o lellen mühte, er wurde der
Armenteue nicht so das Wort reden-

v. Steiger zu Riggisberg. Ich erlaube mir eine kurze
Erläuterung über den Antrag des Herrn Wetßmüller, welcher

üt

die Erhebung einer Telle an eine Mehrheit von -/z der Stim.
men knüpfen will. Da bin ich der Meinung, daß auch 2/z
der Stimmen in solchen Fällen nicht genügen würden. Ich
halte dafür, da die Bersassung die Unterstütznngspfilcht der
Gemeinden aufg! hoben hat, so habe sie implizite auch die
Pfl cht der einzelnen Theile der Gemeinde aurgehoben, und
so lange die Verfassung mit diesem Artikel besteht, könne gar
kein früher tellpflichtlg Gewesener durch die größte Mehrheit
gezwungen werden zu kellen. Ich habe daher den Antrag
des H-rrn v. Gonzenbach so aufgefaßt, daß die Einstimmig,
kcit der Gemeinde nöthig sei. Ich halte nämlich die Pflicht
zu teuen fur alle Gemeinden, und also auch für die Jndi.
viduen. für aufgehooen, und glaube, wenn unter hu..dcrt
Angehörigen einer Gemeinde ein Einziger sich weigern würde,
so könnte eine solche Gemeinde nicht kellen. Hingegen sobald
eine Gemeinde durch besondere Umstände zu der Ansicht ge.
langt, eS bleibe nichlS anderes übrig, als eine Telle zu be.
ziehen, so glaube ich, eS tollte ihr diese Befugniß trotz deS

VersassungSa iikclS vindizirl werden. So faßte ich den An.
trag des Herrn v Gonzenbach auf und deßhalb erblickte ich
nichts Verfassungswidriges in demselben, sonst könnte ich
damit nicht einverstanden sein.

Schären zu Spiez. Alles was gegen die Zweckmäßig,
keit der Telle angeführt wurde, konme mich nicht überzeugen,
vielmehr have ich die Ueberzeugung, daß dieselbe den Ge.
mcinden gestattet werden müsse, wenn man nicht eine Klasse
der Arme« auf die Gasse stellen wolle. Man versuchte eS

mit dem Armengesetz von tsst?, aber eS zeigte sich, daß die
Freiwilligkeit nicht hinreichte- Die im stv angewiesenen
Hülfsmittel genügen nicht zur Unterstützung der Dürftigen.
Ist einmal die Nothwendigkeit da, so soll man auch die
Nöthigen Mittel gestatten. ES besteht ein himmelweiter Un.
terschied zwischen dem Vorschlage des Herrn v. Gonzenbach
und der Telle, wie sie früher bezogen wurde; daS Ab.
schreckende liegt nicht in der Telle, sondern in der Art und
Weise, wie sie bezogen wurde. D e Arm n haben deßhalb
kein Recht aufUnreistüyung. Es steht den Gemeinden ganz
frei, den Bezug einer Teste zu beschließen oder n cht; ich
ziehe dieses Verfahren dem Vorschlage i-eS H rrn Beriàr.
stallerS vor und stimme zum Antrage des Herrn v. Gon.
zenbach.

Karlen Ich hingegen stimme gegen den Antrag des
Herrn v. Gonzenbach und wüßte es vor dem Volke gar nicht
zu verantworten, wenn ich für denselben stimm n würde.
Was ist die Tendenz dieses Armengeietz's? Daß d>e Armen,
last so viel als möglich auf daS Vermögen, nicht auf die
Schulden gelegt werde. Wer hat die Armenlast bis t8-j?
getragen? Vorzüglich die Schulden, der Mittelstand, jetzt
soll daS Ve-mögen sie tragen. Schon aus dieser Rücksicht
durste ich es vor dem Volke nicht veraaiwrien.
Durch Erkennung der Telle stürzen wir das ganze Prinzip
wieder um, und pflanzen wieder die Armuth, wie früher.
Eine andere nachloemge Folge liegt darin, daß infolge der
Telle vcrmöglicherc Leute aus ärmer» Ge>enden wegziehen
weroen. Bei »inem Tellvcsch uß wird eben nicht in dem
Verhältniß gestim-nr, wie die Leute zahlen, sondern nach der
Kopfzahl, so daß vielleicht derjenige Theil, welcher am meisten
zahlen muß, weil überstimmt wird. ES herrsch n allerdings
Bedenken, daß daS DurchschnittSkostgeld nicht genüge, daß
die Gemeinde dennoch werde beispringen müssen, ebenso sind
Bedenken vorhanden in Betreff der zahlreichen dürst gen
Famckie», weiche unterstützt werden müssen. Zch hoffe, der
Herr Berichterstatter werde Mmel uns Wege finden, diese
Bedenken zu beruhigen, dam-t nicht ein Toni der D>rsi>gen
auf den Norharmenerat gebracht werde. Die Dank gen
sollen zur Arbeitsamkeit angehalten werben- denn wer ar.
bettet, ist moralisch besser. Durch einen leichtsinnigen Tell-
beschluß wird der arbeitsame Familienvater gezwungen- sein



Erspartes oft einem Leichtsinnigen zu geben, der nicht unter,
stützt werden sollte.

Tscharner in Bern. Nach diesem Gesetze sollen also
die VerwattungsauSschüsse der Spendkassen die Befugniß
haben, die Einzelnen nach ihrem Vermögen zu taxircn. Ferner
wurden Zwangsmittel im Armenpolizeigeftee in Aussicht ge.
stellt, um die Einzelnen zu zwingen, den Spendkassen beizu.
treten. Nun frage ich! wenn das so ist, ist es etwas An.
dereS a!S eine Teile? Und dann ist eS doch gewiß zweck,
mäßiger, daß man die Sache beim eigentlichen Namen nenne
und daß die Telle nach dem Steuerreqiiier erhoben werde.
Wenn man von allen Zwangsmitteln absehen wölbe, so könnte
ich begreifen, daß man sich gegen die Telle aussprichr, aber
da man doch die Leute zwingen will, so finde ich es loyaler,
vorzuschniben, daß dazu 2/z her Stimmen oder doch die
Mehrheit der Gemeinde erforderlich sei. Sodann ist im
Gesetze nirgends gesagt, wie die Unrerhaltungsbeiiräge der

Mitglieder der Spendkasse beßimnit werden können. Ich
stimme daher zum Ancrage des Herrn v. Gonzenbach.

Furer. ES geht mir, wie Herrn Karlen. Wenn ich

zur Wiedcreinfüdrung der Armeniellc stimmen wurde, so

dürfte ich mich fast gar nicht mehr in meinem Wahlkreise
zeigen. Die arbeitsame Klasse der Bevölkerung, welche ihr
Vermögen erspart hatte, wurde von der Armenicue fa«t er-
drückt, und dabei von den Vaganten und Müßiggängern im
Lande herum ausgelacht, welche die Häuser belagerten und
sich Nachtquartiere erzwängen. Ich sehe auch nicht, wie eS

mit der Verfassung im Einklang wäre, welche die obiigato.
rische Teile aufgehoben hat. Daß die Kirchensteuern an
vielen Orten spärlich ausfallen, ist mir begreiflich denn
Hausväter, die in der Lage sind, täglich 20—30 Almosen zu
geben und dann noch 2—Z Personen zu beherbergen, können
dann nicht noch reichliche Kirchensteuern gebe«. Wenn der
Bettel abgeschafft wird, so werden auch die Kirchensteuern
wieder einen bessern Ertrag liefern. Viele Gemeinden sind
mit Notharmen sehr belastet, so auch Hilierfingen, d-ssen

Armenoerein jährlich >4 —l600 Fr. a. W- an freiwilligen
Beiträgen verwendet Ich stimme mit voller Ueberzeugung
zum H 4« Wi.r wollen einmal auS dem alten Schlendrian
heraus, daö Vagamcnthum, der Bettel soll beteiligt werden,
damit die armen Kinder nicht mehr der Schule entzogen
und industriemäßig zum Bettel verwendet we-den. Wir
haben lange genug an einem Armengesetz gearbeitet Es
scheint keiner Regierung oder Direktion recht ernst gewesen

zu sein, daher möchte ich dem Vorschlage des Herrn
Berichterstatters, welcher daS große CbaoS deS LmdcS in ein
organismes Ganzes ordnete, beipflichten.

Dr. v- Gonzenbach. ES il eine sonderbare Sache
um die An^c» und eine sonderbare Sache um raS Gewissen.
Wir haben über daS Arme«wesen einen und denielben Pa-
ragraphen der Verfassung, den H 8s, welcher uniei litt, s die
Bestlinmung enthält: „Die gesetzliche Pflicht der Gemttr.den
zur Uut rsintzung der Armen ist aurgehuben. Die aumälige
Durchtüdrung dieses Grundsaves ist Sache der G.stzgcbung."
Da sind die Augen deS ganzen EmniciilvalS und seiner Ab-
geordneten vortrefflich, das lesn sie und finden eü ganz
deutlich, es prägt sich idrem Gemlltoe ein: die U-tterstüyungg.
Pflicht der Gemeinden ist aufgehoben! Aber meine Augen
sehen da auch recht, auch ich will, daß diese Pflicht der
Gemeinden aufgehoben bleibe. Dann heißt eS unter litt.fi:
„Die Armcngüler sind gewährleistet und werden durch die
Gemeinden verwaltet. Der Ertrag derselben wird ihrem
Zwecke und ihrer Stiftung gemäß unter der besondern Auf.
ficht des Staat s, Verwender." Da gibt eS im Emmenthal
schon ganz blöde Auge». Wenn man hier sagte, die Gc.
meinden welchen die Armengüter gehören und dcnen fie
gewährleistet sind, seien in der Regel Burgergemeinden und

uur ausnahmsweise Einwohnergemeinden, den erstern komme
daher auch die Verwaltung und Verwendung der Armengüter
zu, so hieß es, das könne man nicht begreifen; und wenn
erwiedert wurde, ma» zweifle, ob ein anderes Verfahren mit
der Verfassung im Einklang stehe, so wurde dieß als eine
harte Zumulhung bezeichnet. Unter litt c heißt eö: „Wenn
der Ertrag der Armengüter, sowie anderer zu diesem Zwecke
vorhandener Mittel sur den Unterhalt der Armen nicht hin.
reicht, so wird bis zur gänzlichen Durchführung obigen
Grundsatzes daö Fehlende durch Gemeindeteuen und Slaalö.
zuichüsse ergänzt " Da find die Augen manches emmentha.
tischen Abgeordneten bcreliS ganz »erblindet, von diesem
Ve fassungSartikel wollen sie nichts wissen, und doch find
nach dieser Beinmmung die Gemeindeteuen erlaubt, — bis
wann? »BiS zur gänzlichen Durchführung obigen Grund,
satzes." Und worin besteht „obiger Grundsatz?" ES ist der
Grundsatz der Frelwtlltgkctt, den Sie durch das vorliegende
G.s tz mitt.lbar als nicht durchruhrbar erklären. Die Haupt,
klaffe der Armen, die No,Harm.a, wird nämlich durch dieses
Gesetz auf einen besonder» Etat eingetragen und obligatorisch
untergützl, zunachsi von der Gemeinde, dann vom Staate.
Heißt daS Durchführung deS Grundsatzes der Verfassung?
Da sage ich: um ,o lange Sie nicht den Grunds,tz der
Freiwilllgtett durchgeführt haben, gibt Ihnen die litt c deS
§ 8S das Recht, Teilen zu beziehen. Wir wollen Alle die
Verfassung vollziehen; avsichlttche VersassungSoerletzung werde
ich so wenig Andern vorwerlen als ich von idrer Seile einen
solchen Lorwurt annehme. ES gibt nur eine Verschievcnheit
der Auffassung unter uns. Ich bin mit Herrn Lehman,, und
mit anen andern Rednern darin einverstanden, daß auch ich
nicht eine obligatorische Armeiuelle will. Herr Steiger ließ
fich in daS Netz verstricken uns glaubt, wenn nicht Alle in
der Gemeinde ctnstimiliig selen, so dürfe gemäß der Versas,
sung keine Telle bezogen weroen. WaS will die Verfassung?
Sle erklärt die gesetzliche Armenunterstützungspstcht der Ge.
meinden alS aufgehovcii. Was heißt da»? ES heiß- nur so viel:
von nu» an hac kein Armer das Recht, Unterstützung von der
Gemeinde zu fordern, die Gemeinde kau» sagen: ich will
nicht. Ader folgt daraus, daß ich, wenn ich keine gesetzliche
Pflicht habe etwas zn thu», auch nicht daS Recht habe, eS

zu thun? Durchaus nicht. Ich hae z. B. nicht eine gc.
ftottche Pflicht, Almosen zu gcoen, aoer wenn ich eine» armen
Mann, ein hungriges, bleiches Gesicht antreffe, darf ich deß.
halb nicht IN i ie Tasche greifen und ihm etwas geben? Das
hieße clue Verzichtteistung auf eines der ersten Rechie des
M nschen. Und wenn nun eine Gemeinde sich aus freiem
Willen enischtteßr, ihre Armen zu linierstatzen und zu diesem
Zwecke eine Teile zu beziehen, und ma» fie daran hindert,
so ist dieß meiner Anficht nach ein uneroörler Eingriss in
die Gemeindefreihcil. Herr Sicgertthaler bezweifelte, ob ich
TcUen zahle. Ich könnte ihm meine Rechnung.,, zeigen,
waS ich nach S>. Gallen t.Uen muß, und zwar nur auS dem
Grunde, wett ich das Gut meines VaccrS übe.nommer, habe;
und in Muri denkt man auch an mich, ooschon ich einen
großen Theil des Iahreg nicht dort zubringe. Werden die
Spendkomm,ssionen aber vlcll icht genei.,- sein die Trägheit
zu unlerstuvcn? Durchaus nicht, sie weroen wohl muer uchcn,
welche Dürftige ihrer Unterstützung würdig sien und welche
nicht. Man hat auch nicht zu gefährden, daß die Gemeinden
allzuleichi zum Tellbezug schreiten werden, daö ist nicht der
Fall, wenn man bereits l°/,s per mille SlaatSsteuer zahlen
muß. Der Herr Berichterstatter will die Einwohner durch
die Spendkommission taxiren lassen. Sie werden dann ver-
nehmen, wie es bei diesem Taxiren zugeht. WaS den Be-
schluß der Gemeinde betrifft, so sch ieße ich mich dem An-
trage an, daß er nicht von einer einfachen M.hrheit der
Stimmen abhängen soll. Aber wollen Sie es von einem
einzigen widerspenstigen Kopse abhängen lassen, oo die Gc-
meinde eine Telle b.ziehen dürfe oder nicht Ich will wahr-
haft lieber, daß die Mehrheit auch in dieser Sache eiilscheide,
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als däß die Minderheit den AuSschlag gebe, wie eS geschieht,

wenn ein einiger Hartherziger eine Gemeinde »e>h,nte>n
kann, ihre Armen gchöria zu verpflegen, ES ist Nicht Lieb,
haberei, warum ich ve, dieser Ansicht bevarrc. Wenn Herr
Siegenthaler mir ein besseres Mittel zcigl, so will ich es

gerne annehme». Nicht die ovllgalvriscve Teile will ich, wie

Herr Geißbühler meint, welcher sagt, wenn eine einzige Ge-
meinde es nicht wolle. >o löiine man lie nicht zwingen.
Allerdings. Wenn baS Emmenthal dieses Mtttti nicht ge.
brauchen will, so wird eâ seine Durstigen aus andere Weise

zu versorge» suche» müssen, jedoch wird es sie »ichlm.hr
wie blS er so leicht an andere Gemeinten abgeben können,

zumal ich überzeugt bin, da« durch das neue Arwenpottzct-
gesetz dem Hin. und Hersch«eben der Arme» von Seite der
Gemeinden ein Riegel geschoben wcrd.n wird. Eine Ver.
faffungSveiietzung kann ich dur.uaus »ichi in mc mm An.
trage erblicken, so sehr ich auch meinen Geist anstrenge. Ich
will mich der Ausdrucksweise deS Herrn Geißbüvier bedienen:
lassen Sie doch die Gemeinden sich einrichien. wie sie wollen
und wenn eine Gemeinde glauoi, sie komme besser mtt yulfe
deS Steuerregisters zum Ziel, so h nder» Sie ncieu e nicht
daran. Ich schließe mich a,so der Modifikation au, daß zu

einem Gcmindsbeschlussc beireffend die Eroebung einer Teile
2/z der Summen erfolvcrttch seien, und wenn man ein un-
angenehm'S Wort vermeiden will, so kann ich mich auch dazu
verstehen, daß statt «Armenleuen" gciagt werde: „Armensteuern".

ES ist zwar so viel ais könnet kl-rnc end Klane
Konnet, aber eS kommt mir nur aus die Sache an, nicht auf
die Benenn»»!., und ich gebe auch hier von dem Satze auS:
suaviter in nioel», iortiter in re.

Gygax. Ich glaube nicht, daß wir je ein Gesetz

behandelt haven, in welchem alle Paragraphen gleich am Pnn.
zipten waren, wie im vorliegenden Geseye, so daß, wenn man
einen Paragraphen umstoßt, die andern auch fallen. Heule
beHanteln wir den § -iv unh ich behaupte, wenn wir heule
den Bezug von Teilen erkennen, daß damit das ganze Gesetz

wieder zu Grunde gehl. Zum ersten Ma e scheltet d.r
Große Raih sich heute wieder in zwei Parteien, glücklicher
Wette nicht in polnische. Die eine Partei will die Telle
und zwar ist eS die Partei, welche dem Gesetze von vo »her.
ein »bdold war. Ich bewundere nur die Begun lichtest und
Ausdauer des Herrn v. Gouzcnbach, daß er noch ,n der

cilficn Siuude den Versuch macht, die Grundlage des Gesetzes

über den Ha-sen zu lv.rien So «ehr Ich gegen ,.'ii>c» AN.

trag bin, so gebe ich zu, daß vieles, faß alles, was ^r sagte,

wahr ist Ich gebe zu, taß eS viet schöne, ,sl, Aline zu

unterhatten, wenn man weiß, woher die Mill-i zu nehmen

sei.», taß es keinen billigern Grundsatz glitt als die Telle,
aber man wttl tic Tc»e nun einmal nicht mcvr und eine

andere Nietttung in ter Aimengcsetzgebung machi sich geilend.
Noch EuiS. BiSder wußte man, tur wen man Witte aver

jetzt ist daS bürgerliche System aufgehoben, und wen» Sie
jeztt Telle» gestatten, so w,rdcn wiche fur Fremde, >ur zu.
gelaufene beule de.ogen. D>e Ort-chaflen welche v cle Arme
hat,n, werden sich gegen cas G.scy sehr auflchi.en und zwar
vor der ,w>iltti Berathung Das haben die Herren Emm.n-
tha er bear.sse-i Ich mnnenci s bin »lchl dcnwc.,en g gen
die Teilen, w.'l » a» für die Einsaßen lellen mußie wndern
bcwnd rS d ß ocae» » eil ich weiß, daß m t vitt.m Geld
viele Arme gepflanzt weiden, daß Mit wenigem Geld am

rechien Orte eocsse.cS bewirkt wird. Das soll man mir nicht
weiß machen, daß eine Armenbchörde, wen-, sie in einen

vollen Sack g,e>fe« kann, nicht Manchen unterstütze, den sie

sonst nicht unterstützen würde. Btöhcr hau«» wir die Telle.
Nun sagt der H-,r Berichicrstanc. wir tonne» es künftig
ohne Telle machen. Jetzt wollen wir dieses Geschenk anneh.
men und prooucii. Gebt es nicht, so n c wir über ein Jahr
Wieder da und können den § 4ö abändern.

Tagblatl des Großen RarhcS >«»?.

Siegenthaler. Herr v. Gonzenbach sagte, er wolle
nicht die obligatorische, sond,r» die freiwillige Telle. Der
Beschluß der Gemeinde ist allerdings freiwillig, aber ist die
Bezahlung freiwillig? In der Einzelne bercch igi ,u sagen:
ich zahle nicht! Dw Bezahlung ist obligatorisch. Nun frage
ich: was ist da noch für ein Unterschied zwttchcn Ottigatorium
und Freiwilligkeit? Keiner, denn die Bezahlung «st die
Hauptsache und diese ist obiigatorich.

Friedli. Ich wünschte schon zum zweiten Male dar.
über Auskunft zu erhallen. wie eS mit den Haushaltungen
gehalten sein soll, die man bisher unterstützte, die kunttig
nicht mehr unterstützt werden so.en. Ich kenne G meioden,
die jüngst noch 2 pur mille zu diesem Zw.cke steocrien, nenne
man es freiwillg oder nicht. Die Ernwodnergemeinden sind
sehr verschieden an Größe. Es gibt große G mcinden, die
sich nie taraus ziehen können bei kleine» Gemeinden ist dieß
eher der Kau; »e sind im Stande und kaufen d,e kleinen
Häuschen zusammen, um »e abzubrechen. Nun befindet sich
in einer solchen Gemeinde ei» armer emm nlhalischer HauS.
vaier, der sich nicht du'chbringen kann, w>n» er von der
Gemeinde nichts erhält. DaS Emmentdal w rd dann sagen,
eö have wled,r eine größere Last - wenn solche Leute heim,
kommen. Ich habe eö mtt der Tene anders aw diejenigen,
welche sagen, sie seien mtt Leib und Seele dagegen. Mit
Leib vin ich dagegttl, aber mit dm G fubl habe ,ch es so:
e» gebe Fälle, wo man durch einen kleinen Geldbeitiag eine
Haushaltung brav und ehuich erhalten könne D,r einzige
Grund warum ich nicht zum Antrag des ocrrn v. Gonz.n-
bach siimmen konnte, ist dieser: Go tlob haven wir die
schlimmsten Zeilen vinier uns und w.rd n wir eS in Zukunft
tlwas b.sser hauen, so daß der H rr Direktor des Armen.
Wesens Mit.et find.t, den Ucbelsiändcn zu begegnen.

Herr Berichterstatter. Ich erlaube mir, vorerst
um den wichtigsten Ant-ag herum ein wenig aufzuräumen,
um ihm mehr Muße widmen zu tonnen Die Aitt-äge der
Her,en Trachsel und Andcregg g.be ich als erh-blich zu.
WM biligegcn die von H rill Aevl beantragten Sammlungen
von HauS zu HauS b.t >fft. so kann ich diese» Antrag nicht
zugeben und zwar im Jnlcr.ssc dieser Sammlungen selbst.
Sie befanden sich lin G setze von >8 >7 untr den gewövn.
lichen HiiifSmitreln der Amenvereine; ich denke aber. Sie
wissen hin,anglich, wie es Mil d,es,n Sammlungen ging.
Deßwe.,en sind dieselben »un einer besondern Kasse zuge-
wiesn, der Krautcnkasse, die sonst keine Hülfsmittel von
der Fr iivilliakell Hai. Ich bin überzeugt. daß die Samm.
lungcii vo„ Haus zu Hguö ctwaS abwe-fen, wenn für die
Kranken gesammelt wird. Ich mußte eö lgher far eine
ganz ve-tchtte Elilrichtung hallen, wenn fur leide Kassen
gesammctt wurde. So »ttl dttibl noch der Haupla>ttiag deS

Herrn v. Gonzenbach mil seinen ve,schlcde,iarttacn Mvdifi.
kationen. Bevor ich indessen zu, Sache selbst ichrcite, mochte
ich links und rechiS ein wenig aufräumen. Herr v. Gon.
zcnbach begann mil der Bemerkung, er ergrttfe heute daS

Wori mit einer Art Eiilmuibigung, nachdem man gestern
cinen von ihm gestellten Antrag, den er mit bestem Will m

gcncllt, mißvernande» habe. Ich sagte ihm ge er» schon,
daß es mir le'id tbäle, wenn er g auben sollie, ich s,che dieß,
aber Herr v. Gonzenbach wird ganz sicher auch begreifen,
daß man in einer so diplomatischen Zttl, wie diejenige ist,
in der wir icben, wo man nichl recht weiß, wie Alles ge.
meint ist, wo Kaiser und Könige Einem Versprechungen ge.
den, und man sich doch in Ach- nehmen muß, was man glaubt,
daß man selbst nach und nach leise trappen l rnt Herr
v. Gonzenbach hat sich an meinem srüh.rn Schlußrapport
etwas gerä t l, und so muß ich mir auch eine Bemeikung
hierube, e-lauben Es handctte sich damals um die Ernch.
tting von Sparhäfen. Heir v. Gonzenbach will durch Ar.
menfonbö für die künftige Generation sorgen, ich bin der



Ansicht, eS soll aus andere Weise geschehen alS früher. Die
Sparhäfen sollen nicht in Fonds der Armenunlerstützung be.

stehen, sondern in Kapitalien, die wir in den Herzen Gci-
stern und Fähigkeiten der Menschen anlegen durch möglichst

gute Erziehung; und Sie wissen, was das sagen will, wie
unendlich entwicklungsfähig der Mensch ist, daß der Knabe
dadurch zum reichbegabr.n Manne werden kann. DaS sind
einerseits unsere Fonds, andererseits geben wir der
kommenden Generalion Vortheile durch Verbesserung der Ver.
kehrSmitiel. Die Fr., welche auf die Jndulirte.
auSstellunq v.rwendel werden gäben schon ein sehr schönes

Legal, aber wir wollen diese Summe nun auf diese Art
verwenden, und ich denke, dannr erwecken wie bei unsern
Arveirern neue Ideen, neue Erstndungen, sie entdecken neue

Wege des AuSkommenS, so daß viel mehr damn bewirkt
wirb, als wenn daS Geld alS Legat verwendet worden wäre.
Herr v. Gonzenbach behauptet, der gebilocre Sraar beeürfe
mehr ArmenrontS als der ungebildete. Er wollte damit
sagen, damit nütze man eigentlich mchiS, daß w r alle Kräfte,
die sonst elender Weise zu Grabe gingen, ohne daß je der
Stahl den Funken aus dem Steine schlagen könnte, mehr
ausbilden lassen. Herr v. Gonzenbach meint, wir machen
dadurch geichrtr Leute, die nicht produktiv seien, nicht Werthe
schaffen. Ich maße mir nicht an, ein Narionalökor.om zu
sein, wie er, aber ich frage: wer schafft denn Werihe?
Schaff,« die Sr. Galler mir ihren Brodericn Werthe?
Schaffen sie mehr Werthe alS ein gures Buch? Kaun ich
meiner Frau ni vt eben so wohl mir einem guten Buche ein
Geschenk machen, alö mit einem ichönen Spitzenkragen von
St. Gallen? Am Ende würden nur die Goldgräber in Ka.
lifornien, die Käsefabrikanten und Landwirlye Werthe schaf.
fen, alleS Andere würde nach der Auffassungswe.se des Herrn
v. Gonzenbach als nicht Werrhe produzirend, sondern alS
Werthe deplacirend erscheine». Das trifft die ganze In-
dustrie und d>e ganze Wissenschaft. Ich will das noch besser

beweisen. Denken wir unö in unserm magern Lande mit
unsern Bergen ohne Bildung! Ich möchte wissen, ob wir
dann nicht mehr Armenfonds brauchten. Man gehe hin zu
den ungebildeten Völkern, die mitten in der reichsten Natur
leben, man sehe, wie sie dort fast verdungern. Und wir
würden ebenfalls darben Mit unserer Bevölkerungszahl, wenn
wir nicht die Produktivität des Landes vermehren würden
durch Drainage, durch Entsumpfung, durch Judullrie.
Dadurch vermögen wir im Schweizerlande zu bestehen, nicht
nur zu bestehen, sondern sogar einen siegreichen Kampf mit
den reichbegabkeüen Ländern der Welt auszuhallen. Herr
v. Gonzenbach sagre, er rahme eine Insittunon nicht deß

halb, weil sie all, sondern weil sie gui sei. Er möge mir
die Bemerkung erlauben, daß man dem Sprechenden ofc eben

die Neuheit der von ihm vorgesvlaqenen Organisation, oder
vielmehr die Jugend und damit die klner-ahreno.it vorge-
ha ten har, tnd-m man sagte: es ist eben ein juineS
Institut und manches d-run zu tadeln! Mir scheint, das stimme
nicht ganz »verein. Doch dieß nur im Vorbeigehen. Herr
v. St'iger, der nicht sowohl über den § sttt als üer einen
frühern Beschluß d«S Großen Rathes sprach, behauptete, eö

sei eine Thalsache, daß jener Beschluß über die V rwenduug
der Armcngüter die Verfassung verl'tzt habe, denn di se habe
die Armcngüter gewährt «stet und zwar den Gemeinden welche
sie von jeoer von Golres uns Rechtes wegen besessen haben-
Es ist noch ein LlevlingsauSdruck der alten Zeit, zu sagen,
die Armcngüter seien „von GoiteS und Rechtes wegen"
Eigenthum der betreffenden Burgergcmcindcn, aber Herr
v. Steiner täuscht sich, wenn er glaubt, das sei so klar.
Ich muß gesteh«n, daß ich überhaupt bedaure, daß Herr Blösch
nicht da ist Er würde Herrn v. Steiger antwort n, daß
durch die Ausscheidung der Gemeindegüter viele Burgergiuer
deplacirt worden sind; daß viele Güter, die seit langer Zeit
von den Bürgern „von GolteS und NcchicS wegen" genutzt
wurden, nicht mehr ihnen gehören. Gerade jene Ausschci-

dungSverträge liefern Beweise zu Dutzenden, daß da, wo die
Einwohnergemeinde Lasten übernahm, auch die entsprechenden
Mittet dafür an sie übergingen, daß sogar die Stadt Bern
davon erzählen kann und zwar s-hr bedeutend. Denn die
Stadt Bern va«te.früher AlleS, sogar den Bärengraben, den
sie nun der Einwohnergemeinde gegeben hat, und mit ihm
noch gar manches Produktioc. Ich komme nun zu der
Hauptfrage, zum Anirage des Herr» o. «Gonzenbach, der von
anderer Seile modifizirt wurde. Die „Teilen" haben sich in
„Steuern" verwandelt und Herr v. Gonzenbach erklärte sich
damit einvcr'ganden. Ich mö vte sie nur darauf aufmerksam
mache», wie sehr dieser Antrag den Ke»» deS Verderbens
in sich selbst trägt durch die Modifikationen, die er von den.
jcnigen erlitten har, weiche zu demselben stimmen Herr
v. Gonzenbach sch.agl vor, den Gemeinden den Bezug von
Teilen zu gestarren. Nun kommr Herr Greller von Wich-
trach und sagt: ja, aber Mit ^ der Stimmen. Herr
v. Scciger findet diese M heheil noch nt vt genügend und
fordert EiNmulyigleit der Gemeinde. Herr v. Gonzenbach
sel,st fürchier sich und sagt: der Beschluß der Gemeinde
unterliegt der Genehmigung d S Regierungsstatrvalters; allein
Herr Tscha »er ist der Ansi vt, d.,S geye nicht, sondern die
Genehmigung des Regicrungs athes sei nöthig. Beweist
Ionen nicht diese ganze m.tilänsche Ausstellung hinlänglich,
wie ich >f diese Sache steht, wie sehr die Herren sich selbst
vor dein fürchten, was sie geiagr haben? Wir woll n nun
etwas genauer auf die Sache eingehen. D r Angriff geht
davln: die Aufgabe der Armenvstege der Durstigen sei sinan^
z-ell scvr schwer, die angew esenen Hülfsmittel genügen nicht;
eS sei der Freiheil der G meinoen zuwider, wenn man ihnen
den Bezug einer Teile nicht gesia i«; endlich sei das hier
Vorgeschlagene eigentlich doch nichts anderes als e>nc Telle.
Untersuchen wir nun diesen Angriff. Schon Herr Büybcrger
schilderte gestern, wie schwer, wie norharmooll dieser Etat
sei, und heure wurde von mehren, Redner» daran erinnert.
Nun muß ich ab.r die Herren birien, sich von allen
Anschauungen etwas frei zu machen und sich ,n eine Gestaltung
der Veroältnisse hincinjudenken, wie sie inrolge des neuen
ArmengeseyeS eintreten wird- ES ist mehr die Ausgabe der
airen Armenverein welche die Armenpflege der Dürftigen
ha«, durchaus nicht dieie harren erne üblere Aufgabe, schon
iu Bezug auf Veit Erar. Denn sie harren auch für die
Nolyarmen zu so-gen, die Kranken zu pflegen Nicht nur
das. Die ö tl'che» Armenve-Mne harr n eS meistens mit
Ein aß n zu thun und waren da wo eö die Burger machen
konnten, sehr beengt Die Aufgabe der Spendkasse ist sehr
besch.änkc, einerseits durch die Ao-Harmenpflege, andererseits
durch die Krankenkasse. Ich bin vier so sei, Herrn Karlen
auf eine Bemerkung zu aiilwo«ten DaS Gesetz enthält klare
Vorschriften daruocr, wie we l d-e Aufnahm auf den Noch,
annenciar gehr. Freilich ist dann eine Aus ehnung oder
Beschränkung deS K«e>feS möglich, z. B. wenn eS sich um
die Versorgung einer Wiltw mit t>—7 Kindern handelt.
So«che Verhältnisse weroen wo l erwogen und es w>ro auf
den Notharmenelar kommen, waS hül-loS uns notv>rm ist.
J v gedenke auch keineswegs die wichtigste Anordnung, die
Instruktion für die ganze Durchführung des Gcscy.s von
mir ans vorzuschlagen sondern ich halre dieß für so -vichiig,
daß rch eine größere Kommission, möglichst aus Ihrer Mille,
ein entren we-dc, um zu berathen, wie die ganze Durch,
fiihrung der Organisation bes nassen sein soll, welche Jnstruk-
tionen den Aemeninsvekloren, den GemeindSbedörden u. s. f.
zu eriheilen fiten. Mau braucht daher nicht zu fürchte»,
daß die Aufnahme auf den Notharmenelac von ein.m ein-
scillge» Gesichtspunkte auS stattfinden soll. Ich sage also:
die Nolharmen fallen weg und auf der andern Seite sind die
Kranken besonders versorgt. Nun bleiben zwischen diesen
beiden Klassen die nicht kranken, arbeitsfähigen, aber dürf.
tigen, nicht nstharmen Leute. Ihrer sind allerdings noch
Viele. Hier müssen wir die Lage deS Kantons Bern mitten



unter den andern Kantonen ein wenig in'S Auge fassen.
Wenn ich die Zahl unserer Armen mit derjenigen anderer
Kantone vergleiche, so muß ich selbst gestehen, daß wir auf
der untersten Stufe stehen, daß wir aus 7 Einwohner einen
Unterstützten haben. Untersuchen wir aber, welche Klasse
unS so lief stelle, so finden wir, daß es die Durstigen find,
und es zeigt sich ein merkwürdiger Absprang zwischen den
Kantonen, die vorzüglich Ack rbau treiben und den indu,
striellen Kantonen. DaS Verha rniß zwischen Bern und
Zürich ist wie 7 zu 21, Tsurgau dar sogar auf 6» Ein.
wodner nur einen Unierstüvren. Auch in anderer Bezieoung
besteht ein großer Unterschied. Sie wissen, daß c,»e große
Familie eine große Last oder eine Wohlthat sein kann. Man
fichr das in Hcrzogenduchsee, wo eine zahlreiche Familie,
deren Kinder in die Fabrike geben, viel verdien»» kann.
BiSher harre bei uns die Landwtrthschafr eigentlich alles zu

tragen. Sehr scköne Aussichten eröffnen fich für die
Zukunft, wenn fich mtc der Landwirrhschafl die Gewerblichkeil
verbindet, daß fich die Betriebsamkeit wesentlich fur die
Armenpflege der Dürftigen bemerklich mache; dann werden
die Familien, die biSber eine Last waren, zur Wool hat.
Mögen fich daher alle Bestrebungen auf diesen Putttt richten,
dann fällt am Ende diese ganze Armenpflege der Dürftigen
weg, denn genau genommen, sollte nichlS da sein alS Noth-
armenpflege und Krankenpflege, und daS ganze Institut der
Spendkasse souie verschwinden können, wenn die Verhältnisse
günstiger weiden Also erziehet gut und fördert die Gewerd-
lichk.il! Es mögen die Seelsorger die moralischen Kräfte in
den Leuren w cken und eS möge u»S der Allmächtige gute
Ernten schicken, dann sch-n'ljl diese Armenpflege zusammen.
Die Aufgabe derselben ist elastisch. Wenn eine böse

Ernre kommt, so dehnt fich die Aufgabe dieser Armen-
pflege aus. folgt eine gute Ernte, so schwindet fie zusammen.
Also sou man nicht diese verschwindende Armenpflege durch
Testen festnageln. Nun sagt man: die aogewieieacn Hül:S-
Mittel genügen nicht. Ich wurde da von verschiedenen Seilen
gemahnt und versichere Sie, daß ich die ganze Veran-worl-
lichkeii meiner Aufgabe fühle. Ich schätze das Vertrauen
sehr, das man in mich setzt, aber ich möchte nicht, daß der
Große Nach sich im bloßen Venrauen auf diese geringe Kraft
einem Geieye anvertraue. Ich weiß, was den Sprechenden
erw irret, wen» die Sache nicht gur geht, wie es heißen
wird: Der ist es, der den Kanton wieder hineingeführt var!
Sie wissen Alle, waS Den erwartet, der es wagen muß —
denn tch hab. daö Armcnwcsen nicht zu meiner Aufgabe ge-
Wählt — Ihnen dieses Gesetz vorzuschlagen. Bevor ich
daran dachte, etwas Neues zu machen, habe tch Mich in aller
Ruhe in die vergangenen Jahre vertieft; ich habe alle
Berichte der Spendkommlsfionen, der Arm »vereine — ungefähr
zwöifhundcrt an der Zahl — Stück sur Sruck eurchgclcsn,
habe mir daö Bemerkenswenve daraus no irr Und mir die

Errahru gen der Gemeinden mit den Armenvereinen gemerkt.
Ich halte die Ehre, Ihnen das Ergebniß dieser Untersuchung
vor längerer Z >t Mitzutheilen. M n wird mir alio nicht
sage» könne», waS ich Ihnen vorschlage, geschrhe aus Mangel
an Erkenntniß dessen, was in der Vergangeich.il gescveven
ist. Ich weiß genau, wie es ging, fast von jeder einzelnen
Gemeinde. Was hat fich gezeigt? Es zeigte fich, daß all.r-
dings die Armenvercine in d>r St llnng, in der fic steh be.

fanden, nicht genügten, daß ivre Organisation dem Bedarf,
nissc nicht entspiach. Aber könne» Sie mir sagen, daß ,ch

Ihnen dieselbe Organisation vorschlage? daß ich Ionen vor.
lege, waS bereilS untergegangen ist? Ganz sicher nicht. Ich
sagte bereits: erstens ist der Etat dieser Armenpflege nicht
derselbe, zweitens ist ihre Aufgabe nicht mehr dieselbe, drit.
tens ist die Stellung dieser Armenpflege eine sicherere in
Bezug auf Verwaltung und Zusammenhang, — alles Punkte,
die wesentlich mitwirken. Es ist daher nicht richiig, wenn
man auf die verflossenen Jahre hinweist. Die Sache hat
sich verändert, und ich muß Sie doch daran erinnern, daß

für daS ganze Armenwesen viel mehr Hülfsmittel fließen alS
bisher. Sie haben die Beirragspflicht der Blutsverwandten
festgesetzt und dies« Pflicht ausgedehnt, Sie haben ferner die
Beiträge der Burgeraürer, die Restitution der Armengürer
mit Verzinsung dcS Fehlenden, eine namhafte Erhöhung deS
SlaalSveitrageS. Aiö neue Hülfsmittel finden Sie fâr die
Krankenkasse den Antheil au den HeirathSeiuzuggeldern, die
Beiträge der fremden Gesellen, der kanconSangeyörigcn Ar.
better und Dienstboten. Gar Manches erschein- da am rechten
One. über daS die Armenpflege bisher nicht verfugen konnte,
und ich denke, es werbe fich mit der Veränderung des Prinzipes

zeigen, daß es geht. Sie bedenken »ich daß wir von
der Burgerttckkeit zur Oerllichkeit übergeoen, welche ge-
waltige Hebel schon in dieser einzigen Aenoerung enthalten
find, daß eine Menge erpreßter Steuern, Reisegelder, die
eine große Summe ausmachen, Wegfällen, daß dieß einzig an
das Prinzip der Oerrlichkeil geknüpft ist. Die Ocrtlichkeit
der Armenpflege wird einen ganz andern Einfluß üben auf
die Wachsamkeit und den Fleiß der Bü gcr, die bisher
d 'chren, ihre Hetmalhgemcinde kenne sie nicht. ES ist be.
kamt auf welche Art oft Steuern erpreßt wurde». Ich
habe Sie an Verhandlungen vor den Asfisen erinnert, an die
zwei einzigen Fälle, in denen ich gegenwärtig war- wie im
eine» Falle Senaud'S Mitschuldiger Scucki, ein starker junger
Mann, von seiner Gemeinde 70 Fr. zu erhallen wußte wie
im ander» Falle die Angeklagte HäSler, eine sehr schön ge.
kleidete Person, dem Mitschuldigen Henzi 80 Fr lieh wäh.
rend fie ein Kind auf der Gemeinde hatte. Glauben Sie,
das wäre vorgefallen, wenn die Betreffenden am Orte, wo
sie woonten, auf den Etat hätten genommen werd,» müssen?
Nein Sie sehen, daß sehr verschiedenartig unterstützt wu>de,
weil keine Gemeinde daS Jnier sse balte, eine gehörige Auf,
fich- zu üben. Diese Aenderung des Prinzips ist s hr hoch
anzuschlagen, nickt nur in moralischer, in armenpfl gerischer,
sondern auch in finanzieller Hinficht. Sie werden erfahren,
daß eS künftig der Hülfsmittel weniger bedarf. Wen» daS
aber richtig ist, so wird auch der folgende Einwurf nicht
von großer Bedeutung sei». Herr v. Gonzenda t> sag-: wie,
man will der Gemeinde nicht einmal daS Reckt einräumen,
eine Teste zu beziehen, eS Handell fich ja nicht um eine
Pflicht, sondern nur um ein Recht. ES ist hier denn doch
an dem Tuet „Pflicht" u-,d „Recht" erwaS gelegen. S«e
wissen- gegenwärtig handelt eS fich um eine» Streit zwischen
dem König von Preußen und der Schweiz. Der König täglich

verlange nicht, daß Neuenburg die Pflicht habe^ mich
alS Fürst anzuerkennen, aber laßt mir daö Rechr, mlch so

zu neu»'»; ich will es in meinem Wappen vaben! ES ist
oft etwas daran gelegen, was man Einem a S Recht ein.
räume, und ich bm Einer derjenigen, welche sagen: laßt
ihm dieses Recht nicht und thut eS aus seinem Wappen,
denn so lange er das Fürstenrhum Neuenburg in feinem
Wappen führt, ist es fur unö gefährlich. Wer garantie
uns, daß nicht in zwanzig Jahren eine Konferenz ein nueS
P oiokoll unterzeichnen, daß nicht, wenn wir eines Morgens
aufsteoen, eine Pstlch: daraus für unö erwachsen sin wird?
So köume eS mit dem Tellrechte. daS die Herren in ihrem
Wappen führen mochten, gehen. Die Administration
käme da in unangenehme Verhältnisse. Es könnte vielleicht
begegnen, wenn geklagt würde, daß ein Direktor einem
RcgierungSita.chatter schriebe, er solle machen/daß dl und
die Person versorgt weide, die Gemeinde habe ja das Recht
Teilen zu erveben. Seien Sie übcr,.ugt, die Administration
wäre dabei sehr in Versuchung geführt; fie wird fich zu er-
leichtern suchen, fie wird nicht in diesen und jenen Landes-
theil reisen, um die Sache nachzusehen, sondern die Direk.
tion wird in Bern ftin und leicht aus dem Rechte der Ge-
meinden eine Pflicht machen. Wir find immer Menschen,
und man weiß, wie eS hie und da gehen kann, wenn man
mit solchen Angelegenheiten beladen und belästigt ist, wenn
man jahraus jahrein nichts anderes anzuhören hat als von
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Bicsem eigentlichen Uebel des Landes, daß man leicht dazu
kommen kan», von einem Rechte Gebrauch zu machen. Auch
der Eiowurf ist nicht stichhaltig, es sei der größte Eingriff
in die Freiheit der Gemeinden, wenn man die Telle nicht
bewillige. Ich will der Frecheir der Gemeinden und der

Freiheil überhaupt durchaus nicht zu nave treten, ab-r ich
möchte Sie darauf aufmerksam machen, daß Herr v. Gonzen-
bach die Genehmigung dcö R-gierungSstaithallers vorbevält.
Wo ist die Freiyttt der Gemeinde, wen» dieser Beamte eS

nicht bewilligt? Sie ist verschwunden. Wenn man also Frei,
heit der Gemeinden will, so darf man nicht die Bewilligung
des R gierungöstattdalterS vorbehalten. Ader durch diesen
Vorbehalt wollte Herr v Gonzcnbach selbst zu verstehen geb n.
daß Gemeinden hie und da etwas thun möevten, waS nicht
in ihrem Interesse liege; er möch'c den Regierungsstatlhaller
zum Schutz ihnr Indessen verpflichten. Ich will das auch,
wir steoen hier auf dem gleichen Boden. Die Freihei cn
müssen übrigens t» vielen Fällen beschränkt werden. Als der
Große Ratv das Wirtvschartsacsey erließ, konnte man sagen,
eine der ersten Freiheiten, die GcwerbSfrcldeit, werde dadurch
beschränkt; dennoch haben Sie das Gesco erlassen. Sie haben
in einem andern Gesetze dem Bmger e-klärr: wenn du nicht
stimmst,.so zavlft du einen Franken, obscvon eine der ersten

Freiheiten des Bürgers auch darin besteht, zu geben, wovin
er will. Auch die einzelne Gemeinde kommt allerdings in
den Fall, sich einem Gesetze zu unterziehen, das ihr nicht
«rlauvt, zu machen, was sie will Der Antrag widerspricht
somit der eigenen Morioirung. Nun heißt cS: das im Gesetze

Vorgeschlagene ist ja nichiS Anderes als eine Teile! Hierauf
habe ich Einiges zu erwidern. Man hat crilcns zu viel auS
einer meiner Bemerkungen gemachr. Ich sprach beispielsweise
von Taxation, im Gesetze steht gar nichts davon. Es ist nur
eine Meinung, wie man es einrichten könnre. B sondere
Statuten werden die Sache regeln. Was ich vorsck age, sind
die Beiträge der Mitglieder der Spcndkasse. Nun ist es aber
ganz etwas Anderes, wenn man sagt: wir wollen verschiedene
Klassen von Beiträgen aufst-Uen und uns darein fügen. Dem
letzlern Punkte will ich gar nicht ausweichen. wenn man
einwendet: Alles geht gui bis aur 2 — ^ Einwohner, — wollt
ihr diese zwingen beizurrete»? Herr Tswarner bedaup ete,
ich wolle sie zwingen. Durchaus nicht, ich will keine» Menschen

zwingen. Freilich wird es sich im Armenvolizeigesctze
nicht um diese Sp.ndkasse handeln, aber um Bezahlung der
Polizeikosten, und dann wird die Frage ihre Lö'üng finden.
Noch ein Wort über den Antrag selbst. Man behaupt t, die
Ttlle sei gar nicht verfassungswidrig. Darüber horten wir
verschiedene Aui-lcgungen, uns Herr v. Gonzenoach sagte, es

sei merkwürdig, wie eS so verschiedene Augen und sogar
verschiedene Gewissen gebe. Allerdings, und noch viel merk-
würdiger ist >6- wie steh die Augen verändern können und
sogar die Gewissen Da.h'lßt cö denn au r>: tbiiipmn IIIU-
t-irrtur et vcul! Iiiutantur! Herr v. Gonzcnbach erklärt, er
könne nicht bcgre scn, wie man die Teile vcr'assungswchrig
finden könne; so lange die allmälige Du chf hrung des im
H "5 ausgesprochenen Grundsatzes daurc, dürfe auch die Ge>
Meindslcüe fortdauern Herr v. Gonzcnbach will damit sagen,
es möge dann kommen, was da wolle, die Ausführung dcS

Grundsatzes sei noch n'cht da. So lange z. B. der Siaals-
beiirag von stritt,Ulw Fr. a. W. verabfolgt würde, könnte
Herr v. Gonzcnbach sagen: die Freiwilligkeit ist noch nicht
durchgeführt, alio dürfen GcmeindStellea bezogen werde».
Kurz, Herr v. Gonzcnbach würde uns unter allen Umständen
beweisen, daß wir uns noch in der allmälige» Durchführung
des G'undsarcs befinden. Dannr bin ich nicht einverstanden.
Im Ve> sassungsrathc war weniger von der Freiwilligkeit die
R-de- man wollre die Telle liquidiren. We im Obcrlande
die Schu den und anderwärts die Zehnten und Bvdenzinse,
so wollte man d-c Gemeindsarmeillellc liquidiren durch
Aufhebung der Uarerstiltzüngipflichl. Deßhalb sagte man im
j «6 der Ve-sassuag, b-ö zur gänzlichen Durchführung dcS

Grundsatzes, bis die Armentcllc liquidirt sei, werde das
Fehlende durch Gemeindciellen und SiaatSzuschiissc ergänzt«
Nun sage ich: jetzt «st sie iiqntdirl. E'N.rscits wt,d der
volle SiaaiSbeilrag von stttv ovo Fr. a W. verabreicht, an-
derersiiS haben Sie eine solche Organisation, daß Sie keiner
Armenleue mehr bedürfen, mir Ausnahme der äußert» dent-
lichen und verschwindende» Teile zu Ersetzung der Armen-
gürer- So verhält sich dl se Sache. Meine Ansicht ist diese?
jetzt ist die Vorschrift der Verfassung durchgeführt und wir
b finden uns nicht mehr bei der allmaiigen Darchiüviung
des Grundsatzes, sondern der Grundsatz hat seinen Auseruck
gefunden. Ferner h>cß eS, die Teüe sei billig und gerecht.
Darauf habe» Hcrr.Kar»cn und andere Redner geantwortet.
Es best hl ein Uncerichi o zwischen der Sta>tsstcuer und der
Gemeliidelellc, wie h »sichtlich deS SchulbenabzugS- Man
hob auch die Unsicherheit der Hulsömitici hervor. Gerade
ist es die Absicht des Gefitzes, dieser Armenpfiegc keine volle
Sicherheit zu bitten. Sie werocn sich überzeugen, daß daS
Gesetz sich bestrebte, sur e>ne Klasse der Armen, für die
Notharmen, die größte Sieve, hm zu geben, für eine andere
Klasse aver nicht, und zwar auö guic» Gründen. Wenn Sie
für die Armenpfiegc der Durst gen sichere Ha.fsmtticl fest-
s.tz u, so haben wir mit S'chciheil die Armen, welche fie
ansprechen. Sobald Sie mit Sicherheit Brosamen streuen,
so haben Sie auch sicher die Spatzen, welche fie aussvchcn-
Man berief fich auf die Vergangenheit. Ja diese zehn Jahre
haben dem A'Mnwcsen besser gcihan, alS die Zeit vor tvà
Wenn wir solche Zeiten ferner g.habt hätten, so wußte der
Himmel wo in wir gekommen w ire». Die letzten zehn Jahre
habcn die Gemeinden aufmerksam gemach«, was noth ihut.
Wenn sie immer Geld genug gehabt hätt «, sie hätten sich
diese Muhe nicht gegeben. Ich glaube, Alle, die bei Ge-
meindeverwa tun,en bcthcilig, waren- werden dieß bestätigen.
Wollen S>c nun dasjenige, waS im Lause der Zeit - freilich

oft mit Unannchm ichkeil ocrvunden und m l schwerem
Herze» — gewonnen worden, w cdcr preisgeben durch Oeff.
nung eines Tttlstockes? Nein, was wir errungen haben, wollen
wir bevaUen, diese schweren Erfahrungen, die auch Gold
mitbrachten, wollen wir nicht preisgeben Es ist möglich,
daß der schwere Wagen, wenn er den Bera hinauf geführt
werden muß, wieder einen Schrill rückwärts gebt, aver man
l'g> etwas umcr; man da s nicht glauben, daß Alles auf
einmal gemacht werben müsse. Wir sind an einer große»
A.beit, an der Régénérât on namenttich einer Klasse von
Armen. Wir dürfen hier nicht auf einmal wieder eine Telle
dekrcliren, und zwar nicht nur ei» Recht, sonde, n auch
eine Pflicht. Also incheii w>r diese Klasse mit Geduld und
Sorgsalt vonväiiS zu bringen. Es haiib>lr sich vier um
eiwas Großes. Wir dürfe» uns Nicht irre machen lassen
durcv einige üble Erfahrungen, »i-wl einfach uns dadurch
der Sa we zu enilebiacn suchen, daß wir eine Telle dekre.
tiren. Ich kam tömit den Antrag des Herrn v. Gonzcnbach
nicht zugeben.

Abstimmung.
Für den H fig mit oder ohne Abänderung, die

zugegebenen Anträge ier Herren Trächsel
und Anderegg Inbegriff » Handmehr.

Für den Antrag deS Herrn v. Gonzcnbach 5t> Stimmen.
Dagegen b»
Für den Antrag des Herrn Acbi Minderheit.

§ 47.

Herr Berichterstatter. Der Staat ist nach unserer
Anschauung nicht nur Staat, sondern auch Privaieigenthümer



und wird seit langer Zeit als solcher behandelt. Er behan.
dette sich selbst schon in dieser Eigenschaft seil isäs, indem
er zugab, daß sein Eigenthum in den Gemeinden behandelt
werde, wie jedes andere Eigenthum. Seit längerer Zeit
gab der Staat Stipendien an arme Jünglinge zu Erlernung
von Handwerken und setzte AuswanderungSsteuern aus. Diese
Ausgaben gehören nicht zur Noiharmenpflege, sondern zur
Armenpflege der Dürftigen. Der Staat leistet diese Beiträge
freiwillig und kann sie in daS eine Büdget aufnehmen, bei
dem andern verweigern. Was die HandwerkSstipendiea
betrifft, so wird man nicht darüber im Zweifel sein, daß solche

nothwendig seien. Ueber die Unterstützung der Auswanderung
kann man verschiedener Ansicht sein. Ich will hier nicht
weiter darauf eingehen, weil die Frage, ob der Siaat AuS-
Wandcrungösteuern verabreichen soll, bei der Büdgeiberathung
zur Sprache kommen wird. Der Artikel «st so gehalten, daß
der Staat freie Hand behalt. Endlich wird im § eine
allgemeine Liebessteucr beim Eintreten großer Unglücksfälle
vorgesehen. Schon zu verschiedenen Zeiten, auch im letzten
Jahre kam es vor, daß beim Eintreten großer Ucberschwem-
mungen, von Wassernöthen u. dgl. vom RegierungSrathe eme
allgemeine Kirchensteuer angeordnet wurde, um den belrof-
fenen Gemeinden zu Hülfe zu kommen. Dazu sollte der
Regie-ungsrarb auch ferner aulvrisiit, und sollte gesagt sein,
daß die Behörde solche Steuern nicht bewillige in Fällen,
wo Versicherung möglich gewesen wäre. Ich denke nämlich,
für Brand, und Hagelschaden sollte eine iolche Steuer nicht
bewilligt werden, dafür bestehen Assekuranzen, die wir durch
derartige Steuern ruinircn würden, weil Mancher denken
mag, wenn er dennoch seine Steuer erhalte, so habe er keinen
Grund, sich zu versichern. Diese Assekuranzen, welche wohl-
thälig wirken, müssen geschützt werden, daher werden nur
solche Unglücksfälle mit der allgemeinen Liedessteuer bedacht,
gegen die keine Versicherung möglich war.

v. Steiger zu RiggiSberg. Vorerst ist mir nicht ganz
klar, warum einer solchen allgemeinen Liebessteucr im Gesetz

Erwähnung geschehen soll. Sleuersammlungcn zu solchen
Zwecken haben zu allen Zeilen startgefunden, ohne daß meines
Wissens ein Gesetz davon Erwähnung that. Ich möchie
daher die Gründe kennen, welche den Herrn Berichterstatter
zur Aufnahme eines solchen Artikels veranlaßt haben mögen.
Den Grundsatz, daß die Liebesfteuer wo mögllw nur da be-

willigt werden soll, wo der Beschädigte die Mittel nicht
hatte, sich gegen den Schaden sicher zu stellen, Halle ich sur
richtig, und lch gestehe aufrichtig, so gerne ich einem Be-
schädigten eine Erleichterung gönne, so hat es mich doch oft
schon gestoßen zu sehen, das die Leute selbst da alles unter-
lassen hallen, wo sie mir geringen Mitteln den Schaden
hätten verhüten können. Hingegen muß ich mir eine Be-
meikung über die Hagclassekuranz erlaub-n die nicht auf der
Basis vollständiger Entschädigung steht, wie die Gebäude,
und Mobittarassekliranz. Lie Hagclassekuranz hatte Ursprung,
ltch diese Grundlage auch, kam aber rn der Folge davon
zurück, und so geschah es, daß Berdeiiigic, die Jahre lang
ihre» Beitrag gezahtt halten ohne Hagelschaden zu erleiden,
aber auf einmal ganz verHagel! wurden, nur mit 2a —25 «„
vorlieb nehmen niußr>n, wie es mir auch geschah. Es ist

«nier solchen Umständen den Leute» nicht zu verargen, wenn
sie zurücktreten. Die Anstalt beruht auf einer fehlerhafte»
Basis, während sie sehr wohlthätig wirken würde, wenn sie

den Grundsatz vollständiger Entschädigung befolgen würde.

Friedli Ich stelle den Antrag, den zweiten Tdeil
dieses Paragraphen zu streichen. Glaubt der Herr Bericht-
erstatter, derselbe siehe dem Gesetze wohl an, so stelle ich in
zweiter Linie oc» Antrag, die Worte: »Einmal im Jahre"

zu streichen. Es können Fälle eintreten, in welchen diese
Bestimmung iwpKffcnd wäre. Ebenso schlage ich vor, die
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Stelle: „gegen welche keine Versicherung möglich war- —
zu streichen.

Revel. Ich komme auf den Antrag zurück, den ich
schon bei § «Z dieses Gesetzes gestellt habe. Es besteht ein
offenbarer Widerspruch zwischen diesem Artikel und dem
Büdget, daS unS bald vorgelegt wird. In der Thal wird
tm Büdget für Unierstüyung der Auswanderung und für
HandwerkSstipcndien eine Summe von Fr. 23,200 ausgesetzt
und zwar auf dem Spezialbüdget der 400 000 Fr. a. W.,
welchem der Jura fremd bleiben muß. Hier wird die Oeko-
nomre des Dekretes von ,863, w lcheS zu Gunsten des Jura
erlassen wurde, zerstört; aus diesem Grunde verlange ich
die gänzliche Streichung dies s Artikels oder die Versetzung
der Ziff. t in den § 33 unter litt. n. Ich unterstütze den
Antrag des Herrn Friedli hinsichtlich der Ziff. 2, denn ich
sehe nicht ein, warum die Regierung darauf beschränkt wer.
den sollte, die Sammlungen nur einmal im Jahie zu
veranstalten, während die Unglücksfälle sich wiederholen können.
Daß die letzten Sammlungen so wenig abwarfen, ist dem
Umstände zuzuschreiben, daß sie zu spät angeordnet werden
und daß sie nicht unmittelbar auf den Ungliicksfall stattfinden,
wenn o,e Bevölkerung sich noch unier dem Eindrucke der
Begebenheit befindet. Wenn man zu rechter Zeit einen Ruf
an die öffentliche Mildthätigkeit ergehen ließ-, es würde weit
mehr abtragen. Die Regierung soll daher freie Hand haben.

Mösching unterstützt den Z 47, wie er vorliegt, damit
das Publikum nicht zu sehr belästigt werde.

Herr Berichterstatter. Herr Revel behauptet, dieser
Artikel stehe mit dem Büdget im Widerspruch. DaS ist
allerdings richtig, und ich hätte ein anderes Bügel gemacht,
wenn dieses Gesetz schon in Kraft stände, aber ich konnte
kein anderes Büdget machen, bevor das Gesetz genehmigt ist,
sondern ich mußie dasselbe nach den bestehenden Gesetzen
einrichten. Ich habe am Büdget überhaupt möglichst wenig
geändert, und darüber bezeugte der Herr Finanzdirektor eine
große Freude. Herr Revel erblickt hier einen Eingriff in
daS Dekret von lsSi. Ich will nicht wiederholen, was ich
bereits einmal vorgetragen habe. ES scheint zwar, eS sei
mir nicht gelungen, Her.n Revel davon zu überzeugen, daß
das Dekret von >«S! unangetastet bleibt Was den Antrag
des Herrn Friedli betrifft, die Wotte „Einmal im Jahre-
zu streichen, so ist denn doch nolhwcndig, daß diese Steuer
nicht aazuhäufig wiederkehre. Herr Revel hielt sich darüber
auf, daß die letzten Sammlungen so wenig abwarfen. ES
ist allerdings wahr, aber man wurde von gewissen Landes-
tvcilen sehr im Stich gelassen, eS waren ganze Gemeinden
im Jura, die keinen Rappen gaben. Es wäre schon gut, die
Sammlungen auf daS Uuglück folgen zu lassen aber die
Regierung muß deßhalb bis gegen Ende deö IayreS. warten,
weil im Laufe des Sommers Verschiedenes geschehen kann.
So halte man letzren Sommer schon früh ein Gewitter im
Amte Scfttgeu, erst später folgte die Verheerung in den
oberiändischen Gemeinde«. Deßhalb muß die Sc.uer
verschoben weeden, um sie möglichst auf alle beschädigten Ge-
gende» ausdehnen zu können. Ich setzte Werth darauf, die
allgemeine Liebcssteuer auf die Ungiückefälle zu beschränken-
gegen die keine Versicherung möglich ist. Gerade gegenwärtig
bin ich mir dem R>gierungSsi.uthalrcr von Sefligen im
Zwiste in Veireff eines Hagel,chadeuâ in der Gemeinde
Gurzrlen. Der Reglelun„sstatthalier möchie zu Gunsten der
donige» Beschädigten einen Anspruch machen, ich bin jedoch
der Ansicht, das, man unmöglich diese Hagelbeschädigten auf
die gleiche Linie mit den Wasserbcschädigteu setzen könne,
sonst ruinirt der Staat die Assekuranz. Diese mag ihre
Mängel haben, aber eö liegt nicht in der Stellung des
Staates, sie vollständig zu Boden zu drücken; deßhalb darf
er die Hagelkeschgdigten nicht behandeln wle die Wasserbe-

19



58

schädigten, denn gegen den Wasserschaden haben wir keine

Assekuranz. Damit ist nicht gesagt, daß man Jene gänzlich
verlasse, ich verließ auch Gurzelen nicht gänzlich, sondern
kam dieser Gemeinde durch einen außerordentlichen Beilrag
an die Ortsarmenpflege zu Hülfe. Auch in Roggwyl geschah
in ähnlicher Weise etwas. Ich empfehle Ihnen dahct den
H 47, wie er vorliegt.

Abstimmung.
Für den § 4? mit oder ohne Abänderung Mehrheit.
Für Streichung desselben Minderheit.
Für den ersten Antrag des Herrn Fried li »

!» „ zweiten ,i ,i » » »

§ 4S.

v. Steiger zu RiggtSberg- Ich erlaube mir die Frage,
wie die Bezeichnung deS Oberlehrers des HaupiorceS der
Kirchgemeinde zu verstehen sei, ob sie den Sinn hat, daß
die Gemeinde, in welcher die Kirche steht, gemeine ist. In
diesem Falle kann ich nicht einsehen, warum man gerade
dem Lehrer dieser Eenwohnergemeende ein Vorrecht über die
Lehrer der andern Gemeinden geben will. Mir scheint, man
hätte das dahingestellt sein lassen und einfach sagen sollen,
in die Verwaltungsbehörde der Krankenkasse werde auch einer
der Oberlehrer der Ktrchgcmeinde gewählt, ohne zu bestimmen,
welcher zu bezeichnen sei. Der sogenannte Hauplorc kann
im gegebenen Falle eine der kleinsten Einwohncrgemeinden
deS Kirchspiels sein.

Tscharner zu Kehrsatz beantragt die Streichung des
48 aus Besorgniß daß er bei Gemeinden, deren Vermö,

genSverhältnisse sehr verschieden seien, Anstoß finden möchte

Schneeberger im Schweikhof beantragt, die Worte:
„mehrere gelrennte Spendkassen" ^ der Stelle: „in einer
Kirchgemeinde" — vor-, nicht nachzusetzen, ferner die Worte:
„deS Hauptottes" zu streichen und einfach zu sagen: „einem
Obeilehrer der Kirchgemeinde", — weil in einer Kirchgemeinde

oft mehrere Oberlehrer sich befinden.

Siegenthaler stellt den Antrag, das zweite Alinea
dahin zu modifiziren, daß alle Oberlehrer der Ktrchgcmeinde,
nicht nur der Oberlehrer des HauprorceS derselben in die
Verwaltungsbehörde der Krankenkasse gewählt werden sollen,
weil dieß im Interesse einer guten Krankenpflege selbst liege-

Herr B e r i ch t e r st a l t e r. Der Antrag deS Herrn
Tscharner aus Streichung des Paragraphen bringt mich in
einige Verlegenheit Sie haben die Krankenkasse im § 4z
dekrerirt, und wenn Sie nun diesen Paragraphen streichen,
so stände eS dem Gesetze übel an; es wäre dann eine Kranken,
kasse dekretirt, aber keine Bestimmung über deren Bildung
und Verwaltung vorhanden. Sie werden einsehen, daß dieß
nicht gebt. Für die Verhältnisse einzelner Gemeinden mag
eö wünschbar sein, die Krankenkasse einwohnergemeindweift
zu haben, aber im Allgemeinen kann bei der Bildung von
Krankenkassen aus verschiedenen Gründen yicht einwohner-
gem-indwe>se verfahren werden. Einmal weil der Umfang
vieler Eiuwohnergemeinden zu klein ist sodann weit die Hülfsmittel

der Krankenkasse sich nicht auf das Bereich der
Einwohnergemeinde beschränken, wie z. B. die Heiralhseinzug.
gelder- In Bezug auf das zweite Alinea wurden verschiedene
Modifikationen beantragt. Der Grund, warum der Entwurf
nur vom „Oberlehrer deS Hauptortes der Kirchgemcinde"
spricht, ist nur dieser, die Sache abzukürzen und zu sagen,

wer zu bezeichnen fei. Sobald Sie sagen, einer der Oberlehrer

sei Mitglied der Verwaltungsbehörde, so ist eint Wahl
nothwendig, und man muß beifügen, wer dieselbe treffen soll.
Sagen Sie, „die Oberlehrer" der Kirchgemeinde seien
Mitglieder der Verwaltungsbehörde, so fällt dieser Umstand weg,
und es mag dazu dienen, die Krankenpflege in einzelnen
Gemeinden zu fördern. Ich rechnete zwar darauf, daß der
Geistliche ohnedieß die Kranken besuche, und daß er dabei
einen Anlaß habe. Bericht zu erstatten. Wenn man indessen
glaubt, es werde von Seite der Lehrer keinen Widerspruch
hervorrufen, so will ich mich gerne diesem Antrage an-
scdließen; eS find dann nur um so mehr Kräfte verfügbar,
und ich erblicke darin keinen Nachtheil. Ich gebe die
Anträge der Herren Siegenthaler und Schneeberger als
erheblich zu.

Abstimmung.

Für den § 48 mit oder ohne Abänderung, die
zugegebenen Anträge inbegriffen Mehrheit.

Für Streichung desselben Minderheit.
Für den Antrag des Herrn »Steiger „

Noch wird ein Anzug des Herrn Großrath AZd ere g g
und zwanzig anderer Mitglieder verlesen, dahin gehend, es
möchte der Regierungsrach beauftragt werden:

t. das aus der ersten Berathung hervorgegangene Armen,
gesetz und gleichzeitig

2. auch die mit demselben in enger Verbindung stehenden
Projeklgesetze über die Armenpolizei und das Nie-
derlaisungSwesen mit aller Beförderung dem Lande
mitzutheilen, damit allfällige Bemerkungen frühzeitig
genug, d. h. vor der zweiten Berathung deS Armenge-
setzeâ, sowohl über das Eine als die Andern eingereicht
werden können.

Schluß der Sitzung: 2 Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faßbind.
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Fünfte Sitzung.

Freitag den 20. Februar iss?.
Morgens «m s Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Räch dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Berger, Carrel,
Carlin, Geiser, Daniel; Gouvernon, Kanziger, Karrer,
KrebS in Twann, Masel Oberli, Parrat, Probst, Schaffte?,
Scheurer, S'gri und v. Werdr; ohne Entschuldigung: die
Herren Aebersold, Berbier, Bessire, Bolteron, Brand-Schmid,
Brechet, Buri, Nikiaus; Bützberger, Charmillor, Elementen,
Feller, Feune, Froidevaux, v. Gonten, v. Grafenried, Gygax,
Gyger, HaSlebacher, Hirsig, Jmhoof, Friedensrichter; Im.
oberstes, Jndermühle zu Amsoldingen, Jngold, Kaiser,
Kilcher, Ktpfcr, König, Kohler in Pruntrut, Koller, Leh-
mann, Johann; Lehmann, Daniel; Manuel, Marquis,
Metdêe, Morel, Moosmann, Morgenihaler, Moser, Jakob;
Müller in Hofwyl, Neuenschwander, Paulet, Peleul, Prudon,
Rätz, Reber, RöihliSberger, Jsak; Röthlisberger, Gustav;
Röthlisberger, MatdiaS; Rubin, Sahli, Johann; Sahli,
Christian; Schären in Stegen, Schmutz, Scholer, Schiirch,
Seiler, y. Tavel, Tiè-che, Weber, Wittwer und Wyß.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Fortsetzung der ersten Berathung des Gesetzes
über das Armenwesen.

(Siehe Großrathsverhandlungen der vorhergehenden Sitzung,
Seite 4s ff.)

§ 49.

Schenk, Regierungsratb, als Berichterstatter, Der
vorliegende Paragraph bestimmt die Aufgabe der Kranken-
kasse, welche darin besteht, einerseits den beitragenden
Mitgliedern in bestimmtem Maße ärztliche Hülse zu gewahren,
andererseits den erkrakten Dürftigen so weit möglich zur
Herstellung ihrer Gesundheit und Arbeitsfähigkeit behülflich
zu sein. Zur Einrichtung solcher Krankenkassen ist bereits
ein großes Material vorhanden sowohl in hiesigem Kantone
als in andern Kantonen. Diese Anstalten bewähren sich
überall sehr gut «nd stehen namentlich mit den Beiträgen

im Verhältnisse zu den ärztlichen Kosten ziemlich sicher, so

daß zu hoffen ist, sie können ihre Aufgabe erfüllen. Die
Organisation geschieht durch besondere Staturen, welche auch
der Genehmigung der Direktion deS Innern, Abtheilung
Gesundheitswesen, unterliegen.

Der s 49 wird ohne Einsprache durch das Handmehr
genehmigt.

§ so.

Herr Berichterstatter. Es handelt sich hier um die
Hülfsmittel der Krankenkasse, und zwar enthält dieser Para-
graph nicht nur die Hülfsmittel, welche bei jeder Kirch,
gemeinde verwendbar sind, sonder» auch die Betheiligung des
Staates. Ich halte bereits Gelegenheit, einige dieser Hülfsmittel

zu berühren, so die Sammlungen von Haus zu HauS,
die Beiträge der fremden Gesellen, ebenso die HeiraihSein«
zugSgelder und deren Vertheilunz, welche nicht mehr wie
bisher stattfindet, weil die Armenhöngkcit eine Aenderung
erlitten har; infolge dessen soll ein Theil der HeiralhSein-
zuggelder örtlich verwendet werden, worüber das Gesetz die
nähern Bestimmungen enthalten wird. Was die Betheiligung
des Staates bet der Krankenkasse betrifft, so geschieht sie

nicht in der Weise, daß der Staat sich mit den einzelnen
Krankenkassen in Verbindung setzen würde, sondern er hat
gewisse Krankenanstalten, die er auch ferner unterhalten wird.
Dahin gehören die Norhfallstuben, die Entbindungsanstalt
für arme Wöchnerinnen, die Irrenanstalt Waldau, ebenso
die Poliklinik und die Armenimpfungen. ES erscheint also
hier nichts Neues, nur ist eS hier am rechten Orte beige-
fügt. ES bleibt mir noch übrig, ein Wort über die Spenden
zu sagen. Sie wissen, daß von der Aufhebung der Klöster
zu Jnterlaken, Fraubrunnen, Münchenbuchsce, FrieniSberg
gewisse Beiträge herrühren, die früher in LebenSmttteln
verabfolgt, später aber in Geld umgewandelt wurden und jetzt
eine jährliche fixe Summe von 46,000 Fr. betragen. Diese
Spenden waren bisher für Unheilbare zu verwenden. DaS
Gesetz sieht nun vor, daß ein Theil der Spenden für gewisse
Notharme, die sehr schwer zu verpflegen sind, sei es infolge
Krankheit, Gebrechlichkeit oder unheilbaren Irrsinns,
verwendet werden kann, um solche Arme in Anstalten versorgen
zu können, ohne die Gemeinde» zu sehr zu belästigen. Ein
anderer Theil der Spenden soll hier bei der Krankenpflege
der Dürftigen seine Verwendung finden. Man weiß z. B.,
wie wohl die Bäder den Reichen thun, wie Mancher durch
eine zweckmäßige Kur für viele Jahre wieder hergestellt wird.
Die Armen leiden sehr häufig an Glicdsucbt wegen mangelhaften

Schutzes gegen die Kälte. Bisher war es die Insel,
welche in solchen Fällen einen Beitrag gab. Die Gemeinden
waren aber oft im Falle, ihrerseits keinen Beitrag leisten
zu können, und so mußten viele Arme zu Hause binden und
wurden auf diese Welse oft viele Jahre früher arbeitsunfähig,
als wenn sie zu rechter Zeit eine Kur Härten machen könne».
Ich glaubte daher, wenn von Seite des Staates durch einen
Beitrag nachgeholfen wird, wenn die Insel und die Krankeokasse

«was leisten, so sollte in solchen Fällen verhütet werde»
können, daß ein Dürftiger frühzeitig zu Grunde gehe.

Gfell er zu Wichtrach. Bis dahin dienten die Heiraths-
einzuggeldcr zur Aeufnung des Stammkapitales des Armen-
gutes, und ich möchte diese Verwendung nach aller Uebung
beibehalten Unsere Väter trafen Einrichtungen, über die
wir jetzt sehr froh sind, und wen» wir nun solche Zweige
abbrechen, so werden wir sehen, wie eS wieder geht, wie
einem HauSvacer, der seine Ersparnisse angreift; am Ende
kommt der Ruin dazu. Ich stelle daher den Antrag, bei



litt, â zu bestimmen, daß die Hàthscinzuggeldcr wie bis
dabin kapitalisirt werden sollen. Dagegen könnte ich zugeben,
daß die eine Hälfte dem Armengule des Wohnorts zufallen
soll, wenn der Betreffende besteuert wird.

Tscharn er zu Kehrsatz. Im Allgemeinen stimme ich

zu der Art und Weise, wie der Herr Berichterstatter den
Dürftigen zu Hülfe kommen will und erlaubt mir nur eine
Bemerkung über die litt, t», betreffend die Beiträge der
fremden Gesellen. In frühern Zeilen war es üblich, von
der wandernden Bevölkerung, namentlich von den deutschen
Gesellen, wenn fie fich erabliren wollten, eine gewisse Ga.
ranne zu fordern. Ich möchte dem Herrn Berichterstatter
zu bedenken geben, ob er nicht eine solche Garantie für
nothwendig Halle. Eine fernere Bemerkung erlaube ich mir
über die Betheiligung des Staates bei der Krankenpflege.
Ich finde es bemühend, daß nach j Zu nur „heilbare" Irren
in die Irrenanstalt Waldau aufgenommen werden sollen.
Das ist sehr relativ und es könnten Leure, die man nicht
für heilbar hält, fortgeschickt werden. Was wollen Sie
dann mit den Unheilbaren machen? Ich möchte daher das
Wort „heilbare" weglassen, eS sei denn, daß man besondere
Anstalten für die Unheilbaren habe, damit fie nicht den
Leuten gefährlich werden. WaS die Poliklinik betrifft, so

leistet fie sehr viel, aber in einem beschränkten Kreise. ES

wurde eine BildungSanstalt für Aerzte daraus gemacht, das
ist sehr gut, aber damit hat sich der ursprüngliche Zweck der
Anstalt verloren, und das ist der Grund, warum ein Theil
der Bevölkerung eine Abneigung hat. Der Zweck der Wohl-
thäligkeit soll zuerst angestrebt werden, erst nachher kommt
die Ausbildung junger Aerzte, welcher man nicht einen solchen

Spielraum geben sollte, daß die Wohlthätigkeit dadurch sehr
beschränkt wird. Die Benutzung der Poliklinik beschränkt
fich meistens auf die hiesige Stadt, und ich wünschte, daß
dieselbe mehr ausgedehnt würde.

MatthyS. Herr Tscharner gebt von unrichtigen
Voraussetzungen auS, er würde wahrscheinlich daS Wort nicht
ergriffen baben, wenn er den § 38 des vorliegenden Gesetzes

gelesen harre. Die Waldau nimmt heilbare und unheilbare
Irren auf, im Rcglemente dieser Anstatt ist daS nähere Ver.
hältniß festgestellt. Wir find hier bei der Armenpflege der

Dürftigen, für die Notharmen ist im § ZZ litt, b, Ziff. 2

gesorgt, so daß dem Wunsche dcS Herrn Tscharner durch daS

Gesetz selbst Rechnung getragen ist und sein Antrag dahin,
fällt. WaS die Leistungen der Poliklinik betrifft, so ist es

richtig, daß fie fich auf die Stadt Bern und deren Umgebung
konzentriren. Aber die Aladl hat 2V-27,«100 Einwohner
und der größte Theil derselben besteht aus Bürgern des

Kanionö. Der Zufluß zu der Poliklinik besteht meistens aus
armen Leuten vom Lande, denn die Fonds der Bürgerschaft
find so beschaffen, daß sie nicht in die Lage kommt, die Po-
liklinik zu benutzen. Ferner ist diese Anstalt eine Nothwen.
digkeit. Wenn Sie eine Hochschule mit eimr jährlichen
Ausgabe von 80 —100,000 Fr. unterhalten- wenn Sie tuch.
tige Aerzte heranbilden wollen, so muffe» Sie auch für die

nöthigen Anstalten sorgen. Die von Herrn Tscharner ge.
äußerten Besorgnisse find übrigens durchaus nicht begründet,
indem die in der Insel angestellten Aerzte eine hinlängliche
Garantie bieten, daß die Kranken gehörig besorgt werden.

Herr Berichterstatter. Herr Gfcller stellte den An.
trag, die HciralheinzugSgelder wie bis dahin zu kapitalifiren.
mit der Erklärung, daß die eine Hälfte dem Wohnorte des

Betreffenden zufallen könne, wenn er besteuert werde. Diese
Erklärung macht die Sache doppelt schwierig. Einer, der
hciraihet, der sein EinzugSgcld bezahlt, wird nicht besteuert,
die Besteurung kommt erst hintendrcin; also würde das Ein.
zugsgeid ganz feiner Heimathgemetnde zufallen. Nachher
würde eine Art Rückforderung an die Burgcrgcmeinde gel¬

tend gemacht. Das geht nicht. Derjenige, welcher daS

Einzugsgeld entrichtet, ist am Orte, wo er wobnl, eventuell
armenhörig, dort soll er einen Beitrag leisten und zwar nicht
erst später, sondern wenn er Heirather. Ein Theil d«S Etn-
zugâgeldes geht an die Heimathgemeinde, mit welcher der
Betreffende immer noch verbunden ist, die zu seiner
Aufnahme nichts anderes verlangen kann, als daß er Burger
sei, während jede andere Gemeinde ein Zeugniß über den
Leumund, über genügende Sudfistenzmittcl fordern kann.
DaS HetratheinzugSgeld muß fich also theilen und es konnte
fich nur fragen: wohin soll der örtliche Theil des Einzugs,
geldes fallen? Daß er in die Spendkasse fallen soll, glaubte
ich nicht, damit nicht Gelder in derselben seien, an die fich
Ansprüche knüpfen Dagegen sollen diese Gelder der Kranken-
pflege zufallen. Ich halie deßhalb dafür, der Antrag dcS

Herrn Gfeller könnte gar nicht zur Ausführung kommen,
und der Vorschlag des Gesetzt entspreche, abgesehen von der
Mangelhaftigkeit deö erwähnten Antrages, der Sachlage
vollständig. WaS die von Herrn Tscharner gemachte» AuS.
seyungen betrifft, so hat Herr MauhyS mich einer einläß.
lichen Antwort auf dieselben enthoben. Die Waldau ist eine
doppelte Anstalt, einerseits dient fie zur Aufnahme von
Unheilbaren, also für Nolbarme, andererseits nimmt fie Heilbare

auf, also ist sie auch für die Dürftigen. Beide
Abtheilungen find geschieden und so unterscheidet auch der
Entwurf. Hinsichtlich der Kaution, welche Herr Tscharner
von Fremden verlangen möchte, kann ich mich hier nicht
auSsprechen, dieser Punkt kann allfällig bei Behandlung d«S
Niederlassungsgesetzes zur Sprache kommen, im Armengeseye
jedenfalls nicht. Ich empfehle Ihnen den H so unverändert
zur Genehmigung.

Abstimmung.

Für den § Z0 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für litt, n nach Antrag deö Regie rungS-

ratheö Mehrheit.
Für litt, n nach Antrag des Herrn Gfeller Minderheit.
Für litt, c nach Antrag des RcgierungZ-

rathes Mehrheit.
Für litt, v nach Aniiag deS Herrn Tscharner Minderheit.

§si.

Herr Berichterstatter. Hier finden Sie den
Zusammenhang und d'e Leitung der Armenpflege für die Dürf.
tigen. Ich hatte bereits Geiegttiheil, Sie daran zu erinnern,
daß nichts so sehr während der letzten l» Jahre dem Gedeihen
der Armenvereine entgegen war als ihre vollständige Isolirt-
h.it. Sie wissen aus eigener Erfahrung, daß diejenigen,
welche sich damit befaßten, daS Gefühl hatten, daß man fich
mit der Umgebung sollte in Verbindung setzen können, um
durch die Gemeinsamkeit größere Kraft, größere Regel-
Mäßigkeit und dadurch auch größern Erfolg zu erziele«. DaS
wurde den» auch von verschiedenen Seiten, von Armen-
vereinen uad von Reglcrungsftatthaltcrn der Direktion deS

Innern an'S Herz gelegt, aber wie cS scheint, wurde diesem
Wunsche nicht Rechnung gelragen, der Mangel an Berbin-
dung ist geblieben u«d hat sich schwer gerächt. Deßhalb
glaubte man diesem Mangel abhelfen zu sollen und wlrd im
'§ 6l vorgeschlagen, daß die Prästecnten der Spcndauöschüsse,
die Geistlichen und die in der Verwaltung der Krankenkassen
stehenden Lehrer jedes Amtsbezirks unter dem Vorsitze des
RegieiuiigSstalthailers sich jährlich wenigstens einmal
versammeln sollen- Diese Versammlungen haben eine dreifache
Aufgabe zu losen. Einmal wird über die Kranken, und
Armenpflege der einzelnen Gemeinden Bericht erstattet in



der Weise, daß über die Zahl der Armen, sowie der vor.
handenen HiilsSmittcl Ausschluß ertheilt wird. DaS ist nicht
ohne Bedeutung, denn dadurch werden Gemeinde», die sich

im Rückstände befinden, nachgezouen. ES ist ein gegenseitiger
Hebel, der bewirken wird, daß die Gemeinden in jeder Bc.
iiehung gleichmäßiger marschiren. Die zweite Aufgabe der
Versammlung besteht in der Berathung und Beschließung
gemeinsamer Maßregeln in Betreff der Armenpflege für die
Dürftigen innerhalb der Gesetze und Verordnungen. Ich
habe bereits angedeutet, worauf eine solche Versammlung ihr
Augenmerk zu richten hat; fie wird sich namentlich über den
Bettel und über die erforderlichen Einrichtungen besprechen
müssen. In denjenigen Gegenden, welche namentlich von
Arbeitsuchenden, respektive Bettelnden heimgesucht werden,
wird es sich besonders darum handeln, eine gewisse Konirolle
aufzustellen, um die Leute zurccht zu weisen. Jeder 'Amtsbezirk

hat seine besondern Verhältnisse. Ebenso ist zu
untersuchen, welche Einrichtungen zu treffen seien, um für den
Hauszins der Dürftigen zu sorgen, um ihnen denselben
Woche für Woche abzunehmen, ES handelt sich hier um
gemeinsame Maßregeln, die viel mehr wirken als die Be-
strebungcn einzelner Armenvereine. Endlich sollen von den
erwähnten Versammlungen Antrage an obere Behörden aus-
gehen, betreffend allgemeine, im Interesse deS ArmenweftuS
nothwendig scheinende Anordnungen. S>e wissen, daß ost
Manches, waS den Behörden nicht so klar ist, Im Lande alS
nothwendig erscheint, daß es oft b-ißt: das sollte sein, jcncS
sollte sein lt., aber es fehlte biShcr an einem Organe, um
die Sache am rechten Orte anzubringen. Ich Halle dafür,
die zu veranstaltenden Versammlungen solle», »olche Dinge
besprechen und sie. wenn es nicht in ihrer Kompetenz liegt,
von sich aus die nöthigen Anordnungen zu treffen, vor die
Direktion des ArnunivesenS oder vor die Regierung bringen.
ES kann eine Art gemeinnützige Versammlung werden, die
alljährlich über einen wichtigen Tdcil deS öffentlichen Lebens,
über das Aimenwesen, sich beräth und dadurch Großes be.
wirken kann.

Geißbühler. Ich kann nicht anders als diesen
Paragraphen im vollen Sinne des Worics empfehlen. Ich
glaube, hier sei ein Haltpnnkt geboten, der bis dahin immer
fehlte, eine Einrichtung, die in allen Beziehungen gut wirken
wird. Es wurde bis dahin durch mündliche Mittheilungen
immer mehr bewirkt, als durch alle Jnftrukitonen. Dagegen
möchte ich einen Antrag stellen, wenn der Herr Berichter.
flatter denselben zugibt, sonst nicht. Es gibt immerhin außer,
ordentliche Zeiten, wie letzthin da das Volk eine auSgezeich.
nete Stellung einnahm, als die Mam,schaft in'S Feld rücken
mußte. Ich wünsche, daß man in solchen Zeiten mit Be.
willigung deS RegierungSstatthalters Versammlungen veran-
stalte» könne, wie sie im § si vorgesehen sind.

Friedli. Der Artikel ist gewiß sehr zweckmäßig, aber
ich fürchte, er werde nicht ausgeführt. Auch im frühern
Gesetze war manche zweckmäßige Einrichtung vorgeschrieben,
aber die ReglerungSstatthatter konnten sie nicht durchsetzen.
Ich stelle daher den Antrag, einen Zusatz in dem Sinne
auszunchm n, daß die Regierungsstatihalrer verpflichtet seien,
die fraglichen Versammlungen einzuberufen, sonst fürchre ich,
eS geschehe nicht.

Bücher. Ich wünsche, daß auch die Armeninspektoren
zu den Versammlungen eingeladen werden, da sie sich mit
den Armen beschäftigen müssen.

Matt hys. Ich stelle den Antrag, den Paragraphen in
dem Sinne zu ergänzen, daß auch die Aerzte des betreffenden
Bezirks von Annes wegen zur Theilnahme an den Versumm.
iungcn cliigkladcn werden sollen, denn gerade die Aerzte
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haben in der Regel die tiefste Einsicht in die Armenversor.
gung, namentlich in die Krankenpflege.

Herr Berichterstatter. Ich mache Herrn Geißbühler
darauf aufmerksam, daß e< im § st heißt, die fraglichen
Versammlungen werden „jährlich wenigstens einmal' veran.
staltet, so daß seinem Antrage entsprochen ist Den Antrag
des Herrn Bucher, daß die Armeninspckloren der Versamm.
lung beiwohne» sollen, kann ich zugeben. Ebenso den Anirag
des Herrn MatlbyS, so weit es die Armenärzte betrifft. Ich
stelle mir nämlich vor. cS werde auch in dieser Beziehung
eine gewisse Verbindung stallfinden und müssen mit gewissen
Aer.ten Verträge abgeschlossen weiden in Betreff der Kran-
kcnpflege, wie es jetzt schon von Seite einzelner Gemeiadea
geicheden ist. Auch den Antrag des Herrn Friedli gete ich
als erheblich zu.

Geißbühler zieht seinen Antrag zurück.

MalthyS erklärt sich mit der vom Herrn Berichterstatter
zugegebenen Modifikation seines Antrages einverstanden.

Der j Sk wird mit den als e,heblich zugegebenen An-
trägen durch das Handmehr genehmigt.

j-2.
Herr Berichterstatter. Es handelt sich nun darum,

die Resultate der Verhandlungen der in Aussicht gestellten
Ver,ammiungen zur Kenntniß der Direktion des ArmenwcsenS
zu bringen, damit eine richtige Behandlung der ganzen An-
gelegenhell möglich sei. Sie wissen, daß biâher die Armen-
vercine vcrpflichiet waren, jährlich Bericht zu erstallen;
indessen wurde diese Anordnung sehr mangelhaft ausgeführt.
Hier wird dafür gesorgt, daß die mündlichen Verhandlungen
der Versammlungen in ein Protokoll zusammengefaßt werden
und-in einem Berichte durch den Regierungsstalthatter an
die Dttektton SeS ArmenweienS gehen, so daß die einzelnen
Berichie nicht mehr nöihtg sind Die Direktion erstallet dem
RcgierungSralhe einen Gesammtbericht über den Gang der
Armenpflege sur die Dürftigen Jetzt geschieht dieß eigentlich
nie, sondern die Regierung vernimmt höchstens bei der
Büdgctberachung oder durch den VerwaltungSdencht Einiges,
der letztere kommr aber bekanntlich erst hinteiidrein und so
genügt eS nicht. Mir scheint, die hier vorgeschlagene
Einrichtung entspreche den Verhältnissen und werde sich bewähren.
WaS der Reglerungsrath thun soll, kann hier nicht genau
angegeben werden, sondern es richtet sich nach den Umständen,
daher wird nur gesagt, die Behörde werde die Bestrebungen
der Armenpflege auf geeignete Weift ordnen schützen und
Unterstützen.

Mösching. Bevor wir zu den allgemeinen Bestim-
münzen übergehen, erlaube ich mir, den Herrn Berichter.
statter aufmerksam zu machen, daß hier eine Bestimmung
darüber ausgenom men werd.n sollte, wer die Rechnungen für
die Armenpflege der Dürftigen prüfen soll, wie dieß im § Z7
far die Rechnungen der Notharmcnpflege der Fall ist.

Herr Berichterstatter. Ich glau'te, es sei dafür
gesorgt. Im § 43 werden beide Kassen alS gemeinnützige
Anstalten bezeichnet, welche unter dem Gesetz über gemein,
nützige Gesellschaften, namenilich §§ s, v und 7, stehen.
Nun schreiben gerade diese Paragrapoen vor, daß die
Rechnungen solcher Geicllichaflcn dem Regierungsstatthalter zur
Prüfung vorgclcgi und von ihm paisirr werden sollen, wie
dieß bei den Enparnchkassen der Fall ist.

Der è 6Z wlrd durch daS Handmehr genehmigt.
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5 6?.

Herr Berichterstatter. Wir gehen zu denZallgemcincn
Bestimmungen über und komm«» zum 5 St, der hart und'

scharf lauiei: kein Armer kann Anspruch auf Unterstützung

auf dem Wege RechlenS erheben und verfolgen. Wenn man
den Paragraphen nur oberflächlich betrachten wollte, so könnte

man vielleicht glauben, eö vergesse da daö Berncrvolk seine

Pflichten gegen die Armen. Indessen glaube ich, wer daö

ganze Gesetz gelesen hat, wer die Bestimmungen über die

Noibarmenpflege tn'S Auge saßt und stevr, wie man für die

Armen sorgt, wie man sich bestrebt, auch für diejenigen zu

sorgen, welche nur durstig sind, der sollte ntchr die Anklage

erheben, man sei inhuman und unchnstl'.ch. Aber das haben

wis cben gelernt und zwar sehr schwer, daß wir den Armen

nicht ein eigenllichcS Recht auf Unterstützung bieten dürfen.
Sie haben eS auch in der That nicht, denn es ist nicht
nachweisbar- daß Einer, der nietus besitzt, daS Recht hätte,

von einem Andern etwas zu verlangen. Der Mensch wird
ganz hüifloö geboren, und wenn er sich nicht seibsi durch

Arbeit hilft, so hat er gar nichts, nickl einmal zu essen fur
den morgigen Tag. Schon diese Einrichtung zeigt uns. daß

ein Nechi auf gewisse Genusse nicht begehr. Der Mensch

soll seine Mittel erringen durch Arbeir und wenn die Stamm,
väler des Menschengeschlechtes nicht in ihrem Schweiße

gearbeitet hätten, so wären sie mitten unter der schönsten

Natur verhungert. Das ist unser Recht. Aber wenn Lcltte
arbcilSunsähig sind, so m int man, sie sollten ein Rechl haben,

versorgt zu werden. Dafür ist gesorgt. So lange wir da

sind, werben wir dafür soigen, wenn auch kein Recht auf
ihrer Seile begeht, daö sie geltend machen könnten. Wir
sind es schuldig als Menschen und Christen und werden diese

Pflicht nie vergessen. Ich ersuche Sie daher, diesen Para-
graphen, so kurz und streng er lautet, zu genehmigen.

Der S3 wird ohne Einsprache durch daS Handmehr
genehmigt.

è 54.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph enthält
die Definition darüber, wer als besteuert zu betrachten ist.

Hierüber herrschte in letzter Zeit einige Verwirrung- An
den einen Orten wurden von Armenverein. » unierstützte
Personen als besteuert und infolge d ffen als nicht stimm-

fähig betrachtet, wahrend man an andern Orten sagte, die

gewährte Unre> stutzung fließe anS freiwilligen Hülfsmitteln
sind seien die Unterflützten daher nicht alS besteuert zu be-

trachten Eine so widersprechende Anwendung des Geietzeö

darf n'chl bestehen, sondern es muß klar gesa .t werden, wer
besteuert sei und wer nicht. Nun ist klar, daß jeder, der
auf dem Nolharmenetat steht, ein Besteuert.r ist alS Einer,
der sich selbst nicht erhalte» kann. Schwieriger ist die Frage,
wie cö mit denen zu halten sei, welche aus der Spend- oder
Krankenkasse unterstützt werden. Sollen diese sofort alS

Besteuerte betrachtet werden oder nicht? Haben wir ein

Interesse, Viele zu eigentlichen Besteuerten und Stimmun.
fähigen zu machen? Ich glaube nicht und zwar deßhalb,
weil eS eine Degradation ist, weil cö daS Ehrgefühl schwächt,
zerstört und gar leicht anS Sincm, der stimmunfädig wird,
alles Mögliche werden kann. Ich Halle dafür, eö soll zu

der Stimmfählgkeit deo Republikaners so gut alS möglich
Sorge g>trage,- werden. Deßhalb gehe ich nicht so weil zu

sagen: wer von einer Spend- oder Krankenkasse unterstützt
worden, sei besteuert, sondern ich möchte diejenigen
berücksichtigen, welche sich gut halien, die zu keinen Klagen Anlaß
geben, die aber leider in Verhältnissen sind, daß sie einige
Hülfe nöthig haben (oft ist es unverschuldetes Unglück).

Wenn aber Einer armcnpolizeilich bestraft werden mußte und
dadurch bewiesen hat, daß er aus eigener Schuld in dieser
Lage ist, daß er sich nicht rechl halten will, dann soll für
ihn die weitere Folge eintreten, daß er ein Besteuerter ist,
bis er vollständige Rückzahlung geleistet hat. Sie werden
sehen, daß schon darin eine große Armenpolizci liegt, wenn
Einer weiß: halte ich mich gut, so bleibe ich stimmfähig;
muß man mich aber polizeilich bestrafen. so verliere ich die
Sttmmfähigkeil. Ich haice dasür, es geb» eine GefttzcSpolitik
Und GcsetzeSpädagogik, die man auch anwenden müsse, und
glaube, dme Einrichtung nütze mehr als manche Bestimmung
deS ArmenpolizeigesetzeS.

Wildbolz. Ueber den letzten Punkt will ich nicht
eintreten, dagegen erlaube ich mir zwei andere Bemerkungen,
von denen die eine Redakllonssache ist Nach dem § Z4 ist
alS besteuerr zu be-rachren, wer auf einem Nocharmenerat
„steht", während ,m folgenden Artikel noch die Formel bei-
gefugt ist: „oder stand." Ich möchte auch den vorliegenden
Artikel in diesem Sinn ergänzen und vermuthe, der Herr
Berichterstatter habe keine andere Absicht als zu sagen, der
Betreffende bleibe nicht ssimmrahig, so lange er die Unter-
stutzung nlchl jurückoeznhll h.ic. Die andere Bemerkung
betrifft die Ziff. 2, wtteye mir den Worien schließt: „blS
vollständige Rückzahlung erfolgt ist." Nun scheint mir die
Redaktion so veschaffen, dag man diese Schlußbestimmung
nicht aus beide Ziffern beziehen kann, während sie doch diesen
Sinn haben sollte. Ich möchte daher bei Ziff. 2 beifügen:
»in beiden Fällen", wenn >6 der Sinn deS Artikels ist. Ich
erlaube mir noch eine Frage über die Sache selbst, man
könnte sie vielleicht auch bei dem folgenden Paragraphen
anbringen. Der j 7 deS Gesetzes von asa? räumte den
Gemeinden ein allgemeines RücksordcrungSrecht ein, nicht
nur beim Eheemspruch, wie es hier nach § SS der Fall ist.

In dieser Beziehung finde ich daö Gesetz nicht vollständig
und wünschte darüber Auskunft zu erhalten.

Trachsel. Ich fürchte, die Bestimmung, nach welcher
die armenpolizeilich bestraften Personen alS besteuert zu be.

trachcen sind, weide zu sehr verschiedenen Auslegungen Anlaß
geben. Die einen Gemeinden werden streng sein und die

Armen entweder selbst wegen leichter Vergehen streng bestrafen
oder sie dem Richter verzeigcn, die andern lassen die Sache
gehen. Ich möchte nanientllry auch aufmerksam mache», wie
es in Zeiten polnischer Aufregung gebt, wie wir sie schon

gehabt haben. Die Vcr>uchung, Armen, tie einer andern
polnischen Richtung angehören, daö Stimmrecht zu iittznhen,
ltegc den Beho-den, dir fich mil dem Armenwescn zu befassen

haben, sehr nahe. Ich möchte ecwuS bestimmteres, weniger
der Willkür ausgesetztes >n das Gesetz aufnehmen; daher
beantrage ich folgende Redaktion der Ziff. 2: „Wer von
der Armen- oder Krankenkusse unterstützt worden ist b>S zur
vollständigen Rückerstattung. Davon ssnd ausgenommen: s.
diejenigen, welche nach H Sl), litt ti Betträge geleistet haben;
li. diejenigen, welche für NW oder ihre Familien Umerstützung
erhallen während der Zeit, da sie im Militärdienst stehen;
c. diejenigen, welche wegen besonderer Ung ückSfälle
Unterstützung erhallen haben."

MatthyS. Herr Wiiddolz übersah den j. k2. wo von
der Rücke stattung für die Norharmen die Rede isi. Den
Antrag des Herrn Trachsel unterstütze ich. Sodann möchte
ich eine Abänderung der Ziff. l deren Redaktion mir nicht
zweckmäßig erscheint. Erstens Halle ich dafür, Personell, die
vor dem zurückgelegten tö. Aliersjahre muersiu i werden
müssen, sollen, obschon sie die erhaltene UnlersiusiiNii nicht
zurückerstattet haben, von der bürgerlichen Ehrensauigleil nicht
ausgeschlossen werden, sondern nur diejenigen, w l ey e nach
zurückgelegtem t6. AlterSjahre öffentliche Unicist igung ge-
Nießen. Läßt man aber die Ziff. t unverändert bestehen, so



könnt« ein Individuum, das vor dem zurückgelegten 16 Al-
terSjahre unterstützt worden, um seine Siimme verkürzt wer.
den. Ich verlange daver eine Abänderung im angedenketen
Sinne. Zweitens halte ich dafür, wenn ein Vater feine
Erziehungspfllchl nicht erfüllt und die Orrögemeinde an feine
Stelle treten muß, so soll ein solcher Vater als Besteuerter
betrachtet und vom Slimmrecht ausgeschlossen werden. Nach
Ziff. t wäre das nicht der Fall. Auf der einen Seile möchte
ich also eine Erweiterung dieses Begriffs, auf der andern
Seile eine Beschränkung

v. Buren stellt den Antrag, in Ziff. 2 daS Wort
„Armenkasse- zu ersetzen durch „Spendkasse".

Herr Berichterstatter. Was den letzten Antrag
betrifft, so ist das Won „Armenkasse' nur aus Versehen
stehen geblieben wie eö im frühern Entwurf emballe» war
während der ReaierungSraih den Ausdruck „Spendkasse"
vorzog, welcher also auch in den h 54 aufgenommen werden
soll. Gegenüber dem ersten Antrage des Herrn Wildbolz
führte H rr MacrhyS bereits einige Grunde an, warum eö

am Schlüsse der Ziff l nicht heißt: „oder stand", weil auf
dem Norharmenerat auch Kinder stehen, welche denselben
nach zurückgelegtem >6. Allecsjahre verlassen; dcßdalv sollen
ste nicht alS Besteuerte gelten. Der Noiharmeneral gibt
nach zwei Seiten ab, einerscnS in'S Grab, die alten, ge-
brcchlichen Leute, andererseits in'S Leben, die Kinder. Die
letztern sollen wegen der vor dem 16. AlterSjahrc erhaltenen
Unterstützung nicht als besteuert gelten, fur die Andern
welche im Grabe liegen, braucht man nicht weiter zu sotgcn.
Daö ist der Grund, warum es nur beißt: wer auf dem Noch,
armen-tal „steht". Ich balle dafür, die Anträge der Herren
Matthys und Wildbolz beben sich gegenseitig auf. Die
Herren Trachsel uns MaltbyS wollen die Bestimmung über
armenpolizeiliche Bestrafung fallen lassen, hauptsächlich deß.

halb, weil Verschi dcnveiren in der Armenpfiege entstehen
und besonders in politisch bewegten Zeiten verderblich wirken
könnte»; dafür werden verschiedene Ausnahmen vorgeschlagen.

Ich weiß nicht, ob «n politisch bewegten Zelten, wenn man
so verfahren will, mit derartigen AuSnaomcn viel gewonnen
wäre, ob man nicht dieses oder jenes daraus machen könnte,
ob überhaupt bei der Souveränität d.r Gemeinden in ihren
Wahlakten viel gewonnen ist> wenn nicht die Loyalität und
Stimmung deß Volkes im Allgemeinen Regel macht. Ich
zweifle daran. Aber wenn dabei Nicht viel gewonnen wird,
so nimmt Herr Trachsel mir gar viel durch Beseitigung der
polizeilichen Bestrafung, er bcseiiigt diesen Sporn, dielen
Trieb, sich gut zu halten, diese Unterscheidung zwischen den

guten und bösen Dürfugen. ES mag Einer sein, wie er
will, sie werden Alle zusammengeworfen. Ich glaubte, man
sollte diesen Unterschied beibehalten. ES fragt sich, ob wirk-
lich so große Verschiedenheiten eintreten werden, wie man
befürchtet. Vieles kommt hier auf daS Armenpolizeigesetz
an und ich denke, dieses werde ziemlich bestimmt lauten.
Aber ich baue auch etwas auf die Gemeinsamkeit, auf die
Besprechungen in den AmlSversammlungen über armenpoli.
zeiliche Anordnungen. Freilich wird Herr Trachsel sagen, in
Zeiten politischer Aufregung werde Zwiespalt eintreten.
Allem können wir nicht vorbeugen, aber ich glaube, die
Wirksamkeit werde sich in anderer Weise kundgeben. Ich
kann daher den Antrag des H rrn Trachsel, welcher mir
wenig gibt, aber viel nimmt, nicht zugeben. Was den zweiten
Antrag des Herrn Wildbolz betrifft, so mache ich aus den
§ t2 alifm.rksani, welcher die Rückerstattung vom >7. Alters,
jähr hinweg vorschreibt. Etwas anderes wäre es, wenn man
von den Best.uerteu überhauot Rückzahlung verlangen wollte.
Das ist im Gesetze nicht gesagt und ich mache S«e diranf
aufmerksam. ES ist nicht gesagt, daß Arme, d>e auS der
Spend- oder Krankenkasse unterstützt werden, daS Erhaltene
zurückerstatten sollen, cö sei denn daß sie armcnpoüzenich

bestraft wurden. Ich empfehle Ihnen daher den § S4 u«.
verändert zur Genehmigung, mit AuSnadme der Ersetzung
deS Wortes „Armenkasse" durch „Spendkasse".

Wildbolz schließt sich dem Antrage des Herrn Mat-
thyS an.

Abstimmung.

Für den 5 s4 nach Antrag des RegierungS.
rathe 6, die zugegebene Modifikation inbe.
griffen 6Z Stimmen.

Für Abänderungen im Sinnc der von den
verren Trachsel und MatthyS gestellten
Anträge 26 „

j SS.

Herr Berichterstatter. Hier handelt cö sich um
einen wichtigen Punkt, um den Eheelnspruch. Schon im
Gesetze von >847 war den Armenbehörden die Besugniß ge.
geben, unter gewissen Umstand.» Einspruch gegen die Ver-
cvclichuiig besteuerter Personen zu erheben und diescs Gesetz
mußte natürlich auch auf diesen Punkt kommen. ES wollte
aber den Einspruch nicht in seiner ganzen Ausdehnung be-

handein, einerseits weil schon daS Eivilgesetz gewisse Bestim-
inungcn darüber enthält, andererseits weil noch ein Spezial.
gcsetz über Verhinderung leichtsinniger Eoen Ihrer P irret;
beide Punkie werden im § ss vorbehalten. Der Einspruch
steht den Armcnbehörden und den untcrstützungSpstichngen
Verwandten zu, vorerst gegen jede Person, welche auf dem

Notharmenetai steht oder stand. Betrifft es eine Person, die
alS Kind auf diesem Etat stand, so wird ihr nicht angerech.
net. was sie vor dem zurückgelegten 16. Altersjahr ergalren
hat, ste kann heiralhen, ohne daß von dieser Seiie Einspruch
erhoben wird. ES kann aber auch geschehe», daß älleä
Personen, die auf dem Nocharmenerac stehen, HeirarySnclüste
bekommen, vielleicht ein halb Blödsinniger, der noch einiges
vermögen hac und sagen würde: ich verlass: den Roihar.
meneiai und will hetrachen. Da muß vollständige Rückcr-
staitang der echalrencn Unterstützung stattfinden, bevor der
Betreffende heiralhen kann. Ferner kann Eini'oruch erhoben
werden gegen jede Person, welche von der Spcndkasse unter,
stützt wird oder wurde biS.zur vollständigen Rückerstattung
der nach dem 16. AlterSjadr erhaltenen Steuern. Von der
Krankenkasse wird hier nichiS gesagt, weil die Mitglieder
derselben eigene Beiträge leisten und also ein anderes
Verhältniß bestchc alS bei der Spendkassc. Es kommt darauf
an, wie Sie sich aussprechen. Wenn Sie eS nöthig finden,
so wird das Eulspru HSrechl noch durch ein Spczialgesctz
erweitert, dem hier Raum offen gelassen wird.

Gfeller von Signaa. Ich bin so frei, die Srrei.
chung des H ss zn beantragen und an dessen Scelle die Be-
stimmung vorzuschlagen: „Die Bestimmungen über Eheein.
sprach find einem besondern Gesetze vorbehalten." Ich stelle

diesen Antrag deßhalb, weil ich glaube, es s.i wichtig, daß
alle Eheeinsprüche in einem Geseye umfaßt werde». Wir
haben Vorschriften über Eheein'pruch im Civilgesetz, der
vorliegende Paragraph enthält eine solche und wenn später
noch ein Spezialgefetz über leichtsinnige Eden kommt, dann
haben wir in drei verschiedenen Geseycn Bestimmungen über
Ehecinspruch. ES gereicht d n Gemeindsvceörden zur Er.
leichterung, wenn nur ein Gesetz darüber besteht. Ferner
scheint mir dieser Paragraph namennich tür den Fall nicht
genügend, wenn allfällig das Spezialg.setz ausbleiben.sollte.
Ich wünsche daher, daß einem besondern Gesetze über Ehe.



einsprach gerufen und daß alle Arten von Einspruch darin
aufgenommen werden, welche wegen Minderjährigkeit, Ar.
muth u. dgl., besonders aber wegen schlechter Aufführung
der Ehelustigen und aufällig konstarirtcn Leichtsinns erhoben
werden können. Sie werden merken, daß ich einigermaßen
einen Hemmschuh unterlegen möchte.

Roth von Bipp stellt den Antrag, den Eheeinspruch
gegen jede Person zu gestatten, die voraussichtlich nicht im
Stande ist, eine Familie zu erhalten

Siegenthaler. Ich unterstütze den Antrag des Herrn
Gfeller, um so mehr, wenn man bedenkt, welche Mißbräuche
mit den Eheeinsprüchen von gewisser Seilt getrieben werden.
Ich erinnere nur an die Satz 72 P. R. Die Juristen
nehmen solche Händel für die Besteuerten sehr gerne an, weil
sie wissen, d>ß in allen Fällen die Gemeinden die Kosten

zahlen müssen und wenn einmal der Handel in den Händen
der Advokaten ist, so gibt es bald lehr bedeutende Kosten.
Diesem U delstande möchte ich einmal abhelfen, und stelle

daher für den Fall, daß der 5 SS beibehalten werde» sollte,
den Antrag, einen Zusatz in dem Sinne aufzunehmen: „In
Abänderung der Satz. 72 P. R. hat die unterliegende Partei
die Kosten zu bezahlen."

MatthyS. ES scheint mir, der Antrag deS Herrn
Roth sei unzweckmäßig, wir berathen nicht ein Ehegcsey,
sondern ein Armengesetz, dem der Antrag ganz fremd ist.
Den Antrag des Herrn Gseller alls Streichung des Para,
graph?» kann ich unterstützen, ich mache aber aufmerksam,
wenn derselbe angenommen wird, so ist das Einspruchsrecht
nicht gesetzlich regul'rt gegen Personen, die von der Spend-
kasse unterstützt worden sind. Gegenüber denjenigen, welche
auf dem Notharmenelat stehen, ist eS im Civilgesetz regulirt.
Eventuell unterstütze ich den Antrag des Herrn Siegenihalcr,
obschon er denselben mit Rücksicht auf die Advokaten moti-
»irre. Ich weiß, daß Mißbräuche stattfinden können, aber
man soll im Großen Rathe nicht immer mit dem Sturm
gegen die Advokaten kommen. Ferner wünsche ich, daß bei
Ziff. i diejenigen Personen ausgenommen werden, welche
vor dem zurückgelegten t?. AlterSjahre unterstützt worden
sind. Wenn es die Ansicht der Behörden ist — und daS
Gesetz wird so ausgelegt werden —. daß auch gegen solche
Personen daS Einspruchsrecht geltend gemacht werden könne,
so erreichen Sie den Zweck nicht, den Sie anstreben, sondern
Sie versetzen der Sittlichkeit einen schweren Schlag. Ich
vertheidigte bereits früher den Satz: der Mensch, der ohne
seinen Willen auf die Welt gesetzt wird, bar gegenüber den
Eltern ein Recht auf Erziehung; erfüllen die Eilern diese

Pflicht nicht, so tritt der Staat an die Stelle derselben.
Wenn eine solche Person später in ein sittliches Verhältniß
treten nnll und man es idr zu sevr erschwert, so schlägt es

in das Gegentheil um. Statt ehelicher Kinder haben Sie
uneheliche, und in den meisten Fällen wird für die ärmsten
ehelichen Kinder besser gesorgt als für uneheliche, weil diese
mit einem gewissen Makel behaftet sind. Ich stelle daher den

Antrag, die erwähnte Ausnahme in daS Gesetz aufzu-
nehmen.

G feller zu Wichtrach. Dieser Paragraph gibt wirklich
Anlaß einen Hemmschuh gegen die Verehelichung unterstützter
Personen zu schaffen, namentlich gegen Leute, die voraus-
sichtlich eine Familie nicht erhallen können. Ich unterstütze
den Antrag des Herrn Roth und kann nicht begreifen,
warum man denslbea nicht annehmen könnte. Es wurde
schon lange ein Gesetz gegen leichtsinnige Ehen vorgelegt,
aber vom Großen Rache nie berathen, obschon eS der all-
Semeine Wunsch war.

Trach sel unterstützt den Antrag deS Herrn Gseller zu
Signau und theilt die von Herrn MatthyS geäußerten Be-
denken nicht, da daS neue Armengesetz erst auf den t. Ja-
nuar lüss in Kraft gesetzt und bis dahin daS Gesetz gegen
leichtsinnige Ehen immerhin noch erlassen werden könne.

F r i e dli unterstützt ebenfalls den Antrag des Herrn
Gseller von Signau und macht aufmerksam, wie eS hie und
da vorkomme, daß Einer eine Weibsperson aus einer andern
Gemeinde Heirathe, wenn die letztere ihm «ine gewisse Summe,
die nicht immer auf die Armenrechnunq komme, versprecht,
obschon die betreffende Person halb blödsinnig sei.

Herr Berichterstatter. Herr MatthyS befürchtet,
das Gesetz möchte falsch aufgefaßt und die Ziff. ì des § sS
so ausgelegt werden, daß auch gegen Personen. d>e als Kinder
auf dem Noibarmenelal gestanden, aber nach dem
zurückgelegten l6. AlrerSjahre keine Unterstützung mehr erhielten,
der Einspruch geltend gemacht weiden möchte; er bezeichnete
dieß als sehr unzweckmäßig. Ich btn mir der letztern An,
sieht ganz einverstanden und Halle auch dafür, man soll hierin
nicht allzu weit gehen. Aber ich weiß nicht, waS denn die
Gerichte und die Advokaten für eine Logik in'S Feld führen
wollten, wenn sie auS diesem Paragraphen eine solche Aus-
legung herausbringen wollten. ES heißt ja in Ziff 2, die
Rückerstattung berreffe die nach dem iö. AlterSjadrc empfangenen

Steuern. Gerade in diesem PassuS ist offenbar cnt-
halten, daß alles. waS vor dem zuruckgeleaten 16. Jahre
geschehen ist. nicht in Betracht kommt und daß gegen eine
Perlon, die b s zum !6. All. rêj ihre auf dem Nolba-menetar
stand, deßhalb nicht Einspruch erhoben werden kann. Ich halte
also eine Ergänzung in dieser Beziehung ni«r für noth-
wendig. Den Antrag deS Herrn Siegentdaler kann ich
dagegen zugeben. Ich war auch schon Zeuge davon, wie schwer
eS die Gemeinden traf, wenn sie in solchen Fällen die Kosten
zahlen mußten, und ich sehe keinen Grund, warum der
Gemeinde gerade hier von vornherein die Kosten aufgebürdet
werden sollen. Den Antrag des Herrn êlloth könnte ich nicht
zugeben, er ist viel ,u allgemein. WaS versteht man unter
„voraussichtlich eine Familie nicht erhalten können"? Wer
von Ihnen weiß daß reute, die vor Ihnen stehen und hei-
rarhen wollen, viele Kinder bekommen werden? Vielleicht
bekommen sie kein Kind, dann kann der Betreffende seine
Familie schon erhalten; bekommen sie sieben Kinder, dann
kann er sie nicht mehr erhalten, aber wie die Herren daS
Einem ansehen können, weiß ich nicht. Eine Familie kann
sevr klein bleiben, sie kann aber auch sedr groß werden, und
selbst die große Familie kann aus lauter kräftigen, blühenden
Kindern bestehen, während die wenigen Kinder einer andern
Familie schwächlich sind. ES stellen sich hier solche Schwie-
ngkeiten entgegen, daß wenigstens einige genauere Angaben
gemacht werden sollten, sonst werden die Armenbehörden in
die größte Verlegenheit gebracht und wurde Manchem Uu.
recht gethan. Nehm n Sie an, eS kommt ein Knecht, ein
gesunder, kräftiger Mann und ein junges frisch.S Mädchen,
sie wollen heiraihen beide dabcn nichts, aber sie besitzen ihre
volle Arbeitskraft und hoffen- mit GotleS Segen stA durch-
zubringe»; da wäre schwer zu rathen, ich würde sagen: hei.
rathet in GotteS Namen wir wollen sehen, wie es geht!
Ein Anderer würde eS vielleicht nicht zugeben. WaS das
von Herrn Gfeller berührte Spezialgesetz gegen leichtsinnige
Eben betrifft, so habe ich keine große Vorliebe zu demselben.
Ich dielt es für einen Ausfluß der bösen Zeit und ihrer
Nothstände, indessen mag der Große Rard entscheiden- Wenn
er das Gesetz ba^en will, so wird er es bekommen. Vieles
hat die Bemerkung des Herrn Gfeller für sich, daß es nicht
zweckmäßig sei, die Bestimmungen über den Eheein'pruch
zerstreut in verschiedenen Geietzcn zu haben, und ich sehe,
daß der Antrag auf Streichung des Paragraphen Allen
genehm ist, die glauben, wenn gar nichts in diesem Gesetze



steht, so müsse dann daS Svczialgesctz kommen. Ich sehe
keinen Grund- mich der Erhcblicherklärung deS Antrages zu
widersetzen/ nur hat er eine Arbeit mehr zur Folge/ welche
dann der Justizdirektion zufallen wird.

Abstimmung»

Für den j ss mit oder ohne Abänderung Minderheit.
Für den Antrag des Herrn G seller zu Signau Mehrheit.

Damit fallen die übrigen Anträge dahin.

j ok.

Herr Berichterstatter, Die Einbürgerung der Land,
saßen hat noch nicht stattgefunden, deßhalb mußte hier etwas
über diese Korporation aufgenommen werden» Die Land-
saßen werden/ gleich den b rutschen Heimathlosen/ wie andere
Einsaßen b>handelt» Sie hären geshcN/ daß für jeden Land-
saßen, der aus den Nocharmenctal kommt, das volle Durch.
schuitlSkostgeld bezahlt wtro, w-ll der Staat bisher jährlich
so—Zlt VW Fr. auf dem ordentlichen Büdget für die Land-
saßen verwenden mußte, und lch daher glaubte, eS sei nicht
billig, dieselben einfach den Gemeinden zu übergeben. Dieser
Paragraph wird uvngens blnne» kurzer Zeit seine Kraft
verlieren / indem Einleitungen zur Vorlage eincS Gesetzes
über Elndnrgeruug der Lantsaßen getroffen sind.

Nevcl. Ich ergreife diese Gelegenheit, um einige
Bemerlungen in Betreff der Heimatlosen zu machen. Der
§ sv spricht pon den xaudsaßeu, sowie von den bernischen
Heimathlosen. Die Landsaßc» bestehen aus zwei Klassen von
Leuten, aus den eigentlichen Landsaßen, 6VW an der Zahl,
welche keiner Gemeinde angehören und deren Ausnahme sich

Niemand wldcrietzl, sie sind auch bereits Bernerbvrger; ferner
aus den sogenannten Glasholzern, ungefähr 60 an der Zahl,
welche einer Gemeuide deS Amts Konolfingen angehören, von
der sie den Namen haben. Sie habe» keine Gemeindegüler
und sauen dem S>aale zur Last. Die dritte Klasse besteht
aus den eigentlichen Heimathlosen, welche noch nicht ane»
kannt sind und mit denen uns die Eidgenossenschaft früher
oder später beschenken wird, wenn die streitigen Punkte
zwischen den Kantonen durch daS Bundesgericht erledigt sein
werden. DaS ist daS schlimmste Geschenk, das man den Kan-
tonen machen könnte, denn diese Leute Hasen keinerlei In.
dustric, keiiic-lei Gewerbe; sie leben von einem Tag auf den
ander», vagiren umoer und bringen oft die Nacht ein paar
Stunden weil von dem Orte zu, wo sie den Tag zugebracht
hatten. Da daS BundeSgesetz uuö dieselben auferlegt, so

möchte ich die Ausnahme folgender Benimmung nach dem
ersten Alinea deS § 66 dcaniraaen: „Der Staat wird e>nen

Theil des Aliswai.derungskredlies fur die eigentlichen Hei.
mathloscn verwenden " Durch diesen Antrag entspreche ich
einem Wunsche, der sich örtcr in dem Bezirke kundgab,
welchen ich hier vcitrete. Statt die Gemeinden mit diesen
Leuten zu bcschecren, welche eine Scheu vor der Arbeit
haben, möchte ich vorziehen, sie in die Urwälder Nord,
amcrika'ü oder in die Evencn deS La Plata zu senden. Doit
haben sie die Freiheil, ihr Vagabundenleben fortzuführen,
und können Mit der Zeit vielleicht nützliche Bürger werden,
während sie bei uns nur den Gemeinden zur Last fallen.
Ich wohne an der Grenze des Kantons. Wenn die Heimaih.
tosen von den bcrnische» Landjägern verfolgt werden, begeben
sie sich l« den Kaiuon Neuendurg; setzt ihnen die Polizei
deS letzter» KanlonS nach, so flüchten sie sich wieder auf
«iiser Gebier, so das »e von etnem Kanton zum andern ge-
schickt werde». Weiber und Kinder fallen dem Publikum zur

Tagdlatt des Großen RaiheS >«57.

Last, während die Männer nichts thun, cS sei denn, daß sie"
von Zeit zu Ze,t Vergehen ausüben. Ich wünsche daher,
daß diese Leute in die Ebenen von Setts oder noch besser
nach Amerika geschickt werden. Sollte mein Antrag in diesem
Gesetze keine Aufnahme finden können, so wünsche ich, daß
der Herr Berichterstatter einen Theil deS AnSwandcrungS.
kredire« zu dem angegebenen Zwecke verwenden möchte.

Herr Berichterstatter. Sie haben bei § 47 den
Staat ermächtigt, Steuern zur Auswanderung armer Fa.
milieu auszusetzen. Jedenfalls möchte ich eine solche Be.
stimmung, wie Herr Revel sie beantragt, nicht tu dieses
Gesetz aufnehmen, damit cS nicht heiße, man spedire die
Heimathlosen unter allen Umständen, man verfahre hart mit
ihnen; ein solches Mißverständlich möchte ich gegenüber dem
Kanton Bern nicht veranlassen. Dagegen gebe ich zu, es
soll bei der Verwendung des AuSwanoerungSkredilS darauf
gesehen werden, ob nicht heimathlos- Familien- die sich dazu
eignen, zur Auswanderung veranlaßt werden tonnen. Schoa
letz! es Jahr wurde zwei Familien, von denen jede cils Kinder
harte, mit Hülfe von Siaaisbeitragen die Auswanderung
möglich gemacht; man wird auch künftig dafür sorgen. In
vielen Fällen sind diese Leuie sehr froh, sie werden bei dieser
Gelegenheit wieder einmal gut g-kleidet, es wird für ihre
Ucbcrsahit und auch da'ür gesorgt, daß sie Nicht hülfioS an s
Land gefetzt werden, sondern eS wird ihnen handgcdote» zu
einem bessern Auskomme». Als Wunsev gegenüber der Be»
wattung nehme ich den Vorschlag des H.rrn Revel auf, in
daS Gesetz könnte ich j-doch einen solchen Zusatz nicht aus.
nehm n.

Revel erklärt sich mit dieser Erklärung befriedigt und
zieht seinen Anirag zurück.

Der s ss wird durch daS Handmehr genehmigt.

j Z7.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph Handel!
von der Pollz evungöverordnung, welche der RcgierungSrath
zu eriass n hac und die jedenfalls die hier erwähnten Punkte
enthalten ion. Es ist nicht unmöglich, daß auch noch andere
Punkte au'genommen werden, wenn es alS nothwendig e»
scheint. Das zweite Alinéa trägt den eigenthumlichen Ve»
häitnissen solcher Orte Rechnung, wo der Armenverbaod
eine» weitern Kreis als die Einwovnergemctitt'e bildet.
Anders in daS Vcrvättniß im Emmemhal, wo mehrere Ort.
schaften zu einer Gemeinde gehören und die Klrchgemeindc
zugleich die E>nwovnergeme>nde ist, anders i» Gemeinden,
wie Müncheubuchsee, wo veischiebcne Elnwvhncrgem lnden
begehen - die a'er IM Armenwesen eine» gemcinschattlichen
Veiband b ldcn Da bot sich d e Frage: sollen solche Ge.
meinden aoseinandergeriffcn werden? Der Regieruiigsiatb
hielt dieß nicht für zweckmäßig, sondern ging von der Änücht
auS, da wo der Kreis wc>ler sei als die ^inwohnergemeinde,
sei daS Gesetz den bestehenden Verhältnissen anzupassen.
Wieder andere Verhältnisse treffe» wir im Amte Sefugen,
wo cliie Kirchgemeiude aus verschiedenen Eillwohilergemeinde»
besteht, von denen jede ihre besondere Armenverwillung hat.
Ich denke, auch Sie werden nicht der Ansicht sein, daß ein
weiterer Verband der vorrheiihafl fur das Armenwesen ist,
gestört weiden soll, sondern den RegiecungSrath ermächtigen,
den Verhältnissen Rechnung zu tragen.

Geißbühler. Gegen diesen Paragraphen habe ich
nichrs einzuwenden, sondern nur einen Wunsch an d u Herrn
Berichterssottcr zu richten. Dieser Paragraph g'bl dem N»

17



' gierungsrathe das Recht, für tas erste Jabr das Durch,
schnitiskostgeld für die Noiharmen zu bestimmen. In Bezug
auf die Gemeinden im Augemeinen kein Won, nur eine Bc.
merknnq über die Privatarmenanstal-en. Durch den ^ ZS

wird daS Gesetz von 1848 aufgehoben, weiches ein Kostgeld
von so Fr. a W bewilligte. Run haben solche Anstalten
keine Garantie, daß sie ferner e,n Kostgeld erhalten, daher
erlaube ich mir den Wunsch auSzusprech-n, daß die Behörde
darauf Rücksicht nehmen möchte, sonst wäre eS ein Todesstoß
für diese einstalten.

Herr Berichterstatter. ES ist wahr, daß durch die

Ziff. 4 des § 69 das Gesetz über die Zlrmenanttalte» aufge-
hoben wiro, aber für die Privaiarmenanstalten und fur die
in denselben verpflegten Kinder ist durch dieses Gesetz hin-
länglich gesorgt. Einmal werden solche Binder alS Rotv-
arme behandelt und wird das DurchschnitlSkostge d auch auf
sie berechne-; in zweiter Linie oaben Sie beschlossen, auch
ferner Beiträge an Pr vararmenanstaiten v.rabfolgen zu lassen,
sowie einen Theil der Spenden an noiharmc Kuider, welche

in Anstailen untergebracht werden müßen, zu verwenden.
Es ill also von vcrich.ebenen Selten gesorgt, und eS kann
nie und nimmer das Interesse einer Regt,rüng sein Privat,
anstalien, die sich die Erziehung armer Kinder zur Aufgabe
stellen, zu drück,n vder gar zu unterdrück.». Wenn auch
hier der Beitrag nicht gerade bezeichnet ist, so sollen die
Betreffenden sich deßhalb doch nicht denn-uhigen, ES ist d.r
Wille des Großen RatheS- daß solch« Anstalten untcistutzt
werden, und eS kann der Fall sein, wenn dieselben von Un-
gluck verrussen werden sollten, laß man nebst ein noch erwaö
thue, wenn eS schon hier nicht des Nähern benimmt ist.

Der § s? wird durch das Handmehr genehmigt.

§ s«.

Herr Berichterstatter. Der Zeitpunkt des Jnkraft.
tretens dieses Gesetzes, welcher erst bei der zweiten
Berathung bestimmt werden kann, wird also verschoben Nach
meiner Ansicht soll eS der t. Januar >656 sein Leider muß
hier g irennl und gesagt werden, der neue Kautonötheil
behalte seine besondere Gesetzgebung im Armenw.sen. Ich
Härte ganz gut für den Jvra Play gehabt er wäre einfach
unier die Gemeinden dcS § l-s gefallen und wir hätten einen
Uebelstand weniger Aber es ist nun einmal die Versassung,
welche diese Ausnahme macht. Es ist zu bedauern, daß wir
in so manchen D>ngen getrennt sind und es muß nach meiner
Ansicht alles gethan werden, um d>ese Scheidung nicht immer
weiter um sich greifen zu lassen, un Gegentheil da, wo es

möglich ist, beide Theile wieder zu vereinigen,

vr. v G o n zcn b a ch, Der Herr Berichterstatter sprach
so eben die Ansicht auö, welche ich über die unglückliche
Trennung des Jura vom alten Karuon habe. Ich sehe wodl
ein, daß man nicht bei A laß einer GesetzeSberathung eine
Zustimmung der Verfassung abändern kann, aber das können
wir: in diesem Gesetze die betreffende Bestimm» g nicht
wiederhol n, um damit zu sagen, wie wenig -sie Scheidung
uns freut ja »ob mehr, wie wenig rationell sie ist. Denn
die Trennung >m § 86 ist nicht ge?echlfcit-gt. sie widerstrebt
ganz dem Geiste der Z it und es muß deständia unieie Be-
strcbung sein, die >errcnN!eli z heile zu vereinigen. Ich
glaube daver, eS könnte genügen, w nn man nu> den eisten
Theil dieses Pa agrap ren bestehen ließe. Praktische Folgen
bar eS n cht. Was mir wichilg ist, sind die Worte des
Herrn Berichterstatters, daß er selbst bedauert und anerkennt,
<4 sei kein innerer Grund da, die Trennung bestehen zu

lassen, sondern nur ein formeller, weil der j 86 der Ver-
fassung diese Trnnunq vorschreibe. Ich stelle daher den
Antrag, den zweiten Thett des § ss zu streichen.

Herr Berichterstatter. Ich habe nur beizufügen,
daß ein nur zu materieller Grund da ist, daß nämlich der
Jura an die à>,<»>li a W. nichts zahlt und daß dieser
Grund einzig den Jura ausgeschieden bar. Wenn das ge.
voden werden oder wenn man bei der Gesammlsteuer Rück-
ficht nehmen könnte, so ließen sich beide Theile vollständig
vereinige», aber eS steht in der Verfassung und es kann da
nichts geändert werden. Die Bestimmung wurde hier auf.
genommen, um zu beruhigen und dem Jura zu beweisen, daß
man nicht daran denkt, etwas an seiner Stellung zu andern,
was indessen das Gesetz selost beweist. Wenn von Seite des
Jura kein Widerspruch erhoben wird, so gebe ich den Antrag
des Herrn v. Gonzendach als erheblich zu.

Klaye. Ich verlange die Beibehaltung des Artikels,
wie er vorliegi. Den Abgeordneten des Jura wurde die
Zusicherung gegeben, daß daS Gesetz, welches wir berathen,
ln keiner Weise aus den Jura Anwendung finde. Ich rechne
aus die in dieser Hinsicht vom Herrn Ber'chterstaiter abgc.
geb,ne Erklä-ung, und um sie zu dikrästigen, beharre ich
auf der Beibehaltung des Artikels, wie er im Entwürfe steht.

Abstimmung.
Für den ersten Say dcö § 68 Handmehr.

» » zweiten „ „ „ „ Minderheit.
» n Antrag dcS H-rrn v. Gonzeobach Mehrheit.

§ ss.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph zählt die
Gesetze und Vero-duung-n auf, w lchc durch das vorliegende
Gesetz aufgehoben werben (Der Redner zählt dieselben der
Reihe nach auf, wie sie im Entwurf enthalten sind.)

Lenz. Ich stelle den Antrag, die Worte: „alle diejeni-
gen Vorschriften, welche mit dem»,lb,n in Widerspruch
stehen", zu streiche». Die Gesetze sollen deutlich seln und
es wäre am besten, wenn man die wldeisprechendeu Vor.
schuften bezeichnen könnte-

Herr Berichterstatter. Der Antrag hat seine Be.
rechtigung, ich gab mir auch Müde, hier nichts zu vergessen,
waS aufgehooe» werben soll. Ader Sie wissen, wie man
am Schlüsse von Rechnungen gewöhnlich einen Vorbehalt in
Betreff allfälliger Auslassungen macht. ES kann Einem
begegnen, daß etwas ausgelassen wird, dann häric man keinen
Anhaltspunkt und so könnten Uebelstände entsieven. Sie
werden eine solche Bestimmung in allen Gesetzen finden. Ich
glaube, es sei nichts vergessen, was auf den vorliegenden
Gegenstand Bezug hat, aber zur Sicherheit möchte ich den
Paragraphen festhalten, wie er vorliegt.

A b st i m m u n g.

Für den h 59 mil oder ohne Abänderung Handmehr.
Für den ^ 59 ach Antrag des Reglern n g S.

ratos Mehrheit-
Für den Antrag des Herrn Lenz Minderheit.



Hittauf wird die Umfrage über allfällige Zusatz«
eröffnet.

Wild bolz. Ich kann nicht umhin, auf «inen Gegen,
stand zurückzukommen, tea ich in anderer Form zu erlangen
versuchte. Der Herr Berichterstalter wird sich erinnern, daß
ich bei § 25 den Antrag stellte, den PaffuS zu streichen, nach
welchem der Ertrag der Armengulcr nur für die Nolharmen
i» verwenden ware. Mein Zweck bestand darin, daß die
Unterstützung der Dürftigen auf dem bisherigen Fuße bei.
behalten werden könae, unier Vorbehalt der gesetzlichen
Bestimmungen. Der Antrag wurde damals abgewiesen. Ich
erlaube mir nun, den Gegenstand insofern zu reproduziren,
alS ich wünsche, der Herr Be ichlcrstallcr möcht! fur er.
zieherische Zwecke eine Vortchrift in dem Sinne zugeben,
daß die im 25 begriffenen Burgergrmcinben, wenn sie mehr
auf die Erziehung ihrer Kinder v-wenden wollen, dieselben
auch langer alS bis »ach d m zurückgelegten tv AlrerSjavrc
auf dem Noroarmeneiac lasten können-, während ste »ach

j 25 ro» diesem Zeiipunkie an enuach gestrichen und an die

Spendkassen, also nicht nur an andere Mittel, sonder« auch

an andere Leute, gewiesen wären. Der Herr Berichterstatter
sagte, das sei nichl feine Adstchl, es könne auch nach dem

iö. Jahre far solche Kinder gesorgt werde», aber man muffe
dann den Spentkommlsstonen die betreffenden Mittel an die

Hand geben. Darin liegt einiger Trost, aber mir genügt
er nicht. Noch mehr. Der >9 enthält in seinem Nach-
satze die Bestimmung, daß zu besondern Zwecken bestimmte
Armcnfonds vorbchallcu seien. Auch hinter diese Bestim.
mung könnte ich m>ch in Betreff der Aimcnguter von Bern
mit meinen Hoffnungen noch v,rsa.anz,n, indem diese Guter
namcnilich auch den Zweck haben, für die Erzievung der

Jugend nach dem iv. Jahre zu sorgen. Aber das ist eben

AlleS probt, mansch, man marte die Sache vor den Regie,
rungörarh bringen. Ich gestehe, daß mir das nicht genügt.
Es ist eine B.schränkung der Freiheit der Verwendung ab-
gesehen von dem garanlirtcn Eigenthum. Der Herr Bericht-
«rstatter weiß, wie hiesige Gesellschaften für die Erziehung
ihrer Angthörigcn sorgten, daß dieß namentlich eine Aufgabe
der Almosner und einer besondern Erzichungskommission ist,

welche nebst dem Stellverlreier deS VeuerS eine spezielle
Aufsicht über die jungen Leure zu fahren har. D'efe Be.
höiden geben in ihrer Pflichterfüllung weiter alS die dürftigen

Ettern, und man kann annehmen, für die Leitung >ei

besser gesorgt, als wenn sie vielleicht in den Handen der

letztern wäre. Wenn nun die jungen Leute an die Spend-
kassc gewiesen würden, so wäre die Fo ge diese, daß sie in
ihrem kritischen Aller unter ganz andere Leuie gestellt würden,

die ihnen gewiß nicht so nahe stehen, a>S ihre eigenen
Mitbürger und die auch nicht das gleiche Jnlercssc fur sie

haben. Ich kann mir nichl denken, daß der Herr Bericht-
erstattet meine» Vorschlag nicht zuaeben könne, welcher da-
hin geht, einen Zusatz folgenden Inhaltes in daS Gesetz auf.
zunehmen: „Den unter § 25 fallenden Bnrgcrgem laden ist
gestaltet, die in j 7 Ziff. i bezeichneten Kinder, behufs Er-
lernung eineS eigentlichen Berufs, auch üoer das iti. AlterS-
jähr hinaus auf dem Notharmenetat zu behalten, insofern
daS Gcmeindearmengut hinlänglich verfügbare Mittel dazu
besitzt"

Herr Berichterstatter. Ich babe mich schon dahin
auSgeipivchen, daß ich nichiS weniger alS die Absicht habe,
eine solche Verwendung für die E>z edllng der Kinder, wenn
sie überhaupt unter städtischen Verhältnissen ihr Brod ver.
diene» sollen, zu hindern. Ich sehe schon im Allgemeinen
zu gut ein daß fur ein Kind um so bester gesorgt st. je
mehr es ausgebildet wird, u «d wenn ich hätte sage» können,
die Kinder bleiben bis zum 2>». Javre auf dem Notharmen,
etat und cS wären Geldmittel genug dazu vorhanden, so

hätte ich es gerne gethan- DaS ist aber nicht so, das Geld
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fehlt Nun sind allerdings die in § 25 bezeichneten Borger,
gemeinden in eigenthümlichen Verhältnisse», sie verlangen
keinen SlaatSbcttrag, müssen keine Telle beziehen u. f. f.
Sie erinnern sich aber, daß ich Bedenken trug, diese
Gemeinden zu ermächtigen, den Notharmenetar weiter auszu.
dehnen, eben in der Beiorgniß, daß er zu weit ausgedehnt
werden möchte, und bisher war er zu weit ausgedehnt. Ich
will nicht wiederholen, was ich über die nachiheiliqe Ein-
Wirkung der engen Verbindung der Dürftigen mit dem Ar.
menglir auf dieselben gesagt. Dafür läßt sich allerdings
etwas sagen, daß die Kinder eiwaS länger auf dem Noch-
arweneral bleiben dürfen; und ich würde mich einer un.
nöthigen Härte schuldig machen, wenn ich den gestellten
Antrag nicht alS eihcbltch zugebe» wollte, um den Gegenstand
noch näher zu untersuchen. Es ist zwar eine Aenderung und
Verschiedenheit mehr, aber ich habe nicht die Absicht, alle
Abweichungen ,u vermeiden, um Alles zu nivellircn, sondern
ich gebe zu. daß sie da, wo sie alS begründet erscheinen,
auch serner bestehen können, soweit sie mit dem Zwecke deS

Gesetzes vereinbar sind.

Der Antrag deS Herrn Wildbolz wird durch daS

Handmehr erheblich erklärt.

Der Eingang deS Gesetzes wird ohne Einsprache durch
daS Handmehr genehmigt.

In der Sitzung deS Großen Rathes vom 2K. Februar
1857 wurde die definitive Redaktion der ersten
Berathung des Gesetzes über das Armenwesen
genehmigt, wie folgt.

Gegenstand der Berathung sind nur diejenigen Para-
graphen, in Bezug auf welche bei der ersten Berathung
Anträge erheblich erklärt worden sind.

Schenk, RegierungSraih. als Berichterstalter. Nach
dem Protokolle des Großen Rathes wurde bei h i der An.
iraq erheblich erklärt, nach dem Worte „Arme" einzuschalten:
„Angehörige bcs alte» KantonStheiis." Der Rcgicrungsralh
hat diese Ergänzung in das Gcsey aufgenommen und legt
Ihnen dieselbe zur endlichen G.nehmigung vor.

Der § ' wird mit dieser Modifikation durch daS Hand-
mehr genehmigt.

Herr Berichterstatter. Bei j 2 wurde beschlossen,
daS Wörtchcn „und" zwischen „leiblichen" und „geistigen"
zu ersetzen durch „oder", ferner bei Zlff. S die Worte „aus
verschiedenen Gründen" zu streichen. Diesen Anträgen
ist in der neuen Redaktion Rechnung getragen.

Ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Der j 3 wird nach Ihrem
Beschlusse gestrichen und infolge dessen die Bezeichnung der
Paragraphcnzahl abgeändert-

Ohne Einsprache genehm-gt.



Herr Berichterstatter. j ^ (nun § s) bleibt unver.
ändert. Bei j s (non tz 4) wurde der Antrag erheblich
erklärt, vor ..Notharmen« die Worte einzuschalten: »dem
alten KanlonSlhcile angchöngen.« Nun wird Ihnen vorge.
schlagen, den Eingang des Paragraphen also zu fassen: »Die
Notharmen, Angehörige des alten KantonSthcilS« u. s. w-

Ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. § S (nun 5) bleibt un«
verändert. Bet § 7 (nun § 6) wurde der Antrag erheblich
erklärt, die Worte „diS zum zurückgelegten 16. AllcrSjahr«
— zu ersetzen durch: „bis zur erfolgten Admission." Diese
Modifikation wird Ihnen zur Genehmigung vorgelegt.

Ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstarter. Bei § s (nun 5 7) wurde
beschlossen, unter Ziff > daS Wort „religiöse" zu ersetzen

durch „christliche". Infolge dessen wird Ihnen vorgeschta.
gen, den Ausdruck »sittlich-religiöse" zu ersetzen durch „christ,
liche".

Ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Bei Z S (nun H S) wurden
drei Anträge erheblich erklärt, nämlich bei Ziff. 2 statt deS

t7. Altcröjahres die erfolgte Admission als Endpunkt fest,
zusetzen, ferner nach dem Worte „Einwohner" einzuschalten:
-,und Liegenschaftsbesitzer-. Diesen Modifikationen pflichtet
der Regicrungsrath bei. Was dagegen die edenfallS erheblich
erklärte Streichung der Worte „innerhalb der Gemeinde« —
bis „bewilligen" unter Ziff. t berrifft, so erlaubt sich der
RegierungSrath auf die ursprüngliche Redaktion mit einiger
Ergänzung zurückzukommen. Es Handell sich nm die Ver.
kosigeldung. Der RegierungSrath glaubte, eS sollte alS Regel
gelren, daß die Vcrkostgcldung innerhalb d°r Gemeinde start,
finde. Um jedoch geäußerten Wünschen Rechnung zu iragcn,
wird Ihnen eine Ergänzung der Ziff. i in dem Sinne vor.
geschlagen, daß in Fällen, wo die bessere Erziehung oder der
Gesundveiiszusiand eines Arme» ?s crhnscht, eine Ausnahme
gestaltet werden dürfe. Ich empfehle Ihnen daher die Rc.
daklioa mit der Etnschattung der Worte „die bessere Erzic.
hung oder" — vor den Worten „der Gesundheitszustand«
zur Genehmigung.

Wildbolz. Ich eilaube mir hingegen, den Antrag zu
stellen, daß der Große Rath bei der erheblich crkiäit n Mo,
diftkatio.i bleiben möchte. Ich will nicht weitläufig sein,
sondern erinnere nur an die bei der Berathung dieses Pa a-
graphen angeführten Gründe, daß man die Gemeinden, welche
eine bedcuicnde Last haben, nicht durch so bindende Bestim.
muiigen gcniren solle, daß sie genöthigt wären, ihre Armen
innerhalb der Gemeinde zu verkostgelden, währenddem eS

ihnen möglich wäre, dieselben anderwärts gut zu versorgen.
Ich schlage daher vor, die Worre «in der Regel« vor „in.
ncrhaib der Gemeinde« einzuschalten und sodann den Enr.
scheid über die Ausnahmen nicht der Direktion deS Armen,
witen». sondern dem Armenlnsprllor zu übertragen, da der
Herr Direktor in einem andern, wicdligrn Falle den Enr.
scheid abgelehnt hat und die Last seiner Geschäfte nicht durch
eine solche Bestimmung vermehrt weiden sollte. ES ware
daher in einem Nachsatze zu sagen: „Ausnahmsweise kann

der Armcninspektor die Vcrkostgcldung in einer andern Ge.
meindc deS alten Kantons bewilligen.«

G fell er in Wicktrach stellt den Antrag, die Redaktion
beizubehalten, wie sie in der erst.» Berathung abgeändert
worden ist, weil sonst die nachtbcilige Folge für die Ge.
meinden eintreten könnte, daß sie ihre Armen zu einem
höhern Preise, alS daS DurchschnmSkostgeld beirägt, verkostgelden

müßten, wenn sie gezwungen wären, dieselben innerhalb

der Gemeinde zu behalten-

v- Buren beantragt, bei Ziff. 2 die Worte „und Liegen-
schastSbesiyer ' zu ersetzen durch: „und auf die Liegenschaften«,
damit nicht das Mißverstandniß entstehe, alS sei der Besitzer
elncr Liegenschaft persönlich gemeint, während die betreffende
Liegenschaft gemeint sei.

Gcißbühlcr unterstützt den Antrag deS Herrn Wild,
bolz, daß den Armenbehördcn unter Beobachtung gewisser,
im VervfiegungSreglemente festzusitzender Formen möglichst
freie Hand geiassen werde, von der Ansicht ausgebend, daß
nicht sowohl die Versorgung der Rinder innerhalb einer
engen Grenze als vielmehr ihre gute Verpflegung die Haupt-
sache sei; zudem musse man darauf sehen, daß die Last für
die Güierbesitzer nicht zu groß weroe.

v. Werdt beschränkt sich darauf, den Antrag des Herrn
Wildboij zu unterstützen, indem er sein Bedauern darüber
auSsplichr, daß er der ersten Berathung nicht beiwohnen
konnte, Und sich vorbehält, ein einläßlicheres Volum bei der
zweiten Berathung abzugeben.

Herr Berichterstatter. Ich habe nur ein Interesse,
das Interesse der Ordnung, das mich dazu führt, den An.
trag deS RegierungSrathcs festzuhalren. Die Herren Wild,
bolz und G.ißbühler sind damit einverstanden, in der Regel
müsse die Vcrkostgcldung innerhalb der Gemeinde stattfinden,
dagegen wünschen sie mehr Lanrudc für die Gemeinde. Diese
läßi der Paragraph offen, denn es heißt nichr nur, „wo eS

der GcsundhellSjlliiand eines Armen erheischt« könne eine
Ausnahme stattfinden, sondern: „in besondern Fällen, na.
menttich wo eS die bessere Erziehung oder der GcsundheitS.
zustand eineS Armen erheischt « Man ist einverstanden, daß
nicht eine regellose Verkostgeldung stattfinden soll. Einmal
diese zugegeben, wer garanlirt Ihnen, daß eine Gemeinde
ihre Armen nicht am andern Ende des RanlonS versorge,
daß die A men nicht von einem LandeSlheil in den andern
gebracht wurden und der Etat in den Gemeinden wieder
ergänzt werden müßte? Die Behauptung des Herrn Wild,
bolz, daß der Enl>che>d über die allfäuig zu gestattenden
Ausnahmen kein wichtiger Punkt und daher nicht der Di-
rcklion deS Armenwesenö zu übertragen sei, kann lch nicht
zugeben. ES handelt sich um die Verhinderung eineS Miß-
branches. Wenn Sie wirklich den Bedürfnissen Rechnung
tragen und aus daS Rücksicht nehmen woucn, was Ordnung
und Regelmäßigkeit verlangen, immerhin Mit gehöriger Be-
rückstchilgung besonderer Verhältnisse, so können Sle den
Vorschlag deS RegierungSrarheS annehmen- Wollen Sie aber
wetter g'yen und es den Gemeinden freistellen, die Armen
!0—t2 Gründen weit, ohne Kontrolle, zu verkostgelden, dann
müssen Sie allerdings den^Schlußsag der Ziffer t streichen,
aber ich halte dafür, eS läge nicht im Interesse der Sache,
der Vortheil einer gehörigen Aufsicht wurde zerstört. Ich
empfehle Ihnen daher den Antrag des NeaierungsralheS mit
voller Ucverzeugung zur Genehmigung. Was den Antrag
des Herrn v. Bure» betrifft, so wird man nch immer an den
Besitzer der Liegenschaft halte» muffen. UevrigeuS wird daS
aufzustellende Verpflcgunggrcglcmcnt die nöiS'g.n Bestim.
muagen darüber einhalten, wie es in den Fällen gehalten



sei« soll, wen« der Liegenschafisbefltzer nicht in der Gemeinde
wohnt und einen Pächter Hai

Abstimmung.
Zur die Ziff. t nach Antrag des Regie.

rnngsrarbes 36 Stimmen.
Für den Antrag deS Herrn Gfeller

(Streichung der Worte: «innerhalb der
Gemeinbe" bis „bewilligen") 6t »

Für die Ziff. 2 nach Antrag des Regie-
rong eral des Mehrheit.

Für den Autrag de« Herrn v. Bürco Minderheit.

Ohne Einsprache genehmigt.

Rcgierungsrathes stimmen, daß der § <9 nur auf die Ge-
meinden Bezug habe, deren Armengüter zur Versorgung ihrer
Armen nicht hinreiche.

v. Werbt unterstützt ebenfalls den Antrag des Herrn

Herr Berichterstatter. Der j w (nun H 9) bleibt
««verändert Bei H 1' (nun § w) werden infolge eines
erheblich erklärt.» Aut-ages die Worte »weder jetzt noch in
Zukunft" ersetzt durch „keine".

Ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Der § 12 (nunHii) bleibt
Unverändert, dagegen w.rden bei § 13 (nun § 12) die Worte
«ehelichen und außerehelichen" — gestrichen.

Herr Berichterstalter. Der § 14 (nun § is) bleibt
unverändert Bei j is (nun § i4) wird das Wort „pstich-
îigen" vor „Vcrwandtenbeirrages" eingeschaltet.

Ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Die >6, t7 und >8(nun
tâ, kc> und 17) bleiben unverändert. I» Bezug auf den

H ti) («un § 18) geht der Anirag deS RegierunuSratv.S
dahin, den Paragraphen festzuhalten, wie er im Enlwuife
steht, und den erheblich erklärte» Zusatz, daß da wo der Er-
trag des Armenguug daS Bedürfniß der Nolhanr.cnpstege
übersteigt, der Ueberschaß sur die Armenpfl-ge der Dürfugen
verwendet werden könne, n«chr auszunehmen. Sie wissen,
daß die Aufiiahme eines so ch « Zusatzes namentlich von
denjenigen Gemeinden verlangt wird, deren Armengnl m.hr
als hinreichte, um die R «härmen zu versorgen, die also
unter jj 25 gehören- ES wurde besonders darauf hingewiesen,
wie norhwenoig eS sei, daß Linder auch nach dem iv. Sll-
teröjahr zu Erlernung eines Berufs unterstützt werden. Dem
von Herrn Witddolz m dieser Beziedung beantragten Zusay.
artiket wird bei § 2, Rechnung getragen und ich glaube,
Sie dürfen hier die Ursprüngliche Redaktion um so mehr
beibehalten, als ein so angemcin gehaltener Zusay nicht im
Interesse der Armenpflege wäre.

Stooß. Ich sehe zwar, daß der Herr Berichterstatter
bei j 25 eine Konzession ma.«.» will, die aller Berückstch.
tigu> g wer.h ist. allein ich finde sie nicht genügend, da sie

dem Anirage b.s Herrn Kurier keine Rechnung trägt. Ich
stelle daher den Antrag, den frühern Beschluß des Großen
Rathes festzuhalten.

Wildbolz unterstützt de« Antrag des Herrn Stooß und
stöiintt nur unt r der Voraussetzung zum Vorschlage d.s

Tkgblail des Großen Rathes t8ö7.

Tscharner i« Bern. Mir scheint, eS verstehe sich von
selbst, daß der Ertrag der Armcngurer vorerst fnr die Noth,
arme« verwendet werten soll. Aber ich glaube, man soll
doch den Gemeindsbehörden und Armenverwaltungen e-mgen
Verstand zutrauen und einige Bcfugniß überlassen. Wenn
man fie unrer solche Vormuudschall stellt, so zweifle ich, ob
man den gchoffltn guten Willen bei ihnen finden werde.
DaS ist bei der Vollziehung wichtig, sonst wird eS dem
Herrn Direktor unmöglich sein, das Gesetz auszuführen.

Herr Berichterfiatter. Die Bemerkung deS letzten
Redners, daß der gute Wille der G.meindSbebörden zur
Durchfühiunq des Gesetzes noihwentig sei, ist ganz richtig.
Wen» aber der gute Will- von Jedem erkauft werden müßte
durch Aenderungen, durch Konzesuoncn dies r und jener Art,
die am Ende das ganze Gesetz auö seiner Bahn, aus seinem
Zusammenhang, aus seiner Tendenz bringen würden, so muß
ich gestehen, daß dann allerdings der ante Wille zwar viel,
leicht erkauft, aber das Gesetz zertrümmert wäre. Das kann
nicht geschehen und eS ist di.ser Paragraph einer derjenigen,
auf die einiges Gewicht zu legen ist. Dieser Paragraph
bezicht sich nicht nur auf die Gemeinden, welche Teilen bezogen
haben, sondern er ist ein allgemeiner Paragr pH, und ich
siede noch heule zu der näml.ch n Auffassung tn Beir ff
überflüssiger Untelssützung auS d.m »rmengure, deren Folgen ich
früher auSeuianoerseyte. Ich bin überzeugt, daß es schad-
lich ist, wenn daS Armenguk sich im »er mehr ausdehnen,
wenn eS nicht nur für die Noiharmen sondern auch für die
Dürftigen verwendet werden kann, und ich verhehle durchaus
nicht, eS soll eine Einschränkung aufgestellt werden, doch mit
der Modifikation, daß bei § 25 den betreffenden Gemeinden
einige Latitude bi«stchtlich der Erziehung der Kinder gt-
wävrl wirb. Ich unterscheide zwischen der Erziehung der
Kinder und dem Herbeiziehen der Dürftigen überhaupt Die
bürgerlich.« Korporationen, >n deren Interesse es läge, könne«
sich nicht selbst vor dem Zudrange schützen; sie können dann
der Armenpflege der Dürftigen Bei'chüffc geben. Ich wünsche,
daß man »ch nicht Illusionen mache. Die Bestimmung dieses
Paragraphen 'st eine allgemeine. Der Große Raih mag
entscheiden. I.« bin der Anncht, daß ei» w sentlicher reor-
gani'Slorischer Punkt zerstört wird, wenn Sie crklàienî daS

Aimengut ist nicht nur für die Notharmen, sondern auch für
die Dniftigen geöffnet.

A b K i m m u n g.

Für den Antrag deS Herrn Stooß
„ „ „ „ RegtcrungSratheS

51 Stimmen.
4« „

Herr Berichterstatter. D'c ^ 2« und 2i (nun
>9 und 2(1) bleiben unvcrändcil B i 22 (»un § 2t)

wird, entsprechend d.« erheblich erklärten Anträgen, eine
Ergänzung tn dem Sinne aufgenommen, daß d«c zu E-fttzung
der Armengüter zu beziehende Teüe „mit Beizievung der
Obligationen und andern beweglichen Vermögens" erhoben
werden soll.

Tscharner in Bern findet den Ausdruck „und andern
beweglichen Vermögens" zu unbestimmt und wünscht eine

Ergänzung in dem Sinne, daß nur Schuldschrifien darunter
t8



verstanden werden können, weil man sonst auch Mobilien oder
andere Gegenstande darunter begreifen konnte, die nicht der
Steuer unterworfen sind.

Geißbühler verlangt ebenfalls eine entsprechende Ver.
vollständ.gung der Redaktion zum Schutze der Steuerpflichtigen.

Der Herr Berichterstatter stellt den Antrag, daS
Wort- »fruchtbaren" vor „beweglichen" einzuschalten.

Mit dieser Modifikation wird die vom RegiernngSrache
vorgeichlagene Redaktion durch daS Handmehr genehmigt.

Herr Berichterstatter. Die ^ 23 und 24 (nun
22 und 23) bleiben unverändert. Bet § 26 (nun H 24) wird
Ihnen in Ucrercinst'.mniuug mir dem von Herrn Wtldbolz
beantragten Zusatza.llkel am Schlüge des ersten Satzes t>te

Aufnahme foegender Ergänzung vorgeschlagen: ..wobei sie fur
zu Erziehende an den Termin von H 7 Zlff. I nicht gebun-
den ist."

Stooß- Konsequent mit der bei 5 >9 (nun § 18> an.
genommen » Mo isttalion sollte nun hier das Wort „noth,
armen" vor »Bürger" ersetzt werden durch „armen". Ich
bin mit d>m Herrn Bcrichleiftaller da.in einvc fta»den, daß
keine Bürgerschaft, und wenn ihr Arinengut Millionen bc.
tragen lvU'dc, nur die Faulleuzerei und den Müßiggang
fördern soll; das furchte ich nicht Aber ter Grope Rath soll
auch »ichr eme Bürgerschaft so beschranken, daß sie nicht in
besondern Fallen ein.m Durstigen eine Unterstützung gewähren

und unter Umständen b«e Existenz einer Familie erhalten
kann Ich stimme zu allen Vorschriften, welche der Herr
Berichterstatter zur Verhütung von Mlßoräuchcn vorschlägt,
ich halle mich aber an d e Freiheil, welche die Verfassung
den Burgergcmelnden einräumt u.rd glaube, man soll sie

nicht weiter bevogren.

DaS Präsidium macht aufmerksam, daß nach dem

Reglemenle keme neuen Anträge gestaut weiden können.

Wtldbolz. Ich glaube, wir wollen nichts a>S daS

Gute. Ich verdanic vor Allem dem Hc>rn Berichte starter
d«e Bereitwilligkeit, m r der er iiielncn Annag reproduziere.
Ich glaube, er habe damit eine yunianitälspflichl crsullr,
die mir einer Nechtöpflicht zu ammenvangi. Ich verkenne
keineswegs die Grunde, weiche ihn ttil.n, vie Borgergemcin.
den vor dem Andränge ihrer Dunngen zu schützen und an-
erkenne, das er Leute, die bei ihm über bürgerliche Bevör-
den klagten, aus ihren Standpunkt jurüekgewleien hat Aber
ich erlaube mir die Krage: welch.r Unterschied begeht am
Ende zwl'chin den Absichten des Herr» Berichterstatters und
den unsngc»? Es ist dieser: der Herr Berichterstatter ,agl,
der U.b.rfchuß vom Erlrage des ArmenguteS sei in die
Spend aste zu legen und die Ver vendung dem Einivobner,
gemeinderatvc zu ».erlassen; wir hinacgen erklaren: we.l wir
von Alr.rS her die Sache eigenthümlich besitzen, so ist eâ

natürlicher, daß wir earnrer velfagen und die Verwendung
nicht «n die Hand >i»ev Drliten legen. Darin besteht die
eigentliche Mcinuiigvdlffcr'Nz Die Buigcrgemeinden w.rden
gewiß nicht Mißbrauch treiben, sie sind am meisten lnicressirr,
dafür zu sorgen, daß vicies nicht gefch.he. Ich sr-ließe
dahin, die bürgerlichen Armenbihold.n seien unter das ginere
Gesetz zu steiien. wie die Spendtast-.n nach § 42 (»UN § 40, ;
ich nehme d.eS gleiche Recyl fur die ei stern in Anipruch,
weich.S bor» den letzter» eingeräumt ist, und wünsche daher,
daß der § 2S mit dem § t9 in Uebereinstimmung gebracht
werde.

Herr Berichterstatter. Es ist allerdings wahr, öast
der Zusay zu § t9 eine Aenderung zur Folge hat, die ich
jetzt noch bereue, und die, wenn man sie weiter fortführet»
will, eine weitere Desorganisation nach sich zieht W >S war
die Ursache, daß in manever Gemeinde, hauptsächlich wo
mehr Burger als Einsaßen waren, keine önllche Armenpflege
entstand? Deßha b,weli die betreffenden Gemeinden ihreBurger,
Dürftige wie Noryarme, unterstützten und wegen der Einsaßen
keine Armenpflege einrichten woltten. Es mußte daher etwaS
geschehen uno ein Weg gesucht werden, der etwas sicherer
zum Ziele fuhrt, daher die Gründung von Spendkaffen.
Dieser Weg >st sicherer, weil die Gemeinden die Dürftigen
nicht unterstützen können, wenn Nicht eine Spendkasse da ist;
er wurde aber fur v-ele Orte unsicherer, weil die dürftigen
Burger wieder den bürgerlichen Behörden zugewiesen sind,
und man an ten betreffenden Orten sagen kann: unsere dürf-
tigen Burger sind jetzt versorgt, wegen der Einsaßen haben
wir keine Spendkasse zu stiften. Um indessen den ^ 26 (nun
§ 24) mir § i»u» H is) in Einklang zu bringen, gebe
ich zu, daß daS Wort „norharmen" in „armen" umgewandelt
werde.

Mit dieser Modifikation und mit dem beantragten Zusätze

wird der § 26 (»un § 24) durch daS Handmehr
genehmigt.

Herr Berichterstatter. Die §§ 26 und 27 (nun Hs

25 und 2v) beeiden unverändert. Bei § 28 wurden drei
Anträge e.hevlich erklärt: t) die Bußen nicht in die Kasse
der Nocharmenpflege, sondein in die Kasse der Dürftigen
fallen zu lassen, 2) die Bußen über à Fr. einfach zu
kapitalisiren, 3) davon einfach die wegen Tellv rschlagnissen
gesprochenen Bußen auözuneymen. Der erste Antrag ist der
wichtigste Ich glaubte demselben Rechnung tragen zu sollen,
der RegieruilgSrath pflichtete meinem Vorschlage vcj und in-
folge dessen wird der § 28 gestrichen; dafür erhält dann der
§ 44 eine entsprechende Ergänzung.

Ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Die §§ 29, 30, zl und 32
(nun 27, 28, 29 Uad 30) bleiben unverändert. Bei § 3S

(nun H 8>) wurden zwei Anträge erbeblich erklärt: t) bei
den Austa leii dte Oitsoezeichnung wegzulassen, 2) nach dem
Woel „außervalv" ill Ziff. 4 einzuschalten: »aber innerhalb
der Schweiz". Diese Einschaliung ist in die neue Redak-
lion aufgenommen, und um dem ersten Antrage Rechnung
zu tragen, wird nach Ziff. 3 beigefugt: „unter Vorbehalt
anfälliger Verlegung dieser Anstalten "

Ohne Einsprache genehmigt-

Herr Berichterstatter Der § 34 (nun 32) bleibt
unverändert. Bei § 3s (nun § 83) wurden ebenfalls zwei
Aiuräge erheblich enläil: bei Ziff. 4 nach „Noivarmcn"
beizufügen: „in Gemeinschaft mit oein Armeninspcktor". 2)
dem Gemelndrache zu gesailca, d.e Funktionen oicseS
Paragraphen einzelne» Kommi-sio-ic» zu uveriragen. Diesem
Begehren ist durch einen refondent Zusatz enriproeven, unter
Vorbehalt der Bewilligung der Di-einsn deS Innern,
Abtheilung Arm.nwefta, und der Verantworilichkeil des Gemeinde-
raches. Auch ocm erste» Antrag ist Rechnung getragen.

Ohne Einsprache genehmigt.



Herr Berichterstatter. Bei § 36 (nun 5 34) wird
die Reiscvcrgütung der Armeninspekioren nach der Entfer.
»ong von ihrem Wohnfitze berechnet und demgemäß die Stelle:
wenn fie außerhalb ihres AmteS verwendet werden", ersetzt

dnrch: „wenn fie sich über zwei Stunden von ihrem Wohn,
fitze entfernen müssen."

Ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Die 55 37, 38, 39, 40, 4t
und 42 (nun 55 35, 36, 37, 38, 39 und 40) bleiben unver»
ändert. Bei 5 43 (nun § 4t) wird bei Anführung des Ge.
setzes über gemcinnütziae Gesillschaften nur das Datum „vom
3t. März t8t7" ausgesetzt. Die 55 44 und 4s (nun 55 42
4s) bleiben unverändert. Bei § 46 (nun § 44) wird in
Uebereinstimmung mit frühern Beschlüssen vnter litt 6. das

Wort „Armen" in „Dürftigen" umgewandelt, und als neue
litt. f. bciaefügr: „sämmtliche für die Armen gesprochenen
Bußen". We tereS darüber zu sagen, hält der Regierung«,
rath nicht fur nothwendig. Die Armenpflege kapiialifirt
nicht, sondern wenn zufällig eine bedeukendere Buße gespro-
chen wird, so wird dafür die freiwillige Wohlihäligkeit um
so weniger in Anspruch genommen.

Ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Der § 4? (nun § 4s) bleibt
unverändert- Bet § 48 (nun § 46) wurden zwei Anträge
erheblich erklärt, von weichen der erste nur e>ne Versetzung
der Worte, der zweite dagegen die Bezeichiung d-r Levrer
betrifft, weiche in die VerwallungSbevörde der Krankenkasse
zu wählen find. Nun wird stail der Worte: »dem Ooerlehrer
deS HauptorreS" gesagt: »einem vom Rirchcnvorstano zu be.

zeichnenden Lehrer," damit das Gleichgewicht der verschie.
denen Elemente nicht gestört werde. Um gleichwohl dem
Zwecke deS Antrages zu entsprechen, welcher daytn ging,
sämmtliche Oberlehrer einer Kirchgemeinde in die Vermal,
tungsbeyörde zu wählen, wird am Schlüsse deS Paragraphen
folgender Zusay aufgenommen: „Diese Behörde kann sich

durch Zuziehung anderer Personen verstärken." ES mag unter
Umstäoven wünschenswcrty sein, auch Frauen beizuzichen.

Ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Die ^ 49 und sv (nun
§5 4? und 48) bleiben unverändert. Bet 5 6> (nun 5 49)
wird nach dem Wane „Geistlichen" beigefügt: „der Armen-
inspcktor, Armenärzte " WaS dagegen den wettern Antrag
betrifft, die RegicrungSstaithalter zu gehöriger Einberufung
der Versammlungen zu verpflichten, so fand die vorbcrathende
Behörde bei genauerer Unke,suchung, daß eine solche Be.
stimmunq wenigstens eine unnütze wäre. An der Direktion
des Armcnw'fenS wird es sein, jedes Jahr die Weifung zur
Einbe-luung der Versammlungen zu ertheilen; fehlt eS bei
der Direktion, i'o wird eS wahrscheinlich auch bei den Re.
gierungüstalicallerii fehlen, selbst wenn die fragliche Bc.
stimmung im Gefeye stände.

Ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Die 55 62 und «3 (nun
55 50 und si) bleiben unverändert. Bei 5 s4 (nun 5 62)

7!

wird lediglich das Wort »Armen." unter Ziff. 2 in »Spend."
umgewandelt.

Ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Da die Streichung des 5 SS

(nun 5 63) beschlossen wurde, so schlägt der RegierungSrath
Ihnen an dessen Stelle folgende Bestimmung vor: „Regen,
über Nolbarmcn und Dürftigen steht den Armenbehörden und
den unterstutzungspflichtlgen Verwandten daS Recht des Ehe.
einspruchö zu. Die nähern Bestimmungen dieses Rechtes find
einem besondern Gesetze vorbehalten."

Jmoberstcg wünscht darüber Auskunft zu erhalten,
ob die Satzung deS C'vllgesctzes über den Eheeinspruch eine
Abänderung erleiden soll.

Der Herr Berichterstatter erklärt, daß das Civil,
gescy von dem vorliegenden Geseye unberührt bleibe.

Der 5 63 wird in seiner neuen Redaktion durch daS
Handmehr genehmigt.

Herr Berichterstatter. Die 55 66 und s? (»un
55 54 und ss) wurden nicht angefochten. Dageqcn wurde
bei § 68 (nun § 66) der Antrag auf Sireichung des zweiten
SatzcS erheblich erklärt, obschon von einem Abgeordneten auS
dem Jura bestriite». Der RegierungSrath schlägt Ihnen die
Beibehaltung des Artikels in seiner ursprünglichen Fassung vor.

Ohne Einsprache genehmigt.

Der 5 69 (nun § s?) bleibt unverändert.

Hiermit ist die erste Berathung deS Gesetzes über das
Armenwesea geschlossen. Dasselbe lautet nun, wie folgt:
»

Gesetz

über

das Armenwesen.

Der Große Rath deS Kantons Bern,
in Ausführung der Bestimmungen der Verfassung 5 85

I. s, t,, c, ck, o betreffend die Regulirung des ArmenweftnS,
auf den Antrag deS RegterungsralheS,

beschließt:

4.

Armenetat.
5 i.

Sämmtliche Arme, Angehörige des alten KantonötheilS,
welche innerhalb einer Einwohnergemeinde wohnhaft find,
bilden den Gesamm«arme«mat der Einwohnergemeinde.



j s.

Dieser Gesammearmenetat jeder Einwohnergemeinde ent.
hall zwei verschiedene Klassen von Armen:

t) Arme, welche gänzlich ohne Vermögen und zudem ohne
die leiblichen oder geistigen Kräne zu einem iür ihren
Unterhalt hinlänglichen Erwerb durch Arbeit And —
die Notharmen, Burger sowohl alS Einsaßen.

2) Arme, welche arbeit»- und erwerbsfähig sind, aber
dennoch zeitweise an den unenibehrlichsien Bedürfnissen
des Lebens Mangel leiden - die Dürftigen, Burger
sowohl alS Einsaßen.

N.

Armenpflege.

j z.

Die Armenpflege zerfällt in:
eine Armenpflege für die Notharmen;

L. eine Armenpflege für die Dürftigen.

ä.

Notharmenpflege.
r. Etat.

Die Notharmen, Angehörige dcS alten KantonStbeilS,
welche innerhalb elner Einwohnergemeinde wohnhaft sind,
bilden einen eigenen, abgesonderten Theil des Gesammrarmen-
etaeS der Einwohnergemeinde.

h s.

Dieser Etat der Notharmen wird in jeder Einwohner,
gemeinde einmal im Javre ftstgeitellt und bleibt während der
Dauer eines IahreS unverändert.

5 «.

Auf dem Notharmenetat werden gemäß § 2 Ziffer l nur
aufgenommen:

1) vermögenslose Waisen oder sonst hülflosc Kinder bis,
zur erfolgten Admission;

2) vermögenslose Eiwachscne, welche, sei's in Folge au.
geborner Ueoel. sei eS in Folge Gebrechen des Alters,
unheilbarer Krankheilen und Beschädigungen arbeilS.
und verdtcnflunfähig sind.

Z. Versorgung.

j 7-

Für diese Armen soll so gesorgt werden, daß
1) die Kinder «in« christliche Erziehung empfangen, zu

fleißigem Schulbesuch angehalten, neben der Schule an
eine ihren Kräften angemessene Beschäftigung gewohnt
und zu einer Berufsthätigkeit vorbereitet, an Fähigkeiten

und Fleiß Ausgezeichnete wo möglich in passende

BildiiNkSaniiallen gebracht werden, sowie, daß sie >n

Hinsicht auf Nahrung, Kleidung und übrige Pflege daS

Nolbweiidigc erhalten;
2) daß die Perwnen über lö Jahre, welche in Folge an.

geborner Uebel ihren Lebensunterhalt nicht selbstständlg
gewinnen können, so untergebracht werden, daß die
ihnen allfällig noch beiwohnende Arbeitskraft zu ihrem
Unterhalt in Anspruch genommen und verwendet, Auf.

Acht über sie ausgeübt und im Uebrigen Schutz und
Pflege ihnen gewährt wird;

Z) daß die durch Gebrechen deS Alters oder sonst durch
unheilbare Uebel arbeilsoniähig gewordenen die ihren
Schwächen und Beschwerden entsprechende Pflege und
dabei wo möglich noch eine ihrem Zustande angemessen«
Beschäftigung finden.

§ ».

Die Versorgung dieser Armen geschieht
1) durch freie Verkostgeldung an wohlbeleumdcte, arbeit«

same und verpflegungsfähigc Leute;
2) durch Veriheilung der Kinder von >0 Jahren bis zu

ihrer Admission unter die hablichcn Einwohner und
Ltcgenschaftsbesitzer der Gemeinde mit Entschädigung;

Z) durch gemeinsame Unterhaltung und Verpflegung in
einem GcmeindarmenhauS mit Aueschluß der schul.
Pflichtigen Kinder;

4) durch Unterbringung Einzelner in ArmenerziehungS«
anstaltcn, R'tlungöanstaften, Verpflegungsanstalten von
Privaten, G>scllschaften oder des SlaatS,

Jede Einwohnergemeinde ordnet diese Versorgung durch
ein Verpflcaungsreglement und unterlegt dasselbe der Sank,
tion der Direktion des Innern, Abtheilung Armenwesen.

5 S,

Die beiden Hauptklassen von Notbarmen haben ihr festes,
für alle Gemeinden gleichmäßiges Durchichni rskostgeid. Dieses
DurchschailtSkostgcid bctiägt im Maximum für die beiden
Klassen so viel, als von den Gemeinden im Jahre tuüst im
Gesamnndurchschuitt für sie bezahlt oder verrechnet worden

ist.

s. Hülssmittel.

§ 10.

Für den regelmäßigen Unterhalt der Notharmen findet
keine Gemeiudsarmenteue stair.

Die Mmel zur Vcriorgung der Notharmen und zur
Deckung der nach § s in Verbindung mit § 9 berechneten
Summe sind vielmehr für die Gemeinden und den Staat
folgende:

». Rückerstattungen.

ft lt.
Personen, welche als Notharme versorgt worden sind,

haben, wenn ihnen durch Schenkung, Erbschaft oder andere
Weise Vermögen zufällt, sämmtliche vom >7. AllerSjahre
hinweg fur sie ergangenen VerpfleguiigSkosten zurückzuer-
statten.

t>. Die Beiträge der Blutsverwandten.

j 'S.

Für Personen, welche als No.Harme versorgt werden
müssen, sind die Verwandten derselben in ans. und abstei.
gender Linie, sowie die Ehegatten dieser Verwandten wäh.
rend der Dauer der Ehe beitragspflichtig.

Diese Pflicht der Ehegatten dauert auch nach der durch
Tod erfolgten Aunöiüng der Ehe fort, insofern der
Ueberlebende die Erbschaft seines verstorbenen Ehegatte» ange,
nommcn, ober, nach ausgeführter gerichtlicher Bereinigung
sich den Aktivüberschuß aus ders Iren angeeignet hak.

Die Verbindlichkeit der entfernter« Verwandten tritt
erst dann ein, wenn der nähere außer Siand ist, die voll,
ständige Unterstützung nach § ist zu leisten.



z is.
Die Beiziebung dieser Beitragspflichtigen geschieht zuerst

gütlich durch die Annenbehörde. Hat diese keinen oder nicht
den gewünschten Erfolg, so wird von der Armrndehörde nach
dem Armenpolizeigesetz § verfahren.

§ 14.

Das Maximum deS Pflichtigen Verwandtenbeitrages be.

trägt in der Regel das nach h S bestimmte Durchschnitts,
kostgeld.

Der Beitrag wird nach Verhältniß deS Vermögens und
des Erwerbe» der Pflichtigen festgesetzt.

e. Die Beiträge der Burgergüter.

5 tZ.

Der Staat wird darüber wache», daß die Armen von
der Mitbenutzung der Burgergüter nicht verdrängt werden

(Verfassung 5 8â I. t,.)

5 l6.

Für Personen, welche als Notharme ohne Burgernutzung
in irgend einer Gemeinde verpflegt werden müssen, ist daS

bewegliche und unbewegliche Vermögen der bürgerlichen Kor.
poranon, welcher sie angehören, beitragspflichtig.

§ 17.

Der an die verpflegende Armenbebörde auszurichtende
Beitrag beträgt, wenn die notbarme Person minderjährig
ist, einen Dr »heil wenn sie mehrjährig ist, die Hälfte des

dArchschnit lich-n Ertrages d,r betreffenden Burgernutznng,
in keinem Fall aber mehr, als das nach § 9 bestimmte Durch,
schniltskostgeld.

a. Die Beiträge der GcmeindSarmtitgiiter.

5 18.

Der Ertrag der Armeugüler wird nur zur Versorgung
von Rolbarmen verwendet-

Sofern der Ertrag eines Armengutcs daS Bedürfniß der

Notharmenpflege übersteigt, kann der Uederschuß für die

Armenpflege der Dürftigen verwendet werden.
ArmcnfoadS, welch« ausdrücklich zu einem besondern,

nicht in das Gebiet der Notharmenpflege fallenden Zweck

gestiftet sind, bleiben, sobald d»cß nachgewiesen und vom
RegierungSrathe anerkannt ist, von obiger Bestimmung un.
berührt.

§ 'S.

Die Armengüter sind gewährleistet. (Verfassung § 85

I. d.) Ihr gesetzlicher Bestand ist derjenige, welcher sich

unter VorauSserung gesetzlicher Verwaltung herausstellt. Der
Ertrag des gesetzlichen VermogenSbcstandes zu vier vom
Hundert gerechnet ist der gesetzliche Ertrag. Die Gemeinden
sind dem Sraatc gegenüber für den gesetzlichen Bestand und
den gesetzlichen Ertrag d.S Armengu-S verantwortlich-

§ 20.

Dir Armengüter sind in allen Gemeinden, in welchen
sie seit dem i. Januar 1846 verschuldet oder geschwächt
worden sind, auf ivren gesetzlichen Bestand und Eltrag zu-
rückzuführ.«

Dieß geschieht durch Verzinsung dcö Fehlende« mit
jährlich wenigstens secrS vom Hundert, wovon zwei vom
Hundert zu Erntzung des KapltalbcilandeS verwendet werden.

Tagblatt des Großen Rathe? l»57.

§ 21.

Zu diesem Behuf findet in allen betreffenden Gemeinden
ein jährlicher Tellbczug statt. Derselbe wird vorgenommen
auf der Grundlage deS StaaiSst^uerregisterS,der Gemeinde,
jedoch unter Vorbehalt von j 2 des Gesetzes über die Ver.
mögenSsteuer vom is. März i«5k, ohne Schuldenabzug und
Mit Betziehung der Obligattonen und andern fruchtbaren
beweglichen Vermögens. Er dauert so lange, bis das Ar.
mengut seinen gesetzliche» Bestand wieder erreicht hat und
durch sich selbst den gesetzlichen Ertrag liefert.

22.

I» allen Gemeinden, in welchen Teilen zur Armenver.
waliung ervoben worden sind oder zur Ersetzung deS Armen-
gUtS erhoben wer- .n müssen, ist die Verwatiung des Armen,
guls Sache deS EinwohnergemeinderathS. Ebenso steht diese
Verwaltung dem Etawohnergemeinderath zu:

1) wo sie b S daoin ,vm übergeben war;
2) wo sie ihm in Zukunft übergeben werden wird;
3) wo Personen wegen mangelnder Hülfsmittel bei den

Gemundscinwohneru im Umgang verpflegt worden sindv
oder verpflegt werde».

§ 23.

In allen Gemeinden, in welchen nach § 22 die Ver-
Wallung des ArmcngUls an den Eiiiwohnergemeinderarh über,
gegangen ist, oder übergehen wird, wird der Ertrag desselben,
so weil er reicht, zur UnterhallUNg der bürgerlichen und
elnsaßllch.n Nitharmen verwendet. Armcnstiftunge» zu ganz
besondern Zwecken bleiben hlevon unberührt.

5 24.

Wo eine Burgergemcinde mit dem Ertrag ihres Ge.
meindSarmlNguts ohne Telle, Umgang, Veribetlung der
Kinder ovue Enischädigung und StaalSbeitrag ihre sammt,
lichen i». und auswäriswohaenden Armen hinlänglich zu
unterstutzen vermochie, da ist sie, nach geleistetem Nachweis,
daß sie dieß auch fernerhin vermag, berechtigt, innerhalb der
örtlichen Armenpflege für idre e'ngehorigen eine rein bur.
gerliche Ai mcoveiwal ung fortzuführen und den Ertrag ihreS
A menguiS nur zur Unie> Haltung der armen Burger in- und
auswäriS zu verwenden, wobei sie für zu Erzieoende an den
Termin von § 6 Ziffer i nicht gebunden ist. Durch Beschluß
der Burgcrg.meindc kann jedoch der Anschluß an die allge.
meine örtliche Organisation erfolgen.

§ 25.

Zum Stammkapital der Armengüter sollen geschlagen
werden

1) Legate und Geschenke, welche nicht ausdrücklich zu
Gunsten der Durstigen oder zu andern speziellen Ar-
me>>zwecken g macht werten;

2) Einkünfte, welche daS Gesetz den Armengüter» zuweist
oder zuweisen wird.

j26.
In Bezug auf die Verwaltung der Armengüter und der

Rechnungsführung gelten die Vorschriften deö Gemeinde,
gesetzes, 48—ss.

v. Gefälle.

j 27.

Der den Armenkassen zugewiesene Antheil an den für
Aufenthalts und N>ederiassu»gSbcwilligungen eingenommenen
Tax n sowie jedes andere den Armenkassen gesprochene Gefäll
wirb, wo nicht etwas Anderes bestimmt ist, zur Verftrgun<
der Notharmen verwendet.

19
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s. Die Leistungen des Staate».

§ 2S.

Da- wo die genannten Hülfsquellen zur Versorgung des

Etats der Noiharmen nicht genügen, ergänzt der Staat daS

Fehlende im Sinne von § 2cr und im Maße von j 3u durch
direkten Beitrag an die Armenbehörde.

h 29.

Das Fehlende ist der Unterschied zwischen der Summe
der gesetzlich vorhandene», für Versorgung der Notoarmen
fälligen Hülfvmiitel ans der Summe der nothwendigen, nach
5 9 in Verbindung mit § s berechneten Koggelder sammt
Zulage von 2 °/o Venvauungskosten.

j 30.

Zu dieser Ergänzung verwendet der Staat nöthigenfallS
jährlich von dem verfassungsmäßigen Kredit von Fr. 579,000
als Maximum die Summe von Fr. 600,000.

5 Zi.

Zudem bctheiligt sich der Staat bei der Versorgung der
Noiharmen:

n. aus dem verfassungsmäßigen Rcformkredit von Franken

â7i^,000î
t) durch Verpflegung von Alten und Gebrechlichen in

der üinfta.l Barau;
5) durch Auferziehung armer Knaben in der Anstalt zu

Köniz;
») durch Auferzilhung armer Mädchen in der Anstalt

zu Rngg'Sberg;
uilier Vorbehalt allfälliger Verlegung dieser Anstalten;

4) durch die Unterstützung der nolvarmcn Angehörigen
deö allen KanionS.Heils, w.lche außerhalb oess.lven,

aber inuerhalo der Schweiz, sich beft»den, wahrend
der Dauer ihres auswärtigen Wohnsitzes Mit
Ausnahme der Burger, welche einer reu, bürgerlichen
Armenpflege im Sinne deS § 2k angehören;
an welchen Anstalten nur der alte Kanton Theil
nimmt;

!>. aus dem ordentlichen kantonalen Kredit für daS Armen-
wesen:

durch Beiträge an die Irrenanstalt Waldau für arm«
unheilbare Irren;

2) durcv Unterbringung von verwahrlosten, aber nicht
verurtheiilea Kindern in der KorrektionSanstalr in
Landvtf;

z) durch Beiträge an Privaiarmenanstalten;
4) durch Kostgeldbeiträge fur Unheilbare in der Pfrün-

deransiall deS äußern Krankenhauses;
s) durch einen Thut der Spenden an noiharmc Kinder,

Gebrechliche und Irre, welche in Anstalten unter-
gebracht werden müssen,
an welchen Beiträgen der ganze Kanton Theil nimmt;

6) durch Ausrichtung des vollen DurchichiuttSkostgeideS
an die Gemeinden fur sämmtliche auf die Nolhar-
meneiaiS aufgenommenen Landsaßen.

t. Behörden und ihre Funktionen,

j 32.

Die Armenpflege für die Notdarmen wird ausgeübt und
geleitet durch die Einwoh»eigcniel»drälhe (daneben in Fällen
von § 2k die Bnrgergcm indraihe), d,e Almeninspettoren,
die NegierungSstalloalter, die Dir.k-io» deS Innern, Abih.
Armemvcscn, und den Regicrungsrath.

§ 33.

Dem Einwohnergemeinderath liegt ob:
k) die jährliche Fenfetzung deS Etats der Noiharmen vor-

zunehmen und zwar «n Gemeinschaft mit dem Armen-
inspekror;

2) die Versorgung derselben anzuordnen und speziell zu
überwachen;

s) die Verzeichnisse und Kontrollen richtig und sorgfältig
zu fuhren;

4) die Beiträge der Blutsverwandten und der Burgergüter
innerhalb des festzufetzenden Termins zu bereinigen;

6) zur vorgeschriebenen Zelt daS JahreSvüdget zu ent¬
werfen;

6) für die Rückerstattungen, die gesetzmäßige Verwaltung,
resp. Ersetzung des Armenguls und richtige Verzinsung
desselben, für Eingang der Gcsälle unv der Beiträge
zu sorgen;

7) zur rechten Zeit R-chnung zu legen;
8) überhaupt d,e lnnerhalv der Gesetze von der kompetenten

Behörde erlassenen Anordnungen in Bezug auf die
Bei sorgung der Nolbarme» zu vollziehen.

Mit Bewilligung der Direktion deS Innern, Abtheilung
Armcnwesen, lann der Eln.voh..e>gcmeinocraih dieie Oblie.
genheiten unter seiner Verantwortlichkeit einer besondern
Kommission übertragen.

§ 34.

Den Armeninspektoren liegt ob:
1) bei der jährlichen Festictzung des Etats der Notbarmen

in den Gemeinden anwesend zu sein; alle neu
Aufzunehmenden sich vorstellen zu lassen und die Aufnahme
im Sinne des § v itrcag zu uoerwaehen. Sie tonnen
in e ster Inganz die Ausnahme einer Person auf den
Etat verweigern oder auch andeg.hre»;

2) von der Verfolgung vcr Armen, namentlich der Kinder,
Kenntniß zu nehm,»;

3) die Verzeichnisse und Kontrolle» in Bezug auf Rich¬
tigkeit und Vollständigkeit einer genauen Prüfung zu
unrerwerf.n;

4) die Bridgets für das folgende VerpstegungSjahr fcstzu-
stellen und dieselben fa -.ml Unleriuchuugsbericht dem
Regierun«6stallh..ller einzucnden.

Sie beziehen sü. jede Gemeindsuniersuchung sammt Be-
richt eine Entschädigung und, wenn sie sich über zwe» Stun-
den von ih.em Wohnsitze eiilfernru müssen, noch eine besondere
Reiscvergulung.

Eine besondere Instruktion wird ihre Obliegenheiten und
ihr Verfahren des Nähern ordnen.

§ 3S.

Den Regierungsstatlhaitern liegt ob:
t) für die nöthige Zahl der Armeniuspckloren der Direk-

tion des Innern, «blh. Armenwesen, einen doppelten
Vorschlag einzureichen;

2) die Gewählten in Geluode aufzunehmen;
3) im Elliveriländnlß Mit der Direktion des Innern, Abth.

Ainuilwcsen, j.vem der A meninipclrvrcn zu Anfang
deö Jahres die Gemeinden zu bezeichnen, welche er zu
tnspizlren haven w.rd;

4) d,e Budgeis und UnleriuchungSverichte zu sammeln und
dieielben sammt klebe,sicyr und Generalrapport der
Dlr>kl>on ein,usende»;

6) die Armengulsrechnungen, sowie die Gesammtrechnungen
für die Notoarme>.pflege von den einzelnen Gemeinden
zu bestiMMicr Zeit e,i>juforoern, sie einer genauen Prüfung

unv Passation zu unterwerfen und einen tabella-
rischei, Auszug der Direktion einzusenden;



5) darauf zu achten, daß die Telle in den bezüglichen
Gemeinden zur Restitution, resp. Amortisation des

ArmengulSdefizilS eingezogen werde;
7) Streitigkeiten wegen Ausnahme von Personen auf den

^ Noiharmenetal nach vorgenommener Untersuchung in
letzter Instanz zu entscheiden;

8) die an sie zur Orgininrung und Leitung der Noth«
armenpflcge crgangenen Weisungen zu vollziehen und
dafür zu sorgen, daß die Genmndrälhe und Jnspek.
toren ihre Ooliegenheiien genau kennen und getreu
erfüllen.

§ 36.

Die Direktion des Innern, Abth. Armenwcsen, hat
t) die zur Ausführung der gesetzlichen Bestimmungen über

die Noiharmenpfiege und zu einem geordneten Gang
in diesem Gcdiet nothwendigen Weisungen und Instruktionen

zu ertheilen;
2) alljährlich den Staaisbeilrag an die einzelnen Ge.

m.inden nach Maßgabe ihrer ElatS und des
festzusetzenden DurchsevntttSkostgeldeS z» bestimmen;

3) alljährlich den rcvidlrten Gesammtelai der Notharmen
deS al'en KanionS, da» Gesammibudget der Nocharmen.
pflege, verbunden Mit einem besondern Uberstchilichcn
Rapport über diesen Theil des ArmenwesenS dem Re-
gicrungSrarhe vorzulegen;

4) den Gang der Scaatsanstallen, welche zur Notharmen«
pflege gehören, zu uverwachen und »unerhalb ihrer
Kompetenz zu leiten;

6) in jedem Amte die nöthigen Arineninspektoren zu be¬

stellen;
6) die auswärtige Armenpflege, so weit sie dem Staate

obliegt (§ 3l Z.ff. 4), zu besorgen.

§ 67.

Der Regierungsrath übt die Oberaufsicht und Ober-
leitung aus V„ll ihm auS gehl:

t) die jährliche Gen.hmlgung des aufgenommeuen EtalS
der Notaarmen des alien Kantons;

2) die Beulmmung deS jährlichen DurchschnittskostgcldeS
für die zwei Klassen der Nocharmen;

z) der Erlaß der nöthigen Verordnungen, sowie der Re.
glemente für die betreffenden Staacsanstallen.

s.

Armenpflege für die Dürftigen,
i. Etat,

h 3S.

Die Dürftigen, welche innerhalb einer Einwohnerge.
mcinde wohnhaft sind, bilden einen eigenen, abgesonderten
Theil des GesammtarmeneialS der Einwohnergemetnde.

5 39.

Dieser Etat der Dürftigen ist beweglich und es kann
derselbe jederzeit vermehrt oder vermindert werden.

Diesem Etat fallen — im Einzelnen nach Ermessen der
Armenbehörde — zu:

t) Erkrankte und deßhalb vorübergehend arbeitS- und
erwerbsunfähig gewordene Duiftige;

2) arbeitsfähige, vermögenslose Einzelne und Familien,
welche infolge allg-mener oder besonderer Nothstände
an der Noihdurfc des LebenS Mangel leiden;
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3) notharm Gewordene bis zu ihrer Aufnahme auf den
Etat der Notharmen.

î. Hülfsanstalten.

5 4 t.
Die organisirte freiwillige Wohlthätigkeit nimmt sich

dieser Dürftigen an vermittelst zweier Hülfsanstalten, nämlich
1) der Spendkasse, und

^
2) der Krankenkasse.

Beide sind gemeinnutzige Anstalten, welche unter dem
Gesetz über gemeinnützig Gesellschaften vom 6t. März t8i7,
namentlich tzè 6, 6 und 7, stehen.

». Spendkasse.

t. Bildung und Verwaltung.

§ 42.

Die Bildung der Spendkasse geschieht durch Beschluß
der Etnwodnergemeinden und nach Etnwohnergemeinden.
Vereinigung von Etnwohnergemeinden eines KlrchipielS zu
kirchgemetndwetscr Einrichtung kann jedoch unter A»zcige
an d>e Direktion des Innern, Abth. Armenwesen, stattfinden.

Die Verwaltung und die mit derselben verbundene
Armenpflege für die Durstigen besorgt ein von der Einwohner,
gemeinde, oder, wenn Vcreiniaung stattfindet, von den Ein.
wohnergemeinden des Kirchspiels gewählter Ausschuß.

Z. Aufgabe.

5 46.

Die Aufgabe dieser Armenpflege ist:
». der Verarmung der Gemeindseinwohner mit den ibr

zu Gevotc stehenden moralischen, finanziellen und armen-
pol-zeilichen Mitteln möglichst entgegenzuwirken;

b. den Verarmten und momentan in Noth Geratvenen mit
Rath und Tval betzustcheu und so weit es in ihren
Kräften liegt, denselben Gelegenheit zu geben, sich durch
eigene Anstrengung u,.d Arbeit wieder in eine ökono-
misch und moralisch bessere Lage zu bringen;

c. die im Laufe des Jahres aroeirsunfähig und no-barm
Gewordenen bis zu ihrer Aufnahme auf den Noth,
armenetat bestmöglich zu versorgen; und durch diese
Mittel

6. den Bettel zu unterdrücken.
Die nähere, innere und äußere Organisation geschieht

durch eigene Statuten, welche der Sanktion der Direktion
des Innern, Abth. Armenwcsen, unterliegen.

z. Hülfsmittel.

§ 44.

Die Hülfsmittel zur. Bildung und Unterhaltung der
Spendkassen, und zur Ausübung ibrer Armenpflege sind: -

». die gewöhnlichen Kirchensteuern;
b. Legaie und Geschenke fur oie Dürftigen;
c. die Unterhattungsbeilräge sämmtlicher Mitglieder der

Spei.dkasse;
6. freiwillige Beiträge von Korporationen;
e. der Ertrag von Siiftunqen zu vcsonbern in das Gebiet

dieser Armenpflege fallenden Zwecken, insofern die

Stiftung nicht abgesondeite Verwaltung und Verwendung

verlangt;
5. sämmtliche fur die Armen gesprochenen Bußen.
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j 46.

An den Zwecken dieser Armenpflege beteiligt sich:

j) Der Slaar durch freiwillige Beiträge. Er leistet sie

unabhängig von einzelnen Kassen direkt und mil Be.
rücksichti-ung des ganzen Kantons in der Regel in der
Form von:

». Stipendien an arme Jünglinge und Mädchen zu
Erlernung von Handwerken:

!>. Steuern an arme Familien zur Auswanderung.
2) Die Einwohnerschaft d«S ganzen Landes durch die

freiwillige, allgemeine Liebeesteuer, welche der Regie,
rungörarv befugt ist, Einmal »in Zadre in den Kirchen
des KantonS aufzunehmen, wenn Gemeinden im allen
oder neuen KaotonStdeil von großen Unglücksfällen,
gegen welche keine Versicherung möglich war, belroffen
worden find.

' l,. Krankenkasse,

i. Bildung und Verwaltung.

5 46.

Die Bildung der Krankenkassen geschieht nach Kirch,
gemeinden. Vereinigung mehrerer Kirchgemeinden zu ge.
meinsamer Bildung der Krankenkasse kann jedoch unter An-
zeige an die Direktion des Innern, Avth. ArmcNivescn, starr,
finden.

Der Präsident deS SpcndauSschusses (tz 42). oder, wo
in einer Klrchgemeinde mehrere getrennte Spendkasten sind,
die Prästdenlen der Ausschusse in Verbindung mit dem oder
den Geistlichen und einen» vom Kirchenvorstand zu bezeichnenden

Lcvrer der Ktrchgemeinde bilden die Behörde welche
die Krankenkasse verwallet und die Krankenpflege besorgr.

Diese Behörde kann sich durch Zuziehung anderer
Personen verstärken.

2. Aufgabe,

j 47.

Die Aufgabe der Krankenpflege ist:
». den beilragenden Mitgliedern oer Krankenkasse in Krank.

Heilsfallen in benimmlem Maße ärztliche Hü fe zu ge-
währen;

i». den erkrankten Dürftigen, so weit möglich, zur Her.
stellung ihrer Gesuiidh.il und Arbeit sfahigleit behülfltch
zu sein.

Die nähere, innere und äußere Organisation geschieht
durch eigene Staturen, welche der Sanktion der Direktion
des Innern, Abtheilung A.menwescn und Sanitärsivesea,
unterliegen.

». Hülfsmittel.

Z 4S.

Die Hülfsmittel zur Bildung und Unterhaltung der
Krankenkassen und zur, Ausübung der Krankenpflege find:

». der örtliche, durch ein besonderes Gesetz zu bestimmende
Antheil an den H irathseinzugqeldern;

t>. die vom Gewerbsgesetz § «9 vorgesehenen obligatorischen
Beitrage aller fremden Gesellen;

c. die Eintritts und UnterhalmagSgelder aller beigctrctenen
kantonsai-gehörigen Arbeir.r und Dienstboten;

ck. allsällige Legate und ireie Gaben für die Kranken;
«. Sammlungen von Haus zu Haus.

Der Staat betheiligt sich an der Krankenpflege:
». durch seine Leistungen für die Norhfallstuben;
b. „ n die Entbindungsanstalt für

arme Wöchnerinnen;
c. » „ an die Waldau für arme, heil.

bare Irren;
ck.

» „ n - für die Poliklinik;
«. „ » „ » die Armenimpfungen;
t. durch einen Theil der Spenden.

4. Zusammenhang und Leitung.

Die Präsidenten der Spendausschüsse, die Geistliche»,
der Armentnspektor, Armenärzte und die in der Verwaltung
der Krankenkassen stehenden Lehrer jedeS Amtsbezirks ver.
sammeln sich jährlich wenigstens einmal unter dem Vorfitz
des RegierungSstalihallerS:

». zum Bericht über die Kranken, und Armenpflege in den
einzelnen Gemeinden;

t>. zur Berathung und Beschließung gemeinsamer Maßregeln
in Betreff der Armenpflege für die Durstigen innerhalb
der Geseve und Verordnungen;

c. zu Anträgen an obere Behörden betreffend allgemeine,
im Interesse des Armenwesens nothwendig scheinende
Anordnungen

5 60.

Die RegicrungSstattbalrer erstatten über die Verband,
langen und Resultate dieser Ve'sammlungen Bericht an die
Direktion des Innern, Abihei ung Armenwesen, und diese

gibt in einem jährlichen Gesamntrarport über den Gang der
Armenpflege für die Dürftigen dem Regierungsraih Kenntniß,
welcher theils s lbst. theils durch die Direktion des Innern,
Abtheilung Armenwcsen. die Bestrebungen dieser Armenpflege
auf geeignete Weise ordnet, schützt und nnlerstützr.

c.

Allgemeine Bestimmungen.

j 61.

Kein Armer kann Anspruch auf Unterstützung auf dem
Wege Rechtens erheben und verfolgen.

62.

Besteuert ist:
t) Wer auf einem Notharmenerar steht;
2) Wer von der Spend, oder Kranrenkasse unterstützt

worden ist und armenpolizeiiich vesti afl werden mußte,
bis vollständige Ruckzahlung erfolgr ist.

§ 66.

Gegenüber Nolharmen und Dürftigen steht den Armen-
dehörden und den unterstützungspflichligen Verwandten das
Recht deS Edeeinspruchs zu.

Die nävern Bestimmungen dieses Rechtes sind einem
besondern Gesetze vorbehalten.

v

Schlußbestimmungen.
è 64.

Die Glieder der Landsaßeukorporation, sowie die berut.
fchen Htimaihlosen werden »n den Gemeinden wie andere



Einsaßen behandelt. Bis ,u ihrer Einbürgerung wird VaS

VormundschaftSwcsen der Korporation wie bisher durch die
staatliche Landsaßenverwaliuug besorgt.

§ -6.

Die Vollziehungsverordnung dèS RegierllngSratheS wird
über die Art und Weile, wie die erste Ausmirilung und
Feststellung des NotharmenetaiS in den Einwohnergcmeinden
stattzufinden har, über die Revision der Spende»/ über das
Durchschnittskostgrld der Noiharmen für das erste Jahr das
Nöthige festsetzen.

Der RegierungSrath ist befugt / an Orten, wo der Ar.
meoverband eine» wettern KreiS/ als die Einwohncrgemeindcn/
bildet, die Grundsätze des GeseycS den eigenthümlichen Vcr.
hältnissen anzupassen.

j S6.

Dieses Gesetz, welcbeS auf den in Kraft tritt,
ist seinem ganzen Inhalt nach auf den alten KainonStheil
anwendbar. Der neue KautonStheil dagegen behält im
Armenwesen seine deiondere Gcfetzgerung und Verwaltung
und nimmt an den Ausgaben und Einricbtungen, welche
Folge des h «S l. der Verfassung sind, nicht Theil.

§ S7.

Durch dieses Gesetz werden aufgehoben alle diejenigen
Vorschriften, welche mit demselben in Wideripruch stehe»,
inSbesouderSî

1) Alle, schon im Armengcsetz vom 23. April 1847 H 13

aufgehobenen Vorschriften;
2) das Armeugeietz vom .Z, April i817 selbst;

3) die Verordnung des RcgicruugSraths vom 2l. Mai t8ä7;
4) das Goey üoer Einführung von Armenanstallen vom

rS. Mai und 8. S>p ember 184s;
s) das Dekret vom >>. Ollober l85l;
6) das Anhangsdekrer zum Gesetz über die öffentlichen

Wahlen vom rt. Oktober t8S>;
7) die Verordnung vom 28. Novemoer >852.

Vom Großen Rathe in erster Berathung genehmigt.

Bern, den 28. Februar t8S7.

Namens des Großen Rathes,
der Präsident!

Kurz.
Per Staalsschreiber:

M v Stürler

Da der am Schlüsse der vorhergehenden Sitzung ver.
leiine Anzug deS Herrn Großralh Andcregg und a derer
Mitglieder (siehe Seite S8) mit dem soeoen beraihenen Ge.
setze in Verbindung steht, so eröffnet daS Präsidium die

Verhandlung über denselben.

An der egg. Ich bekenne mich als Verfasser des An-
zuges und du, deßhalb so fiel, denselben nur ewigen Woricn
zu begründen. Sie haben schon einem Vorkrage deS H>rrn
Bützb.rger entnommen, daß es viele Leuce gibt, die mn dem

Armengesctze nicht einverstanden find, ich kann beifügen, sie

find mißtrauisch, nament ich in Bezug ant die damtt vcr.
bundenen Gewtze ub r das Nicderlassungswesen und vie Ar-
menpolizei. Tomen S e dem Volke alle drei Ennvune Mit,
so >vc>den Sie ihm den Grund des Mißtrauens nehmen.

Tagblatt des Gioßcn Rathes ILS?.

Verkennen Sie nicht, daß diese Gesetze so tief eingreifen,
wie seit einer langen Reihe von Jahren keines mehr. Eine
beförderliche Veröffentlichung derselben wird uns vor manchem
Borwurfe schätzen. Ich trage darauf an, Sie möchten den
Anzug erheblich erklären

DaS Präsidium erklärt, da sich der Anzug aus die
Publikation eines bereits behandelten Gesetzes beziehe, so

handle eS Ach nicht nur um die Erheblichkeit, sondern um
einen definitiven Beschluß, wozu der Große Rath nach dem
Reglemenie berechtigt sei.

Geißbühler unterstützt den Anzug sehr angelegentlich
und wünscht nur, daß ter Herr Direktor des Armenwesens
nicht ein Zeichen unbilligen Mißtrauens in demselben erblicken
möge.

Greller zu Wichtrach spricht sich im nämlichen Sinne
auS und fugt nur noch bet, der Herr Berichterstatter möchte
dafür sorgen, daß auch der Entwurf eines Gesetzes über den
Ehccinspruch gleichzeitig mit. ven andern Entwürfen auS.
getheilt werbe.

Herr Berichterstatter. Ich muß gestehen, daß der
Anzug mich ein wenig berührt hat. ES schien mir, gegenüber
der Offenheit welche bisher, wie ich glauie, von Seite deS
Berichterstatters und der vorberathe, den Behörde «n dieser
Sache an den Tag gelegt wurde, gtgcnuicr ullen bereits
herausgegebene» Berichten, die auf alles aufmerksam machten,
was im Gesetz enthalt.n ist und die beweise« willen, daß
nicht die gertagile List oder Gciähide in di.ser Sache herrscht,
gegenüber dem Geschehenen sei es ein g»nz besond rer Akt,
die beförderliche Mittheilung dieser E twurfe zu verlangen.
ES verstaut» stch von selbst, daß dieses Gesetz in üblicher
Weise veröffentlicht werde, es wurde auch zu wleberholtcu
Malen hlerseilS erklärt, die zweite Berathung deS Armen.
gefetzeS könne nicht stattfinden, ohne daß die Geietzesentwürft
über die Armenpoiizel und taS Niederiassungswesen vorgelegt
werde». Im ersten Augenblicke mußie ich daher allerdings
ein gewiss.» Mißtrauen darin erblicken, indessen beunruhigte
mich d»s weniger als eui anderer G.danke, der mir näher
lag. Sie bönen, daß von Aufregung die Rede ist, und eS

iit gar wohl möglich. Dieses Gesetz greift ziemlich tief. Ich
selbst sah, daß die über die Armenverhältnisse deS tzanveS
ausgefertigte Starte, auf welcher jede Gemeinde m c beso».
derer Faroe bezeichnet ist, zur Grundlage besonderer Notizen
gcma.ru wu.de, als ließe sich darauf eine An Opposition
formiren- Ich habe Ihnen diese Karte mit größter Offen-
heil vorgelegt und da> vollständigste Z.ugbaus geöffnet. DaS
kann und möchte ich nicht verhindern. EineS aber möchte
ich Ihnen zum Schluß an's Herz legen. ES ist eine Frage
von ungeheurer Bedeutung für den Ranton. Unser Kanton
befindet staz in einer Lage, baß, wenn nicht bald eine feste
O-ganisation aufgestellt, nicht bald Hülfe geschafft werden
taun, ein Zustand in Aussicht lieht, den ich »»cvt erwarten
darf. Sie können Ka>a»lrophen über Raiastrophen erleben.
Das beunruhtgi und beängnigl mich. Ich wu>de dur.nauS
schwelgen wenn dieser Organisation eine andere an die
S iic gegellt wäre und man fortfuhren könnte; ich würde
sagen - es wird stch zeigen! Aber die Lage ist nicht so,
sondern es ist neben dieier Organisation eine Leere da, und es

wi>d sich daium handeln, dasjenige, waö Ihnen hier vor-
geichlagc» ist, Mit all älligen Abänderungen «nzttliedmen,
oder ab.r einen Zustand zu erwarten, wo Sie stch fragen
müssen: was soll nun geichcben, wenn dieses oder jenes auf
die S>ite geschoben wird? Glauben Sie nicht, daß m r au
dem Gesetze, daS ich cniworf.n, cuvoS gelegen set, so weit
es mich betrifft. Aber es ist wir gelegen au der Ruhr, an
der EutwickiUng des Landes, und ich habe einige Vesoigniß,
nicht deßhalb, weil ich glaubte, der Große Rath werde sich



78

ändern. Ich erwarte, daß die zweite Berathung ungefähr
die gleichen Resultate baden werde. Aver AU.S fallt auf
die Ausführung, die aur eine -weife belastet und ichwierig
gemacht werden kann, daß die Berantworllichkeil dessen,

welcher damit betraut ist. zu groß wird. Ich eiklä e noch

einmal, ich werde auch in Zukunft m>t der gleichen Offenheit
zu Werke gehen. Ich komue nicht Alles mit einanoer vor.
legen, ich mußic Eines nach dem Andern zur Hand nehmen.
Vorerst mußte ich die Basis k nnen, welche der Große Raid
annehmen werde somit kann ich j ht erst arbeiten. Ich
werde thun, was in meinen Kräften liegt- D->6 Verlangte
wird in drei Monaien vorgelegt und so bald eS möglich, zur
Kenntniß des Volkes gebracht werten.

v Werdt. D>r Herr Berichterstatter erklärte, er sei

mit aller Offenheit und Loyalität zu Werke gegangen. Ich
anerkenne taS und zolle auch seiner auSgezeichn-ten Arbeit
alle Anerkennung, nur möcht ich taSicnige, was «r von
einer Opposition geg.» daS Gesetz sagte, wenigstens nicht aus
unsern AmlSdczi-k anwend n lassen. Man kam zusammen,
um sich über daSjeniae, was der Herr Direktor des Armen-
wes.ns im Drucke h rauSgegebcn vatte- zu berachrn, um sich

dariiver auSzufprechen, und der Herr Direktor wird zugeben,
daß dasjenige, was er in seinem R>formvrojckte vorlegte,
ein Werk war, das man von Satz zu Satz siudlren mußte,
um cö volliländig aufzufassen. Dieß konnte von Seite des
Volkes innt lli dem Maße geschehen, wie Ich und v cle
Andere eS gewünscht hätten, um Jedem Gelegenheit zu geben,
seine Ansichten auszusprechen. Ich glan e, wenn dem Volke
Ge egcnheil gegeben worden ware, wie zur Zeit der Er-
lassuna des Gemeindsgeseycg, daß amlSbcz>rkSweise Be pre.
chungcn stattgefunden Härten, so wäre manche Spannung
unterblieben. Ich kann deßhalb nicht unterlassen, vier öffenl-
lich zu erkläre», daß ,ch, wenn ich bei Behandlung der Ein.
lretenStrage anwesend gewesen wäre, den Antrag gestellt hätte,
einstweilen die Sache zu verschieben und zwar aus dem
Grunde, wen ich glaube, man soll dem Volke Anlaß geben,
sich mit dem Geseye b kannt zu machen und sich darüber
auszulprcchen. Ferner habe ich die Ueberzeugung, daß eS

nicht wohl möglich s-i. dies s Gesetz richtig zu beurtheilen
«he und bevor wir die Entwürfe eines Riede, lassungS. und
ArmenpolizcigestzeS kennen. ES aeschichi dieß nicht auS
Oppositionsgeist, sondern weil eS sich um «in Gesetz handelt,
das lief in unsere Verhältnisse cingre-fl. Es handelt sich
da nicht um ein verdecktes Spiel- ich trete mit offenem V'sir
auf und glaube, mein Auftreten in die er Versammlung war
immer so beschaffen, daß man sehen konnnre, es fei mir an,
wenigsten um meine Person, sondern um das Wohl des
Landes zu thun. Ich schließe mit dem Wunsche, es möchte
dem Herrn Direktor des ArmcnwesenS gelingen, em Nieder-
lassuogS- und Armenpolizeigestz zu entwerfen, daS den
Bedürfnissen des Landes einspricht.

Der Antrag des Herrn Anderegg wird durch daS
Handmehr genehmigt.

Durch Zuschrift vom ,9. dieses Monats erklärt Herr
HaSiebacher von SumlSwald seinen Austritt aus dem
Großen Rathe, wovon im Protokolle Notiz genommen wird.

Vorträge der Direktion der Justiz und Polizei.

t. Betreffend die Ertbeilung des Expropriations,
rechtes an die Gemeinde Coenvc zum Zwecke der Errich.
tung eines Gemeindebrunnens in dem Sinne, daß die im
Plane näher bezeichneten Giundigenihumer angehalten wer-
den können, die Einlegung der Duntelleilung gegen vollstän.
dige und w-nn möglich vorherige Entschädigung zu gestalten.

Der Antrag des RegierungsratheS gebt auf Er-
theilung des ExproprialionSrichteS und wird, empfohlen durch
Herrn Migy. Dlr.ktor der Justiz und Polizei, als Bericht,
er,talicr, ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

2. Betreffend die Bezeichnung der katholischen
P f a r rg en osse nsch a fl in Bern alS katholische
Pfarrel.

Der Regierungsratb beantragt, diese, vom Kollegium
der Rlichenäliesten der katholische» Pfarrgenossenschaft in
Bern verlangte Abänderung im GrogtarhSbefchlusse vom
28. Juni idSv, zu genehmigen, jedoch unter Aufnahme eineS
Zusatzes folgenden Inhaltes:

„Durch diesen Beschluß wird an der bisherigen Stellung
„der kaihoitschen Pfarre, (Verband der karho.iich-n En-woh-
„iierfchafl der Stadt Bern zu r.in kirchlichen Zwecken) so.
„wool der Gemeinde von Bern aïs dem Siaaie g.genüber
„Nlchlö verändert-"

Migy, Vizepräsident des RegierungSrathcS, als Bc.
richlerstaller. Be, u»rer,uchuug des vorlicgeude» Begehrens
fragte die Direktion des Stirchenivesenö sich vorerst: welches
ist vie wirkliche Stellung der katholischen Pfarrei >n Bern
vom GesichlSpun-te lhr>r Benennung aus? Es schien der
T»rek>t0n, bag, lowie der vioher von der Bevöit.rang
hiesiger Stadt derselben be geieaie Titel zu keinerlei Berwick,
lungen Anlaß gab, die katholische Pfarrei das Recht habt,
denselben auch rur die Zulunfi bettubeyalten. Dieie Ueber-
zeugung schöpfte die Klich-uet-eliton nicht allein auö der
im gewöhnliche» Sprach,,lb,auche üblichen 5e,.cn»ung, son-
der,, auch aus offizielle» Atl.nuucken Es findet ,»ch nämlich
ein aulveat icher eckt au-> dem Jahre vo>, durch welchen
der Staat die hleyge katholische Gemeinde zur Erwerbung
eines Pfarrhauses .rmä engte. Sowohl in jenn» Akt alS
in dem darauf bezüglich n notarial sehen Venrag figurirr
immer die Benennung „rat oli-che Gemeinde " Auch die
SlaatsverwaltUttgsb.richte winden zu Rathe gezogen, in welcher

die nämliche Bezeichnung »richeiiu, w-e in d.n Vcr.
zelchuisseii der kathvl scheu Bevö.terung, Ferner mußte sich
die Direktion fragen, ob stch in d n Kanionen Been, Solo-
lhurn und anderwärts protesta»l>iche Gemelod» in einer
ayullchen Lage wie d>e talyoiilche in Bern befind n und sie
fand, tag z B. in PrunllUt »nd Delsberg prot steuilische
Pastoien rur die geiulichen Bedürfnisse der florianien Bevölke.
rung aufgestellt sind und daß dle Bettel,nuiig. »eiche „c selbst
füo;en und die ihnen beigelegt wirb, „p.olcstanllsche Gemeinde"
hilßt. Dasselbe ist der Fall in SololhUin uuv Luzern und
kein Meuich erbl ckt darin einen U.belftand. Alienihalben
wo eine religiose Genosscuschatt vom Sraai als solche ane»
kannt ist, sieht man, daß sie sich den Namen „Gemeinde"
beilegt. Die Kilchendtrektton Nellie daher bei dem Regie,
ruagsralhe den Antrag au, B ibeha rang der bisherigen
Benennung, mit dem Voib.hall, das dieielb. an der Stellung
der hiesigen kathollichen Gemeinde gegenüber dem Staate
und gegenüber der Gemeinde Bern nichlS ändere, um all-
fällige Zweifel zu heben. Dieser Antrag wurde vom Regie-
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rungSrath an die Direktion des Innern zurückgewiesen, welche
dafür hielt, es möchte zur Beseitigung aller Bedenken, und
da das Kollegium der Kirchenältesten eine dreifache Wahl
der Benennung vorschlug, da andererseits eigentlich die Be,
Zeichnung als „Koiporation" Anstoß erregt habe, weil diese

Benennung nur auf die geduldeten religiösen Korporationen
Anwendung finde, während sonst überall der AuSdruck »Ge.
meinde" üblich sei, zweckmäßig sein, der hiesigen katholischen
Gemeinde einen der vorgeschlagenen Titel beizulegen. Die
Direktion des Innern wählte also den AuSdiuck „ka>Holische

Pfarr'i", welche der Mehrheit deS Reg'erungSratveS geeig.
neter schien. Die Kirchendiieklion fügte fich diesem Eat-
scheide, obschon sie vorgezogen hätte, die seil langer Zeit
gebräuchliche Benennung beizubehalten. Um nicht eine D>S.
kusfion über em Wort zu veranlassen, stelle ich dem Antrage
des RegierungSraihs k inen andern gegenüber.

Der Antrag des RegierungSratheS wird ohne Ein-
spräche durch das Hancmehr genehmigt.

Berichtigung.
Auf Seite «6 hievor (Behandlung des § S8) vierte

Zeile im Votum deS Herrn Berichterstatters ist die Jahreszahl

isss zu ersetzen durch iss«.

Schluß der Siyung: «'/, Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. F aß bind.

3. Betreffend die Beschwerde deS Abr. Friedrich
Meyer in Bern gegen den Appellations und Kassaiionsbof
mit folgenden Schlüssen:

ES möchte sein Streitgeschätt gegen Frau Stauffer geb.
NNyer nach § 36» P. an die betreffende GenchlSbehörde
zur amtlichen Untersuchung zurückgewiesen und die gegen
den Beichwerdetühr r ausgesprochene Strafbestimmung
durch Büßung um Fr. 26 alS gar Nicht am Orte aufge-
hoben werden.

Der Antrag deS RegierungSratheS gebt auf Ab.
Weisung und wird, empfohlen durch den Herrn Justiz,
direkt or, alS Berichterstatter, ohne Einsprache durch daS

Handmehr genehmigt.

4. Betreffend eine zweite Beschwerde des nämlichen
A. F. Meyer gegen den Appellations, und KassarionShof,
mit dem RechtSbegehren:

ES sollen die aus Irrthum und Mißverständniß, sowie
aus Mißachtung gesetzlicher Vorschriften, endlich auS pu-
rem Murhwillen am Beschwerdeführer begangenen Recht».
Verletzungen so viel möglich aufgehoben, derselbe in seinen
vorigen Stand v rs.tzt und ihm der bereits erwachsene
Schaben durch sämmtliche Fehlbare sammt den Kosten
vollständig ersetzt werden.

Auch hier schließt der ReqierungSrath auf Abwei.
sung des Beschwerdeführers und w>rd dieser Antrag, empfoh.
len durch den Herrn Justizdtrektor, als Berichterstatter,
sowie durch He,rn MatlhyS, welcher in kurzen Zügen die
thatsächlichen Verhältnisse darstellt, ohne Einsprache durch
das Handmehr gen hmigt.

Noch wird ein Anzug des Herrn Großrath MatthyS
verlesen, mit dem Schlüsse auf Niederschlagung des ge.
gen den Redaktor deS »Oberländer.Anzeigers« wegen
des sogenannten Mazzini-AriikelS eingeleiteten Strafprozesses.

»

Sechste Sitzung.

Samstag den 21. Februar t8S7.

Morgens um 8 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Nach dem Namensaufrufe find folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Berger, Carrel,
Carlin, Geiser, Daniel; Gouvernon, Kanzigcr, Karlen,
Karrer, Krebs in Twann, Masel, Oberli, Parrak, Probst,
Schaffrer, Sckieurer, S'gri und v. Werdr; ohne Enischul«
digunq: die Herren Aebersold, Balfiger, Bangerter, Bessire,
Bolteron, Brand-Schmid, Brechet, Buri, Jakob; Buri,
NiklauS; Bützberger, Charmillor, Clemen^on, Eggimann,
Feller, Froidcoaux, v. Gonten, v. Grafenried, Gygax,
Haldimann in Signau, Haldimann in Eggiwyl, Hirfig, vofer,
Jmhoof, Friedensrichter; Jmobersteg, Jndermühle zu Kiese«,
Judermühle zu Amsoltingen, Jngold, Kaiser, Kasser, Kehrli,
Kilcher, Kipfer, Kovler in Pruntrut, Koller, Lehmann,
Johann; Lehmann, Daniel; Lenz MarquiS, Mctdöe, Mischler,
Morgenihaler, Moser, Jakob; Moser, Gottlieb; Müller in
Hofwyl, Ncueoschwander, Paulet, Peleut, Prudon, Rätz,
Reber, Reichenbach, Fürsprecher; RöihliSberger, Johann;
RöthliSberger, Jsak; RöthliSberger, Gustav; Röthlisverger,



MatbiaS; Roth in Wangen, Rubin, Sahli, Johann; Sahli,
Christian; Schmid, Scholer, Schürch, Seiter, Seßler,
Spring, Stercht, Srrcil zu Zimmerwald v. Tavel, Tièche,
v. Wattenwyl in Rubtgen, Weber, Wtedmer und Wyß.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Vertrag, betreffend das Messen des Holzes.

Der ReaierungSratb trägt in Uebereinstimmung
mit der Direktion der Domänen und Forsten darauf
an, dem unterm 27. Marz i->ss erheblich erklärten Anzüge
keine weitere Folge zu geben-

(Siebe Tagblatt der GroßrathSverhandlungen, Fahrgang
,8i5, Seite 12, ff.)

Brunner, Direktor der Domänen und Forsten, alS
Berichterstatter. Es wurde seiner Zeit ein Anzug des Herrn
Gfellcr erheblich erklärt, welcher badin ging, es möchten
sogenannte amtliche Hoizmcsser aufgestellt werden. Der Zweck
diS Anzugeg ist ein doppelter. Vorerst bezweckt der Herr
Antragueller, daß überall das gesetzliche Maß durchgeführt
werde, von der Aniichr ausgehend, daß der Verkäufer durch
das sogenannte Metermaß irregeführt werde. Ich will nicht
untersuchen, ob diese Behauptung richtig sei, indessen das ist

richtig, daß der Meterfuß nicht das gesetzliche Maß ist.
Zweiiciiö will man durch die amtliche Messung eine
Kontrolle über daS außer Landes gehende Holz erlangen. Seitdem

die Zölle an den Bund übergegangen sind, beschränkt
sich die Konirollc deS KanlonS auf die ertbeilien Holzschlag-
deroillignngen. Die Direktion der Domänen und Foistcn
wollte sich überzeugen, ob die Gemeinden daS Bedis fniß einer
amtlichen Holzmessung wirklich fühlen; sie entwarf daher
ein Dekret und theilte dasselbe den Rgierungsstallhallcin
zu Handen der Gemeinden mir. Aus zwölf Armiern law ten
Beriivtc ein und die meisten Gemeinden derselben sprachen
sich günstig für den Vorschlag auö, fünf Gemeinden dagegen
erblickten darin theils eine Bcichrankung des Holzhandels,
theils crachleren sie die Maßregel alö überflüssig. Von den
übrigen Amisbezirken langte nichts ein, so daß man die
Sawe dort gleichgültig anzusehen scheint. Hierauf iegic der
Direktor der Domänen und Forsten dem RegierungSrarhe
einen DekrctSeniwurf vor, auf welchen die Bevörde jedoch
nicht einzutreten beschloß. Die Gründe sind folgende. Er-
stens wnrce die Aufstellung von Holzmesseru den Verkehr
bedeutend erschweren. Wenn man den P.»tikularen die
rechizeittge Abliefe-ung des Holzes nicht erschweren will, so
müßte e ne aroße Zasl Hvlzmesser in verschiedenen Landeö-
gegenden aufgestellt werde». Die Regierung glaubte ferner,
«ine solve Maßregel sei nicht nöldig. Bekanntlich wird viel
Holz beim Slamm verkauft, es steht d>m Verkäufer und dem
Käufer frei, den Kauf beim Siamm oder beim Knbikfuß
abzuschließen. Wa-um soll man den Käufer dann noch zwin-
gen, sein Holz noch durch einen obrigk.ltlichen Messer messen

zu lassen? Auch noch andere Arien von voizvcrkauf waren
bisher üblich, so per Lauffuß, namentlich im Oberlande.

Wenn der Käufer mit dem Verkäufer darüber einig ist,
warum den erstern dann noch zwingen, einen Holzmesser
kommen zu lassen? Eine fernere Rücksicht, welche den Re-
gierungSratb leitete, besteht darin, daß viele Waldbesttzer
selbst im Stande find, ihr Holz »u messen; warum diesen
noch einen amtl-che» Messer aufdringen? Auch in andern
Handelssachen, wo daS gesetzliche Maß als Regel gilt, wurden
bisher viele Käufe durch Uebereinkunft nach einem andern
Maße geschlossen, ohne daß man einen Nachtheil darin er-
blickte. Wir haben noch ein eigenes Klafccr, das sehr häufig
zur Anwendung kommt, und ich möchte sehr bezweifeln, daß
es eine stra,würdige Handlung sei. Ich glau e üderdieß,
man soll sich huren, die Waldbesttzer mehr zu drücken, alS
man auS natlonalökonomische» Rücksichten genöthigt ist.
Wenn man für den Holzhandel obrigkeitliche M.sser aufstellen
will, waium könnte man dann matt auch für andere Ge.
werbszweige wiche verlangen? Warum könnie man nicht
obrigkeitliche Landmesser verlangen? Sie werden mit mir
einverstanden sein, daß das Ausmessen einer Landfiäche so

schwierig ist alS das Messen eines HolzstammeS. Man fühlte
aber daS Bedürfniß noch nicht. Hier wird man auf die
amtlichen Tuchmesscr, Eichmeister u. s. w. hinweisen. Allein
die Eichmeister haven darüber zu wachen daß das gesetzliche
Maß im allgemeinen Verkehr gebraucht werde und die
Tuchmesser vaben namentlich auf die g,hön.,c Fabrikation
der Leinwand zu seven. In einer Beziehung ist der Zweck
deS AnzugoS ein wlchiiger, in Betreff der Ausfuhr deS HolzeS,
worüber wir nicht eine genaue Kontrolle haben. Indessen
nahm ich darüber mu dem Herrn Zollverwaiter Nuck'prachc
und es ist Hoffnung vorvanden, daß über die Holzausfuhr
eine alljährliche Berichterstaliung angeordnet u»d sie dadurch
konlrouirr werden kann. Aus diesen Gründen stelle ich
Namens des RegierungSratyeS den Antrag, dem Anzüge keine
Folge zu geben.

Gfeller in Signau. AuS der Erklärung des Herrn
BcrichterilaiteiS selbst geht hervor, daß der von mir gestellte
Anzug im Willen der Bevölkerung liegt. Auch die vorbe-
rathende Bevörde scheint damit einverstanden zu sei,«, da ein
bezüglicher GcseyeSenlwurf ausgearbenel wurde. Wäre
Herr Brunner nichi vielleicht durch Gemeinden sowohl a!S
von Holzhändiern bestürmt worden, so wurde er vielleicht
nicht Meinung geändert haben. ES scheint mir denn doch,
da die Eidgenossenschaft ein neues Maß und Gewicht eingeführt

hat, so sollie eS den Kanrone» und besonders Bern
daran gelegen sei», daS BundeSg.sctz in allen Richtungen
zu handhaben. Es bedarf nur eiaigermaß n guren Willen,
um cS durchzusetzen Alles im Kanton will diese Maßregel,
nur die Ho>zyändler nicht, und deßveub l-eß man sich bestimmen

davon abzugehen. Die Wichtigkeit einer gehörigen
Kontrolle wird doch zugeqcb.n. Hätten wir eine solche, so
wär-n nicht ganze Gegenden enrdolzr, und köniue nicht Jeder
nach Herzenslust Holz schlagen, wenn er einmal die Beivit-
ligung erhallen hat. Die Regierung wie die Private» sollte»
einigen Nationalstolz auf das neue schweizerische Maß haben.
In jedem Laiche in Frankreich, m Deutschland, in England,
in Amerika, wird nach den dort üblichen Maßen und Ge-
wichien verkauft, die Käufer müssen sich »ach den Gesetzen
des Landes richten. ES stoßt-mich alS Schweizer, daß wir
nicht unser Lnndcsgesetz in allen Richtungen durchführen
können. Die französischen Holzhändler bedienen sich nickt
einmal ei» S Marcö, daS in Frankreich gesetzt ch ist, eincö
Masses, das Keiner kennt der Nicht schon m.l Holz gehandelt
Hai; der Holzvä»dicr beruft sich einfach a„f das „Reglement",
das Niemand kennt. Wen» der Große Rath nicht der An-
stchc ist, baß man dem Unfuge stcue n soll, >o kann ich mich
persönlich schon fugen, aber cS ist m,r nicht gleichgültig
wegen der schönen Waldungen in uuseim Kaiilone, diese
möchte lck durch ein gesetzl-cheS Maß schütze» Gegenüber
dem Vorschlage deS Regier,ingöralhes stelle ich den Antrag,



d«r RegierungSrath sei eingeladen, im Ginne deS seiner Zeit
erheblich erklärten NnzugeS einen GcseyeSentwurf hitherzu-
bringen.

Friedli gibt zu, daß mehreres von dem soeben Gesagten
richtig sei? könnte aver nicht zum Antrage des Herrn Gfeller
stimmen, weit dessen Ausführung Unbelicbigkeiten aller Art
«ach sich ziehen wurde

Lehmann, I- U. Auf den ersten Augenblick fand ich

im Anzüge des Herrn Gfeller urchtS Verfängliches und ich
hätte selbst zur Verhütung allfalllger Mipbräuche handbiet«»
können; aber bei näo>rer Untersuchung der Sache und nach

genommener Rück pr .che mit Andern überzeugle ich mich,
daß mit einer solchen Maßregel große Uebelstände verbunden
Fären und daß sie auf den Handel keinen guten Einfluß
hätte. Ich anerkenne die gme Absicht des Herrn Gfeller,
aber man muß auch die Fo.gen der von ihm vorgeschlagenen
Maßregel in'S Auge fassen. DaS Echweizermaß soll zur
Anwendung kommen, wo eS den Verkehr nichl hemmt, da

jedoch, wo eS dem Handel Hindernisse bietet, glaube ich
nichl, daß man dessen Anwendung unbedingt fordern könne.

Im Handel gilt im Allgemeinen der Grundsatz, daß derjenige,
welcher bezahlt- bis zu einem gewissen Punkt« auch sagt, wie
er es haben wolle. Uebrigens fuhren die Holzhändler meistens
das Holz selbst aus der Schweiz? und in fremdem Lande
müssen sie sich an das dort übliche Maß halten, so gut alS
die schweizerischen Industriellen sich an die geschlichen Maße
jener Sraaien halten müssen, in deren Gebiet ivre Produkte
gehen. Es sollte dem Großen Rathe erwünichler sein, wenn
wir selbst unsere Produkte htnausfüyren, und die Behörde
sollte nicht diejenigen welche nichr ohne Gefahr den fremden
Händlern die Stirne bieten muffe», mir Maßregeln belästigen,
die nicht im Interesse deS Landes liegen. Im Anfang kamen
die Franzosen ln'S Land und suchten den Mtterfuß zur An.
Wendung »u bringen <ich bestreue nicht, daß früher
Mißbräuche damit ge-rieben worden seien); der Landmann wurde
mit dem Maße vertraut, welches den Vortheil bor, daß niait
zwei verschiedene Messungen stattfinden mußren, da das Hoiz
«in sehr schlverrälltger Anikel ist Wenn das Metermaß die
Grundlag« des eidgenössischen bildet, soll dann der Kanton
Bern berufen sein, die Anwendung desselben zu v.rhindern
und päpstlicher lein als der Papst? Es wird verschieden ge.
handelt, bald per Stück, bald per Schuh tt. und Herr Gfeller
wird Muhe haben, eine Slrnfb.stimmung für den Fall
vorzuweisen, wenn man nicht nach Schweizer-naß hand-lr; er
findet keine. Der Käufer w-rd mit dem Verkäufer nach wie
vor sein Ueberelukommen treffen, und die Aufstellung von
Holzmessern hat nur inr den Landmann, der ovnehiii zuerst

an die Reihe komme, wenn es an das Zahlen geht, die Folge,
daß er eine Ge-üvr mehr zahlen muß. Sehr viele Wald,
besttzer haben sich gegen eine solche Maßregel ausgesprochen.
Sodann ist noch ekn Hauptpunkt nicht zu vergessen. Wenn
im Frühjahr daS geschla.ene und zum Transport zuberci-cte
Holz au, das erste Wasser wart«, so kann man nicht immer
zuerst auf den Holzmess r warttn, ohne den Handel zu be-

schränken. Eine ganz andere Be-vandinifì hat eS mit dem

Messen der Leinwand, deren Maß sich durch daS Bleichen
verändert. ES ltcgk kein Grund vor, beim Holzhandel mehr
Unterschleife vorauszusetzen als in aud-rn Dingen. Man
komme auf mein Bureau, dort wird dem Fuhrmann, dem

Flößer, der Zollverwaltung daS Buch aufgeschlagen, worin
daS Maß des Holzes verzeichnet ist. Wenn ein Geschäft
einmal so weit gesunken ist, daß eS nur im Betrug gedeihen
kann, so steht eS nichl mehr auf gutem Fuß. Ehrlich währt
am längsten. Der gute Ruf muß die Grundlage jedes Ge.
schäftes sein. ES ist bemühend, wenn einer Klasse von
Staatsbürgern solche Zumuihungen gemacht werden, die auch

für ihren Erwerb da ist und durch den Holzhandel dem

Staate große Einkünfte v>« seinen Waldungen vermittelt.

Tagblatl des Großen NaiheS >Ls?.

Was die Kontrolle betrifft, so wird eine solche bei Laufen,
bürg durch die eidgenössische Zollverwaltung geführt, welche
nicht nur daS Maß, sondern auch den Ursprung des HolzeS
mit der Nummer deS Floßes regtsirirr. Auch über die Holz,
schläge wird eine Kontrolle geführt und dieselben sind an erneu
gewissen Termin gebunden. Ich schließe dahin: eS ist ein
wlchltger Grundsatz, daß der Verkehr nicht belästigt werde;
eö kann nicht die Ausgabe einer Regierung sein, zu einem
jeden HauS einen Wächter zu stellen, um dessen Produkte zu
messen, wenn der Burger eS selb» besorgen kann. Ich glaube
nicht, daß unsere Landieule geistig so beschränkt seien, daß
sie ihren Vortheil nicht einsähen, soni müßte man sie auch
in andern Dingen bcvoglcn Man soll si v über den großen
Erirag der Waldungen freuen, aber wenn dieselben über den
Ertrag benutzt werden, so soll man mit andern Maßregeln
alS mit einem Hoizm.sserdekrete kommen, nichl die Leute
beschränken. welche diesen Handelszweig zu einem einheimischen
zu machen suche«.

Geißbühlcr findet die Form, in welcher der Regie,
rungsraih seinen Antrag vorlegt, gegenüber dem Dekrete über
Einführung des eidgenössischen Maßes und Gewichtes ein
wenig stoßuid und möchte namentlich auch deßhalb einircten,
um nicht nur dicjenlgen zu schütz«», welche d>e Aussuhr
vermitteln, sondern auch diejenigen, welche den Stoff liefern.

Gfeller,u Signau. Wenn ich nicht gewußt hätte,
daß Herr Lehmann Ho-zhändler ist, so hätte seine Rede
ein gen Eindruck auf mich gemacht. Ich bin namen-lich
deßvalb sehr ftir die Anwendung des eidgenössischen Maßes,
weil eö beim Messen des Holzes bedeutende Vortheile gewährt.
Ich beabsichtige nichl eine Beeinträchtigung des Holzhandels,
sondern möchte nur durch die Holzmesser den Unfug aus dem
Lande verzagen und das Volk an das Schwcizermaß gc.
wöhncn. Die von Herrn Lehmann angedeuteten Schwierig-
ketten kann ich nicht «irischen. Die eidgenössische Kontrolle
an der Grenze genügt nicht, da sie sich.nichr darum beküm.
inert, ob das Hol; aus dem Kaiuon Bern oder Luzern komme.
Zum Schluss« erkläre ich, daß der gemachte Vorwurf die
braven Hvizhändler, namentlich Herrn Lehma-U. nicht be.
treffen soll.

Gerber bekämpft die Behauptung des Herrn Gfeller,
als kümmere die eidgenoisischc Zollverwaltung sich nicht darum,
woher daS Holz komme. IedcS Floß we-de nach seinem
Fuhrbrief zu Lauftnburg in die Kontrolle getragen so daß
eiue Kontrolle über die Holzausfuhr aas dem Kanton Bern
leicht erhältlich sei.

Lehinänu, I. U., beruft sich gegenüber der Bemer-
kung des Herrn Gfeller. daß er Hoizdälldler sei. auf seinen
Eid alS Mitglied deS Großen RaiheS, und verwahrt sich

gegen die Zumutsnng, rus bezwecke er cttvaü Anderes, als
offen und redlich ,eme Meinung zum Wohlc des Landes aus-
zusprechen.

Herr Berichterstatter. Herr Gfeller sprach sich dahin
auS, als hätte ich mich von Holzhändler« bestimmen lassen.
Sie kennen mich seil vielen Jahren, Sie wisse», daß ich
mich nichl leicht leite» lasse, daß ich mich gar nicht genire,
meine Meinung auszuspreche«, selbst auf die Gefahr hin zu
verletzen. Ich lasse m>ch weder von Holzhändicrn noch von
Holzfrcvlern teilen, ich bin alS Slaatöbeaimer da. Meine
Ansicht ging nicht dahin, den Arilkag auf Nlchrcinlrelen zu
stellen. Ich hatte ein Dekret entworfen und dem Regie-
fungsratye die Aufstellung von Holzmesiern vorgeschlagen;
die Behöide beschieß jedoch nach reiflicher Erwägung, auf
den Anzug nichl einzutreten. Was ich also Hier sage, stützt
sich aus d-n Beschluß des NegicrungSratveS. Daß keine
Kontrolle besiehe und Jeder na y Belieben Holz schlagen
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könnt/ ist nicht richtig. Wenn ein Privatmann Holz zum
Verkauf nach dem Auslande schlagen will/ so muß er dazu
eine Bewilligung habe»/ und bevor er diese erhält/ wirv der
Förster in den Wald geichickt und er untcrsucvl/ ob der
Holzschlag ovne Nachtheil gestattet werde» könne/ ob der
Betreffende hinlängliches Holz zu seinem Gebrauche habe.

Findet man das Gegeniheil/ so tritt «ine Beschränkung ei»/
und ich habe seit Jahren einen eigentlichen Kamps, denn die
Leute lassen sich nicht gerne beschränken. Auch über die
Holzschläge selbst wird von Seite der Forstbeamt>n eine
Kontrolle geführt, die gar nicht so unbedeutend ist, wie man
darstellte. Herr Gfcllcr möchte die schönen SlaatSwälder
schützen, Jen verkaufe keinen Schuh anders als nach dem
gesetzlichen Maße/ als» wären Hoizmcsser in Be»ug aus die
SlaatSwälder ganz überflüssig. Was die Holzhändler betrifft/
deren mehrere im Großen Rathe sitzen, 10 tit der gegen sie

gerichtete Vorwurf der Unredlichkeit unbegründet. Ich kenne
keinen Hoizvändler im Kanton. den ich fur fähig hintt, einen
Privatm nn zu denügen. Wenn endlich Herr Gfeller bc.
merkt/ er wünsche die Aufstellung von Holzmesscrn nur so

lang«/ bis das Volk sich an das Schweizermaß gewöhnt habe/
so fällt der eigentliche Hauptgrund seines Antrages dahin.

Abstimmung.

Für den Antrag des Regierungsrathes 68 Stimme«,
n „ „ „ Herrn Gfeller 28 „

Strafnachlaß, und StrafumwandlungSgesuche.

t. Christian Spahni von Köniz, angesessen an der
Hungerzelg zu Niedcrmuhlern/ welcher am 6, Dezember t8SS
vom Polizetnchtcr von Seftigcn wegen unbefugten Wald-
ausreutens zu einer Buße von Fr. 76 verfällt wurde, bittet
um Nachlaß derselben-

Der RegierungSrath trägt auf Abweisung deö Ge.
suchcS an.

v. Steiger zu RiggiSberg stellt, in Betracht, daß eine
eigentliche WaldauSreutung nicht vorliege, den Antrag, dem
Percnten die Buße zu schenken. Fried li unterstützt diesen
Antrag. Migy, Dtrekior der Justiz und Polizei, als Be-
richlerstarrer, hält den Antrag des RegierungSraches fest,
von d.m Standpunkte auSg.hend, cS liege nicht in der Stel.
luwg des Großen Rathes, zu untersuchen, ob ein von kom-
petenter Behörde g'fäuteg Urtheil begründet sei oder nicht,
sondern der Große Rath habe nur zu fragen, ob besondere
Umstände zu Gunsten des Petenten sprechen, was hier nicht
der Fall sei.

Abstimmung.
Für Abschlag 46 Stimme«.
Für Willfahr 42 »
Leer 2 „

2. Christian G lauser, Christens sel. Sohn, von
Jegenstorf, welcher ebenfalls wegen unbefugten WaldauS-
reutenS vom Pollzcirichler von Fraubrunnen am 22. August
1866 zu einer Buße von Fr. 76 verfällt wurde, bittet um
Nachlaß derselben.

Der RegierungSrath beantragt die Abweisung det
Gesuches.

MattbyS stellt den Antrag, dieses Geschäft an den
Regierungöiarh zurückzuweisen zur Untersuchung der Frage,
ob wirklich der Petent oder nicht vielmehr (wie in der
Bittschrift behauptet wird) sein veruorben r Vater das fragliche
Vergehen begangen habe. Kurz macht aufmerksam, daß eS

sich um ein Geschäft handle, »n welchem der Petent die
Appellation Halle ergreifen können und warnt vor den Kon-
scqueozen- Der Herr Berichterstarter hält seinen oben
erklärten Standpunkt fest, n»t der Bemerkung, daß die Ver«
urlheilung des Glaufer auf den Anirag dcS Forstbeamtcn
erfolgt sei.

Abstimmung.
Für sofortiges Eintreten Mehrheit.
Fur Venchiebung Minderheit.
Fur deu Antrag des RégierungâratheS Handmehr.

Ferner wird auf den Antrag der Justiz« und Poli-
zeidirrklion und des RegierungSralheS ohne Ein-
spräche durch das Handmehr beschlossen w«S folgt:

1. Dem Johann Schüppa ch von Biglen, Zimmermann,
am t. September !8s4 vom Amtsgericht Bern wegen Dieb-
stahlS korrcklionell zu Z Jahren Zuchthaus verurtheilt, wird
der nicht mehr einen Viertel betragende Rest der Strafe
erlassen.

2. Dem Christian Lütbi von Rüderswyl, am i 9. April
1866 von den Afsisen des Emmenthals wegen Dicbstabls zu
2'/- Jahren Kettcnstrafe veruriheiil, wird der letzte Viertel
seiner Strafe erlassen.

3. Der Magdalena Habegger von Langnau, am t4.
Juli 186 » von den Assise» des EmmenlhaiS wegen Diebs,
genossenfchaft, Eingrenzungsüberirelung und Vagantilät zu
4 Jahren Kenen vcru,theilt, wird der nicht mehr ganz einen
Viertel betragende Rest dieser Strafe erlassen.

4. Dem Peter Ruch von Trachselwald, Stcinhaucr,
am 16, Jenner 186 « von den Ässisen des Mitiellandes wegen
Dtebstahis mit Einbruch in der Kirche zu Word zu 6 Jahren
Kel.e» vcruriheilt, wud der nicht mehr einen Viertel beira-
gendc Rest dieser Strafe erlassen.

6. Dem Johannes Mast von GuggiSberg, am 20.
Merz i86» von den Assisen des Mitiellandes wegen DiebstahlS
zu 3 Jahren Ketten verurtheilt, wird der letzte Viertel dieser
Strafe erlassen.

6. Dem Jakob Feller von Strältiingen, am ì8.
Jenner 1864 von den Afsisen deS Oberland s wegen Dieb.
stahlS peinlich zu a Jahren Zuchthaus verurtheilt, wird der
letzte Viertel dieser Strafe erlassen.

7. Dem Johann Müller von Rohrbach, am 4. Oktober
1862 von den Assisen des Emmenthals wegen DiebstahlS zu
6 Jahren Kelten verurtheilt, wird der nicht mehr einen
Achtel betragende Rest dieser Strafe erlassen.

8. Dem Christian Hännt von Toffcn, gewesener
Jnstrukior, am 16. Juli 1866 von der obergenchtlichen
Polizeikammer wegen Betrugs korrektionell zu i Jahr Ein.



fperrung verurtheilt, wird der letzte Drittel der Strafe er-
lassen.

9. Dem Samuel Bühler von Zweisimmen, am 2».
uni 1866 von der obergerichllichen Polizeikammer wegen
atwcndung zu 1 Jahr Einsperrung verurtheilt, wird der

letzte Viertel dieser Strafe erlassen.

10. Dem Rudolf Schneiter von Amsoidingen, welcher
am 19. Hornung 1852 vom Obergerichl wegen Tödlung
peinlich zu S Javren Zuchthaus zerurtheilt worden ist, wird
der leyte Viertel dieser Strafe erlassen.

11. Dem Rudolf Bendicht RiS von Lyß, am 20.
Jänner 1863 von den Assisen des MittellandeS wegen Dieb,
stahlS peinlich zu 7 Jahren Zuchthaus verurtheilt, wird der
letzte Viertel dieser Strafe erlassen.

ts. Dem Carl Rudolf Jenni von Eggiwyl, Schreiber,
am 3. Hornung >865 von den Assisen des MilteilanoeS weaen
Fälschung und Unterschlagung peinlich zu 3 Jahren Zucht,
hauö verurtheilt, wird der letzte Virrtel dieser Strafe erlassen.

13. Dem Bendicht Walt der von Wohltu, am 20.
Juli 1856 von den Assisen deS MittellandeS wegen DiebstahìS
zu 2 Jahren Ketten verurtheilt, wird der nicht mehr einen
Viertel betragende Rest dieser Strafe erlassen.

Dagegen werden abgewiesen:
1. Peter Kröpf von Teufentbal, Landarbeiter, am 14.

Wintermonat 1864 von den Asstsen des Oderlandes wegen
Raubes zu 3 Jahren Kcttcnstrafe veruriheilt, mir dem Gefach
um Rachlaß des Restes dieser Strafe.

2. Jakob Messer von Ezelkofen, Zimmermann, am
14. Wimermonat >86» von den Asstsen deS Oberlandes
wegen Raubes zu 3 Jahren Ketten veruriheilt, mit seinem
Gesuch um Strafnachlaß.

3. Christen Wütrich von Eggiwyl, Bauer zu Bubenei,
Gemeinde Signau, welcher durch Urlhe>l der obergerichllichen
Polizeikammer vom 4. Brachmonal >866 wegen unbefugten
Holzschlags zu einer Buße von Fr 6k verfällt worden ist,
mir dem Gesuch um ganzen oder thcilweisen Nachlaß dieser
Buße.

4. Christian Jenni von Homberg, früher Bäcker in
Bern, welcher am 24. Mai iss6 von der obergerichllichen
Polizeikammer wegen Kuppelet zu 30 Tagen verschärfter
Gefangenschaft und Z Jahren KantonSverweliung verurtheilt
worden ist, mit dem Gesuch um Umwandlung seiner Ver-
weisungSstrafe in Eingrcozung in die Gemeinde Bern-

5. Christian und Anna Tschanncn von Radelfingen,
wohnhaft im Kleinftid bei SalfiSberg, Gemeinde Wodlen,
welche am 14. Hornung >866 von dem AmtSgenchie Bern
wegen Mißhandlung eines pflegbefohlenen Knaben, respektive
Mißbrauch deS Züchtigungsrechts und Vernachläßigung der
nothwendigen medizinischen Hülfe, zu Zo Tagen verschärfter
Gefangenschaft und 6 Monaten Verweisung aus dem Amis,
bezirk Bern verurtheilt worden sind, mit dem Gesuch, daß
die Verweisungsstrafe für den Ehemann Tschannen in Eia-
grenjung in die Gemeinde Wohlcn von gleicher Dauer um-
gejvandilt werden möchte.

6. Jakob Junker, Jakob Knuchel und Johannes
Burkhalrer, sämmtlich Bauern und Rechtsamcbesitzer von
und zu Jegenstorf, mit dem Gesuch um Nachlaß der idne»
am 22. Augu 1865 von dem Polizeirichier von Fraubrunncn
wegen unbefugten WaldauSreutenS einem jeden auferlegten
Buße von Fr. 7».

7. Samuel Schneeberger, gewesener Gerber und
Saager zu Langenthal, welcher am 11. Heumonat i8S6von
dem Polizeirichter von Aarwangen wegen Scheltung des
Gemeindspräsidenten und Gemeindratds von Langentbal z»
Fr. So Buße, einem Jahr ««abkäuflicher Leistung aus dem
Amr Aarwangen und zur Enischlagniß veruriheilt worden
ist, mit dem von seiner Ehefrau und dessen Mutter einge«
reichten Gesuche um Umwandlung der gegen ihn verhängten
Verweisung in ZwangSarbeiisstrafe von angemessener Zeit,
dauer.

». Johann Amman«, Wirih zu Breuleux, mit dem
Gesuch um Nachlaß des Rests der ihm wegen Schlägereien
und nächtlichen Unfugs von dem Amtsgerichte Freibergen
korreklionell auferlegten zweimonatlichen Einsperrung.

9. Die Ehefrau des Christian Krähenbühl von Wyl,
der am 24. April 18S6 vom Polizemchrer von Konoifingen
wegen Trunksucht zu i Jahr ZwangSarbeilSstrafe verurtheilt
wurde, mit dem Gesuch um Nachlaß des Rests derselben.

10. Johannes Salomon Alt h au S von RüderSwyl,
sonst wohnhaft bet seinem Vater in Bern, welcher wegen
Nachtlärms zu 3 Monaren und wegen Beschuldigung einer
dritten Person auf Meineid zu t Jahr Verweisung aus dem
Amte Bern verurtheilt worden ist, mir dem Gesuch um Erlaß
oder wenigstens um Umwandlung seiner noch üorlgen AmlS-
verweisung in Eingrenzung in den Stadtbezirk Bern.

11. Constant MarquiS von Mervelier, Amts Münster,
mit dem Gesuch um Nachlaß dcö Rests der VerweiiungS.
strafe, in welche die ihm durch oberinstanzliches Polizeiurtbeil
vom 26. März 18SS wegen Schriftenfälschung und Prelleret
auferlegte achtzehnmonalliche Einsperrung vom RegieeungS.
rathe am 10. Wetnmonat 1866 umgewandelt worden ist.

12. Christian Maurer von Völligen, Dachdecker,
welcher am s. Mai 1864 von den Geschwornen des Mittel,
landes wegen DiebstahlS zu 2 Jahren Keltenstrafe veruriheilt
worden ist und dem ter Regierungsrath das letzte Halde Jahr
dieser Strafe in zweijährige Ranionsverweifung umgewandelt
hat, mir dem Gesuch, es möchte ihm der noch beiläufig 10
Monate betragende Rest seiner Kaiuonsverweisung begnadi«
gungSweise erlassen werden.

13. Rudolf Lerch von Affoltern im Emmenthal, der
im Jahr tss4 wegen Entwendung zu 2 Jahren Verweisung
auS dem Amtsbezirk Bern vcrurlhetil worden ist, mit dem
von seinem Vater Johann Lerch, Metzger in Bern, einge.
reichten Gesuch, eö möchte demselben der Rest seiner Strafe
erlassen, oder in Eingrenzung in die Stadt Bern, oder
wenigstens in abkäufliche Leistung umgewandelt werden.

14. Samuel Slauffer von SigriSwyl, gewesener
RechlSagent in Thun, weicher infolge einer Anzeige der
Hypothetarkassaverwaliung unh daheriger Untersuchung am
v. Weinmonal 1363 von den Assisen des Oberlandes wegen
Unterschlagungen peinlich zu s Jahren KanionSverweisung
und zu einer Entschädigung von Fr. 6647 an die Hypolhe.
karkasse veruriheilt worden ist, mit dem Gesuch um Nachlaß
deS noch über 3 Jahren betragenden Restes der BerweisungS.
straft.

Schluß der Sitzung: >2'/, Uhr Mittags.

Der Redaktor:

Fr. Faßbind.'
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Giebente Sitzung.

Montag den 23. Februar 1887.

Morgens um 9 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurt.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend/ mit Entschuldigung: die Herren Verger/ Carrel/
Carlin / Gîlser, Daniel; Gouvernon / Kanziger/ Karle»/
KrebS i« Twann, Mascl, Oberli/ Parrat/ Probst/ Rcber/
Schaffeer/ Scheurer und Ten,cher; ohne Entschuldigung:
die Herren Aebersold, Affolter, Amstutz, Anderes, Bangcrter,
Batschelel/ Berbier. Bcssire, Bitzins, Boileron/ Brand-Schmid,
Bücher, Buri, Jakob ; Biitzberger/ Charmilloi, Dählcr,
Eiter/Feller/ Friedli, Froldcvaux/ Geißbiidler, Gerber/
Gfcller in Signa»/ Girardln, v. Grafenried, Großmann,
Gygax, Haldimann ,n Signau, Haldimann in Eggiwyl, Hirstg,
Jmvoos, F.icdenSrichlcr; Jmobersteg, Jndermüvle zu Kiesen,
Jagold, Kaiser, Kaiser, Ktlchcr, Kipfer, König, Kohler in
Nidau, Koeler in Prunirut, Koller, Krcvs in Albligen,
Lehmann, Christian; Lehmann, Jovann; Lehmann, Daniel;
Marquis, Metvee. Mischler, Moosmann, Moigenihaler,
Moser, Rudolf; Moser, Jovann; Moser, Jakob; Müller im
Suigenbach, Muller in Hofwyl, Maller, Arzi; Ncucnschwander,
Niggeler, Pamet, Peteut, Prudon, Rätz, Reichenbach,
Fürsprecher; RöihliSberger, Johann; RölhliSbcrgcr, Gustav;
RörhliSbceger, MalviaS; Roih in Wangen, Ruvin, Saichli,
Schäre» in Spiez, Schmtd, Scholcr, Schramlt, Schürch,
Seiler, Spring, v. Steiger, Stctllcr, Sireic zu Zimmerwald
v. Tavel, Tièche, Theurillat, Weber, Weibel, Wiedmer und
Wyß.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Herr Notar Juder mühle zu AmsoldiNgcn leistet âlS
neueintretendes Mitglied den verfassungsmäßigen Eid.

Der Regierungörath zeigt durch Vortrag vom 23.
diese» Monats an, daß der Wahlkreis Ober bürg im zwcireu
Wahlgang an der Stelle des Herrn Wißler zum Milglicde
dcS Großen Rathes erwählt habe:

Herr« Karl Reich en bach, Fürsprecher, in Burgdorf.

Da diese Wahl nicht beanstandet ist, so beantragt der
RcgteruugSralh die Genehmigung derselben, welche ohne
Einkrache durch das Handmehr beschlossen wird.

AlS provisorischen Stellvertreter des Herrn Stimme«.
»ähterS Oberst Teu scher, welcher sich entschuldigen läßt,
bezeichnet das Präsidium den Herrn Großrath Bühlmann,
was ebenfalls ohne Einsprache genehmigt wird.

Tagesordnung.'

Entwurf-Voranschlag

der

Einnahmen und Ausgaben für das Jahr
t857.

l. Resultate der vorhergehenden Rechnungen«

Verwaltung pro 13Z4 und l8Ss.

(Vom t. Jänner >864 bis und mit 3t. Dezember tSSS.)

t 862. Ueberschuß der Ausgaben laut Staats,
rechnuag, mit Indeg'iff deS außer,
orientliche» Auögebens für den
Wasserschaden Fr. 282,à 9«

1853. Ueberschuß der ordentlichen Ausgaben
laut Slaatsnchnung n 67,878. 6«

iS64 Ueberschuß der ordentlichen Ausgaben
laut Staalsrechnung 253,389. 38

Fr. 6v3,7v4. 94

wovon abzuziehen laut j 26 dcS Ge-
setzes vom s. August 1849:

<866. Ueberschuß der ordentlichen Einnah.
»ahmen laut Elaalörcevnung Fr. 87,106. 87

Summa VerwallungSdefiiile pro >852, 18Z3
und >864 Fr. 616,658. 07

ll. RechunngS. und Kassartstanzen.

t866. Auf 31. Dezember Fr. 2,106,27s« —
1866. Ueberschuß der ordentlichen Ein-

nahmen über die Ausgaben „ — —
Murbmaßlicher Betrag der RcchnungS. und

Kassarestanzen aufL >. Dezember i Fr. —

Fueter, Finanzdirektor, alS Berichterstatter deS Regie-
rungsratheS. ES ist das stebenic Mal. daß mir die Ehre zu
Tdcil wird, Ihnen das Budget zur Genehmigung vorzulegen.
Ich darf Ihnen die Zustcherung geben, daß sowohl meine
Person alS der RegierungSralh sich alle M-'he gaben, den
Voranschlag so einzurichten, daß einerseits den Bedürfnissen
deS Staates entsprochen, andererseits alles Ueberflüssige bc.
seitigr werde. Als ich die SpezialbüdgetS der einzelnen
Diieklionen zusammentrug wie eS im Gesetze vorgeschrieben
lit, erschrack ich eigentlich vor dem Resultate, indem cS ein
D.stzlt von nicht weniger aîS 452 ooo Fr. zur Folge gehabt
hätte Sie begreifen, daß dieses Ergebniß unmöglich so hin-
genommen werben konnte, und als ich eS im Regierungs-
rathe zur Sprache brachte, waren denn auch meine Herren
Kollegen einstimmig, daß man wesentliche Reduktionen vor.
nehmen müsse. ES sind namentlich zwei Direktionen, welche
höhere Anforderungen stellen und zwar infolge von Gesetzen,
die Sie selbst genehmigt haben. So hat die EkjiehnngS.
dircktion infolge der neuen Gesetze über das Schulwesen eine
Mehrausgabe von Fr. 48^000 gegen früher. Indessen muß



ich dem Herrn Erziehungödirektor daS Zeugniß geben, daß

er nicht verschwenderisch zu Werke ging. Die andere Ber.
mehrung der Ausgaben betrifft daS Mililärweftn, hinsichtlich
dessen wir uns an die «dgenössiswe Geietzgebung halten
müssen Die Militärausga en, welche infolge des Konfliktes
mit Preußen gemacht werden mußt.», erscheinen nicht im
vorliegenden Budget, sondern werden später durch besondere

Vorlagen ihre Erledigung finden, wenn wir nähere Angaben
über die vom Bunde zu leistenden Vergütungen haben wer-
pen. ES mag ungefähr eine Summe von 300.000 Fr. sein,
welche der Staat Bern zu decken haben wird. Die>e Aus.
gäbe Härte aber noch viel bedeutender werden können. So
viel ist ficher daß die Haltung unsers Volkes namentlich im
Auslande eine für die Schweiz sehr vortheilhafte Meinung
erweckte. Sowohl aus Mittheilungen der Presse als von

Fremden, welche die Schweiz vcsuchen, vernun nt man. daß

daS feste Auftreten zum Schutze unserer nationalen JnstilU-
lionci, ein Gewinn ist, welcher die 300,000 Fc. mehr aiS

aufwiegt. Eine Erleichterung werden wir künftig in den

schweren Ausgaben für Gefangenschaften und Strafanstalten
haben. Was seit zehn Jahren nicht m.hr geschav, vernahmen
wir Utzlvtil, indem von RegterungSstalcoaltern die Mit,
ihcilung einlangte, ihre Getangenscha-tSlokale seien leer.
Wenn Sie daS vorliegende Budget mit demjenigen von >856

vergleichen, io werden S>e nicht scvr grelle Differenzen
finden. ES find aber noch einige Ausgasen bevorstehend.

Sie haben sich in zwei Sitzungen m l dem Gesetz über daS

Armenwesen beschäftigt, welches fur den FiökuS sehr nach,
theil,g ist, indem eS ihm eine Mehrausgabe von »00,000 Fr.
zuziehen wird. Ich muß gewärtigen, inwiefern der Große
Noth bei der zweiten Boarvung des Gesetzes darauf Ruck-
ficht nehme« wird, oder ob nue Zomuihungen an die Steuer-
Pflichtigen gemacht werden 'ollen, denn es ist eine Ausgabe,
die jährlich wiederkehrt. Wie Sie horten find die Ansichten
übe, das Armengesetz sehr verschieden. Wenn die Zustände
verbessert werden können, so freut es Niemanden mehr alS

mich. Die Experimente, weiche seil ,847 vorgenommen
wurden, hatten, troy der Verwendung der ganzen Summe
von Fr 400,000 a. W. nicht den erwarteten Erfolg. Das
vorliegende Piidger enthält indessen »och nichts von der
Mehrausgabe, welche das neue Gesetz zur Folge har, da

dieses Nicht vor dem l. Januar I8S8 in Kraft treten kann.
Was die Einnahmen bclnffi, so habe ich Ihre Aufmerksamkeit
namentlich auf die Rcmiion deS Sleuerweieas zu lenk.»,
welche mir sehr viel Arbeit gab und cS mir unmöglich machie,
mich mil andern Gegenständen, die «ch cn-worftn, zu
besassen Die R vision wu-de im Ganzen auf eine befried«,
gende Weis, erledigt. AuS dem ganzen alten Kanionschetle
langten nicht mehr als ,7 Einiprachen gegen die Grund-
fieucrschatzungtn durch die Kommission ein; ungefähr der

Hälfte wuroe Rechnung getragen. Gegen die Dem lschayungen
durch die einzelnen Abtheilungen langten frei.ich zahlreichere
Einsprachen ctu, die wir aber um so «esser erledigen konnten,
als eö auf d m Admiuistrallvivege geschah. Wenn auch nicht
alles auf der Goldwage aogcwogen werd,» konnte, so waren
doch geaenüber früher wesentliche Verbesserungen möglich.
Wäre» nicht unerwartete Ereignisse dazwischen getreten, so

befänden wir uns n>chi im Ruckstande. Die Schayung der
Waldungen ist mit viel n Schwierigkeiten verbunden, da man
sie nicht in Klassen eintheilen kann. Das Gelammtrelul at
kann ich zwar noch mehr angeben, indessen glaube ich. d-e

Schätzungen werden besser werden als früher, da sie früher
in einigen Amtsbezirken zu niedrig waren, Die neue Ein-
richtung der Steuerregister »nd besonderer SchuidenabzugS-
register kann ebenfalls als eine wesentliche Verbesserung
betrachtet werden, da sie Ordnung in die Sache bringt und
die Grundsteucrschatzungen selbst für das bürgerliche Leben

erne größere Garantie gewäoren. Ich stelle Namens des

RegieriingSrathcS den Antrag, Sie möchten in die Berathung

Ta^blatt des Großen Rathes '»57.

SS

des vorliegenden BüdgetentwurfS eintreten und denselben
abtheilungswetse behandeln.

Lehmann, I. U., alS Berichterstatter der Staals-
wlrthschafigkomm'sston. Die StaalSlvirthschaflükommissioa
ging bei d r Prüfung des BüdgetentwurfS von dem Grund,
satze aus, die Aufgabe einer geregeilen Verwaltung bestehe
darin, daß der Staat mir allen lom zu Gebote siebenden
Mitteln und Kräften die LandeSwohlfabrt zu fördern und
dabei die Einnahmen und Ausgaben möglichst in'S Gleich,
gewichl zu bringen suche, damit die Kräfte deS Staates nicht
überschritten uns namentlich nicht durch Destzite störend ge.
wirkt werde. Zu die,ein Zwecke sollen die Einnahmen da,
wo sie den Bürger am wenigsten beiasten, vermehrt, dagegen
die Ausgaben beschränkt werden, so weit cö die Interessen
deS Staates gestallen Die Kommission konnte sich über,
zeugen, daß die Verwaltung im Allgemeinen mit vieler Umsicht

und Sachkennlniß geführt, daß überall, wo es geschehen
konnte, Ersparnisse angestrebt wurden. Wenn nichlSdesto.
weniger daS Resultat eln nicht ganz günstiges ist, so stützt
sich die Differenz auf Ausgaben, welche im Ke>ese begründet
sind. ES stellt «ich verauS, daß die Einnahmen im Ganzen
nur um Fr. 7,35 höher als im Büdrel für ,856 veranschlagt
sind' während die Ausgaben lin Ganzen um Fr. 63.055
höher erscheinen. Die Differenz besteht in folgenden Posten.
Im Budget für 1857 erscheinen als Mehreinnahmen gegen-
über dem Budget von t856: bei den Kapitalien Fr. 6035,
bet den indirekten Abgaben Fr. 19750, im Ganzen
Fr. 25,785; dagegen stellen sich tn folgenden Verwaltung!?,
zweigen Mindereinnahmen heraus: auf den Liegenschaften
Fr. 8510, auf dem Ertrag der Regale Fr. 8870, Vcrschie-
deneS Fr. >370, im Ganzen Fr. 18,^50, so daß sich ein
Ueberschuß der E'Niiahmen gegenüber dem Budget für ,856
ergibt von Fr. 7lu5. AiS Mehrausgaben erscheinen im
Büdgel für t8Z7 gegenüber demjenigen für ,856: bei der
Direktion deS Inner» Fr. 20,500, bet der Fiuanàeklio.-t
Fx, 560, bei der Erziehn»gSdirekiion Fr 48.000 und bei der
Direktion der Bauten und Entsumpfungen Fr. 20,500, im
Ganzen Fr. 89,550; dagegen ergibt sich auf ,olgenden Ver-
waliUNgSzweigen e>ne Mtnderausgabe: bei den allgemeinen
VerwaltungSkosten um Fr. tvto. bei der Direktion der
Justiz und Polizei um Fr. 21.938, bei der Mllitä.dlrcktion
um Fr. 3902 und bei den Kosten der Ge>icht6verwa>lung um
Fr- 35, im Ganzen um Fr 27,515. Noch Abzug dieser
MiNderauSgabcn veiragen die Mehrausgaben gegenüber dem
Budget von 18 6 noch Fr. 62,035. Wenn man d n Ueber,
schuß der Einnahmen lain Büd,ei für ,8,6 mit Fr- 28,05,
zu dem Uebcrschuß der Ausgaben d-S Budgets für 1857
rechnet, so ergibt sich eine Differenz zwischen den Budgets
fur ,856 und ,857 zu Uugunstcn des leyrern von Fr. 5i,9i>0.
Es wurde jedoch berclis daran hingewiesen, d>ß diele Dts-
ferenz in bestehenden Geseyen begrüntet ist. WaS die
einzelnen Anträge beiriffc, welche die Kommission zu stellen hat,
um ein Defizit zu verhüten so werben dieseloen bei den be-
treffenden Artikeln zur Sprache gebracht werden. Ich schließe
mich dem Aiurage deS Herrn FinanzoircitorS an, daß Sie
in die Berathung deS Budgets cinireten möchten.

Slooß bemerkt, unter Hinweisung auf die Vorschrift
der Verfassung, daß die Slaatsverwaltungsberichle seit 1854
ausstehen, es sei daher sehr wü-ischbar, daß dieselben mir
möglicher Beförderung vorgelegt werden.

Der Herr Berichter st attcr deS RegicrungSratheS gibt
die Begründiheil der von Herrn Stooß gemachten Bemerkung

zu, »ad erwiedert, daß die Berichte der Direktionen
bis zum Joh-c <856 vorliegen und nächstens veröffentlicht
werden sollen. Fortwährende Ueberhäufung mit Geschäften,
welche den Negu'ningSrath oft zwei Sitzungen per Tag zu
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halten nöthigte, haben zum Theil die bisherige Verzögerung
veranlaßt.

Das Eintreten und die artikelweise Behandlung des

Budgets wtrd durch das Handmehr beschlossen.

') Die Hauungsvorschläge ergeben:
im allen .«anronstbeil:

Brennholz: Alafrer 8,iZk fur Fr. ivz sis.
Bauholz: „ 2 si4 „ „ S2,,2g.

Klailer ii,08v Fr. >84,«4»

im neuen KantonStheil:
Brennl?olz: Klafter k,S2v/z fur Fr. 8K,S>3.
Bauholz: 1,84» „ „ â?,v«s.

Klarier 8,886/2
Summa Klafter >s,44v/.

- ,43,876

Ar. »28,52,
Mehrerlös „ 2»,sä?
Diverse Einnahmen >,,4»2

Uebertrag: Fr. 133,880 Fr. S66 kiv»
StaatS- und GemeindSlaüen 22,000

Durchschnitt ter letzten 4 IahreFr.21,480
Vergütungen, Entschädigungen,

Verlorne Ansprachen. Uuvoiher«
gesehenes 2,000

Einnahmen.

l. Ertrag des StaatSvermögenS.
Liegenschaften.

1) Waldungen").
Rohertrag von Klaftern I9,44v/z Späl-

tcnvolz, Bauholz, Rutzvolz, Gruben-,
Pflanzen. und Torflosung, Lehen- und
GraSnutzungSttnse ic. Fr. 365,500

Durchschnitt der letzten 4 JahreFr.341,078
1>!v. Von diesem Roh rtrag sind die

Holzabgaben an Berechtigte und
Holj'ieuern an Aime bereuS ab.
gezogen worden, welche durch,
schiutllich verragenFr. 70,832 60.

In l855 betrugen dieselben Frau-
ken 71,7 >2. ko.

Abzug der BetrierSkosten: Fr.
Besoldung des ForstiekrelärS, Hälfte k,200

Durchschallt der letzten 4 Jahre Fr. 2,459
Besoldung deS For,! und Domänen.

reviio ö Hälfte 900
Durchschnitt der letzten 4 Iah. e Fr-1,800

Bureau, und Reisclosten der Cen.
traiverwaltung, vairle 4,1 SV

Durchschnitt der l.tzten 4Zavre Fr.7,8v0
Besoldung der 7 Obeiförsier, 4 à

Fr. 2300 und 3 n Fr. 2100 16,500
Durchschnitt der etzten 4 Javrc Fr, 15,320

5 Untc förster, 4 à Fr. I »00, 1 à

Fr. >200 und 5 Gemeindoförster
im Jura 1l,3iL

Durchschnitt der letzten 4Jabre Fr.4,Si8
Durchscvniii der letzten4 Fahre Fr. 8,480

Sämmtliche Bannwane in Geld
Und Holj 24.855

Durchschnitt der letzten 4 Iabre Fr.24 533
Bureau- und Reisekosten der Ober,

sör st er 6,800
Durchschnitt der letzten 4 JahreFr.7,087

HolzaurrüstungSkosten 50,000
Durchschnitt der letzten 4 Jahre Fr.s4,77S

WaldkultUren, Wcganiagen, Berei-
mgungs. u Kanron >emcntskosten 19,100

Durchschnitt der letzten 4 Jahre Fr->3,300
Ucbcrtrag: 133,880 ^.'36^,500

Durchschnitt der letzten 4 Jahre Fr. 1,553
Bleibt Reine, trag von den Waldungen,

gesevätzt aus Fr. I5,3l.3,048. 09
Durchschnittd. letzten 4 Jahre Fr. >92 896

157,880

Fr. 207,620

Fr. Z85 SV6

Herr Berichterstatter des RegierungSratbcS. Ich
bemerke hier nur, daß der Regierun^srath den Rohertrag
d r Waldungen gegenüber dem Budget der Direktion der
Domänen und Forsten um Fr. I0000 erhöht hat. Ferner
gebt auS dem Urloeile von Forstmännern hervor, daß der
Staat bei einem Durchschnitt von 23,0>>o Klaftern in den

leyren Jahren mehr sch ug, atö der nachhaltige Ertrag der
Waldungen zu liefern vermag. Um daoer den Gemeinden
und Privaten ein gutes Beispiel zu geben, wird im vor.
liegenden Budget die Qu'Utltäl des zu schlagenden Holzes
aus 19,440 >/z Klafter reduzier. Die fortwährend steigenden
Holzpreise bewirken jedoch, daß der Staat ungeachtet der
erwähnten Reduktion keine Mindereinnahme hat.

Herr Berichterstatter der StaatSwirtdschaftskom.
mission. Die Waldungen des S<aales umf.ssen eine Fläche
von 28,712 Jucharten, im Jahre 1852 betrugen sie noch
28,141 Jucharten, welche nach der Berechnung deS Herrn
Marchand durchschnittlich 23,000 K!àr jährlich abwerfen
mögen. Unter der Leitung des gegenwärtigen Herrn Ltrek.
torS der Domänen und Forsten wurde ein WirthschaftSplan
ausgearbeitet, gestutzt auf genaue Vermessung der Waldungen,
deren Ertrag nach diesem Plane jährlich 24,404 Klaiter be.
tragen sollte. Da jedoch die Recht,amewaldungcn bedeutend
mitgenommen sind, so mußte fur längere Zeit eine Reduktion
der Holz'chläge einireren, weicher die Kommission um so eher
beipflichten kann, alS infolge der gegeigert.n Holzpreise den.
noch gegenüber dem Budget von 1856 eine Mehreinnahme
von 8000 Fr. eintritt. W nn man den Schätzungswert!) der
Waldungen von Fr 15,363 0,8 alS Grundlage nimmt, so

ergibt sich ein Rohertrag per Fr. 100 von Fr. 2. 84 oder
2°/« °-o- nach Abzug der Rosten ergivt sich ein Ertrag per
Fr. 100 von Fr 1. 81 oder 1V5 °/o, nach Abzug der auf
den Slaaiöw ldungcn beliebenden Steuern und Leistungen
bleibt dem FlskuS c«n Reinertrag ver 100 Fr. von Fr. 1. 35
oder l'/, Die Kommisnon Überzeugte sich, daß Hinsicht,
lied der Ausgaben die nöchiqc Vor,orge von Seite der Ver.
waltung gerroffe» wird Durev eine sorgfältige Bewirth,
sch'ftung der Waldungen können w«r der Nachwelt ein
Kapital hinlerlanen. für das sie unS dankdar sein wird. ES
wird ein Fo-stgesey nöthig sein, um den anfällig noch
vorhandenen Mtßoräuchen zu sieuern, um z. B. den Weidgang
zu beschränken. Etwas muß in dieser Beziehung geschehen.

Seßler beantragt im Interesse einer klaren Uebersicht
über den wirklichen Erirag der Slaatswaldungen und -über
die aus denselben haftenden Leistungen, daß tm Budget der
ganze SchatzungSwerth der I9,44o'/z Klafter als Rohertrag
auögcs.tzl und die Abzüge für Berechtigte und Arme tetiullirt
angeführt und in's Ausgeben gebracht werden sollen.

Gang» il let findet ebenfalls, der Ertrag der Wal,
düngen stehe nicht im lichllgen Verhältnisse zu den wirklichen
Holzpreis> n, und wünscht übcrdieß Aufschluß zu erhalte»,
wie eS sich mit der seiner Zeit an die Regierung gerichteten
Petition über Beschränkung der Holzausfuhr verhalte.



Brunner, Direktor der Domänen und Forsten. Die
erwähnten Petitionen wurden an den RcgierungSrath und
von diesem an die Direktion der Domänen und Forsten zur
Begutachtung gewiesen. Ich fand, eS sei meine Pflicht, dem
Großen Rathe, bevor er Beschlüsse fassen soll, Auskunft zu
geben über <ie Forstverhältnisse ves LandeS. Deßhalb arbeitete
ich einen ausführlichen Bericht aus, weicher den Mitgliedern
des Großen Raihes vielleicht noch vor der nächst n Sitzung
ausgeiheill werden soll und wor>n die erforverlichen Angaben
über die Verhältnisse der Staarswaldungen in jeder Bezie.
hung einhalten sind. Sie w.rden dann sehen, daß eS mit
denselben so schlimm nicht steht Ich finde, die Waldungen
tragen »ehr viel ab. Man muß bedenken, daß die Schätzungen
viel zu überlrieben waren und wohl um die Hälftre reduzirt
werden mußten. Früher wurden die Waldungen durchaus
unrichtig geschätzt, da man dieselben nach dem momentanen
Bestände statt nach dem nachhalrigen Enrage schätzte.

Bernard spricht die Ansicht auS, daß der Ertrag der
Staatswaidungen im Jura noev gesteigert werden könnte, so

im Bezirk Münster durch Korrektion der Straße von Sonboz
nach Percfille, um so mehr, aig der Große Rath bereits vor
zwei Jahren einen Kredit von 32,000 Fr. zu diesem Zweck
ausgesetzt habe. Im Interesse des Staates selbst, der im
dorrigen Bezirk 1400 Juch nen Wa.d besitze, liege es, die
Gemeinde Münster, welche bisher durch ihre Weigerung, daS
nöthige Terrain abzutreten. die Ausführung deS Straßen,
baues hinderte, anzuhalten. Zu diesem Ende hätten sich die
Direktionen der Bauten und der Forsten zu verständigen.

Der Antrag deS Herrn Seßler wird von beiden Herren
Berichterstattern zugegeben und nebst Genehmigung der An.
sätze uarer Ziff. > durch das Handmehr erheblich erklärt.

2) Domänen.
Rohertrag von
zinstragenden Fr. 4,268,96t. 74 Fr. 210,000

Durchschnilld. letzten 4 Jahre Fr.2t 1,670
Ueberdteß sind nicht
zinstragend Fr. 6,626,977. 96
Schätzung der Wal.
düngen und Domä.
«cn Fr. 26,248,987. 78

Abzug der Ausgaren:
Besoldung deS Sckretä s- Hälfte 1,200

» Revisors, „ 900
Durchschnitt der letzten i Jahre Fr. 6,072

Bürcau. und Reisekosten der Central-
Verwaltung oäisre 4,180

Unie>hall und Hauvtreparationcn der
AmtS. und WirthschatlSaebälide
(Civil-, Prrund-, Kirchen- und
Dominalgebände) 90,000

Durchschnitt der letzten 4 Jabre Fr. 91,300
Brandversichcrun.ibeilräge 18,400

Durchschnitt der letzten 4 Jahre Fr. l 3,23t
Bearbeitung von Liegenschaften 1,600

Durchschnitt der letzten 4 Jahre Fr. 1,490
Holzliererungeu an Pächter von

Staatsdomänen 2,200
Durchschnitt der letzten 4 Jahre Fr. 2,063

Staats- u»d GcmeindSlasten 16,000
Durchschnitt der letzten 4 Jahre Fr. 1 t ,t 43

Pacht- Und DomäncnbesichtlaungS.,
Steigerung,» und Berkausskosten 1,000

Durchschnitt der lctzten4 Jahre Fr. 706
Durchschnitt der letzten 4 Jahre Fr

Ncbmrag: Fr. 136,380 Fr. 210,000

87

Mbertrag: Fr. 136.380 Fr. 2l0,000
Vermessungen, Bereinigungen 1,000
Vergütungen und Entschädigungen,

PachlaufkündungSkosten, Nachläße
an Lehenleure und KornhauS- und
Kellerkosten:e. 2,360

Durchschnitt der letzten» Jahre Fr. 1,698
Fr. 138.730

Bleibt Reinertrag der Domänen Fr- 71,270
Durchschntlldcrletzten 4 Jahre Fr.82,046

Reinertrag der Liegenschaften » 278,890
Durchschnitt der letzten 4 Jahre Fr. 274,993

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes be-
dauert, daß der Ertrag der Domänen ihrer Kapitalsumme
nicht ent pricht, was dader rührt, daß sich unter denselben
ein großer Theil nicht zinstragender befindet, wie SraaiS.
gebäude u. s. w. Zwei Ausgabeposten sind gegenüber dem
Budget für i«66 erhöht, die SiaalS- und GemeindSlaiien
und die Brandversicherungsbciträge. In Betreff deS leetern
Punktes wird auf das bedauerliche Mißvervältniß der im
Jura stattfindenden Brandfälle und auf die Nothwendigkeit
hingewiesen, eine strenge Untersuchung der Bauart und der
Heizungseinrichlungen vorzunehmen.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkommis.
sion. Der Mindererrraq der Domänen gegenüber dem Büdget
von 1866 beträgt Fr. 17,730 ; die Mehrkosten belaufen sich
auf Fr. 17,780. Gegenüber dem Durchschnitt zeigt sich ein
Minderen ag von Fr. 10,776. Die Kommission ist nun der
Ansicht, es liege im Interesse des FiskuS, mir den kleinen
Landparzellen aufzuräumen und sie dem Privatverkehr zu über-
geben; dagegen sollte der Staat höher gelegene Landstrecken,
die sich dazu eignen, kaufen und zu Wald anpflanzen, da die
Erfahrung gezeigt hat, wie nachlveillge Folgen dre Entwal.
dung ocr Gebirge nach sich zog. Die Kommission stellt daher
den Antrag, es möchte die Domänendirektion beauftragt
werden, dafür zu sorgen, daß die kleinern Landparzellcn,
welche nur in den Kosten liegen und wenig oder nichrS ab.
tragen, verkauft und auS ihrem Ertrage Waldungen oder
höher gelegene Weiden zur Waldkultur angekauft werden.

Brunner, Direktor der Domänen und Forsten bemerkt,
der geringe Ertrag der Domänen rühre hauptsächlich daher,
daß unter den Ausgab.» eine Summe von ungefähr too 000Fr.
auf solche Domänen verwendet werden müsse, welche dem
Staate gar Nichts abiragen; schlage man diese Summe zum
Reinertrag, so komme man zu dem befriedigelden E> trage
von 3—3',z °o. WaS den Antrag der SlaarswiithichaftS.
kommission betrifft, so hat die Verwaltung bereits damit be.

gönnen, geeignete Weiden anzukaufen und sie mir Wald zu
bepflanzen.

Der Antrag der Staatswirthschaftskommission
wird vom Herrn Berichterstalter des RegierungsrarheS zu.
gegeben und mit Genehmigung der Ansätze uuier Ziff. 2

durch das Handmehr erheblich erklärt.

L. Kapitalien.
1) Rohertrag deS Kapitals der Hy.

potvekarkasse (innerer ZinSrodel
und 4000 Centralbahnakllen tube.
griffen) von 13,670,000 Fr. 610,395

2) Rohertrag des Kapitalsfonds der
Domänenkasse 1,200,000 „ 60,400

Uebertrag: — Fr. 561,926



Ucbertrag:
z) Robertrag deâ Kapitalfonds der

Zehnt- und BodenzlnSliquidakio»
Rohertrag deS KapnalsondS der

Lebensmittelliquidarion
«) Rohertrag deS Kapitalfonds der

Kantonaldankobliganonen.
Liquidation

6) Rohertrag der Vorschüsse an den
obrigkeitlichen ZinSrodcl

Total Rohertrag —
Abzug der Ausgaben :

t) Depoiszinse, wovon zu

z,.

,,t90M0

16,000

48,000

620 000

§61,295

»7,600

640

1,920

2»,800

Fr. 636,255

„ 120,000 3,600

30,000
35,000

620,000

„ 2,000,000

2) 3°/o (der Landes,
fremden)

3) 3°/«, (der AuSwan.
derungSagenren

4) Domänenkassaschuld
s) Schuld deS obrigteil-

ltchen ZinSrodelS
6) Staatsanleihen für

Eisenbahnen
(Der Zins von diesem Anieihens
kapital ist zu 4'/^ "/» bestimmt worden,

wovon aber laut Verfügung
der Finanzdirektion '4 -/<, auf deren
Rechnung kommen soll.)

7) VerwaltüngSkosten:
s. Besoldungen des Verwalters,

Kasste S und Buchhalters Fr. 8,100
Durchschnitt d. lcyien 4Jahre

Fr. 7,810
K. Büreaukosten Fr. 21,380

Durchschnitt d.letztcn
4 Jahre Fr. 17,250

Abzug: Einnah.
men von Ber-
walrungsprovi.
stonen

900
1,400

24,800

80 000

10,500

„ 10,830
18.980

Bleibt Reinertrag der Hypochekarkassc
Durctischnillder letzten 4JahreFr. 398,S>8
«) Rohertrag des Kapitalfonds der

Kanionalbank Fr. 3 S(v,000
Abzug der AuSaaben:

Besoldungen des Verwalters,KassterS,
KonlroleurS und Buchhalters Fr. 10,300

Durcvich. der letzten 4 Javre Fr. w,3ov
Büreaukosten « ^700

Durchsch der letzten 4 Jahre Fr. g 651

Fr. 2 1 ooo
Reinertrag des Kapitalfonds der

Kantonalbank
Diirchfchnilrdcrletzlcn »JahreFr. 181,953
9) Zins deS KapitalsondÜ der

Salzdandlung Fr. 400,000
Durchschnitt der lcprcn 4 Jahre Fr. 16 010
10) Zins des Kapitalfonds

der Staatsapoih.ke » I8,84o
Durchschnitt der letzten -t Jahre Fr. 875

Reinertrag der Kapitalien
Durchschnitt der letzten 4 Jahre Fr. 398,21 s

Fr.
F-

298,180

338,075

Fr. 187 000

Fr. 163 000

16.000

870

Fr. 517,916

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSralhct
durchgeht die einzelnen Ansähe und schließt mit folgender
Bemerkung. Sie wissen, daß die Frage einer Reform der
Kanionalbank noch jetzt hängend «st und daß die Meinungen
darüber getheilt find. D«e Borschläge der Finanzdlrcklion
gingen dabin, nach dem Beispiele anderer Kantone, wie
Zürich, Kens, Basel, St. Gallen, zu v nadren. weil der
MecvaniSmuS unserer Kanionalbank den Bedürfnissen des
raschen Gelbverkehrs nicht entspricht. ES sind namentlich
einige LandcStheile, welche großen Werth aus eine Reform
seyen, deren Nothwendigkeit besonders der Jura und Burg,
dors fühlt. Der Bankocewàr hat denn auev in seinen drei
Berichten die Vortheile der R> form so erschöpfend beleuchtet,
daß eS schwer hält, etwas Neues beizufügen. D>e Besorg,
nisse, welche von anderer Seile gel-end gemacht werden,
theile ich nicht und wünschte sehr, daß der Große Rath Ach
einmal über den Gruntsay aussprechea mochte. Es dürft«
vielleicht zweckmäßig sein, eine Kommission aus Ihrer Mitte
niederzusetzen, welche den Gegenstand zu prüfen und zu be-

Machten hätte.

Herr Berichterstatter der SlaatSwirtbschaftSkom-
mission. Die Kommission st.llt hier den Antrag, der Regie«
rungSratd sei zu ermächtigen, in besonders günstigen Fällen
einen Theil der Centralbahnaktien zu veräußern. Sie ist
aber durchaus nicht der Meinung, daß der Siaa« diese Ak-
tien verkaufen soll, um sich derselben einfach zu entledigen,
sondern der Alurag bezweckt nur die E-theilung einer
Vollmacht, bewndeiS günstige Umstände benutzen zu können. Der
Staat bat ein großes Jtnercsse, bei der Verwaltung der
Centralbadn gehörig vertreten zu fe>n Vielleicht kommt
einst die Ze>t, wo die Eisenbahnen an die Kantone oder an
den Bund übergehen sollen, und eS sollte schon jetzt das Be-
streben der Letztern sein, die Aktien an sich zu bringen, weil
die Interessen des Staates mit denjenigen der Eisenbahn,
geselti'chasten in Konflikt kommen und die erster» dabei ge.
sährdet werden können. Was die Bonkreform betrifft, so

eiitbielr sich die Kommission besonderer Bemerkungen über
diesen Gegenstand, weil derselbe noch vor dem RcgierungS.
rathe liegt und von dieser Behörde ein Bericht c>wartet
wird.

Gaiigutllct. Seit ungefähr einem Jahre wurde die
Frage der R form der Kanionalbank in Anregung gebracht
und zwar wurde die Initiative durch den Verwalter der
Bank ergriffen, welcher die Bedürfnisse derselben am besten
kenne. Die Frage kam an die Finanzdirektton, weiche die
Reorganisation empfahl, auch der Reuierungsrarh war damit
einverstanden, allein im Großen Rathe erhob sich eine solche
Ovvostrion, daß das Projekt zurückgewiesen wurde. Eine
Menge Gutachten wurden abgefaßt. Unbegreiflicher Weise
scheint der Regierung, räch seine Meinung geändert zu haben,
denn er bat die Anträge der Finanzdirektion verworfen und
beschlossen, die Sache einstweilen nicht vieher zu bringen.
Niemand bestre-tt, daß die Gründung der Kanionalbank sehr
wohlthätig wirkte, und wenn Jemand Pietät für diese Anstalt
ha«, so bin ich eS. Der Gründer und langjährige Verwalter
der Bank war mein Onkel. Aber ich habe die Ueberzeugung,
wenn er noch lebte, er würde selbst die Initialise zur Reform
ergreifen In keinem Geschäftszweige sind so große Verän-
dcrungen eingetreten, wie im Geldverkchr während der letzten
Jahre. Die Bank von Frankreich Halle «854 noch einen
Verkehr von 2s Milliarden, im Jadre i856 war derselbe
bereits auf 25 Milliarden gestiegen. Auch der Verkehr
unserer Bank nahm zu, aber in keinem Verhältnisse, weil
ihre Statuten zu bindend, ihr Geschäftskreis zu beengt ist;
Ae muß in iorcn Bewegungen freier werden, um nicht nur
mit ähnlichen Instituten in der Schweiz, sondern auch außer,
halb deS Landes konkurriren zu können. Man wendet ein,



infolge der Reform würde die Bank zu einer Spekulations-
anstatt, der Zinsfuß würde erhöht u. dgl. Ich gebe zu,
daß dieses momentan der Fail sein kann, daß der Zinsfuß
beweglicher wird, aber eS ist auch sehr möglich, daß er wieder
sinkt. Die bisherige Einrichtun., entspricht dem Bedürfnisse
des Verkehrs nicht- Ein Privatmann würde viellicht lieber
'/z °/o mehr zahlen, wenn er schnell über eine gewisse Summe
Geldes verfügen könnte Die geäußerten politischen Bedenken
kann ich nicht begreifen. Das Geld kennt k«lne Politik.
Mein Oheim pflegte zu sagen, er kenn« nur zwei Farben,
gelb und weiß, Gold und Silber. Auch der bisherige Ver.
kehr der Bank mit Leuten auer politischen Farben beweist,
daß die Besorgnisse unbegründet und. Man wlrfl serner die

Frage auf, ob denn eine Reorganisation der Bank nicht
anders möglich sei alS durch Umwandlung in eine Privat,
bank Eine solche Reform ist vielleicht möglich, aber däö

Institut erhält dabe, nicht seine gehörige Freiheit. Nach

j 27 der Verfassung könnie die Bank als GlaatSanstalt nicht
einmal Gelder »n Auslande plaeiren und zu geringerm ZinS
als 4 ° a anwenden, ohne die Bewilligung des Großen Rathes
einzuholen, wenn schon anderwärts zu Z "/„ skonlin wird.
Man befürchtet auch, eine Privatbank könnie daS Kapital
zu sehr an sich z<ehen »no es so cer Industrie tveilwklse
entziehen. DaS ist nicht begründet. Einmal legt ein guter
Rentier sein Geld nie an einem einzigen Orte an, dafür
aber wird er weniger Geld im AuSanoe anwenden, weil er
höhere Dividenden erhält und sein Geld sehr schnell versilbern
kann. Dagegen ist eS sehr lchwer, Geld zu erhallen auf
Unterpfand, einerseits w.gen des Zinsfußes, andererseits

wegen schwieriger Liquidation. Es muß davcr dem Bauern,
stände dadurch geholfen we-den, das man vom Bankkapital
2 Millionen dem Grundbesitze zuwendet. Wie eS mir der
Renlabilität steht, werden S«e entnehmen, wenn Sie be.
denken, daß die Kanto->alvank etwas über s ^ adwiift,
während die franwnsche Bank 27 »/<> rentirt. Diese Rente
kommr keineswegs von Spekulationen auf Unkosten der Ak-
kredilirlen, sondern 00 n ungeheuern Ve-kehre der Bank und
von der großen Summe de- im Umlauf befindlichen Banknoten
her, welche bei 6>6 Millionen beträgt. Im Verhältniß zu

Frankreich würde dieß auf den Kanion Bern 9 Millionen
bringen; und wie viel BankoilletS haben wir? Ich glaube,
nicht einmal für 800,000 Fr. Die Schwierigkeit besteht

eben darin, daß die Banknoten nur in Bern eingelöst werden
können. Hätten wir Kassen in verschiedenen Landesgegenbcn,
die sich damit befassen würden, so würde die Zirkulation der

Banknoten bald zunehmen. DaS Bedürfniß ist nachgewiesen.

Ferner wurde seiner Zeit der Aarrag auf Errichtung einer

Filtalvank in St. Immer erheblich erklärt, aber demselben

keine Folge g-gebe-. Auch in ander» Ortschaften ist das«

selbe Bedürfniß vorhanden, namentlich in Bu-gdorf, wo die

Errichtung einer Privatbank duich den Orêtlit mobilier von
Zürich gesichert kein soll. Wollen Sie gegenüber der Kaa.
tonalbank solche Konkurrenten anfkommen lassen? Bei der
rcorganisirten B»nk kann das Publikum sich frei betheiligen,
und so wurde dieselbe zu einem nationalen Institut. Die
Eisenbahnen bringen unö große Veränderungen in den Ver.
kehrâ. und Jndustri,Verhältnissen, in materieller Beziehung
wird eine vollständige Revolution erfolgen. Soll dieses

Institut allein-stabil bleiben? Ich schließe mit dem Antrage,
der RcgiernngSrath sei einzuladen, mit Beförderung einen
GesetzeScntwurf zur Umwandlung der Kantonalbank >n eine
Privatbank zu bringen. Jw kann beifügen daß berei-S ein
Gutachten der Krcdükommisiion vorliegt, welche sich, wie
die Handelekommission, einstimmig fur die Reorganisation
aussprichk. Auch die Mehrheit des Handelsstandes ist dafür
und ich hoffe, man werde nicht annehmen, daß alle die
kompetenten Personen, welche sich dafür auösprechen, gegen
daS Interesse des Landes handeln. Wenn man die Sache
noch an eine Großrachskommission weisen will, so habe ich

nichts dagegen.

Tagblatt des Großen Rathe« tsà7.

Bernard unterstützt den Antrag des Herrn Präopi-
«anten und hebt besonders hervor, daß die Hypothekarkaffe
gegenwärtig dem Bedürfnisse nicht genügen könne, daß eS

daher dem ganzen Kanton zum Vortheil gereichen würde,
wenn die Kanionalbank 2 Millionen der Hypoihckarkasse zur
Verfügung stellen könnte, um dem Grundbesitze durch Anleihen
zu Hülfe zu kommen.

Dr. v. Gonzenbach erinnert daran, wie leicht der
Staat einen Gewinn von 200,000 Fr. hätte machen können,
wenn die Centralbahnakticn zur Zeit, alS sie auf vvo Fr.
standen, verkauft wviden wären. Damit soll nicht gesagt
fein, daß der Staat sich bet der Eisenbaonverwaltu- g nicht
betheiligen soll, dagegen wünscht der Redner, daß die Re-
gterung darauf Bedacht nehmen möchte, bei wiederkehrender
gunstiger Gelegenheit die Hälfte der Akt en zu verkaufen und
in Obligationen umzuwandeln, wodurch unerseits für den
Staat ein erheblicher Gewinn, andererieitS ein sicherer Zins
von s ?» auf den Obligationen erreicht werden kann.

MatthyS. Ich bin der Ansicht, heute soll die Frage,
ob die Kantonalbank Siaalsbarn bleiben oder Privatbank
werden soll, in keiner Weise präjudizirt werden, weil die
Mitglieder des Großen RatvcS nicht voraussetzten, daß diese
Fragt heute zur Sprache kommen werde. Der Große Rath
Hai in e»ner frühern Sitzung den Beschluß gefaßt, die
Regierung habe zu untersuchen, ob die Kanionalbank unter
Beibehaltung ihres Charakters alS Siaalsbank reorganisirt
und ausgedehnt werden soll. Der Regierungsrarh hat darüber
noch nicht Bericht erstattet- daher glande ich, man solle nicht
vorgreifen, sondern sich darauf beschränken, den Regierungs-
rath einzuladen, über den erheblich erklärten Antrag Bericht
zu erstallen. Dann kommt ein gründlicher Bertchl, den jedes
Mitglied studircn kann, und wir haben freie Hand, während,
dem durch Annahme des von Herrn GangUiUel gestellten
Antrages präjudiurl und ein früherer Beschluß umgestoßen
würde. Herr Ganguillct hat der Umwandlung in eine Privat,
bank das Wort gesprochen. Ich begreife das und beschranke
mich einstweilen nur auf die Bemerkung: der agrikole Kanton
Bern läßt sich nie vergleichen mil dem großen Frankreich.
Bern ist kein Handelsplay, deßhalb werben wir nie ver.
hälinißmäßig die. Geschäfte machen, wie die französische
Bank, nicht einmal wie die Banken von Basel, Zürich oder
St. Gallen.

Scßlcr unterstützt den Antrag des Herrn MatthyS,
von der Ansicht ausgehend, die Sache habe nicht so große
Eile; eine Filiale, wie die Regierung von isso sie dem
Jura geben wollte, hätte auch von der Staatsbank ausgehen
können; endlich liege ein Grund, warum sehr viele Indu-
striclle, namentlich di.j nigen von Biet, g-gen die Umwand-
lung der Staatsbank m eine Privatbank seien, in der durch
das Bankreglcmenl aufgestellten Garantie, daß der Indu.
stricUc, wenn er seine Verpflichtungen gegen die Bank erfülle,
in Zeiten der Krisis geschützt sei, während er von Seite der
Privaispekulation gefährde, plötzlich sich den Kredit gekündet
zu sehen, — ein Umstand, der besonders für unlernevmendc
Anfänger höchst wichtig und von der gesetzgebenden Behörde
dayer wohl zu würdigen sei. Ferner unterstützt d.r Redner
den Vorschlag des Herrn v. Gonzcnbach.

Aebi widerspricht der Behauptung deS Präopinanten,
als habe die Sache keine-Eile, im Gegentheil sei sie sehr
dringend, da die Kanionalbank. Gefahr laufe, konkurrirende
Privatbanken entstehen zu sehen. Deßhalb beantragt der
Redner: der Regierungsrach sei dringend einzuladen, mit
möglicher Beförderung seinen Bericht über den GroßrathS-
beschluß vom 2S. Juni v. I. vorzulegen.



Herr Berichte rstalt er des Regierungsrathes. Die
Schwierigkeit liegt »ür den RegierungSraih eben darin/ daß
sich zwei ganz verschiedene Systeme gegenüberstehen. Deß.
halb wäre es sebr wunschenswerlh, daß der Große Rath sich

über das Prinzip ausspreche, ob die Staatsbank beibehalten
oder in eine Privatbank umgewandelt weiden soll. Diese
Frage ist durch drei Berichte des BankverwaiterS und durch
die Krecirkommlssion so erschöpfend beleuchtet worden, daß
eS schwer hält, etwas Neues zu bringen. Aber ich mache
Sie aufmerksam, daß in solchen Dingen das Publikum sich

am Ende selbst hilft. Sie daben das frappanteste Beispiel
an der Goldwährung, die sich trotz der Unentichlossenhctt dcS

NationalrarhcS Bahn brach. Wenn wir länger zuwarren»
so werden wir von der Privat-bängkeit überflügelt und eS

entstehen Privatbanken, die mit der Kanronalbank konkurrircn.
Ich gebe den Anirag des H.irn Maichys zu und werde den
Versuch machen, einen entsprechenden Bericht vorzulegen.
Was die Bemerkung des Herrn v. Gonzenbach beiriffl, so

war ich sei-er Zeit ter Ansicht daß ein Theil der Aktien
verkauft werden sollte, aber Ich sah, daß meine Herren
Kollegen nicht damit einverstanden waren, namentlich aus dem
Grunde, damit der Kanton Bern sich einer gehörigen
Vertretung bet der Ceniralvahnges.llschaft versichern könne. Den
Antrag der SlaalSwlrlhschastökommlssion kann ich zugeben.

Der Herr Berichterstatter der SlaatSwirthschaftS-
kommtssioo gibt den Anirag dcS Herrn MatthyS ebenfalls zu.

Abstimmung.

Für die Ansätze der Rubrik », sowie für die
zugegebenen Anträge Handmehr.

Für den Antrag des Herrn Ganguillet 2Z Stimmen-
u »» » », », MatthyS 72 „

Uebertrag: Fr. 666,0lZ Fr. 1,340,000
EingangSzoll auf nett» Cenmern

24,600 àlz oder hrutto Cent-
ncrn 2«.70tl à >6 Tp. » 4,006

Amortisation »ür daS ab-
gelöste Salzregal der
Stadt Biet Fr. 11 694

Zins vom restanzlichen
Kapital v. Fr.io4,34«
à 4 °/o Fr. 4,174

Fr. 16,768

Fr. 684,786
Bleibt Reinertrag des Salzrega-S Fr. 665,214

Durchschnillde» letzten 4JahreFr.649,l96
2)Post,egal. Entschädigung vom

Bunde, für die lausende Ein-
nähme Fr. 249,252

Durchschnitt der letzten 4 Jadre Fr. 237,606
3) Berabauregal, Rohertrag:

». der Be-gbauprodukre Fr. 19,000
b. der Bergbaualgaben „ 13,600

II. Ertrag der Regalien.
1) Rohertrag des SalzregalS, Verkauf

von Cenlnern >34000 » Fr. 10 Fr. 1,340,000
Abzug der AuSgab-n:

ZinSdeSBctxiebkapiials v. Fr.400,000
» 4 «/o Fr. 16,000

Durchschnitt der letzten 4 Jahre
Fr. 16,372
Ankaufspreis von 134,000 Centner»

Salz „ 429,413
Durchschnitt der letzten 4 Jahre

Fr. 411 168
Fudi löhne in die innern Maga-

zine und zu den Bütten „ 1l4,000
Durchschnitt der letzten 4 Jahre

Fr. 10l 142
AuSwägerlöhne „ 74,700

Durchschnitt der letzten 4 Jahre
Fr 72 64t

Besoldungen der Centralbcamtcn „ 16,700
Durch'chnitt der letzten 4 Jahre

Fr 19 814
Vergüt ngen an die AuSwägcr für

Baarzahiungen „ 9,600
Durchschnitt der letzten 4 Jahre

Fr. 8,761
Vergütungen an die Salzfakioregi

für Magazinlöhne « 1,200
Durchschnitt der letzten 4 Jahre

Fr. 1,226
Verschiedene Unkosten » 6,600

Uebmrag: Fr. 66s,oi 3 Fr. 1,340 000

Abzug der Ausgaben:
». B'iPdung dìS Verwalters und

Adjunkten Fr.
Durchich d. leyren 4 Jahre Fr. 3,400

t>. Bergbauprodukl:
Bureau und Reiseko-
sten des Verwalters zc.Fr. 600

Durchs. der lttzlen4Jahre
Fr. 796
Dachichleferfabri.
katlon Fuhr, und
Sch-ffSlöyne, Ma
gazine w-
Steinkohle» AUS- ^ „ 16,480
beulungS-, TianS-j
port u Magazin

kosten,Versuchsbau
^

u. SkoUenbellixb

Fr. 32,500

3,200

Durchs verletzten 4JahreFr.lo.S78
Duichs. der letzte» 1 Iah-e Fr. 4,753

c, «ergdauargabeii:
Bureau, und Reisekosten des
Adjunkten Fr.

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 796

Fr. 16,080

600

5,000

16 000

F. 19,880
Bleibt Reinertrag der Bergwerke Fr. 12,620

Durchschnitt der ieolea 4 JadreFr. >0,289
4) E-liag des Fisch.zenregalS „
Durchschniit der letzten 4 Jahre Fr. 4 074
s) Ertrag des Jagdrcg.lS »

Durchschniltderl.tzl n 4Jahre Fr. 14 «6i
Reinertrag der Regalien Fr. 938,086

Durchschnitt der letzten 4 Jahre Fr. 9 >6,062

Der Herr Berichter st alter des RcgierungSralhes
bemerkt, daß der Ertrag des SalzregalS sich infolge der
durch die Eisenbahnen verminderten Transportkosten noch
wesentlich verveste,» dürste. Ueber den juraistschen Bergbau
wird ein besonderer Vhrtrag »olgen. Hinsichtlich dcö Er-
träges der Steinkohlen im Oberianve lauten die Berichte
wenig tröstlich, wegen der schlechten Qualität der Kohlen.
Es wäre daher höchst wünschenswenv, wenn neue Stein-
kohlenlager, nicht nur sogenannte Nester, im Lande entdeckt
werden könnten. Die Behörde sagt dießfallS alle Unter-
stüyung zu.



Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthfchastS-
kommisston empfiehlt die Genehmigung aller Ansätze.

Fcune stellt tas Begehren, daß, gleich wie ein Unter,
schied zwischen dem Ertrage der Waldungen des Jura und
denjenigen deS alten KantonörhcilS gemacht wurde, die näm.
liche Ausscheidung in das Budget hinstchtlich des Ertrages
der Bergwerke aufgenommen werden möchte. Um zu zeigen,
daß der Redner die daveiigcn Einnahmen deS Staates nicht
schmälern wolle, stellt er mil Rücklicht auf die Errichiung
eines neuen Hochofen» bei Lueelle d.n Antrag, den Ansatz
der Bergbauabgaden um Fr. 5200 zu erhöhen.

Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS
gibt die Erhöhung des Ansatzes sur Bergbauabgäden auf
Fr. 46,000 zu.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschafts-
kommisston hält den Ansatz fest, wie der RegtcrungSrarh ihn
vorschlägt.

Abstimmung.

Für die unbestrittenen Ansätze
Für Ziff. 3 litt, d nach Antrag deS Regte.

rungsrathes
Für die Erhöhung derselben

Uebertrag: Fr.
s) Amtsblattgebühren, Rohertrag „

Abzug der Abgaben:
Besoldung deS Verwalters, Hälfte Fr. 4,200
Durchsch. der leyten 4 Jahre Fr. t,200
Bureaukosten, Hälfte „ 4,700
Durchich. der letzte» 4 Jabre Fr. l, t 70
Für Druck. Spedition des deutschen

Amtsblatt », der Verhandlungen deS

Großen RatheS und der Gesetze und
Dekrete 49,400

Durchs verletzten 4JahreFr. 25.405.
Für Druck u»d Spedition des fran-

zöfischen Amtsblattes, der Gesetze
und Dekrete nebst Uebersetzungen » 4,000

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 2,995.
Besoldung des RcdattorS des deutschen

Tagblattes „ 2,500
Besoldung deS Redaktors deS franzöfi.

schen TagblatieS „ 2,000
Durchs. der letzten 4 Jabre Fr. 3,045.
Entschädigungen an die Redaktoren für

Gehülfen n 4,200

4,220,350
44,000

Handmehr. Durchs. derletzten 4 Jahre Fr. 882.

Mehrheit.
Minderheit.

Fr. 32,000
Fr. 42,000

Fr.

)Il. Ertrag der Abgaben.

Indirekte Abgaben.

4) Zölle und Lizenzgebühren, Ent¬
schädigung vom Bunde Fr. 275,000

Durchschnitt d> r leyie» 4 Jahre Fr. 208,730
2) Ohm^cld, Rohertrag » 700,000
Durchschnitt der ietzlrn 4 Jahre Fr. 060,825

Abzug der Ausgaben:
Besoldungen de> Eeaua.ocamlen
und der Odmg ldeinneymcr Fr. 35,000

Durchs- der letzte« 4 Javre Fr. 3t,42l
Bureau und Relsekonen '

„ 42,000
Durchs der lctzien4 Jahre Fr. 43,240

Fr. 47,000
Reinertrag des OhmgeldeS Fr. 055,000

Durchs. der letzt, n 4 Jaore Fr- 560,825
5) Ertrag d«r WlrlhschaftS-, Berufs- und

Gewerbspatcnrgcbuhren und der Konzes,
stonsabeiaben « 483,4no

Durchschnitt der letzten 4 Jahre Fr. 492,401
4) Stempelverwaltung. Rohertrag „ 425,000

Ab,»g der Ausgaben:
Besoldung des Verwalters, Hälfte Fr. 1,200

Durchsch. der letzten 4 Jahre Fr. 4,200
Büreaukosten, Hälfte „ 4,630

Durchsch. der letzten 4 Jahre Fr. 4,470
Ankauf deS rohen Papiers, Unterhalt

des Werkzeugs und Besoldung der
Arbeiter 3,360

Durchsch der letzten 4 Jahre Fr 8,328
Proviston der Slempelvertäufer und

Vergütung von ovioleicm Stempel » 3,860

Durchsch. der letzten 4 Jahre Fr. 3,042
Fr. 40,050

Reinertrag der Stempelgcbüdre» Fr. 408,950
Durchsch.der letzten4 Jahre Fr. 408,437.

Uebertlag: 4,220,350

420,000

50,000

20,000

Reinertrag deS AmrSblalteS
Durchschaut der letzten 4 Jahre Fr. 4 5,928.
0) HandändcrungS - und Einregistri-

rungsgevührcn
Durchsch. der letzten 4 Jahre Fr. 4 » 8,864.
7) Kanzlei- und Gerichrsemolumenre
Durchsch. der letzten 4 Jahre Fr. 48,384.
8) Bußen und Konfiskationen
Durchsch. der letzten 4 Javre Fr. 48,935.
9) Militärsteuer, Rohertrag Fr. 45,000

Abzug der Ausgab'»:
Taggelder andre Taxa>ionstommisston,

Druckkosten, Bezugsprovlsionen und
lilonvuleurs ^ 5 000

Durchs.dcr letzten 4Jahre Fr. 43,602
Bleivt Re nerrraa der Militärsteuer
40) Erb. und SchenkungSavqaben nach dem

Gesetz vom 27. November 4 >«52

Durchschnitt derletzlen4JahrtFr. 96,354.

Reinertrag der indirekten Abgaben Fr. i,547,350

40.000

85,000

Herr Berichterstalter des RegierungSratheS. Der
Ertrag deS OhmgeldeS ist um Fr 20 000 höoer angesetzt
a>s im Badg.t für 4^56, w il diese Einnahme immer im
Zunehmen ist Dagegen wird bei den Paientgebühren eine
Mindereinnahme von Fr. 8600 in AuSstchi gestellt wegen der
Reduktion der Wirthschaftspatente. Ein besseres Resultat
lierert dle Amisbiativerwaliung, seitdem die GroßrarhSv r-
Handlungen weniger Druckkosten veranlassen- Auch kommen
weniger zahlreiche Geldscagsoerzetchnisse zum Vorschein, was
ich für ein Gluck betrachte; es wäre der beste Ba-ometer
für den Wohlstand des Landes. Bei dem Bemge von Bußen
und Konfiskationen gehl eS noch immer etwas schlervaft,
daß man die Bußen nicht rechtzeitig einzieht. Die
Erbschaftsabgabe des letzten Jahres wird sich wenigstens um
45-000 Fr. steigern. Keine Einnahme ist so schwer »lt
büdgelireN' wie diese, weil eS darauf ankommt, ob mehr oder

weniger reiche Leute starben. Im Ganzen sollte der Ertrag
der indircklen Abgaben um 20,000 Fr. höher sein als im
Budget von 4 856.

Herr Berichterstatter der StaatSwlrth'chaftSkcm-
mission. Der Herr Finanzdirektor gab bereiiS bei der
letztjährigen Büdgetberathung die Absicht kund, einen Gesetzes-
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entwurf über die Stempelgebühren in dem Sinne vorzulegen,
daß dieselben nach dem Dezimal'ysteme bezogen werden sollen,
wosurch fur den Sraat eine Mehreinnahme von 10—12,000 Fr.
erzielt werden könnte Da dieses g.rojekt noch nicht vorliegt,
so erneuert die Kommission ihren dah.rigcn Wunsch in dem
Sinne, daß der Herr Finanzdirettor sich darüber aussprechen
möchte. In Betreff der Handändcrungsgebühren wurde
früher der Antrag erheblich erklärt, ob nicht die in todter
Hand liegenden Güter periodisch einer Taxe zu unterwerfen
seien, die als Aequivaient für die Handänderungögebühr
dienen könnte. Die Kommission wünscht zu vernehmen, in
welchem Stadium sich dieser Gegenstand befinde. Da daS
Land von Jahr zu Jahr mehr belastet wird, so ist eS der
Billigkeit angemessen, daß etwas geschehe.

Herr Berichterstatter des RegierungSratheS WaS
die Ervöbung dcS kleinen Stempels betrifft, so habe ich
einen Entwurf in Bereitschaft und könnte denselben schon in
dieser Sioung vorlegen. Das größere Stcmpelpapier ist doch

genug taxirt, dagegen wird sich kaum Jemand beschweren,
wenn von den kleinen Bogen statt » nun 10 und statt 16
künftig 20 Rp- verlangt werden, was die Einnahme des
Staates um 10-12,000 Fr. vermehren würde.

MatthyS spricht sich gegen die Erhöhung deS Stempels
auS, weil die Stempelabgabe gegenüber andern Kantonen
ohnedicß sehr hoch sei, ferner weil eine Erhöhung leicht in
das Gegentheil umschlagen und Petitionen um Abschaffung
deS SrempelS veranlassen könnre und endlich weil namentlich
der Kleinverkehr durch die Erhöhung betroffen würde.

Feu ne stellt den Antrag, der RegierungSrath habe zu
unterzuchen, ob es nickt der Fall set, eine außerordentliche
Steuer zu erheben, um die Kosten zu decken, welche daS
Gesetz den mit Miiitäreinquarnrungen belasteten Bürgern
auferlegt. Der Redner weist auf die letzten Ereignisse hin,
infolge welcher einzelne Gegenden (im Jura z. S. Munster,
Laufen tt) mit Einquartirung belastet wurden, während
andere davon gar nichts spuren; eö sei sehr ungerecht, wenn
einzelne Bürger, die ihre Soldaten in WirlhSyäusern logtren,
2—3 Fr. täglich per Mann zahlen müssen, w.ßhalb eine
allgemeine Ausgleichung für die Einquarnrung verlangt wird.

Bernard bekämpft den Antrag des Herrn Feune, weil
die an den Hauptstraßen gelegenen Ortschaften auch Vortheile
haben, welche d»e Einquaittrungslast aufwiegea.

p. Wcrdt unterstützt dagegen thcilweise den Antrag des
Herrn Feune, da die Einquartirung wie eine eigen,liche
Telle auf einem Theile der Kanlonsbürger laste, während
d e andern niches beilragen; das Billigste wäre vollständige
Entschädigung.

Tscharner zu Kehisatz bemerkt gegenüber Herrn Feune,
daß in der Umgegend Bern'S unbcmiilelte Leute far die
Einquartirung ihrer Soldaten in Wirthshäusern bis auf
5 Fr. zahlen mußten; 3—3'/^ Fr. sei daS Gewöhnliche. Der
Sprechende hält die Art und Weise, wie bei dem Einquartlren
verfahren wird, überhaupt nicht für billig und erblickt darin
eine sehr ungleiche Belastung der Bürger.

KtitchttNhvfer spricht sich ebenfalls dahin aus, daß
eine Ausgleichung der EtnquartirungSlast sehr nothwendig
sei und wunsckl, daß die Regierung die erforderlichen Ein-
leitungen dazu trefft« mochte.

Seßler unterstützt die Ansicht des Herrn Präopinanten
und hält die Aufstellung eines Einquartirungsreglementeö
für den ganzen Kanton für sehr zweckmäßig, fugt aber die

Bemerkung bei, die Freude, unser Militär zu sehen, sei auch
in Anschlag zu bringen.

Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS
hält die Ausführung der vorgeschlagenen Maßregeln für sehr
schwierig und gibt den Antrag des Herrn Feune, als nicht
hieher gehörend, nicht zu.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirtbschafi».
kommission gibt zu, daß durck ein allgemeines Einquarti-
rungSreglement mancher Ucvelstand beseitigt werben könnie,
da einzelne Ortschaften besonders belastet seien; auf der
andern Seite aber müsse man auch bedenken, welche
Vortheile des Verkehrs solchen O-tschaften, die an Hauptstraße«
liegen, zu gut kommen. Der Am rag der Herrn Feune wird
nicht zugegeben.

Abstimmung.
Für die Büdgctansätze unter litt. ^ Handmehr.
Für den Antrag des Herrn Feune Minderheit.
Dagegen Mehrheit.

L. Direkte Abgaben.
t) Grund., Kapital, und Einkommens,
steuer deSalienKanionsthellS pro >867.
Kapiralschatzung Fr. 66,,000,000.
Rohertrag der Grundsteuer von

Fr. 413,000,000 Fr. 6 7 8,200
Rohertrag der Kapitalsteuer von

Fr. 166 000,000 « 231,000
Rohertrag der EinkommenSsteucr von

Fr. ö»,000,000 « 126,000

Fr. 936ch00
nach dem Maßstabe von iVto vom

Tausend.
Avzug der Ausgaben:

Erhebungskosten an die Gemeinden
2 ° o circa Fr. 18,700

Durchi. der letzten 4 Jahre Fr. 31,783.
Entschädigung von 20 Rp fürftdcn

Grunbsteucrpfiicht'gen Fr. 10,300
Kosten bei der Cenrralv rwaltung,

Drucktostea, Reisen, Büre^uauS.
lagen le. Fr. S.000

Fr. 38,vo0
Reinertrag der Grund., Kapital.

und Einkommens,teuer Fr- 897,200
Durchs. der letzte« 4 Javre Fr.7t 4,361.
2) Roherl ag der Grundsteuer im Jura.
Bei einer Steuer im alle» Kanton

von 1 pro mille zahlt der Jura,
laut Gc,etz vom 21. Dez. >»63,
einen fixen Beitrag von netto Fr. >26000

Bet einer Erhöhung dieser Steuer
im alien Kanron trägt der Jura
zu dieser Vermehrung ret, im
Verhältniß des beidseitigen Netto.
Ertrages dieser Sieucrzulage, und
zwar in der Proportion von 2/,,
zu

Der Rohertrag der Steuerzulage im
allen Kanton von V>» pro mille
beträgt Fr. 267,200

Wovon die BezugSkosten abzuziehen
sind Mit « 8,000

Uebertrag: Fr. 259,200 Fr. 897,200
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Uebertrag: Fr. 269,2oo Fr. 897,200
Andere Extraauslagen sind keine.
ES bleibt neu» Mchrenrag im alten

Kanton Fr. 259,2(X)

Die Steuerzulage des Jura im Vcr.
hältnia zu dieser Summe betiägl Fr. 57,600

Dazu die gewöhnliche Steuer mit „ t2S,"vo
Zusammen i^etto-Beitrag dcS Jura Fr. > «2,000

Hiefür müssen bezogen werde«/
brutto

Abzug an Bezugskosten nach Gesetz

t °/o an die Steuereinnevmer
Bleiben

Fr. 205,670

9 794

Fr. 495,876
Besoldung des Direktors, der Grund,

steuerai'fsedcr und dcS Ingenieure
V êi ilìeâteurllu csstastre Fr.9,400

Durchs. der letzten 4 Jahre
Fr. 9,4'7.

Bureau., Reise, und Druck-
kosten Z,87S

Durchs. der letzten 4 Jahre
Fr. 2,4 30.

Fb. 13,276
Bleibt netto wie oben Fr.
Reinertrag der direkten Abgaben Fr. 4,079,800
Durchschnittderletzten 4Jahre Fr. 873,3l 4.

482,600

Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS
empfiehlt die Stcueeansätze, wie sie vorliegen, da eine
Aenderung deßhalb nicht wohl staltfinden könne, weil man das
Resultat eer neuen Schätzungen (deren Kosten hier nicht m
Rechnung gebracht werden ton ien) noch nicht genau kenne«

In Bezug auf d,e ElukommenSsteUer werden ebenfalls Vor-
lagen auf eine der nächsten Sitzungen bereit gehalten.

Der Herr Berichterstatter der Staatöwirth'chafts.
kommission »ragt ebenfalls auf Genehmigung dieser Rubrik
an, indem er daraus hinweist, daß die Stcuerrevision eine
größere Gleichheil der Abgaben zur Folge haben werde-

Bernard. Nach den Angaben deS Budgets zahlt der

Jura im Ganzen (das außeroldenriiche Budget iNbeg iffcn)
eine Sicuer von Fr. ^92,^7». Nun frage ich: auf w.m
lastet diese Sicuer k Die Grundsteuer lastet auS,chli ß.ich auf
dem Grundbesitzer Vor zwei Jivren stellten die jurassischen
Abgeordneten den Ancrag auf Einfuhrung deS PutenisystemS,
um die Last der ack.rbau.nden Klasse zu erleichtern. In auen
Theile» des Jura macht die Industrie große FortiHnite;
auf dem Industriellen ruht keine Last, es sel denn eine kleine
Steuer fur ,e,n Gebäude. D rin liegr nun »i»e Ungerechtigkeit,

welche bcs.itigl werden sollte. Die Landwirihichast
gedeiht im Jura matt so, wie im alien Kanron, weil der
Grundbesitz zu s.hr zerstückelt ist, so daß ei» Fam'li.nvater
sich glücklich schätzen muß, wenn er mit den Produrren seines

Gutes seine Familie erhallen kann. Ich will die Industrie
ebenfalls begünstige» so viel als möglich, aber ich möchie eS

nicht auf Unkosten der Landwirthschaft geschehen lassen, ^ch
weiß, daß die Grundsteuer unter den direkten Steuern die

gerechteste ist und daß der Landmann den Steuerbetrug wieder
aus seinem Grund und Boden zieht, aber wir haben bei uns
keinen Landwirlh der über den Bedarf seiner Familie daraus
ziehen würde. Ich ersuche daher den Regierungsrath, den

Anzug d-r jurasgschcn Abgeordneten vom 24. März 4 655

wied.r hervorzusuchen, denn es ist dringend, daß man der

Landwirihschatt im Jura zu Hülfe komme. Ueberdieß ist es

eine sehr weise Maßregel, denn rings um uns sehen wir,
daß die Regierungen dem Landbau die größte Aufmerksamkeit
widmen. In Frankreich z. B. war eS eine der ersten Er-

Tagblatt des Großen RaiheS >857.

leichterungen, welche Kaiser Napoleon dem Landwirth in der
Herabsetzung des SalzpreiseS gewährte. Um so mehr Grund
haben wir, die Landwirihschifr zu fördern, da die große
Mehrheit der Bürger dieser Klasse angehört Ich wünsche
daher, daß der fragliche Anzug im Großen Rathe zur
Behandlung komme.

DaS Präsidium erklärt, diesem Wunsche entsprechen
zu wollen, so bald eS die Erledigung der dringendsten Ge.
schäfte erlaube.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes be.
merkt, daß die R-gierung bei der Feststellung deS Budgets
sich genau an die Bestimmungen deS Gesetzes von 4 853 ge>
halten habe. Wünsche der Jura eine Veränderung seines
SteuersynemS, so werde der Sprechende bereitwillig dazn
handbiclen.

Die Büdgetansätze unter litt, v werden durch daS Hand-
mehr genehmigt.

!V. Verschiedenes.
4) Losung von verkauften Effekten Fr.
2) Beiträge von Gemeinden und Partikularen

zu Geistlichkeitsbcsoldungen „
Summa EinnehmcnS an Verschiedenem
Durchschnitt der letzten 4 Jahre Fr. 2,246.

500

960

Fr. 4,430

Ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Zusammenzug der Einnahmen.

II.
III.

IV.

Ertrag des StaatSvermögens:
Liegenschaften

k. Kapitalien
Ertrag der Regalien
Ertrag der Abgaben!

^4. Indirekte Abgabe»
k. Direkte Abgaben

Verschiedenes
Summa der Einnahmen

Fr. 278,890
„ 517,945

» 938,036

4,547,350

„ 4,079,800

n 4,430

Fr- 4,363,504

Schluß der Sitzung: 2'/, Uhr Nachmittags.

Der Redaktor.
Fr. F aßbind.

24
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Achte Sitzung.

Dienstag den 24. Februar 4867.

Morgens um 8 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Nach dem Namensaufrufe stnd folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Berger, Geiser,
Daniel; Gouvernon, Karlen, KrebS in Twann, Mosel Oberli,
Parrat, Probst, Reber, Roth in Wangen, Schaffler, Scveurer
und Teui'cher; ohne Entscvuldigunq: die Herren Aebcrsold,
Affolter, Amstutz. Berbier, Bessire Botteron, Brand Schmid,
Bützberger, Charmillor, Eltcr, Feller, Frtedli, Froidcvaux,
Ganguiuet, Girardin, v. Gralenried, ««roßmann, Gyaer,
Haldimann in Slgnau, Haldimann in Eagiwyl, Hirsig, Im.
öbcrsteg, Jngold, Karrer. Kaiser, Kilcher. Ktpfcr, «oller,
Lehmann, Christian; Lehmann, Jovann; Lebmann, Daniel;
MarquiS, Matlvys. Metvèe. Morgenihaler, Müller im
Smuenbach, Müller in Hot'wvl, Ncue»schwander, Peteut,
Prudon. Reichenbacd, Fürsprecher; RöthliSberger, Johann;
RöthliSberger. Gustav; RöthliSberger, Malvias; Schären in
Sp«ez, Scdmid, Scholer, Schürch, Seiler, v. Steiger,
v. Tavel, Tiè de, Tbeurillat, v. Wattenwyl in Dießbach,
Weber, Weibcl und Wyß.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Fortsetzung der Büdgetberathung.

Ausgaben.

I. Allgemeine Verwaltungskosten,

t) Großer Rath:
SitzungSgelder und RciseentschädigMgen j«

47 Sitzungen Fr. 32 000
Durchschnitt der letzten 4 Jahre Fr. 37,657.
») Rcgierungsrath:
Besoldungen der Präsidenten und der

Mitglieder nach dem Gesetz vom
9. Jenner 48Z> Fr. 36,800

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr 36,ti0.
Kredit für unvorhergesehene

Ausgaben ^ » 20,000

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. t 3,766.
Fr. 66,800

Uebertrag: Fr. «8,80v

Uebertrag: Fr. 8S,800
3) Taggelder für Ständeräthe und für Absen.

dlina von Kommissaren 4,000
Durchschnirlder letzte» 4 Jahre Fr. 3,000.
4) SiaalSkanzlei:

->. Besoldungen nach dem Gesetz vom
9. Jänner '8S>:
DeS SiaaisschreiberS, RathS.
schreibers, Substitut«» und Ueber,
sctzers, der Standesweibel und
Kanjleiläufer Fr. t4,i40

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. i 3,664.
t>. Büreaukosten uud Unvorher.

geseoenes „ 22,000
Durchs. der letzten 4 Jahre Fr 24,609.

c. Bedienung und Unterhalt des
RalhhauseS „ 4,000

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 3,972.
Fx. 40,440

6) Regierungsstatrbalter und Amtsverweser:
». Besoldung«» naev dem Gesetz

vom ì, Jänner >8Si Fr. 66,600
Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 66,684.

t>. Büreaukostey „ 6,400
Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 6,192.

c Beholzungskonen » 6,000
Durchs.derlcyten »JahreFr 6,3i t.

ä. Mieihzinse fur Audienzlokalten 660

Durchs- der letzten 4 Jahre Fr. 7t2.
Fr. 78,666

6) Amtschreiber:
». B.soldunacn nach dem Gesetz

vom !3. D>zeMber iv3s Fr. 26,674
Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 26,337.

b Miethzinse für Kanzleilokalien » 392

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 391.
Fr. 26,966

Summa der allgemeine» Verwallungskosten Fr- 237,46k

Fueter, Finanzdircktor, als Berichterstatter deS Regie.
rungsrathcS. Die EtNtheilung der Ausgaben entspricht der.
jenigen des vorhergehenden BüdgciS. Diese AuSgavcn stützen
sich meistens aus bestehende Gesetze. Der Ansatz tinter Ziff. 3
givl dem Sprechenden Anlaß zu einer Bemerkung über die
abgehaltene Kons«renz in Betreff der Brünig.Srraße, deren
Erbauung die Regierung wohl wünscht, doch werden von
anderer Seire zu große Zumuihungen an Bern gemacht,
Wahrend diesem Kantone von dem BundeSbeitrage von
Fr. 400,000 yur Fr. 30 0»v zugesichert sind. Hinnchtlich
der Ziff. 4 ist nichts zu bemerken, dagegen wird hier im
Vorbeigehen einet Entwurfes erwähnt, welcher zum Zwecke
hgl, die Besoldungen der untergeordneten Beamten, welche
allzu karg gehalten sind zu verbessern. Der Sprechende geht
von der Ansicht aus. daß es besser wäre, weniger, aber
tüchtige Leute auf den Bu.caux zu haben und sie dann recht
zu besolden. Dagegen würde nicht gerne zu einer Erhöhung
der Besoldungen im Allgemeinen handgeboten. Endlich haben
die Besoldungen der AmtSschretber immer noch eine Revision
zu gewärtigen. Die bedeutende Arbeit, welche diesen Bc.
amten bisher in der Bereinigung der Grundbücher oblag,
ließ eine Reduktion nicht zu Diese Revision, welche auf
das Kreditwesen »m Allgemeinen einen wohlthätigen Einfluß
ausübte, ist nun voli«ndet und eS können die Löschungen in
den Grundbüchern vorgenommen weiden, was ebenfalls eine
sehr bedeutende Arbeit ist.

Leh m a n n, I. U., ais Berichterstatter der Staats.
wirihschaftSkommission, erinnert an den im letzten Jahre
erheblich erklärten Aulrag über Verminderung der Zahl der



Amtsbezirke. Allerdings ist dieß eine Frage, die tief eingreift
und bet deren Erledigung Interessen verletzt werden, allein
ste sollte namentlich auch mir Rücksicht auf Ersparnisse in'S
Auge gefaßt werden. Ohne aegenwärlig näher einzutreten,
spricht die Kommission den Wunsch aug, daß, wenn der Re.
gierungörath nach Prüfung der Sache stnden sollte, eine
eigentliche Reduktion der Amtsbezirke sei nicht chunlich, doch
in zweiter Linie untersucht werden möchte, ob nicht eine
Reduktion der Gerichlsbezirke stattfinden könne. WaS endlich

den seiner Zeit erhevlich erklärten Anirag des Herrn
Gfcller betrifft, welcher sich auf die Revision des Gesetzes
vom 16. Dezember >838 bcz-ebt, so hat sich die Kommission
jiberzeugt' daß bald ein Projekt folgen werbe.

Mig y, Vizepräsident des ReqicrungSratheö, bemerkt,
daß das Gutachten des Regierungsrathes über die Verminderung

der Zahl der AmiSbezirke schon seit längerer Zeit
dem Großen Rathe zur Verfügung stehe.

Die Büdgetaniatze der Rubrik I. werden durch das
Handmehr genehmigt

II. Direktion des Innern.

Kosten des Direkiorialbüreaus:
s. Besoldung dcS Sekretärs Fr. 2,600

Durchs. der ietzien 4 Zayre Ar. 2,000.
t>, Bureaukonen » 12,000

Durchs der letzten 4 Zahre Fr. 9,742.
6. Kosten der A-men- und Ge-

meindsorganisalioa » 3,000

Fr. 17,600
Z) Gesundheitswesen:

n. GeiundheirSpolizei im
Allgemeinen Fr. 3,000

D«rch> verletzten4JahreFr.2,738.
t». Wangclder an Aerzie „ 1,500

Durchs- ver letzten Jahre Fr. 1,539-
c. Hebammenschule » 3,000

Durchs. verletzten 4 Jahre Fr. 2,306.
Fr. 7,300

3) Volköwirthschaft:
s. Ualeruützuug von Gewerbeschulen,

Industrie und Landwirlh-
schütt Fr. 12,000

Durchs der letzten 4 Jahre Fr io,23».
I>. Für Beförderung der Pferde-

und HornviehzUchr » 15,000

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 15,002-
Fr- 27,000

VL. Zu diesen Fr. I5,ooo werden
noch Fr. 6 0l>0 aus der Vieh,
enlschàdigungskassaveigìschoffen.

4) Mililärpensionen Fr. 5,000
Durais, der leyrcn 4 Jahre Fr. 7,634.
5) Statistisches Büreau:

1. Besoldung des Angestellten Fr. 1,200
2. Kosten der ersten Einrichtung » soo

Fr. 1,700

Beide Herren Berichterstatter empfehlen obige Büd-
getansätze mit der Bemerkung, daß die Vermehrung der
Büreaukosten der Direktion des Innern um Fr. 3000
namentlich in der Reorganisation des Gemeinde, und Armen-
wesenS ihren Grund habe. Hinsichtlich der Ziff. 3 litt, l,
wird auf folgenden Antrag des RegterungSraiheS verwiesen.

Der RegierungSratb stellt nämlich den Antrag:
Für Beförderung der Pferdezucht Fr. 10,000

» » Hornviehzucht „ 5,000
auszusetzen, wozu noch Fr. 5000 aus der ViehenischädigungS-
kasse kommen, jedoch unrer folgenden Bedingungen:

1) Die kantonalen Vieh schauen seien für das Jahr
1857 zu 'uspendiren.

2) Die für Hornviehprämien ausgesetzte Summe von
Fr. 5000 und der Beischnß der Bieventschädigungskasst
von Fr. 5000 werden der in diesem Jahre stattfindenden
allgemeinen schweizerischen Vi.hausstcUung zum Bchufc
der Verwendung als Biehprämien zugesprochen.

3) Der Regierungsrath ist ermächtigt, geeignete Bestim-
mungcn über die Verwendung dieses BeischusscS als
Bedingungen aufzustellen.

Schenk, als Stellvertreter des Direktors des Innern.
ES Handell sich um die Frage: wie ist die fur Beförderung
der Viehzucht bestimmte Summe m verwenden? Sie wissen,
daß früher fast alljährlich Diskusnonen über diesen Posten
stallfanden und dabei Zweifel Und E »würfe über dieses und
jenes erhoben wurden, zunächst von Seite der Industriellen,
welche aufmerksam machten, daß zu Gunnen der Industrie
nichts geschehe. Die Folge war, daß zur Unterstützung der
Gewerbeschulen, Industrie und Landwirthichaft auch ein
Kredit von 12,000 Fr. ausgesetzt wurde, und darauf ließen
die Angriffe von dieser Sene nach. Aber größere Einwürfe
kamen von Seite der Landwirlye selbst, indem Zweifel über
die Zweckmäßigkeit der Verwendung d.r Summe und über
daS dabei befolgte System erhoben wurden. Dazu kam der
Einfluß der Pariser Ausstellung, Anträge auf Abänderung
des viSherigen Verfahrens wurden genellt, erheblich erklärt
und der D reklion des Innern zur Begutachtung überwiesen.
Inzwischen Halle die ökonomische Geiellschaft dcS KanionS
Bern sich der Sache angenommen, diese Gesellschaft die
Sie in ihrem bedeutende» Streben und Nutzen für den
Kanton wohl kennen. Theils veranlaßt durch die Impulse,
welche die Ausstellung in ParlS gegeben vatie, namemlich
aber Angesichts der Thalsache, daß die Viehzucht fur den
Kanron von größter Wichtigkeit sei, daß duse Erwerbsquelle
bei den eintretenden VerkchrSänderungcn einen noch größern
Umfang erhallen müsse, daß der Kredit des Bcrnerviehs
abgenommen und einsichisvolle Lanowirlhe sich veranlaßt
sehen, andere Raqen anzuschaffen, wurde im Fe ruar v. I.
eine Pciit on an die Dii ektion des Innern gerichtet, um die
Behörde auf die Sachlage aufmerksam zu machen, damit sie
die nöt igen Maßregeln zur Verbesserung der Viehzucht
ergreife; die Vorstellung wurde der Kommisuon für Viehzucht
zur Begmachlung überwiesen. Seither trat eine Gesellschaft
auf, weiche fur dieses Jahr eine allgemeine schweizerische
Industrie-. Kunst, und landwirihschaftliche Ausstellung in
Bern veranstalten wollte, in deren Programm auch eine
VichauSstellung (mit Ausschluß der Pferde) vom 1. blS
8. Oltvvcr vorg.sehen ist. Die Direktion des Innern
konnte nicht übersehen, wie wichtig dieses Unternehmen sei
und daß der Kanron Bern ein bedeutendes Inter-sse reu an
habe. Es bot sich die Frage, ob und wie der Staat sich

darei beibringen soll, und wenn ja, ob seine Betheiligung
nicht Einstuß auf die regelmäßig abzuhaltenden Vtcoschaueìi
haven musse, wegen der Gleichzeitigkeit beider Ausstellungen
und der Unmöglichkeit, beide Schauen zu gleicher Zeit
zu bedenken. Infolge dessen wandte sich die Direktion
des Innern an die Kommission für Viehzucht und holte deren
Gutachten ein über die Fragen, ob und wie der Staat sich
bei der allgemeinen Ausstellung zu belheill»en vade und ob

nicht die dießjährtgen kantonalen Viehichauen weg'allcn und
die dafür bestimmien Prämien der schweizerischen Ausstellung
zugewendet werden könnten. Mittlerweile hatte die ökonomische

Gesellschaft das Letztere in einer zweiten Vorstellung



direkt verlangt und zwar aus verschiedenen Gründen: einer,
scilö wegen der Kollision der Zeit, andererseits weil das

m iste Vleh an der augemeineu Ausstellung voraussicvtliey
doch Bcrnervieh sein werde/ ferner weil es für unsern Ranton
eine Ehrensache sei/ m>l guiem Beispiel voranzugehen/ endlich
sei es eine Gelenenheil, üver daS System der Prämienver.
tdeilung si» zu besprechen. Nun liest sich auch die ehren,
weithe RomMüsion für Viebzucht vernehmen. Sie fuvlte
sich einigermayen verletzt, daß die ökonomische Gesellschaft
derartige Sachen in die Well hinauöschreibe, alS habe oaö

Bcrnervieh an Kredit eingebüßt. Die -Abhaltung einer allge.
meinen Ausstellung hielt die Rommission für erwünscht, da-
gegen hiell „e es Nicht iür lhunlich/ den kantonalen Vieh,
scheuen Einiraa zu ibun, jedenfalls sei der Beitrag aus der
ViehenlschädigunaSiasse nicht für die allgemeine Ausstellung
zu verwenden. Der Anirag ging dahin / sur die allgemeine
Ausstellung etwa -ivoo Fr. zu bewilligen, die kantonalen
Zeichnungen gleichwohl. abzuhalten, an der Bundecbehörde
fei es, d,e schweizerische AuSneuung zn unterstützen. Wie
Sie sehen, weicht der Antrag des NcgierungSiatoes von
die«em Vorschlage ab. Die Rommi'ston tur Viehzucht konnre
ft ner Zeit, alS sie sich mit dem Gegenstände besaßir, noch
nicht von den nähern Umstanden der allgemeinen Ausstellung
unterrichtet sein, sie ging daher thci>wci,e von irrigen Vor.
aussetzungcn aus WaS zunächst die Entfernung der Vieh,
züchter von der Ausstellung betrifft, so ist zu be,riefen daß
die unternehmende Gesellichasl dem Eigenthum.r eine Reise.
Vergütung von 30 Rp aus die Stunde per Stuck V«ey
gewahrt. Auch wird am Schlüsse der Ausstellung keine Ler.
steigcrung des ViehS stattfinden, sondern die gezeichneten
Stücke müssen eine gewisse Zeit im Lande zur Nachzucht
verwendet werden. Ferner ist nicht zu übersehen, daß die
unternehmende Gesellschaft 20 000 Fr. zu Prämien ausgesetzt
hat. Der Bund leistet zur Uaternützuiig der AusneUung
32,000 Fr. Endlich äußerie die Rommission einigen Zweifel
über die T agwcue der ichweizcrischen Ausstellung, das führt
mich aus die Sache selbst und Sie werde» mtr erlauben,
dabti erwaâ ub>r die Viehzucht hinauszugehen, weil ich
glaube, dieses Unternehme» sei von großer Wichtigkeit fur
Bern. Es ist eine große und schone Unternehmung. Sie
werden an dieser Ausstellung vertreten sehen die schweizerische
Industrie und zwar IN einer Vollständigkeit, w,c Sie noch
nie Gelegenheit harten, sie zu sehen, die schweizerische Zn.
dustne, wie sie in London und Paris mtt der Industrie
anderer Lander konkunin hat. Diese Industrie betrachtet
cS als eine Frage des Patriotismus, nicht des Gewinns, sich
hier vertreten zu lassen, groß in Qualität, denn jede Ver.
loosu> g ist auS lefchlossen. Ferner werden Sie sehen eine
ooltitändige landwirthschafiliche Ausstellung, eine Produkten-
aussteuung der ganzen Schweiz, verbunden mit emer großen
schweizerischen Viehausstellung Daß gleichzeitig eine schwei,
zerische Kunstausstellung, eine Da-stellung des geistigen und
wissenschaftlichen Lebens der Schweiz stattfindet, wissen Sie.
W>e die Schwe z jung» Zeugniß davon abgelegt hat, was
sie im Krieg sein könnte, wird sie durch diese Ausstellung
Zeugniß ablegen, was sie im Frieden ist. Die von Privaten
unternommene Ausstellung wird sich auf 200,000 Fr. be.
laufen Diese Unternehmung hat eine große Tragweite für
die ganze Schweiz, welche da einen neuen Beweis liefern
wild, was die Freiheit vennag, daß ein freies Volk, unge.
schützt durch Zölle, den Kampf Mit den geschützteste» Na.
tionen zu bestehen vermag; sie wird ein großes Gewicht in
die Wage legen, welche die Frage zu entscheiden hat, ob
HandelSsieiheit besser sei oder nicht; sie wird die Kraft des
Landes darlegen, aber auch die Mängel an seinen Leistungen.
Zch erinnere Sie, daß der Abgeordnete dcS Bundes an der
Ausstellung in Paris sich dahin auS'prach: es sei seyr noth,
wendig, daß schweizerische Viehausstellungen statifinden, und
er glaubt, dieß könne nur durch Staatsmittel in wirksamer
Weise geschehen. Nun ist eine solche Ausstellung veranstaltet,

nicht von der Regierung, nicht von der BundeSbebörde, so»,
der» von einer Gesellschaft, die nur einige Unterstützung
verlangt. Wenn die Sache aber für die ganze Schweiz
wichtig ist, ,o ist sie sur Bern noch wichtiger, fur Bern,
das so arm an industrieller Thätigkeil und doch so reich an
Kragen ist, das sich sagen lassen muß, rs sei zurückgekommen
in der Viehzucht, es stehe am Porabend großer Umwälzungen
des Verkehrs, für Bern, das unendlich viel bewirken kann,
wenn eS zu rechter Ze>l dazu lhur; — fur diesen agrikolen
Kanion, der nicht einmal hat, was die industriell«n Kamon«
schon besitzen, — Bern hat noch keine iandwirihschuflliche
Schme; fur Bern, welches diese Ausstellung in seiner Mine
har und sie vor Allen sich zu Nützen machen kann Gewiß
hatte die Regierung Recht, wenn sie glaubte, sie dürfe nicht
von der kühlen Auffassung der Kommission fur Viehzucht
ausgehen, es knüpfe» sich große Folg.» an die,e Aussteuung.
Wie die Ausstellungen in Paris und London einen mächtigen
Auftchwung in alle» Land..,, zur Folge hatten, so wird auch
diese Aussteuung ihre Einwirkung aur Bern nicht veiftbien,
namentlich auch mir Rucksteyl auf die Viehzucht Einmal
sind die anSgefttzr n Preise gar nicht zu verachten; es werden
Preise von ->00 Fr. bis auf is» F.. auSgcldeill Man wird
sich bei diesem Anlaift uv.r das Syilcm beftrechen können.
Es tragt sich nun: wolle» wir diefts Uurernchm-n siören oder
fördern? Die Regierung glaubte, sie wurde einen eigentlichen
Verrach am Lande begehen, wenn sie dasselbe stören wu-de.
ES wurde aber eine Störung cftttrele», wenn gleichzeitig
nur der allgemeinen Ausstellung die kantonalen V'chzclch-
nungen stattfänden, weit sie eine Zersplitterung der Kräfte
zur Folge hätten. Die Regie,ung des Ranions Bern, welche
berufen ist, hier voranzugeven, giau.le davcr. rS s.i unsere
Ausgabe dieses Uniernthuien zu fördern, und wir können eS

fördern durch Suspendtru g der kantonale» Zeichnungen und
Zuwendung der für dieselben bestimmt,» Summe an die
allgemeine Ausstellung, wobei nicvt diese, sondern d^S I».
leresse deS Kgntons Bern am meisten gefördert wird. Zch
habe also die Ehre, Ihnen den Amrag des NcgierungSratheS
zur Genehmigung zu emplehlen.

Tscharncr zu Kehrsatz. Ich theile die S ehe in drei
Gesichtspunkte: erstens n Bezug auf die Form, zweiieng über
die Sache selbst und endlich über die möglickcn R.suliate.
Ich bin nicht vorbereite!, indem ich nicht wußte, daß diese?
Ai trag beule zur Behandlung komme. Die Kommission für
Vichzuatt hat aus ihr Swrelven von der Rgierung »och
gar keine Antwort ervttten, währ-nv mehrere Voriräge von
der svg.naniilen oionomischen Ge'ellschatt vor die Behörde
kamen, und verschiedene Sachen in oie Well hinaus ge.
schr eben wur en. Ueber den Antrag des Regierungeiatheö
verwund.re ich mich gar mchr denn seil einer lange» Reihe
von Zahrcn war die Regierung den Vieh chauen nicht gunstig.
wahrend der Große Rarh dieieiven begünstigte. Was die
Sache selbst beinffr, ,o gebe ich zu, daß sie wobl aemcint
sei, aber sie erscheint mir alS eine vollständige Nachäffung
der ftaniösischen Ausstellung. Man will eS machen wie ein
gewisses Thier in der Fabel- das sich aufblähen und so groß
weiden wollte, wie der OchS. ES oesteht ein großer Unter,
schied zwischen den kantonalen Viehzeichnunqcn und einer
allgemeinen schweizerischen Ausstellung. An der letzter«, kann
das Vieh gewisser Theile der Schweiz, die sonst nie auf
Preise hätten Anspruch machen können, die meisten Preise
ziehen, wädrend wir das meiste Geld liesern. Dessen-
ungeachtet hat das Bernervich now immer am meisten Ki cdft.
Härte man sich Zeit genommen, von den Verhandlungen der
Vlehzuchlkommiiston Kenntniß zu nehmen, so hätte man
gesehen, daß die Kommiftion gerade die verlangten Ver.
beffcrungen in der Viehzucht durchiühren will. Daß unftr
Vtch, wie die ökonomische Gesellschaft, oder der Redaktor
der bcrnischen Blairer für Landwirtbschaft, in die Wett
hinaus schreib!, den Kredit .verloren habe, ist durchaus nicht



begründet Sie wessen, wie i»t der gelehrten Well jeder dem

Andern ctwaS nachdruckt. Nu» ein Wort über die FolMN
der Ausstellung. Die Fog.n werden darin bestehen, daß

aus der ganzen Schweiz Vieh kommen w>rd, um mir dem

unsrigen zu konkurriren Ich scheue das ntcvl, aber es

werden Leure aller A>t kommen, die denken, der Muh muß
schwitzen. Da daS Vieh nach den verschiedenen Ra?en ein-
gelheilt wird, so werden die Preise sich unter die verschie.
denen Kanrone verlbeilen und es wird beißen: eö ist daS

schönste V>eh, es ist in Bern selbst gezeichnet worden! Ich
wünsche auch, daß der Kanton Bein etwas gebe, aber so

wird die Sache sich zersplittern und unsere Leute werden
am allerwenigsten davon vaben. Man soll Nicht wegen einer
Liebhaberei einiger Individuen uniere Einrichtungen auf den

Kopf stellen. Wollen Sie eine Summe aus der Biehent-
schâdigungskasse, die zu einem bestimmte» Zwecke von der
Baucrsame unsers Land«S zusammengelegt wurde, an fremde
Viehbesitzer austheilen? D»zu haben Sie kein Recht. Die
Kasse hat den Zweck, daS Land vor den Verheerungen cpi.
zootischer Krankheiten zu schützen und ich mache Sie auf.
merksam, wie solche Krankheiten durch V>eh aus andern
Kantonen einaefchieppl werden könnten. Ich erolicke im
Ganzen einen gewissen Dünlcl, eine Nachäffung der großen
Nation. ES fehlt nichts mehr als ein Kaiser, weicher zahlt.
So lieb mir fiuher die ökonomische G.seuschatt war, so

scheint mir doch tor derma.iges Auftreten nlcht am Platze

zu sein. Aus den angeführten Gründen stimme ich dazu,
den Kredit für Beförderung der Viehzucht zu verwenden,
wie bisher.

Gfeller zu Wichtrach bestreitet der Behörde namentlich
daS Recht den Belsevus auö der ViehentschstdigungSkasse für
die allgemeine Ausnellung zu verwenden, indem er den Zweck
dieser Rasse nachweist, weiche ein Eigenthum der bei der-
selben bechelligiea bernischkn Vlehbesttzer sei. Gerade bet

den kantonal.n Viehzelchnungcn könnte das Vieh bezeichnet

werden, daS geeignet ware, bei der allgemeinen Ausstellung
zu erscheinen, damtt eine gehörige Auswahl stattfinde. Auch
die gegen das Beinervich gerichteten Bem.rkungen werden
vom Sprechenden einläßlich rekampfl, und er unterstutzt
schließlich den Autrag des Herrn Praopinanlen.

Däbler, Regierungsraih, bemerkt, die Viehzuchtkom
Mission habe seiner Zeit noch nicht gewußt, daß 20,000 Fr.
fur Prämien fur das Vieh und im Ganz » gegen e>0 uvo Fr.
für die landwirthschafiliche Ausnellung verwendet werden.
Der Rebner glaul, der Antrag des Regierungsralves könne
bet der gegenwäiligen Sachlage mit dem b.nen Vertrauen
empfohlen wer. en. Fur die Behauptungen der ökonomischen
Geseuschasl sprechen mehrere amttlche Berichte, namentlich
die Expertenberichte über die Pariser Ausstellung. Das
praktische Resultat wäre doch am E>.de daS, daß oie besten

Stücke an die augemeine Ausnellung gesuhrt wurden und
die kanronalen V eyzetchnuagen den Rest hallen. Endlich
wird gegenüber He-rn Tsch«iner der ökonomischen Gesell,
schuft das Recht vtlidiziki, welches jedem Staalvburger
zusteht, daS Recht, eine Petition an die Behörden zu richten
und davon hade die Gesellschaft Gebrauch gemachi.

Mösching spricht sein Erstaunen darüber aus daß d e

vorb rathende Vecöide gegenüber dem gedruckten Budget
abweichende Vorschläge mache' die fur mehrere <andeSgegcn.
den wichtig seien; namentlich spricht der Redner sich gegen
die von der Regierung beantragte Verwendung des Bei-
schusseS auS der PiehentschädlgungSkasse auö und unterstützt
den Antrag des Herrn Tscharner.

v. Werbt hält dafür, cS handle sich nicht mehr darum,
welche Folgen die schweizerische Ausstellung haben werde,
sondern darum, was der Kanion Bern lhun solle, damit er

Tagblatl dcs Großen Rathes iss?.

bet der Ausstellung würdig vertreten sei, und da glaubt dce
Sprechende, der Kanton dürfe seine Kräfte nicht zersplittern,
sondern solle sie vereinigen. Hinsichtlich der Klagen über
Verschlimmerung der bernischen Vi.hratzen erinnert der Redner
an die Verhandlungen der ökonomische» Gesellschaft in Thun
(!8Stj), wo angesehene Viehbesitzer des Oberlandes sich auS-
sprachea; auch werden frappante Beispiele aus der Wirk,
lichkeit angerührt, um zu beweisen, daß angesehene Landwirthc
der Schwyzerratz« den Vorzug gaben. Wem an der Ehre
des La«des gele .en sei. der solle dafür sorgen, daß Bern bei
der nächsten Ausstellung würdig vertreten sei.

Lempen erzählt, wie Spekulanten im Lande herum,
laufen un» die schönsten Stöcke Vieh zusammenkaufen, selbst
zu den höchsten Pre.sen, um sie dann in Bern auszustellen.
Da das V>eh nach Ra?en eingetheilt wird und auf jede
Rage einige Preise fallen, so kommen die bernischen Vieh,
züchte? in Nachtheil, denn während higher ungefähr 600
Stuck gezeichnet worden, sei es da kaum möglich, nur lv»
Sluck mit Prämien zu bedenken. Der Sprechende finder,
es wäre gegenüber dem beimischen Landmann die größte
Ungercchiigkcit, wenn man ihm die Prämien entji hcn und
andern Rantonen zuwenden würde, und stimmt daher fur die
Verwendung des betreffenden RrebiieS, wie bisher.

v. Watten wyl in Rubigen warnt vor Theorien und
vergleicht die schweizerische Ausstellung gegenüber den
kantonalen Zeichnungen mit einem großen Hoiel, das neben
einem gewöhnlichen WirrbShause steht und eben für reiche
Leute bestimmt ist; er stimmt ebenfalls fur Beibehaltung
der kantonalen Zeichnungen.

v. Erlach zu Spiez erblickt in dem Antrage des Regie,
rungsrarhes nicht», waS gegen das Jnieresse des KantonS
gerichtet wäre, vielmehr hoffr er, daß andere Kantone daS

Beiipiel Bernds bcfolaen werden; dagegen wird mir Rücksicht
auf den oesondern Zweck, welchen die Viehenrschädigungskaffe
hat der Antrag gestellt, den Beischuß derselbe» von 6000 Fr.
nicht an die allgemeine Ausstellung abzuliefern.

Knechtenhofer, Oberst, glaubt- die Suspendirung
der kanronaie» Zeichnungen wurde Uninfriedenheir im Lande
erregen da dieselbe» cigeml ch zur Aufmunterung der Vieh,
züchrer b-stimml seien und viele band eure nicht Gelegenheit
haben, die allgemeine Ausstellung zu besuchen. Der Spre-
chende würde lieber eine größere Summe der allgemeinen
Ausstellung zuwenden und dann die kanionalen Vlthschauen
beibehalten.

Weißinullcr möchte die kantonale» Viehschauen um
so mehr beibehalten, als sie Gelegenveit bieten, den Weh.
ziichlcrn zu sagen, welche Stücke sich für die allgemeine AuS-
Acllung eignen.

Schenk, RegieruttgSrath, erwiedert gegenüber Herrn
Tscharner, daß die Kommission für Vicozucht Gelegenheit
hatte, ihren Rapport zu erstatten, daß als» in der Form
nicht gefehlt wurde. WaS den Vorwurf der Nachäffung be.

trifft, so macht der Redner aufmerksam, daß eben ein Mensch
vom andern lernen müsse. Die Regierung könne dem Lande
nicht auratbe«, sich nicht vor Andern zu zeige», nicht andere
Augen in unsere Zustände blicken zu lassen; die Schweiz
pstege ein solches Verfahren nicht zu beobachten. Begreiflich
sei eS, daß die Herren auS dem Obcrlande sich dagegen auS.
sprechen, aber die Regierung könne sich nicht auf diesen
Standpunkt stellen, sie muffe das Interesse deS ganzen Landes
im Auge behalten. Ein großer Unterschied bestehe übrigens
zwischen dem, waö man jetzt, bei den gegenwärtigen Preis,
und ErwervSverbältnissen dem Obenande zumuthe und dem

Bedürfnisse vor zehn Jahren. Die allgemeine Ausstellung
L5
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sei auf einen gewissen Zeitpunkt beschränkt und wenn man
die kantonalen Zeichnungen gleichzeitig abhalten würde, so

wäre eine unbefriedigende Repräsentation ideS KantonS die
Folge davon, abgesehen von der Störung der schweizerischen
Ausstellung. Welches Licht dieß auf die bcrnischen Behörden
werfen müßte, liege auf der Hand; von einem so beschränkten
Gesichtspunkte dürfe man nicht ausgeben. Für beide Zwecke
bedeutendere Summen auszusetzen, das ertrage das Büdget
nicht. Was den Bcischuß der Viehentschädigungskasse be.

trifft, so werde derselbe seinem bisherigen Zwecke nicht cnt.
zogen, indem er ebenfalls für Vlchprämien verwendet werde.
Allerdings sei eS möglich, daß ein Theil auf andere Mit.
eidgenossen falle, aber so haarscharf dürfe man bierin nicht
sein da es sich um ein Unternehmen handle, dessen Einwir.
kung dem Lande daS Verwendete mit reichlichen Prozenten
vergüten werde. An den Repräsentanten des BernervolkeS
sei eS endlich, auch hierin den ersten Schritt zu thun, wie
Bern jüngst mit dem unbedingten Kredite den ersten Schritt
gethan und die andern Kantone ihm nachgefolgt seien.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
erklärt sich mit der Anschauungsweise des Herrn Schenk ganz
einverstanden, mit der Bemerkung, die Regierung halte die
vorgeschlagene Verwendung des Kredites für eine durchaus
empfedlenswerlhe, zu welcher die Mitglieder des Großen
Rathes um so mehr stimmen können, als eS sich nur um
eine ausnahmsweise Verfügung für ein Jahr handle. Das
hin und wieder etwas stiefmütterlich behandelte Bern habe
hier Gelegenheit, bei der Förderung eines guten Werkes
voranzugehen.

Der Herr Berichterstatter der Staatöwirlhschafts.
kommission erklärt, daß er mit den übrigen Mitglieder« der
Kommission über den Vorschlag deS Regierungsratdes Rück,
spräche genommen habe und daß sie demselben grundsätzlich
beipflichten. Der Redner weist auf den mächtigen Einfluß
der großen Industrieausstellungen sowie auf die veränderten
VerkehrSoerhältnisse durch die Eisenbahnen hin, welche
dieselben vermitteln- Die Landwirthschafl werde mir den Lei.
stungen anderer Kantone wetteifern, ihre Vortheile, wie ihre
Mängel kennen lernen; ebenso die Viehzucht, zu deren Ver-
besserung Vorschläge gemacht wurden. Der Kampf zwischen
den verschiedenen Ra^en könne nur durch ruhige, unbefangene
Prüfung eine ersprießliche Wendung nehmen, dazu gebe die
bevorstehende schweizerische Ausstellung den schönsten Anlaß.
Die Spekulationen Einzelner dürfe den Hauptzweck nicht aus
den Augen verrücken, zudem sei kein Viehbesitzer gezwungen,
sein Vieh den Spekulanten zu verkaufen; er könne selbst den
Vortheil, welchen ihm die Ausstellung gewähre, benuyen;
entschädige ihn aber dafür ein höherer Preis, so habe er sich
nicht zu beklagen. Der Antrag deS Regierungsrathes wird
daher zur Genehmigung empfohlen.

A b stim m u n g.

Für die unbestrittenen Ansätze Handmehr.
Für die modifizirien Anträge deS Negie-

rungSrätheS bezüglich der Pferde, und
Hornviehzucht mit oder ohne Abänderung 75 Stimmen.

Dagegen 52 „Für Verwendung der sooo Fr. aus der Vieh,
enlschädigungskasse für die schweizerische
Ausstellung Mehrheit.

Dagegen Minderheit.

6) Armenîvesen:
à Staatsbeiträge an die Armentellen Fr. 396,000

Durchschnitt der letzten 4 Jahre Fr. 360,747.
2. Staatsbeiträge an die OrlSarmcnpflege » 3v,ooo

Durchschnitt der l- tzten 4 Jahre Fr. 38,458.
3. AuSwandcrunqSunrerstützung „ 18,200

Durchschnitt der letzten 4 Jahre Fr. 20,966.
4 Spenden für Waisen und verlassene Kinder „ 14,00«

Durchschnitt der letzten 4 Jahre Fr. t3,36Z>
5. Armenanstalten:

s. Rettungsanstalc in Landorf, 30
Zöglinge Fr. S 000

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 8,422.
b. Erziehungsanstall in Köniz, 60

Knaben »
Durchs. derletzten4Jahre Fr. t2,6tS.
c. Erziehungsanstalt i» RsiggiSberg

55 Mädchen
y

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 8.08Z.
cf. ZwangSarbeitsanstalt in Tvor-

berg, Unterhalt für 250-300
Sträflinge Fr. 48,000
Schuldentilgung für
Mobiliar » 6 800

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 44.396.

e. Verpflegungsanstalt in Bärau,
"

25r- Personen nach Abzug der
Kostgeldsbelträge »

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 32,669.
Fr. 114,800

6. HandwerksstipiNdieu « s,ooy
Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 4,598.

7. Beiträge an BezirkSarmenanstalken „ 8 000
Durchschnitt der letzten 4 Jahre Fr. 9,229.

8. Direkte Unterstützungen an auswärtige
KanionSbürger „ 2,190

Durchschntllder letzten4 Jahre Fr. 1,880.
9. Besoldung heS Berichterstatters im Ar-

menwesen „ 2,soo
Durchschnitt der letzten 4 Jahre Fr.2,500.

Diese Summe der Fr. S89,6.i0
besteht: i) aus den verfassungö-

mäßigen Fr. 400 ooo
alte Währung Fr. 679,ooo

I) aus dem mit dem
Jura zu vcxrechnen.
den Beitrage im
Verhältniß pon 51, dtp
Kosten für die
Mitbenutzung von Tvor-
berg und Landorf „ 10,690

Fr. 589,690
10. Kostgelder im Pfründerhaus,

im äußern Krankenhaus und
für Heimathlose Fr. 4,000

Durchs. der setzten 4 Jahre Fr. 12,868.
11. Beitrag deS SiaatS an den

Unterhalt des Irrenhauses
Waldau n 40,000

12. Nothfallstuben „ 42,000
Durchs der letzten 4 Jahre Fr. 4i,147.

13. Poliklinik n 2,000
Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 2,375.

14. Armenimpfungen „ 4,000
Durchs. der letzte» 4 Jahre Fr. 3,436.

Uebenrag: Fr. 92,000 Fr. 748,490

14,000

8,000

64,800

30,000
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Uebertrag: Fr. 92,000 Fr. 748,490
15. Entbindungsanstalt für arme

Wöchnerinnen » 8,800
Durchs. der letzien 4 Jahre Fr. 8,726.

46. Landsaßenkorporation » 30,000
Durchs der letzten 4 Jahre Fr. 29,000.

17. Spenden für Unheilbare 46,000
Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 46,489.

48. Außerordentliche Unterstützungen » 4,000

Fr. 480,800

Summa für die Direktion des Innern Fr. 829,290

Herr Berichterstatter des RegierungSralheS, Der
Verfassungsmäßige Kredit für das Armcnwesen erleidet bis
nach der zweiten Berathung des ArmengesetzeS keine
Abänderung. Dagegen soll dem Direktor deö Innern und des
ArmenwesènS gestatter sein, kleine Abänderungen in der
Verwendung der Summen vorzunehmen, mit dem Vorbehalte,
daß die Gcsammtsumme unverändert bleibe. Der Kredit für
die Auswanderung wurde um 6d00 Fr. reduzirt, dafür aber
der Ansatz für die ZwangSarbeitSanstatt in Thorberg erhöht,
indem 6600 Fr. als Schuldentilgung für Mobiliar in daS
Budget aufgenommen werden. WaS die übrigen Ausgaben
im Armcnwesen betrifft, so wurde der Ansav für die
Nothfallstuben um >000 Fr. erhöhi, weil der bisherige Kredit
nicht genügt. Der Staitshettrag an d>e Irrenanstalt Waldau
wird von 80 000 auf 40,»00 Fr. erhöht. Man scheint sich

namentlich in Betreff solcher Irren verrechnet zu haben,
deren Familien einen Beitrag an daS Kostgeld leisten können.
Endlich wurde auch der Ansatz für die Landsaßenkorporation
nm 2000 Fr. erhöht und am Schlüsse ein Kredit von 4000 Fr.
für außerordentliche Unterstützu-.gcn ausgesetzt. Im Ganzen
zeigt sich leider eine Erhöhung pon 46,so» Fr. gegenüber
4866.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkom-
mission. Die Kommission hätte gerne eine Reduktion der
Ausgaben dieser Rubrik vorgeschlagen, aber die voroandenen
Bedürfnisse wurden ihr so begründet vorgestellt, daß sie sich
dessen enihälr. Dagegen wird an den letztes Jahr erheblich
erklärten Antrag erinnert, d e Regierung habe zu unter-
suchen, ob nicht die Räumlichkeiten des Außerkrankenhauses
im Einverständnisse mit der Jnseldirektion zur Aufnahme von
Blatiernkranken benutzt werden können. Sollte sich irgend
eine Möglichkeit zeigen, den Ansatz für die Waldau zu red»,
ziren. so würde die Kommission gerne dazu handbieren, sowie
sie auch gerne gesehen hätte, wenn der neue Büdgetansatz
für außerordentliche Unterstützungen weggeblieben wäre.
Endlich wiederholt die Kommission den dringenden Wunsch,
daß die Einbürgerung der Landsaßen mit möglichster
Beförderung stattfinden möchte.

Bitzius bemerkt zur Erläuterung über den Ansatz für
die Irrenanstalt Waldau, der Ansatz von 30,000 Fr. für
,866 habe seinen Grund in dem Umstände, daß man damals
noch nicht wußte, was nöthig sein werde. Die Erfahrung
zeigte aber, daß man mitten im Jahre mit der Aufnahme
von Irren aufhören mußte, weil der Kredit nicht hinreichte
und die Beiträge der Privaten nicht genügten. 144 Irren
zahlten weniger als 4 Fr., 98 weniger als 33 Rp- per Tag,
im Ganzen wurde durchschnittlich nicht mehr als 4? Rp.
täglich bezahli. In der Wirklichkeit wäre viel mehr nöthig
alS der Ansatz von 40,000 Fr. Die Verwaltung hatte denn
auch um Bewilligung eines außerordentlichen Kredites nach,
gesucht, weil manches am Bau nachzuholen, Reparaturen
und Anschaffungen zu machen wären, aber das Begehren
wurde geradezu abgewiesen.

Die Büdgetansätze unter Ziff. 6 (Armenwesen) werden
durch daS Handmehr genehmigt.

Fr. 4 z, too

M. Direktion der Justiz und Polizei und des
KirchenwesenS.

4) Kosten deS Direktorialbüreaug:
s. Besoldungen des ersten und

zweiten Sekretärs Fr. 4,600
Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 4,6oo.

d. Büreaukoiten „ 7,600
Durchs der letzten 4 Jahre Fr. 6,6 t s' "

2) Centralpolizei:
». Besoldungen deS Chefs und

des Sekretärs Fr. 4,600
Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 4,600.

4». Büreaukosten „ 7,000
Durchs der letzten 4 Jahre Fr. 7,067.

c. GefangenschaflSkosten in der
Hauptstadt n 20,000

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 26,739.
ci. Verschiedene Ausgaben:

Entdeckung und Einbringung
von Verbrechern, Paß, Frem-
den-, Markt- und Haustrpolizei,
Armenfuhranstalt „42,000

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. s,447.

3) Justiz- und Polizeiausgaben in den
Amtsbezirken:

s. Kriminaipolizeikosten Fr. l0,4oo
Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 8,577.

6. Gcfaiigenschaftskosten (Unter,
ballungskosten, medizinische
Besorgung der Gefangenen und
Ankauf von GefangcnfchaslS-
effekten) „ 60,000

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 84,867.
c. Judiztalkosten, inet. Rechts-

und Betriebskosten Fr. 22,000
Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 3t,967.

ci. Verschiedene Bouzeiausgàn:
t. Drucksachen, Formularien,

Einbände u. dgl.
2. Belohnungen für LebenSret-

tungen
3. Löschanstalten,Unterhaltund^,, 3,000

Musterungen über Löschge-
rätoschailen des Staats und
Taggelder der Inspektoren
bet diesen Musterungen

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr-2,686.
e. Maß- und GcwichtStnspeMon « 2,600

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 2,320.

4) Strafanstalten:
n. I» Bern:

Gesammtbetrag der Verwal-
tungSkosten Besoldungen, Nah.
rung und Kleidung Fr. 223,000
Muthmaßlicher Verdienst der
Anstalt « 428,000

Erforderlicher ZuschußdeS StaatS
Durchs. der letzten4 Jahre Fr. l 44,446.

d. In Pruntrut:
Gesammtberrag der Verwal-
tungSkosten ». Fr. 43,454
Muthmaßlicher Verdienst der
Anstalt „ 34,649

Fr. 43,600

Fr. s?,000

Fr. 96,000

Uebertrag: Fr. 238,600
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Uebertrag: 5

Erforderlicher Zuschuß deS SraatS 5

Durchs. der letzten 4 Jadre Fr. «5 738.
s) Gesetzgebungskommisston
Durchs. der leyiea 4 Jahre Fr. «,476.
S) Kirchcnwesen:

». Bareaukosten, KonsekrationS.
kosten, Taggelder und Reift.
Vergütungen Fr. 700

Durchs.der letzten 4 Jahre Fr. 4lZ.
t>. Besoldungen der p,otestanli.

scheu Geistlichkeit, nach vor.
handeuen Gesetzen und Be.
schlüsselt „ 468,000

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 465,627.
c. Besoldungen oer katholischen

Geistlichkeit, noch vorhandenen
Gesetzen und Beschlüssen Fr. «l4,S44

Durchs. d. letzten 4 Jahre Fr. lii,S0l.
cl. Synodalkosten: für Sekrela-

riatsauslagen, Druckkosten,Rei-
seentschädiguagen und Taggel.
der an die nicht geistlichen
Mitglieder der Sy-woe » «,S00

Durchs derlctzleo4JahreFr, 8t2.
v. Lieferungen zum Dienste der

Ktrcvc:
«. Beischüsse an Kollaturen und

äußere Geistliche Fr. 3,9l3
2. Beiträge a» die refor.

minen Kirchen zu So.
lothurn und Luzern, à

Fr. 580 »
S. Beischüsse an geistliche

Korporationen und Kin
chengüter

4. Slaatsbeitrag an die
Prednerbituiothck >,

5. MteihzinS für die refon
mirteKirchezuDelsberg

er. 238,500
sk. 1t,835

» 2,500

1,160

2tS
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Durchs. der letzten 4 Jahre Fr 6,445.

habe. Es handle sich nicht um eine einfache Abrundung der
Gemeinden nach ihren Märchen sondern um Eingriffe in
tiefer liegende Verhältnisse deS bürgerlichen LedenS und des
Armenwesenö. Schon im Jahre t847 set eine ähnliche
Ausgleichung versucht worden, ader ohne Enolg; der Sprechende
mahnt daher zur Vorsichl.

Der Herr Berichterstatter der StaalSwirthfchaftS.
kommisuon erwiedert, daß d«e Kommisston fich die mit ihrem
Vorschlage verbundenen Schwierigkeiten nicht verhehlt habt,
immeroin aber dürfe man stch deßhalb vor der Untersuchung
der bestehenden Verhältnisse nicht abschrecken lassen. Zeige
eS stch dann, daß eine andere Eintveilung möglich sei, daß
der Gesetzgeber mit innerer Ueberzeugung eine solche für
nothwcndlg halte, um wesentlicve Mchiausgabcn zu ver.
meiden, so werde stch diese Ueberieugung auch im Volke
Bahn brechen; endlich stehe die Erlassung e,neS Gesetzes über
die Wahl und Besoldung der Geistlichen bevor, ein Umstand,
der zu Gunsten deS KommisstonalanlrageS spreche«

Die Ansätze der Direktion der Justiz und Polizei und
deS Kirchenw'sens werd.» in der vorgeschlagenen Weife
durch das Handmehr genehmigt; zugleich wird der Antrag
der StaalSwirthschaflSkommissioa erhevuch erklärt.

IV. Direktion der Finanzen.

t) Kosten des Direktorialbürcaus.
s. Besoldung deS Sekretärs Fr. 2,600

Durchs. der letzten » Jahre Fr. 2,600.
t>. Büreaulouea „ 3,200

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 3,o76.

Fr. 5,654

Summa für das Kirchenwesen Fr <90,398

Summa für die Direktion der Justiz und
Polizei und des KirchenwesenS Fr. «43,233

Der Herr Berichterstatter des RegierungöratheS
empfieolt diese Abtheilung zur Genehmigung, mit Ausnahme
des Ansatzes für die Strafanstalt in Bern, über welche der
RegierungSrath einen besondern Vorirag vorlegt.

Der Herr Berichterstatter der StaalSwirthscbastS«
kommisston spricht Nameug ber Kommission seine Befriedi.
gung darüber aus, daß auf dieser Direktion stch eine Er.
sparnlß von Fr 2t,938 ergebe, welche besonders in der
Rcdokl on der Gesang« nschaftSkosteu infolge Verminderung
de« Gefangenen ihren Grund har, was nicht nur in fiiian.
zieller, sondern auch in moralischer Hinsicht ein erfreuliches
Zeichen sei. Ja Betreff des KirchenweienS stellt die Koni-
misnon den Antrag, d«r Regierungsrarh möchte untersuchen,
ob nicht eine zweckmäßigere Eintveilung der Kirchgemeinden
eingerührt werden könnie, womit gleichzeitig eine Ersparniß
erzielt würde, einerseits weil viele Klrchgemeinden sehr klein
seien, andererseiiS w.il die Staatsdomänen wenig abtragen
und endlich hin und wieder über Maiigel an Kandidaten für
daS Ministerium geklagt werde.

Geißbühler bezweifelt, vb die Kommisston die Trag,
weite und Schwierigkeit ihres Antrages hinlänglich erwogen

2) Kanlonsbuchhalterei und Kantonskassa.
a. Besoldung des Buchoaiters Fr. 3,500

Durchs. der letzi«n 4 Jahre Fr. .4,500.
t». Besoldung des KasstcrS „ 2,600

Durchs. der lctzieu 4 Fahre Fr. 2,600.
e. Bureaukoitcn und Portover-

gütungcn „ «8,000

Durchs.d.letzten4JahreFr. l8,48S.

3) Amtsschaffner.
s. Gchalie derselben Fr. 23,700

Durchs. verletzten 4 Jahre Fr. 22,684.
t>. Bureaukouen und Porti «,500

Durchs. derleyte» 4 Jahre Fr. «,«57.

Fr. s,8«F

Fr. 24,100

25,200

5,000
4) Rechtskosteo für die gesammte Finanzver

wallung
Durchs der leytcn 4 Jadre Fr. 8,1 >6.
5) Zins der Zehnt und BodenzinSliquidation».

schuld Fr. i,940,040 „ 77,600
Durchs. derleyten 4 Jahre Fr. 99,200.
6) Zins der Rydeckbrückcnschuld Fr. 245,000

à 3/z °/o „ 8 575
7) Staatsanleihen für Eisenbahnen, Unkosten

und Zinse auf demjenigen von Fr 2,000,000
zu 4'/- °/o in Basel:

s. Jährliche Kommission auf
Fr. 90,000 Zinsen '/-«/„ Fr. 450

l>. Diffcrenztalz'ns gegenüber dem
Ertrag der Aktien:

UeSertrag: Fr. «76^75



Uebertrag: Fr. 146,27s")
Ber JahrcSzinS des AnleibenS
von Fr. 2,000,000 beträgt pro
12. Juli 1867 Fr. 90,<100
Der JadreSzins der
Aktien von Fran,
ken 2 000,000beträgt
dagegen prow.Iän.
ner und >0. Juli
1857 tiUr 80,000

« t 0,000

HL. Der Zins bis auf 4 °/o

sowohl deS Anleihen« alS der
Aktien befindet fich bet den
Kapitalien der Hypothekar,
lasse in Rechnung gebracht. Fr. 10,450

«) Pasfivschmdigkeil/QuarlzehntenvonWynau » 320
Durchschnitt der letzten 4 Jahre Fr. 325.

S) Triangulation und topographische Aufnahme
des alten KanlonS „ t5,000

10) Triangulation des Jura n 600
Durchschnitt der letzten 4 Jahre Fr. 500.

t>) Tclegrapoenwesen: B-itrag an die Unter.
Hallungskosten laut Vertrag >, 200

Durchschnittderletzten4JaoreFr. 170.
Summa für die Direktion der Finanzen Fr. 172,74s

Der Herr Berichterstatter des RegieruogsrathcS
macht aufmerksam, daß die Zehnt- und BodenzinSliquiba-
tionSschuid sich nach und nach vermindert, ebenso die Nydeck-
brückenschuld, ferner daß Einleitungen zur Bereinigung des

Quarrzehntens von Wynau grossen find. Für d>e

Triangulation und topographische Aufnahme des alten Kantons
wird der Büdaeransatz um S000 Fr. erhöht, um mit andern
Kantonen Schritt zu halten und die Vollendung deS schönen
Werkes zu befördern.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaflS«
kommisfion tragt einfach auf Genehmigung der Büdgeian-
fäye an.

Die Ansätze der Finanzdirektion werden ohne Einsprache
durch daS Handmehr genehmigt.

Noch wird ein Anzug deS Herrn Großrath Lempen
verlesen mit dem Schlüsse:

Der Große Rath möge erkennen, daß von Seile deS

Staates an die S ch atze ngese llsch asten gleich wie
früher ein entsprechender jährlicher Beitrag auszurich-
ten sei

Da auf die Tagesordnung vom Dienstag den 26. d. M.
u. A der Strasgesetzentwuef gesetzt ist, so wird daS

Obergericht eingeladen, nach § 66 der Verfassung an der
Berathung desselben Theil zu nehmen.

Schluß der Sitzung: l'/4 Uhr Nachmittags-

Der Redaktort

Fr. Faßbind.

Neunte Sitzung«

Mittwoch den 25. Februar 1857.

MorgenS um 8 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Nach dem Namensaufrufe find folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Berger, Gouvernon,
KrebS in Twann, Makel, Oberli, Parrat, Probst, Reber und
Schaffter; ohne Entschuldigung: die Herren Aebersold,
Amstutz Balfiqer, Bessire, Bigler, Boiteron, Brand.Schmid,
Bützberger, Froidevaux, Girardin v. Graftnried, Großmann,
Haldimann in Eggiwyl, Hirsig, Jngvid, Karrer, Kasser,
Kilchcr, Kipfer, Kohler in Prunrrul, Koller, Lebmann,
Christian; Lehmann - Johann; Lehmann, Daniel; Marquis,
MatthyS, Mcthee, Morgenthaler, Nägcli, Niggeler, Peteut,
Prudon, Reichenbach, Fürsprecher; Röihlisberger, Johann;
RöthliSberger, Gustav; Röthl'Sberger, Matthias; Rubin,
Schären in Spiez, Scholer, Seiler, Siegenthaler, v. Steiger,
Stcrchi, v. Tavel, Tlèche, Tdeurtllat, v. Wattenwyl zu
Habstenen, v. Wattenwyl zu Dießbach, Weber und Wvß.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Entlassungsgesuch des Herrn RegierungSrach Steiner.

Der RegierungSrath beantragt, demselben zu will,
fahren und Herrn Steiner svnach die Entlassung auf Ende
künftigen MonaiS März in allen Ehren und unter Vcrdankung
der geleisteten Dienste zu ertheilen.

Migy, Vizepräsident deS Regierungsrathes, alS Bericht-
erstätter, erklärt, die Behörde bedaure den Rücktritt des

Herrn Steiner namentlich in Betracht der guten Dienste,
welche derselbe dem Vaterlande in einer kritischen Zeit ge.
leistet, aber der Versuch, um ihn zum Bleiben an seiner
Stelle zu bewegen, sei erfolglos gewesen.

Der ANtrag deS RegierungSratheS wird ohne
Einsprache durch daS Handmehr genehmigt-

') Anmerkung. Auf Seite «oo ist der Uebertrag unrichtig
mit Fr. »7«,Z76 angegeben.

Tagblatt des Großen Rathes t»57.
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Wahlen.
Wahl eines Präsidenten des Großen Rathes.

Bon 146 Stimmen erhalten im ersten Mahlgange:
Herr Carlin 66

» Riggtter 22

„ Seßler 23

» Ganguillet 9

« Stetiler 6

Die übrigen Stimmen zersplitterten sich.

Da keiner dieser Herren die absolute Mehrheit erhalten
hat. so wird zum zweiten Wahlgange geschritten.

Von 1Z6 Stimmen erhalten im zweiten Wahlgange:
Herr Carli» 68

>> Seßlcr 25
» Niggcler 36

Ganguillet 27

Da auch dieser Wahlgang kein definitives Resultat
liefert, so schreitet die Versammlung zum dritten Wahlgange.

Von 147 S-immen erhalten im dritten Wahlgange:
Herr Carlin 86

» Nlggeier 40
Ganguillet 22

Erwählt ist somit Herr Carlin, bisheriger Vizeprä-
sident.

Da kein definitives Resultat vorliegt, so wird zum
zweiten Wahlgange geschritten.

Von 16t Stimmen erdalten im zweite» Wahlgange:
Herr Meyer so

« Karlen 37
« Morgemhaler 28
» Schärz 6

Erwählt ist somit Herr Kommandant Meyer, Sekretär
des eidgenössischen Zolldepartements, in Bern.

s) Wahl eines RegierungSstatthalterS von
Aarberg.

Vorschlag der Amtswahlversammlung:
Herr Fr. Nikles, Amlsoerweser zu Aarberg;

» Joh. v. Känel, Negotiant daselbst.

Vorschlag des RegierungSratheS:
Herr Pet. v. Känel- Fürsprecher in Aarberg;

„ W. Gohl- Ar,t dasclvst.

Von iss Stimmen erhalten im ersten Wahlgange:
Herr Sttklcs ri3.

» P. 0. Känel 6.

I. v. Käuel 30.

„ Godl 6.
Erwählt ist also Herr AmiSverweser RtkleS.

2) Wahl eines Vizepräsidenten des Großen
RarheS.

Von 146 Stimmen erhalten im ersten Mahlgange:
Herr Kurz 127

N'gacler 6

» Scßler 6
Die übrigen Stimmen zersplitterten sich.

Erwählt ist also Herr Oberst Kurz, bisheriger
Präsident.

4) Wahl eines Mitgliedes des RegierungS,
rathcS.

Von 16t Stimmen erhalten im ersten Mahlgange:
Herr Meyer, Kommandant 78

» Morgenthaler, Fürsprecher 27
» Karlen. RegierungSstatthalter 31
» S»ärz, Kommandant 19

Die übrigen Stimmen zersplitterten sich.

6) Wahl eines Präsidenten deS RegierungSratheS

Von 136 Stimmen erhalten im ersten Wahlgange:
Herr RegterungSralh Migy 89.

„ Schenk 34.
Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Erwählt ist somit Herr Migy, bisheriger Vizepräsident.

3) Wahl eines Statthalters des Vizepräsidenten.

Von i4o Stimmen erhalten im ersten Wahlgange:
Herr Scßler 89

„ Ganguillet 39
Die übrigen Stimmen zersplitterten sich.

Erwählt ist also Herr Seßler, bisheriger Statthalter,

Fortsetzung der Büdgetberathung

Ausgaben.

V. Direktion der Erziehung.

1) Kosten des DirekiorialbüreauS.
a. Besoldung des Sekretärs Fr. 2,600

Durchs.derleyleo» Jahre Fr.2.600.
t,. Büreaukosten „ s,600

Durchs. der letzten 4 Fahre Fr. 5,068.
c. Reisekosten und Taggelder der

Prüfungskommission „ 1,so0

2) Hochschule.
». Besoldungen der Professoren

und Honorare der Dozenten Fr. 86,600
Durchs.der letzten 4 Jahre Fr. 77, >26.

l>. Subsidiaranstallen, nach Abzug
der Einnahmen „ 21,660

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 21,408.

Fr- 7,600

108,260

Uebertrag: Fr. ii6,86v
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Uebertrag: Fr. n 5,850
Z) Mittelschulen-

s. Kantonsschule:
t. Llierar. und Realabtbcilung

Fr. 54,435
2. Kantonselemen.

tarschnle „ i,340
Fr. 65,77«

Subsidiaranstalten,nebst Unterhalt

der KantonSichule „ 7,o00
c. Lehrerpensionen „ 3,500
<l. Progymnasium in Thun,

Sraarszuschuß „ s,580
Durchs. der legten 4 Jahre Fr. 5,542.

e. Progymnasium in Biel, Staats.
Zuschuß „ 10,180

Durchs.der lehren à Jahre Fr. 9,956.
t. Progymnasium in Neuenstadt,

StaaiSzuschuß n 6,512
Durchs. der letzte,, 4 Jahre Fr. 6 514.

ß. Progymnasium in Burgdorf,
StaaiSzuschuß „ 6,000

K. Kollegien in Pruntrut und
D'lSberg « 26,000

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 20,728.
i. Sekundärschulen, bisherige und

allfallig neu zu errichtende,
Slaatöbeurag „ 40000

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 25,616

4) Primärschulen.

. Die ge,etlichen StaatSzulagen
an die Lchrcrbesoldungen Fr. 265,000

Durchs der letzten 4 Jahre Fr. 260,896.
d. Ordinäre Beischüsse, Leibge.

dinge und Unterstützungen an
Primarlehrer Fr. 8,696

Durchs der letzten 4 Jahre Fr. 8,445.
c. Unterstützungen an Schulen,

Sangervereinc, Bibliotvekeu,
Lehrmittel, provisorischer Schuldienst,

ErgätittingSttilagen an
Seminaristen und Unlerstugun-
gen an Anstalten in und außer
dem Kanton „ 4,500

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 4,163.. Schulhausdausteuern » 9 000
Durch«, der letzten 4 Jahre Fr. 4 726.

e. MädcheiiarbeitS. und Klein-
kinderschulen » 17,000

Durchs. der letzien 4 Jahre Fr. 17,840.
s. Für Erhöhung der Lehrerbe-

soldunqcn an unvermogliche
Gemeinden (nach Art. 7 des
GesetzeSvom28. Februar 18z?) » 5,000

Fr.
5) Schulinspektorate
à) Spezialanstalten.

u. Normalanstalt in München,
buchsee und Präparandenkurse Fr. 24,000

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 19.938.
t». Normalanstall in PruniruKfür

Karhoitken)
Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 11,54s.

c. Lehrerinnenseminar in Hindel-
bank »

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. s,4?7.

Uebertrag: Fr. 42,600 Fr.

12,000

6,600

309,196
17,800

Uebertrag: Fr. 4g,soo Fr. 603,393
cl. Für Bildung von Lehrerinnen

im Jura „ 3,000
Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 2,096.

e. Für Bildung reformirter fran-
zösischer und katholischer deut-
scher Lehrer 2,000

5. Für WiederholungS- und Fort-
btidungskurse » i,s00

S. Taubstummenanstalt in Frie-
nisberg „ 14 536

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 15,085.
K. Für Bildung taubstummer

Mädchen '

„ 2,240

Durchs. verletzten 4 Jahre Fr. 1,865.

7) Synodalkosten.
Taggelder, Druckkosteu ic.

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 66 i.
Summa für die Direktion der Erziehung

Fr. 65,876

„ 800

Fr. 670,069

Fr. 160,547

Fueter, Finanzdireklör, alS Berichterstatter des Re.
gierungsralheS. Wie ich bereits bemerkte, ist das Ausgaben,
budget der ErziehungSdirektion höher als das letztjährige
Büdgct, und zwar um 48,0l»0 Fr., infolge d-r von Ihnen
erlassenen Gesetze über daS Schulwesen, welche eine Verän.
derung in den BesoldungSverhälnissen und die Anstellung
mehrerer Lehrer zur Fo ge hatten. Die Reorganisation,
welcher Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit schenkten, hat zum
Zwecke, die Bildung der Jugend zu fördern und sie den
Zeitverbälrnisscn a»,»passen. Der Erziehungsdirekcor ging
in seinen Ansätzen nicht über das nothwendige Maß hinaus.
Einer dieser AuSqabeposten wird von Zeit zu Zttl zunehm n,
nämlich der Staalöbeikrag an die Sekundarschul-n. Indessen
glaube ich, daS Geld sei dabei nicht verschwendet. Wenn
eine größere Ortschaft im Kanton eine Sekundarswule ein-
richtet, so soll der Staat ihr dabei zu Hülfe kommen. Die
Erhöhung der Ausgaben betrifft namentlich folgende Posten:
die Hochschule mit Fr 4645 die Mittelschulen mit Fr. 38,555,
hauptsächlich infolge der Einfuhrung zweier KanionSschulen,
und die Besoldung der Schuiinfpekroren nebst übrigen Kosten
mit Fr. 17,800; dagegen ist - er Ansah für die Primärschulen

etwas kleiner a.s letztes Jahr, wahrscheinlich infolge
der bei den Mittelschulen eingeführten Aenderungen. WaS
namentlich die Schulinspektorate betrifft, mit deren Einfüh-
rung Viele nicht ei'verstanden waren- so vernahm ich von
kompetenter Seile, daß diese Einrichtung sich bewähre, daß
in den Gemeinden sich ein regeres Leben für die Schulen
zeige, welche bisher offenbar sich seibst zu viel überlassen
waren Die Gesammtsumme für das Erziehungswesen dürfte
sich indessen in Zukunft noch etwas erhöhen, da namentlich
für die KantonSschule in Pruntrut noch einige Ausgaben
bevorstehen.

Lehmann, I. U., alS Berichterstatter der StaaiS-
wirthschafrSkommtision. Da diese Ansätze sich auf neue
Gesetze stütz n, so konnte die Kommission der bedeutenden
Vermehrung der Ausgaben nicht entgegentreten. Bei der
'materiellen S-römung der Zeit war es nothwendig, unsere
Bildungsanstalien mit den Anforderungen der Gegenwart in
Einklang zu bringen, und es ist zu hoffen, daß dieses für
die Verbesserung der Jugeridbtldung bestimmte Geld in der
heranwachsenden Generalion an gute Zinse gelegt und daß
dem Vaterlande gure Bürger erzogen werden.

Bernard interpellirt den Herrn Erziehungsdirektor
mit der Bemerkung, derselbe habe bei der Berathung deS

Schulgesetzes erklärt, daß für den Jura zwei Schulinspek«
603,393 lvren aufgestellt werden, einer für den rcformirten und einer
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für den katholischen Theil z seither scheine der Herr
Erziehungsdirektor Meinung geändert zu haben, indem nur ein
Schnlinspektor für den Jura aufgestellt worden sei in der
P.rsou des Herrn Pequignot, dessen Wabl übrigens der
Redner als eine glückliche begrüßt. Da jedoch ein einziger
Inspektor nicht zu genügen scheine, so wird Aufschluß darüber
verlangt, warum nur ein solcher aufgestellt worden sei.

Or. Lehmann, Erziehungsdirektor, erwiedert, daß er
nicht die Ernennung zweier Schulinspektoren in erster Linie
in Aussicht gestellt, sondern im Gegentheil erklärt have, wenn
sich ein Mann finde, der für beide Konfessionen passe, so sei
es daö Beste; fur den Fall aber, daß ein solcher Mann nicht
gefunden werden könne, müsse man die Stelle trennen,
deßhalb lei denn auch eventuell ein Inspektor für den refor-
mirren und einer für den katholischen Theil des Jura vor-
bevalltn Nach den biSverigen Erfahrungen im deutschen
K>>ntonStheile sollte es bei der gegenwärtigen Einrichtung
gehen können; übrigens werbe es schwer halten, einen zweiten
Inspektor zu finden, renn die Anmeldungen aus dem Jura
seien sozusagen gleich Null gewesen.

Die Büdgctansätze der ErziehungSdirektion werden durch
daS Handmehr genehmigt.

VI. Direktion des Militärs.

t) Verwaltungsbehörden.
». Kosten des D>rektvrialbüreauS:

Besoldungen dcg ersten und
zweiten Sekretärs Fr. 4,900

Durchs der letzten 4 Jabre Fr. 6,443.
Büreaukosicn, Koplstenlöhne,
Abwart, Drucksachen und Ma.
terialien 7,soo

Durchs der letzten 4 Jahre Fr. 6,369.

t>. KriegSkommissariat.
Besoldung deS KrtegSkommis.
särS Fr. 2,600

Durchs. der letzten 4 Jahre
Fr. 2.000.
Besoldung des Holj-
magaziuaufscherS „ 646

Durchs. d. letzten 4 Jahre Fr. s4o.
Fr. 3 <46

Biireaukosten, Kopistenlvhn«,
Abwart, Drucksachen, Malt,
rialitn und Port» » 3 ooo

Durcht derletzten4JahreFr.2.634.
Kletduuggiuagaztn, Aufsicht und
Besorgung » 2,000

Durchs. der letzte« 4 Jahre Fr. t,s23.

c- Zeughausverwaltung.
Besoldung des Verwalters, mit
freier Wohnung Fr. 2,300
Besoldung deS Buch.
halrerS » l,8vo

Durchs. d. letzten 4 Jahre Fr. 4,ois.
Fr. 4,wo

Biireaukosten, Kopistenlöhne,
Schreibmaterial 5vo

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 664.

Fr.

^ Uebertrag! Fr. 26,i4s
a. Oberfcld. und GarnisonSarzt.

Besoldung desslben Fr. i,6oo
Durchs. der leyren 4 Jahre Fr. t ,600.

Biireaukosten » t60
Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. t « 2.

Fr. 4,7ss
e. Kreisbehörden.
t. Entschädigungen und Taggelder,

s. An Bezirkskommandanten:
k) Ordentliche Entschädign»,

gen für die Militäradmtni«
straiion: An ik Komman.
danken 40 Taggelder à Fr. 6

Fr. 3,840
2) Taggelder für
Musterungen, In.
spcktionen » An
16 Kommandanten
60 Taggelder à
Fr. 12 8,760

Fr. v,6o«

Fr. 27,800

Fr. 42,400

,446

Fr. 4,600

Uebertrag: Fr. 2§,i4s

Durchs. d.letzten4JahreFr.tö 890.

d An Jnstruktoren, lautDekret
vom 8. März 4863:
Für die Administration nach

56s Fr. 4 t,000
Für die Instruktion
nach 5 6 b an 280
Jnstruktoren auf 40
JnstruktionStage,jedem

4o Taggelder à
Fr. 4. 60 v 46 800

Durchs. d. letzten 4 Jahre Fr. 23,782.

2. WiederholungSkurse.
a. An 8 Bezirkökommandanten

auf 17 Tage, Sold à Fr. 6
Fr. 816

b. An 140 Jnstruktoren
auf i7 Tage, Sold
s Rp. 160 und Bcr-
pflegung à Rp. 60 « 4,908

Durchs. d. letzren4Jahre Fr. 6,387.
Fr. 6,8t4

k. Kriegsgerichte.
Taggelder der Mitglieder, Sekretariat,
Zeugkngelder ie.

Durchs der letzten 4 Jahre Fr. 704.

s) Kleidung, Bewaffnung und Rüstung der
Miliztruppen.

a. Kleidung.
Neue Kleidung an die einzuberufenden
Rekruten aller Waffen und Reparationen
im KleidungSmagazin (Auscauschkleider für
SappeurS. Artillerie und Infanterie, 600
Kaputröcke für Spezialwaffen)

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. l > 3,433.
t-. Bewaffnung

Stutzervergütungcn an 86
Scharfschützcnrekrulen s Fr. 60 Fr. 4,250

Dnrchs. der letzten 4 Jahre Fr. 7,4 w.
Kosten der Slutzerprüfungcn » soo

Fr. 43,214

1,000

125,000

Fr. 4,75S

Uebertrag: Fr. 200,8»:.



Uebertrag: Kr. 200,8SS
e. Rüstung.

Vergütungen an zu Offizieren beförderte
Unteroffiziere (Waffen und Distinktions.
zeichen) » 1/000

Durchs. der letzten » Jahre Fr. 3)7.
3) Unterricht der Truppen.

». Theoretische Militärschule.
Mililärbibliotdek » 360

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 337.

ti, Praktische Militärschule.
1. Jnstruklionöoffizicre und JnstruklionS-

korps.
». Overinstruktor mit Reit«

pferd Fr. 3,630
b. Erster Gehülfe 2,200
«.Zweiter Gehülfe » 1,700
ü. Garnisonsadjutant und für

Komptabiutät » 1,460

Durchs.der letzten 4JahreFr. 8,147.

„ 8,880
e. JnstruklionskorpS (20 Manu).

Klerdung, Besoldung und Verpflegung,
Holz und Licht „ 21,700

Durchs. verletzten 4Jahre Fr-19,734.
2. Sold und Verpflegung der zur Jnstruk-

lion einzuberufenden Truppen.
Kadetten, Depot, Tambouren, Trompeter,

Korpsarbeiter, Jnfanlenerekruten
Cadrcsmannschafl von je drei BaratUo.
neu auf 16 Tage Unterricht 76,000

Durchs.der letzten4JahreFr.7i 612.

Z. WiìderholungSkurse.
». Jnfanierie des Auszuges (in

den Bezirken). 8 Bataillone
auf S Tage, mit CadreSvor-
Übung, Sold und GemeindS-
vcrpfiegung tt. Fr. 60,000

1.. Scharfschützen des Auszuges
(Schießübungen in den Bezirken).

i Kompagnie (Nr. 4)
auf 2 Tage ohne Caoresvor-
Übung, Sold und GemeinbS-
verpflegung

«. Scharfschützen der Reserve
(Schießübungen in den Bezir-
ken). 2 Kompagnien (Ni. 48

und 60) auf 2 Tage ohne Ca.
dresvorübung, So,d und Gc.
meindsv rpst-gung ic.

«l. Infanterie der Reserve mit
Cadresvorübung, Sold und
Verpflegung rc.

«. Pferdeschatzungskosten, Ab«

schatzUiigeu, Fuhiungcn von
Kaputröcken, Kleidern, Land,
cntichadigungen, Schießein.
richtungen, Medizinalkoflcn,
Waffen-eparaturen;e.

Durchs. Verletzten 4 Jahre Fr. 48,042.
Fr. 73,676

4. Eidgenössische Militärschulen.
BcsammlungS- und EntlassungSkosten „ 13,000
Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 10,039.

6. Munitionsverbrauch 6,000

Durchs.der letzten 4 Jahre Fr. s,80 i.
Uebertrag: Fr. 400,464

Tagblatt des Großen Rathes >657.

103

Uebertrag: Fr. 400,464
6. Pferdemiethe.
Für die Arlillerierekrutcn, Feld, und
Parkartillerie, mit Gcschirrvergütung; für
den ArtilleriewiederholungSkurS (Auszug
und Reserve); für die Korpsarbeiter der
Kavallerie (Rekruten und WiederholungS.
kurse); Honorar für Pferdeschätzer der
Kavallerie und Artillerie Fr. is,ooo
Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 13,796.
7. Ausbesserungen,Führungen,Mikthzinseie. „ 3,000
Durchs der letzten 4 Jahre Fr. 3,641.
s. Schützenwesen.
Beiträge zu Schützenhausbauten, Ehren,
gaben, Schießprämien an Militärs ie. „ 3,000
Durchs. der letzten 4 Jahre Fr 676.

4) Garnisonsdienst in der Hauptstadt.
». Musik.

1. Gehalt deö Kapellmeisters Fr. 870
2. Beiträge an Mufikkassen „ 1,130

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 1994.
Fr. 2,000

b. Kasernenamr.
Besoldungen: des Kasernenin.
fpektors, mit freier Wohnung

Fr. 1,000
deS Handlangers und
GefangenwärlerS 636

Fr. 1,636
Materielles: Anschaffung, Un-
terhait von Effekten, Unter-
Waschung, Taglöhne, Beheizung
und Beleuchtung » 8.000

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 9,996.
9,635

c. Wachtposten und Militärgebäude.
Wachtposten, Beheizung, Beleuchtung, u».
terhalr der Effekten; Mllltärgebäude, Un-
terhalt derselben, JlluminationSanlage „ 2,000
Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 1,632.

U. Gesundheilspflege.
Besoldungen des Unterarztes und des Ab-
wätterpei sonals. Arzneien, Verpflegung und
Unterhalt der Spezialcffekten '

» 6,000
Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 4,407.

s) Zeughausvcrwaltung.
».Ordentliche UnteiHaltung der

Anstalt Fr. 47,910
Abzuziehen.'dasmutb-
maßliche Einnehmen
vom ZeughauSverkehr „ 9,9i0

Durchs. d. letzten 4 Jahre Fr. 46,271.
Fr. 38.000

t,. Neue Anschaffungen „ 30 046

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 29,839.

„ 68,046
v) LandjägerkorpS.

». Besoldungen, Beitrag an die
Jnvaudenkassa, Handgelverund
Prämien Fr. i76,9>i
Hieran vergütet die
Eidgenossenschaft
für die Grenzbcwa-
chung im Jura >, 16,000

Durchs. d. letzten 4Jahre Fr. 164,774.
Fr. 160,941

Uebertrag: 160,941 Fr. 608,144

27

392

783

7,600
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Uebcrtrag: Fr. 160,94, Fr. 608,<44
d. EinquartirungSkosten « t 7,000

Durcbs. d- letzte» 4 Jahre Fr. ì 8,169.
c. Montirung 6,<07

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. t 5,3 t 8.
cl. Bewaffnung, für Ausbesserun.

gen am Lederzeug, Handschellen » 200

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 3,Z90.
Fr. t84,248

Summa für die Direktion deS Militärs Fr. 692,392

Herr Berichterstatter des RegierungSralbcS. Unter
allen StaatSauSgaben erscheinen keine so drückend, wie
diejenigen für daS Militär und ich muß mich immer fragen,
ob es nicht möglich wäre, auf untergeordneten Punkten einige
Reduktionen vorzunehmen. Ich glaube insbesondere, daß

diejenigen Truppen, welche infolge der letzten Ereignisse in'S

Feld rücken mußten, von den nächsten Wicdervolungskursen
befreit werden sollten. Auch darauf sollte man einige Rücksicht

nehmen, daß die Kosten für die außerordentlichen Trup-
penaufgebole wahrscheinlich nicht weniger alS 300,000 Fr.
betragen werden. Allerdings wurde ein bedeutender Theil
dieser Summe zur Anschaffung von Kaputröcken Verwender,
welche dem Kanron auch später sehr gute Dienste leisten
können, w.nn die Verfertigung der gnten Qualität des

TucheS entspricht. Wie ich aber bereits bemerkie, erscheint
der außerordentliche Kredit nicht im vorliegenden Mllitär-
büdget, welches ich Ihnen zur Genehmigung empfehle.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskom-
mission. Bei der Militärdircktion ergibt sich im Ganzen
eine Mehrausgabe von Fr. tt,6»s, bei dem LandjägerkorpS
dagegen eine Ersparmß von Fr. 15,487, weil für t8s7 keine

Ausgaben für die Kleidung des Korps vorgesehen werden
müssen. Unter Ziff. 2 findet sich eine Erhöhung des Ansatzes

um 4000 Fr., welcher die Kommission nicht entgegentreten
will, da eö sich um gehörige Bekleidung der Mannschaft der
Speziaiwaffen handelt. Ueberdieß sind fur die Infanterie
bereits >00.000 Fr. vom außerordentlichen Militäruedil zur
Anschaffung von Kaputröcken verwendet worden. Dagegen
glaubte die Kommission, der um 3500 Fr. erhöhte Ansatz sur
Sold und Verpflegung der zur Instruktion einberufenen
Truppen sollte auf 7 t,500 Fr. reduzirt werden, wie im Budget
von 1856 und beschloß, diese Reduktion zu beantragen. Ebenso
beschloß die Kommission, den Antrag zu stellen, daß statt
8 Bataillone nur 6 zu den WiederholungSkursen einberufen
werden und zwar mit Rücksicht auf den Fcldzug, welchen
ein Theil der Truppen mitgemacht hat, wodurch eine Er-
sparniß von ungefähr >5,000 Fr. erzielt würde. Aber gestern
ließ mich der Herr Militärdirektor, welcher an einer Augencnt-
zünduug leidet, zu sich rufen und legte mir seine Gründe
für Beibehaltung dieser Ansätze vor. Er bemerkte, daß schon

letztes Jahr der Büdgeransatz für Sold und Verpflegung der
Truppen infolge der hohen LedenSmitlelpreise überschritten
worden sei, und die Ausgaben dieses Jahre« werden in der
Wirklichkeit wenigstens aus 75,000 Fr. zu stehen kommen,

wenn der Kanton Bern seine Pflicht erfüllen wolle. Was
die Reduktion der Zahl der zur Instruktion einzuberufenden
Bataillone des Auszuges betrifft, so gibt der Herr Militärdirektor

dieselbe zu, dagegen bemerkte er, von der in Betreff
der Instruktion sehr vcrnachläßigten Reserve müssen 6 oder

wenigstens 4 Bataillone einberufen werden; der im Büdget
für <857 vorkommende Ansatz von 7500 Fr. sei schon für
2 Bataillone verbraucht worden, die im Jahre ,856
einberufen werden mußten. Gegenüber diesen Eröffnungen wollte
die Kommission an ihren Anträgen nicht unbedingt festhalten
und stellt daher den Entscheid dem Ermessen der Versammlung

anheim. Der schon früher erheblich erklärte Antrag,
daß der Bund die Pferdelieferungcn für den Unterricht der

Spezialwaffen übernehmen möchte. fällt mit einem
allgemeinen Gesuche an die Bundesbehörden zusammen, sie möchten

den Kantonen hinsichtlich der Militärausgaben einige
Erleichterung gewähren. Endlich ist noch einer Zulage von
500 Fr. zu Gunsten der hiesigen Garnisonsmusik zu erwähnen,
deren Leistungen im Laufe dieses Jahres wegen bevorstehender
Festlichkeiten bedeutend vermehrt werden.

Stooß empfiehlt im Allgemeinen die Vorschläge des
MilitärdirektorS, besonders ist er mit der Reduktion der
einzuberufenden AuSzugerbataillone in dem Sinne
einverstanden, daß die dadurch ersparte Summe auf die Instruktion
der Reserve verwendet werde, welche wegen mangelnder
Kredite seil dem SonderbundSfeldzuge sozusagen keine
Instruktion mehr erhalten habe. Dagegen ist der Sprechende
der Ansicht, daß durch die Abschaffung deS sogenannten
Schwalbenschwanzes bedeutende Ersparnisse erzielt werden
könnten, wie denn auch kompetente Stabsoffiziere sich in
diesem Sinne ausgesprochen hätten. Deßhalb wird der
Antrag gestellt, der RegierungSrarh sei zu beauftragen,
diejenigen Ersparnisse und Vereinfachungen im Militärwesen
anzustreben, welche ohne Beeinträchtigung der Wehrkraft des
KauionS Bern erzielt werden können, und dem Großen Rathe
daheriae Vorlagen zu machen. Ferner wird beantragt, die
zwei Ansätze für den Unterricht der Truppen (WiedcrbolungS-
kurse) unter litt. -» und <i zu verschmelzen und m t
Weglassung der Details nur zu fetzen: „Infanterie deS Auszuges
und der Reserve "

Jmobersteg erinnert an die vorhergehenden Büdget-
beratbungen, bet welchen jeweilen um einige tausend, zu
Anschaffung von Kaputröcken bestimmte Franken gemarktet
worden sei, während man beim Eintreten ernster Ereignisse
dann in die Lage kam, augenblicklich großartige Anschaffungen
zu machen, ohne die gehörige Sorgfalt darauf verwenden zu
können. Was die für die Instruktiv» der Truppen bestimmte
Summe betrifft, so glaubt der Sprechende, dieses Geld sei

gut angewendet, wenn man einen Blick auf die Fortschritte
werfe, welche das bernische Militär in der Instruktion
gemacht habe, so daß es mit Ehren in den Reihen der eid.
genössilchcn Truppen erscheinen könne. Auch mit dem
Vorschlage, baß die Regierung die nöthigen Vereinfachungen in
der Kleidung der Truppen vornehmen möge, ist d.r Redner
einverstanden und unterstützt im Uebrigen angelegentlich die
Büdgelansätze, wie sie vorliegen.

Ganguillet theilt im Allgemeinen die Ansichten der
beiden Präopinanten, und stellt den Antrag, daß die Regierung

eine besondere Rücksicht auf die Verfertigung der
Soldatenkleidung, besonders was Heu Schnitt und das Nähen
betrifft- nehmen möchte, weil namentlich die Kaputröcke häufig
sehr schlecht geschnitten und die Kleider nicht selten auch
mangelhaft geyäht seien.

v. Er lach zu Spiez macht auf die niedrigen Pferde-
abschatzungen aufmerksam und wünscht, daß diejenigen, welche
Pferde liesern, mehr Schuy von Seite der Behörden erhallen
möchten.

Beide Herren Berichterstatter gehen die gestellte»
Anträge zu, welche nebst Genehmigung der Büdgelansätze
dex Militärdircktion durch das Handmehr erheblich erklärt
werden.
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VII. Direktion der öffentlichen Bauten, der
Entsumpfungen und der Eisenbahnen.

4) Kosten des DirektorialbüreauS:
». Besoldungen des Sekretärs, des Oberin.

genieurS, dcg KanionSbaumeisterS und der
K Bezirksingenieure Fr. 25,700

Durchs verletzten 4Jabre Fr.25,781.
d. Büreaukoiien » 12 000

Durchs. der letzten 4 Fahre Fr. 13,857.
c. Reisekosten des Direktors und

der ordentlichen Beamten ^ 7,200

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 7,186.

2) Hockbau:
Neubauten

Durchs. der letzten 4 Fahre Fr. 22,897.
3) Straßen und Brückenbau:

». Ordentlicher Unterhalt:
1. Besoldungen der Obcrwegmeister und

Wcqmeister Fr. 130,000
Durchs d letzten 4Fahre Fr.i31,254.

S. Macerialfuhren Rüstung
Ankauf von Griengrnben,
Brandassckuran;be>t>äge » 165,000

Durchs. d.letzten 4 Fahre Fr. 202,32t.
S. Entschädigung für Unterhalt

des Straßcnpflastcrs, HauS-
Zurücksetzungen » 6,000

Durchs. d. letzten 4 Jahre Fr. 4,138.

Fr. 44,900

d. Steubaulen:
1. Kirchetstraße Fr. 6,000
2. Bricnzcrseestraße » 26,000
3. Muhlenenstutz » to,000
4. Rawylpaß n 2,000
5. Dießvach-Zäjiwylstraße 20,000
v. Bern-Luzernstraße im Bigenthal „ 16,000
7. Waltngen Dürrenrothstraße « 10,000
8. Ursenbach-Weinstegenstraße » 10 000
9. Engestraße » 6,000

10. Murte»straße » 20,000
lt. TvörlSvauSstraße und Brücke „ 3,000
12. St. Fmmer-SonviUierstraße » 20,000
13. Lauten.KleiN'vüzclstraße « 19,000
14. ào^tzières liit)ulir>àneu5-

Straße » 9,000
16. WorbZäziwylstraße » 8,000
16. Krayligenbrücke „ 12,000
17. Le BoiS Slraßcnkorrektion » 8,sov
18. Hcrzogenbuchsct-Wanzwyl-

straßc » 6,000
19. Bern-Bcipstraße » 8,000
20. Schwarzcnburg, kleinere

Korrektionen » 6,000
2t. Verfügbare Restanz 26,500

Durchs. der letzten 4 Fahre Fr. 276,899.

Je nachdem die Bauten an die Hand ge

oommen wcrden, ist dann die verfügbare
Restanz (Art. 2t) zum Zwecke der Straßen,
bauten von Gemeinden und für Vorarbeiten
zu verwenden.

Die hauptsächlichsten dieser Straßen sind:
1. St. Beatenbergstraße.
2. Bach.Buchholterbergstraße-
3. Biglen. Goldbachstraße.
4. GondiSwylälchnaustraße.

31,600

Fr. 300,000

Fr. 260,000

Uebertrag: Fr. 626,eoo
6. Frieswyl Uettligenstraße.
6. Münster.Soubozstraße.
7. HaSlebergstraße.
8. Seedorf.Lobstgcnstraße.
9. Technische Vorarbeiten.

4) Wasserbau:
». Ordentliche VerwallungS. und Unterhat,

tunqökosteu Fr. 24,000
Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 33,169.

b. Neubauten I
c. Aarkorreklion zwischen Schützen-! » 30,000

fahr und Elfenau 4

Durchs. der letzten 4 Fahre Fr. 31,53 «.

5) Entsumpfungen und Eisenbahnen:
». Besoldung des Sekretärs Fr. 2,200
d. Bürcau und Reisekosten 3,600
c. Kosten für Vorarbeiten in Ent.

sumpfungSsachen » 14,000
<1. Beitrag an die Gürbenkorrektion,

laut Gesey vom t. Dez. 1854 2,000

Fr. 64 000

Fr. 680,600

21,700

Ueberlrag: Fr- 62»,S0o

Summa für die Direktion der öffentlichen Bau.
ten, der Entsumpfungen und der Eisenbahnen Fr. 702,200

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Bet
Ziff. 1 findet sich eine Erhöhung des BüdgetaniatzeS von
Fr. 1200 vor, hauptsächlich infolge vermehrter Reisekosten
de< Direktors und der Beamten, welche oft sich wegen Ent-
sumpfungSunternchmungen entfernen müssen. Der Ansatz für
den Hochbau ist um 3400 Fr. niedriger als im letztjädrigen
Budget Der Kredit für Straßen« und Brückenbau bleibt
unverändert, soweit eS den ordentlichen Unterhalt betrifft;
dagegen zeigt sich bei den Neubauten eine Erhöhung des

Ansatzes von Fr. 20,000 ES handelt sich um die Forlsetzung
und Vollendung einer Anzahl angefangener Straßen. Da
jedoch im letzten Jahre der Ansatz von 230,000 Fr. genügte
und die Baudirekltsn keinen Nachkredit verlangen mußte, so

machte in der StaalSwirthschaftskommission sich die Ansicht
geltend, der nämliwe An'ay sollte auch für '857 hinreichen,
und ich glaube, diese Redukt on sollte keine großen Anstünde
finden, indem auf dem außerordentlichen Büdget noch eine
sehr bedeutende Summe fur Bauten ausgesetzt wird. Der
Kredit für den Wasserbau bleibt sich gleich, indessen ist zu

erwarten, daß die Ausgaben in dieser Beziehung etwas
abnehmen dürften, wenn einmal das Gesetz über die Wasserbau-
polizci erlassen sein wird.

Herr Berichterstatter der SlaatSwirthschafiSkom.
mission. Auf dem Büdget dieser Direktion zeigt sich gegen
18S6 im Ganzen eine Mehrausgabe voo Fr. 20 500. Die
Kommission glaubte daher, da ohnehin G-fahr vorhanden ist,
daß das Gleichgewicht gestört werde, so sei eine Reduktion
des Ansatzes für Neubauten um 2» 000 Fr. um so mehr am

Orte, um nicht wieder in das Geleise der Defizite zuruckzu.
kommen, aus welchem der Siaat sich so schwer herausarbeitete.
Die erwähnte Reduktion wird daher beantragt.

Da hl er, Direktor der öffentlichen Bauten, bekämpft
den Antrag der Kommission und weiSt darauf hin, daß die
Regierung schon bei den vorliegenden Büdgclansätzen in
ihrer Zurückhaltung zu weit gegangen sei. Auch bei der
Absicht, möglichst wenige Neubauten zu beginnen, um die
bereits angefangenen Arbeiten vorerst zu vollenden, könne

nicht Alles vermieden werden; so j. B. die Korrektion der
Bern-Freiburg-Straße über TbörishauS, welche nun, nach,
dem Freiburg seinerseits die Straße vollendet und die Brücke
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über die Sense gebaut/ stattfinden müsse. Ferner stehe eine

Mehrausgabe für Zcllenbauten infolge Einführung der Ein.
zelhaft in Aussicht. Sodann erscheinen einige Bauten, die
schon seil Jahren sehr notdwendiq hätten ausgeführt sollen,
nicht einmal auf dem Bridget, namentlich die Briickenbauten
zu Meiringcn und St. Johannlen, sowie auch noch Bauten,
die vom Wasserschaden von t8St herrühren. Endlich wird
dargelhan, daß die unter Ziff. ts. t8 und !9 als Neubauten
aufgenommene Korrektion der Worb-Zäziwyl., der Herzogen.
buchsce-Wanzwyl. und der Bern.Be»p Straße höchst noth,
wendig sei. Rcduzire man die Kredite noch mehr, so komme

die Verwaltung wieder in die fatale Lage, nur während ein

paar Monaien im Jabre die Arbeiten fortführen lassen zu
können und sie dann wegen mangelnder Kredite wieder ein.
lieUeu zu müssen. Deßhalb werden die Büdgctansätze drin,
gend empfohlen.

Jmobersteg erhebt sich ebenfalls gegen daS Verfahren
der StaatSwirlhschaflSkommission, welche nicht die einen oder
ander» Straßenbauren als unnöthig bezeichnen könne, sondern
einfach den Kredit reduzire und es dann der Verwaliung
überlasse, sich zurechtzufinden. Auch gegen die Reduktion
selbst spricht sich der Redner aus, einmal um die bereits
begonnenen Slraßcnbauten zu vollenden, sodann um die.
jeutgen Neubauten auszuführen, welche die Regierung als
sehr nothwendig bezeichnet.

Schneebergcr im Schweikhos unterstützt die Ansicht
deS Herrn Jmobersteg vollständig, und hätte gerne noch eine

Erhöhung des Kredites zu Gunsten der Wallrigen-Dürren.
roivstraße beantragt, enthält sich aber unter den obwaltenden
Verhältnissen dieses Antrages.

Seßlcr stimmt ebenfalls gegen den Antrag der Staats,
wirthschaflskommlssion, indem er aufmerksam macht, daß in.
folge der Eisenbahnbauten diejenigen Straßen, welche auf
dieselben einmünden, korriglrl werden müssen. Der Redner
druckt sein Bedauern darüber aus, daß die St Johannsen.
brücke, durch deren BaufäUigkeil der Verkehr zwischen beiden
Seen seor gestört werde, mit keinem Kredit bedacht worden
ist, und bofft, daß vielleicht aus der verfügbaren Rtstanz
etwas zu diesem Zwecke verwendet werde.

Revel rechtfertigt den Kommissionalanirag, welcher
Angesichts der vielen Eisenbahnbauien zur Herstellung des

Gleichgewicht und in der Meinung gestellt worden fei, daß
in den Gegenden, wo Eisenbasnen gebaut werden, die Siraßcn
erster und zweiter Klasse in Straßen dritter Klasse umge-
wandelt werden können. So hätten auf der Ausführung
der Muitenstraße bedeutende Ersparnisse gemacht werden
können, im nämlichen Falle befinde sich die Luzernerstraße.

Tscharn er in Bern unterstützt AngesichiS des bevor,
stehende» Defizits und der außciordentlichcn Mililärausgaben
den Antrag der SlaatSwtrlhschafiskommi'sion und bemerkt,
daß seit der Herstellung einer VerbindungSstraße zwischen
Langnau und Münsingen über Zäziwyl die Worb.Zäziwyl-
Straße sehr an Bed utung verloren habe. Endlich werden
die Gemeinden nach der Ansicht des Sprechenden ungleich
behandelt. So werde z B. die Bern-Krauchihal Straße
von der Gemeinde ausgeführt und der Sraal leiste daran
nur einen Bcischuß, während doch diese Straße eine so große
Bedeutung babe als die Worb.ZäziwyttStraße, an deren
Koirektion Worb und andere Gemeinden nichtS beitragen.

Bühlmann bezeichnet die Auffassung deS vorhergehenden
Redners ln Betreff der Worb-Zäziwyl-Straße alS eine durchaus

unrichtige und auf gänzlicher Mißkennung der Ver.
hällnisse beruhende, da eS sich um eine der frequenrirtcsten
Straßen handle, deren Verkehr fast doppelt so stark sei alS

derjenige auf der Luzerner-Straße über Sumiswald. VStl
einer eigentlichen VerbindungSstraße zwischen dem Emmenthal
und Münsingen, wie der Präopinant sie bezeichnete, weiß
der Sprechende nichtS und erklärt auch die Behauptung
wegen des Beitrags der betheiligten Gemeinden als unrichtig,
da dieselben einen Beitrag von 20 noo Fr. dem Staate zur
Verfügung stellen, waS denn auch im Vortrage der Bau.
direktion vorbehalten sei. WaS die Reduktion selbst betrifft,
so unterstützt der Redner die Ansicht des Herrn Jmobersteg
und hält dafür, es ließe» sich eher Ersparnisse auf andern
VcrwaltungSzweigen, z. B. bei den Militärausgaben, machen.

Fueter, Finanzdirektor, möchte den Kommissionalanirag

namentlich aus dem Grunde empfehlen, weil die
Summe von 230,000 Fr. für t8s6 genügte. Die Reduktion
könnte dann etwa so vertheilt werden, daß für die Murten-
Straßc ts.ouo statt 20,000 Fr., für die Laufcn-Kleinliizel-
Straße 17,000 statt t9,000 Fr., für die Brienzersee-Straße
20,000 stair 2Z 000 Fr. ausgesetzt würden. Der Sprechende
möchte besonders ein Defizit vermeiden.

Bucher ist ebenfalls der Ansicht, daß Ersparnisse
gemacht werden können, aber nicht bei den Neubauten, sondern
auf den Besoldungen der Oberwegmeister, deren Obliegenheiten

der Sprechende dem Neg-erungsstatthalter zu
übertragen vorschlägt, da diesen Beamten ohnedieß die
Handhabung der Straßenpolizei obliege und die Oberwegmeiste?
eigentlich nicht nothwendig seien.

Otth stellt mit Rücksicht auf den sehr schlechten Zustand
der Neubrücke zu Meiringen den Antrag, einen Ansatz für
dieselbe aufzunehmen.

Michel bekämpft die vom Herrn Finanzdirektor in Aussicht

gestellte R'duktion dcö Ansatzes für die Bricnzersee-
straße und empfiehlt die Beibehaltung deS BüdgetansapeS,
damit die noch fehlende Strecke einmal vollendet werden
könne.

v. Büren stellt den Antrag, für Straßen, deren Bau
noch nicht beschlossen ist, keinen Kredit im Budget auszusetzen

und den betreffenden Betrag auf die verfügbare
Rtstanz zu übertragen.

Friedli beschränkt sich auf die Bemerkung, wie
nothwendig es sei, daß der Staat dürftigen Leuten bei seinen
Bauten Beschäftigung gebe, um auch in dieser Richtung die
Reform im Armenwesen zu erleichtern.

Gfellcr zu Wichtrach unterstützt die Ansicht des Prä-
opinanren und glaubt, die Gcrichrekosten werden sich infolge
der Verminderung der Zahl der Gefangenen auch vermin,
dern.

v. Werdt stimmt unter der Bedingung zu den Büdget-
ansätzen, daß sie von keiner Seite überschritten werden,
sollte dieß aber der Fall sein, so beaiuragl der Sprechende
die Verdopplung des für die Bcrn-Bclp Straße ausgesetzten
Kredites.

Jmobersteg bemerkt gegenüber dem Antrage des Herrn
v. Buren, daß immerhin noch besondere Voriräge für die
einzelnen Straße»bauten dem Großen Rathe vorgelegt werden
müssen, daß eS also in der Wirklichkeit auf das Gleiche
herauskomme.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschafts.
kommission hält den Antrag derselben fest, ohne jedoch eine
Lebensfrage daraus zu machen. Die Kommission glaubt
namentlich deßhalb hier eine Ersparniß machen zu können,
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weit eS sich um Bauten handle, deren Unterlassung nicht am
wachsenden Schaden liege, ferner weil gegenwärtig im
Lande Millionen für Eisenbahnbauten verwendet werden,
endlich weil eS sich um Herstellung des Gleichgewichtes zwi-
scheu den Einnahmen und Ausgaben handle und auf andern
Berwalrungszwetgen keine Reduktionen möglich gewesen seien.

Dähler, Direktor der öffentlichen Bauten, entgegnet
Herrn Tscharner, daß es sich bei Zäziwyl um eine Straße
zwerier Klasse handle, während die Krauchthal-Straße zum
Theil nur in die vierte Klasse gehöre; daher die verschiedene
Betheiligung des Staates. Auf den Antrag deS Herrn
Bucher in Betreff der Qberwegmeisterstellen wird erwiedert,
daß dieser Gegenstand seiner Zeit vom Großen Rache
behandelt und definiliv erledigt worden sei. Den Antrag des

Herrn v. Buren hälr der Sprechende nicht für nothwendig,
da an neuen Siraßenbaulen doch nichts ausgeführt werde,
bis der Große Stach »weilen die Pläne genehmigt habe.
Endlich möge man bedenken, daß der Staat seit 25 Jahren
14 Millionen fur das Mllitärwesen, dagegen 10 Millionen
für öffentliche Bauten ausgegeben habe, und wenn der Redner
weit enlfernl ist, eiwas im Mtliiärwesen zu vernachläßigen,
so erinnert er dennoch daran, wie manche für dasselbe
verwendete Summe unsichlbar verschwunden sei, während eine
Reihe schöner Bauwerke von den Leistungen de§ Staates im
Bauwesen Zeugniß geben.

v. Buren zieht seinen Antrag zurück.

Abstimmung.
Für die unbestrittenen Büdgetansatze Handmehr.
Für den Kredit von 2a0,uoo Fr. unter

Ziff. 3, t, S6 Stimmen»
Für Herabsetzung dieser Summe auf Franken

230,000 33 »
Damit fallen die Anträge der Herren

Otth und v. Werbt dahin.
Für den Antrag beS Herrn Buch er 56 „
Dagegen 60 „

Uebertrag: Fr.
2) Amtsgerichte.

2. Besoldungen der AmtsgerichtSpräsidcnten
und Stellvertreter, nach dem Gesetz vom
9. Jänner 1861 Fr 72,000

Durchs.der letzten 4 Jahre Fr. 73,312.
t>. Raiizlcikosten >, 5 500

Durchs. der leyreo 4 Jahre Fr. 6,975.
c. Entschädigungen an die Mit.

glicder und Suppléante» der
Amtsgerichte 36,000

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 37/2KS.
<i. Besoldungen der Amtsgericht-

schreibe? von Prunirut, DelS-
berg, Lauten, Fre>bergen, Mün-
ster und Neuenstadt » 4,795

Durch,, der letzten 4 Jahre Fr. 4,616.
e. Mielhjlnse fur die Gerichts«

lokalien zu Biel, Laufen, Ober-
hasle und Saaneo » 600

k Mlethzinse für die Lokalien der
AmlSger«chtschreiberelen zu
Biel, Oberhaöle, Erlach,Neuen-
stadl, N-dau, Saanen, Laupen
und Bern » 730

63,060

Durchs. der letzten 4 JahreìFr. i ,233.
Fr. 119,626

3) Siaaisanwaltschaft.
2. Besoldungen des GeneralprokoratvrS und

der Bêjtrkôprokuratoren Fr. ls,4oo
Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 16,172.

t». Büreaukostcnund Reiscauslagen » 4 000
Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 4,000.

Fr. 19,400
4) Geschwornengerichte.

Tag. und Reisegelder an die Geschwornen,
Auslagen der nrlminaikammer,BeheizungS-
und BeieuchtUtigskostea ». » 20,000

Durchschaittdtrketzlen4Jahre22,409.
Summa für die Gerichisverwaliung Fr. 242,oss

Die Ansätze dieser Abtheilung werden ohne Einsprache
durch daS Handmehr genehmigt.

VM. Kosten der Gerichtsverwaltung.

1) Obergericht.
2. Besoldungen des Präsidenten und der

Mitglieder, nach dem Gesetz vom 9. Jänner
18S1 Fr- 54,200

Durchs derletzren4JabreFr S3,542.
t, Sitzungsgetdcr an die Sup-

plcanlen » 1,600

Durchs. der letzten 4 Jahre Fr. 2,1 t 7.
Fr. 55,300

c. Kanzlei:
t. Besoldungen deS ObergerichtSschreiberS

und der Kammerjchreiber Fr. 6,500
Durchs. der letzten 4 Javre Fr. 6.S00.

2. Besoldung dcS Ofsizi .lS mit
Amlötl'iduaqsverg rung 760

Durchs. der letzten 4 Iah- e Fr. 822.
3. Büreaukostcn « 20,000

Durchs. der letzten » Jahre Fr. 20,769.
Fr. 27,260

Uebertrag: Fr. 83,060

Tagdlatt deS Großen Rathet iss?.

Der Herr B e r icht e r st a t ter deS RegierungSratheS stellt
Uvch den Antrag, den bereits im Laufe vorigen Jahres
bewilligten, aber noch nicht verwendeten Kredit von 6000 Fr.
für die verfassungsgemäß angeordnete Volkszählung
nachträglich in daS Budget der Direktion deS Innern für 1857
aufzunehmen.

Der Herr Berichterstatter der StaarSwirthschaftS-
kommisfion pflichtet diesem Antragt bei, welcher ohne Ein-
spräche genehmigt wird.

Der Zusammenzug der Ausgaben und die Bilanz folgen
später.

28
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Außerordentliches Budget pro 1867.

Laut der StaalSrcchnung pro 1856, Fol. 61,
sind vom Airteiyen fur Bestimmung
außerordentlicher Zwecke von Fr. t,600,000
auf 1. November 1866 abbezahlt worden „ 100,000

ES blieben demnach noch restanzliche Schuld Fr. i,400,000
Am t. November dieses Javres ist wieder

abbezahlt worden dle zweite Serie mit » 120,000

ES blieb am i. November 1866 noch im
Ausstände Fr. i,280,ooo
und am 1. November 1867 soll wieder ein
Zahlungsstoß stallfinden (dritte Serie) mit n 120,000

Es würben am 1. November >867 demnach

noch bl> then Fr. 1,160,000
deren Amortisation an Kapital und Zinsen
durch den Eingang der Exuasteuer von

pro mille, errragend fur den alten Kaniou
eirca Fr. 131,000
und für den Jura circa » 29,000

Zusammen jährlich cirka Fr. 1»0 000

stattfinden soll, ganz nach dem Finanzptane,
welchen der Grope Rath, der am 2o. Mai
1863 und â August 1866 darüber berieth,
angenommen var.

Von diesem Anleihen wurden zuerst im
Jahr >863 Fr. 1,300,000
und im Jahr 1866 » 200 00(1

zu ammen Fr. 1,600000 aufgenommen.
Die Gegenstände, welche auS dieser Summe bciirmea

wurden, sind soigende:
Außerordentliche Neubauten, infolge Wasserschadens,
Tittcnegung des BrienzeiseeS,
Bau des Irrenhauses Waldau mit Mobiliar,
Kosten der Münzresvrm,
Vorarbeiten und Pläne in Entsumpfungösachen,
Slra« enkorrenion TavaniuS-Bözlligen-Reuchcnelte,
RelUtuiio» von Ausgaben präparalorifcher Arbeiten für

die Sr»landenlfu.i.psung.
lVk. Die nähern DeiailS find schon im Budget, Fol» 26,

pro >866 angegeben worden uno wir verweisen darauf.
Dasselbe enthalt die Totalität der bewilligten Artikel
lmt juiammcn Fr. i 600 000.
Auskunft aber die Rechnung enthält der Anhang zu der

Slaatsrechnung pro >866, Fol. 63, nach Beschluß des Großen
Rathes dcS KanronS Bern vom 26. Mai 1863.

Wir beschränken uns daher daraus, Fo>gendeS zu
bemerken :

Fr. Rp.
1) Die außerordentliche Sieuerquotc pro 1866

für den ganzen Kanion betrug netto 160,217. 66

Das Gesammteinnehmen betragt bis
Ende 1856 1,602,007. 6?

Das GefammtauSgeben I,3t6,2ts. —
so dnß aus 1. Januar 1866 der Kassa-
saldo verblieb Mil 286,792. 62

2) Nach der Bilanz, welche die letzte Staats-
rechnutlg pro >866, zol. 62, ve>jî«gl, find
bis zum Schlüsse desselben JaoreS aus
dem Anlelhcnseitrag zu den bestimmten
Zwecken, verwendet worden:
». die außeroidenctichen Bauren infolge

Wasserschadens, in zwei Posten 166,394. 32
6. Ticfericgung des BnenzerieeS und

Schleußenwerke zu Unterseen 146,473. 83
L. Baure Irrenhaus Waldau 641,626. 96

Ueberkrag: Fr. 962,494. io

Fr. Rp.
Uebcrtrag: 962,494. 10

47,314. —

162,380. 4v

79,620. 69
82,801. 61

fi. Möblirung dieser Anstalt
e. Kosten der Münzreform mit Zinsver¬

gütung
k. EntsumpfungSvorarbeiten im Seeland,

Pläne, Vermessungen Rückstände
Z. Tavanneö-Bezlngenstraße

Zusammen an reellen Ausgaben 1,324,610. 24
Fr. Rp.

t>. Verzinsung deS AnlcihenS
UNd Kosten 76,147. 68
Bttreaukosten, Besoldungen,
Porti 4,924. 23

80,071. 91

1,691,374. 67

Summa der bis Ende «866 bezahlten
gaben auS dem Anleihen 1,404.682. 16

Die obige Rcchnungsrestanz beigefügt mit 286,792. 52

ergibt sich die Bilanz-Sumwe von
welcher entgegensteht:

Fr. Rp.
». restanzlicheS Anleihen mit 1,400,000. —
!>. Sieuerquoten pro >854

btS 1866 mit 29>,374. 67
1,691.374. 67

Wie oben ersichtlich, find 1,324,6 io. 24
btS Ende 1866 verwendet »vor-
den.

DaS außerordentliche Büd-
get pro 1866 scptc folgende
Kredite aus:

Fr.
fur die Rcuchenettc-

straße ioo,000
Simmenthal-Wasser-

schaben 10,000
Emmenthal - Wasser-

schaden 14,000
Unterseen Schleußet«-

bau 8 000

für BauauSaaben 132,000
wozu Guthaben der

Waldau auf dem
Mobiliarkxedit 27 686

Summa 169,686 169,686. —
so daß sich die murhmaßlichen
Ausgaben auf Ende Jahres
Ivso belaufen wurden auf 1.484,196. 24

Hiezu bewilligte der Re-
gicrungsrath am 9 Mai 186S
für den Schleußenbau in Unter-
seen unrer Vorbehalt der
Ratifikation des Großen Rathes 7,000. —-

1,491,196. 24
Es würden demnach auf

1867 muihmaßlich versügbar
verbleiben 8,803. 76

gleich der Anleihenssumme von 1,600,000/—

Wir schlagen nun vor, diese Restanz von Fr. »,so3. !z6,
d- h wie sie sich >n der Wirklichkeit nach Abschluß der
SlaatSrechniing vro >866 herausstellen wird, pro 1867 auf
die Reachcnetiestraßc zu verwenden.

Außer den hicvoc erwähnten Summen für die Reuchc-
netteftraße ist »os hieraus zu verwenden der von der Stadt
Bei laut dem vom Gr. Raide sanktioninen Vertrag festgesetzte
Betrag von Fr. 60.000, zahlbar in drei Raten:



<856. <867. 186».
Fr. <7,000. Fr. <7,000. Fr. <0 000,

wovon die erste bereits bezahlt ist.
Die Baudinktlon verlangt aber für die Vollendung dieser

sehr schönen und, wie man sagt/ sehr gelungenen Kunststraße
noch eine Subsiste vom Staate von Fr. 200,000, die sich

freilich in <»67 nicht ganz aufbrauchen sondern wovon noch
ein Theil d>m Jahre <868 zufallen wird

ES entsteht nun die Frage, wie dieses bedeutende
Kapital aufgebracht werden solle. Die Ftnanzdirektlon kennt
keinen andern AuSweg, alS entweder für das außerordentliche
Budget noch 2/,« pro iniUe nachzufordern, mit Verthcilung
auf zwei Jahre, over daS Anleihen um Fr. 200,000 zu
vermehren, welche Summe im Lause dieses JavreS zum
nämlichen Zinsfüße leicht erhältlich wäre. Man mußre in diesem
Falle den Endtermin der Amortisation ein Jahr, nämlich
auf den <> November <806, hinausschieben, aus welchen diese

Fr. 200,000 zahlfällig wurden. Aus diese Welse wurde dieses
große Bauwerk noch in die gleiche Äomptabililät kommen
und der gleiche Gegenstand in eine Rechnung fallen, waS
sehr wünschenSwcrly »it.

Wir können dieses Verfahren um so eher empfehlen,
alS wir mit allen andern Gegenständen, die auszuführen sind,
per Saldo abschließen können, und die betreffenden Bedürfnisse

befriediget sind, während wir bet Aufnahme dieser
Summe »n daö ordentliche Budget wieder in die Desijlle
fallen würben.

Ein anderer Grund ist noch der, daß die
bisherigen Abzahlungen der Schuld nach Be.
schluß des Großen RaiheS durch die zwei
Zah.ungSstöße pro t. November <866 und <866
um Fr. 2^0,000
sich vermindert haben und am t. November
<867 fernere » <20,000
abbezahlt werden.

Zusammen Fr. 34o,ooo
so daß daS Anleihen am Schlüsse vom Jahr
<867 nur noch n t,<00,000
betragen wird, daher der letzte Nachkredit für die Neuche.
»eltestraße hier am besten seinen Platz findet. Alles würde
nach gleichem System be^anvelt und die Steuerpflichtigen
möglichst erleichtert.

Amortisation.
In Ausführung des groxrälhlichan Beschlusses vom

29. August <866, wonach zur Ermöglichung der Amortisation
deS SlnleihcnS bis zum l. Januar <800 nun alle Javre eine
Exrraquole von 2/,, pro nnilu im alien Kan on und vom
gesetzlichen Verhältniß im Jura bezogen werden soll, wild
aun IM Javre >867 die vierte Extrastcuer dieses Betrages
zu erheben sein, deren Ertrag von den ordentliche» Einnahmen
getrennt, und m die AnUivenStaffe eatrichiel wird.

Dme Steuerquvle wiro veranschlagt wie voriges Jahr:
sur den allen Kanton aus uetto Fr. <29,600
für den Jura » „ » 28,8vo

Summa Fr. <68 400
Mit dieser Ausstellung der Verhaltnisse schließt die Fi-

naujdliektion ihren Bericht und trä^t darauf an, daß obige
Sleuerquore m t der ordentlichen direkten Steuer pro <867
bezogen und daß vom Großen Rathe unter Gurheißung diese»

Büdgerberichts nachträglich auch der am 9. Mai <860 für
den Schleußenbau in Unterseen vewilligre Kredit von Fr. 7000
genehmigt werden möchte.

Mit Hochachtung!

Bern, den <0. Dezember <866.

Der Direktor der Finanzen:

F u e t e r.

<tt
Vom RegiernngSrathe genehmigt und mit Empfehlung

an den Großen Rath gewiesen.

Bern, den <t. Februar <867.
Namens des RegierungSralheS,

Der Vizepräsident:
P. Mtgy.

Der Rathöschreiber:
L. Kurz.

Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS
setzt der Versammlung die Verhältnisse auseinander, wie sie
im obigen Berichte dargestellt sind und schließt dahin, der
Große Rath möchre nebst der Genedmigung obiger Anträge
auch die Sanktion deS AnleihenS von 200,000 Fr. für die
Vollendung der Reucheneite-Siraße und dessen Amortisation
gleich derjenigen des HaupianleihenS mit Versallzeit auf
<. November <866 auSsvrechen. Zugleich wird die Zusiche-
runa ertheilt, daß der Vorschlag für <867 sich in der
Wirklichkeit höher deläuft, alS er im gedruckten Entwurf erscheint,
indem er laut soeben abgeschlossener Rechnung Fr. Z6,46<
beträgt.

Der Herr Berichterstatter der StaatswirtbschaftS.
kommission schließt sich dem Antrage der Finauzdireklion und
deS RegierungSratheS an.

Feune wünscht, daß die zur Vollendung der Reuche-
nette-Straße für <867 als verfügbar bezeichnete Summe
von Fr. 8808 zur Vollendung der Straße von Bcllerive bei
DelSberg verwendet werte, in Betracht, daß dieser Straßenbau

sehr nothwendig und daher vor längerer Zeit schon
dekretirt worden sei.

Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS
widersetzt sich diesem Vorschlage, weil die Summe von 8808 Fr.
nur alS eine mutbmaßliche in Aussicht gestellt wurde, die in
der Wirklichkeit sich, wie bereit» erwähnt, aus 36,46t Fr.
beläuit, namentlich aber weil die im außerordentlichen Büdget
verzeitvne en Gegenstände eine besondere Rechnung für sich
in Anspruch nehmen.

Feune erklärt, wenn er gewußt hätte, daß die fragliche
Summe Nicht verfügbar sei, so hätte er bei Behandlung de»

ordentlichen Büdget» einen Kredit für den genannten Straßen-
bau verlangt. Wenn e» noch früh genug ist, so wünscht der
Redner, daß ein Kredit vom nämlichen Betrage für die
Straße von Bellerive ausgesetzt werde.

Der Herr Präsident erklärt - daS sei nicht zuläßig,
indem da» ordentliche Büdget mit Ausnahme eines Ansätze»
der Direktion der Justiz und Polizei erledigt set, daS
außerordentliche Büdget aber aus einer besondern GeseyeSbestim-
mung beruhe; dagegen stehe es Herrn Feune frei, einen
Anzug einzureichen.

DaS außerordentliche Büdget wird mit der vom Herrn
Berichterstatter des RegierungSratheS beantragten Ergänzung
durch das Handmehr genehmigt.

Noch wird eine Mahnung deS Herrn Feune und eils
anderer Mitglieder des Großen RaiheS aus dem Jura
verlesen, mit dem Schlüsse:
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Der RegierungSrath möchte eingeladen werden zu unter«
suche»/ was zu thun sei/ um dem Jura zu Erstellung einer
Eisenbahn zu verhelfe»/ und/ sei eS offiziell oder offiziös,
zu allen Mittel»/ welche zu Erstellung einer solchen führen
können, handzubtelen.

Schluß der Sitzung: 2 Uhr Nachmittags.

Der Redaktor«

Fr. Faßbind.

Zehnte Sitzung«

Donnerstag den 26. Februar issk.
Morgen» um 8 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kur».

Nach dem Namensaufrufe find folgende Mitglieder
abwesend, Mit Entschuldigung: die Herren Berger, Geiser,
Daniel; Gouvernon, KrebS in Twan«/ Masel- Moser, Gottlieb;
Oberlt, Parrat, Probst, Sahli, Christian; Schafftet und
Scheorer; ohne Entschuldigung: die Herren Amstutz, Bessire,
Botteron, Brand. Schmtd, Buri, Jakob; Buri, NiklauS;
Bützberger, Carrel, Chopparl, Froidevaux, Girardin,
v. Grafenried, Großmann, Hänni, Haldimana in Eggiwyl,
Herren, Hirfig, Jaquet, Jngold, Karrer, Kasser, Kilcher,
Kipfer, Koller, Küng, Lehmann, Christian; Lehman«,
Johann; Lehmann, Daniel; Lenz, Manuel, MarquiS, Maur-
hofer, MatthyS, Metdöe. MooSmann, Morgenthalcr, Moser,
Rudolf; Moser, Johann; Müller in Hofwyl, Nagelt, Nig-
geler, Peteut, Prudon, Rcichenbach, Fürsprecher; Röthlis.
berger, Jsak; RöthliSberger, Gustav; RöthliSberger, Mathias;
Rubin, Schären in Stegen, Schären in Spie;, Schmutz,
Seiler, Siegenthaler, Sierchi, Stettler, v. Tavel, Tièche,
Theurillat, v. Wattenwyl in Dießbach, v. Wattenwyl in
Rubigen, Weber und Wyß.

KaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen Und

ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Tagesordnung;

Vorträge der Baudirektion.
Nachdem übereinstimmenden Anträge des Regierungsrathes

und der Direktion der öffentlichen Bauten
wird ohne Einsprache durch daS Handmehr beschlossen, waS

folgt:

t. Für den Neubau der Krayligeu.Brücke bet

Bätlerkindea wird ein Kredit von Fr. >9,oyl> ausgesetzt und
der RegierungSrath wird ermächtigt, kleinere, im Interesse
deS Baues liegende Abänderungen von sich aus vorzunehmen-

2. Korrektion der Worb.Zäziwyl-StraßS.

». Für die Korrektion der Bern-Luzern. Straße
zwischen Worb und ZäzrwHl, l, ll. und lV. Sektion,
werden Fr. 7s,voo b.willigt, wovon pro 1857 Fr. SvS»
zu verwenden find,

d. Der Baudirektion wird für die Ausführung nach dem
Plane des Herrn Geomerer Schmalz und den in den-
selben aufgenommenen Dimensionen das Expropriation«,
recht und die Ermächtigung ertheilt, im Interesse deS

BaneS liegende Abänderungen von sich aus anzuordnen,
c. Diese Bewilligung iit an den Vorbehalt der Leistung

der von der betheiligtcn Gegend zugesagten Beiträge
geknüpft.

Dähler, Direktor der öffentlichen Bauten, als Bericht,
erstatt», bemerkt, daß sowohl die Zunahme des Verkehrs
der Straße über Langn«». als ganz besonders deren schlech.
ter Zustand auf der im Vortrage bezeichneten Strecke (fie
zählt neun beträchtliche Stütze mit 9—t6°/<> Steigung) die
erwähnt« Korrektion als sehr dringlich erscheinen lassen, wenn
der Verkehr nicht länger großen Belästigungen ausgesetzt
bleiben soll. Die beiheiligte Gegend leistet einen bedeutenden
Beitrag.

Z. Für die jährlich wiederkehrenden Schwellen-
arbeiten längs der Aare zwischen Schützenfahr und
Elfenau wird ein Kredit von Fr. t4,voo bewilligt.

4. Der Baudirektion wird zu Erwerbung eines Gruod-
eigenthumS behufs Erweiterung der im Lande deS Herrn
Niklaus Wälti im Bigenthal befindlichen und ausgebeuteten
Kiesgrube das Exproprianousrecht ertheilt.



Run folgt die endliche Redaktion der ersten
Berathung des Gesetzes über daS Armcnwesen.

Die betreffenden Verhandlungen wurden auf Seite k? ff.
des laufenden Jahrganges mitgetheilt. Die Verhandlungen
über den Anzug des Herrn And ere g g stehe Seite 77 ff.
hievsr-

Verordnung

zNm Schutze der Eisenbahnen und ihres Be.
triebeS

Der Kroße Rath des Kantons Bern,
im Hinblick auf den Art 30 der zu Künsten der Cc«.

tralbahn dlnstevllicy dcS BaueS und Betriebes von
Eisenbahnen im Kanron Kern errichteten Conzesstonsakle vom
Z4. November l«S2,

verordnet;

An. i.
Men nicht im Dienste der Bahn angestellten Personen

ist untersagt, ohne Erlaubniß der Bahnverwallung eine dem
Betrieb übergebene Eisenbahn oder deren Seitenvöschungen
zu betreten, oder deren Einfriedung zu besteigen.

Art. 2.

Es ist des Weitem untersagt, ans der Bahn zu reiten
oder m fahren, Thiere auf dieselbe zu treiben, oder unachtsamer

Weise auf die Bahn einzulassen.
Nur an denjenigen Stellen, wo Weg. und Straßen-

Uebergänge bestehen, darf die Bahn von Fußgängern, Reitern
und Wagen überschrillen werden, wenn die Schiagbäume
oder Barrieren geöffnet sind. Dabei ist aber verboten, aus
solchen Uebergängcn muldwiUig zu verweilen, Thiere oder
Fuhrwerke darauf stehen zu lassen.

Art. 3.

Fuhrwerke dürfen nnr im Schritte über die Bahn gc-
fahre« werten. FaUS sich zwei oder mehrere Fuhrwerke an
einem Wcgübergange begegne«, sollen dieselben zirka 20
Schritte vor demselben anhalten, und der Bahnwärter hat zu
bestimmen, welches von ihnen zuerst über die Bahn fahren darf.

Art. 4.

Zehn Minuten vor dem Eintreffen eines Bahnzuges
dürfen, nach geschehener Abmahnung des Bahnwäriers, kerne

Viehheerden mehr über die Kahn gehen.

Art. S.

Es ist verboten, Steine, Holz und dergleichen auf die

Bahn zu legen oder zu werfen, an derselben etwas zu be.
schädigen oder zu verändern, Wasserabzüge zu verstopfen,
Einfriedungen zu öffnen oder wegzunehmen, UebergangSwehren
eigenmächtig zu öffnen, Signale zu entfernen te.

Art. 6.

In den Bahnhöfen und auf der Bahn hat sich Jeder,
mann den vom RcgierungSralhe genehmigten Vorschriften der
Bahnverwsltunn, die öffentlich anzuschlagen oder sonst dem

Publikum bekannt zu machen sind, zu unterziehen.

Tagblatt des Großen Rathes >857.
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Art. 7.

Wer den Artikeln 1,2, 3, 4 und 6 zuwiderhandelt, oder
in den Bahnhöfen eine von den kompetenten Behörden ge.
nedmigtc Bekanntmachung abreißt, entstellt oder absichtlich
besudelt, unterliegt einer Geldstrafe von Fr. 2 bis Fr. 20.

WiderHandlungen gegen Art. S sind mit einer Geldbuße
von Fr. s bis Fr. wo oder mit Gefangenschaft bis auf t4
Tage zu bestrafen.

Art. 8.

Alle Uebertretunaen dieser Verordnung sind von dem
betreffenden Starionövorstande schriftlich dem RegierungS-
starrhaller des Annes, wo der Fall sich ereignet, anzuzeigen.

Wenn jedocd der Fehlbart vorzieht, den vom Slaiions-
vorstande nach Mitgäbe der gegenwärtigen Verordnung be-
stimmten Betrag der Buße sofort baar zu entrichten, so ist
der Straffall als erledigt zu betrachten.

Die so bezahlten Bußen sind dem betreffenden Regie-
rungsstalthaiter einzuliefern.

Art. 9.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des Gesetzes über
daS eidg'Nöist'che BundcSstrafrecht vom 4. F.bruar !8Z3 »e.,
wonach Handlungen der erwähnten ober anderer Art, sofern
Personen oder Sachen, die steh auf einer Eisenbahn befinden,
einer erheblichen Gefahr ausgesetzt oder beschädigt werden,
Geldstrafen (bis auf Fr. 40,000), Gefängnißstrafen (bis 6
Jahre) und Zuchthausstrafe« (biS 8o Jahre) unterliegen.

Art. w.-

Diese Vcrordnnng ist zu Jedermanns Verhalt durch das
Amtsblatt bekannt zu machen, an den SralionSgebänden
und sonstige« geeigneten Orien öffentlich anzuschlagen und
in die Sammlung der Gesetze und Dekrete aufzunehmen.

Sabli, Direkter der Eisenbahnen und Entfumpfunge»,
als Berichterstatter. ES ist Ihnen bekannt, daß im Lauft
des künftigen MonarS d'.e Eröffnung der E'ftnbahn auf
unserm Kankonsgcbiele stattfinden wird- Die mannigfache
Gefahr, welche mit dem Betriebe der Eisenbahnen verbunden
ist, erfordert polizeiliche Bestimmungen zum Schutze derselbe»
und tvreS Betriebes. Deßhalb wurde schon in der Konzession
der C'Ntralbahngefellschart die Erlassung einer solchen
Verordnung Vorzeichen, und mit der Anzeige der Eisenbahn,
verwaliung, daß demnächst die Eröffnung der Bahn
staltfinden werde, der Wunsch verbunden, daß dieseloe erlassen
werden möchte. ES existire« bereits ähnliche Verordnungen "

in andern Ranronen Sämmtliche in dieser Verordnung mit
Straft bedrohten Handlungen find polizeilicher Natur, indem
diejenigen Handlungen, welche sich zu einem Vergehen oder
Verbrechen quaiifiziren, bereits im B»ndesgcsetze vom 4.
Februar WZ3 behandelt sind, so daß wir in dieser Beziehung
nicht veranlaßt sind, Bestimmungen aufzustellen. Ich hielt
wich bei der Redaktion an die in andern Kantonen bereits
bestehenden Verordnungen über denselben Gegenstand und
brachte nur einige kleine Modifikationen an, welche durch
unsere Verhältnisse begründet schienen. (Der Redner durchgeht

nun die einzelnen Artikel der Herordnung und schließt,
wie folgt:). Es ist am Schlüsse der Verordnung nicht
vorgesehen, aüf welchen Zeiipunkl sie in Kraft treten soll. Ich
werde den Antrag stellen, dieselbe am Tage der Eröffnung
der Eisenbahn auf hiesigem KanronSgebiere in Kiaft treten
Hu lassen; voraussichtlich wird dieser Zeitpunkt auf den
1. März nächstvln fallen. Ich stell« den Antrag, Sie möchten
in die Berathung der Verordnung eintreten und dieselbe >»

glodo behandeln.
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Tscharntr zu Kkhrsatz stimmt zum Eintrete«, findet
aber, die Verordnung enthalte fast ausschließlich nur
Bestimmungen »um Sedutze der Eisenbahn, wahrend solche zum
Schutze des exploitircen Publikums mangeln; eS wird daher
eine Vervollständigung der Bestimmungen in dieser Hinsicht
gewünscht.

Jmobersteg erwiedert dem Herrn Präopinantcn, daß
die Verordnung ocradc im Interesse des Publikums und zum
Schutze der Personen, welche die Eisenbaon benutzen, erlassen

werde. Für alltälliae Beschädigungen am Eigenthum von
Privaten hafte die Gcs llschaft. sowie auch für Schaden, der
aus Nachläßigkeir ihrer Angestellten eintreten kann In
Betreff der Jnkraftirelung wünsvl der Sprechende, daß die
Verordnung nur so weit in Kraft trete, als die Bahn dem
Betrieb übergeben sein werde.

Herr Berichterstatter. Herr Tscharner geht von
zwei unrichtigen Vorauss.tzungen auâ. Die erste besteht in
der Behauptung, lne Verordnung werde nur zum Schutze
der Eisenbahn erlassen, wävrcnd sie sowohl im Interesse deS

Publnums als der Gesellschaft liegt, wovon ein Blick auf
die einzelnen Bestimmungen S>c überzeugen wird Die zweite
Voraussetzung b.st ht darin, daß die Verordnung alle V-r-
dältnisse berücksichtige, wel r e mit der Eisenbahn in Ver-
bindung stebcn Das ist durchaus unrichtig. ES handelt
sich um eine Polizeiverordnung - aber um kein Exvropria-
tionsgesetz, indem wir ein solches bereits haben und zwar
ein «i 'g nössisches. Wenn von Seite der Eisenbahn Schaden
entsteh!, so kann die Verwaliung derselben vor den Richter
gezogen werden und zwar vor den Richter des KantonS Bern.
Ich vergaß vorhin zu bemerken, daß es sich um ein
bleibendes Gesey handelt, welches einer zweiten Berathung
unterworfen ist, aber vorläufig provisorisch in Kraft treten
muß. Die Inkraftsetzung sollte für den ganzen Kanton gelten,
cS versteht sich dann von selbst daß die Verordnung nur auf
die Elsenbahl,strecke» anwendbar ist, welche dem Betriebe
übergeben sind.

DaS Eintreten und die Behandlung der Verordnung
in globe, werden durch das Handmehr genehmigt.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt die vorliegende»
Bestimmungen zur Genehmigung.

v. Buren verlangt eine Vervollständigung des Art. s
in dem Sinne, daß bei den Uebergangswchren, welche nicht
eigenmächtig geöffnet werden dürfen, Wärter aufgestellt werden
sollen.

Gfeller zu Wichtrach beantragt, bei Art. 3 zu bestimmen

daß bet jedem Wegüvergang ein Bahnwärter aufgestellt
werden soll, um die ankommenden Fuhrwerkt nicht
aufzuhallen.

Tscharner in Bern findet bie Distanz von 20 Schritten
bei Arr. 3 zu bestimmt und möchte, um Vexationen zu
verhüten, eine allgemeine Vorschrift aufnehmen.

v. Er lach bekämpft den Vorschlag deS Präopinanten,
sich auf die Erfahrung berufend, daß durch Annäherung der
Pferde an die Eisenbahn leicht Kollisionen und Unglück
entstehen können.

Friedli stellt den Antrag, im Art. 2 (erstes Alinea)
vor dem Worte „unachtsamer" einzuschalten: „bei gehöriger
Einfrtstung", weil sonst Vieh leicht die Bahn bcireten könnie.

Ferner hält der Sprechende den im Art. 4 festgesetzten
Zeitpunkt von 10 MittUien für zu lästig gegenüber dem P«-
blikum, und glaubt, 6 Minuten sollten genügen.

Dr. v. Gonzen bach warnt die Versammlung, viele
Aenderungen an der Verordnung vonunehmen, wel der Große
Rath sich nicht in der Lage befinde die Verhältnisse gehörig
zu beurtheilen und vorerst Erfahrungen gemacht werden
müssen, deßhalb habe die oorberaroeude Behörde denn auch
sich an bereits bestehende ähnliche Verordnungen anderer
Kantone gehalten.

Herr Berichterstatter. Ich pflichte der Ansicht deS

Herrn v- Goazcnbach vollständig bet, und erklärte bereits,
daß ich mich beim Ausarbeiten dieser Verordnung an ähnliche

Verordnungen anderer Kamone hielt, wo schon seit
längerer Zeit Eisenbahnen bestehen. Auf die Bemerkungen
der einzelnen Redner habe ich Folgend S zu erwiedern. WaS
vorerst das Aufstellen von Bahnwärtern vetr fft, so herrscht
in di.ser Beziehung bei den Bahnverwaltungen die größte
Ordnung; es komnn ihnen nicht in den Sinn, und zwar in
ihrem eigenen Jnlereste, die Sache der öffentlichen Sicherheit

zu überlassen. Ueberdicß steht uns das Recht zu, die
Reglcmenre über den Betrieb der Eisenbahnen auf dem
Gebiete unsers KantonS zu genehmigen und solche anfällig zu
ergänze«; einige wurden schon vorgelegt, andere werden später
folgen, in diese Verordnung gehört der Gegenstand nicht,
weil man sonst daraus folgern konnte, es müssen da, wo es

nicht vorgeschrieben ist, keine Bahnwärter aufgestellt werden.
Ebenso verhält es sich mir der Aurstcht an den Wegnber-
gängen. Auch hinsichtlich der Einfrlstung der Bahn wird
es die Aufgabe der Regierung sein, dafür zu sorgen, daß in
d-eftr Beziehung die möglichen Sicherhcitsmaßregeln von der
Baonverwaltung getroffen werden. Andererseils kaun man
auch dem Publikum zumulhcn, daß es die gehörige Vorsicht
ebenfalls beobachte, deßhalb muß ich die in den Arr. 3 und 4
enthaltenen Bestimmungen festhalten, mit der Ausnahme,
daß daS Wort «circa" im Art. 3 durch „ungefähr" ersetzt
werde. Ich schließe daher mft dem Antrage, Sie möchten
die Verordnung unter Vorbehalt der zweiten Berathung ge-
neomigen und sie auf den Zeitpunkt der Eröffnung der Eisen-
bahn auf bernischem Gebiete provisorisch in Kraft s.tzen.

Tscharner in Bern und v. Büren ziehen ihre An-
träge zurück.

Die Verordnung wird nach dem Antrage deS Regie-
rungsraihes Mit der vom Herrn Berichterstatter
vorgeschlagenen Modifikation genehmigt, die Abäuderungs-
anrräge bleiben in der Minderheit.

Jmobersteg. Gegen die sofortige Inkraftsetzung der
Verordnung sabe ich nichlS einzuwenden, aber wenn ich den
Herrn Berichterstatter recht verstanden habe, so möchte er
dieselbe einfach mit der Eröffnung der Eisenbahnen auf der-
nischem Gebiete zusammenfallen lassen. Wen» die Hauptlinie
vollendet wäre, >o wäre das richtig, da aber die in ungefähr
14 Tagen zu e>öffnc»dc Bahn nur eine kleine Strecke berriffl,
so tonnte man bei so allg.meiner Fassung b<S Beschlusses
schließen, daß auch die nicht vvllnderen Bahnstrecken unter
die Verordnung fallen, u>.d es wäre zu befürchten, daß Leute,
welche solche Strecken bureren wurd n, in Schaden kommen
könnten, 0 schon die Verordnung auf diese Strecken nicht
Geltung haben soll. Zudem bemerke ich, daß für Strecken,
die noch nicht defahnn werden, von den SekiwiiSiNgeuicurs
Verordnungen aufgrstellr werden. Ich möchte daher bei-



fügen, daS Inkrafttreten beziehe sich nur »auf die in Beirieb
geseyren Sincken".

Herr Berichterstatter. Fn der Sache selbst bin ich
mit Herrn Jmobersteg einverstanden und habe auch nichts
dagegen, wenn man eine Vervollständigung der Redaktion
«ufnevmen will, die seiner Ansicht entsp-ichi; mir schien es

nicht nö>h>a. Wenn Sie die einzelnen Artikel der Verord-
aung du-chlesen, so werden Sie sehen, daß überall voraus,
gesetzt wi-d, die Eisenbahn sei wirklich in Berried. Der
Sinn ist dieier, daß die Verordnung auf den Zeitpunkt der
Eröffnung der Eisenbahn jcweilen fur die Strecke in Kraft
trete, welche dem Betrieb übergeben wird.

Jmobersteg. Mein Zweck ist erreicht, sobald eine
solche Erklärung in das Protokoll oder in das VerhandlungS-
blatt ausgenommen wird.

Der Herr Berichterstatter stellt nun den Antrag,
die Verordnung sofort provisorisch in Kraft treten zu lassen.

Jmobersteg beantragt, den t. März nächsthin alS
Zeitpunkt deö Inkrafttretens zu bestimmen.

Abstimmung.

ür die sofortige Inkraftsetzung Mehrheit,
ür den Antrag des Herrn Jmobersteg Minderheit.

Vortrag deSRcgierungSrathes mit dem Antrage:

der Große Rath möchte den FürkaufS Verordnung eu
von Bern, Burgdorf und Thun seine Genehmigung
ertheilen.

Sahli, RegierungSraih- alS Berichterstatter. Die Ge.
weinderälhe von i^e n, Burgdors und Thun haben seiner
Zeit Fürkalnsverordnungen erlassen, welchen der Regie.
rungSrath seine Sanktion ertheilte. Der Jnoall dieser
Verordnungen besteht hauptsächlich darin, daß an den Markttagen
vor ii) Uhr die Waaren nicht im Großen aufgekau't werden
dürfen; eS detriffl di.se Vorsch ist jedoch nur die nöthigsten
LcdcnSmiitel. Ferner ist untersag, während des Mar.les
den Leuten ungebührlich in den Kauf zu fallen und die für
den Markt bestimmten Waaren außerhalb desselben zu ver-
kaufen. Die Verordnungen sollen bis zum i. Brachmonat
l. I ist oeraft bleiben. Der Reaierungsraih glaubie, weil
der Inhalt derselben nicht der Art sei, daß eine große Be-
schwerce des V rk.hrs daraus erwachsen wurde und da die
Maßr gel wirklichen Uebclsta>.den beg.gnen könne, so seien
die Verordnungen zu sauknouiren. In der Verfassung er.
bltckic die Regierung kein Hinderniß, indem zwar der j 79
derselben die Freiheit dcS Handels und der Gewerbe als
Reg l ausstellt, aver »unter Vorbehalt pol-zeckicher Bestim-
mungc«". Die Verordnungen bestehen schon seit längerer
Zeit, ohne daß sie einen wesentlichen Einfluß auf die Preise
ausgeübt hätten. Ich will nicht untersuchen, inwiefern die
Sache vom nanonalökonomischen Gesichtspunkte aus zu recht,
fertigen sei, indem man von diesem Standpunkte aus sagen
könnte, der Zweck werde nicht erreicht. Die Behörde ließ
sich vorzuglich durch die Rucksicht leiten, daß die Verordnungen

eine große Beruhigung siir daS Publikum enthalten.
Es ist Thatsache, daß sich auf unsern Märkten Anzeichen von
Krawallen kundgaben; daS Publikum war über die Vorkäufcr
sehr erbittert. Wir ballen in Bern schon Erscheinungen
dieser Art von sehr bedauerlichen Folgen. Der BundcSralh
ging bei der Genehmigung dieser Verordnungen vom näm-
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lichen Gesichtspunkte aus, so daß nur noch die Genehmigung
des Großen Rathes aussteht, welche nach § 4t der Verfassung
erforderlich ist. Ich stelle Namens des RegierungSratheS
den Antrag, Sie möchten zur Beruhigung des Publikums
den fraglichen Verordnungen Ihre Genehmigung ertheilen.

Tscharncr zu Kehrsatz verkennt durchaus nicht die
wohlmeinende Absicht des RegierungSratheS und den damit
verbundenen Nimbus der Popularität, er hält aver dafür,
daß alle derartigen Maßregeln nicht nur den Zweck nicht
erreichen, sondern demselben sogar entgegenwirken, weil sie
den Verkehr belästigen; die Erfahrung beweise dieß zur
Genüge-

Friedli bezweifelt ebenfalls, daß die Verordnungen
den Rügen gewähren, welchen man sich davon verspreche, da
sie vielmehr geeignet seien, die Zufuhr vom Markte
abzuhalten, wenn es aver zur Beruhigung dienen kann, ,o tritt
der Sprechende dem Antrage deS Regierungsralhes nicht
entgegen.

Michel empfiehlt die Ertheilung der Sanktion angele,
gentlich, weil sie im Jnreresse der Stadtbewohner übe-Haupt
liege, zur Beruhigung d.S Publikums diene und manche
Unordnung verhüten könne.

Gygax sieht die Sache nicht gleichgültig an, sondern
stellt den bestimmten Antrag, die Sanktion nicht zu ertheilen,
weil die Verfassung Freiheil des Verkehrs vorschreibe, sowohl
für den Handel mir Lebcnömitle>n als mit andern Gegen,
ständen, und dem Staate namentlich daS Recht nicht zustehe,
den Verkauf einer Sache an eine gewisse Stunde zu knüpfen,
woraus den entfernter»! Gegenden, weiche ihre Lebensrnittel
auf den betreffenden Märkten taufen müssen, große Belästi-
guiig erwachse.

v- Büren erklärt, daß die drei Hauptpunkte der frag,
lichen Verordnungen sich vollständig rechtfertigen lassen. Der
erste bet.esse daS Verbot, den Leuten ungebühttlch in den
Kauf zu lallen, was auf jedem geordneten Markte untersagt
sein musse; der zw.itt, das Verbot, für den Markt bestimmte
Waaren auf dem Wege zu verkaufen, liege sowohl im In-
tcresse der Produzenten alS der Konsumenten; der dritte
Punkt, das Verbot des FürkaufS vor w Uhr, beruhe besonders

auf der Berücksichtigung ver Verhältnisse größerer Ort.
schalten, wo Fürkäuler in einer nicht zu billig.»den Weile
die Lebenkmittei aufkaufen, um sie am nämlichen Tare wieber
auf den Markt zu bringen und so eine künstliche Erhöhung
der Preise bewirken. Uebrigens habe die Verordnung nur
den Charakter einer vorübergehenden Maßr.gcl und wird
daher zur Genehmigung empfohlen.

G fell er zu Wichtrach legt den betreffenden Verordnungen

kein großes Gewicht bei, setzt aber voraus, daß sie

sich nicht auf ten Fall eriirecken können, wenn z. B. ein
Sandmann Kartoffeln, die bei ihm bestellt worden, an einem

Marktlage irgend wohin führe.

Ganguillet ist in der Sache selbst damit einverstan.
den. daß die Freiheit des Verkehrs Regel machen müsse,

aber cö gebe even keine Regel ohne Ausnahme. N chk in
der Meinung, die Verordnungen nutzen viel sin gewisser
Beziehung seien sie eher schädlich) stimmt der Sprechende zur
Ertheilung der Sanktion, sondern weil es sich um eine
Maßregel handle, welche zur Beruhigung dcS Volkes diene,
daS eben seine eigenen Ansichten in der Sache have.

Seßler wünscht zu wissen, ob nicht die vorhandenen
Schwierigkeiten beseitigt werden könnten, wenn der Markt
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«twa um eine Stunde früher (namentlich im Sommer) eröffnet
wurde.

v. Effing er bemerkt, die diesige Verordnung erstrecke
sich nur auf den GemeindSbezirk; d>e Lokalbrhötde habe die.
felbe unge>ne, nur in Betracht der Umstände und der Stimmung

dès Publikums erlassen. Richt nur die Freiheit eeS

Verkehrs, sondern auch die Erlassung polizetlicver
Bestimmungen sei verfassungsgemäß gewährleistet, und die letzlern
seien oft in der Praxis da nölhig, wo sie theoretisch kaum
begründet erscheinen. So bald die Umstände eâ gestatten,
werden die polizeilichen Anordnungen aus das gewöhnliche
Maß zurückgeführt.

Kysi rechtfertigt im nämlichen Sinne, wie der Präopi-
nant kür Bern, die Verordnung von Thun und beruft sich

darauf, daß schon vor tv Iahren ähnliche Maßregeln
getroffen worden seien.

Aebi beruhigt Herrn Gfellcr mit der Erklärung, daß
es immerhin gestattei sei, Kartoffeln, die Jemand bestellt
habe, sich vor das Haus führen zu lassen; das Verbot des
Fnrkaufs beschränke sich nur auf die für den Markt
bestimmten Waaren. Der Sprechende ist auch der Ansicht,
daß der Nutzen der fraglichen Verordnungen sehr zweifelhaft
sei, aber die B hörden seien eben moralisch genöthigt, dem
Publikum einige Beruhigung zu gewähren.

Dr. v. Gonzenbach erklärt, daß gerade die Mitglieder
dcS bernischen GememderatheS, welche soeben daS Wort er.
griffen, ihn am meisten veranlassen würden, gegen die Er-
theilung der Sanktion zu stimmen, weil sie selbst an dem
Nutzen der fraglichen Verordnungen zweifeln und gestehen,
dieselben nur wegen der herrschenden Volksansichten erlassen
zu haben. Der Redner erinnert daran- daß Kaiser Napoleon
die lcyre Kammerses»on mit der Erklärung eröffnete: es sei
einer der größten Vortheile der Zeit- wenn man daS Volk
über die r-chtigen Grundsätze der Nationalökonomie aufkläre,
ES heiße tuer nicht daS Volk aufllären, wenn man sage,
man sei fur die Freiheit des Verkehrs, aber man stimme
dennoch zu einer Verordnung, welche diese Freiheit beschränkt.
Namenilich die Festsetzung einer Stunde set sehr verwerflich,
weil sie die Zufuhr vom Markte abhalte und so, stält die
Preise heradzuorücken, sie e-böhc. Da die Herren deS Ge-
meinderathes selbst so wenig Freude an ihrem eigenen Kinde
haben, so will der Sprechende denselben Gelegenheit geben,
ihre guren nalionalökonomischen Grundsätze zu bethätigen und
stimmt gegen die Saukiion.

Stooß theilt grundsätzlich die Ansicht dcS Präopinaiiltn,
bemerkt jedoch, daß cm hungriger Magen sich nicht mit
Raisonnements beschwichtigen lasse, und von diesem Stand,
punkte aus empfiehlt er die SanitionSertheilung, weil die
wirklichen Verhältnisse die Behörde nöthigen, den
Vorurtheilen deS Publikums nachzugeben. Viele Familienväter
verdienen kaum so viel, um ihren Lebensunterhalt Tag für
Tag höchstens für eine Woche zu bestreike». Wenn nun eine
HauSmurrer mit ihren wenigm Batzen auf den Markt gehe,
um Erdapfel zu kaufen und ein Fürkäuser ihr den ganzen
Sack vor den Augen wegnehme, so mache dieß einen sehr
peinlichen Eindruck aus die mittellose Bevölkerung und der
Unmuth gebe sich unter Umständen durch höchst mißbeliebige
Auftritte kunv, wie der jüngste Krawall in Freiburg und
derjenige von 4846 in Bern beweisen.

Tschartter in Bern erwiedert Herrn v. Gonzenbach,
die Erfahrung habe die Zweckmäßigkeit der Verordnung
bestätigt, indem es sich zeigte, daß der Verkehr nicht erschwert,
dagegen der Zudringlichkeit der Fürkäufer Schranken gesetzt
worden seien.

Herr Berichterstatter, Es gibt einen doppelten Nutzen,
einen Nutzen, den man in Franken und Batzen zählen kann,
und einen andern, der sich mehr auf indirekte Weise kund-
gebt. So erklärten die Redner, welche die Verordnungen
vertheidigten, daß deren Nutzen weniger in Geld alS darin
best.he, daß sie die Bevölkerung beruhigen. UedrigenS ist die
Frage des malenellen Nutzens noch eine besinne»« Frage,
Wie ging eö Anno 18 w? Die Regierung berieih sich über
die damaligen Verhältnisse, als die Nachricht unter die
Bevölkerung gebracht wurde, es werde keine Fürkau,Sverordnung
erlassen; Unruhen brachen aus, so daß Man Militär aufbieten
und eine sehr weitläufige Prozedur anheben mußte Darin
liegt der Nuyen der Verordnungen, daß sie geeignet sind,
solche Unruhen zu verhüten. In dem Umstände, daß die
Produzenten die Verordnungen ziemlich gleichgültig betrachten,

liegt ferner ein Beweis, daß im Grunoe ein Jntcreffe
auf dieier Seile nicht vorliegt, während es sich aus der
andern Seile wirklich um ein Interesse handelt. Wer in
der Stadt wohnt, wird zugeben, daß die Leute daran hangen.
Ein Gesetz, das den Verkehr wirtlich beschränkt, wie daS in
Freiburg letztol» erlassene, könnte ich nicht empfehlen,
dagegen möchte ich nicht sozusagen aus Theorieieilcrei eine
Maßregel über den Haufen werfen, welche sich als nützlich
bewährt hat, um so weniger, alö von keiner Seiie »ch Klagen
erhoben oder die Aufhebung der fraglichen Verordnungen
verlangt wurde. Die Besorgnisse des Pudl kumS sind nicht
so ganz aus der Lust gegriffen, wenn man bedenkt, daß die
letzte Ernte nicht genugend ausfiel- In welche Stellung
käme der Große Rath, wenn er die Sanktion verweigern
wurde, nachdem der BundeSrach, eine Behörde, die auch
ktwaS von Nationalökonomie versteht, die Verordnungen ge.
nchmlgt, nachdem der Regieruugsraih die Verhältnisse untersucht

und auf Genehmigung angetragen hat? Das Volk würde
unzufrieden sagen: der BundeSraty wollte uns sogar helfen,
der Große Rath aber nichts Den Einwurf der BerfassungS-
Widrigkcll dälle ich am wenigsten e,warier, nachdem der
Große Rath früher eine ähnliche Verordnung genehmigt hatte.
Sowohl die Bundes- als die Kanionalversassung gibt den
Behörden die Befugniß, auS Gründen dcS allgemeinen Wohles
polizeiliche Bestimmungen auszustellen. Da endlich die
Verordnungen nicht tür den ganzen Sommer in Krasl bleiben,
so scheint mir auch der Vorschlag des Herrn Seßler nicht
zweckmäßig. Ich möchte daher dem Großen Nach, den
Antrag deS RegterungsratheS zur Genehmigung empfehlen. Nach
und nach wird »ch im Publikum eine Ansicht Bahn brechen,
die solche Verordnungen tur die Zukunft »verflüssig machen
wird, aber man kann eS nicht aus einmal verlangen.

Abstimmung.

Für Ertheilung der Sanktion s? Stimme«.
Dagegen 4t „

Dekret

über

die AmtSdauer «nd die Besoldung der Schul¬
in spek to reu.

(Siehe Tagblatt der Großrathsverhandlungen,Jahrgang lSZö,
Seile und 2v6.)

(Zweite Berathung.)

Or. Lehmann, ErziehungSdftektor, alö Berichterstatter
Sie haben im Juni vorige» Jahres das vorliegende Dekret in
erster Berathung genehmigt und auf den i. Oktober provisousch



in Kraft gesetzt. Hierauf wurde dasselbe dem Volke zur
Kenntniß gebracht, und es langten von keiner Seile Bemer.
kungen darüber ein. Deßwegen und weil eS sehr wünichens-
werth war, daß mit dem Inkrafttreten der neuen Gesetze

über das Schulwesen auch die neuen Aufsichtsbehörden in
Thätigkeit treten, ordnete der Regierungöralh die Ausschrei.
bling der betreffenden Stellen rechtzeitig an und nahm im
Oktober abhin die Wahl der Beamten vor. Die Gewählten
haben, mit Ausnahme des SchUtinspektorS für den Jura,
mit dem Monat November ihr Amt angetreten. Nach der
Verfassung unterliegt dieses Dekret einer zweiten Berathung.
Der Regierungsrath sah sich nur zu einer Abänderung bet
s i veranlaßt, in dem Sinne, daß die Amisdauer der Schul-
inspckloren auf vier Jahre festgesetzt wlro. Ferner wird im
Schlußarlikel die sofoilige Jnkiafilrelung des Dekretes aus-
gesprochen. Die sieben Jnspekllonstrelse, in welche der
Kanton eingetheilt ist, sind folgende: 1) der Kreis Overland,
sich erstreckend über sämmtliche Primärschulen der AmlSve-
zirke Jnierlalen. Oberhasle, Fruligen, Saanen, Ober- und
Niedersimmenri al, »m Ganzen 196 Schulen Mit 12,985
Kindern; 2) d.r Kreis Mittclland, sich erstreckend liver
sämmtliche Primärschulen der Amtsbezirke Bern, Thun,
Sestigen und Schwarzenburg, im Ganzen 23t Schulen m-t
t8,S28 Kindern; 3) der KreiS Emmenthal, sich erstreckend
über sämmtliche P-imarschulen der AmiSvezirke Konolfingen,
Signau und ìrachfelwald. im Ganzen t76 Schulen mit
16,040 Kindern; 4) der KrciS Ovcraargau, sich erstreckend
über sämmtliche Primärschulen der Amtsbezirke Wangen,
Aarwange», Burgdoif u»d Fraubrunnen, im Ganzen 2ia
Schulen mit 16,176 Kindern; s) der KrciS Seeland, sich

erstreckend über sämnilitche Primärschulen der Amtsbezirke
Erlach, Nivau, Blcl zohne die zwei sranzösilchen Schulen),
Buren, Aarbcrg und Laupen, im Ganzen i92 Schulen mit
11,207 Kindern; 6) der KreiS Jura: -r franzönscher refor-
mirter Theil, sich erstreckend über sämmtliche Primär, und
Sekundärschulen der AntiSbezirke Ncuenstadl, Courtelary,
Münster, nebu den zwei franzosischen Schulen in Viel, im
Ganzen 8s Prima'schulen mit 5346 Klndern; katholischer
Theil, sich erstreckend über sämmiliche Primär, und
Sekundärschulen der AmtSbezirle Münster, Delöberg, Freibergen.
Pruntrut (sammt der Kantonöichule an letzterm Orte) und
Lausen, im Ganzen t7t Primarichulen mir 8136 Kindern;
7) KreiS, sich erstreckend über sämmtliche Sekundärschulen
(Realschulen und Progymnasien) deö deutschen KanionstheilS,
im Ganzen 13 Sekundärschulen und 3 Progymnasien. Was
die Besoldungen betrifft, so erkannte der RegierungSralh für
vier Inspektoren daS Minimum mit 2200 Fr., für denjenigen
deS Kreises Mliteuand 2at)o Fr., fur den Jnspckior des

Kreises Jura das Maximum mit 2600 Fr., wegen der Größe
und Schwierigkeit der Ausgabe. Für den Setundarschul-
inspektor wurden 600 Fr. bewilligt. Die ReisecntschadlgUil-
gen wurden zuerst nur aus 300 Fr. jährlich festgesetzt. Man
fand nämlich, eS sei für den Siaai besser, dieselben zum
voraus zu bestimmen und ersparte sich dabei die mit der
Untersuchung solcher Noten verbundene Unannehmlichkeit.
Man nahm anfänglich so Reisetage im Jahre an, die In-
spckroreu werden per Reisetag 2 Schulen tnspiziren, und
man dürfe nicht wohl mehr verlangen, als daß sie jährlich
ungefähr die Hälfte der Schulen in pizircn. ES stellte sich

aber bet den meisten Jnspekioren heraus daß es möglich sei,
ziemlich alle Schulen jäh-lieh zu inspiziern, und da ich mich
davon uberz ugle, so schlug ich dem Reglcrungscalhc vor,
die Rtiseenlschädigung auf S00 Fr. zu bestimmen. Ich glaube,
der Regierungsralh set n dieser Sache sehr ökonomisch
verfahren und empfehle Ihnen daher daö Einir-ten, sowie
die Behandlung des Dekretes iu Liosio und dessen endliche
Genehmigung.

Sowohl daö Eintreten alS die Behandlung des Dekretes
irr gludc» und dessen Genehmigung werden nach dem Antrage
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des Herrn Berichterstatters ohne Einsprache durch das
Handmehr beschlossen.

Naturalisa tionögesuch des Herrn Johann Wend-
ling von Alseng in Rhetnbayern, als Küfermeister tn Viel
angesessen, welchem das Orlsbürgerrecht von Vingelz zuge-
sichert ist

Der Antrag des Regierungsrathes schließt auf
Erthcilung der Naturalisation und wird von Herrn Justiz,
direktor Migy, als Berichterstatter, empfohlen, in Betracht,
daß der Pecent die erforderltcden moralischen und finanziellen
Garantien darbiete und durch einen vierzehnjährigen
Aufenthalt in Viel sich die Empfehlung der Lokalbehörden erwor-
ben habe.

Abstimmung.

Von 8s Stimmen fallen für Willfahr 55.
Fur Abschlag 30.

Da der Antrag nicht die gesetzliche Mehrheit von ^
der Stimmen aus sich vereinigt, so »st die Naturalisation
dem Pctentcn nicht ertheilt.

Strafnachlaß. und StrafumwandlungSgesuche.

Jakob Frieden, Bäcker zu Herzogenbuchsee, welcher
wegen Widerhanblung gegen das Lotierieverbot vom
Richteramt Wangen zu einer Buße von Fr. 487. Z0 und zu den
Kosten verurlhem wurde, bittet um Nachlaß derselben.

Der Alltrag des RegierungSralheS und der
Direktion der Justiz und Polizei gehl auf Abweisung.

Im ob erste g weist nach, daß der Petenr kein Vergehen
gegen das Lottericgesetz begangen habe, sondern durch Land,
jäger Messerlt eigentlich hineingebracht worden sei, und stellt
daher, in Betracht, daß auch der Richter von Amtes wegen
das Gesuch empfehle, in erster Linie den Antrag, demselben
vollständig zu entsprechen, in zweiter Linie, die Buße bis aus
10 Fr. zu ermäßigen.

Afsoller undSollberger unterstützen diesen Antrag
und bemerken, eö herrsche über die Handlungsweise des

Landjägers nur eine Stimme des Unwillens unter der Be.
völkeiung.

Migy, Justizdirektor, als Berichterstatter, geht auch
hier von dem Gesichtspunkte aus, es siehe dem Großen Rathe
nicht zu, zu untersuchen, inwiefern ein richterliches Urtheil
begründet sei oder nicht; dagegen stehe eS der Behörde frei
zu untersuchen, ob besondere Umstände zu Gunsten des Pe.
tenten sprechen. D» dieß im vorliegenden Falle geschieht,
so widersetzt der Sprechende sich der Begnadigung nicht.

Abstimmung.

Von 80 Stimmen fallen:
Für Abschlag ii
Für Willfahr 66
Für Ermäßigung der Buße auf 10 Fr. Handmehr.

30
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Auf den übereinstimmenden Antrag des RegierungS,
ratbes und der Direktion der Justiz und Polizei
wird hierauf beschlossen/ waS folgt:

t. Dem Samuel NeuhauS, Wagner, von und zu
Erlach, der am 12. Dezember I8sv wegen Anklage auf
Betrug zu zwei Monaten Einsperrung verurtheilt wurde und
nun um Nachlaß oder wenigstens um Umwandlung derselben
in GemeindSeingrenzung bittet, wird die zweimonatliche
EinsperrungSstrafe in eine Eingrenzung in die Gemeinde
Erlach von gleicher Dauer umgewandelt.

2. Johannes Graf von Uetendorf, der am 6. Oktober
tss« vom Amtsgerichte Seftigen wegen DiebstablS korrek-
tionell zu t/- Jahr Zuchthaus verurtheilt wurde und nun
um gänzlichen Nachlaß der noch ausstehenden Strafzeit oder
um Umwandlung derselben in GemeindSeingrenzung
nachsucht, wird abgewiesen.

Ebenso werden abgewiesen :

Z. Samuel Th o m a nn, Christens sel., von Meiringen,
gewes. Hufschmied auf der Schwarzenegg, der im Sommer
!8SS von den Asstsen des Oberlandes wegen Dlebstahls mit
Einbruch zu 2'/, Jahren Ketrenstrafe verunhcilt wurde «yd
um Nachlaß deS Rests dieser Strafe nachsucht.

4. Franz Hagmann pon Gretzcnbach, KantonS So,
tothurn, wohnhaft zu Noirmont, der am 17. Juni 18LS vom
Richreramt Freibergen wegen DiebstahlS zu ö Monaten Ge-
fangcnschaft und zu einer KantonSverweisung voy unbestimmter

Dauer verurtheilt wurde uyd um Nachlaß der leytery
Strafe bittet.

s. Joseph Gigandet von Pruntrut, Schuster, der
am io. Juni i«6i vom Obergericht wegen DiebstahlS zu
einjähriger Einsperrung und vierjähriger Verbannung ver,
urtheilt worden ist und um Nachlaß des Rests der letzter»
Strafe nachsucht,

6. Joseph Chetelat, Zahnarzt, von Montsevelier, der
am is. Hornung isss vom Amtsgericht Delsberg wegen
Verfertigung eines falschen Forsthammers zu drei Monaten
Gefangenschaft und zu drei Jahren Verweisung aus dem
Kanton Bern verurtheilt wurde und um Nachlaß deS Rests
der letztern Strafe bittet-

7. Ulrich Spichiger von Oeschenbach, zu Müzigen,
der durch Urtheil der Poltzeikammer vom tv. Dezember 1856
wegen Betrugs zu 4 Monaten Einsperrung verurtheilt wurde
und um Nachlaß oder Umwandlung dieser Strafe in
Verweisung oder Eingxenzung nachsucht.

8. Peter Hertig von Rüderswyl, Pächters zu Müzi-
gen, der am io. Dezember 18SV voy der odergerichtltcheu
Polizeikammer wegen wissentlicher Hülfeleistung bei Betrug
zu zwei Monaten Einsperrung verurtheilt wurde und um
Umwandlung dieser Strafe in GemeindSeingxenzung oder
wenigstens in Hausarrest bittet.

9. Ulrich Brand von Rüxau, wohnhaft zu Ursenbach,
der vom Richtcramie Wangen wegen ungesetzlichen Wald-
auSreutens zu einer Buße von Fr. 75 verfällt wurde, sucht
um Nachlaß dieser Buße nach.

Der Regierungsrath trägt auf Abweisung an.

Friedlt stellt den Antrag, dem Gesuche des Petenten
zu entsprechen, da derselbe nicht eigentlichen Wald auSge.
reutet, sondern nur ein mit Gesträuch bewachsenes Stück
Land urbar gemacht habe. Herrmann unterstützt diesen
Antrag, der jedoch vom Herrn Justizdirektor bekämpft
wird.

Der Große Rath schreitet zur Abstimmung durch Bal.
lotiren, wobei sich die Anwesenheit von nur 77 Mitgliedern
ergibt. Der Gegenstand bleibt also unerledigt und das
Präsidium hebt die Sitzung auf.

Schluß der Sitzung: 3 Uhr Nachmittags

Der Redaktor:

Fr. Faßbind.

-P-

Eilfte Sitzung.

Freitag den 27. Februar 1867.

Morgens um 8 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglied«-
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Berger, Geiser,
Daniel; Gouvernon, KrcbS in Twann, Moser, Gottlieb;
Schafftet, Scheurer und Schncebergcr im Schweikhof; ohne
Entschuldigung: die Herren Amstutz, Bessire, Botteron,
Brand.Schmid, Bürki in Rychigen, Buri, Niklaus; Bütz.
berger, Carrel. Choppan, Feller, Gerber, Girardin, v. Gon-
zenbach, Großmann, v. Grafenried, Hänni, Haldimann in
Eggiwyl, Hirsig, Jaquet, Jmobersteg, Jngold, Karrer,
Kasser, Kilcher, König, Koller, Lehmann, Christian;
Lehmann, Daniel; Lehmann, Johann; Lenz, Marquis, Masel,
Maurhofcr, MatthyS, Melhêe, Minder, MooSmann, Morgen«
thaler, Müller in Hofwyl, Nägeli, Obcrli, Parrat, Peteut,



Probst/ Prudon, Rätz, Reichenbach/ Fürsprecher; RöthliS-
berger/ Jsak; Röthlisberger/ Gustav; Rölhlisbcrger,
Matthias; Rubin/ Schären in Stegen/ Schären in Spiez,
Schmuy/ Schmid/ Schneider- Seiler, Siegenthaler, Sterchi/
v. Tavel/ Tièche/ Theurillat/ Trachsel/ Weber und Wyß.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Der Regierungsrath spricht in einem Vortrage
Pen Wunsch aus, es möchte die gegenwärtige Sitzung des
Großen Rathes nicht geschlossen werden, ohne das Wasser,
baupolizeigesetz und das Strafgesetzbuch zu berathen.

Migy, Vizepräsident deS RegierunasratheS, als Be.
richterstatker, empfiehlt diesen Vorschlag aus folgenden Grün,
den. Die zu behandelnden Gegenstände erscheinen bereits
seit anderthalb Jahren auf dem Traklandenverzeichnisse. Die
Masse der Geschäfre häufte sich an, weil der Große Rath
jeweilen seine Sitzungen schloß, ohne dieselben erledigt zu
haben. Wird nun daS Strafgesetzbuch und das Wasserbau-
polizeigesetz nicht behandelt, so kommen auf die nächste Session
der Bericht des Regierungsrathes über die Einiheilung der
Amtsbezirke und andere Geschäfte dazu, so daß eine neue
Verschiebung in Aussicht steht. Die Regierung konnte die
Sache nicht so belassen und nicht die Verantwortlichkeit
dieser Verschiebungen auf sich nehmen. Nebst der zweiten
Berathung des Armengesetzes stehen bevor: die Gesetze über
die Armenpolizei, über das NiederlassungSwesen, über den

Eheeinspruch, üver die Einbürgerung der Heimathlosen, und
dazu kommt daS Strafgesetzbuch mir allen andern Geschäften
auf den Traktanden. Aus diesen Gründen wird die Forr.
setzung der Verhandlungen dringend empfohlen.

Sahli, Regierungsrath, unterstützt in erster Linie den

Antrag deS Regierungsrathes, in zweiter Linie schlägt er
vor, zur Behandlung der dringendsten Geschäfte eine beson.
dere Sitzung ungefähr nach Verfluß eines MonaiS zu
veranstalten, um dieselben nicht auf unbestimmte Zeit zu ver-
schieben.

G äffn er ist der Ansicht, es wäre zweckmäßiger, eine
außerordentliche Sitzung zu veranstalten.

G feller zu Signau unterstützt hingegen den Antrag
deö Regierungsrathes, da die Landwirthe gegenwärtig am
besten den Verhandlungen beiwohnen können und möchte die
abwesenden Mitglieder von der Verlängerung der Sitzung in
Kenntniß setzen-

Furer pflichtet der Ansicht des Präopinante« bei und
hält dafür, cS sei nicht am Orte, die Sitzung zu schließen,
bevor der Große Rath seine Geschäfte erledigt habe.

Gygax stellt den bestimmten Antrag, die Session auf
Ende dieser Woche zu schließen, um den Großen Rath nicht
der Gefahr auszusetzen, wegen mangelhafter Mitgliederzahl
die Sitzung schließen zu müssen.

Stettler findet den Standpunkt der Regierung
begreiflich, möchte aber auf der andern Seite die Sitzung nicht
verlängern, um dem Großen Rathe nicht den Borwurf der
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GesetzeSmacherei zuzuziehen. Statt daß die Regierung die
Initiative in der Gesetzgebung hat, sollte eine GeieygebungS-
kommission dafür da sein, damit in qualitativer Hinsicht gute
Gesetze und nicht zu viele auf einmal erlassen werden.

Sablt, RegierungSrath, begreift daS Votum des Herrn
Stettler nicht, da das Wasserbaupolizeigesctz schon vor zwei
Jahren in erster Berathung behandelt worden und das
Strafgesetzbuch seit einem Jahre auf dem Traktandenver.
zeichaisse stehe und die Erlassung beider Gesetze sehr dring,
lich sei.

DaS Präsidium spricht nur den Wunsch aus, daß
die Mitglieder des Großen Rathes ausharren möchten, wenn
sie die Fortsetzung der Verhandlungen beschließen und wciSt
auf die bisherige Erfahrung hin.

Der Herr Berichterstatter erklärt, daß der Regie.
rungSrath durch diesen Vortrag die Verantwortlichkeit einer
fernern Verschiebung dringender Geschäfte von sich ablehnen
wollte und weiSt nach, daß der von Herrn Stcitlcr gemachte
Vorwurf der GesetzeSmacherei durchaus nicht begründet sei.
UebrigcnS hält der Redner ebenfalls dafür, eS sei besser, die
Sitzung zu schließen und den Großen Rath in einigen Wochen
wieder einzuberufen, wenn die Mitglieder nicht die erforder-
liche Ausdauer hätten.

Abstimmung.

Für Fortsetzung der Session 61 Stimmen.
Für Schluß derselben auf Ende dieser Woche 66 »

Tagesordnung:

Dekret.

Der Große Rath des Kantons Bern
in Betrachtung:

daß die durch Beschlüsse vom 26. Mai 1863 und 29.
August 1866 mittels eines AnleihenS herbeigeschaffte Summe
von Fr. t,600.000 durch die in den außerordentlichen Bridgets

darauf angewiesenen Kredite erschöpft ist;
daß eS aber darüber hinaus zur Vollendung der Ren.

chenettestraße außer dem Beitrage der Stadt Viel noch
einer Summe von Fr. 200 000 bedarf, welche auf die zwei
Jahre 1867 und 1868 venheilt wird;

daß dieser Nachtrag auf gleichem Fuße behandelt werden
muß, wie die bisher auf diese Srraße verwendeten Summen
und daher eine neue Erhöhung des AnleihenS nothwendig
wird;

in einiger Abänderung des Beschlusses vom 26. Mai
1863 und in Ergänzung desjenigen vom 29. August l8S6,

auf den Antrag des RegierungsraiheS

beschließt:

§ l.
DaS zu Bestreitung gewisser außerordentlicher StaatS-

auSgabcn in den Jahren 1863 und 1866 aufgenommene Ant
leihen von Fr. 1,600,000 wird um Fr. 200,000 vermehr-
und auf die Summe von Fr. 1,700,000 gebracht.
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§ 2.

Der auf Zu. December >356 vom Anleihen übrig ge.
dlicbene Betrag von Fr. 36.461. 9!, sowie die noch aüfzu.
nehmenden Fr. 200,000 sind ausschließlich zur Vollendung
der Reuchenelte Siraße bestimmt und bilden den einzigen
Kredit des außerordentlichen Budgets pro >857.

§ 3.

Der Regierungsrath ist ermächtigt, für die Aufnahme

jener Fr. .00,000 Sraatüschuidscheine, wie die bisherigen,
auszugeben, verzinslich zu 4 jährlich und rückzahlbar am

1. November 1866, auf welchen Zeitpunkt das ganze

Anleihen von Fr. 1,70000V getilgt sein soll; im klebrigen bleibt
eS bei den Bestimmungen der Beschlüsse vom 26. Mai >363

und 29. August 1866.

Der Regierungsrath ist mit der Vollziehung und weitern
Ausführung dieses Beschlusses beauftragi.

Gegeben in Bern den 27. Februar >867.

Namens des Großen RatheS:

(Folgen die Unterschriften.)

Fueter, Finanzdirektor, als Berichterstatter. Sie
erinnern sich aus den Verhandlungen über daS außerordenl,
liche Bridget, daß zur Vollendung der Reuchenette-Straße
noch ein Kredit vvn 2^0,000 Fr. verlangt und genehmigt
wurde. Da noch eine Rclianz von Fr. 36,461 verfügbar
bleibt, so wird man schwerlich die obige Summe ganz
verwenden müssen. Ich stelle daher Namens des Regierungö.
raches den Antrag, Sie möchten nach Maßgabe des § 23

des Gesetzes vom 6. August >849 die Erhövung dcS Anlei.
henS für das außerordeniliche Budget um Fr. 200,000 ge.

nehmigcn, da zu einem solchen Beschlusse die Zustimmung
der Mehrheil sämmtlicher Mitglieder des Großen Rathes
erforderlich ist-

Abstimmung.

Für den Antrag deS Regierungsralhes 129 Stimmen.
Dagegen Niemand.

Anzug
deS Herrn Feune und neun anderer Mitglieder deS Großen
Rathes auö dem Jura, mit dem Schlüsse, daß das Gesetz
über den Bergbau vom 2>. März lsZ3 revidirc und
sowohl mir der Verfassung als mit den Cioilgesctzen des

KanlonS in Einklang gebracht werden möchte.

Das Präsidium bemerkt, daß auch Bittschriften über
den in Behandlung liegende» Gegenstand eingelangt seien,
über welche der Regierungsraih noch Bericht zu erstalten
habe.

Feune. Der soeben verlesene Anzug bezweckt die Ne.
vißon dcS Bcrgbaugcs tz>S von >863. Ich war bereit, den.
selben zu begründen, alS man mir sagte, die Regierung habe
noch nicht Zeit gehabt, über die Frage Bericht zu erstatten
und verlange daher die Vcrschi'bung. Wenn es sich so ver.
hält, so wäre cS unnütz, den Anzug schon jetzt einläßlich zu
entwickelt»-

Herr Präsident. Es handelt sich gegenwärtig nur
um die Erheblichkeit des AnzugcS und eS kann heute nicht

von einer definitiven Schlußnahme über diesen Gegenstand
die Rede sein.

Feune. Der Anzug regt eine Frage von sehr hohem
Interesse an, eine Prinzipienfrage, welche die Revision des
Gesetzes über den Bergbau von >86Z zum Zwecke hat. ES
handelt sich um die Frage, ob der Staat Bern als solcher
Eigenthümer der Erze sei. Seit einiger Zeit unierwarf >ch

diese Frage einer gründlichen Untersuchung; ich zog ver.
schicdene Autoren zu Rache, welche über den Gegenstand
geschrieben haben, und ich gelangte zu der Ueberzeugung,
daß der Staat nicht Eigenthümer der Erze ist und eS nicht
sein soll. Im Jura und namenilich im Delsbergerthale ist
ein sehr bedeutender Reichthum an Eisenerze» vorhanden,
welchen man gegenwärtig gänzlich in den Besitz der Eisen,
werke zu bringen trachtet, und wenn das De sbergerlhal
gegen daS Gesetz und dessen Vollziehung Eimprache erhebt,
so geschieht eö deßhalb, weil es die Interessen der Eigen-
lhumer lief verletze. Ma» sagt, daS Land sei einer gewissen
Agitation preisgegeben. Diese Agitation zeigt sich nur auf
der Oberfläche. Aber wenn Interessen dieser Art z. B. im
Bezirke Pruntrut oder im allen KantonSiheil in Frage ge-
stell! waren, dann wäre die Agitation naa, meiner innige»
Ueberzeugung ernsthafter, stärker und wirksamer gewesen.
Man beschuldigte mich, alS hätte ich die Bevölkerung in
Ausregung zu bringe» gesucht, als wäre ich der Urheber der
Bewegung. Ich protcstire feierlich gegen eine solche Zumu.
thung, denn weit entfernt davon bin ich vielleicht die Ur.
sache, daß die Sache nicht andere Folgen Halle. Ich habe
keinerlei Interesse bet der Sache. Ich bin nichi Eigen,
thümer, ich bin weder Aktionär der Eisenwerke noch Ko»,
zessionär, noch Direktor, noch Angestellter der Eisenwerke,
noch Holzhäntler. Ich habe also in der Sache kein per-
sönliches Jiuereffe, so daß ich lagen kann, ich habe un ganz
reineS Gewissen. In dieser ganzen Angelegenheit lasse ich
mich durch nichts anderes leiten alS durch das allgemeine
Interesse. Da eS sich hier um die Frage des Eigenthums
der Minen handelt, so laßt uns sehen, wie der Gegenstand
in andern Staaten behandelt wird. Ich gab über diesen
Punkt eine kleine Broschüre deutsch und französisch heraus,
welche bereits eine Darstellung dessen enthalt, was in frühern
Zeiten üblich war. Zur Zeit des alten Rom gehörten, laut
verschiedenen Gesetzen, die Gold-, Silber-, Kupfer-, Eilen-,
Blei-Minen ie. dem Eigenthümer des Grund-6 und Bodens,
in welchem sie gefunden wurden. Später behielten die Kaiser
ValenS und Valentinian sich einen Theil davon vor, nämlich
den Zehntthetl. In Frankreich sprachen die Souveräne
niemals daS Eigenthum der Erze an, aber sie bevielcen sich
den Zehnten vor. Heinrich IV. jedoch, wahrnehmend, daß
die El Hebung des königlichen Zehntens der Entdeckung und
der Ausbeutung der Minen schädlich war, brachte diesen
Tribut zum Opfer, um die Unternehmer anzuspornen. Wie
eS scheint, hatte Frankreich zu jener Zeit noch keine großen
Geologen. In der That ließ man auS Deutschland einen
Grafen de Bcausolcil kommen, der zahlreiche Nachforschungen
anstellte, große Entdeckungen machte, den jedoch die Mißgunst
in'S Gefängniß brachte, so daß er nach Deutschland zurück-
geschickt und später in seine» Untersuchungen durch seine
Frau ersetzt wurde, welche, wie man sagte, die Sache besser
verstand als ihr Mann. Da eS sich um den Jura handelt,
so gestatten Sie mir auSeinandirzusetzen, waS dort unter der
Herrschaft der Fürstbischöfe geschah. Die Fürstbischöfe waren
Eigenthümer dreier Hochöfen und der >m Delsbergerthale
und zu Bellefontaine bestehenden Eisenwerke. Sie nannten
sich auch Eigenthümer des Erzeö und ich zweifle sehr, ob sie je
daran dachten, den Grundeigenthümern irgend eine Entschädigung

zu geben. DaS war sehr natürlich. Sie waren nicht
zu freigebig, sie bedurften vielleicht deS Geldes mehr als
wir; übrigens waren sie allmächtig. Erlauben Sie mir, ui
dieser Beziehung eine Thatsache anzuführen, die den Beweis



liefert/ wie fie damals gegen die Grundcigenlhümer hay.
delten. Zu DelSberg bauie ein Fürst ein großes Setnoß.
woj» er viel Holz brauchte. Obwohl der Fürst viel Wäder
besaß, ließ er dennoch in einem Waide der Gemeinde Cour-
telelie Holz schlagen. Diese Gemeinde erhob Einsprache,
indem sie sagte, der Wa»d gehöre den Burgern des OrteS,
nicht dem Bischöfe; der Fürst erwiederte, er sei der erste

Burger seines Landes, und fertigte so die butstellende Gc.
meinde ab. Da haben Sie eine Probe des Verfahrens unier
der Herrschaft der Fürstbischöfe. Wir kommen zu dem fron-
zösischcn Gesetze von 1791, unier dessen Herrschaft auch der
bernische Jura seit setner Einverleibung in Frankreich im
Fahre 1793 stand. Dieses im RevolmionSsturm erlassene
Gesetz stellte in seinem eriltl, Artikel den Grundsatz aus daß
hie Minen, Gruben ». dem Eigenthümer der Oberfläche
gehören, aber der Nation zur Verfügung stehen; und im Art. 3
war bestimmt, daß die Eigenthümer der Oberfläche immer
den Vorzug haben. Als ein Redner die Einmischung der
Nation bei der Ausbeulung der Erze nichl wollte, bekämpfte
ihn Mirabeau, und er t» eS weicher den Grundsatz zur Geltung

vrachie, daß die Minen der Nation zur Verfügung
stehen. Ja der Anwendung gab dieses Gesetz zu zahlreichen
Beschwerden Anlaß, Napoleon befahl dessen Revision. Nach
langen Debatten wuide am 2t. April >sw tin neues Gesetz
erlassen. Aus diesen Debatte» Und aus dem Wortlaute deö
Gesetzes gehi hervor, daß in Frankreich die M-nen nicht
Eigenlvum deS Landesherren sind. So lange daS Erz nicht
entdeckt ist, bleibt cS bloß ein Gut; die Intervention des
Staates lst nothwendig, um ihm den Charakter des Eigen
thums zu geben, wenn eö entdeckt ist; einmal entdeckt und
konzedln, sei eg dem Eigenthümer der Oberfläche, sei es dem
Erfinder oder irgend einem Andern, ist es ein neues Eigen-
lhum, auf welches selbst eine Hypothek errichtet weiden kann.
Ais der Jura beraisch gewordea, vlleb daS Gesetz von >810
ohne Anwendung; die Eigenthümer der Eisenwerke verfügten
über daö E-z nach Belieben und die Negierung von Bern
dachte Nicht einmal daran, «m neuen KantoiiStveile das
vertusche Gesetz von 1804 in Kraft zu ictzen, welches daS
Eigenthum der Erze dem Staate »vertrug. Im Jahre 1834
wurde der Kanton mit einem neuen Gesetz über den Bergbau
beschenkt. Wenn auch vom Grundsätze ausgehend, daß die
Erze eines der dem Slaare zustehende» Regale begründen,
ließ dasselbe eS jedem freigestellt, ohne vorverige Ermächtigung

zu graben und d e Erze auszubeuten, welche sich unter
der Oberfläche seines Grundes und Bodens befanden. Der
Staat hatte einzig das Recht, auf Grundstücken zu graben,
die Drillen angehörten. Woltle er ein Grundstuck ausbeute»,
so konnte er den Eigenthümer anhalten, ihm den nöthigen
Theil davon um den doppelte« SchatzungSwerih des
abgetretenen Stuckes zu überlassen Die Verpachtung an Dritte
konnte nur bis zu einer Ausdehnung von 128 Quadrat-
klaftern zu I»' stattfinden; für einttt größern Flächenraum
war die Bewilligung deS Großen Rathes erforderlich. Seit
Erlassuiig dieses Gesetzes stellten viele Grundeigentbümer
Nachforschungen an, die mit Erfolg gekrönt waren. So ge-
schad cS, daß die Gcs llschaft von Bellefontaine, nachdem ein
Grundetgenrhümer Erz entdeckt und wie Herr Born que,
Direktor der Eisenwerke, eine Konzession erHaft n halte, in
der Nähe von DeiSaerg bet dem ausgebeuteten Grundstück
einen Hochofen baute, dessen Ertrag die Verlüde, welche
man auf den Hüttenwerken von Beiiefontalne erlitt, wieder
ausglich. Andere Privaten, welche ihr Erz an die Herren
von Roll von Solorhurn verkaufen wollten, und zu diesem
Zwecke die gesetzlich vorgeschriebene Konzession von der Re-
gierung verlangten, sahen sich au§ dem Grunde abgewiesen,
daß die Hochofen von Bellefontaine, Undervelter und Cour-
rendlia das ausschließliche Recht haben, Eisenerz im Bezirk
Dclsberg zu graben. Die Gemeinde Courroux, welche auch
so glückuch war, auf ihrer Weide genannt Cerneux Erz zu
entdecken, wandle sich nicht an die Regierung, sondern direkt

Tagdlatl des Großen Nalhe» >857.

!2l

an den Großen Rath, um die Thatsache konstatiren zu lassen,
daß dieje Weide nicht in dem zu Gunsten der genannten
Etabltss.mentö vermeintlich vorbehailenen Gebiere liege. AIS
diese Frage größere Verhältnisse annahm, holte daü
Finanzdepartement das Gutachten deS verstorbenen Herrn Professor
Herzog ein, welches IM Sinne der Beschwerde der Gemeinde
ausfiel, und in seiner Sitzung vom 7. März >839 erkannte
der Große Rath, daß die Eisenwerke von Underpelier und
Beuefontali.e wie alle andern Hüttenwerke des Kantonö unter
daS Gesetz von >834 fallen und daß ihnen eine Frist von
einem Fahre gewährt sei, um sich in jeder Hinsicht darauf
etnzuiichl.n. Auf dieses hin begnügten sich die Eisenwerke,
auf SepraiS und Mvnlavon, sowie auf einen Theil des
Gebietes von Courroux eine Konzession zu verlangen, die ihnen
durch Dekret vom 8. Junt t»4, bewilligt wurde. In dieser
Konzession wird zum ersten Mal einer Entschädigung von
2'2 Btz per Kübel von 370 Pilittd zu Gunsten des
Eigenthümer» des ausgebeutete» vaadeS Erwähnung gethan. Da
mehrere KonzessionSvesiyer ihr Erz aus dem Jura, a -S dem
Kanion führten, so war es ganz natüilich, daß die Herren
der tnländlichen Eisenwerke emeS TageS darauf Bedacht
nahmen. da§ Monopol der Minen wied r zu gewinnen, welches

ihnen »n Jahre '8ZS entgangen war, um so mehr, als
sie sich lebhaft über schlechte Geschäfte beklagten. Um zu
diesem Monopol zu gelangen, bedürfte man eines andern
GeseyeS. Im Jahre 1853 wurde dem Großen Rathe ein
Entwurf vorgelegt und ohne wichtige Abänderungen
angenommen. Infolge des neuen Gesetze« nennt der Staat sich
Eigenthümer der Erze, deren Ausbeutung technische Kenntnisse
erfordert. Nach dem alten Gesetze konnte der Grundbesitzer
graben und ohne vorherige Ermächtigung, die nun das neue
Gesetz vorschreibt, bauen. Ehemals hatte der Eigenthümer
oder der Finder ein .rworbeucS Rech-, heule kann er davon
verdrängt werden durch e-n.n Dritten, welchem der Regte-
rungsralh den Vorzug gibt. Nach dem Gesetze von 1834
konnte der Eigenthümer oder der Konzessionsvesitzer Erz
ausführen, gegenwartig macht die Regierung in den Konzessionen
daS Ausfuhrverbot nach Frankreich zur Bedingung. Die
alten Konzessionen setzten eine Entschädigung von 2^ Bayen
fest zu Gunsten deS Eigenlhumers, welcher nicht
Konzessionär war; das neue Ge>etz bewilligt nicht mehr alS
IS Rp z eö reduzier selbst die in Konzessionen, welche vor
1853 bewilligt wurden gewährte Entschädigung von 2>/z Btz-
auf diese Taxe. Kurz, der Eigenthümer ist in Betreff der
Entschädigung der Willkür des Konzessionärs preisgegeben,
der ihm givr, waS er will. AngesichlS solcher Bestimmungen
und in Betracht, daß das Gesetz von >853 lediglich zu
Gunsten der Eisenwerke erlassen wurde, springt cS in die
Augen, daß diese nicht ermangelten, sich bald wieder im
Besitze deö Monopols zu sehen, das sie von Napoleon erhalten
zu haven behaupteten und daS ihn n im Jahre 1839 entzogen
wurde. Deßhalb gerielhen die Eig Nlhümcr im DelSberger.
thale in Aufregung, indem sie sich sagten, cS wäre Zeit,
dieser Beeinlrächligung ein Ziel zu setzen. Entgegen der
Verfassung, welche die Unverleylichk il deS Eigenthums pro-
klamirc, und dem Clvugcseybuch, welches den Eigenthümer
des Grundes uns Bodens auch alS Eigenthümer dessen
anerkennt, was sich oberhalb oder unterhalb befindet, legt daS
gegenwärtige Gesetz dem Staate das Eigenthum nicht der
auf der O.erflachc befindlichen Erze, sondern derjenigen bei,
deren Ausbeutung technische Kenntntsse e fordert. Entgegen
dem nämlichen Gesetze und den Verträgen mit Frankreich,
ist die Ausfuhr verboten; entgegen dem gemeinen Rechte,
dem Grundsatze der Ntchlruckwlrkung wird die Entschädigung
von 2'/z Btz., welche in guten Treuen in den alten, für
25 Jahre ausgestellten Konzessionen festgesetzt wurde, auf
eine niedrigere Taxe reduzin. In diesen verschiedenen
Beziehungen halte ich dafür, das Gesetz von 18S3 müsse absolut
einer Revision unterworfen werden, und man hätte die
Sprache, welche die Herren Jaggi, Mühlcmanu, Muß Küpfer
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und Zcerleder im Jahre I8il in Betreff dcS Monopols das
sich die Eisenwerke anmaßten, in dieser Versammlung führten,
nicht so leicht vergessen wllen. Als Aniwort auf eine von
mir herausgegebene Schrift über die Bergwerke veröffent.
lichte Herr Ingenieur Quiquerez seinerseits und auS Aimrag
der Finanzdirektion ein Werklcin, welches dazu bestimmt
war, meine Ansicht zu bekämpfen und darzmhun, daß die
Revision des Gesetzt von 1853 nicht Bedürfniß sei. Ich
glaubte in meiner Broschüre, welche romische Gesetze anführt,
schon sehr weit zurückzugeben, Herr Quiquerez gebt aber
weiter, er ruft das Natur, echt an, um zu zeigen, daß der.
jenige, welcher beim Entstehen der Gesellschaft zuerst einen
Theil des Bodens in Besitz nahm, keineswegs da» Erz in
Besitz nabm, das unter dem Boden existine, weil er nicht
einmal dessen Ex>stenz vermulheie. Ja> muß über diesen

Punkt mit ihm einverstanden sein aus dem ganz einfachen
Grunde, weil es physisch unmöglich ist, da» in Besitz zu
nehmen' waS verborgen ist, was man nicht siebt Aber ge.
rade aus dem Naiurrechte läßt sich nachweisen, daß die Erze
dem ersten Besitzer geboren. In der Thar, wenn die Ober,
stäche dem ersten Besitzcrgreifer gehört, so gehört auch taS
auf offenem Boden befindliche Erz ihm. Wenn ich »v-iuo
—200 Fuß lief grabe, Erz finde, so ergreife ich zuerst davon
Besitz, also muß es mir geboren. Also gehört dasjenige, waS

auf dem Boden, und dasjenige, was unter demselben ist,
dem ersten Besitzergrcifer. Im Vorbeigehen bemerke ich,
daß die Theorie des ersten Besitzes, von der Herr Quiquerez
spricht, iiicht seine Erfindung ist> daß er sie der praktischen
Abhandlung über das Rechtsverhältniß der Bergwerke von
St. Dupont entnommen bar, sowie viele andere Stellen; er
hätte wenigstens die Rücksicht beobachten sollen, seinen Autor
anzuführen und besonders hälie er nicht Unheile deS Ober,
geeichtes zustuyen sollen, um tvnen einen Sinn beizulegen,
den sie nicht baren. Selbst im Begriff, meine Ansicht über
die EigcnrhumSrrage zu bekämpfen- merkt Herr Quiquerez
nicht, daß er >n's Einverständniß mit mir kommt. Da er die
crwähnie Abhandlung zu Ratve zog, ,o sei es auch mir
erlaubt, dieselbe anzuführen. „Das Regalrecht über die
Minen, sagt Dupont, schließt nicht das absolute Eigenthum
dieser Minen von Seire des Staates in sied, mit der Frei,
hcit, sie zum Vo-theil des FiskuS zu verkaufen; über dieses
Recht gab Herr Migneron, Generalinipekror der Minen, die
beste Definiiion. Herr Migneron faßt daS Regalrecht t« die
dreifache Bcfugniß zusammen, welche er dem Fürsten zuge.
steht: i) die Bestimmung deS unterirdischen Eigenthums zu
reguliren, mit andern Wo> ten, daS Privilegium, dasseloe
auszubeuten, denjenigen Personen zu geben, welche es am
besten verwerthen können; 2) die Ausbeulung zu überwachen
in ihren Beziehungen zur öffentlichen Ordnung, zur Erhal-
rung des Bov-nS und zur Sicherheit der Bergbauarbeitcr;
3) eine gewisse Abgabe von den Produkten zu beziehen, weiche
der Unternehmer daraus zieht." So dirigirl der Staat die
Benutzung der Minen, überwacht deren Ausbeutung und be-
zieht eine Abgabe Ich verfocht nie etwas anders, aber ich
behauptete und behaupte noch, daß der Staat sich nicht Ei-
gcnibümcr der Erze nennen kann. Herr Quiquerez hätte
bei der Zilation deS Entscheides vom 15. Mai 1833 sagen
sollen, unter welchen Umständen derselbe gefällt wurde. Es
handelte sich um die Frage, ob nach dem alten französischen
Rechte die Minen unter dem Feudalrechte gestanden seien,
und der angeführte Beschluß anerkennt im Gegentheil, daß
sie ein Regelrecht in dem Sinne bildeten, daß deren AuS-
beutung der Bewilligung deS Königs und nicht derjenigen
der Odcrgerichtsherren unterworfen war. Dieser Entscheid
hat alto einen ganz andern Sinn als dcnjenig-n, welchen
Herr Quiquerez ihm beilegt. Herr Quiquerez sucht einen
Unterschied zwischen den Gesetzen deS alten Kanronstheils
und denjenigen deS Jura nachzuweisen, indem er behauptet,
daß man im alten KantotNtheile der Ansicht sei. der Staat
sei Eigenthümer der Minen und stützt sich d'fur auf die

Art- 37? und 378 des bernischen CivilgesetzeS, welche also
lauten: Art. 377. „DaS Eigenthumsrecht besteht in der
Bcfugniß, unter den gesetzlichen Bedingungen über die Sub.
stanz und die Nutzungen einer Sache willkürlich und
ausschließend zu vcrfüaea. Art. »78. Bei einem Grundstücke
erstreckt sich das Recht des EiaenihümerS nicht allein auf
die Oberfläche, sondern auch aufwärts in die Luftsäule und
in umgekehrter Richtung auf die Tiefe." Nun können diese
gesetzlichen Bedingungen nicht anderer Art sein als diejenigen

«m Art. SS2 des Loste civil, welcher im Jura Regel
macht; sie können daö Eigcnthumörccht nicht zerstören, sonst
würde die Ausnahme die Regel machen. Herr Quiquerez
stützte sich noch auf einen Entscheid deS bernischen Oberge-
richt« vom 14 Januar 18S6, um darzuihun, daß ber Staat
Eigenthumer der Minen sei. Ich weiß, unter welchen Um.
stände» dieser Entscheid gefällt wmde. Der Prozeßführer
hat 24 Stunden, um seinen Richtern zu fluchen. WaS mich
berriffl, s» wallt da» Herz mir jedes Mal auf, wenn ich an
dieses Urtheil denke. Erlauben Sie mir, dasselbe zu verle-
sen, um meine Betrachlungen daran zu knüpfen. Es lautet
also: „In Erwägung t) daß die Konzession vom 22. April
184? vom Staate in seiner Eigenschaft als Eigenthümer
des Bergwerks.RegalcS ausgestellt, in der That gegeben wer.
den konnte und gegeben worden ist ohne die Einwilligung
oder Intervention der Eigenthümer der zu exploitirenden
Grundstucke; und daß, indem man zugibt, daß diese Akte den
Charakter eines Vertrage» zwischen dem Staate und dem
KonzessionS Inhaber trägt, das zwischen diesem Letztern und
dem Grundàenthûmcr keineswegs der Fall ist, da dieser in
keiner Welse kontrahn ender Theil gewesen ist." D»S Gericht
anerkennt, daß daS Gesetz dem Staate daS Eigenthum der
Minen gebe; aber diese Frage war nicht aufgeworfen worden.
Auf der andern Seite kann man nicht sagen, daß eine Kon.
zessionSakte den Charakter eines Vertrages zwischen dem
Slaaie uns dem KonzcssionSinvaber trägt, sondern vielmehr
denjenigen einer Schenkung. Der Staat trill das ab, waS
er als Eigenthum anspricht, und der Konzessionsinhaber
unterzeichnet keineswegs die Akte, so wenig als der Grund,
eigenthümer. ES besieht also nicht ein wechselseiliger Ber-
trag zwischen Jemanden. Ferner helßl eS: „2) Daß, wenn
der Staat dem Grundeigcnlhümer eine der Menge des unter
seinem Grundstück gewonnenen Erzes proportionale Entichä-
digung zuspricht, das Recht an diese Entschädigung ihm erst
in dem Augenblicke wirklich erworben wird, wenn das Erz
herausgefördert Und gewaschen wird (Art. 34 des Gesetzes
vom 17. März 18Z3). 3) Daß daS Prinzip auch in der
erwähnten Konzession vom 22. April 184? zugegeben und
förmlich stipulirt ist, wo eS Art. L heißt, daß der KonzessionS.
Inhaber dem Grundeigenlhümcr 2'/z Batzen vom Kübel zu
entrichten hat. 4) Daß die Entschädigung zu Gunsten d«S
GrundeigentbümerS nur unter der Hand, und im Verhältniß
der Ausbeutung erworocn wird; das neue Gesey über die
Minen vom Jahre 18Z3 konnte, ohne daS Prinzip, daß Gc.
setze nicht zurückwirken (wie eS im Art. 2 d,S CivilgesetzeS
proklamirt ist), zu verletze, die den Grundeigenthümern selbst
kraft alter Äonzeisioncn zukommende Entschädigung für aus.
gedeutete Minen, seir der Inkraftsetzung des neuen Gesetzes
ändern, 5) Daß eine ähnliche Veränderung offenbar durch
Art. 44 des Gesetzes vom i?. März 1853 herbeigeführt ist,
denn, während es die alten KonzessionS-Jnhaber in ihren
Rechten nicht erhält, legt es ihnen die Entrichtung von
Abgaben nach den Bestimmungen des neuen Gesetzes auf."
Wahrlich, eine solche GesetzcSlilterpretation muß überraschen.
Eine Konzession wird für 25 Jahre von 184? an ertheilt.
Während ü Jahren zahlt der Konzessionsinhaber die Elu-
schädigung von 2s Rp., welche dem Grundeigenthümer zu-
kommt, und weil ein neues Gesetz, welches nur für die Zu-
kunft eine Wirkung hat, eine Herabsetzung feststellt; weil der
Eigenthümer seine Entschädigung erst dann fordern darf,
wenn daS Erz herausgefordert und gewaschen wird; weil er



dem KonzcssionSinbabcr sein Recht aus die Entschädigung
nicht verkauft hat; weil die Ausbeutung während dieser 6

Javre nicht erschöpft wurde, — fällt man den Entscheid,
daß das Recht auf Entschädigung nur nach Maßgabe der
Ausbeutung erworben sei und daß daS Gesetz die Eaischädi-
gung have ändern können, ohne das Prinzip der Nichlrück-
Wirkung der Gesetze zu verletzen. Und wenn daS Gesetz die
Entschädigung von 25 Rp. erhöht hätte, hätten dann die
Konzessionsbesitzer nicht energisch Einsprache dagegen erhoben?
Was wurde ein Kapitalist oder ein Schuldner über ein
Gesetz sagen, daS den auf S "/<> festgesetzten Zins auf 4

herabsehen' oder das den auf 4 «/«, bestimmten Zins auf 6 °/«

erhöhen würde? Ich scheue mich nicht eâ zu sagen: daS

Gericht sah wohl, das der Art. 44 des Gesetzes eine
rückwirkende Kraft habe, aber es wollte dieß nicht auSsprcchen,
und fand ein Auskunstsmitttl in der Thatsache, daß der
Eigenthümer nur nach Maßgabe der ErzauSbeutung ein Recht
aus Entschädigung hat. Ferner wird getagt: «v) Daß eS

sich aus dem ganzen G.seye und besonders aus dem deutschen
Texte ergibt, daß der Gesetzgeber sich in dem erwähnten
Artikel 44, der Worie Abgaben in einer allgemeinen Be-
demung bedient har, und daß man darunter nicht bloß die
Abgaben an den Staat, sondern auch die Entschädigung an
die Grundeigcntbümcr verstehen mug.- Da dieser Art. 44
sagt, die Inhaber aller Konzessionen seien gehalten, die durch
daS Gesetz aufgestellte Gebühr zu entrichten, so konnte man
aus dem Wortlaute des Gesetzes schließen, daß eS sich um
Staalögebühre» und nicht um die Entschädigung handle,
welche dem Grundelgenrhümer zukommt, aber wie man sieht,
har der GcrichiShof anders darüber entschieden. Herr
Quiquerez rust die Autorität der Herren Fürsprecher Nig-
gcler und Vogt und deS Herr» Professor Leuenberger an
und sagt, sie bestreiken dem Staate selbst nicht das Recht
auf das Eigenthum der Minen. ES ist aber nicht richtig,
daß die Herren Sîiggcier und Vogt irgend eine Ansicht über
den Gegenstand ausgesprochen hätten. Herr Leuenberger
dagegen spricht sich im Sinne und zu Gunsten deS SlaareS
aus- Aber da diese prinzipielle Frage nie aufgeworfen
wurde, so wird man sparer sehen, von welchem Gesichtspunkte
aus er sie auffaßt. Was den Jura betrifft, sagt Herr
Quiquerez, so gestalte sich das Prinzip des Eigenthums der
Minen etwas abweichender. Selbst indem er zugibt, daß
der Art. 89 der Verfassung dem Arr. 652 deS französischen
kloclc civil ein. größere Kraft verlieh, und nachdem er die
Ansicht der Kommenlatoren Rognon und Zachariä zitirt, läßt
er sich herbei anzuerteanen und zu gestehen, daß der Art. i
deS GeseyeS von t«63 zu wenig deutlich sei, daß er jedenfalls

nicht dem Rechte deS Eigenthums der Minen im Jura,
sowie dieses Recht IM Art. 552 des civil ausgesprochen
ist, vorgreifen wollte,und er schließt seinen Bericht dahin,
»daß dieses Gesetz nur die Ausübung dieses Rechtes in dem
beschränkenden Sinne ordnet, den das dritte Alinea des

Art. 552 auiorisirl." Nun frage ich Sie: verlangt denn
der Anzug eiwas Anderes? Wen» es den Bestimmungen
der Verfassung und des (locle civil widerstreitet, dem Staate
das Eigenthum der Minen und das sreie Berfügungsrccht
darüber beizulegen, soll die Behörde sich dann nicht beeilen,
einen Fehler wieder gut zu machen und einem verfassungs-
mäßigen und gesetzlichen Prinzipe Nachachtuug zu verschaffen?
ES würde nicht genügen, den Art. l in dem Sinne zu in-
rerprcttren - daß er das Eigenihumsrecht überhaupt nicht
beeinträchtigen wolle; ein Prinzip muß offen aufgestellt
werden, weil die Schlußfolgerungen von einander abweichend
sein können. Im vorliegenden Falle finden sich die Konse-

guenzen deS Grundsatzes, daß der Staat durchaus nicht
Eigenthümer der Minen ist, in den Vorstellungen einiger
Gemeinden deS DelsbergthalcS reproduzirt und ich bin so

frei, sie zu durchgehen, l) Sobald der Staat nicht Eigen-
thümer ist, muß natürlich der Grundbesitzer daS Recht haben,
zu graben und auszubeuten; aber zu diesem Zwecke bedarf

er eines entsprechenden FlächenraumS, sonst wäre die
Ausbeutung unmöglich oder ohne Vortheil. Vor Beginn der
Ausbeutung muß daher der Eigenthümer den Bergbauingenieur

in Kenntniß setze», einmal weil der Staat ein Recht
der Polizei und Ueberwachung der Arbeiten und sodann weil
er das Recht auf eine fiskalische Abgabe Hai. 2) Wenn
unter denselben Bedingungen ein Dritter im Einverständniß
mit oem Eigenthümer gräbt und Erz entdeckt, so steht er in
setner Eigenschaft alS Finder mit dem Eigenthümer auf
gleicher Linie. So können der Eigenthümer und der Finder
nicht gebindert werben, vorausgesetzt, daß das betreffende
Grundstück allein oder mit benachbarten vereinigt einen
hinlänglichen Umfang zur Ausbeulung habe. Aber diese
Bezirke müssen eine gewisse Schrankt haben, sonst würden
Grundbesitzer zu sehr darunter leiden, es wäre denn daß die
Eigenthümer der verschiedenen Parzellen sich zum voraus
dahin verständigten, die Produkte unter die Berechtigten im
Verhältniß der Ausdehnung ihres Landes zu vertheilen.
3) Da der Staat nicht mehr über die Minen als sein
Eigenthum verfügen kann, so folgt daraus, daß die Dauer
der Konzessionen nicht mehr auf 25 Jahre oder auf eine
andere Zahl beschränkt wäre, sondern der Ausbeutungöakt
würde so lange dauern, als die Mine nicht erschöpft wäre.
ES wär« ein uncntziehbareö Eigenthum, auf das man selbst
eine Hypothek erricvlen könnte, wie dieß in Frankreich üblich
ist. 4) Das Gesetz bestimmt den Betrag der dem Eigen-
thümer zukommenden Entschädigung. ES gibt einer immer-
währenden Ungerechtigkeit die Weihe. I» der That kann
daS Erz mehr oder weniger als is Rp gelten, je nachdem
die Bedingungen der Ausbeutung mehr oder weniger vor-
theilhafr sind. Erz, das aus einer Tieîe von 400 Fuß ohne
Wasser, zuweilen ohne Holz und in der Nähe eines Hochofens
herausgezogen wird, kostet weniger und gilt folglich mehr
alS solches Erz, daS z. B. aus einer Tiefe von 30» Fuß,
mit viel Wasser, viel Holz und in größerer Entfernung vom
Hochofen gewonnen wird. Wenn also der Finder Erz
entdeckt hat, so muß er, wenn es nicht schon vor dem Graben
geschehen ist, sich mit den Beiheiligten über die Bestimmung
der Entschädigung verständigen und wenn sie sich nicht ver-
einigen können, so haben Sachverständige den Preis zu
bestimmen. s) Da der Staat einen Ingenieur haben muß

zur Handhabung der Polizei und zur Ueberwachung der
Minen, so hat er daS Recht auf eine Abgabe, die er nach
dem Gesetze bezieht. 6) und 7) Bis jetzt hat man nicht
daran gedacht, eine Unterstützungökasse zu gründen. Man
verlangt daher, daß der Staat, der Unternehmer und der
Eigenthümer jeder einen Rappen per Kübel Erz einzahle,
um die zum Krüppel gewordenen und die kranke» Bergbauarbeiter,

sowie auch deren Wittwen und Waisen und endlich
auch die Unternehmer, welche Unglücksfälle oder Verluste
erleiden sollten, zu unterstützen. Auch Herr Quiquerez findet
diesen Vorschlag ganz philanthropisch und daß eS zu bedauern
ist, daß derselbe nicht bei Anlaß der Berathung des Gesetzes

gemacht wurde. Die Grubenarbeiter, sagt Herr Dupon, sind

nicht gewöhnliche Arbeiter; oft nur einen Fuß weit vom Tod
entfernt, dem AuSbruch des Feuers, den Einstürzen, den

Ueberschwemmungen ausgesetzt, kämpfen sie ihr Leben lang
mit der Gefahr. Man zieht jährlich ungefähr «S0,0»o Kübel
Erz heraus; ein Betrag von 3 Rp per Kübel würde also
4500 Fr. auf das Jahr bringen; wäre eS auch nur die

Hälfte, so stände jährlich eine Summe von 2250 Fr. zur
Unterstützung der Unglücklichen zu Gebote. 8) Wenn die

Pctcnten daS Begehren stellten, daß die Bewilligungen zum
Graben nicht erneuert werden möchten, so geschah eS deßhalb,
weil sie nicht dachten, daß ihr Begehren so lange auf einen
Entscheid warten müsse. 9) Endlich ersuchten sie die Re-
gierung, vor der Revision des Gesetzes keine Konzessionen
mehr an Leute zu ertheilen, die nicht Grundbesitzer sind.

Dieser Wunsch war eine ganz natürliche Konsequenz des

neuen im Gesetze aufzustellenden Prinzipes, und da man wußte,
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daß die Eisenwerke daraus drangen, aufs Neue eine Kon-
zesfion auf mehr alö woo Jucharlen zu erhalten und daß

zahlreiche Einsprachen in dieser Beziehung erhoben wurde«/
so wünschte man/ daß die Regierung nicht fortwährend diese

ErablissemenlS zum Nachtheil der Grundbesitzer begünstigen
möchte. Sie besitzen bereuS Konzessionen auf einen unge-
Heuren Umfang. Einst hat en sie ein Privilegium über das

ganze Delöber. tbal, auf etwa >2 Quadraistunden. aber da
dieses Privilegium ihnen im Jahre i839enuog> n wurde,so suchen
sie nun mit Hülfe deö n.uen Gesetzes allcS an sich zu reißen.
Nicht zufrieden mit den Konzessionen, welche ihnen direkt
ertheilt wurden, kaufen sie auw »och diejenigen solcher Pri.
vaien, die durch Hindernisse, weiche ihnen bei jedem Schritt
in den Weg gelegt werden, genöthigt sind, sich in deren
Arme zu werfen. Die PrivatkonzessionSbesitzer sind nicht die
Einzigen, die sich zu beklagen haben, auch die Krundeigen-
thumcr haben über schwere Beeinträchtigung zu klagen- Die
Bewilligungen, auf einem großen Umfange zu graben, hindern
die Eigenthümern, Nachsuchungen anzustellen; die allzuauS-
gedehnle Konzessionen schaden oft ihren Interessen, ihrem
Kredite und der Eigenthümer kann in Betreff der ihm zu.
stehenden Entschädigung von IS Rp. nicht einmal die Veri.
fikalion dessen vornehmen, was ivm zukommt. Auf der andern
Seite trachtet der KonzessionSinhaber noch die Gebühr von
ts Rp. herabzusetzen. Wenn ein feindseliges Verhältniß
zwischen dem Konzessionsinhaber und einem Eigenthümer
beuevt, so kann dieser zum voraus versichert sein, daß sein
Theil lange nicht an dle Reihe kommen wird. Noch mehr:
der Eigenthümer ist der Willkür des KonzessionsinhabcrS
preisgegeben, der ihm selten die vollständige Entschädigung
auszahlt. Hier ein Beispiel. Herr Noüvion, gewesener
G.oßralh, vernimmt, daß sein Land ausgebeutet ist und da

er nicht wußte, waS man daraus zog, so bat er Herrn
Ingenieur Quiqucrez, die Verifikation vorzunehmen. Herr
Quiquerez antwortete ihm, diese Verifikation liege nicht in
seiner Aufgabe, aber er wolle sie aus Gefälligkeit vornehmen.
Da Herr Nouvion glaubie, derselbe sei nach dem Gesetz dazu
verpflichtet, so lehnte er diese Dienstanerbietung ab. So
ist der Eigenthümer der Willkür der KonzessionSinhaber
pre sgcgebcn, man beklagt sich also nicht mit Unrecht im
DelSbergthale In allen Konzessionen, welche die Regierung
hcuic bewilligt, ist eine Bedingung enthalten, die ich alS
ungesetziicv betrachte. Die Regierung verbietet die Ausfuhr
und macht nur fur den Hochofen von Lucelle eine Ausnahme,
weil er sich an der Grenze befindet. Das Bergwerkgesetz
verbiet t die Ausfuhr nicht nur nicht, sondern es erlaubt sie

impnzjie, indem cö das zur Ausfuhr bestimmte Erz zu
lo Rp. p.r Kübel taxirl. Wenn also das Gesetz kein Verbot
enthält, so überschreitet die Regierung unbestreitbar die
Grenzen ihrer Kompetenz, sie begeht eine Ungesetzlichkeit.
Ich begreife, daß sie die inländischen Eisenwerke zu begün.
st gen nachtet, aber ebenso bcachtenöwcrth in daS Interesse
der Eigenthümer. Der größte Theil der Eisenwerke ist in
den Händen von Fremden, welche die Ausbeulung so rasch
und schnell als möglich zu betreiben suchen. Wenn gewisse
Esenwcrke sich in mißlicher Lage befinden, haben sie mehr
Recht auf die Gunst der Regierung alö andere Hüttenwerke,
andere EtabltssemeniS? Ich denke nicht. UebrigenS sind
viele Leute der Ansicht, daß die Eisenwerke dem DelSberg.
thale nicht von großem Nutzen seien. Die inländischen
Grubenarbeiter werden dem Landbau entzogen, der größte
Theil der Arbeiter besteht aus Franzosen, Sololhurnern,
Luzerncrn. Es wird eine ungeheure Menge geistiger Getränke
konsumirl. Die Kohlen- und Erzfuh-ieule ruiniren sich. Mit
einem Worte, der Wohlstand flieht von einem Orte, dessen

Bewohner IN den Dienst der Eisenwerke getreten sind und
ihre Beschäftigung auf dem Felde verlassen baben. Die Dörfer
Courroux und SepraiS, wo der Bergbau seit Jahrhunderten
betrieben wird, zeigen dieß.. Damit will man nicht sagen, daß
man uichtS auf diesen ElabiissemeniS halte und daß mau sie

nicht alö sehr nützlich betrachte, aber sie sollten nicht alles
an sich zu reißen und sich nicht auf Unkosten der Eigenthümer
zu bereichern suchen. Wissen Sie, welches die Folge deS
Ausfuhrverbotes ist? Der KonzessionSinhaber- wenn er nicht
zugleich Herr eines Eisenwerkes ist, ist gezwungen, seine
Waare den inländischen Etablissements zu verkaufen, welche
ihm dafür bieten, waS ihnen beliebt, we,l sie die einzigen
Käufer sind, so daß der Betreffende mit Verlust oder ohne
Vortheil arbeitet und am Ende seine Konzession d-n Eisen,
werken verkaufen muß. Wenn die Aussuhr erlaubt wäre
und der Grundbesitzer für die Ausbeulung den Vorzug er.
hielte, so wäre das DeiSbergthal tlneS der reichsten Lander.
Aber wie ich Ihnen sagte, Hut die Regierung nur die Ei-
senwcrke im Auge und vergißt dabei allzuschnell die bei der
Berathung deS Gesetzes von iszs gegebene Erklärung. In
der Thai sprach der Herr Berichterstatter sich bei Art. 12
aus, wie folgt: „ES ist hier zu bemerken, daß natürlich
demjenigen, welcher daS Mineral findet sofern er die nöthigen

Garanti.n darbietet, der Vorzug bc» Ertheilung einer
Konzession gehört - Nichts ist billiger; darin liegt also die
Anerkennung, daß der Eigenthümer und der Finder ein
Recvt auf den Vorrang haben. Aber seither haben sich die
Ansichten ziemlich geändert, gegenwärtig verfährt man anders.
Ich will Ihnen den Beweis dafür liefern. Bor einigen
Jahren vereinigten sich vier Eigenthümer von DelSberg, um
auf ihrem Lande zu graben. BlS zu einer gewissen Tiefe
gelangt, stießen sie auf Felsen, ohne eine Spur von Erz zu
finden, und es fragte sich, ob sie fortfahren sollten. Hörten
sie auf, so waren die bisher verwendeten Kosten verloren,
faßten sie dagegen Muth, so hatten sie Aussicht, ihr Unter,
nehmen mit Erfolg gekrönt zu sehen. Mao entschließt sich

zu leyterm und bei einer Tiefe von 300 Fuß ist das Erz
entdeckt. Einer der betreffenden Herren begibt sich nach
Bern, um sich um eine Konzession zu bewerben, aber man
gibt ihm die Antwort, die Konzession werde ihnen nur unter
der Bedingung ertheilt, daß sie vorläufig alle ihre Rechte
an die alten Eisenwerke abgetreten hätten, waS geschehen
mußre; und doch gewährte diese Gesellschaft, zu welcher Herr
Carlin gehörte, unstreitig alle wünschbare Garantie. Diese
Mine ist so reichdallig und ergiebig, daß gegenwärtig die
Eisenwerkbesitzer doit eine Dampfmaschine errichten die nicht
weniger als 40,000 Fr. kosten soll. Da sehen S e die
Gerechtigkeit un Einzelnen, wie man daS Gesetz vouzieht. Bet
solcher Anwendung ist dasselbe verabscheuungSwurdig, weil
es zu viel der Willkür der Regierung anheimstellt, die
gegenwärtig alleS den Eisenwerken bewilligt und sich um die
Privaten nichts kümmert. DaS ist nicht ein Mittel, die
Industrie und die Errichtung anderer Schmeizhutten im
Lande zu begünstigen. Jedermann kennt die vielen Schwie-
rigkeiien, welche die alten Schmclzhülten der Gesellschaft
von VallorbcS in den Weg legten, die einen Hochofen im
Tbal errichten wollte. ES ist wahr, daß die Regierung sich

widersetzte, aber alö das neue Etablissement auch Erz nöthig
hatte, machten die alten Schmelzhütten es ihm Schritt für
Schritt streitig, lmzogen ihm entdecktes Erz, und in einem
Prozesse bezüglich der Aufnahme von Wasser, mußten Mit.
gliedcr des Obergerichls sich selbst an Ort und Stelle
begeben, um zu einem Augenscheine zu schreiten Auf diese
Weise setzten sie alles in Bewegung, um den Fortgang der
neuen Schmelzhüllc zu hemmen, die gegenwärtig desscnun-
geachtet sehr gut geht. Bei diesem Anlasse bin ich so frei,
einige Worte über die Hindernisse beizufügen, welche die
alten Eisenwerke der Gesellschaft von VallorbeS in den Weg
legten. Sobald sie deren Absicht, einen Hochofen zu bauen,
vernahmen, erhoben sie bei der Regierung Einsprache, indem
sie sagten, die Minen des Landes seien demnächst erschöpft,
eS sei daher nicht der Fall, die Errichtung eines neuen
Etablissement« zu bewilligen, wenn man nicht bald die alten
unterliegen sehen wolle. Die Regierung ernennt eine
Kommission, bestehend aus den Herren Studcr, Thurmann,



Bekb, Joh. de Charpentier und Köchlin.Schlumberg, Um

verschiedene ihr vorgelegte Fragen zu lösen. Diese Herren
begaben sich zu Herrn Ingenieur Quiqucrez, der ihnen
Pläne zeigt, Berechnungen vorweist/ aber sie thun keinen
Gang, um die Richtigkeit der ihnen gemachten geologischen
Angaben zu untersuchen. Während sie versammelt waren,
kommt Herr Direktor Gerspacher, der in einem Schachte
in der Ebene arbeiten ließ, mit der Nachricht, er habe Erz
entdeckt und ersucht die Herren, sich davon zu überzeugen.
Herr Quiquerez begibt sich dorthin. Ja, sagt er, da ist
wirklich Erz, aber nichts beweist, daß es noch weiter solches

gibt. Auf die erste Frage der Regierung, welche so gestellt
ist: »Besitzt der bernische Jura genug Erz, um die bereits
bestehenden Schmelzhürten und diejenigen, welche allfällig
noch errichtet werden könnten, hinlänglich zu alimentiren?"

- antwortet die Kommission einstimmig: »Daß über die
Unzulänglichkeit der jurassischen Minen sür die Alimentation
der bestehenden Schmelzbutter, kein Zweifel walten könne,
sowohl aus Grund der geringen Ausdehnung der metallhaltigen

Lager alS deS fortwährend im Wachsen begriffenen
Verbrauchs; daß die von der Bcrgwerkvcrwaltung für das
konzedirte Land aufgestellten Berechnungen, welche gerade
den in Bezug auf Mineral am reichsten geschätzten Theil deS

Jura beschlagen, den Bringen Ertrag der Minen seit 2v
Jahren im Vergleich mit dem gegenwärtigen Verbrauche
talihun; daß, selbst bei hoher Schätzung dessen, was an Erz
im Lande übrig bleiben möchte, kaum noch sür 7—,0 Jahre
Erz gefunden werde, wenn der Verbrauch bleibe, wie gegen,
wärtig." Auf die zweite Frage: »Welches ist das Gebier,
das muihmhßlich noch Erz enthält, die konzedirten Landiheile
n'.cht iubegriffen?" --- antwortet die Kommission: »Daß das
Eisenerz im Delsbcrgthale, besonders gegen die Mitte des-
ttlben konzentlirt sei, aber mau könne in dieser Ebene einem
Verbrauche, wie er wirklich bestehe, nur sür 10—16 Jahre
genügen." Fernere Frage: »Ist die Kommission der Ansicht,
daß hinlängliche Erzlager bestehen, um einen achten Hochofen
zu alimentiren, den dir Herren Vallolon von VallorbeS er.
richten wollen?" Antwort: «Wenn eS nicht im allgemeinen
Interesse deS Landes liegt, die Erschöpfung der Minen zu
beschleunigen, so darf man um so weniger die von einer
neuen Gesellschaft beabsichtigte Errichtung eineS Hochofens
bewilligend Wann man bedenkt, daß diese Kommission die

M neralreichlhümer des Landes so schlecht schätzte, so ist

man nicht versucht zu glauben, sie sei von allen zur Fällung
eines gesunden Urtheils geeigneten Elementen frei gewesen.
»Cicero sagte, er begreife nicht, wie zwei Auguren sich ohne
Lachen anschauen können. Dieses Wort, sagt Arago wurde
vor Jahren auf die Geologen angewandt, ohne daß sie viel
GiUiid gehabt hätten, sich darüber zu beschweren, denn ihre
Wissenschaft war damals einfach eine Sammlung von bizar-
ren Hypothesen, deren Nothwendigkeit durch keinen bestimmten

Satz erwiesen war. Heute nimmt im Gegentheil die
Geologie unter den exakten Wissenschafren ihre Stelle ein."
Warum bat sich nun die Kommission, welche auS Gelehrten
bestand, so schwer geirrt? Ja, ich behaupte, daß sie sich

geirrt hat und ich will dieß durch die Erklärung deS Herrn
FlnanzdireklorS selbst beweisen, der sich in einem Schreiben
vom 6. August tdäö an den RegierungSstatthallcr von
Delsberg folgendermaßen ausspricht: »UebrigenS gefallen
di se maßlosen Begehren der Regierung nicht, am Ende
müßte man ihnen den ganzen Jura geben. ES ist notorisch,
das die Hüttenwerke noch für lange Zeit versehen sind, und
diese Gier, alles auf einmal zu haben, ist einer der Haupt-
sächlichen Gründe des Hasses der Bevölkerung und der
Grundbesitzer.« Hier einen andern Beweis. Die allen
Schmelzhütlen, immer unersättlich verlangten die Konzession
sür die Ebene von Bellerive zwischen Courroux und Vignes,
es handelte sich UNI ungefähr 1L0V Jucharten. Als die Ge-
meinde Courroux Einsprache dagegen erhob, suchten die
Schmclzdütten sich mir ihr abzufinden; in einem Vertrags.

TiiMiM de» Großen AathcS 1817.

entwürfe vom 19. November 1666 kommt folgende Stelle
vor: „Die Ausbeutung der Mine ist den Vorschriften des
BergwerkgesctzeS und der Konzession untergeordnet. Dessen-
ungeachtet wenn das Erz entdeckt ist und besteht, so sind die
Schmelzhütten gehalten, jeden Monat St>0 Kübel Erz auö-
zubeuten für die Dauer von 16 Jahren vom Tage der Er-
theilung der Konzession an, vorausgesetzt immerhin, daß die
Erzader eS gestatte." Also anerkennen die Schmelzhütlen
selbst, daß in der Ebene und zwar allein so weit diese in der
Ausbeutung begriffen ist, noch Erz sür länger als io-»5
Jahre vorhanden sei, entgegen den Vermuthungen der Kom-
Mission. Ja, man darf hoffen, daß der Vorrath noch für
Jahrhunderle hinreiche. Aber w.nn die bestehenden Schmelz-
Hütten, für die man so lebhaft Partei nimmt, von denen
man sagt, sie seien daS Glück des Landes, denen man eine
lange Dauer wünscht, durch Ausbeulung alles ErzeS im
Thale in is Jahren sich bereichern könnten, glauben Sie,
dieselben würden sich um dessen Zukunft nach Ablauf dieser
16 Jahre weiter bekümmern? Weit entfernt. Die Mit.
glicder der Gesellschaft würden ihre Thaler zählen und über
die Guimüthigkeil der Grundbesitzer, ohne ein Wort sich
ausbeuten zu lassen, lachen. In Umfassung deS Angebrach,
ten verlangt der Anzug, daß die Verfassung und daS gemeine
Recht eine Wahrheit seien, daß der Staat aushöre sich Ei-
genthümer der Minen zu nennen; daher sprechen die Ge-
meinden in ihren Vorstellungen den Wunsch aus, daß der
Grundbesitzer und der Finder bei der Ausbeulung den Vor.
rang haben, daß die Entschädigung nicht im Gesetze, sondern
aus dem Wege deS Vertrags zwischen den Belhelltgten fest-
gesetzt werde; daß die konzedinen Reviere nicht allzuausge-
dehnt seien, daß der Staat nichtsdestoweniger eine Abgabe
beziehe, daß daS Gesetz nicht rückwirkende Kraft habe, daß
endlich dasjenige von 1663 auf der angegebenen Basis rcvi.
dirt werden möchte. Ich empfehle der Versammlung drin-
gend die Erheblicherklärung deS AnzugcS, um das Land zu
beruhigen, namentlich das Delsbergthal, welches in Besorg-
miß ist und daS in diesem Momente auf unS hört. Die Frage
wird dann einer Untersuchung unterworfen und die vorbe-
rathenden Behörden werden dieser hohen Versammlung ihr
Gutachten vorlegen.

Fucter, Finanzdirektor. Dieser weitläufige Ausfall
gegen die Verwaltung Hai mich im höchsten Grade bemüht,
und ich gestehe aufrichtig, der betreffende Redner hat dadurch
um hundert Prozent in meinen Augen an Achtung verloren.
Ist daS eine Manier, eine Administration so zu behandeln,
ohne daß genügende Gründe dazu vorliegen? Das Berg-
wcrkgesetz wurde vor vier Jahnn hier berathen, der Bericht.
erstat,er gab alle möglichen Ausschlüsse und in Ihrer Mitte
wurden alle Punkte einläßlich erörtert; während der
verflossenen vier Jahre erhielt ich nicht sechs Reklamationen.
Wäre die Sache so erschrecklich, wie sie hier dargestellt
wurde, so war doch zu erwancn, daß man sich an die
Finanzdirektion gewendet hätte. Ich kann mir das Zeugniß
geben, daß ich mit der größten Loyaliiät verfuhr, ohne
Rücksicht auf die Persönlichkeiten oder auf die politische
Farbe; ich hatte nur das Interesse des Landes und namentlich

auch die Lage der ärmern Bevölkerung im Auge. Wenn
Jeder da und dort das Land ausdeuten könnte, so möchte
ich fragen, welche Uno.dnung daraus entstände. Viele
tausend Kübel Erz wurden f.ühcr durch Unordnung
verschüttet. Allerdings wurde Ordnung in die Sache gebracht,
damit man daS schöne Erz sorgfältig behandle. Ist es ein
Verbrechen, daß die Besitzer der Schmelzhütlen Konzessionen
zu erhallen und sich für mehrere Jahre zu verschen suchen?
Es braucht gar viel Geld, um eine solche Einrichtung zn
treffen. Man macht so viel Lärm wegen der Entschädigung
von 15 Rp. Bei der Abstimmung über den betreffenden
Gesetzesartikel hing eS von einer Stimme ab, ob 16 oder
20 Rappen festgesetzt werden sollen. Hätte die Mehrheit 20
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Rappen erkannt, ko wäre die Sache abgethan. Ich laS in
den letzten Tagen dte Verhandlungen nach und sah, daß das

Gesetz mit großer Umsicht berathen wurde. Was die Aus-

fuhr von Erz nach Frankreich betrifft, so beruht dieselbe auf
alten Verträgen, ans deren Erfüllung da« französische Mini,
sterium bestehen wird. Die betreffenden Konzessionen waren
meisten für 2S Jahre ertheilt worden, übrigens zahlen sie

dem Staate die doppelte Gebühr. Man zeige mir eine neue

Konzession, die an französische Schmelzhütten ertheilt worden

wäre, mit Ausnahme derjenigen von Lutzel, welche ha« an

der Bernergrenze liegt und deren Arbeiker der Mehrzahl
nach Berner sind. Nun ein Wort über das große Mitleiden,
das man gegenüber den Eigenthümern deS Grundes und

Bodens an den Tag legt. WaS fur ein Unrecht wtderfäbrt
ihnen? Wenn daS Erz auf der Oberfläche deS Bodens liegt,
so können sie eS gewinnen, ohne daß sie dazu einer Konzession

bedürfen; erfordert aber die Ausbeutung Kunftarbeiten, so

besteht allerdings die Vorschrift, da« der Betrieb nach tech.

nischen Regeln stattfinde. Vielen Eigenthümern wurden

Konzessionen ertheilt- Herr Carltn kann etwas davon sagen,

indem er eine erhaltene Konzession an die Schmelzhütten,
über die man jetzt so schimpft, verkaufte und (wenn ich nicht

irre) t 4,000 Fr. dafür erhielt. Ist daö so entsetzlich? Auf
Rabuliftercien kann ich mich nicht einlassen, aber ich stutze

mich auf allgemeine nationalökonomische Grundsätze und

werde, wenn es zur Hauptverhandlung kommt, mit einer

Menge Thalsachen auftreten. ES gab eine sehr böse Zeit
für die Eisenwerke, einige waren fast genöthigt zu schließ «,
eine Schn clzhültt hatte bereits fallirt; nun kommen bessere

Zeiten. Das englische Ei'en, welches viel schlechter, aber

wohlfeiler als daS jurassische war, schlug sehr auf; der
Rückschlag machte sich im Jura bald fühlbar durch vermehrte
Bestellungen und die Schmelzhütten richteten sich wieder
ein. Ist es ihnen zu verargen, wenn sie Nutzen daraus zu

ziehen suchen? Es gibt Aktionäre, die so «/i> eingebüßt
haben. IS daS eine so angenehme Sache? Daraus mache

ich kein Geheimniß, ich bin dafür, daß man diesen schöntu
Etablissements die Existenz möglich mache. Was die Errichtung
einer neuen Schmelzdütte betrifft, so ist es richtig, daß die
Besitzer der andern Eisenwerke sie nicht gerne sehen, aber
ich fand, je mehr Konkurrenz da sei, gute Waare zu liefern,
desto besser sei eS. Man dankte mir für die Loyalität, die
ich gegen alle Betheiligten an den Tag legte. Sie sehen,

wie man die Sache drehen kann; ich hätte es von dieser
Seite nicht erwartet. Man weise mir nach, wo ich gegen
îaâ Gesetz gefehlt hätte. Es fiel mir nie ein, einem Eigen,
thümer zu verbieten, daß er Nachforschungen anstelle, aber
wenn Jemand auf fremdem Grund und Boden Erz suchen

will, dann bedarf er allerdings einer Bewilligung. Der
Verbrauch des ErzcS hat in den letzten Jahren auf erfreuliche

Weise zugenommen und die größere Nachfrage führte
zu neuen Nachforschungen, welche freilich oft mit Nachtheil
verbunden waren. So hatte erst neulich ein Unternehmer
einen Kostenaufwand von >5^2» 000 Fr. ohne daö gehoffte
Resultat. Ich weise die Ausfälle gegen die Verwaltung
entschieden von der Hand, weil ich ein gutes Gewissen habe.
Der Untersuchung der Motion widersetze ich mich nicht, ich
stimme sogar dazu, aber bis morgen kann das nicht geschehen.

Im Regierungsrathe fand gestern eine Berathung darüber
statt, die übrigen Mitglieder sind mir dem Gegenstände zu
wenig vertraut, als daß sie sogleich darauf hätten eintreten
können. Ich stelle <S der Versammlung anheim, ob sie die
Untersuchung durch eine Kommission anordnen oder dem
Rcgierungsrathe überlassen will; immerhin muß diese Behörde
ihren Bericht darüber erstatten. WaS die Gebühr betrifft,
so bin ich gerne bereit, billigen Ansprüchen entgegen zu
kommen, aber das Prinzip halte ich biS aufs Aeußcrste fest.
Man könnte auch sagen: ich kann mein Salz wohlfeiler im
Aargau kaufen, — dennoch hat der Staat ein Interesse, sein

Regalrecht zu behaupten. Dieß meine offene Antwort äuf
einen Angriff, der mich sehr bemüht ha^.

Herr Präsident. Da diese Debatte eine sehr lebhafte
Wendung genommen hat, so bemerke ich, daß durch die Post
eine Druckschrift kam, welche an die Mitglieder des Großen
Rathes adressirt ist und (gelinde gesprochen) sehr bittere
Angriffe gegen die Finanzdirektion enthält.

Carlin. Nach der Erklärung deS Herr« Finanzdirck.
tors könnte ich mied enthalten, daS Wort zu ergreifen,
da die Erheblicherklärung auf keine Schwierigkeiten stoßt.
Aber dasjenige, was in der Diskussion angeführt wurde,
die Berufung auf meinen Namen, die Wichtigkeit der Frage
selbst, einer Frage, deren Lösung sich an höhere Betrach.
tungen politischer Oekonomie und gleichzeitig an daS Eigen-
thumSrecht knüpft; alle diese verschiedenen Gründe machen
eS mir zur Pflicht, meine Meinung ebenfalls auseinander
zu setzen. Die an den Großen Rath gerichteten Vorstellun.
gen treten in gewisse Einzelnhetten ein, die man Wünsche
nennt. Die Erheblicherklärung wird zur Untersuchung der-
selben führen. Allein zur Selte dieser Wünsche befindet sich
noch ein Prinzip oder die Feststellung eines befiritteuen Prin.
zipcS. Dieses Prinzip hat eine Hroße Tragweite. Ist der
Grundeigenthümer im Jura, oder um die Frage aus ihren
wirklichen Stand zurückzuführen, im Delsbergthale, der
kleine Grundeigenthümer dieses ThaleS, einer wesentlich
ackerbauenden Gegend, ist er absoluter Eigenthümer dessen,
was sich unter feinem Boden befindet? Oder ist der Staat
Eigenthümer der Minen? Kann der Staat einen Theil deS
Bodens unterhalb der Oberfläche in Anspruch nehmen, indem
er sich Herr und Eigenthümer davon nennt? So wird die
Frage gestellt in den Vorstellungen, im Anzüge, in der ganzen

Verhandlung. Versuchen wir nun, auf welche Art sie
gelöst werden könne und sagen wir vorerst: in der Thal ist
Eisenerz unter der Oberfläche dieses oder jenes Grundstückes,
in diesem oder jenem Theile des zum Kanton gehörenden
Territoriums vorhanden. Wer kann es ausbeuten? Ist es
der Eigenthümer d r Oberfläche, welcher dieses Erz auSbeu.
ten kann? ES stellen sich da eine Menge Hindernisse entge.
gen, nämlich die große Zerstückelung des Grundbesitzes, die
Kunftarbeiten und der unverhälrnißmäßige Geldaufwand,
welchen die Ausbeulung erfordert, endlich die aus dem Un-
terneymcn entspringenden möglichen Verluste. Wenn jedem
Grundeigenthümer daö Recht zustünde, seinen Grundbesitz
beliebig auszubeuten, so wäre oder könnte die Folge sein:
die Errichtung so vieler Grubenwerkc, als es getrennte Pri,
vatgrundstücke gibt, daher auch im Verhältniß zum
ausgebeuteten Grundstücke äußerst kostspielige oder ohne den Bei-
tritl der Nachbarn unmöglich auszuführende Kunstarbeiten.
Der Anzug möchte wirklich dem Grundeigenthümer einer
großen Landflache den Vorzug geben, und ich stelle mich hier
auf seinen Standpunkt, aber der kleine Grundeigenthümer,
der streng genommen das gleiche Recht wie der große hat, wird
sage», man solle auch ihm die Ausführung des Unterneh.
menS mit seinen Wechselfällcn freistellen. Ich begreife, daß
man allen diesen Uebelständen begegnen kann, wenn eine
Verständigung zwischen den verschiedenen Eigenthümern der
zerstückelten Landstücke des nämlichen Umfanges möglich wäre.
Aber diese Verständigung setzt eine Uebereinkunft voraus,
und wie diese Uebereinkunft erzielen? Da liegt die Schwierigkeit.

Ich will eine Mine ausbeuten, aber mein Nachbar
zur Linken, dessen Zustimmung ich verlange, antwortete mir,
er woll- selbst graben. Mein Nachbar zur Rechten läßt sich

herbei aber unter so lästigen Bedingungen, daß sie die Zu-
stimmung vernichten; oder endlich ein anderer Nachbar will
um keinen Preis seine Zustimmung geben und widersetzt sich

hartnäckig jeder Berührung seines unterirdischen Eigenthums.
Und wenn er sein Gut nicht hergeben will, so muß sein
Wille gewiß ebenso gut respektttt werden, als der Wille



desjenigen, welcher sein Land freiwillig abgetreten hat. Faßt
man die Sache von dieser Seite ins Auge, s» folgt daraus, daß
eine unsichere oder vielmehr unmögliche Uebereinkunft nicht
als Grundlage des Unternehmens angerufen werden kann.
Gegenüber dem bösen Willen oder dem allzu absoluten Rechte
der Eigenthümer bleibt also übrig ein unter dem Boden
begrabener nationaler Reichthum, ohne Nutzen für Jemanden
und zum Nachtheil des Allgemeinen. Ich frage, wer nun
dazwischen treten müsse. Offenbar ist es der Staat. Der
Staat, daS Organ des allgemeinen Interesses. Und das ist
so wahr, daß alle Gesetze, die Herr Feune anführte, meine
Behauptung nur bestätigen. Herr Feune behauptet, der
Eigenthümer der Oberfläche sei auch Eigenthümer des unter,
halb derselben Befindlichen; allein gleichzeitig will Herr
Feune Konzessionen, und da er dieses sagt, so will er die

Expropriation; er will, daß man, selbst bet nicht vorhandener

Verständigung mit dem Eigenthümer, graben könne.

Nun regelt das bernische Gesetz diese Expropriation eben so

gut alS das französische. Wenn eS mir gestaltet ist, so zitire
ich die Verfassung, welche im §. 86 sagt: „Wenn das
gemeine Wohl die Abtretung eiueö Gegenstandes desselben
(des Eigenthums) erfordert, so geschieht eS einzig gegen
vollständige und wenn möglich vorherige Entschädigung. Die
Frage über die Rechtmäßigkeit und die AuSmittlung des

Betrages der Entschädigung gehört vor die Gerichte." Untersuchen

wir nun, ob die Gesetze über den Bergbau mit dieser
Verfassungsbestimmung im Widerspruch stehen. DaS berntsche
Gesetz von kSt)4 sagt, daß das Recht des Bergbaus ein
Eigenthum deS Staates sei und dieses Gesetz ging der
Verfassung von !84ö voran. Das Gesetz von 1834 enthält die
nämliche Bestimmung in seinem ersten Artikel, und daS

französische Gesetz, welches endlich auf den Oolle civil basirl tst,

sagt nichts Anderes als das Ges Y von l8v4 und dasjenige
von 1834. Ja der That liest man lm französischen Gesetze

von Isis über das Eigenthum der Minen, Art. 6 und v:
„Der Bergbau darf nur kraft einer vom SraatSraihe bewilligten

KonzessionSakte betrieben werden." Dieser Artikel
regulirt die Ncchre der Eigeuihümer der Oberfläche auf den

Ertrag des konzedirren Erzes. Dieses Gesey entzieht also

dem Eigenthümer die Möglichkeit, direkt ein Recht auf Bergbau

auszuüben, er ist mithin eingeschränkt in seinem Eigenthum.

Noch mehr, der Art. 7 fügt bet: „Die KsnzesiionS«
akie verleiht das immerwährende Eigenthum des ErzeS, wel-
cheS von da au verfügbar und übertragbar ist, wie jedes
andere Gut, und dessen Eigenthum nur m den Fällen und

unter den für die ander« EigenihumSzegeustände vorgeschrie-
denen Formen entzogen werde» kaun." Wenn es also die
Konzesffon ist, welche daS Eigenthum deS ErzeS verleiht, so

gehört dieß nicht dem Eigenthümer der Oberfläche, oder eS

ist ihm vielmehr durch den Staat entzogen worden, um un-
ter gewissen Bedingungen einem Konzesgonsinhaber übertra-
gen zu werden. DaS setzt das französische Gesetz fest. Sehen
wir nun, was daö dernischc Gesetz vorschreibt, dessen Revt-
sion man begehrt. ES sagt: „Alle Minerallen, deren Ge-
winnung und Ausbeulung ohne technische bergmännische
Kenntnisse nicht möglich ist, gehören zum Bergregel. Der
Staat hat das Recht, diese Mineralien aussuchen und auf
eigene Rechnung ausbeuten zu lassen, oder die Ausbeutung
derselben zu übertragen." Ich begreife, daß in dieser An-
eignung » priori einer Sache, die man als einen Theil des

VrivalttgenihumS betrachtet, elwaS Stoßendes, Exorbitantes
liegen mag. Ader wir haben gesehen, aus was für Gründen

dat Gesey dem Staate dieses Recht gibt. Uebrigens
muß man wohl beachten, daß der Loäe civil, unter dessen

Herrschaft wir stehen, den Fall vorsieht, wo der Staat sich

diese Berechtigung zueignen kann. Vorerst stellt er den

Begriff deß Eigenthums als Regel auf, dann folgen die Aus.
nahmen. So sagt der Art. 644: »DaS Eigenthum ist daS

Recht, Sachen aus die unbedingteste Art zu genießen und
darüber zu verfügen, vorausgesetzt, daß man davon nicht

e,n«n durch die Gesetze und Reglemente verbotenen Gebrauch
mache." Art. s4s: „Niemand kann gezwungen werden, sein
Eigenthum abzutreten, es sei denn aus Grund deö gemeinen
Wohls und gegen eine gerechte und vorherige Entschädigung.«
Art. 662: „Das Eigenthum deS BodenS zieht daS Darüber
und Darunter nach sich. Der Eigenthümer kann nach oben,
nach Gutdünken, alle Pflanzungen und Bauten anlegen,
unbeschadet jedoch der Ausnahmen, die im Titel Servituten
und Grundlasten angeführt sind. Nach unten kann er bauen
und graben nach Gutdünken, und aus den Ausgrabungen
alle die Produkte ziehen, welche sie liefern, unbeschadet je-
doch der Einschränkungen, welche sich aus den Gesetzen und
Polizeireglementtn ergeben.« Nun sind dieß gerade die
Modifikationen oder Ausnahmen des Bergbau'S, welche alle
Gesetze feststellen. Ich glaube daher nicht, daß das in unserm
gegenwärtigen Bergwerkgesetz über die Minen aufgestellte
Prmztp dem Locle civil widerspreche. Etwas anderes ist die
Art und Weise, wie man das Gesetz von t«63 zur Anwen.
dung brachte WaS hatte man dabei zu beachten, wenn man
den wahren Geist dieses Gesetzes zu Rathe zog? Drei Dinge
oder vielmehr drei Interessen: das Interesse des Eigenthü.
merS deS Grundes und Bodens als solchen vorerst und
sodann weil die Oberfläche zur Ausbeutung des Erzes noth,
wendig ist, weil sie durch das, was unterhalb geschieht,
leidet. Der Eigenthümer hat somit heilige Rechte, welche
man achten soll, und der Staat hat seinerseits darüber zu
wachen, daß diese Rechte des EigenthümerS durchaus nicht
verletzt werben. Ferner ist eS das Jnurcsse der Industrie,
des Absatzes der Bodenerzeugnisse, der daraus hervorgehenden
Unternehmen und Geschäfte, der Angestellten und Arbeiter,
deren Arbeit sie in Anspruch nimmt. Endlich ist es das
Interesse des Staates, dessen Wirkungskreis nicht allzusehr
beschrankt werden darf, der selbst eine Gebühr erbebt, weil
er, daS Organ der Gesellschaft, die Interessen aller derjcni.
gen, welche an der Ausbeutung Theil nehmen, regelt und
schützt. Hat man wohl alle diese Interessen gehörig
abgewogen? Ich weiß eS nicht, und hier konnte ich sagen, daß
mehrere im Anzüge angebrachte Rügen begründet sind. Al-
lein woher komm dieser Tadel, wer rief ihn hervor? Der
Herr Finanzdirektor sagte wovl, er habe während letzter Zeit
keine Beschwerden erhalten, aber warum das? Weil man
nicht, wie heuie, grundsätzlich daS Interesse der Eigenthümer

gefährdet sah; man dachte nur an die Interessen der
alten und neuen Hüttenwerke, so daß, wenn Einer nach
Bern kam, um sich um eine Konzession zu bewerben, die
Regierung antwortete, daß die zwei Klassen von Etablisse-
menlS, die alten und die neuen, lvren gebührenden Antheil
hätten. Damit glaubte man alles gesagt zu haben, jeder
sei zufrieden, und der Eigenthümer blieb unbemerkt. Mitl.
lerwelle kam mit den Thanawen die Ueberlegung und
man beschwert sich, daß die Eigenthümer der Ober,
fläche, von denen mehrere ihre Interessen mit denjenigen
der allen und neuen Schmelzhütieu verschmolzen hatten,
dabei nicht ivre Rechnung finden. Ich begreife mithin
sehr wohl, daß Herr Feune sagen konnie, die Gunst sei es,
welche bei der Erlheilung von Konzessionen entscheide. In
der That bewilligte man sehr oft den Schmelzhütten Kon,
Zessionen, die man als Vergünstigungen betrachten mußte,
und diese Bewilligung war so ausgedehnt, daß man fragen
mußte, warum man dem Einen alles, dem Andern nichts
gewähre. Andererseits sand sich Stoff zu Klagen in dem
Umstände, daß diejenigen, welche mit den neuen Schmelz-
Hütten zum voraus einen Vertrag eingegangen waren, sich

30 Rp. per Kübel auöbedungen hatten, welche Entschädigung
später von der Regierung festgehalten wurde, während die
andern Eigenthümer nach dem Gesetze nur t6 Rp. erhielten.
Darin liegt etwas stoßendes, daS sich mit der Billigkeit
nicht in Einklang bringen läßr. — Eine andere
Gesetzesbestimmung, welche ebenfalls zu Mißbräuchen Anlaß geben

kann, besteht darin, daß gegenwärtig der Regierungsrath in
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der Ertheilung von Konzessionen unbeschränkt ist, und manche
Interessen können sich verletzt fühlen, ohne daß man, wie
unter dem Gesetze von i8Z4, in letzter Instanz sich an den
Großen Rath wenden könnte, wenn es sich um eine Kon.
zession von einer gewissen Ausdehnung handelt. Die Regierung

kann bei ihren Entscheiden zweifelsohne der Ansicht
sein, daß sie Jedem seinen gehörigen Theil zukommen lasse,

aber wenn sie die Schmelzhütten ohne Maß und Ziel aus.
stallet, weil dieselben mit väterlicher Fürsorge eine große
Zahl Leute beschäftigen, weil diese Etablissements unterstützt
werden müssen, wird sie nicht durch diese Fürsorge selbst

hingerissen, den Eigenthümer auS dem Auge zu verlieren und
ihm vielleicht einen fühlbaren Nachtheil zu verursachen?
Ueberdicß findet sich in den seit I8S6 ertheilten Konzessionen,
und immer im ausschließlichen Interesse der Schmelzhimen,
ein Punkt, der sich nicht sehr gut mir den Verfassungen des

Kantons und des Bundes verträgt: das ist die Klausel, welche
die Erzausfuhr verbietet- Aber daS Erz ist eine Sache, wie
eine andere, »welche (sagt das französische Gesetz von t8io)
verfügbar und übertragbar ist, wie jedeS andere Gut." Man
führt aus, sagt der Herr Finanzdirektor, allein nur kraft
alter Konzessionen und infolge bestehender Verträge. Aber
wenn eS in der Vergangenheit erlaubt war, warum soll man
eS nicht auch für die Zukunft gestatten? Wenn es die Ab-
sieht deö Gesetzes ist, daß der Eigenthümer, der Finder einen
hinlänglich gesicherten Vorrang fur Erhaltung ter Konzession
haben, wenn aber gleichzeitig die Regierung bei Erlheilung
der Konzession ihm die Ausfuhr verbietet, so ist die
nothwendige Konsequenz, welche daraus hervorgeht, diese, daß
der Betreffende mit den Schmelzbülten unterhandeln muß,
und der einzige Käufer auf dem Markte für die Waare gibt,
was ihm beliebt. Ich weiß wohl, daß mau einwerfen kann,
die Ausfuhr würde eine große Störung in die Ausübung
eirnS sehr wesenilichcn Industriezweiges bringen, eS sei

wichtig, daß man für die Erhaltung eines kostbaren National-
retchthums sorge; die Schmelzhimen müssen alimentirl und
müsse ihr Bestand für eine möglichst lange Zukunft gesichert
sein. Allein neben diesem Prinzipe besteht auch das Prinzip
der Handelsfreiheit, welches durch die Verfassung fanktionirt
ist und das, ich wiederhole eS, die in den neulich ertheilten
Konzessionen enthaltene Beschränkung nicht verträgt. Ich
glaubte nicht so lange zu sein, aber ich mußte verschiedene
Einzelheiten erörtern. Ich hielt be onderS darauf, die Er.
klärung abzugeben, daß ich grundsätzlich anerkenne, der Staat
habe ein Recht, ein Recht, über die Minen zu veifügen, welches
auch der Name sei, den man ihm betlege. In der Sache
selbst, und das möchte ich ebenfalls konstatiren, sind wir,
der Anzugstellcr und ich, über den Sachverhalr und das Rschl
zu regultren und zu verfügen, welches der Staat hat,
einverstanden. Aber wie hat der Staat reguliil und verfügt,
und wie soll er es thun? DaS ist die Frage, über welche
wir nicht ganz einig sind. Man wird lonm das Für und
Gegen untersuchen, wenn die Angelegenheit zur Begutachtung
an den RegicrungSrarh gewiesen wird; diese Behörde wird
ihr Gutachten über die Sache selbst, ober vor Allem über
die eventuelle Ernennung einer Kommission abgeben; alsdann
wird der Große Rath den Gegenstand einläßlich behandeln
und definitiv entscheiden. Ich muß noch mit zwei Worten
auf das zurückkommen, was Herr Fcune und der Herr Fi-
nanzdirektor sagten, indem sie meinen Namen in ihren-Vor-
trägen anführten. Herr Feune sagte, wenn ich meine Kon-
zession verkauf! habe, so stt ich dazu genöthigt gewesen.
Jedenfalls gehörte di.se Konzession nicht mir allein, eS waren
unser vier associrt, indem wir ungefähr 40 Jucharten aiS
Eigenthum besaßen, auf welchem wir ziemlich erfolgreiche
Nachgrabungen vornahmen. Dann kam die Konzession mit
dem AuStuoroerbot; endlich haben wir verkauft und das
Geschäft ist abgemacht. Der Herr Finanzdireklor sagte, daß
abgeschlossene Verkäufe als Verträge geachtet werden müssen.
Ich habe daher nichts mehr hiernb r zu bemerken. Ich

suche meine kleine» persönlichen Interessen bei Seite zsk

setzen und nur vom Gesetze und dessen Mängeln zu sprechen.
Ich füge ein letztes Wort bei, indem ich bemerke, daß, wen»
der Herr Finanzdireklor in seinem Vortrage tH.ooo Fr. in
meine Tasche gleiten ließ, ich nur bcdaure, daß diese Summe
weder in Gold, noch in Silber, noch in Banknoten dorthin
gelangte. Ich will nicht auf daS zurückkommen, waS er
Herrn Feune erwiederte, welchem die Interessen, die er hier
vertheidigt und zu deren Vertheidigung er gewiß daS Recht
hat, sehr am Herzen liegen. Ich weiß nicht, womit dieser
Redner den Herrn Finanzdireklor verletzen konnte, dessen
Loyalität und Rechtlichkeil übrigens vollkommen bekannt
sind. Ich schreibe die sehr natürliche Aufregung deS Herrn
Fueler der böswilligen Schrift zu, von welcher hier die Rede
war. Zum Schlüsse bitte »ch die Versammlung, Sie möchte
ihre Aufmerksamkeit und Fürsorge dem VerhandlungSgegen.
stände zuwenden. Wir sprechen französiich und zudem von
einer Sache, die allerdings nur einen einzigen KantonStheil
interessirt. Allein nichtsdestoweniger handelt es sich hier
um ein großes Prinzip; nicht nur ein »welsches G'schäft"
ist es, das auf dem Spiele steht, sondern auch eine
Prinzipienfrage, in enger Beziehung zu dem, was im Privat,
besitze, im EtgenihumSrechte bleibend und heilig ist. Aus
diesen Gründen hoffe ich, die ganze Versammlung werde sich
für die, übrigens nicht bestriitene Erheblicherklärung des
AnzugeS aussprechen.

Kaiser. Ich bin so frei, dem Herrn Motionssteller Feune
zu antworten, welcher in einem langen Vortrage die Schallen-
seite der bestehenden Gesetze und Einrichtungen hervorhob
und seine Morion so vertheidigte, daß man glauben sollte,
eS dürfe Keiner, der Sinn und Geist für Recht hat,
auftreten. Wenn man ihn hörte, so hätte man glauben sollen,
eS geschehen im Jura die größten Gräuel gegen die Eigen-
thümer, strafbare Eingr-ffc. Untersucht man aber die Sache
gründlich, so findet man, daß die Sache nicht so entsetzlich
ist, wie Herr Feune sie darstellt, im Gegentheile, daß oaS-
jenige, was Herr Feune will, nicht im Interesse des
EigcnihümerS und auch nicht in demjenigen des allgemeinen
Wohles läge. Waö will Herr Feune? Er will, daß der
Große Rath erkläre, allcü Mineral gehöre dem Eigenthümer
des Grundes und BodcnS, in welchem eS sich vorfindet und
die Ausdeutung stehe demselben ganz frei. Herr Feune sagt,
der Eigenthümer brauche dem Ingenieur der Minen nur eine
Anzeige zu machen, daß er Erz ausbeuten wolle. Vielleicht
fordert er auch, daß das Land eine entsprechende Ausdehnung
haben müsse; wer entscheidet aber darüber? Nach Herrn
Feune der Eigenthümer selbst. Um Ihnen ein Bild davon
zu geben, wie daS Erz gewonnen wird, erlaube ich mir,
Ihnen ein Feld, das im Erzbau begriffen ist, kurz zu
beschreiben. Die Erzadern befinden sich in einer Tiefe von
80 bis 400 Fuß unter der Oberfläche, sie haben eine selbst-
ständige Steigung und ein selbstständiges Gcfäll, unabhängig
von demjenigen der Oberfläche, so daß es oft direkt gegen
das Gebirge geht und umgekehrt. Ebenso sind die Erzlager
nicht immer vollständig und ununterbrochen, im Gegentheil,
man findet oft nur sogenannte Nester, die allmälig wieder
verschwinden. ES muß daher absolut ein gewisses Feld sein,
um den Erzbau regelmäßig betreiben zu können; je »ach den
Umständen muß eS größer oder kleiner sein. Für einen
regelmäßigen Bau muß man wenigstens zwei Schächte haben,
um die Luft erhallen, die Gruben entwässern und das Erz
herausziehen zu können; überdieß sind namentlich bei einem
größern Felde Stollen und Gallerten anzulegen, und wenn
Sie bedenken, daß e,n einziger Schacht nach Umständen bei
to,000 Fr. kosten kann, wenn Sie bedenken, daß ein Stollen
vielleicht ts,000 Fr. kostet > daß man an schwierigen Orten
nicht anders als mit Maschinen opcriren kann, daß eine
Dampfmaschine biS auf 60,000 Fr. kostet, so werden Sie
einsehe», daß dasjenige, was Herr Feune will, nicht zum



Vortheil deS EigcntbiimerS gereicht, wenn Jeder »ach
Belieben ausbeuten kann. Jeder mußte sich dann mit dem

Anstößer verständigen, was bei der Zerstücklung des Grund-
eigcnthums sehr schwer hält. Wenn ein Unternehmer sich

mil V- der Nachbarn verständigen konnte, so würde
derselben Schwierigkeiten und dlc Ausführung unmöglich machen.
Gerade derjenige, welcher in seinem Grund und Boden das
Erz ohne große Kosten ausbeuten kann, fände cS m seinem
Interesse, es selbst vorzunehmen- Die Folge davon wäre eine

Entmulvigung für Viele und die Unmöglichkeit, das Erz
gehörig auszubeuten. ES würde zu nichiS anderem fuhren,
als wie eö früher war, zum sogenannten Raubbau. Jeder
würde nach Belieben einen Schacht anlegen, das Erz
aufdecken und dasjenige seines Nachbars verschütten, abgesehen
davon, ob er viel oder wenig produzire. So würde kaum
der zehnte Theil zu Tage gefördert, V,o aber würden verschüttet.
Wer nun weiß, daß derartige verlassene Arbeiten nur mit
größter Gefahr wieder aufge -ommea werden können, daß gar
oft Unglück und BerichlMUtigen eintreten, wird begreifen,
daß man nicht wohl auf solche Arbeiten zurückkommen kann.
ES liegt also nicht im Interesse des ElgenivümerS. Herr
Feune behauptet ebenfalls, es geschehe eine große Ungerechtigkeit

gegenüber einzelnen Private», welche Konzessionen
verlangt, aber nicht oder unter der Bedingung ereattcn
haben, daß sie das Erz nicht außer randeS verkaufen dürfen.
Ich kann Ihnen Vorgänge von 1834 blö 1858 anführen.
Es wurden bet 60 Konzelsionen ertdeilr; Herr Fcune soll
wir einen einzigen solchen Konzessionöb'siycr nennen, der
einen großen Reichthum erhallen oder Einen, der sich nicht
tast ruinirt hätte. Ich könnte ihm Viele nennen, bei welchen
dieß eingetreten ist. Was war die Folge? daß alle diese
Konzessionen im Laufe der Zeit wieder in die Hände der
Eisenwerke gelangten, daß der Konzessionsinhaber, nachdem
er eingesehen, daß er nichr gewinnen kann, seine Konzession
verkaufte; und das liegt auf der Hand, wenn man bedenkt,
wie schwer es ist, das Erz auszubeuten, wie große Kapitalien
dazu erfordert werden, um das Unternehmen mit Nutze» zu
betreiben, so daß ein Grundbesitzer in der Regel nicht durch
Selbstbau gewinnen kann. Herr Feune beruft sich auf den
französischen (loste civil und behauptet, nach Art. 552
desselben sei der Eigenthümer des Grundes und Bodens auch
Etgentvumer des Minerals. Ich sagte ihm schon persönlich,
wenn er konsequent sein wolle, so müsse er auch das fran-
zösische Bergwcrkgesetz von 18t» zur Hand nehmen, und wenn
er will, daß dieses Gesetz im Jura Geltung baben soll, so
sind alle Parteien mit ihm einig. Das Bergwerkgcsetz von
1863 ,st fast nur eine Abschrift deS französischen Gesetz.S
von 1810. Wenn Herr Feune sagt, es müsse Alles aus
Frankreich komm,«, dann ist er kons quent. Das französische
Elvilgefttz gilt übrigens nicht nur in Frankreich, sondern
auch in Belgien, in Rheinpreußcn, wo der Bergbau nach
demselben behandelt wird. Was wäre die Folge, wenn der
Antrag des Herrn Fcune zum Beschluß erhoben würde? Daß
alle Konzessionen, die se-l 18ZZ, entgegen dem von Herrn
Feune aufgestellten Prinzipe ertheilt wurden, ungültig wären.
Sobald ich aiS Eigenthümer des BodenS daS darunter
befindliche Erz verfassungsmäßig alS Eigenthum ansprechen
kann, so Hai der Staat kein Recht, es mir durch ein Gesetz

zu nehmen, welches der Große Rath selbst als widerrechtlich
abschafft; und was ist die weit-re Folge davon? Daß der
Siaat die bedeutenden Ausgaben, welche die Konzcssions-
inhaber und Eisenwcrkbesitzer hatten, ersetzen müßte. Seil
Erlassung des neuen Gesetzes wurde bereits über eine halbe
Million verwendet. Noch mehr: der Staat bezieht eine
Abgabe, die sich dermal auf nicht weniger als 60,000 Fr.
beläuft. Ich behaupte auch: der Staat ist nicht berechtigt,
diese Abgabe zu beziehen, sofern der Eigenthümer des
BodenS Eigenthümer des Erzes ist; sie wäre ungerecht und
müß?e fallen. In Betreff der Entschädigung, welche dem
Eigenthümer zukommt, hätte Herr Feune sich im Interesse
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deS Landes vollständig an das bisher geltende Prinzip halten
sollen. Wenn Herr Feune sagt, das Eigenthum des Erzes
gehöre dem Eigenthümer des Bodens, so frage ich ibn, wie
eâ unier der fürstbischöfljchcn Regierung gehalten worden
sei. Der Fürstbischof betrieb den Bergbau als Eigenthümer.
In Betreff der Enischädigungsfrage gebe ich zu, daß dieß
ein Feld ist, auf dem man sich besprechen kann. Ja, gebe
zu, daß eine Entschädigung von 15 Rp. per Kübel an Orten,
wo daS Erz mit geringen Kosten gewonnen werden kann, zu
gering ist, immerhin aber soll man nicht glauben, daß bei
dieser Entschädigung der Eigenthümer nicht bedeutende
Summen erhalte. Es gibt Beispiele von Fällen, wo der
Eigenthümer durch diese is Rp. eine Summe von 12,000 Fr
per Jucharie erhielt; überdieß wird der am Eigenthum
verursachte Schäden vollständig ersetzt. Wie gesagt, über die
Vermittlung der verschiedenen Interessen ließe sich etwas
sagen, aber die ganze ExpioitarionSfrage und das Recht der
Konzessionsertheilung von Seite des Staates zu bestreiken,
davor möchte ich sehr warnen. Wenn man bedenkt, wie viel
Gutes die Eisenwerke für den Jura wirken, daß sie jährlich
s Millionen dem Verkehr übergeben, daß sie too 000 Klafter
Holz verbrauchen daß dieses Holz ohne sie keinen Absatz
hätte, so ipringt die Wichtigkeit dieser ErablisscmenrS in die
Augen. Wenn man serner weiß, daß dabei vielleicht sooo
Arbeiter Verdienst und für ihre Familien Brod finden, daß
dieser Erwerb durch das Aufhören der betreffenden Etablissements

für den Jura verloren wäre, so wäre dieß das größte
Unglück, welches den Jura treffen könnte. Man kann ver.
schiedener Anstatt sein, aber wer daS allgemeine Wohl im
Auge hat, wird nicht so batsonntren, wie es von Seile eines
GroßrathSmitgliedcS geschah: eS wäre besser, keine Bohne
Erz zu haben! So kann man raisonriiren, wenn man 100.000 Fr.
besitzt, aber nicht wenn man sein Auskommen verdienen muß.
Ich erlaube mir noch ein Wort auf die Bemerkung, daß die
Eisenwerke ihr Erz in's Ausland verkaufen können, andere
Konzelsionsbesitzer nicht. Wie ich schon bemerkte, ertheilte
die Regierung nach dem Gesetze von 1834 sehr zahlreiche
Konzeisionen. Ei» Kaufmann von Basel verschaffte sich auch
eine solche, er lieferte daö gewonnene Erz laut Vertrages in
ein Etscnwerk, und da es ihm ging, wie Andern, daß er
dabei seine Rechnung nicht fand so trug er seine Konzession
dem Eiscnwerkvesiser an ES zeigte sich, daß nach dem Vcr.
trage noch 2'1,000 Kübel an das französische Eisenwerk zu
liesern, dagegen nach der Konzession noch 70-80,000 Kübel
zu gewinnen wären. Warum verkaufte man? Um die Kon-
zession fur den Jura zu retten. In der Ueberzeugung, daß
er sich nicht an den Vorbehalt des Ausfuhrverbotes zu halten
brauche, erschien ein Bevollmächtigter der Eisenwerke von
Audineourl an der Steigerung; ein Advokat hatte ihm ge.
sagt, er werde die Sache dann schon ausfcchren; nachher
war die Gesellschaft in Verlegenheil und sie bot ihre
Konzession wieder zum Verkauf an. Durch das bisherige Ver.
fahren haben die Eisenwerke eine bedeutende Masse Erz für
sich gerettet, das sonst die Bestimmung gehabt hätte, in"S
Ausland zu gehen SS ist begreiflich, warum zu diesem
Zwecke so große Summen aufgewendet werde». Die Gründe,
welche für eine Ausnahme zu Gunsten des Eisenwerkes von
Lüzel sprechen, wurden berttiS vom Herrn Finanzdirektor
angegeben. Ich möchte nun vorschlagen, die Motion des
Herrn Feune im Prinzipe zu verwerfen, dagegen was die
Enlschädigungsfrage betrifft, den Gegenstand erheblich zu
erklären. Durch die Motton werden die seit 1853 an Par.
Malaien ertheilten Konzessionen in Frage gestellt, der Kon.
zessionsinhaber weiß nicht, was er thun soll, er kann nicht
warien, bis ein Entscheid kommt sondern der Bergbau muß
fortgesetzt und die Arbeiten müssen unterhalten werden. Wollen
Sie die Leute nöthigen, in dieser Ungewißheit noch 200,000 Fr.
auszugeben? Nein, daS kann man ihnen nicht zumuihea.
Ich wünsche daß die Regierung unverzüglich die Sache zur
Hand nehme, daß sie sowohl die Eigenthümer alS die Kon-
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zessionsinhaber und die Eisenwerkbesitzer anhöbe und in der
nächsten Sitzung Bericht erstatte.

Herr Präsident. Nach dem Reglement« kann der

Anzug nicht gelrennt werden, sondern eS fragt sich nur, ob

er seinem ganzen Inhalte nach erheblich erklärt werden soll

»der nicht. Vorgegriffen wird nicht, wenn das Ganze an
die Regierung gewiesen wird, eben so wenig wenn man das

Ganze verwirft, indem der Regterungsrath von sich auS die

Revision eines Artikels deö BergwcrkgcsetzeS beantragen kann.

Kaiser. In diesem Falle will ich mich der Erheblicherklärung

dieses Anzuges nicht widersetzen.

Bernard Wenn man bei Berathung deS Bergwerk.
gesctzeS die Räthe einiger jurasischer Abgeordneten befolgt
hätte, so hätte mau sicher die Reklamationen vermieden,
welche heute erhoben wurden und wir zähen die Petttio.
nen nicht, weiche gegenwärtig vorliegen. Drei Pnnztptea
oder vielmehr drei Interessen stehen sich hier gegenüber.
Vorerst ist es der Staat, welcher hinsichtlich des Bergbau-
regalS ein Interesse hat; dann kommen die Interessen der

Schmelzhütten u»d in dritter Linie diejenigen der Besitzer

der Grundiiücke, auf welchen sich das Erz finder. Es handelt

sich also um die Versöhnung dreier verschiedener Inte-
reffen. In erster Linie ist dafür zu sorgen, daß die Eisen-
werke bestehen können, daß ihre Existenz gesichert fei, denn

sie gereichen zum Vortheil des LandeS; sie geben vielen Leuren

Beschäftigung und Verdienst; andererseits könnte der

Staat, wenn keine Schmelzvütlen da wären, sein Holz nicht
so vorthcilhast verkaufen, wie es wirklich der Fall ist. In
dieser Beziehung ist also das Gesetz, welches man angreift,
keineswegs im Fehler; aber wenn gleichwohl etwas zu

sagen ist, so betrifft es den Betrag der Entschädigung, welche

dasselbe für die Eigenthümer der Grundstucke, in denen sich

Erz findet, festgestellt hat. Bei der Berathung des Gesetzes

stellte ich hier einen Antrag bezüglich der Entschädigung,
aber unglücklicher Weise wurde durch die Mehrheit einer einzigen
Stimme die Entschädigung auf is Rp. benimmt. Zwischen
den alien und neuen Schmelzhütten fanden Rivalitäten statt;
die lctztern zahlten mehr für daS Erz, um sich das nöthige
Erz zu verschaffen, so daß die alten Schmelzhütten genöthigt
waren, ebenfalls mehr dafür zu zahlen als bis dahin. WaS
den Anzug selbst beirifft, den ich nicht unterzeichnet babe,
weil er dem Staace da» Regalrecht bcstrciiet, welches dem-
selben zusieht, so stellt er AileS in Frage. Vorerst wird daS

Prinzip des RegalS angefochten, wobei man sich auf den

Art. SS2 des französischen Loäe civil, sowie aus das Gesetz

von i8tv, auf dasjenige von >834 und I84i und auf die
von Seice der Gesetzgebung angebrachten Aenderungen über
diesen Gegenstand im Kanion Bern stützt. Alle diese Gesetze

beweisen, daß der Staat ein Recht über den Bergbau hat,
denn eS ist nothwendig, daß die Ausbeulung nach den Re-
geln der Kunst stattfinde. Der Staat allein ist eS, welcher
diese Ausbeutung gehörig leiten kann, und aus diesem Grunde
hat er ein Recht. Allein ich ergriff hauptsächlich daS Wort,
um mich zu rechtfertigen in Betreff einer Flugschrift, die
im Lande vertheilt wurde. Die Jurassier mißbilligen die
Ausdrücke dieses Briefes, welcher an den Herrn Flnanzdirek-
tor gerichtet wurde, denn der Herr Flnanzdireklor hat
keinerlei persönliches Interesse bei der Sache. Ich halte daher
die Absicht, die Verantwortlichkeit hinsichtlich der erwähnten
Flugschrift von den jurassischen Abgeordneten abzulehnen.
DaS Gesetz gibt in seiner Anwendung zu Schwierigkeiten
Anlaß, die geregelt werden muffen. Die Erheblicherklärung
des Anzuges ist daher am Orte, so daß der RegierungSralh
nach meiner Ansicht auf die nächste Session darüber Bericht
erstalten kann.

Der Anzug wird durch daS Handmehr erheblich erklärt.

Vortrag, betreffend den Bau der Brünigstraße.

Der Regiebungsrath stellt folgende Anträge;

t) Der Große Rath ermächtigt den RegierungSralh,
den Vorschlag des BundeSralds, wonach dem Kanton Bern
von der Summe der Fr. 4oo,ooo, welche die Bundesver-
fammlung an die Kosten des Straßenbau'S über den Brünig
beizutragen beschlossen hat, bloß der Betrag von so,(wo Fr.
zufallen soll, während der Kanton Bern nach dem Verhält-
niß der Kosten, einen solchen von Fr. i2l,ooo erhalten
sollte, unter den hienach angegebenen Vorbevälten anzu-
nehmen.

2) Der Kanton Bern behält sich bezüglich der AuS-
führung d-s Baues der Brünigstraße freie Hand vor; er
garaniirt dieselbe nach dem Projekt des Herrn Ingenieur
Lauierdurg, jedoch in Berücksichtigung, daß es wünschens-
werth erscheint, den Vonheil der Oeffnung deS BrunigpasseS
dem ganzen Oberlande gleichmäßig zuzuwenden, und daß
bereits der eidgenössische Experte darauf angetragen hat, zu
Vermeidung einer schattigen oder einer wilden, Bcrgbächen
ausgesetzten Lage die Straße von Brtenzwyler abwärts auf
die Mutagseite deS BaUenbcrges zu verlegen, mit der Mo-
difikaiion daß unter den gleichen allgemeinen Bestimmungen
die Einmündung In die Tvalstraße bei der Wylerbrücke
bewerkstelligt werde. Die Veranstaltungen zum Bau sollen
erfolgen, sobald die VerkehrSvcrhältntsse es verlangen, und
es wird sich Bern dabei an die Bauten von Obwalden an-
schließen.

3) Der Große Rath behält sich die Genehmigung der
Pläne und die Bewilligung der erforderlichen Kredite vor.
Der RegierungSralh ist beauftragt, dem BuodeSraih sowohl
als den betveltigten Ständen die nothwendigen Eröffnungen
zu machen.

Auf der von der Konferenz unterm 8. und S. Dezember
1866 festgestellten Grundlage würden sich die Kosten unter
die Kantone vertheilen, wie folgt:

1.Bern: für die Straße von Brienz an
die Kanionsgrenze über Brienzwyler
731,000- Länge) Fr. ZSt,osv

2. Obwalden- Straße vom Brünig nach
Lungern und Korrektion der Straße bei
Kaiser,tubl « 34Z,ooo

Z. Nidwalden: Bau einer Straße längs
dem Vierwaldstätterftc 223,000

4. Luzern: Straße von der Grenze nach
Luzern „ 60,00»

Fr. 007,000

Würde der Bundesbeitrag im Verhältniß zu den Kosten
vertheilt, so würde Bern Fr. 124,000, Obwalden Fr. ;sl,300,
Nidwalden Fr. 98,300, Luzern Fr. 26,000 erhalten. Aber
nach der vom Bundesraihe vorgeschlagenen Vertheilung
erhielte Bern nur Fr. 30000, Luzern Fr. w,000, während
die Kantone Ob- und Nidwalden Fr. 360,000 erhielten.

Dähler, Direktor der öffentlichen Bauten, als Bericht,
erstattet- Im Jahre t84Z wurde vom Oberlande auS dahin
gearbeitet, daß eine Straße über den Brünig gebaut werden
möchte. Damals erlteß Bern die Einladung an Obwalden,
an einer Konferenz Theil zu nehmen, welche denn auch
wirklich stattfand. Die Gründe, warum daS Oberland diesen

Straßenbau verlangte, waren damals ganz anderer Art
als jetzt, es wollte eine bessere AuSfuhrstraße. Infolge ver-
andmer Umstände wurden die aufgenommenen Pläne bei
Seire gelegt. Nun drängt Obwalden, daß die Brünigstraße



ausgeführt werden möchte und es erfolgte im Winter 1864
eine neue Konferenz in Luzern. Die Abordnung von Bern
stellte dort das Begehren, wenn man jeyt diesen Straßenbau
ausführen wolle, so müsse man die Straße längs dem
Vierwald,iällersee bis nach Luzcrn fortsetzen. Die Folge war,
daß die gaine Linie aufgenommen und devisirl wurde; die
Kosten wurden im Ganzen auf 907,000 Fr. veranschlagt.
Nach einer fernern Konferenz im Mai 18S5 stellten die be-
theiligten Kancone das Begehren um einen Beilrag an den
Bund. Dieses Begehren wurde in außerordentlich günstiger
Weise aufgenommen, indem die Boodcsbehörden einen Beitrag

von 400,000 Fr. bewilligten. Man sollte nun glauben,
diese Angelegenheit habe sich infolge dessen sehr günstig ge.
staltet. Leider ist dieß für den Kanton Bern nichc der Fall,
wie Sie dem Vortrage des RegtcrungSrathes entnehmen.
Die Kantone haben sich bis zum l. April nächsthin zu
erklären, an ihre Zusage ist dle Verabfolgung des BundeS-
beilrages geknüpft. Die Verhältnisse sind deßhalb ungünstig,
weil die durch daö Gebiet von Nidwalden führende Strecke
Fr. 223,000 kosten wird, welche Ob-valden auszuführen hat,
da Nidwalden sich an dem Unternehmen nicht betyeiltgen
will. ES bliebe also für den übrigen Bau noch eine Summe
von Fr. l77,oc>t) aus dem Bundêeitrag Dieser wurde
auch nicht verhällnißmäßig vertheilt bei der letzten Konferenz.
Im Verhältniß zum Kostenanschlag von Fr. 281,000 würde
es für Bern Fr. 124,000 treffen, allein die Kanrone konnten
sich über die Verthetiuug nicht verständigen, worauf der
Bundesrats» dieselbe vornahm und zwar so, daß Bern nur
Fr. 30,000 erhalten wurde, mit dem Vorbehalte, daß der
Bau unter eidgenössischer Kontrolle ausgeführt werde. Die
Regierung kam durch diese für Bern ungunstige Gestaltung
der Sache in große Verlegenheit. Zudem langte aus dem
Amt Oberhasle eine Reklamation ein, indem man sich gegen
die Ausführung der Brunigstraße verwahrte, wenn nicht
eine Zweigstraße nach Meirmgen gebaut werde, welche nach
dem AuSspruche von Technikern wenigstens t4 Fuß breit
sein müßte und Fr. 100,000 kosten würde. Die Kosten
würden sich also für Bern im Ganzen auf Fr. 33l,000
belaufen, wovon Fr. 30,000 abzuziehen waren. Nach
wiederholten Berathungen beschloß die Regierung, bet dem

Großen Rathe die vorliegenden Anträge zu stellen um den
Verhältnissen des Oberlandes möglichst Rechnung zu tragen.
Allerdings wird durch dieses Unternehmen nur ein Landes«
theil begünstigt und man hat dabei hauptsächlich die Frcm«
denfrequenz im Auge, daher die Einmündung der Straße
auf dle bis nach Luzern fortgesetzte Eisenbahn. Die Sache
ist auch deßsaiv etwas schwierig, weil die Brienzersecstraße
noch nicht vollendet lst. Sie haben sich nun darüber aus«
zusprechen, ob Sie dem Berkommniß der andern Kantone
beilreten wollen oder nicht. Obwalden hat nebst dem er«
wähncen Straßenbau noch ewe Korrektion auszuführen,
welche nicht weniger alS Fr. 100,000 kosten wirb, woran
der Bund nichts beiträgt. Nun sucht Obwalden dringend
darum nach daß Bern auf seinen Theil am BnndeSbcitrag
verzichten möchte, und beruft sich dabei auf seine finanziellen
Verhältnisse. Luzern, das am günstigsten gestellt ist, beharrt
auf seinem Antheil. Die Frage ist nun diese: will der Kanton
Bern im Interesse dieses LandeStheiles das Opfer bringen?
Die Verhältnisse sind Ihnen bekannt, Sie werden dieselben
zu berücksichtigen wissen. Als Berichterstatter empfehle ich
Ihnen die Anträge des RegieiungSraiheS.

Fueter, Regierungsrath, erklärt daß er der Ausführung

der Brünigstraße ganz gewogen sei, möchte aber hin«
sichtlich des KostenSpunkteS nicht so weil gehen, wie der
Regierungsrath vorschlägt- Die Straße würde bei einer
Breite von 16 Fuß Fr. 186,000 kosten. Den Bundesbeitrag
von Fr. 30.000 fur Bern findet der Sprechende allerdings zu

gering, abgesehen davon, daß Obwalden noch verlange, daß

Bern darauf verzichte. Endlich wäre eS möglich, daß der
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Kanton Bern später die Straße mit weniger Kosten durch
Herrn Ingenieur Laolerburg ausführen lassen könnte.

Michel möchte die Ausführung der Brünigstraße sehr
empfehlen, da der Große Rath scvon in den Dreißigcrjahrcn
darüber verhandelte. Dagegen begreift der Sprechende nicht,
daß die dem Kanton Bern zufallende Strecke von drei Vier,
telstunden oder höchstens einer kleinen Stunde so viel kosten soll.

Aebi ersucht die Versammlung zu bedenken, daß sie
durch die Annahme des regierungsrälhlichen Antrages eine
Verpflichtung von wenigstens Fr. 250,000 eingehe, ohne die
in Aussicht gestellte Korrektion. Ohne dem Unternehme»
selbst entgegenzutreten, theilt der Redner die Bedenken des
Herrn Fuerer und stellt den Antrag, zu erklären, daß der
Kanron Bern statt des ihm eigentlich gebührenden Beitrages
von Fr. 124,000 sich mit Fr. 100.000 begnügen wolle.

Knecht en ho fer verwundert sich auch darüber, daß
Bern bet Vertheilung des Bunde-betlrageg so stiefmütterlich
behandelt worden, möchte aber nichtsdestoweniger den
Straßenbau über den Brünig empfehlen und zwar namentlich
mit Rucksicht darauf, daß der Kanton Bern früher erklärt
have, nicht eher auf seinem Gebiete bauen zu wollen, alS
bis die Fortsetzung gesichert sei; nun sei dieß der Fall; endlich
dürfe man auch die Verbindung mit dem Gotthard nicht
außer Acht lassen.

Dähler, Baudirektor, erklärt zu seiner Entlastung,
daß er im RegierungSraih den Antrag gestellt habe, auf den
BundeSbettrag von Fr. 30,000 zu verzichten, um niche den
Kanron durch Annahme dieser Summe hinsichtlich der
Ausführung in allen Theuen zu binden. Ehrenhafter und finanziell
vortheilhafter sei eS, daß Bern diese» Bundesbeitrag nicht
annehme und sich freie Hand vorbehalte.

Tscharner zu Kehrsatz möchte die Sache verschieben,
um den KostcnSpunkt noch näher unteriuchen zu lasst»,
damit die Brünigstraße nicht mit solchem Aurwande ausge.
führt werde, wie dieß bet andern Straßen im betreffenden
LandeSthcile der Fall gewesen sei.

Gfeller zu Slgnau ist der Ansicht, wenn man auf
einem hoher» Bundesveilrag beharre, so heiße dieß, das
Unternehmen, welches wohl Fr. 300000 kosten werde, in
Frage stellen; lieber solle man den Muth haben zu erklären,
man wolle einstweilen davon abstrahiren. Ferner wird daran
erinnert, daß fur den Straßenbau am Brienzerfee bereits
Fr. 2ies,000 verausgabt worden, daß für die nämliche Straße
noch eine Ausgabe von wenigstens Fr. so,000, vielleicht
öo-7o,000 bevorstehe. Rechne man alles zusammen, was
für diese kleine Ecke des KautonS ausgegeben werden sollte,
dazu die Straße von Brienz nach Meiringen, so komme man
fan auf eine Summe von Fr. 700,000, was bet den gegen,
wänigen Finanzzuständen wohl zu bedenken sei. Was würden

andere Ortschaften im Kantone sagen, wenn für diesen
LandeSlhetl solche Summen verwendet werden, während
anderwärts, selbst im Herzen des Kantons, die Straßen in
schlechtem Zustande bleiben? Der Redner mißgönnt dem
Oberlande das bisher Erhaltene nicht, dagegen glaubt er,
man sollte nun vorerst dasjenige ausführen, was versprochen
worden, der in Aussieht stehenden Eisenbahn nach Thun und
möglicher Welse derjenigen durch das Entlebuch gar nicht
zu erwähnen.

Karlen hält dafür, Sie Quintessenz der vom Herrn
Präopinanten gegen die Brünig. Straße gehaltenen Rede
liege darin, den Verkehr durch das Entlebuch und über
Langnau und Signau zu leiten; leider könne man aber den

Fremden das Entlebuch nicht schöner malen, als eS wirklich
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ski, während die Tour von Luzern über den Brünig nach
dem Oberland durch eine der schönsten Partien vielleicht in
Suropa führe- Die Brienzersee. Straße erhalte erst ihren
Werth, wenn die Brünigstraße gebaut werde, welche auch
für den Handel eine große Bedeutung habe. Angesichts der
wirklichen Vortheile sollten die finanziellen Bedenken schwin-
den und der Sprechende empfiehlt daher den Antrag deS

RegicrungSratheS.

G affner unterstützt Herrn Karlen und bemerkt, man
sei nicht so engherzig gewesen, als es sich seiner Zeit um
die Schenkung des Zehntens bandelte.

Bücher unterstützt dagegen den Antrag des Herrn Gfel-
ler und findet eS unbillig, daß so große Summen für den
betreffenden Landestheil bewilligt werden, während manche
Ortschaften in der Nähe der Hauptstadt ihre schlechten
Straßen behalten oder auf eigene Kosten verbessern müssen.

Änechtenbofer hebt wiederholt die Wichtigkeit der
Brünig-S>raße in der Verbindung mit andern Kantonen
hervor und bemerkt, die „kleine Ecke" sei noch keineswegs
allzusehr beoonheill worden.

Michel ersucht den Großen Rath, die Sache nicht zu
verwechseln und ja nicht zu glauben, alS handle eS sich um
eine Ausgabe von Fr. 700,000, während dieselbe auf Fr.
18S,000 veranschlagt sei. Der Redner macht sich anheischig,
die fragliche Strecke um Fr. 440,000 auszuführen, und gibt
entlich zu bedenken, daß viele ansehnliche Dörfer im Ober-
lande nicht einmal fahrbare Straßen haben.

Sahli zu Murzelen theilt die Ansicht des Herrn Bu.
cher und erinnert an das vor einigen Jahren vorgelegte
Projekt eines Straßenbaues im Amtsbezirk Aarberg, dessen

NtchtauSführung für den Staat selbst nachthetlig sei, da
er mehrere hundert Juchartcn Wald in jener Gegend besitze.

Sahli, Rcgierungsrath, geht von der Ansicht aus,
man dürfe sich hier nicht auf den Standpunkt der Lokalinteressen

stellen, weil eS der Standpunkt der Engherzigkeit sei.

In solchen Dingen gelte das Wort: heute mir, morgen dir.
Allerdings bringe der Kanton Bern durch den Bau der Brü-
nigstraße ein großes Opfer aber es sei nicht unerschwinglich
und zudem müsse man bedenken, daß Bern die Frage der
Juragewässerkorrektion nicht einzig lösen könne, sondern der
Une rstützung anderer Kantone dabei bedürfe. Jeder Landes-
theil verdiene Berücksichtigung, aber nicht darin, daß man
andere engherzig behandle, liege das M'ttcl, Straßen zu
erhalten Der Antrag des Regierungsrathes wird daher zur
Genehmigung empfohlen.

Gfeller zu Signau stellt den eventuellen Antrag, der
Kanton Bern gebe zur Erbauung der Brünig.Straße nur
unter der Bedingung seine Zustimmung, insofern er vom
Bundesbeitrag von Fr- -wo,000 das ihm gebührende Betreff-
niß erhalte.

Stettler hält eS,in Betracht der vorhergehenden Dis-
kussion, für zweckmäßig, heuie bloß grundsätzlich den Bau
der Brünig-Straße »u beschließen, dann die Sache an die
Baudireltton zurückzuweisen, mit dem Auftrage, zu
untersuchen: ob dieser Straßenbau nickt mit geringern Kosten
auszuführen, ferner ob von den betheiligten Gemeinden nicht
ein Beilrag erhältlich wäre und ob die Bundesbehörden dem
Baue unter diesen Bedingungen einen Betschuß bewilligen
würden. Den Bundesbcitrag von Fr. 30,000 möchte der
Sprechende unter so lästigen Bedingungen nicht annehmen.

Willi bekämpft namentlich die Anschauungsweise des
Herrn Gfeller und hebt die Wichtigkeit der Brünig.Straße
hervor.

v. Werdt kann dem Antrage des Herrn Stettler nicht
betstimmen, weil der Kanton Bern bis zum t. April seine
Erklärung abgeben muß, und stellt daher den Antrag, auf
den Bundesbeilrag von Fr. 30,000 zu verzichten, um voll,
ständig freie Hand zu behalten.

Gygax hält dafür, Herr Michel helfe Allen aus der
Verlegenheit, da er die Straße um Fr kW,000 ausführen
wolle und schlägt vor, ihm den Bau zu übertragen.

Herr Berichterstatter. Die Bedenken, welche im
Rîgierungsrathc erhoben wurden, haben sich auch im Schooße
dieser Versammlung gellend gemacht; ob sie mehr oder
weniger begründet seien, muß die Zukunft lehren, aber im
Ganzen sollte der Devis so berechnet sein, daß man darauf
gehen kann. Daß ein solcher Straßenbau nicht gar viel
niedriger zu stehen kommt, beweist die Reuchenette-Straßc
und auch die Brienzersee.Straße. Die Opposition der Herren
Großräihe aus der Gegend von Wahlen begreife ich. Aber
es handelt sich hier um ein Geschäft, wo ein allgemeines
Interesse in Frage steht; das beweiSt der Beitrag des
Bundes. Bern verlangte keinen Beitrag vom Bunde für
die Freiburg- oder für die Murten-Slraße, hier aber steht
ein gemeinsames Interesse für mehrere Kantone in Frage.
Im Ganzen waltet im Großen Ratde über einen Punkt
immer eine irrige Meinung. ES handelt sich nicht um einen
Gegenstand, bet dessen Entscheidung der Große Rath ganz
freie Hand hat. Eine ganze Menge Verhandlungen gehen
voraus, und da ist der Beschluß nicht so zu fassen, daß die
Schuld auf Bern lastet, sondern der Kanton muß sein
Interesse und seine Stellung gehörig wahren. Von diesem
Standpunkte aus, um dieses möglich zu machen und nicht
Schwierigkeiten zu bereiten, legre die Bauoireklion einen
Antrag vor, von dem sie glaubte, der Große Rath könne
denselben mir Ehren annehmen. Die eidgenössischen Räthe
beschlossen, eine möglichst kurze Vollendungsfrist aufzustellen,
der BundeSraih setzte sie auf den 1. November 1802 fest.
Die Schwierigkeit besteht nun darin, daß der Große Rath
seine Beschlüsse so fasse, daß der Bundesrath sie nicht ver-
werfen kann. Was den Anrrag deS H.rrn Stettler betrifft,
so hängt er davon ab, ob der Große Rath sich noch im Monar
März versammeln werde; versammelt er sich in diesem
Zeiträume nicht, so ist der Antrag zu verwerfe». Im Allgemeinen
habe ich die Ansicht: eS läßt sich nicht leugnen, daß die
Fremdenfrcqucnz, die wichtigste Industrie deS KantonS, eine
groge Ausdehnung gewonnen hat; sie bringt ungeheure Sum-
men in daS Land und es wäre ein großer Fehler, wenn der
Große Rath diesen Umstand nicht gehörig würdigen würde.
Von diesem Standpunkte aus besteht gar kein Zweifel. Ich
glaube, man soll da Wege öffnen, so viel man kann. Ein
zweiter Punkt besteht darin, daß es mir sehr leid thäte,
wenn die Schuld auf den Kanton Bern fallen würde; eS ist
gewissermaßen eine Ehrensache für ihn. AuS diesen Gründen
empfehle ich Ihnen den Antrag des RegierungSrathcS zur
Genehmigung.

Stettler schließt sich dem Antrage des Herrn von
Werdt an.

Sl 0 0 ß nimmt den Antrag des Herrn Stettler wieder
auf.

Abstimmung.

Auf die Anträge deS NegierungSratheS
einzutreten «t Stimmen.

Dagegen 26
Für sofortiges Eintreten 4i „
Für Verschiebung 42 „
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Da Zweifel über die Richtigkeit dieser Abstimmung stch

erheben, so wird eine neue verlangt. Das Präsidium fragt
hierüber die Versammlung an und diese spricht sich mit
4Z gegen »7 Stimmen für eine neue Abstimmung aus.

Zwölfte Sitzung.

Für sofortiges Eintreten
Für Verschiebung
Für die Anträge deö RegierungSratheS

mit oder ohne Abänderung
Für Verwerfung derselben

Gfeller schließt sich dem Antrage deö

Herrn Aebt an.
Von der Bundesbehörde einen Beitrag an

zusprechen
Darauf zu verzichten

Damit fällt sowohl der Antrag des R e.

gierungsratheö unter Ziff. i alS der-
jenige des Herrn Aebi dahin.
Fur die Vorbehalte der Anträge deS

RegierungSratheS unter Ziff. 2 und >Z

Sich im Weitern freie Hand vorzubehalten
in Bezug auf Anlage der Straße, Zeit
deS Baues und Wahl des Ingenieurs

Dagegen
Durch den RegierungSrath untersuchen zu

lassen, ob nicht die Straße mit geringern
Kosten gebaut und Beirräge von den be-

thciligten Gemeinden ausgewirkt werden
könnten

44 Stimmen-
43 »

St
l6

3S
47

Gr. Mehrheit.

Gr. Mehrheit.
Minderheit.

Gr. Mehrheit.

Samstag den 28. Februar 1857.

Morgens um s Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Verlesen wird hierauf noch ein Schreibe» deS Herrn
Kommandanten Johann Meyer, durch welches derselbe die

am 25. d. M. auf ihn gefallene Wahl zum Milgliede des

RegierungSratheS unter Verdanknng des ihm geschenkten

Zutrauens ablehnt.

Schluß der Sitzung: Z Uhr Rachmittag?.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Bangerter, Berger,
Geiser, Daniel; Geiser. Samuel; Gouvernon, Krebs, Jakob:
Masel, Moser, Gottlieb; Oberli, Plüß, Reichenbach, Fried-:
Roth Jakob; Schaffte?, Schcurer und Schneeberger, Joh.:
ohne Entschuldigung: die Herren Affoltcr, Amstutz. Bernard,
Besstre, Boireron, Brand.Schmid, Brechet, Buri, Bütz.
berger, Carrel, Choppart, Clemen^on, Euer. Feller, Fleury,
Frösard, Furrer, Gerber, Girardin. v. Gonlcn, v. Gonzcn-
bach, v. Grafenried, Großmann, Hänni, Haldimann, Ulrich,
Notar; Hennemann, Herrmann, Hirsig, Hofer, Jaquet,
Jmhoof, Bendicht; Jmobersteg. Jndermüvle zu Kiesen,
Jntermühle zu Amsoldingen, Jngold, Käser, Kanziger, Karrer,
Kasser, Kehrli, Kitcher, Klaye, König, Koller, Kummer,
Kung, Lehmann, Christian; Lehmann, Daniel; Lehmann,
Johann; Leuenberger, Marquis, Maurhoicr, Methöe, Minder,
Morel, Mooömann, Morgentvaler, Moser, Johann; Moser,
Jakob; Müller, Eduard; Müller, Johann; Müller, Jakob;
Nägeli, Oeuvray, Oilh, Parral. Päulet, Pereul, Probst,
Prudon, Nütz, Reiâenbach, Fürsprecher; RöthliSberger,
Johann; RöthliSberger, Jsak; RöthliSberger, Gustav:
RöthliSberger, Mathias; Rubin, Salchli, Schären, Johann;
Schmid, Schneedeiger, Joseph; Schrämli, Schürch, Seiler,
Siegcnthaler, Sign, Sollberger, Spring, Sterchi, Streit,
HieronimuS; v. Tavel, Tlèche, Theurillat, Weber, Wiedmer,
Wiltwer und Wyß,

Der Redaktor:

Fr- F a si bind.
Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und

ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

DaS Präsidium zeigt eine Vorstellung mehrerer Aerzte
an, betreffend die Ausübung der ärztlichen Praxis im Kanton
Bern von Seile Fremder ohne Erfüllung der gesetzlichen
Vorschriften.

Tagesordnung:

WaldkantonnementSvertrag zwischen dem Staate
und der Gemeinde Aeschi, abgeschlossen am 26. August
t8S6.

Tagblatt des Großen Rathe? >»»?. ^
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Nach demselben soll dem Staate der Sattelwald von
72 Jucharten verbleiben, der Gemeinde aber sollen die übrigen
Waldbeztrke überlassen werden.

Der Regierungsrath trägt in Uebereinstimmung mit
der Direktton der Domänen und Forsten auf
Genehmigung des Vertrages an.

Dieser Antrag wird, empfohlen durch Herrn Brunner,
Direktor der Domänen und Forsten, alö Berichterstatter, ohne

Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Vertrag der Domänendirektion, betreffend den

Verkauf der Parey. und Dorenaz.Berge nebst andern
Liegenschaften hinter Chateau d'Oex und Rougemont, von
der ehemaligen Coltier'schcn Erbschaft herrührend.

Der RegierungSrath beantragt, diese Güter, welche

an eine Steigerung gebracht worden, an den Höchstbietenden,
nämlich an Herrn Jean Antoine Songy, von und zu
Rougemont, um den Kaufpreis von Fr. 20,too unter den
gesetzlichen, im Steigerungsverbal enthaltenen Zahlungs-
und andern Gedingen, mit Nutzen- und Schadenanfang auf
1. Januar 18Z7, hinzugeben.

Auch dieser Antrag wird, empfohlen durch den Herrn
Berichterstatter, ohne Einsprache genehmigt.

Hierauf wird auf den übereinstimmenden Antrag des

RegierungSratheS und der Militärdirektion dem ersten

JnftruktionSgehülfen, Herr» Hauptmano Jakob Ia g gi,
in Betracht vieljähriger treuer Dienste, der Majorsgrad
ertheilt.

Ferner ernennt der Große Rath nach Einficht der
Wahlvorschläge deS RegierungSratheS:

t) Zu Kommandanten der Infanterie des Aus¬
zuges:

Herrn H. I. I. Frotê von Miêeourt, Major im
Bataillon Nr. 67, im ersten Wahlgange mit 82 von
86 Stimmen

Herrn Rud. Sprung lin von Bern, Major im
Bataillon Nr. «s, im ersten Wahlgange mit 75 von «2
Stimmen.

2) Zu Majoren der Infanterie des Auszuges:
Herrn Fr. Chr. B alsiger von Köniz, zu Belp, Haupt-

mann im Bataillon Nr. ss, im ersten Wahlgange mit
77 von 87 Stimmen.

Herrn W- Langlois von Ellsau, in Burgdorf,Hauptmann
im Bataillon Nr. 36, im ersten Mahlgange mit

72 von 83 Stimmen.

3) Zum Major der Reserve-Jnfanterie:
Herrn Andr. Vögeli von Laupen, Hauptmann im

Reservebataillon Nr. si, im ersten Wahlgange mit 79
von 82 Stimmen.

Vertrag
zwischen

dem Regierungsrathe de» Kanton» Bern
Namens des Staates unter Vorbehalt der
Genehmigung des Großen RatheS und den
Aktionärs der Gesellschaft der Kiesen-Ja-
berg.Brücke in Betreff der Aufhebung der
Brückengelder auf der genannten Kiesen-

Jaberg-Brücke,

in Betrachtung:

daß, nachdem die Erneuerung einer Bewilligung der
Bundesbehörden zum fernern Bezug der Brückengelder nicht
erhältlich war, und die Bewilligung der Tagsatzunq am
1. Jenncr t8S6 ihr Ende erreichte und als Folge dessen die
Regierung von Bern in die Nothwendigkeit versetzt wurde,
unterm w. April 1855 den Bezug des Brückengeldes auf
der Ktesen-Jaberg-Brücke einzustellen gegen Entschädigung
an die Aktionärs dieses Brücken- und Straßenbaues, al»
Eigenthümer dieser Anlagen, so wie des vom Großen Rathe
am 2. März t837 durch ein Dekret garanrirten Zolles, so
so ist zwischen den Parteien folgender gütlicher

A uSgleichungS.Vertrag
mit Ratifikationsvorbehalt des Großen Rathes beschlossen

worden:

5.

Der Staat übernimmt sofort die gedeckte Brücke,
genannt Kiesen-Jaberg Brücke, mit dem Anstoßenden kleinen
Zollgebäude und zugchörendem Umschwung so wie die Straßen-
Zufahrten und kleinern Brücken, welche dazu führen, in dem
Zustande, wie fie fich gegenwärtig befinden. Die Uebernahme
der Straßen soll so weit stattfinden, als dieselben von der
Gesellschaft gebaut worden find.

Die Brücke mir Verbindungsweg find demnach als öffent-
liche Sacke erklärt und der Staat wird deren Unterhalt nach
den gesetzlichen Vorschriften übernehmen.

5. 2.

Der Staat verpflichtet sich zur Uebernahme der 472
Brückenakrien, welche seiner Zeit zu Bestreitung der Bauko-
sten im Nominalwerth von Fr. «0 a. W. per Aktie einge-
zahlt wurden.

Diese Aktien von Nr. t bis und mit Nr. 472 sollen auS-
gelooSt und vom Staate mit Fr. KZ n. W. per Aktie einge-
löSt werden. Im Ganzen also würde das Einlösuugskapital
für die Aktien Fr. 36 680 betragen.

§. 3.

Von diesen 472 Aktien haben die Aktionärs die jährli-
chen Dividenden bezogen bis zum 1. Januar isss.

Von dieser Epoche hinweg bis zum Abrechnungstermin
1. Juli I8Z7 soll der Staat de« gegenwärtigen Aktieninha-
bern noch die ausstehenden Dividenden à 4«/o besonders nach,
vergüten und zwar nach dem Nominalwerth von Fr. 71.43,
also mit Fr. 2. 8Z jährlicher Zinsvergütung per Aktie.

Diese Vergütung würde demnach (fällig pro 1. Juli
18Z7) betragen:



<72 Aktien vom I. Januar >866 hinweg
2/- Jahr à Fr. 7. >4 Fr. 3Z70. 08.

Ferner übernimmt der Staat die Vergütung
der noch ausstehenden Marchzinse aufsämmt.
lichen Aktien à 2'/,°/„ berechnet vom Da«
tum des Gutscheins an bis zum jeweiligen
3t. Dezember desjenigen Jahres, in wel-
chem derselbe ausgestellt wurde. Diese rück-
ständigen Marchzinse belaufen sich laut bei-
liegendem Verzeichnisse auf „ sos. 60.

Total Zinsvergütung Fr. 3»7o. 68.

z. 4-

Der StaatSfiskus hat folgende Passiven, welche noch
auf dem Unternehmen haften, auf seine Rechnung zu über,
nehmen nach Ausweis der letzrabgeschloffenen JahreSrech.
nung pro l. Januar >866 zahlbar auf t. Juli t8S7 nebst

Zins à 4 «Z».

1. Passivsaldo der Brückeorechnung laut
welcher der RechuungSgeber pro i. Ja-
nuar >866 noch zufordern har Fr. S2. 3L.

2. Zins für 30 Monate vom i. Januar
>866 bis t. Juli 18S7 à 4«/, » s. 23.

8. Schuld an Herrn RegierungSstatthalter
I. I. Schmalz in Schloßwyl, Kapital
L. 282S. 89 a. W. oder ...» 4036. 70.

4. Zwei Jahreözinse vom 27. Januar 1866
bis 27. Januar 18S7 à 4«/» „ 322. 94.

s. MarchzinS vom 27. Januar t8S7 bis
t. Jmi t8S7 tS6 Tage à 4°/o » 68. 66.

«. Schuld an Herrn Berger, GemeindS.
Präsident zu Mühledorf, Kapital L. 6oo
a. W. oder » 867. t4.

7. Drei JahreSzinse vom to. Mai 1864
biö tv. Mai 1867 à 4°/« » 102. »s.

8- MarchzinS vom >o. Mai t867 bis
1. Juli >867 62 Tage à 4°/« » 4. 88.

s. Passivsaldo der Schlußrechnung de»

RechnungögeberS auf 2>. Febr. t8S7,
wie solche von der Gesellschaft gench.
migt worden ist 38. 2t.

SUMMa Fr- 6488. 26.

z. s.

Hinsichtlich der Zahlungstermine für Einlösung der Ak.
tien wird bestimmt., was folgt:

ES werden dieselben in zwei Serien eingetheilt:
t. Serie von 200 Aktien rückzahlbar am t. Juli t«67

Fr. t 3,000. —
2. Serie von 272 Aktien rückzahlbar am

t. Juli 1866 » >7,680. —
Kapital zusammen Fr. 30,680. —

Die erste Serie w»rd auf den Verfalltag am >. Juli
tS67 gegen Rückgabe der Aktien baar bei der Anleihenskasse
eingelöst und die in §. 8 erwähnten Zinsenausstände ebenfalls
vergütet.

Für die zweite Serie werden 272 Staatöobligationen
von je Fr. 6s Kapital ausgestellt mit einem ZinSeoupooS
pro t8S8 versehen, mit ZtnSstipulatton à 4 °/o per Jahr-

Die bereits verfallenen Zinse auf allen Aktien werden
am t. Juli t867 ansbezahtt und der Inhaber tauscht seine
Aktien gegen die Staatöobligationen bet der Anleihenskasse
aus.

§. 6.

Nachdem die Verhältnisse auf diese Weise bereinigt
sind, hat die Gesellschaft keine Ansprüche mehr an den
Staat.

Derselbe übernimmt die Verantwottung der Liquidation.

Die Bestätigung deS Großen Rathes bleibt jedoch
vorbehalte«.

§. 7.

Ja dem Zollhau«, zouächst der Brücke, wird die
zuständige Regierungsbehörde einen Aufseher bestellen, welcher
nach einer ihm zu ertheilenden Instruktion und gegen eine
von derselben zu bestimmende, billige Gebühr die Pflicht
der Aufsicht und Bewachung der Brücke übertragen und
Hülfeleistung im Falle von Wassernoth verlangt werden
kann.

j. 8.

Der Staat übernimmt die Verpflichtung, die Straße
von der Jabergbrücke bis nach Uttigea oder nach Kirchdorf
einer Korrektion zu unterwerfen, ohne sich jedoch an eine
bestimmte Zeit zu binden; auch kann solch« periodisch in
Abtheilungen ausgeführt und die daherigen Kosten auf das ge.
wöhnllche JahreSbüdger gebracht werden. Dagegen ist der
Regierungörath in der festen Erwartung, die nähern und
fernern Anwohner der Kiesen.Jaberg-Brücke werden nicht
vernachlässigen, für diesen kostbaren Straßenbau ihr Schärf,
lein beizutragen, und sei eS mit Geld, Fuhrletstungen u.dgl.
dem Staate helfen, eine Straßenverbindung nach heuligen
Zetlbcgriffeo an den Platz der jetzigen, die sich in kläglichem
Zustande befinden, zu stellen.

Die Finanzdirektion ist, so viel eS den Staat betrifft,
mit der Ausführung dieses Vertrages beauftragt.

Derselbe tritt den l. Juli nächstküoftig in Kraft und
soll im Amtsblatt bekannt gemacht werden.

Gegeben in Bern, den 2«. Februar >867
Namens deS RegierungSratheS,

Der Direktor der Finanzen:

Namens der Aklionärgesellschaft
der Kiesen.Jaberg. Krücke,

Der Präsident derselben:
Alfred Zeerleder.

Der Rechnungsführcr:
Chr. Waver.

AlS Sekretär:
Peter Harri.

Vom RegierungSrath genehmigt und mit Empfehlung
vor den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 26. Februar 1867.
Namens des RegierungSratheS,

Der Vtce.Präsident:
P- Mtgy.

Der Rathöschreiber:
L. Kurz.

Fueter, Finanzdirektor, als Berichterstatter. AlS ein
Seitenstück zu der Zollauslösung der Belp-Hunzikenbrücke
wird Ihnen ein ähnlicher Vertrag. bezüglich der Kiesen.
Jaberg-Brücke vorgelegt, deren Verhältnisse Ihnen aus
einem frühern Vortrage bekannt sind. Die Bedingungen sind
ungefähr gleich, wie diejenigen für die Belp-Hunzikenbrücke,
dagegen ist hier der Preis der Aktien etwas besser gestellt.
Im Bertrag über die Belp-Hunzikenbrücke wurden für eine
Aktie von Fr. >00 a. W Fr. 120 n. W- zugesagt, hier sind
die Aktien noch kleiner, nämlich so Fr. a. W., wofür der
Staat Fr. 66 n. W. geben würde. ES läßt sich dafür an.
führen, daß die Zufahrten zu der Brücke von B.lp-Hunziken
vom Staate bezahlt worden waren, was bei Jaberg nicht
der Fall war, indem der Staat sich da nur mit Aktien be-

theiltgt hatte; diesem »Verhältnisse mußre- daher Rechnung
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getragen werden. Die Hauptpunkte deS Vertrages sind fol-
genoe. (Der Redner durchgeht den oben abgedruckten Ver.
trag und schließt dann, wie folgt:) Der Bericht des Oder,
ingénieurs, welcher die Brücke untersuchte, lauter im Ganzen
sehr günstig. Ich trage darauf an, Sie möchten in die
vorliegende Uebereinkunft eintreten und dieselbe genehmigen,
mit dem Vorbehalte, daß alle Aktionäre derselben beipflichten
und sie unterschreiben sollen, bevor sie in Vollzug gesetzt

werden darf, wobei jedoch auch Vertretungen per Prokura,
«ion stattfinden können, welche da angenommen werden, wo
die Unterschriften wegen Hindernisse nicht crhäUlich sind.
Zugleich beantragt der Regiernngsrath, die nothwendige
Summe einstweilen durch Vorschuß a»S der KanionSkasse zu
bezahlen und die Schuldtitel für die 472 Aktien auszustellen.

Diese Anträge werden ohne Einsprache durch das Handmehr

genehmigt.

Der RegicrungSralh stellt in Uebereinstimmung mit
der Finanzdtrektion den Antrag, einen Nachkredit
von Fr. äo.oov für die Mehrausgaben der EnchaitungKanstalt
»u Thorberg zu bewilligen.

Fueter, Finanzdirektor, als Berichterstatter. ES
gereicht mir zur SatlSfakrion, bemerken zu können, daß noch
kein Jahr so wenig Nachkrcdite verlangt wurden, wie für
das verflossene Hier sieht indessen die Sache nicht gar
rvsenfarb lg aus. Die obern Verwailungsbebördcn halten nicht
genaue Kenntniß von dem, waS in Tvo verg vorging. Der
frühere Verwalter dieser Anstalt ist ein braver Mann, gegen
dessen Charakter nichts zu sagen ist, aber er machte doch zu
viele AuSgavcn ohne Bewilligung der kompetenten Behörde,
Ausgaben, die sich namentlich auf den landwirthschafrlichen
Betrieb der Anstalt beuchen. Diese gericch dadurch in
Schulden, gegenüber welchen allerdings das Inventar durch
Anschaffungen aller Art sehr erheblich im Werthe stieg. So
bald die Flnanzdlrektion Kenntniß von der Sachlage erhielt,
sch tit sie ein. von der Ansicht ausgehend, wenn ein Mitglied
des Regicrungsrathcs nur eine Kompetenz von 200 .Zr. a. W.
habe, so sei eS noch viel mehr an untergeordneten Beamten,
die Bewilligung der kompetenten Behörde einzuholen, bevor
Ke größere Ausgaben machen- Unterm Juni v. I.
genehmigte der RegierungSraih meine sachbezügUchen Anträge.
Seitdem die Irren von Thorberg in die neue Irrcnannalt
Walbau gebracht wurden, kann der neue Verwalter, dessen

Waol man als eine sehr glückliche bezeichnet, seine Aufmerksamkeit

um ,0 mehr den andern Zweige» zuwenden. Ich
tmpfchle Ihnen den Antrag des RegterungsraiheS zur
Genehmigung.

Revel, als Berichterstatter der StaalSwirthschaftSkom-
mission. Die Kommisgon hat mir Vergnügen gesehen, daß
für 1856 sehr wenige Nachkrcdite verlangt wurden. Hier
Handell es sich nicht um ein eigentliches Dcfiz t, sondern
vielmehr um eine Umwandlung deS Geldes in Gegenwerth,
indem sich ein bedeutender Viehstand, Ackerbaugeräthschaiten
u. s. w. vorfinden, so daß nur ein kleiner Ausfall zu decken

ist Der Fehler liegt darin, daß der Verwalter der Anstalt
beim Büdger zu wenig verlangt hatte, denn für eine Ansta t
von 3Zti Enthaltenen, worunter über it>0 Kinder sind, die
nichts verdienen, ist der Kredit von Fr. 47,69c> sicher zu
ttein. Vielleicht lte^t auch ein Fehler an den
Gerichtspräsidenten, welche zu leicht Berurtheckungeu nach Tdorberg
erkennen und oft Leute dorthin schicken, die gar nicht
Hingehören. In der Hoffnung, daß es dieses Jahr besser gehen
werde, empfiehlt die Kommission den Antrag des Regte,
ningsrathes zur Genehmigung. >

Der Antrag des RegierungSrarheS wird ohne
Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Vortrag der Baudirektion, betreffend die neue
Frciburg-Straße über ThöriShauS.

Der RegierungSrath stellt folgende Anträge:

t) In Abänderung deö Beschlusses vom 26. Mai t8S2
werden für die Bern-Freiburg-Straße zwischen Nieder.
Wangen und Obcrwangen auf eine Fahrbadnbrette von
16 Fuß (Kronbreire im vollen Auftrag 19') und nach
dem Plane des Herrn Ingenieur Laurerburg Fr. 26 000
bewilligt, wovon pro ,SS7 Fr. lo,ovo zu verwenden
sind.

2) Für die Ausführung wird der Baudirektion daö Ex.
pro p riationsrecht und die Ermächtigung ertheilt,
kleinere, im Interesse des Baues liegende Abänderungen
von sich aus anzuordnen.

Dähler, Baudirektor, alS Berichterstatter, empfiehlt
diese Anträge mit Rücksicht auf den in der betreffenden
Gegend vrojektirten Eisenbahnbau zur Genehmigung.

Die Anträge deS RegierungSratheS werden ohne
Einspracht genehmigt.

Straf» m Wandlungsgesuch.

Nach Antrag des RegierungSratheS und der Ju-
stizdlrcktion wird dem Joh. Jak. Tribolet von und zn
GalS, der am 24. Otiober «ssö vom Amtsgericht Erlach
wegen DiebstahlS zu 2 Monaten Einsperrung und 6 Monate»
Kantonsverweisung verunpeilr worden ist. diese letztere in eine
neunmonatliche Eingrenzung in die Kirchgemeinoe Gampelen
umgewandelt-

Ergänzungs-Dekret

zum ExpropriatianSdekrete für die Enlsumpfung
des Schönbühlthales vom 20. März I8s4.

Der Große Rath des Kantont Bern
in Betrachtung:

daß der Zweck der Entsumpfung des SchönbühlthaleS
vollständiger erreicht wrd, wenn ein im Grunde nutzloser, be.
deutender Kostenaufwand für Zufahrten zu kleinen abgeschnittenen

Landparzellcn vermieden werden kann,

auf den Vsitrag deS RegierungSratheS und der Tntsum-
pfungSdireklion,

beschließt:

Der Art. 2 des ExpropriationSdekretS vom 20. März
1854 ist dahin ergänzt, daß auch für den Fall, wo Eigen,
thämer von Grundstücken im Entsumpfungsgebiete von uichc
über is,000 Quadratfuß oder Jucharten HaltS, die durch
d c Kanäle-Anlagen von ihrem bisherigen Zusammenhange



abgetrennt und nichi schon mit Zufahrten versehen sind, sich

weigern sollten, auf die Erbauung eigener ZusahrlSbrnckcn
und Wege durch die Gesellscvaft zu verzichten, die Letzlere
berechtigt sein soll, solche Grundstücke gegen vollständige Ent-
schädigungslelftung an die betreffenden Eigenthümer nach den
gesetzlichen Formen zu exproprilmn-

Gegenwärtiges Dekret rritt sofort in Kraft.
Bern, den 28. Februar 1857.

(Folgen die Unterschriften.)

(Siehe Tagblatt der GroßratbSverhandlungen, Jahrgang
1854, Seite S.)

Sahli, Direktor der Entsumpfungen und Eisenbahnen,
als Berichterstatter, empfiehlt dieses Dekret zur Genehmigung,
indem er darauf hinweist, daß durch die Kanaltsirunq kleine
Landparzellcn entstehest, um deren Expropriation es sich
handelt, wenn von Skltc der betreffenden Eigenthümer der Bau
von Brücken verlangt wird, welche mehr kosten würden, als
der Werth solcher Landparzellen beträgt.

Ebenfalls ohne Einsprache genehmigt.

In der Sitzung vom 24. d. M. blieben bei dem Ausgaben,
budget der Direktion der Justiz und Polizei, Ziff. 4,
die beiden Ansätze für die Strafanstalten unerledigt.
(Siehe Seite 99 und wo hievor.) Diese Ansätze werden
nun zur Genehmigung vorgelegt.

Fueter, Finanzdirektor, als Berichterstatter des Re-
gierunaSratheS empfiehlt die Büdgetaniätze zur Genehmigung,

mit der Bemerkung, daß ein Nachkredil für die Strafanstalt

in Bern aus dem Grunde nicht verlangt werden
müsse, weil die Direktion der Justiz und Polizei auf den
GefangenschaflSkosten erhebliche Ersparnisse gemacht habe,
deren Übertragung der Regierungsraih innerhalb der näm-
lichen Direktion vornehmen könne. Zugleich wird aufmerk-
sam gemacht, daß vielleicht durch die Beschränkung deS sehr
zahlreichen Auffichtspcrsonals Ersparnisse erzielt werden
könnten.

Revel, als Berichterstatter der StaatswirthschaftSkom-
misfion, empfi hlt die Büdgetansäye ebenfalls zur Annahme,
stellt jedoch, in Betracht der großen Ausgaben in diesem
Verwaltnnaszwcige Namens der Kommission den Antrag, daß
in Zukunft die Angaben über Kosten und Verdienst der
Strafanstalten detaillirter als bis dahin im Staatsbudget
erscheine» möchten.

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, erklärt sich
bereit, diesem Wunsche Rechnung zu tragen, macht aber
aufmertsam. daß daö Budget in der bisher üblichen Form
vorgelegt wurde- und daß die Spezialbüdgetö d-r Staats-
wirthschaflskommiffion jeder Zeit zur Verfügung stehen.

Seßler wünscht überdieß, daß jeweilen im Büdgtt die
Zahl der Sträflinge überhaupt und die Zahl der zur Arbeit
verwendeten Sträflinge besonders angegeben werde, damit
die durchschnittliche Kostenberechnung möglich sei.

Mallhys. Ich möchte noch eine andere Frage an die
Mitglieder der Regierung stellen Bei frühern Büdget-
berathungen klagten einzelne Mitglieder des Großen RaihcS
immer über die g>oßen Ausgaben für die Strafanstalten;
und es ist warr, diese Ausgaben sind sehr beträchtlich, weil
die Anstalten sehr bevölkert, ja überfüllt sind. Infolge dessen

wurde der Wunsch geäußert, die Kost der Sträflinge möchte
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geschmälert werden; der Regierungsrath trug diesem Begehren
Rechnung. Ich weiß nun auö offiziellen Quellen, daß
infolge dieser Schmälerung der Kost die Krankheiten und die
Sterblichkeit t» der Strafanstalt auffallend zugenommen haben.
Ich rekiamine hier seiner Zeit, und man sagte mir, es werde
ein Vortrag an den Großen Rath folgen. Ich stelle nun an
die Mitglieder der Regierung die Frage, ob dieser schreiende
Mißbrauch infolge der angehobenen Untersuchung beseitigt
worden sei. Sollte dieses nicht der Fall sein, so werde ich
einen Antrag an den Großen Rath stellen, indem die
Vertreter des bernischen Volkes nicht wollen, daß durch Schmä-
lerunq der Kost den Sträflingen daö Leben, auf das sie ein
Recht haben, verkürzt werde.

Migy, Justizdircklor. Dieser Gegenstand ist wirklich
im Regierungsrathe behandelt worden, nachdem die Direktion
des Innern, Abtheilung Gelundbeitswesen, ihr Gutachten
abgegeben halte. In der That stellte es sich heraus, daß
infolge der Schmälerunq der Kost die KrankheiiS- und
vielleicht auch die Slerbefälle in der Strafanstalt sich vermehrt
haben. Auf dieses hin wurde die Direktion der
Strafanstalten beauftragt, die zu Beseitigung der Uebelstände
geeigneten Vorkeh-en zu treffen.

Dr. Lehmann, Direktor deS Innern, Abtheilung Ge-
snndhclislvcscn. Vor mchrern Jahren wurde hier, wie Herr
Matchyö bemerkte, gegen die Art und Weise, wie die Sträflinge

g'hatlen werden, reklamier, und man stellte vielfach die
Sache so dar, aiS wären dieselben zu gut gehalten. Eine
Kommission schlug bedeutende Reduktionen vor, welchen die
Regierung im Jahre 1852 oder Anfangs 1854 Folge gab.
Seither wurde nun in entgegengesetztem Sirine reklamier
Und die Regierung sah sich veranlaßt, eine Untersuchung
anzuordnen, und da die Sache in das Sarmäiswesen fallt, so
erhielt ia> den Auftrag dazu. Im Laufe deS letzten Jahres
besuchte ich das hiesige Zuchthaus mcorere Male, ich begab
mich in die Infirmerie, um die Kranken zu sehen, ich wohnte
auch dem Gottesdienste in der Strafanstalt bei; überdieß
nahm ich den Jahresbericht der Verwaltung der
Strafanstalten zur Haud und richtete au den Arzt, sowie an den
Geistlichen derselben bestimmte Fragen. Auf alles dieses
gestützt, legre ich der Regierung einen Bericht vor. Ich stellte
keine Anträge, weil sich die Maßregeln zu Beseitigung der
Uebelstände von selbst ergeben und es Sa ve der Direktion
der Strafanstalten ist, dieselben zu beantragen. Ich erlaube
Mir nur, Ihnen einige Verhältnisse anzugeben. Die TodeS-
fälle betrugen auf wo Sträflings und Gefangene im Jahre
,854 4»/.oo, im Jahre 1853 5--/.^, im Jahre 1852 3-»/,<>°,
im Jahre ,851 2-s/,o<,. Im Jahre 1865 kommen auf wo
Gefangene über 9 Todesfälle (9»V.oo), was w.it üver alle
bisherigen Verhältnisse Hinausgeht und nur zum kleinen
Theile der Ruhr zugeschiicbcn werden kann, denn es starben
nur 2'2 °o an dieser Krankheit. Die Todesfälle hab.» sich
also sell 1861 vervlenacht. Das Verhältnis der Kranken
zur Zahl der Sträflinge und Gefangenen auf wo war 1855

>854 7V,»o, -853 6---/,«y, t85.- 5, 1851 Die
Zahl der Kranken har sich somit im nänwchen Zeiträume
verdoppelt. Ich bcdaure, daß der Bericht h er nicht
vorliegt; er cnt 'ätt Ergebnisse, die geradezu erschreckend sind,
so daß ich die Ucreizeugung habe, eS muß da geholfen werden,

und zwar noch aus einem Grunde, der m.r erst gestern
Abend bekannt wuidc. Gestein las ich den Ber cht über die
Strafanstalt in Pruntrut, welcher ein ganz entgegengesetztes
Resultat li.fcrt. Dort hat man nicht reduzirl, die Jurasßcr
sind ganz anders gehalten als die Sträflinge des alien Kantons.
Ich glaube, man sei schon weit genug gegangen, daß man
die Gesetzgebung beider KanrouStheile trennte, man solle nicht
auch noch die Sträflinge verschieden hallen. In der Strafanstalt

zu Pruntrut ereignet sich kein einziger Todesfall.
Vergleichen Sie auch die finanziellen Ergebnisse der Siraf-
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anstalten, so werden Sie sehen, daß man durch schlechtes

Halten der Sträflinge nicht gewinnt. Am besten ist eS, sie

so zu halten, wie eS gerade nothwendig ist, dann hätte man
nicht dasjenige, was man in der Küche erspart, in die Apo-,
theke zu geben, man hätte nicht einen Konto von 6 bis
700ll Fr. Ich zweifle nicht daran, daß die Direktion der

Strafanstalten, weicher mein Bericht zukam, die Sache
untersuchen und geeignete Anträge stellen werde. Ich glaubte,
Ihnen diesen Aufschluß über die Sache schuldig zu sein.

Migy, Justizdireklor. Ich hätte gewünscht, man möchte

hier nichr einen Unterschied zwischen den jurassischen Sträflingen

und denjenigen des allen ÄanronS machen. In der
Sache selbst bin ich mit Herrn Lehmann einverstanden,
möchte aber noch eine Bemerkung machen. Die Strafanstalt
von Pruntrul kostet verhältnißmäßig bedeutend weniger alS
die hiesige, der Siaat bar nur eine Ausgabe von Fr. l l,800,
und der dortige Verwalter sagt, er hoffe eS dahin zu bringen,
daß die Anstalt den Staat gar nichts wehr kosten werde.
Von den Sträflingen in Prunirut gehören aber 2/», vielleicht
I/- dem alten Kantone an.

Or. Lehmann, RegicrungSratb, verwahrt sich gegen
eine unrichtige Auffassung seines Vorrrages und beruft sich

hinsichtlich der Behauptung deS Verwalters der Strafanstalt
in Prunirut, alö werde diese künftig den Staat nichts mehr
kosten, auf einen im RegicrungSratb zlrkullr.nde» Bericht,
nach welchem die Kosten der hiesigen Strafanstalt vcrhält-
nißmäßlg nicht höher seien als diejenigen der Anstalt in
Pruntrut.

MatthyS stellt mit Rücksicht darauf, daß ein Bericht
deS RegierungSraiheS noch nicht vorliegt, den Antrag, der
RegierungSrarh sei eingeladen, die geeigneten Maßregeln zu
ergreifen, um die Uebelständc, welche sich in der hiesigen

Strafanstalt hinsichtlich deS Gesundheitszustandes und der
Sterblichkeit der Sträflinge herausgestellt haben, zu heben.

Die Büdgetansätze für die Strafanstalten werden durch
das Handmehr genehmigt und die Anträge der Staats-
wirthschaftSkommission und des Herrn MatthyS
erheblich erklärt.

Zusammen^ug der Ausgaben.

I. Allgemeine VerwaltungSkosten Fr.
II. Direktion deS Innern »

ill. „ der Justiz und Polizei und
deS KlrchcnwesenS »
der Finanzen
der Erziehung »
deS Militärs »
der öffentlichen Bauten, Ent-
sumpfungen und Eisenbahne» »

VIII. Kosten der Gerichtsverwaltung
Summa Ausgaben

IV.
V.

VI.
VII.

237,466
835,290

843,233
172,746
670,069
692,892

702,200
242,086

Fr. 4,393,970

Bilanz.
Die Einnahmen mögen betragen bei einer

direkten Steuer von i V>» pro mille Fr. 4,263,604
Die Ausgaben hingegen „ 4,396,970
Mulhmaßlicher Ueberschuß der Ausgaben Fr. 32,469

wobei das außerordentliche Büdget nicht inbegriffen ist.

Strafnachlaß, und StrafumwandlungSgesuche.

1. Dem Jakob Hafner von Duggingen, sonst wohnhaft

in Bern, wird auf den Antrag des RegierungSratheS
der Rest der am it. August i864 wegen Betrugs über ihn
ausgesprochenen dreijährigen Verweisung aus dem Amtsbezirk
Bern begnadigungSweise erlassen.

Dagegen werden folgende Gesuche nach dem Antrage
des Regierungsrathes und der Direktion derJustiz
und Polizei ohne Einsprache abgewiesen:

2. DcS Christian Rothen von Guggisberg, am 9.
Heumonat 4 866 vom Amtsgericht Courtelary wegen DicbstahlS
korreklionell zu 4 Jahr Einsperrung und nachheriger drei-
jävriger Verweisung aus den lcberbergischen Amtsbezirken
verurtheilt, dessen Ehefrau darum nachsucht, es möchle ihm
der Rest seiner Einsperrung erlassen oder in Verweisung
umgewandelt werden.

3. Des Rud. Ackermann, bernischer Landsaß, der
am l2. Okiobcr >863 von den Assisen des MittellandeS wegen
Raubes zu 4'/» Jahren Kellenstrafe vermtheilt worden ist
und um Nachlaß des nicht mehr einen Viertel beiragenden
Restes derselben bittet.

4. DeS Jakob LooSli von Eriswyl, Weber, der am
20. August 4862 von den Assisen des MittellandeS wegen
DiebstahlS zu 6 Jahren Kettenstrafe verurtheilt worden ist
und nun um Nachlaß des einen Viertel betragenden Restes
der Strafzeit bm«.

6. DeS Jakob Rufer von Münchenbuchsee, der am
24. Herbstmonar >863 von den Assisen deS MittellandeS wegen
Diebstahls zu 6 Jahren Kettenstrafc verurthcilt worden ist
und um Nachlaß des ResteS derselben nachsucht.

6. DeS Jakob Egg er von Adelboden, der am Zt.
August 4864 von den Assisen wegen Diebstahls zu 3'/z Iah.
reu Kettenstrafe verurlheilt worden ist und um Nachlaß deS

ResteS derselben bittet.

7. DeS Anron Glanz mann von Mosbach, Kauton
Luzeru, der am 4 6. August >863 von den Assisen des Em-
menthalS wegen DiebstahlS zu 6 Jahren Ketrenstrafe vcr-
urtheilt worden ist und um Nachlaß deS nicht mehr einen
Drittel betragenden Rests derselben nachsucht.

«. Der Maria Teutschmann von Grindelwald, die
am 24. Weinmonat 4862 von den Assisen des Seelands
wegen KtndSmord zu s Jahren Ketten verurlheilt worden
und nun um Nachlaß deS nicht mehr einen Fünftel betra-
gendea ResteS dieser Strafe bittet.

9. DeS Christ. Tschanen von Wodlen, der am 27.
Heumonat >866 von den Assisen des MittellandeS wegen
DiebstahlS zu 2/, Jahren Kettenstrafe verurlheilt worden
ist und nun um Nachlaß des Rests der bald zu » erstandenen
Strafe bittet.

40. Der Barb. Marti von Kirchdorf, die am 12.
Weinmonal 4842 vom Obergericht wegen KindSmord zum
Tode verurtheilt worden ist, welche Strafe aber der Große
Rath in 20jährige Kettenstrafe umgewandelt hat, und die
nun um Nachlaß des nicht mehr ganz einen Drittel betra-
genden Restö derselben bittet.

>4. Des Job. Hofmann von Sutz, der am 49-April
4844 vom Obergerichl wegen Brandstiftung zu 20 Jahren
Kettenstrafe verurthcilt worden ist und um Nachlaß des



ungefähr einen Drittel betragenden Rests dieser Strafe
nachsucht.

42. DeS Joh. Weber von Brüttelen, der am 2t.
Januar 1843 vom Obergericht wegen TodschlagS und Ver-
wundung zu 2S Jahren Kettenstrafe verurtherlt worden ist
und nun um Nachlaß des ungefähr einen Drittel betragenden
RestS dieser Strafe nachsucht.

es. Des Hartmann Friedr. Gimpert von Unterstraß,
Kanton Zürich, gewesener Angestellter des schweizerischen
FinanzdeparrementS, der am 18. August I8s6 von den Assisen
des MitlellandeS wegen Fälschung zweier Urkunden und
wissentlichen Gebrauchs derselben korrektiooell zu 4 Jahr
Zuchthaus verurtheilt worden ist und nun um Nachlaß deS

im April eintretenden letzten Drittels dieser Strafe bittet.

14. DeS Abrah. Lazare von Nancy, in Frankreich, und

is. DeS Carl Lcvi von Langensulzberg, im Elsaß,
beide Hebräer, die am 3». Januar i8SZ von den Assisen des
Oberlandes wegen DiebstahtS Jeder zu 6 Jahren Kellenstrafe
verurthelll worden sind und nun um Nachlaß des im Mai
und Juni nächsikünftlg eintretenden letzten Drittels ihrer
Strafe bitten.

16. Der Anna Hager, geb. Gerber, von Aefligen,
welche wegen Kuppelei und VorschubleisienS zu Unsittlich-
keilen zu t« Monate» Verweisung aus dem Amtsbezirk
Bern und

17. Der Cathar. Bigler von Vechigen, welche am
4. Wintermonai i8Z6 von der Polizetkammer des ObergerichtS
wegen unzüchiigen LcbwesenS zu 42 Monate« Verweisung auS
dem Stadtbezirk Bern verurtheilt worden, und die nun um
Nachlaß dieser Strafen oder Umwandlung derselben in Ein-
grenzung nachsuchen.

18. DeS Andreas Beck, Pintenwirth zu
Rohrbachgraben, der am 27. Herbstmonac i8S6 von dem AmtS-
gericht Aarwaagen wegen HolzdtebstahlS, Hehlerei und
Gehülfenschaft unter Andern» zu 20 Tagen verschärfter
Gefangenschaft verurtheilt worden ist und um Nachlaß dieser

Strafe bittet.

19. DeS Jakob Mühlethaler von Niederönz, der im
verflossenen Jahr von den Assisen deS Emmenthals wegen
Mißhandlung zu ö Monaten Gefängniß und is Monaten
KantonSverwetsung verurtheilt wurde und nun um Nachlaß
der letzlern Strafe nachsucht.

20. Der Elisab. S tub er, Bend. Tochter, und

21. Der Elisab. La «per, Pet. sel. Tochter, beide von
Seedorf, und wohnhaft zu Nckodet, der Sekte der Nemäufer
angehörend, welche am is. Chrtstmonat I8S6 von dem Po-
lizeirichrer von Aarbcrg wegen Störung der Schulordnung
zu einer lâmonatlicheu Enthaltung in e»ner öffentlichen, von
der VollziehungSbehörde zu besiimmenden Erziehungsanstalt
verurtheilt und in die Schülerklasse der ZwangSarbeitSanstalt
in Thorberg versetzt worden sind, und die nun um Nachlaß
dieser Strafe sowie der «hren Eltern auferlegten Kosten
nachsuchen.

22. DeS Joh. Jsaak Bend. Roschi, Fürsprecherund
Notar, von und in Saane», der am 29. Winrermonat 18S6

von der obergerichtltchen Polizeikammer wegen Beihülfe bei

einem Betrug zu 6 Monaten Einsperrung und 1 Jahr
Einstellung in seinem Beruf als Fürsprecher und Notar verurtheilt

worden ist und nun darum bittet, es möchte ihm die

auferlegte Strafe gänzlich ertasten oder wenigstens in Ge-
meindSeingrenzung umgewandelt werden.

i3S

23. Der Sus. Maria Wäret, geb. Bägli. Johannes
Abgeschiedene, von Pcterlingen, wohnhaft im Heistrich. Ge-
meinde Vechigen, welche am 12. Wintermonai 18S6 wegen
gefährlichen Drohungen und eines Angriffs auf ihre Mutter
von der obergerichtlichen Polizetkammer korrektionell zu 2
Jahren Verweisung aus dem Amtsbezirk Bern und Konol-
fingen verurtheilt wurde und um Umwandlung dieser Strafe
in Eingrenzong in die Gemeinde ihres bisherigen Wohnorts
bittee.

24. Der Maria Walther von Wahlen und Kirch-
lindach, die am 26. April 18SS von der Polizetkammer wegen
Diebshehlerei korrektionell zu 2 Jahren KantonSverwetsung
und 4 Jahren Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit
verurtheilt worden ist und nun darum nachsucht, eö möchte
ihr der Rest der KantonSverwetsung erlassen und sie wieder
in ihre ehevorige bürgerliche Ehrenfähigkeit eingesetzt werden.

25. Der Susanna Spy cher von Oberwichtrach, welche
am 10. Heumonat 1S66 von dem Amtsgericht Konoifingen
wegen Ausgeben falschen Geldes korrektionell zu 8 Monaten
Einsperrung, zur ausgestandenen Haft von 69 Tagen und zu
den Kosten verurtheilt worden ist und um Nachlaß der noch
ausstehenden Strafzeit oder eventuell um Umwandlung
derselben in GemeindSeingrenzung nachsucht.

26. Dem Peter Maurer von Remigen, der am
26. März »8S6 wegen Milchfälschung zu 24 Tagen Gefangen,
schaft, i Jahr KantonSverwetsung und zur Entschädigung
der beschädigten Käserei verurtheilt worden ist, und nnn um
Nachlaß des Rests der Verweisung oder doch um Umwandlung

derselben in GemeindSeingrenzung bittet.

27. Dem Christian Grünig von Burgistein, wohnhaft
im Elbschen daselbst, der am 7. Januar i8s? von der ober-
gerichtlichen Polizeikammer wegen Mtlchfälschung zum Nachtheil

der Käsereigesellschaft zu RiggiSberg und Fundverheimlichung,

beziehungsweise Betrug und Unterschlagung, zu
v Monaten Einsperrung, 3 Jahren Einstellung in der
bürgerlichen Ehrenfähigkeit, Fr. wo Buße und zu Entschädigung
der Damnifikateo verurtheilt worden ist und nun um
Umwandlung der sechsmonatlichen Einsperrung in KirchgemeindS-
eingrenzung nachsucht.

28. DeS Johann Flüki ger von Biglen, Schuhmachers
in Bern, der um Nachlaß der zehntägigen verschärften Ge-
fangenschaft bittet, zu welcher er am 24. Januar i8S7 von
der Polizeikammer des ObergerichtS wegen Famtiienvernach.
läßigung verurtheilt wurde.

Hierauf wird das Protokoll der heutigen Sitzung
verlesen und ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

DaS Präsidium erklärt die Sitzung alS geschlossen.

Schluß der Sitzung und der Session: 12 Uhr Mittags.

Der Redaktor.

Fr. F a ß b i n d.



Werzeichniß

der seit der letzten Session eingelangten Vor¬
stellungen und Bittschriften.

2S. Dezember <ss6.

Beschwerde von A. F. Meyer in Bern gegen das Ober-
gericht.

9. Februar <857.

Bußnachlaßgesuch von Ulrich Brand zu Ursenbach.

14. Februar.

Bußnachlaßgesuch der Anna Mühlethaler, geb. Aeberhard,
in Heimiswyl

<6. Februar.

Vorstellung von Burgdorf, betreffend das Armengesetz.
StrafumwandlungSgesuch von Fr- Klaus in Wangen.

<7. Februar.

Strafnachlaßgesuch von Andr. Beck in Rohrbachgrabcn.

<S. Februar.

Vorstellung der EntsumpfungSgesellschafl des Schön bühl-
thaleS, betreffend die eingesunkene Lyß-Hindelbank.
Straße.

StrafumwandlungSgesuch von Sam. Neu h au S in Erlach.
Strafnachlaßgesuch von Sam. Thomann in Meiringen.

2Z. Februar.

Begnadigungsgesuch von Fürsprecher Roschi in Saanen.

L4. Februar.

Vorstellung von alt-Regicrungsrath Jaggi in Dennigkssen,
betreffend das Armenwesen.
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